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Vorrede.

Me ih irgendeine meincxArbeiten
dem Publico mit dem frohenGe-

fühleübergebenfonnte, Wahrheiten,und

nützlicheWahrheitendarinne vorgetragen zu

haben: �o i� es die�er dritte Theil meiner

morali�chen Unter�uchungen,Jh habedas

Gebiet der �peculativenPhilo�ophievon

meinen er�ten Jünglingsjahrenan mit Lu�t
und anhaltendem Eifer durch�ucht *), und
früheangefangen, vieles aufzugeben, was

a 3 an-

%) Zwi�chenmeinem dreyzehntenund vierzehnteuJahre hörte

ih Layritzens Vernuuftlehre erklären , auf der Schule

au TTenu�iade an der Ay�ch; nohdem ich anderthalb

Jahre vorher mit der Geometrie bekannt gemacht
worden war, Vom 14gten bis zum 17ten Jahre hörte

i< noc einmal Logik, Phy�ik und Metaphy�ik. Legtere

gefie!



VI Vorrede

andere für Wahrheit und erhabeneEin�ich-
ten hielten; �elb�t ehemih nochdie philo�o-

phi�che Ge�chihte, Sextus und Hume
zweifelnlehrten, Aber die Grundlehrenvon

Glücf�eligkeitund Pflicht, zu denen ih

michno bekenne, �ind mir Wahrheitund

Kraft geblieben,beyallen jenen Abwechs-

lungen des Scheins und der Wortweiß

heit. Durch �ie, oder doch in Vereinigung
mit ihnen i�t mir das Leben lieb, und die

Welt intere��ant geblieben, in den manchen

trüben Stunden , dieaus allerleyEreigni��en
und Verhältni��en, haupt�ächlichaber aus

förperlichenSchwächenmir ent�tanden�ind.
Und

gefiel mir haupt�ä<hli< aus dem Grunde, weil fe f<
bey un�ern wöchentlichenDi�putieräbuugengut gebrau-

Gen ließ, Als ih im J. 65. in Coburgfie zu lehren

anfíeng , gefîel�ie mir freylih weniger vou die�er Seite,

Und es läßt �ich leiht errathen, was für Verlegenhelo
ten mir damals daraus ent�tehen mußten, daß i an

viele Grund�äge und die wei�ken Demon�trationen der

Wolfi�chenSchule nicht mehr glaubte,
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Und was meinZutrauen gegen die�eLeh
ren nochtnehr ver�tärken muß, es �ind die

Lehrenund Ueberzeugungender ange�ehen�ten
und gemeinnützig�tenMänner durch alle

JFahrhunderteder Philo�ophie gewe�en.

Aber nunkann eben daher freylih auh

die Frage ent�tehen, ob es überall no< nô-

thig und �{i>li< �ey , über die�e beydenGe-

gen�tände, Glüf�eligkeitund Rechts-

gründe, aufs neue ausführlichzu �chreiben?

Die�e Frage müßte mich allerdingsin

Verlegenheit�egen; wenn �ie nah der Vor-

aus�ezung ent�chieden werden dürfte, daß

ab�olut be��er �eyn mú��e, als alles Vorher-

gehende, was inder Litteratur mit Nuten �oll

aufge�tellt werden können, Esi� aber ge-

wiß, daß neue Dar�tellung des Alten, nah
der Denkart , in der Sprache, in Beziehung
auf die Zweifelund Streitigkeitendes Zeit»
alters, wenn nicht eben �o verdien�ilich,als

a 4 Ér-
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Erweiterung der men�chlihen Erkenntniß
dur. neue Entde>ungen, wenig�tensdoh

gu auch von erheblichemNuten �eyn könne,

Zumal inAn�ehung �olcher Wahrheiten, die

mit den NeigungenundLeiden�chaften în
unmittelbaremZu�ammenhange�tehen; und

daherbey jedemMen�chen , und in jedem

Zeitalteram mei�ten dur< Sophi�tereyen

und- Voryxtheileverdunkelt, und in ihren

wohlthätigenWirkungenaufgehaltenwerden,

Jch habemir insbe�ondereMühegegeben,
die Gründe der Gerechtigkeitund Sittlichkeit,

‘�o pie �ie in der men�chlichenNaturliegen,
wit möglich�terGenauigkeit aufzu�uchenund

ins Lichtzu �egen, Und ih hoffemit Zuver-

�icht, daß diejenigen, die auf den Wegen

der Natur, und mit gerademSinn und

Herzen,in eben die�e Unter�uchung eingehen,
die Richtigkeitund Hinlänglichkeitdie�er

Gründe anerkennen, und in allen Haupts

punktenmit mir ein�timmig�eyn werden.

Daß



Voxrede IX

Daß dagegenEinwendungengemacht

werden können, und �cheinbare Einwenduns

gen, wenn man aller: Kun�igriffeder Sophiz
�tik �ich bedienenwil; weiß ih, wie jeder,
der in der Ge�chichte der Philo�ophie nicht

ganz fremd i�t.

Cicerowün�chtedaher, beg�einer Erór-

terung eben die�er Grundwahrheiten (de
E egibusI. 13.), daß dieSchuledes Karz

neades ihm unir“ dazwi�chen kommen

möchte. Nicht, weil er �elb nicht übers

zeugt war — dies läßt �ih niht von ihm
denkeri: ob er glei �agt, �ubmouere

non audeo — �ondern weil er wußte,

was beredte Sophi�terey, in einem gewi��en

gelehrtenAufzuge, über den großenHaufen

vermag.

Man hat ja bewie�en, und nah man-

<er Bedünken unwiderleglihbewie�en, daß

es feine Körperund keine Bewegung gebez

a5 warum
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warium �olltéman nichtauchbewei�enkönnen,
daß feine Gotcheitdas Da�eyn der:Welt

gründe und erhalte, und daß Rechtverhal»
ten“ zu un�erer eigenenwahren Wohlfarth
niht nôthig �ey? Aber opinionum
commenta dies delet, naturae iudicia
conhrmat, Daß aber jeneopinionum
commenta von Zeit zu Zeit wieder figuri-
ren; gehört wohl mit zum Creislauf der

Dinge, und zur Unterhaltungder Thätigkeit.
Unter die�em Ge�ichtspunkteläßt man �ichs
auch amehe�tengefallenzwenn es freylichunter

manchem andern nieder�chlagenkönnte;und

abgeneigtmachen, �ein Leben den Wi��en-
�chaftenund dem Unterrichtein den�elben zu

widmen; wenn man �icht, daß auch die

ausgemachte�ien Wahrheiten immer aufs
neue be�tritten und verdunkelt werdenz daß

Genies vom er�ten Range nochigt die Circu-

lation des Geblútes — wie vor kurzem

in
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in Jtalien ge�cheheni�t — und daßdie Na»

tur den Men�chen be�timme, auf zwey Füßen
zu gehen, zu bezweifelnLu�t habenkönnen.

Es hat alles �ein Gutes. Doch i� freylih
nicht alles gleichgut; und jedermuß zu�chn,
daß er das Be��ere wähle.

Der vierte und legteTheildie�er Un»

ter�uchungen, für welchen die Entwi>lung
der Vegriffevon Tugend und Klugheit be«

�timmt i�t, wird wohl um einigeJahre
�päter er�cheinen, als die er�te Ab�icht war.

Ver�chiedene Veranla��ungen haben mi

zum Ent�chluß gebracht, gegen meine bishe-

rige Neigung, über die theoreti�chePhi-
lo�ophie etwas ausführlicheszu �{hreiben,

So wenig ih auch auf die BVorzüglichkeit

meiner Ein�ichten oder meines Vortrages
rehne: �o �che ih doch die Pflicht vor mir,
auh hier das Meinige zu thun; um der

aus{weifenden Zweifel�uht und Verwir-

rung,
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rung, wennes möglihi�t, engere Gränzenzu
Feten.

Auf eine Anzeigeder Quellen, aus

welchenih in An�ehung die�es dritten Theils
meine Begriffege�chöpft, und derlitterari-

�chen Hülfsmittel, durch die ih �ie vervolls

fommnet habe, kann i<, �chon wegen der

Menge, und wegen des frühenGebrauchs

der�elben, mich nicht einla��en. Auch wird

es einem jeden, der die�en Theilder Philos

�ophie prafti�< zu �tudieren bemüht war,

{werer werden, als �on�t irgendwo, hier

anzuzeigen, was er �elb�t zuer�t gedacht,
und was er von anderngelernt hat. Daß
ih bekannte Verzeichni��eanderer ab�chreibez
wird Niemand von mirerwarten, Aber ein

Buch, welches ih auf einen wichtigen

Theil der von mir hier abgehandeltenMate-

rien bezieht, beydie�er Gelegenheitbekannt

zu machens halteih für meinePflicht, da

es
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es von mehrernSeiten intere��ant i�, und ih

bey �einer Er�cheinung in un�ern G. Z.
es anzuzeigenver�äumt habe, Dies i�t
An E��ay on Crimes and Puni�hements, By M,

Dawes, Lond, 1782. 255. S. 8, Die Haupt-
ab�icht des Verf. gehtdahin, die men�chlicheGe-

rêéchtigkeitmehr von der Ausübungder Straferiab,

undaufden Gebrauchder Mittel, die Verbrechen in

ihrenentfernte�ten Gründen auszurotten , hinzu-
leiten. Dazu �chien ihm nun be�onders auch die

Ueberzeugungdienlichzu �eyn von der hypotheti-

�{enNothwendigfeitder Handlungen,unter den

Um�tänden,unter welchen�ie ge�chehen, undvonder

bypotheti�chennatürlichen Rechtmäßigkeitder-

�elben,die eben daraus folge,weil derjenige,der etwas

thue, es fúr redit halte, und bey �eineminnern

undäußerngegenwärtigenZu�tande, nicht anders
dafür halten konnte. Er geht hiebeyin einigen
Punktenzu weit, drückt �ich wenig�tens nicht

Überallaufs vor�ichtig�teaus. Aber gar nicht

i�. �eine Meynung, daß alles zufolge der

Sdpfung �chon hypotheti�chnothwendig�ey.
Vielmehr läugnet er die göttlicheVorher�ehung.

aus,
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ausdrüklih; weil �ie �ich mit der Zufälligkeitder

freyenHandlungennicht vereinigen lä��et. Nem-

lich die Handlungen �eyen zwar bey ihrem Er-

folge nothwendig. Aber die Ur�achen der�elben

�eyn zufällig; und das Urtheil, die Ueberlegung

der Men�chen �eyn allezeitfrey.- Er folgertdaraus,

daß, an�tatt Strafge�eße zu häufen und auszuúben,
man die Men�chenvielmehr dur< Belehrungen
und Uebungen, die man ihnen giebt, und durch
Verhältni��e, in die man�îe �e6t, veranla��enmü��e,
das, was der Ge�ell�chaftnachtheiligi�, auch als

ihnen nachtheilig zu betrachten. Er hält für billie

ger und gerchter, �ie in ihrer Freyheit einzu�chräns
ken, ehe �ie Verbrechenbegangenhaben, wenn die

allzugroßeFreyheit die �ichtbareUr�acheder�elben

i�t, als die�e Freyheit zu ge�tatten , und die daraus

ent�pringendenVerbrechenzu be�trafen. Undgiebt

dabey �ein Mißfallen an dem Lauf der Dinge in
�einemVaterlande deutlichzu erkennen. Mü��igs
gang und Jrreligion �eyn als Hauptquellen der

La�ter zu betrachten, und daher möglich�tzu ver-

hindern, Todes�trafe hält er nur allein im Fall
eines vor�äblichenMordes für erlaubt, Aufdie�en

Fall habe �ich das Nacurgefühldeutlichdafür er«

Flârt,
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flárt, In jedemandern Falle �ey �ie ungerechtge-

gen den Men�chen, und unedhrerbietiggegen Gott.

Nachdem er alles- die�es bis S, 158 ausgeführt,
und dabeyúber-und wider Beccaria, Rou��eau,
Montesquieu, Fielding, Black�tone und andere

berühmteSchrift�teller Bemerkungeneingewebt;

handelt er im ganzen zweyten Buche von den Grün-

den der Religion und Sittlichkeit , als ein auf-
geklärter, von Zweifel�uht und Schwärmerey
gleichweit entfernter Mann.

Um mit dem Gei�te des Verfa��ers' und

dem Tone �eines Vortrages noch mehrbekannt

zu machen, hebeih einigeStellen aus. Und man

wird es naturlich finden,daß ich �olche wähle, die

mit dem übrigenJnnhalte die�er Vorrede am mei-

�ten Zu�ammenhang haben, oder doch �on�t auch
abge�ondert von dem Ganzen �ich am leichte-
�ten ver�tehen und beurtheilenla��en,

Ueber den Sfepticismus erklärt er �ich un-

ter andern al�o *). Der äußer�te Skepticiss
mus i nichts als Kün�teley,Ge�pdtte, ein �onder»
bar geartetes Ge�chöpf etnes unruhigen und

Un-
ad,

%)Rigid �ceptici�m &c, pag, 170 �eg,
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tinzufriedenenGemüths (a whim�y formed

creature ot a re�tles�’and unfatisfiedmind), tels:

chesgemeineDinge, als �einerAufmerk�amkeitun-

werth, vorbeygeht, und: �ich darüber ärgert„-:daß
Gott und die Natur ihreinner�ten Einrichtungen
und Wirkungen nicht dem Men�chenoffenbaren,
einemkleinen, eitlen, ge�chäftigenWurm; welches"

fichúber alles‘in Zweifeleinlä��ek, die entweder bey

vernünftigerUnter�uchungver�chwinden,oder als)

unnúße, verwegen und: abge�chmacktverlacht wer-

den dúrfen.— Erfahrungi�t der Grund:aller Er-

Ffenntniß; �o: wie Erfenntniß Grund ‘dee Tugend

i�t. Dié Erfahrung.machtDingeunmittelbar ein-

leuchtend, und unterrichtet auf eine Wei�e,» die

der gemeineungelehrte Haufeeben �o gut ver�tehn:
funi, als der Gelehrte; zwi�chenwelchen béyden:

überhaupt: der. einzigeUnter�chied:oft nur darinne

be�teht, daß der er�tere �cine Begriffein gemeine
Ausdrückeeinkleidet, und. der andere in kün�tliche,
welche darum, daß �ie weniger:ver�tändlich�ind „,

wohl nichtangenehmer�eyn können. Daher wi�s:
�n un�ere. Schulgelehrte und: �trenger Skeptiker!
am:-Ende oft wemger als der gemeine Mann,

(Und-mü�fen5um-im-Lebenfortzuklommen„- insge«
nein
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meíïn dur einen �alto mortale aus ihrenftigen
Hdhenzum fe�tenGrund des Men�chenver�tandes
zurü>kehren.)Aber der gemäßigteSkepté-
cióm ift nichtsanders jals vor�ichtigerGebrauch
der Vernunft(realding)im Gegen�aß aufEnthu-
�iaëm. Fener hilfeuns die Wahrheit finden;
an�tatt daß der uneinge�chränkteZweifeluns des

Vortheils un�erer Sinne beraubet— Allemal

wird aber die�er �h ün�eretbemächtigen;wenn

wir uns hit an das halten, was die Sinneoffen-
baren, und das entde>en wollea, was die Natur

�elb#| vor uns verborgen Hält.
Ueber diè Meynungderjenigen,welche die

Gründeder Tugendvom Trieb zur eigenenWohl»
farth unabhängigmachen wöllen, drückt er �ich fo
aus! Puredilintere�tednes� in morals, as it would

be injurious(ftreitendgegen die Einrichtungenund

Ge�che der Natur) is bur a name, Aber, fährt
er fort, welcheFrdômmigkeitkann lauterer, welche

Gottesverehrungreiner �eyn, als diejenige,welche
die Men�chenanweifet, ihreGlütk�eligkeit in der

Befdrdérungder Wohlfarthànderer zu �uchen?
Zur leûtenPröôbediéne noc einè Stelle aus

der Schilderungder Glück�eligkeitdes Recht�chaffe-
b nen.
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nen. „Die Freuden, die die Tugend gewáhret,
�ind groß und manchfaltig; fie dauren �olange, als
das Leben�elb�t ; dadie �innlicheLu�t von �o furzer
Dauer i�, mit dem: Bedúrfniß zugleich:�tirbt.
Die Bewunderung der Werke der Natur unddie

 Erkenntnißder Wahrheitgeben, beyeinemreinen

“Herzen,allein �hon Vergnügen, dieungleichhds

her zu achten �ind, als alles, was das-Thier zu ge- -

nießen fähigi�, Nie folgt marterndesNachge-
fühl der Freude des Recht�chaffenen. FJmmerbez

�chäftigetGutes zu thun, erndtet er-den-Bepyfall
wei�er und guter Men�chen, oder verdient den

Seegen" des Himmels, Das Zeugniß�eines Ge-

wi��ens machtihn innerlichglücklich,wäßhreuddaß.

�eine Tugend das Glück anderer befördert,“
Ein ge�chickter.Mann befchäftiget�ich bereits

mit der Ueber�eßungdie�es Buches und mit eriäus

terndenZu�äßen, Göttingenden 27, April1786.

Fnnhalt
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Viertes Buch, Unter�uchungenüber den men�chlichen
Willen in ‘Beziehungauf die Gránde der Glück-

Haupt�tück1, AllgemeineGrundlehren. Grundbegrif. Fol-

gerungen zur Be�timmungder Kennzeichender Glück-

�eligfeit. Ver�chiedene Meynungenüber Möglichkeit
und Unmöglichkeiteines glück�eligenLebens, in Rück�icht
auf diegewöhnlichenVerhältni��e. und Schicf�ale der

Men�chen. Innere Gründe der Glück�eligkeit; ihre
Nothwendigkeitim Allgemeinenbetraehtet. Kun�t zu ge-

b 2 nießen-



nießen. Mäßigung der Begierden , Begnúg�amkeit,

Mäßigung der Empfindlichkeitgegen unvermeidlichs

Uebel und Unannehmlichkeiten.Tro�tgründebeymun-

vermeidlichenGefühl des Uebels. Nothwendigkeiteiner

durch.richtigeVer�tandesbegriffegeordneten Einbildungs-
kraft. Mäßigungder Furchtvor dem Tode; gutes Ge:

wi��en. Werthder Sympathien. Nothwendigkeitder

Selb�terkenntniß,Werth,aller Erkenntnißin Ab�icht
auf Glück�eligkeit:

Haupt�túck1, Vom Werth dex ver�chiedenen Gattungen
des Vergnügens. AllgemeineGründe zu deren Bes

urtheilung. Anwendung quf die gröbevn�innlichen

Vergnügen ; ob alles angenehme.an �ich gut zu nennen

�ey. Von den Vergnügen dex feinenSinne. Der
Einbildungsfkraftund des Ver�tandes. Werth der mora:

li�chen und religieu�enFreuden. Ge�elligeVergnügungen.
Wahre Güter, Scheingüter,höch�tesGut. Weitere

Unter�uchung über diè wech�el�eitigeAbhängigkeitdes

Willensund Ver�tandes.

Haupt�tückUl, Von der Sllf�eligkeit der UTen�chen im

Verhältni��e zu den ver�chiedenen Semöcbsarten

und Glucksumftänden, Einflußder Etkenntnißkräfte
auf die Glúcf�eligkeit.Einfluß der ver�chiedenenTem:

peramente, Der ver�chiedenen"Alter und Ge�chlechter.
Der Lebensartund politi�chenVerhältni��e,

Fünftes
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FünftesBuch. Unter�uchungenüber die natürlichen
Gründe des Rechtes,

Haupt�tückkl, Von den allgemein�kenGründen des Rechtes

ig der men�chlichenUätur, Wie fern Rechtund

Unrecht vom Willen der Obern abhänge. Ob vom mora-

li�chen Gefühl? Recht i�t , was mit den unveränderli-

chen Eigen�chaften der Natux überein�timmt. Abhän-

gigkeitder natürlichenRechte und Pflichtenvom göctli-

chenWillen. Ob im Sy�tem der metaphy�i�chen Noth-
wendigkeit ein Unter�chiedzwi�chen Necht und Unrecht

Statt finde? Ob im Sy�tem des Opt�miömus? Weitere

Entwickelung des we�entlichenBegriffesvon dem, was

recht i�t, neb�t einigenErinnerungenzu de��en Auwen-

dung. Vom er�ten Ge�eße der Natur und dem höch�ten
Grund�atze der morali�chen Wi��en�chaften. Wie fern

die Naturge�eße allgemeinverbindlich, ewig und unver:

änderlih. Von der Voll�tändigkeitund Be�timmtheit
des Naturge�ebes. Bemerkungen über die natürliche
Ge�chichteder morali�chen Grundbegriffe. Und. über die

Ur�achendex dabeyvorkommenden Abweichungen,

Haupt�tück 1, Von den allgemein�ten Gattungen dea

Rechts. Weitero Entwickelungdes Unter�chiedsnatür

licher und willköhrlicherGe�etze, Pflichten und Rechte.
Weitere Entwickelungder Eigen�chaften, welchepo�itive
Ge�che habenmü��en, um verbindlichzu �eyn, Ver-

b 3 �chies
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�chiedenheitäußerlicherund innerliher Pflichten ürid

Rechte. Grüride des Unter�chiedesvollflommnerund un-

vollfkfommner Rechte und Pflichten. Anwendungauf

die angebohrnenGrundrechte der Men�chheit. Ob phy-

�i�che Ungleichheitenan �ich ein Grund �eyn zu ungleichen
vollkommenen Rechten? Vom Recht des Stärkern;

Rechtzuvorzukommen.Hobbe�i�ches Naturreche. „Anwen

buezgaufsVölkerrecht. Nothwendigkeitder religieu�en

und höhernmorali�chen Wahrheiten zur gehörigenBe-

�timmung des Natur - und Völkerrehts. Ob ein Recht

aus dem glú>lichenErfolge und unge�törtenBê�lze ent-

féhen fónne? Vom Rechte der Men�chen über die

Thiere. Vom Rechtedes EigenthumesäußerlicherGü-

ter. Vom Rechteder Verträge. Vom Rechtder Ge-

wohnheit.

Haupt�tf 111. Von den Gründen zuy Be�timmangdes

Rechts beym Wider�pxucb der Ge�etze.
“

Wie

Streit und ari�cheinender Wider�pruch-beyGe�eben und

Pflichten ent�tehe? Allgemein�te Grundregel hiebeyi�k
die Rück�ichtauf die Gründe und Folgen, Rück�ichtauf

dieGewißheitund Wichtigkeitder Gründe einer Pflicht;

desgleichenauf die Art ihrer Verbindlichkeit, ob �ie volle

fommeni�t, odex nicht, Ob es recht �eyn könne, einen

Uy�chuldigender Erhaltung anderer Men�chen aufzu-

opfern?- Ob ein Regent die ihmzu Bedingungen�einer

Gewalt gemachten Grundge�etzedem gemeinen Be�ten

aufzuopfern berechtiget �eyn könne? Vergleichungder

Pflichten nach ihrem objectivenund �ubjectivenUmfange.

Rüúcf-



Rúck�icht auf die morali�chen Folgerider erwähltenArt

u: handeln. Obdie gute Ab�icht gemein�chädlicheMit-

tel rechtfertige? Von vernünftiger und übertriebenerGe-

wi��enha�tigkeic.

Haupt�tü>. IV, Von. -den- ‘ällgemein�ten Grund�ätzen zur

. Be�timmung des - Verdien�tes und dex Schuld,

Wichtigkeit die�er Untér�uhung, Es körimt dabey auf
Gründe und Folgen des Verhaltensan. «Ur�achen der Ab-

weichungenund Jrrthümer beydie�er Beurtheilung,und

Schwierigkeiten, ihnen-auszuweichen.+ Abhängigkeitvon
der Freyheit, ein we�entliches.Erfordernißmorkli�chgu-

ter und bö�er Handlungen. / Ver�chiedene Arten und

Grade der Abhängigkeitun�erer Handlungenund Zu�tände
von der Freyheit. Allgemein�teGründe zur genauerfi
Be�timmung des Werthes guter Handlungen.

=
Vom

Verdien�t und de��en Schäkung. / AllgemeineGrund�äße

zur Be�timmungdes Unwerthes bö�er Thaten. Von

der Schuld und Pflicht der Schadener�ezung/?"Von den

Handlungen der Betrunkenen, der Schlafwändler; der

Ra�enden, und im heftigen A�ect �ich befindender
/ Von der Theilnehmungan anderer Schuld und Ver-

dien�te.

Haupt�täk V, Von den Grund�ätzen der �krafenden und

belohnenden Gerechtigkeit. ‘Grundbegriffeund

allgemein�ter Grund�ap., Be�timmtere Ab�ichten,
die daraus ent�pringen , aber untergeordnet bleiben

mü��en./Ob alles Bö�e be�trafet werden mu�e
pe
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�ábe zur Be�timmüngdes gerechtenMaaßes der Stra-

fen. Ob unausge�ührtèUntèrnehmungenund Ab�ichten
ín gleichemGrade mit den vollbrachte Uebelthaten
�trafbar �eyn? Ob die Strafe der Schuld immergleich,

und' die Strafen der höch�ten.Gerechtigkeitunendlich
�eyn' mü��en? Db beyder Be�trafungeine Stellvertre»

rang Statt findenkönne? Ob Scra�e ohneSchuldStatt

finde? Von den Handlungender Betrunkenen , Schlafe
wandler, Wahn�innigen, Von der Be�trafungder

Mit�chuldigen. Grund�äße zur Be�timmungder gerechs
ten Arten von Strafen.  Grundzäge zur natürlichen
Ge�chichteder Begri��e von �trafenderGerechtigkeir.

UEBE

Vier-



——————

Viertes Buch.

Unter�uchungenüber den men�<hlihen
Willen in Beziehungauf die Gründe

von Glück�eligleitund Recht.
SS I

Einleitung.

"ach Glüf�eligfeit �trebt jeder Men�ch vermöge
des unabânderlich�tenGrundge�ebes�einer Na-
tur, Und �o wenigeMen�chen �ind nach ihrem

eigenen Urtheileglüf�elig! Keiner vielleicht in dem

Grade, wie‘er es zu �eyn begehrt! Was für eine Un-

ordnung inden Trieben, oder welcheHinderni��e in den

äußerlichenUm�tänden und Verhaltni��en �ind die Ur�ache
hievon?

Der Men�ch fühlt, wenn nicht eben �o �tark,
doch eben �o gewiß und nothwendig, den Trieb, nach
anderer Men�chen Bedürfni��en �ich einzu�chränken,und

anderer Glücf zu befördern, Urd �o oft thundie aller-

mei�ten Men�chen das Gegentheilhievon!
Wie kanner dennzu einem mit den Grundge�eßen

der Natur überein�timmendenVerhalten gebrachtwer-

den? Welche Beweggründe,welcheTriebfedern,welche
Dritter Theil. A Zwangs-
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Zwangs8mittelkönnen und mü��en Hiebeygebraucht
werden ?

Die Wichtigkeitdie�er Fragenleuchteteinem jeden
bald ein. Sie �ind daherauch von allen, denen es um

eigene Weisheit , und um éeitunganderer zu thunwar,

unzähligemale beantwortet worden.

Aber keineswegsvon allen aufeine überein�timmende
Wei�e, |

Und waren �ie es auh mik einer allgemeinern:
Ueberein�timmung: �o verdienten �ie do<h von einem

jeden Unter�ucherder wichtig�ten aller Wahrheitenaufs
neue �orgfältig�t erwogen zu werden,

Denn nicht nur jeder Jrr<hum, fondern auch

Unvoll�tändigkeit, Zweydeutigkeit, Dunkelheit und

Verworrenheit in den auf die�e Fragen �ich beziehenden
Begriffen und Grund�äßen, la��en die nachtheiligften
Folgenbefürchten.

ME

Er�ter



Er�ter Ab�chnitt.

Von den Gründen der Glúd�eligkeit.

Haupt�túd> I

Allgemeine Grundlehren.

GS 2

Grundbegrif von Glück�eligkeit.

aum�ollte man es fúr mögli<hhalten, daß in An-

�ehung einer Sache, nach welcheralle Men�chen,
vermögeder unabänderlih�ten Grundtriebe, unablä��ig
�treben, die Grundbegriffe�{<wankend oder �treitig �eyn
fönnen, Und doch �cheint es �o zu �eyn in Ab�icht auf
Glück�eligkeic, Aber es �cheint auch mehr, als es wirk-

lichi�t, Alle Men�chen �ind darinne einig, daß Ver-
gnugen, Zufriedenheitund Dauer die�er Gemüchszu-
�tände die we�entlichen Be�tandtheile der Glück�eligkeit
�eyn, Nurbey der voll�tändigenFa��ung, Entwicflung
und Anwendungdes Hauptbegrifsentfernenoder unter-

�cheiden�ie �ich von einander. Und zwar

A 2 1)
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1) darinn , daß einige mehr im Po�itivett,
in der Empfindung des Angenehmen, im Vergnügen,
das We�en der Glück�eligkeit �eben; andere mehr im

Negativen, der Befreyung von Schmerz und Unzu-
friedenheit.

2) darinn, daß dem einen die�e, dem andern jene

Gaétungen der angenehmenEmpfindungmehrzur Glüf-

�eligéeit beyzutragen�cheinen ; dem einen die �innlichen,

dem andern die feinern, gei�ti�chen Vergnügungen.
Und al�o auch

3) in Be�timmung und Würdigungder äußere
lihen Güter und Hülfsmittel zur Glücf�eligkeit,

der

Reichthümer, Ehre, Ge�undheit, Aufklärungdes Vers

�tandes und Stärke der Seele.
So höch�t wichtig nan auchdie�e Unter�cheidungen

und Abweichungenwerden fönnen: �o hindern �ie dochnicht,
jeneHauptbe�timmungendes Grundbegrifs als allgemein
anerkannt gewahrzu werden, Das eigeneGefühl eines

jeden, und das gering�te Nachdenkenwürden �ich widers-

�eßen, wenn Jemand Vergnügenoder Zufriedenheit, und

die Dauerhafcigkeitdie�es angenehmenGemücthszu�tan-
des fur gleichgülcigbey der Glüf�eligfeit erflären
wollte,

Gleich unmittelbar ergiebt �ich aber auch die Fol:
ge, daß aus andern Unter�chiedenin der Denk - und

Empfindungsart der Men�chen jene vorherbemerkten Ver-

�chiedenheitenin den Begriffen von Glück�eligkeitent�te«
henmü��en,

Vergnügungen, welche �ih zu ver�chaffenund zu

genießen, einem Men�chen die Werkzeugeund Kräfte,
oder die äußerlichenVerhältni��e und Hülfsmitcelfehlen,

wird
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‘wird der�elbe �chwerlichfür die we�entlich�ten;Be�tand-
theile der Giüf�eligfeit halten, Er hac vielleicht gar
feine Jdee von ihnen, und kann al�o niche begeh-
ren und �chäßen, was er nicht kennt, Er �ucht und hin«

‘dert �ein Glúf in andern Arten von Gütern und von

Genuß, Was durch unüber�teiglicheHinderni��e uns

verwehrt, mit allzugroßenSchwierigkeitenund Gefah-
ren verfnüpft i�t, lehrt die Vernunft entbehren, die

Furche �cheuen , der Stolz verachten...
Es i� al�o auch leicht - einzu�ehen, wo' die Ein-

flü��e des Klima und anderer äußerlicher Ur�achendie�er
Arc bis auf die Begriffe von Glüek�eligkeit�ich er�tre>en
mü��en. Einige morgenländi�che-Völker:�ebendaher die

Glúcf�eligfeit in der Unthäcigkeie und Eingezogenheit;

und den hôch�ten Grad der�elben in einer Art von Auflö-
�ung oder Vernichtungdes Bewußt�eyns*),

$ 3+

Einige unmittelbare Folgen aus die�en Grundbegriffen, die

Kennzeichender Glück�eligkeitbetreffend.

Die Natur der Glück�eligkeiti�t al�o von einer

�olchen Be�chaffenheit, daß über das Da�eyn, oder den

Mangel der�elben, in einzelnenFällen richtigzuurtheis
len, viele Vor�icht nöthig i�t.

Wenn gleichun�er Vergnügenund un�ere Zufrie-
denheitvon Dingen und Verhältni��en, die wir nichtin

un�erer Gewalt haben, vom Glücke, einigermaßenab-

A 3 hân-

*) S. De la Loubere De�cript, du Roiaume de Siam, I,
392.
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hängig �ind, dadurch befördertund erhöht, er�chwert
und ge�tört werden fönnen: �o giebt es doh die Natur
der Sache, und die Erfahrung �elb, zu erkennen,
daß durch äußerliche Lage und Um�tände allein noh
nicht ent�chieden i�, 0b, wie �ehr und wie dauerhaft
ein Men�ch vergnügt‘und zufrieden�eyn mü��e« Die

Wirkungen der.-Dinge.auf un�ern Gemüthszu�tandrich-
ten �ich zu �ehr ‘nah un�rer Art �ie zu beachtenund zu

empfinden, nach unfern Neigungen, ¡Fertigkeiten

,

Ge-

wohnheiten, herk�chendenVor�tellungen, Meynungen
und Bergleichungen; nach der Art. wie wir �ie nehnièn
und gebrauchen fdnnen und wollen,

Was dent: einen! �eine kühn�ten Wün�che erfüllen,
ihn wenig�tens auf. eine Zeitlangganzzufrieden machen
würde, das �tößt-ein anderer mit Verachtungund Un-

willen von �ich , oder-: gehtes mit. Sleichgültigkeitvorbey.
Was der eine zu �einem wahren Be�ten gebraucht, wen

det der andere zu �einem Verderben an.

Daß unter dem Strohdache, in der Seille der

niedrigen Hüttenoft mehr reiner Genuß wohne, als

in den prächtigen, geräu�chvollenPallâ�kenz mehr Zu-

friedenheitbèyder genüg�amen Armuth, als beymReichs
thum des unmäßigen Ver�chwenders, oder des äng�tlis
<zenBeizes; i�t läng�t ausgemacht.

Die wahre Glück�eligkeitwohnt auch nicht oft
beym Jubel der Freude, und unter triumphirenden
Frohlo>kungen. Ach'nurgar zu oft i�t dies Taumel

am Rande des Abgrundesund der Verzweiflung!Oder

täu�chender Genuß eines flüchtigenTraumes; Begei�tes
rung eines Rau�ches, dem Stumpfheitund lange Weile

nachfolgen,
Niche
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Nicht einmal freundlichesLächelnund aufgeheiterte
Stirn �ind �ichereZeichender innern Ruhe und Zufrie-
denheit, Ach es giebt der Elenden einige, die �o.arm,
�o verla��en �ind oder �ich �cheinen; daß �ie auch auf
kein reoliches Mitleid mehrrechnen, �ondern nur feind�e-
lige Ver�pottung und zu Boden drückende Verachtung
vom Ge�tändni��e ihrerAng�t und ihrerDürftigkeiterwar-

ten! Ver�tellung, vielleichtnur allzulanggeübteVer�tel-
lung, die Frucht ihres Stolzes und ihres Mißtrauens,
i�t noch die einzigefümmerliche Stüße ihrer Eigenliebe.
Oder �ie hoffennoh Hülfezu finden; �o lange fie niché

húlfloß�cheinen; �o lange man nochglaube, daß �ie Diens

�te und Gefälligkeitenvergelten fönnen. OQOkönnte man

immer in der Seele. des miteinem Credit durch drey

Welttheilewirkenden Wechslers le�en; wenn das fa�t un-

über�ehliche Gebäude die�es Credits nur nochauf der Stü-

e eines einzigenBriefes, oder der Hoffnungeiner ein-

zigenungewi��en Nachricht ruht ! Oder in der Seele des

Mini�ters , der izt ins Vorzimmer tritt, um Für�ten,
die auf ihn warten , mit gewohnterWürde zu er�cheinen;

und eben izé die leßte Mine �pringen läßt, um die ges

heimenoder öffentlichenAngriffeauf �ein An�ehn zu vers

nichten! Welcheent�eblicheContra�te zwi�chenHerzund

Ge�icht würden �ich da offenbaren! *®)
Die Arten von Ver�tellung und deren Gründe �ind

hler viel manchfaltiger, als Unerfahrnevermuthenföôns

nen, AuchSlcfégefühlundZufriedenheitmü��en
4 die

4) Ein �ehr intere��antes und lehhaftes Bild der höch�ten
Unglückfeligkeitim höch�ten Schimmer des Glücks �tellt
im Leben des Cronwell Hume auf Hif, VI, 88.



8 Buch1V. Ab�chnitt1, Haupt�tück1.

die Men�chenbisweilenvor einander verbergen, oder glau-
ben es zu mü��en, Der eine, um dem Stolz des andern

zu �hmeicheln , der der glücflih�te und froh�te �cheinen
will, Der eine, um das Leiden des andern , durch den

An�chein eines gleichenSchick�als und einer de�to innigern
Theilnehmung,zu lindern; oder , durch den An�chein eis

nes ihmobliegenden gleichharten Kampfes, den Muth
ihm zu �tärken. Wiederum einer, um den Neid nicht zu

reizen; oder bey �einen noh weiter gehendenAb�ichten,
mehrUncer�tüßung,,wenigerHinderni��e �ich zuzuziehen.

Und wie viele �ind nicht über ihren eigenen Zu-
Nand verblendet ; getäu�chtdurch Schmeicheleyen und lee=

re Hoffnungen; �orglos �chlummérnd , während daß das

Ungewiktterüber ihremHaupte �ih zu�ammenzieht,und

der Boden unter ihnenzu-wankenanfängt?
Nichts i� crüglicher, als der Schein von Dlück�es

ligkeitund Elend, na welchem die Urtheileder mei�ten

Men�chen �ich richten! Nichts un�icherer, als ein Ge-

bäude für Zufriedenheitund Ruhe des Gemüths7,wovon

der Grund außer uns liegt!

$. 4

Ver�chiedene Meynungen úber Möglichkeitund Unmöglichkeit
eines glücf�eligenLebens, in Nück�icht auf die gewöhnlichen

Verhältni��e und Schick�ale der Men�chen.

Wennaber doch das, was außer uns i�t und yor-
geht, auf un�ern Gemüthszu�tand durch Empfindungund

Gewahrnehmung, �o nothwendigund manch�altig Eins

fluß hat; daß die Abhängigkeitder Zufriedenheitvon âu-

ßerlichentagen und Um�tändenalle, ob wohl nicht alle

im
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im gleichenGrade anerkennen mü��en: �o frägt �ichzuför-
der�t, wie viel oder wie 1idenigvon der gemeinen Lage
und den allgemeinen Verhältni��en der Men�chheit, iri

Ab�icht auf Glück�eligkeitdie�es Lebens �ich erwarten la��e ?

Hierüber �ind nun dié Meynungen gar �ehr ver-

�chiedèn, ‘|

Ein Theilbehauptet,daß es den allermei�tenMen-

�chen leicht �eyn würde, ein freudenvolles Leben �i<h zn

ver�chaffen; wenn �ie nur �elb�t �ich reht dazu an�chis
>en wollten. Jn �o unzähligerMenge und Manchfal-
tigeit �eyn die Quellen der angenehm�tenEmpfindungen
in der Natur um �ie herum verbreitet, Mit �chônen,wohl-
thâtig auf ihn wirkenden und zum Genuß ihn einladenden

Gegen�tänden �ey der Men�ch umg7ben, auf welchen

Scandpunétihn auch das Schick�alge�eßt habe, Sanft
liebfo�endim blumenreichenThale, an der be�chatceten
Quelle, zu erhabenenGefühlenbegei�ternd, am �croffen „.

über Meere und Länder weit umher�chauendenFel�en , ents

zücend im Frühlinge, �tärkend zum neuen lebhafteren
Genu��e im Winter; überall zeigedie Natur �ich ge�chäf-
tig, dem Men�chen Freude zu bereiten, und durh Wech-
�el und neue Zuflü��e der�elben �eine Glück�eligkeitdauers

haft zu machen.
Sie erzeugt in ihmBedürfni��e; um den Genuß

ihm lebhafterzu machen ; um ihn empfänglichzu machen

für Hoffnungenund Erwartungen , die, mittel�t des Vor-

gefühlsoft noch mehrbe�eligen, als der wirklicheGenuß;
um �einen Kräften Reize und be�timmte Richtungenzu

geben, aus deren Entwicklung und glücklichenAnwen-

dung die vorzüglich�tenWonnegefühleent�pringen, An

Mitteln zur Befriedigungder Bedürfni��e, die �te in uns

5 erzeugt,
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erzeugt, lä��et �ie es nirgends fehlen, Von. unangenehs
men Eindrückenkonnte �ie ihn nicht ganz frey erhalten,

bey die�er fciner Empfindlichkeit,und unter die�er Manch-
faltigteitvon We�en, Aber wie gering i�t nicht ihreAn-

zahl,in Vergleichungmit den angenehmen?Umgebenden

Men�chen in der Natur der angenehmauf ihn wirkenden

Gegen�tändenicht gewöhnlichungleich mehrere, als der

�einer Natur zuwiderwirkenden? Man gehealle Sinne

des Men�chen und lhreGegen�tändenach der Reihe durch,
Begegnen �einem Auge mehr häßlicheGe�talten, als

�chöóueund wohlgebildete?Dringen in �cin Ohe mehr
Mißtóne, als Wohlkaute; i�t die Natur mehr mit übel-

riechenden Ausdün�tungenoder .mit Wohlgerüchen anges

füllt; i�t �ie färglichver�ehenmit erquifenden und anges

nehmenSpei�en ; i� niche vielmehrder größe�te Ueber-

flußdavon vorhanden ? Hat �ie ihm nicht Mittel genug

gegeben, wider Hißeund Kälte und andere unangenehme
Empfindungen�ich zu �hügen ?

We!ch unzählbareMenge von Quellen der Lu�t,
aus weichen zu �chöpfen auh niht einmal Weisheitnó-

chigi�t, der thleri�che oder halbthieri�cheJnu�tince �chon
zureicht4

|

:

Und alle, oder dochdie mei�ten die�er angenehmen
Empfindungen fann �ich der Men�ch mittel�t der Einbil-

dungsfrafe erneuern, nac Willkühr verändern, Und �o
ins Unendlichevervielfältigen, Auch der bloße �innliche,
nochnicht durch Weisheit erleuchtete und ge�tärkteMen�ch.

Seine wichtig�ten, �eine dringend�ten Pflichten,
die der Selb�terhaltung und der Erhaltung �eines
Ge�chlechtes , hat �ie an Gefühleder lebhafte�tentu�t

gefnüp�t, Und die �chwer�ten�einer Pflichten,die grö-
ße�ten
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ße�ten Aufopferungen, die :müdh�am�tenAn�trengungen
lohnt �ie ihm �og!eichmit dem erhabenenGefühlentbehren
zufönnen , �iegen zu fönnen, und durchHoffnungen, die

immer edler �ich erheben, wie die�e Kraft zu entbehren
und zu überwinden zunimmt,

Der Krankhäirenund übrigen Plagen, unter dez

nen die Men�chheit leidet, la��en: �ich �ehr viele aufzählen,
�ie la��en �ich vielleicht nicht‘alle zählen, weil ihrer zu vies

le’�ind, Aber wie viels-der�elben tre�ew die allermei�ten
Men�chen wirklich; und: -ohne ihre Schuld ?-- Kaan
der Men�ch leben, langemehe leben, ohne den: größten
oder be�tenTheil �einer Kräfte. im natürlichenZu�tande
und in �einer Gewalt zu haben? Muß es demnach nicht

iri den mehre�tenAugenblicken�eines Lebens ihm möglich
�eyn, eln überwiegend. angenehmesGefühlzu haben?

Doch wie �ehr ver�chiedenhievoni�t die Würdi-

gung des loo�es der Men�chheit nach den Vor�tellungen
mancher anderer ! Unter Schmerzenund Todesgefahren,

�agen die�e, tritt der. Men�ch in die Welt ein z - oder viel-

mehrgleicheinem vom Schiff brucheAuszeworfenenliegt
er da, unbedeckt und hülfsbedür�crig, und fündiget �ein
(eben an mit Ang�tge�chreyund Wehklagen,ut æxquum
elt ”

'

Cui tantum îin'vita re�tettranfire malorum.,
Viele Dinge �ind zwar vorhanden, die ihm zum Nugen
gereichenföhnen, Aber fein �ichererJn�tinct lehrt �ie ihn
unter�cheiden ; oder erhält ihn in den Gränzendes un-

�chädlichenGenu��es der�elben, Nach vielen müh�amen,
oft verderblichen, öfter auch vergeblichenVer�uchen lernt

er ert nothdürftig�i ernähren,und gegen die Ungemäch-
lichfeiten der Witterung�chüßen, Wie bejammernswür-

dig,
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dig, wie e>elhafti�t nichtder Zu�tand derjenigenMen-

�chen, die noh ohnealle Kün�te, ohneCultur in dem

von einigen �o hochgeprie�enen-Standeder Natur �ich be-

finden, der Pe��erähs an der Maghelani�chenMeerenge
und anderer �olcher Naturmen�chen!

Und. wenn endlichdie Kräfte des Men�chen�ich al-

le entwicfelc und lange genug: geubt.haben; wenn die Ver«

nunft nun durch tau�end Küu�te und Erfindungendie Na-

tur nah �einen Bedürfni��en und Ab�ichtenzu zwingen
ihn gelehrthat; wie groß i�t dann �ein Gewinn , wie bee

trächtlich.im Uebergewichtdes Guten �ein Glück? Vermeh-
ren �ich nicht immer mit �einen Begriffen �eine Begierden,
und eilen �einen Kräften zügellos zuvor ?

I�t nicht immer de��en, wovon er den Mangel
empfindet, weit mehr, als de��en, wovon der Genußihn
erfreut?

Und wie ohnmächtig�ind �eine Kräfte gegen die

unzähligenGefahren, die ihnumgeben; die Feinde, die

�einem Leben und �einer Ruhe nach�tellen?Die tuft, die

er einathmet, der Wind, der ihn anwehek,wie oft nicht

eôdelich-fürihn? Fede Jahrszeit, jedeStufe des Alters

bringt ihre eigenenKrankheitenniit, Unter den Millios
nen �einerNebenge�chöpfe,wie wenig, die freywilligihm
dienen; wie viele, die ihm und �einer Haabe feindlich
nach�tellen, auf �eine Ko�ten �ich erhalten?

Und was geht über die Plagen , die dioMen�chen
fichunter einander �elb�t verur�achen? Keiner ihrerTrie-

be, feine ihrerJdeen , wodurch �ie niht entzweyt, und

gegeneinander aufgebrachtwerden können.

Kein Zuwachsirgend eines Glückes, der nicht von

Neid und Mißgun�t anderer, und von Sorge und Mühe
des
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des Be�igers begleitetwürde. Keine Lageoder Stellung,
bey der niht ein Theildes Körpers leiden müßte.

Noch fcheintauch darínn einigen für das Glücf
des Men�chenauf die�er Erde �chlecht ge�orgt zu �eyn, -

daß die Empfindungenund Triebe de��elben am �tärk�ten
�ind, wenn er den rehten Gebrauch der�elben noch nicht

ver�teht; und Kraft und Empfindungihnverla��en , wenn

er zu leben und zu genießengelernt hat. Oder auch dar-

inne, daß der angenehmereTheil des éebens vorangeht,
die Be�chwerden und Unannehmlichkeitendes Alters al�o
de�to empfindlicherwerden,

Man kann und muß es eines jedeneigenerBeure

theilungüberla��en, welches von die�en beydenGemählden
der natürlichen Verhältni��e des. Men�chen am wenig�ten
ein�eitig und partheyi�ch �ey. So viel wird dabeyimmer

unläugbarbleiben , daß der Anlagenin und außer dem

Men�chen zur Beförderung�einer Glück�eligkeitviele ge-
macht �ind; daß aber auch der Hinderni��e der�elben �o
viele vorhanden�ind , daß eines Theilsviele Ein�icht und

Aufmerk�amkeitnöthig�cheinen mü��en, um jene zu be-

nuben und die�en auszuweichen; andern Theils aber einer

volllommen und ununterbrochenenGlück�eligkeitauh der

Wei�e�te in die�em Leben nicht kann theilhaftigwerden,

Es �ind einigedarauf verfallenzu behaupten, daß
bey allen endlichenDingen , und bey jeder Verbina

dung und Einrichtung der�elben, Gutes und Bö�es,
Angenehmesund Unangenehmes,alles gehörigvergli-
chen und berechnet,nothwendig immer im gleichen
Maaße vorhanden �ey *). Wenn dies richtigwäre:

�o

#5 Be�onders Robinet de la Nature,
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�o könnte die Lehrevon der Glück�eligkeit�ehr furz gefaße
werden: alles gehnla��en, wie's geht; weil doh am Cn-
de alles glei<hgültigi�t,

'

Es i�t aber nicht zu befürchten, daß die�e Mey-
nung �ich je unter den Men�chen verbreiten und behaupten
werde,

Aber �o viel auch daran fehlet, daß �ie auf ganz
rihcigen Gründen beruhte: �o wichtig �ind die Wahrhei-
ten, an die �ie �ich an�chließt, und von welchendie Ver-

theidigerder�elben ihre �cheinbar�tenGründe hernehmen,
Viel mehrMi�chung und Abwechslungdes Guten und

Bô�en in den irdi�chen Dingen, als der flüchtigeBlick

gewahr wird, als der Wün�chendeund der Klagende �ih
vor�tellen , finden�ich bey genauerer Unter�uchungaller-

dings. Doch i�t nicht alles Gute und Bö�e gleichei-ge-
�chränktund wandelbar, Die wichtig�ten Güter und Ue-

bel, von welchendie Glücf�eligfeit des Men�chen am

mei�ten abhängt, �ind diejenigen, die er in �ich �elb�t be-

wahret, und am mei�ten in �einer Gewalt hac,

$. 5.

Jnnere Gründe der Glüf�eligfeit. Ihre Nothwendigkeitim
Allgeineîneù betrachtet.

Auf der fe�ten Ueberzeugungvon diefer Grund-
wahrheitund der Ein�icht ihres großen Gehaltes beruhen
haupt�ächlichalle vernünftigeLehrenund Ent�chließungen
in Ab�icht auf Glück�eligkeit, und der ganze Charakter
des' Recht�chaffenenund Wei�en, Und keinem fann die-

�e Ueberzeugung�chwer werden, der aufmerk�ambeobach-
tet und nachdenkt,

1)Es
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1) Es i� ja fein Stand, keine Lage, in denen

nichédie gemeine Erfahrung oder glaubwürdigeGe�chich-
te �owohlzufriedeneals unzufriedeneMen�chen au��tellte.
Niché nur ein ausgebildeterKenner und Lehrerdes Wah-
ren bewei�etunter den heftig�ten Schmerzen �eines Kör-

pers, daß die�er Schmerzfein wahres Uebel �ey, den

Men�chen nicht nothwendigum Zufriedenheitund Wohl«
�eyn bringe. Auchein Weib kann, nachdem �ie �ich die

Bru�t durchbohrt, in der Vor�tellung, daß die�er Tod �ie
von der SÉlavereybefreye, ver�ichern, daß es nicht we-

he thue, Frohlo>endgiengenMärtyrer der Wahrheit,

und auch des Wahns, den Gefängni��en und dem Tode

entgegen , danften Gotc für die Marctern, deren er �ie

würdigtez und empfandenim fin�tern Kerker, im ausge-

hungerten Körper, vielleicht noch in den Flammen des

Scheiterhaufens einen .Vor�chmackhimmli�cherSeelig-
feiten.

2) Zufriedenheitund Unzufriedenheit,Heiterkeit,
Freudeund guter Muth, Trüb�inn, Unmuth, Ang�t,
Verzweiflung— und wie wir die Begriffe von Glück �es

ligkeitund Unglück�eligkeitimmer theilen und aufklären
wollen — Alles beruhtja dabey allernäch�t, auf un-

fern Gefühlen und Vor�tellungen, al�o auf dem,
was wir �ind und in-uns haben. Aber nicht nur al-

Ternäch�tzoder alsdenn nur’, wenn wir alleine �ind; wenn

wir unter feinem merklichen Einflu��e äußerliher Dinge
und Vorfälle uns befindenz óder wenn wir ihnen un�ere
Aufmerk�amkeitentziehen;�ondern auch in jedwederVer-

bindung mit den�elben, Denn die Dinge wirken nie

für �ich und unmittelbar auf un�ern Gemäüthszu�tand;z
�ondern nur mittel�t un�erer Vor�tellungenund Empfîn-

dun-
/
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dungen, Und nicht �o. �ehr werden — wenig�tens in den

mei�ten und wichtig�ten Fällen — die�e Empfindungen
und Vor�tellungen dur die unabänderlichheNatur der

Dinge und ihre nothwendigenVerhältni��e zu uns bes

�timmt; als durch den Ge�ichtspunft , unter dem wir �ie
betrachten, die Fa��uvg, in der wir ihren Eindruck auf-
nehmen, die Vor�tellungen und Meynungen, éaunen
und Neigungen, die wir mitbringen; kurz dur un�ere

eignen Be�chaffenheiten und �olche Verhältni��e zu den

Dingen, die wir �elb�t wählen,oder doh in un�erer Ges

walt haben,
Alles, alles hat �o viele und �o ver�chiedeneSeis

tenz und es fehle�o viel daran, daß un�ere Vor�tellungen
von den Dingen�ie alle enthielten! Und �o viel fehletdar-

an, daßauch nur eine Seite einer Sache genau �o, wie

�ie �ich dem ge�unden Sinne zeigt , ohne alle Zu�äße und

Nebenvor�tellungender Seele zugeführtwürde. Be�on-
ders alsdenn, wenn die�e zu �tarken Gefühlenerregt wird,
oder es �chon i�t

Jn der Jmagination,im Jnnern des Men�chen
befômmejeder äußere Eindruck er�t Form und Gepräg,
mit dem er der Seele er�cheint, und auf �ie wirkc; und

jedeäußereEmpfindungnimmt die Natur des Selb�tge-
fühls an, Bringt alle Freuden der Wele, alles was

�chón und reizend i�t , vor den Men�chen, de��en Seele
einen einzigen Verlu�t recht betrauret, einem einzigen
Wun�ch mic voller Sehn�ucht nachhängt: wie reizlos,
wie gleichgültigwird alles dies ihm �eyn! Eine einzige,
nur eine einzige, wer weiß wie nichtige, wie irrigeVor-

�tellungent�cheidet�chlechterdings, ob es Freudefür ihn
auf der Welt gebenkönne , oder nicht,

u nd
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Und warum i� �ein Nachbar immer �o �röhlich, �o
heiter?Und warum lächelter, währenddaß ihr euch ab-

härmt; währenddaß �eine �orgenvolle Gactcinnicht zur

Ruhe kömmt?- Weil �eine Seele ge�timmti�t , von allem
die gute Seite aufzu�uchen, und daran �ich zu halten.
Vielleichtnicht �o �ehr von MNacur dazu aufgelegt, als

durchGrund�äße und anhaltendeUebungdazu gewöhnt.
3) Woi� ein äußerlichesOut zu nennen , welches

nicht dur<hMisbrauch �chädlichwerden könnte,und nicht

Selegenheitdazu gäbe? Nicht Ehre und An�ehn, und

das Glúx viele Freundezu haben, nicht einmal Ge�und-
heit des Körpers i�t davon ausgenommen. Ya �elb�t die

phy�i�chen Volllommenheitender Seele, Ver�tandes-

Kräfte, Kun�t und Gelehr�amkeit nicht, Und was für
ein Schif�al , was fär eine Lagefann den Men�chen hin-
dern, Tugend zu bewei�en,und �einer Tugend �ich
zu freuen, frohzu werden dur<s Bewußt�eyn, rechtge-

handelt, recht �ih verhaltenzu haben*)?
4) Wie können dauerhafte Zufriedenheitund

Fröhlichkeitauf den Be�iß und Genuß äußerlicherGüter,
einzigoder haupt�ächlich, gegründet �eyn; da die�e dem

Wech�el und der Vergänglichkeitfo �ehr unterworfenfénd,
und ihr Verlu�t immer um �o mehr empfindlichfür uns

wer-

*) Events may have changed the (ituation, in which
lam de�tined to a; but can they binder my acting
the part of a man, Schew me a fituation, in which
a Man can neither a& nor die; and i will own, he
Js wretched, So läßt Fergu�on den Brutus �agen
Hi�t, of civil foc, p. 77.

„Dritter Theil,
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werden muß, je nochwendiger�iè dur un�ere Vör�tellun«
gen und Neigungen uns geworden �ind?

Auch wird der Einfluß äußerlicherDingeauf
un�ere Glück�eligkeit�chon dadurch �ehrverringert

,

daß
es uns nicheléicht möglichi�t , �ie lange auf di: �elbe Wei�e
zu empfinden, Der öftere Genuß �chwächt un�ere Ems

p�indlichkeit,
und benimmt ihnen ihreReize, Oft thutes

�chon der Augenbli>des gewi��en Be�ißes,
Und wenn es în einigenFällen �ich anders zeigtz

wenn tänge ber Zeit und Gewohnheitin den Verhältni��en
dei Dinge zu un�ern Neigungennichts zu ändern �cheint:
�o liegt eben davon der Grund gewiß vielmehr in den

JFdeen, und deren niht �chlechterdings nothwenidigen
Verkindung, als in der unabänderlichenNatur der

Dinge�elb�t, (Th. 1. $. 11.)
Jnsbe�ondere fehlt �o viel daran, daß Ueberfluß

an Glücfsgüternzur Glüf�eligkeit des Men�chen noth-
wenig oder vorzüglichbehülfli<hwäre; daß vielmehr
niche leicht etwas genannt werden kann, was auf �o
manchfalcigeWei�e Nachtheilfür �ie befürchtenlä��et.

Die Leichtigfeitalle fäuflicheVergnügungen�ich
zu ver�cháffen,benimmtihnen nichtpur den Reiz,der von den

Schwierigkeiten, und dem Bewußt�eyn, dur �eine
Kraft �ie bezwungen, das Vergnügen�ich �elb�t erwor-

ben zu haben, herföômmt, �ondernverleitet auch zum un-

máßigen und er�höpfenden Genuß; durch welchen,bey
Crô�us Reichchümernund unum�chränkterGewalt,die

Erfindung neuer, re<t �hma>hafter Vergnügungen
endlich, oft �ehr bald, unmöglih wird, Mittel die

Zeit zu vertreiben, das be�chwerliche Gefühl �einer
unnúhenErdenla�tzu lindern, giebt es zur Noth noch

für
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für einen �olchen reichenMü��iggänger ; Freudeund Hels
terfeit in �eine Seele zu bringen keines. — Judem,
beym be�tändigenUeberflu��e, der Men�ch weder für
eigene Bedür�ni��e zu �orgen hat , noch fremde Noth zu

fühlenfähigi�t; weder die �elb�ti�chen, noch die �ympa-

cheti�chenTriebe bey ihm rechc in Bewegung kommen :

�o i�t er dem Gefühle der Leerheit, jenem Gefühleeines

reizlo�en, halb dem Tode gleichendenLebens ungleich
mehr ausge�eßt, als derjenige, dem die Lebensgei�ter
durch mächtige Triebe in Bewegung gehalten werden ,

dem die Seele immer von großen Jdeen voll i�t, Das

Spiel mit bunten Carten oder Würfeln, wie viel auch

gefün�telt werden mag, um es intere��ant zu machen, i�k

doh immer ein arm�eliger Er�as für das mangelnde

Gefühl eines zwe>vollen, ge�chä�tigenLebens, Niche
einmal die Hofnung,dur Gewin�t �eineUm�tändezu ver-

be��ern, ann es reizendermachen für den, der �chon
überflü��ig hac.

Viele Men�chen �ind „, wenn �ie zu einem gewi��en
Reichthumgelangten, hypochondri�chgeworden; und

am Gift der langen Weile und Zweklo�igkeitge�torben,
Andere, deren Begierden, wenn �ie einmal aufs Große
gerichtet wurden, nicht leichtbefriedigtwerden fonnten,
waren nur �o lange zufrieden, als �ie noch feine Gelegen«
heit hatten, ihre An�prüche überdie glü>licheMittel-

mâßigkeit hinausgehnzu la��en; Anakreon �oll geizig
geworden�eyn, Schlaf, Appetit und Munterkeitverlohs
ren haben; als er vom Polyfrates eine Summe Gel-

des ge�chenktbekommen hatte, Be�turzt über �einen Zus
�tand, gab er �ie zurü>; und wurde wieder glúck-
lich, Eben �o Johann der Seifen�ieder, Aber die

B 2 wenig»
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wenig�ten find �o klug, dies Mittel ihrer Rettung zu

wählen.
Am wenig�ten läßt �ih für die Glück�eligkeit

vom ReichthumGutes erwarten; wenn der früheBe�iß
de��elben, und der Zulauf der Schmeichler Ur�ache
waren, daß an keine Bearbeitung des Ver�tandes
gedacht, keine Kenntni��e einge�ammelt werden, quae
�ene@utem obleétant, pernodant, peregrinantur
nobiícum.

$. 6.

Kunft zu genießen.

Der Befiß noch �o vieler und großerGüter kann

dem Men�chen niht Glück�eligkeitgewähren,wenn er �ie
niht zu gebrauchen und zu genießenweiß." Und
nur an die�er Kunft fehltes den mei�ten Men�chen; an

Gütern nihe, Dies lehre jeder unbefangene Blick in

die Natur, und die gewöhnlich�tenLagender Men�chen.
Dies erfennt in8gemeineiner in An�ehungdes andern;
preißt ihn glü>li<, den andern; �ieht ein, wie

viele Gelegenheitenzum Vergnügen, wie viel Gus

tes der�elbe in �einer Gewalt hat. Mag es �eyn,
daß er ihnfür glü>licherhält, als er wirklich ift, weil er

nur gewahr wird, was er hat, niht, was ihm
fehlet; nicht gewahrwird , . was ihn drückt und �{merzt,
Immerbemerkt er richtig, daß um den andern viel Gus
tes i�t, was er �ich nicht �o zu Nuse macht, als wohl
ge�chehenkönnte,

Jn Ab�icht auf �ich �elb�t, ihr eigenesGlúk, ge-

�tehen es die Men�chen oft ein, wenn �ie über eine

Stufe des Lebensweg �ind , eine tagemit der andern vers

tau�che



Von den Gründen der Glück�eligkeit, 21

tau�che haben, daß �ie do, in jener nun verflo��enen
Zeic,

in jenen ehemaligenUm�tänden , mehr Gutes

hatten, als �ie damals erfannten und nußten.

Es wird deutlicher noh und gewi��er werden , bey
genauerer Erwägungalles de��en, was die Kun�t zu g&

nießen in �ich faßcoder voraus �est, Dies i�t

1) Zuförder�t rechter ern�tliher Wille und

Vor�as zu genießen. Und fehltedenn aber die�er ir-

gend einem Men�chen? Jt denn nicheder be�tändige
Wun�ch und Wille aller dahingerichtet, �o viel ange-

nehmeszu empfinden, als möglichi�t? — Sie wollens

wohl alle, wün�chens immer �o im Allgemeinen. Aber

wollens niht , wo und jiwie�ie es können, Wollen es,

machen An�talten dazu ; und glauben mik den An�talten
immer noch niche fercig zu �eyn, um ruhig, und recht
mit ganzer Seele genießenzu können, Endlichwollen

�ie mit allem Ern�t anfangen;wenn �ie keinen Sinn mehr
dafür haben.

Hiemicwird niht geleugnet, daß man auch zu
frühe und zu ge�chwindgenießenkönne, Aber zum

volllommnern, von der Erhaltungder Kräfte und ihrer
voll�tändigenEntwicklungabhängigenGenuß, i�t ra�tlo�e
An�trengung und Entbehrung alles ächten und völligen
Genu��es von jedweder:Art nicht nöthig,. Man kann

frühe genießen, und viel und immer genießen; und

zum fernern und vollfommnern Genuß �ih aufbewah-
ren und vorbereicen, VBeydesbe�teht niche nur mit

einander; �ondern eines befördertdas andere, Fro-
her Genuß i�t die Quelle des Lebens; und aus Emp�in-
dungen des Schönenund Gueen ent�tehenun�ere Jdeale,

B 3 Vver-
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vermôge deren wir in un�erer Vervollkommnungforl«
rücken,

2) Unbefangene, genaue Aufmerk�amkeit
auf alles das Gute, was man in �einer Gewalt

hat ; die unzähligenQuellen des Vergnügens, die, uner»

�c{öpflichfür alle Men�chen, in der Natur gegründet�ind,
die eigenenGelegenheitendazu , die jeder Men�ch in �ei-
nen be�ondernUm�tänden und Verhältni��en findenfann,

O man wird fichallemal von Schaam durchdrungen

fühlen, wenn man über Mangel am Vergnügen klagen

wollte; und aufbli>t, was für einen Himmel man über

�ich hat, und aufmerk�amer hin�ich( auf die Erde,
die um uns herumausgebreitet i�t; wenn man erwägt,
wie viele Sinne der Schöpfer uns gegebenhat, zur

Empfindung des Schönen und Guten, womit die Nas
tur angefüllti�t!

Unzufriedner,fehlcesdir an einer Lager�tätte, wo

du �anft ruhen fann�t, wenn du ermüdet bi�t; wenn du

nach den Ge�eßen der Natur leb�t und ruhen will�t ?

Fehlt es dir an Nahrung, diedir kö�tlich �chme>t, dich

erquíit und labt; wenn du den Hunger abwarte�t ? J
fein Schatten da dich abzukühlen, kein fließendesWa�-
�er, deine Glieder zu �tärken; feine Decke, um �ie
wohlthätig zu erwärmen? Undankbarer, �ieh�t du

niht, daß, wenn etwas den Genuß des Guten

hiebeyer�chweren kann, es nur der Ueberffußi�t, der

dich bey der Wahl unent�chlo��en, oder gleichgültig,

�tolz und übermüchigmache !

Wenn alles um dich herum fin�ter und óde wird;

ha�t du nicht eine Kraft , dir eine Welt in dir zu �chaffen;
die dichum �o mehxergößenkann, weil �ie dein eigenes

Ge-
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Ge�chöpf i�, und ganz nach deinen ‘auneneingerichtet;
oder. be��er, bey der du dich erinnern fann�t, an das

unzählige Gute, was bir �chon zu Theil geworden i�t;
dankend — Dankge�úhl i�t �ab auh Freudenge-
fühl — danfend dich erinnern fannt, und hoffendder

Zukun�tentgegen �ehen darf 2.
|

Kann�t du nichts Gutes mehrthut zu keines
Glück etwas beycxagen, feinem mehr.Freude machen,
feinem levendigeaBe�chópfe?. O frage dih, wie viel

du Gutes hun ,- wie vielen du un�chuldigeFreudemae

chen könnte�t! Frage di, und thue de��en, �o viel als
dir möglichi�t, Und,deiïa Glück wirddir nichtmehrzu

gering�cheinen,
3) Aufmerk�amkeit,auf. das Gute. heißt insbe�on-

dere auh Aufmerk�amkeit auf die kleinen Vorthe1le,
Gegen�täude und. Gelegenheiten zum Vergnügen,
Die mei�ten Men�chen verweilen mit ihrer Aufmerk�am-
feit fa�t aur beym Großen, Außeroxdentlichenund

Fremden, was die Aufmerk�amkeitvon �elb�k an �ich
ziehe, Das Kleine und Gewöhnlicheüber�ehen �ie,
Und dies Kleine. kann doch �o groß werdendur Aufs
merf�amfeic, �o. viele,Nahrung�úr die Seele hergeben,
Dies Gewöhulichemuß eben deswegen, weil es �o häufig
vorhandeni�t ,' den Ge�eßen und Ab�ichtender Nacur am

mei�ten anpa��en.
Groß, außerordentlichund. auffallendkann , ver-

möge dep Begriffe �hon, nur weniges �eyn, Wenn
man al�o. nur daran �ich ergôßen, nur davon zehren will:

�o muß es wohl leere Stunden, und Klage über Man-

gelgeben, Aber mit den unzähtigenkleinen Vergnü-
gungen, die die Natur aus ihremFüllhornaus�treut,

B 4 fónnen
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können die�e Stunden ausgefülle, kann die�em Mangel
leichtabgeholfenwerden, Und die�e Abwechslungkann

um �o viel wohlthäcigerwerden, da wir zu �tarken
Gefühlen, und viel umfa��enden Blicken in die Länge
dochauch die Kraft nicht haben.

Die Natur láßt dich �o viele im Scherz und

Spiel fröhligeGe�chöpfe�ehen; wenn eine mü��ige Vier-

tel�tunde zu durch�cherzen, ‘deine Seele nicht �elb�t �chon

ge�timmt i�t, �iehe ihnenzu, die�en �pielenden Kin-

dern der Natur , �chenkeihnennur einen ganz heitern
Blick; du wir�t dih mit freuen, Und durch die�e
Freudeerniedrig�t du dih nicht; wer du auch �ey�t.

4) Siehe es nicht �o obenhin an, das Gute,
was du in deiner Gewalt ha�t; wenn du es recht genie=
ßen, wenn du ein vergnügtesLebendir machen will�t,
Geh’ ins einzelneein; �uche alle �eine Volllommenheiten
auf, alle �eine Theileund Eigen�chaften, womit du dir

Vergnügenoder Nußen �chaffen kann�t, Du ha�t einen

Garten: laß dir nicht genug �eyn, dies zu wi��en; und

gedankenlos, oder mit fremden Gedanken, in ihm
herumzuirren, Zähle die Blumen, die ihn �chmüen;
entfalte die Reizeeiner jeden, genieße �ie ganz, Die

Schönheiten der Na!ur halten die Unter�uchungaus;
und ihr Reiz �chwindet nicht beym anhaltenden, beym
wiederholtenBlik, Stehe �till vor jedem Baum;
jeder i�t ein Mei�ter�tü> der Schöpferkraft, Denke,
wie er aus dem Kern geheimuißvollauf�tieg; �ieh, wie

er im neuen Frühlingaufs neue �ich entwickelt ; �ieh die

beflúgeltenGe�chöpfe, die im Wald �einer Ae�te �ich
weiden. Sieh, oder denfe dir, in angenehmerEr-

wartung, ‘�eine �üßen, kräftigenFrüchte, — Eben �o
dente
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denfe oft mit Aufmerk�amkeit, und einem zur Billigkeit,
und Dankbarkeit ge�timmten Gemüthe, die Vortheiledes

4andes, in dem du leb�t, des Orts, an welchemdu

wohne�t, die vielen Bequemlichkeitendeiner Wohnung
alle nach einander durh., Laßdie dazwi�chenent�tehen
den Vor�tellungen von'dem, was dir nochfehlet, von

dem, was be��er �eyn könnte, dich nicht abhalten,

das Gute, was da i�t, re<ht zu bemerken.
Bedenke dabey, wie viel weniger es �eyn könnte,
wie viele das nicht haben, Deine Glück�eligkeitwird

unter der Angewöhnungdie�er Denkart täglich‘zuneh-
men , und �o allmáâligfe�te Wurzeln�chlagen;- viel �icherer,
als wenn deine Reichchümertäglih �ich vermehrten ,

urid dein Ruhm �tündlich �ich weiter verbreitete,

Hier läßc �ich vielmehreben wieder ein Hinderniß
der Glücf�eligfeit beym Ueberflußentde>ken, Die

Großen und Reichen habender Güter zu viel, Sie

wollen �ie doch alle Über�ehenund genießen; und �ehen
und genießennichts rechte. Die Natur verlangt mehr,

als einen eilenden , verworrenen Blick, um rechtgeno��en
zu werden, Aufmerk�am auf ihre Winke habendaher
immer die Wei�eren die�er Großen und Reichen aus. dem

blendenden Glanze des Sies ihrer Hoheit, und aus

demi Gedränge ihrer Reichthümer, �o oft �ie nur

konnten, �ih entferne; haben ge�ucht dem Mittels

�tande �ich mehr zu nähern, um �ich glücklicherzu

fühlen.
5) Ueberhaupti� es eine der wichtig�tenRegeln

der Kun�t zu genießen, die Folgeder möglichenArten

und Stufen des Genu��es nicht unmäßigzu be�chleu-
nigen ,

und �ich niche zu überladen, Viele Men�chen
B ç haben
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habendie üble Gewohnheit, oder Gemüthsart, daß

ihnen jedes Gut, jede Íage und Einrichtung, wenn�ie
fichauch noch �o �ehr darnach ge�ehnthatten, gleichgültig
wird; �g bald ihra Beobachtungoder Einbildungsfkraft
�ie auf den Gedanken von etwas anderem bringt, wag

ihnen noh be��er zu �eyn �cheine; oder �o bald fie,
durch �ih �elb�t, oder dur<h andre verans

laßt, irgend einen Fehlex oder Mangel daran ente

decfen. Als wenn nun gar nicbts �chôónesund gutes

an der Sache mehr wäre, was doch �o viel �eyn kann,
macht �ie ihnen keine Freude mehr. ZJhrDichten und

Trachten

-

geht nur dahin, wie �ie die�em Mangel qbhele
fen, oder des Volllommnerern theilhaftigwerden fôns

nen. Dann gehts ihnenmit die�em, vielleicht bald,
wieder �o, Und wenns aufs be�te geht: �o be�chleunie

gen �ie vielleicht ihr Glu, erreichen früh das

Aeußer�ts, roozu ihre Kräfte und Verhältni��e �ie gelane
gen la��en. Aber beynoch �o �chneller Erfüllungihrer vies

�en Wün�che, bey noh �o glücklicherAusführungfo
manfa!ciger Entwürfe, �ieht man doch insgemein,
vaß fie im Ganzen weit weniger zufriedenund vergnügt
�înd, als andere, deren Glücfsrad lang�amer �ich bewegt,
Solche Men�chen rennen durchs Leben, wie viele Rei-

�ende durch die Länder, Bey wenigerer Eilfertigfeit,
Fönnten , mir niht halb �o vielem Au�wande, die�e mehr
lernen, und jene mehr genießen,

Es i� wahr, daßbey einem flüchtigen,obenhin
gleitendeaGenu��e die öftere Abwech�elung einen eigenen

Reiz hervorbringt;und daß die Manchfaltigkeitder ange-

nehmenEmpfindungenwenig�kenszu er�eken�cheinen kann ,

was dabeyder Jnnigkeitund Fälle der�elbenabgeht, die

nur
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nur durch anhaltendereAufmerk�amkeit ent�teht. Aber
dann wäre die�e lúcbtige Art zu genießendoh nur unter

der Voraus�egungzu rechtfertigen, daß es an Micteln zu
einem �o úppigenGenu��e nie fehlenwerde; und �chickta
�ich am wenig�ten zur Klage, daß die Matur uns zu fpar«
�am mit Gegen�tändenund Gelegenheitenzum Vergnüs
gen ver�orgt habe.

Auchi�t immer zu vermuthen, daß die größe�ten
Schönheicenund Vollkommenheitender Natur �o obenhin
gleitendenSinnen fich.gar nicht entdecken ,

und die erhaa
ben�ten und lebhafteen Vergnügungen al�o dabey ganz

verlohrengehn, Endiich hat bey demjenigen,der �chon �zu
vieles, in ver�chiedenen Stufen der Volllonzmenheil
wenn auch nur nach der. Außen�eite, hat, kennenlernen y
vieles gar feinenWerch.mehr, oder einen zu geringen,
als daß es großenEindru> auf ihn machen und Freuds
verur�achen fönnte; wie es gethan haben würde, wenn

er das Vollkommenerenoch nichtgetannt hâtte, So wis
gewißviele Men�chen , die aus einge�chränktenUm�täns
den alimälig zu einer hohenStufe des Wohl�tands und

der Bequemlichkeitempor ge�tiegen �ind, es gefühltund

anerkannt haben, daß ihnen beydie�er Stufenfolgejedes
neue Gi und auch das fleinere mehr zu Gute gewore

den i�t, als wenn �ie früher auf. einer höhernStufe ge-

�tanden wären: �o föônnte �ich jederMen�ch feineFreuden
vermehren, wenn er nicht eher nach neuem Glück und

Vergnügen�trebte, bis er vernúnftig glauben könnte,
das gegenwärtige re<t erkannt und genußt zu haben,
Dann würde er gewiß auch �päter, oder nie, das Klag-
lied , daß alles eitel �ey, an�timmen, das gewöhnliche
Klaglied, von �olchen obenhingleicendenSchwelgern;

un-
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ungegründet, wenn es nicht �ie �elb�t und ihreeigeneEi-

telfeit gelten �oll; da �ie �ich einbildecten , �o vieles nöthig
zu haben, und nicht den zehntenTheil von dem, was �ie
hatten, zu gebrauchenund zu genießenver�tanden,

8, 7.

Mágßigung der Begierden, Begnüg�amifkeit,

Alles die�es führet uns auf die Begnüg�amkeit,
als einen der we�entlich�ten Gründe der Olücf�eligfeit,
Sie �chränkt die Begierdenein, auf das, was man zum

Wohl�eyn wirklich.nöchighat , und in �einen Um�tänden
haben fann ; macht, daß man dasjenige ,. was man ent-

behren fann, oder entbehrenmuß, entweder gar nicht

begehrt, oder dochruhig, vom Glück oder von vernünf-
tig gewählten Mitteln, erwartet, Wenn nichts,die Bes

gierden ein�chränkt und mäßige; wenn jede reizende
Vor�tellung �ie in heftigeBewegung �est: wie kann da

Zufriedenheit, wie GemüthsruheStact finden?

Freylich �et die Manchfaltigkeitvon Vergnügun-
gen , wodurchdie Glück�eligkeiterweitert und erhöhtwer

den fann, gewi��ermaßen eine verhältnißmäßigeMenge
und Manchfaltigkeit von Begierden voraus, Die äußer«

�te Einge�chränftheitvon Begierdenwürde zwar vor vies

len Anlä��en zur Unzufriedenheitbewahren;aber auh
den Genuß und die Benußungdes Lebens in �ehr engen
Gränzenaufhalten.

Aber einmal be�teht die Begnüg�amkeitnichtin ei-

ner ab�oluten Verminderung der Begierden; �ondern
nur in einer �olchen Ein�chränkungund Unterordnung,
die, nach eines jeden Kräften und Verhältni��en,
eben in Rück�ichtauf �eine Glück�eligkeit,rach�am wird,

ur
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Nurdenjenigen Begierden�ollen wir uns nicheüberla��en,
deren Befriedigungunmöglich„ oder allzuko�tbarfür uns

�eyn würde; oder die uns unacht�amund gleichgültigma-

chen gegen das Gute, was wir bereits in un�erer Gewalt

haben. Und dann braucht man ja nicht vieles zu be�îs
ßen, um viel und manchfaltigzu genießen.

Und hieri�t der er�te und we�entlich�teGrund, aus

welchemdie Begnüg�amkeitin einem wohlgeordnetenGe-

müthe ent�pringe. Der wahren Naturbedürfni��e �ind
nicht �o viele, und ihreBefriedigung i�t nicht �o �chwer ,

daß nichtder Men�ch, wenn er nur jede �einer Begierden
vernünftigunter�uchte, die Herr�chaftüber �ie behaupten,
und nach den Um�tänden, in denen er �ich befindec, �ie

mäßigen und ein�chränken könnte.

Auch die gewöhnlicheEinwendunggegen die�ewich-
tigeGrundwahrheit,daß zwar von Naturmen�chen�ich
dies �agen la��e; aber auf uns niht mehr angewendet
werden könne , die wir von der Einfalt der Natur �o weit

abgekommen�eyn, und von den zehntau�éndnah und

nach eingeführtenBedürfni��en nun eben �o �tark gereizt
würden, als von den ur�prünglichenNaturbedürfni��en —

:

die�e Einwendunghat niche �o viel auf �ih, als man

meync,
|

Freylihwenn man keine Regel kenne, als die

des Bey�piels und der Gewohnheit; wenn man �ich vor

jedemein wenigbedenklichenVer�uch �cheuet, �einen eigee
nen Weg zu gehn, non qua itur, �ed qua eundum

elt; wenn man durch jeden unver�tändigenTadel und

Wider�pruch �ich ab�chre>fenläßt: oder wenn man zur

Ordnung und Elnfaltder Nacur zurückkehrenwill, nach-

dem man zur Unordnung, zu den eingebildetenBedürf-

ni��en
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ni��en allzu�ehr �ich gewöhnthat; �o kann die�er Einwurf
jene Grundwahrheit für uns verwöhnteMen�chenunnüß
zu machen �cheinen.

Aber es i�t úberlhauptmit uns �o weit noch nicht
gekommen, daß uns nicht mehrgeholfenwerden könnte,

Sanabilibus aegrotamus malis, Man traue nur

nicht dem er�ten obenhingehendenSchein zu viel; über«

denfe �ie ein wenig genauer , die vielen eingeführten, der

Natur zum Theil recht au�gedrungenen,Notbwendigkei«
ten. Bald wird eine �o große Menge der�elben zurücke
weichen, daß für Begnüg�amkeit, Zufriedenheitund

Glück�eligkeitein roeites Feld ent�tehe. Und man, wird

bey der Ueber�ichtder�elbenmit jenem alten Wei�en auss

rufen fénnen: Wie viele Dinge, die ich niché brauche!

Das gemeineVorurtheilwird widerlegt, und die-

�e Wahrheitbe�tätigt durch das Bey�piel �o mancherEin-

zelnen, die, in Vergleichungmit den Uebrigen ihres
Staudes und Berufes, in ihren Begierden um �ehr viea

les �ich ein�chränfenz und nichts an Ehre, Bequemlichs
keit und Vergnügen dadurch verlieren ; vielmehroft auf
allen Seiten gerinnen *),

Es
Gimiterziab

+) Jm üppigenund prachtvollen Athenwar es, und zur Zeit
der größe�ten Pracht und Ueppigkeitdie�es Sikes der

Weieheit und des Luxus, wo Phocion», die�er allen
Jahrhunderten vèrehrungöswürdigePhocion , freywillig
arm blicb , ob er wohl in den öffentlichenAemtern und
Befehlshaber�tellen,die er verwaltete, Gelegenheiten, �ich
zu bereichern, genug gehabt hatte, und wo er Ge�chen-
fe der Könige, die ihm auf die �chmeichelhafte�teWei�e

angebotenwurden, niht annahm. Denn als er die

Ge�andten des Alexanders , die thm großeSummen zum
Ge�chenke brachten, �agte, warum Alexander gerade

ihm
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Eszeugen für die�e Wahrheit �elb�t die vielen m

di�chenVeränderungen; denen zufolge immer allerley
Dinge, die man eine Zeitlangfür nothwendiggehalten
hacté, und nun auf einmal ab�chaft, für höch}entbehr=
lich , be�chwerlichund läcèrlich ange�ehenwerden, Jn
der Kleidung und manchen andern Stücken der Lebensart

hat �ich un�er Zeitalter der natürlichenEinfalt merklichge-

nähert — wenn niht zum großenGewinn in der Haupts
rechnung der gemachtenBedürfni��e; �o doh immer zum

Bewei�e, auf was für zerbrechlichenStüßen die�e einges
bildeten Nochwendigkeicenberuhen.

Aber die Mode, �agt man, i�t eben die Tyrannîn,
dle uns niche erlaubt, in den Sehranken der Natur

mit wenigemzufriedenzu �eyn, wenn wir es auch wollten,

O die�e gefürchteteModei� in �ehr vielen Fällenein Ges

�pent ; oder eine leicht�innigeEnt�chuldigung�einer eige
nen Eitelkeit und �reywilligenThorheit, Man hat wes
nig�tens eben �o viel Recht, und, wenn man vernünftig
zu Werke geht, eben �o viele Gewalt, die Mode nah

�ich, als �ich nah der Mode zu bequemen. Die Thoren
wetteifernmik einander în der Uebertreibungder�elben ;

bis �ie �ich unter einander �elblächerlich oder be�chwerlich
wer-

ihm �o beträchtlicheGe�chenke �chiête; antworteten�ie,
weil er ihn für den recht�thaffen�ten und würdig�terè
Mann halte. — Die Ge�andten drangen no< mehr in

ihn; als �ie �ein �hle<htes Hausgeräthebemerkten , �eine
Frau Brod backen, unid ihn �elb�t Wa��er aus dem Brun-
nen holen und �ith die Füße wa�chen�ahen. Aber er

blieb dabey, daß er die Ge�chente nicht brauche, und

niht annehmen knne. Und welcherwar nun reicher ;

Alexander , dex �olche Ge�chenkeanbieten , oder Phocion,
der �ie entbehren konnte 2
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werden. Und der Klügere wird insgemein an der mäßi-
gern und un�chädlichernNachahmungder�elben erkannkt,

Und nie hat eine Per�on von Werch dur die�e Mäßis
gung auf die Längeverlohren. Nte wird �te an Achtung
und äußerlichemBlück dadurch verlieren ,

wenn �ie auh
auffallend �eyn �ollte; fo bald �ie �ich mit An�tand angetes

gen �eyn läßt, denen , auf deren Urtheiles ihr anfömme,
bemerklih zu machen, daß �ie vernúnftigeGründe für
fich hat,

Und giebt’es nicht viele die�er eingeführtenNeths
wendigkeiten, über die die mehr�ten heimlich�eufzen oder

laut flagen? Jeder klagtüber die Aus�chweifung des ans

dern, die ihnzur Nachahmungzwinge. Und keiner ge-

kraut �i, das �o gemeingewün�chteBey�piel der Mäßio

gung zu geben! Wozu haben wir Vernunft, wenn wir

�ie hiernicht gebrauchenwollen; wozu un�ere Freyheity
wenn wir Sklaven eines zufällig‘ent�tandenenGebrauchs,
einer anerkannten Thorheit�eyn wollen ?

Es mag wohl Fälle geben, wo eine Vernunft,
und ein Wille zum be��ern Plan und �einer Einführung
nichthinreicht; und wo die Oberherr�chaftÜber den an-

dern mitregierendenWillen zu gewinnen, das �chwer�te
Scúck der Arbeit i�t, Aber auch für die�e Fälle giebt es

immer einige Hülfe, Oder ihreAnzahlmacht eine unbe-
deutende Ausnahme, die dem An�ehn der Regel niches
benimmé.

Am Willen fehlts, am ern�tlichenEnt�chluß,am

er�ten �tandhaften Ver�uch, Mun �o überlegeman noh
einmal ,

unter einem andern Ge�ichtspunkte,die Vors

cheileder Begnüg�amkeit.
Nur
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Nur von �ich abhängen,und von der Natur nicht,
oder wenig nur, vom Zufall und von der Willkührder

SNen�chen; von den Men�chen, die das Glück über uns

erhobenhat , nur �o weit abhängen, als. wir wollen , und

uns guti�t; niche �o weit �ie wollen, nicht in dem Ver-.

ßältni��e, in welchem �ie. mehrbe�ißen von den Mitteln,
eingebildeteBedürfni��e zu befriedigen; ebén.dadurch ihre
Gewalt über uns ein�chränken, und �ie uns gleich ma--

chen, indem wir das entbehrenfönnen, was �ie mehrha-
ben, als wir; nicht nôöthighaben, vor ihnenund ihren
Sklaven zu kriechen, und ihnen zu lügen, um die Bro-

famlein-von ihremUeberflu��e zu genießen, zu unterdrü-

Éen die Wahrheitin der Sache un�eres Bruders, in der

Sáché der 'Men�thheit, ausFutchéihre-Gnadèzu verlie-

Pet i

“Deferr ‘umd reichlicher mittheilenzu können den

wahren Bedürfni��ender Nothleidenden;nie zu athmen
das Gift des Neides , beymBlick auf die�e. nur den ein-

gebildetenBedür�ni��en nöthigen Güter ; mit �einem Bey-
�piel �chwächereSeelen unter�tüßen und zurechtewei�e,
denen die geglaubteNochwendigkeitjener entbehrlichen
Dinge, Gemöäthsruhe,Frenyheitund. Tugend rauben

toillz ‘und in eben die�em Bey�piel den Seinigen einen �ü
éhetern und ergiebigernScha6 hinter'a��en, als Tonnen

Goldes beym verführeri�chenBey�piel der Unbegnüg�am-
feit und Ver�chwendung ihnennicht �eyn würden*), end-

lich
— i —

x) Als Pbocion einmal Ge�chenke des Kênigs Philippus"
ver�chmähte; glaubten die Ge�andtenihn zu deren An-
nehmung zu bewegen, indem �ie ihm vor�tellten, daß,

.

oentmT

Dritter Theil. C

E
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lich immer dankbarer Verehrerund Freund �eines Schs.

pfers bleiben , und in die�en Ge�innungendie Seligkeiten
des fe�te�ten Vertrauens und guten Muthes empfinden. =

Men�chen, zu dem allem i�t Genüg�amkeit — be-

hülflichund unentbehrlich,
Ein núßlichesMittel , Begnüg�amkeltzu gründen

und zu unterhalten, i�t auh , daß man �eine Giúcfsum«
�tánde mit den Um�tänden derjenigenoft und manchfaltig
vergleiche, die noh weniger haben; und doch be�tehen,
und vielleicht augen�cheinlichzufriedenerund vergnügter
�ind, als wir.

Gewöhnlich thun die Men�chen das Gegentheilz

und díes macht �ie gierig, neidi�ch und unzufrieden, und

unfähig,das Jhrigezu genießen. Und wenn �ie ja �ich
nicht enthalten fönnten, das Uebermaaßanderer anzus
�chauen: �o �ollten �ie wenig�tens äuch na<for�chen, wie

viel mehran Sorgen, Be�chwerden und Verdrüßlichkeis
ten diefemehrere-Gücer,und vielleicht �ogenannten Bee

quemlichkeiten.,die�e Häu�er und Felder, und die�e zu ihe
rem Dien�t be�timmten Men�chen und Thiereverur�achen,

Ueberhaupti� der Gedanke zur Erhaltung der Bes

gnüg�amkxitund Zufriedenheitmit dem, was uns be�chies
den i�, einer der nöthig�ten, daß in der Welt nichts
vollkommenes �ey; daß, wenn man �ich erlaubt , mic

fei«

wenn er ihrer auch entbehrenwollte, �ie �einen Kindern

dochzu �tatten fommen kênnten. Er antwortece : wenn
meiñeKinder nach meiner Bey�piel �h bilden: �o wird
fieda��elbekleine Gütchen ernähren, bey dem: i< mi<
der hoch�tenAemter würdig Zetnachthabe. Wollen ; �ie
aber der Ueppiakeit�ich ergeben: �o �ollen �ie es wenige
�tens niht dur< mi< und auf tneine Ko�ten thun kün-
nen,
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�einen Wün�chen und Begierden immer weiter fortzuges
hen, �o lange man noch etwas wahreresodervollklomme-

neres �ich zu denfen oder einzubildenweiß, man nie zum
Zielefomme, Und wenn uns noh �o viele Wün�che er-

füllt würden : �o würden wir immer wieder Scoffzu neu-

en Wün�chen finden, Schon darum, weil die Dinge
in der Wirklichkeit nie ggnz �o �ind, und �eyn können,
wie wir �ie, bey un�ern ein�eitigenVor�tellungen und vor-

eiligen Wün�chen , uns dachten; oder bey neuen Reizen,
und dem Hangzur Abwechslungnicht langebleiben.

Und�o i�t freylih qu nicht zu läugnen, daß die

Unbegnüg�amkeitdem Men�chen gewi��ermaßennatur“
lich i� z in �o fernals �eine Begierden �ich nach �einen
Vor�tellungen richten, und die�e niht nur durch alle

neue Gegen�tände , die er gewahr wird, �ondern auch
durch die bildenden Tricbe �einer eigenenVor�tellungs
frafc immerfortzunehmen,

Aber dochenc�tehtaus die�em Grunde, der zu un«

�erer wahrenVervollkommnungnöthig i�t, die �chädliche
Unbegnüg�amkeicnicht �o �ehr, als aus andern an �i
�elb�t fehlerhaftenNeigungen und Denkarten, Außer
den in den bisherigenBemerkungen �chon enthalteneny
gehöredahin auch die Eictelleit, einen feinernGe�chmack,
volllommenere Jdeale , erhabenereNeigungen, wenige
�tens Kenntniß des Be��erern zu verrathen, dur Geringe
�<häßungund Ver�chmähungdes Vorröchigenund Ges

meinen, Als wenn dies ein richtiger Ge�chmack�eyn
fönnfe ; un�chuldige , mit der Natur und den Um�tänden
überein�timmendeVergnügungenzu ver�chmähen, oder

durchunzeitigeVergleichungenzu �chwächen, Als wenn

nichtgeradedies dag Zeicheneines richtigenVer�tandes
C - wäre,
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wáie, �ich in die Um�tände zu �chi>en; und zur Errel-

dung vernünftigérAb�ichten vorräthigeund zuläßigeMit-

rel anzuwenden, Oder als wenn es nik, wenig�tens in

tér Natur, überall unermeßlicheSchönheitenund Volls

fommenheitengäbe,die nur derjenige vermi��en kann,
dems an Sinn und Denkkraftfehlet.

Es giebtaber �o viele Arcen der Begnüg�amkeie
und Unbegnüg�amkeit,als Arten von Gücernz; und es

vör�tehe�ich, baß es zur Erhaltungder Zufriedenheitund

Glüek�eligkéitkniche gerug �eyn kann, in An�ehung eini-

Yerder�elben �ih zu mäßigen, went md in An�ehung
anderer die Grärzen:Aber�chreltee, Doch wird freylich
dieUnmäßigkeitüm �o viel gefährlécher�eyn, je weniger
die Erwerbungund der �ichere‘Be�is des Gegen�tandes

un�ererNeigungenvon un�eter Gewalt und Willführab-

hängt.Die Sache i�t für die men�chlicheGlück�eligkeit

zuwichtig,uni tiicht noch einigebe�timmtereAnwendun-

genjuvérdfenen.
o i�t Unmäßigkeitin ber Be�krebuigenach

NKüußriiúid Ehreeine der allergefährlich�tenKlippen
fürdtenfcplicheZufriedenheitund Giüek�eligkeit; und Bes

yütig�amfeieine ihret unentbehrlich�tenScüßen, Be-

Yaüg�amfeitin Ab�ichtauf Ehrebe�tehe aber barinne,

BaßniannichéritehrBedfall und Achtungder Men�chen
verlangt, als man in der Ordnungder Natur, nachdem

Verhältni��eáller feinerKräfte und Pfliéhten, Erlangen
undbehauptenfann; oder mit andern Worker , daß man

nichtmehr zu �cheineit begehre, als man wirklich i� ,

ünd alles was man �eyn �ollt, zu �eyn aufsern�tlich�te �ich

be�trebt, Jn eben diefer Uncerordnungdes Ehrtriebs
liegt auch�chondie Be�timmungde��elben, baß man die

Ehre
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Ehre nicht als eine lehteAb�icht, oder ein ab�olutesGue

begehret; �ondern �ie vielmehrals eine naturlicheFolge
des Rechtverhaltensbetrachtet, und haupt�ächlichals ein
Mittel , mehr Gurtes auszurichten, �ägt. Und bey
die�er Ge�innung ent�teht und behauptet�ich auch am leich-

te�ten der Glaube, daß verdiente Ehrein die LängeNie-
manden entgehe, und viel gewi��er zu Theilwerde,als

unverdiente, er�hlichene und erfün�telte Ehrenichtbe-

�teht. Denn je mehr ein Men�ch die Natur kennt, und

nach ihr �ich gebildethat ; je mehrer �elb�t natürlichdenkt
und begehrt; de�ko mehr glaubter auch an die Rechteder
Natur , und an ihre Dewalt, diefe ihre Rechte zu be-

haupten.
Und nun, welchewohlthätigenEinflu��ehat nicht

die�e Mäßigungdes Ehretriebsauf den Gemüthszu�tand
und das ganze¿eben des Men�chen!

Wennder Ehr�ücheige�ich äng�tlich bemüht, mehr
An�ehnzu erlangen, gls nicht die von �elb�t ent�tehende
natürlicheFolge�einer erworbenen Vollklommenheitenund

Verdien�te i�t: �o empfindetder Begnüg�amevon die�er
Ang�t und Mühenie das Gering�te, Wenn jenem es

empfindlich�teKränkungi�t , daß die verdienteEhreihm
nicht �o gleichwiderfährt: �o fährt die�er ruhig fort, �eine

Vollkommenheitenund Verdien�te zuvergrößern, und �o
�ich das innere Gefühl von Ehrwürdigketund die natür-

lichenGründeder Achtungänderer zu permehren,Wenn

jedeGefahreinerVerdunkelung, Ve-drängungund Ver-

fleinerung �eines An�ehns den Ehegeizigenbeunruhigt;

�o nimmt der Begnúg�ame,der nar immer �einePflicht,
�ein Tagwerk, vor Augenhat, �olch eine Gefahrnicht
einmal waßr, Wennjener zittert beyder Aufforderung

C 3 zur
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zur Pflicht, derenAusübungihmHaß, und zufolgede�»
�elben üble Nachrede, Verläumdungund andere Angrif-
fe auf �einen Ruhm und �ein An�ehnbe�ürchten läßt: �o
chutdie�er �eine Pflichtum �o gewi��er, je kiefer er die

Ehre verachtec, die durch irgend eine Niederträchtigkeit
errungen oder be�chüßtwerden rnußz und je gewi��er er

überzeugti�t, daß wahreEhre nur dem zu Theilwerden
und bleiben kann, der �einer Pflichtgetreu bleibt. Went

jener neidi�ch und mißgün�tlgaufdie Ehre und die Vers

dien�teanderer hin�ieht; und �o einen nagendenWurm in

�ich �elb erzeugt und dur hämi�che Urcheileund Ver-

läumdungandere zur Felnd�chaft und Verächtung wider

�ich reizet: �o freut�ich die�er , der nie begehrtwas nicht

�ein i�t, und an dem Seinigen für �ih genug hat , mit

aufrichtiger Theilnehmungauch der fremdenEhre; und

erwirbt �ich Liebe und Acheungdurch die herzlicheunge-

zwungene Béreltwilligkeit, womit er andern Gerechtigkeit
widerfahrenläßt, und der AnerkennungderjenigenVor-

zügean andern, dié ihm fehlen, beytritt, oder auh

�elb�t zuer�| aufiierk�am darauf maht, Wenn jener bis

�chön�ten Stunden und die nüblich�tenKräfte verzankt
und ver�treitit, um éitlerEhréwillen; �o wandelt die�er
die Wegedes Friedens, puke Freudenund pflanzetFreue
den auf hnen, Wenn endlich jenc- oft alles aufs Spiel
�eht, �ein und det Seinigen ganzes Glä>, um niht von

der Höheherabge�tirztzu werden,auf welcherer bisheran-

ge�taunt odeè gefürchtetwurde ; und alles duldet und alles

ver�ucht, um dem drohendenStreiche au8zuweichen; (8
�teht die�er, was �eine Ehrbégierdeanbélangt, auf jedem
Pla glei gut; weil er feine andere Ehrebegehre,als

die ihmüberallnahfolgt,
Selb�t
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Selb�t auf die innern Güter er�tre>t �i< der

Nugen und die Nothwendigkeitder Begnüg�amkeit, oder
der Denkart, daß man nichts begehrt, als was man in

der Ordnungder Natur habenkann, Wenig�tens kann

dies bald einleuchtend werden in Ab�icht auf Erkenntniß
und Gewißheit. Wie unglü>lih kann nicht der Men�ch
durch Wißbegierdeund Liebe zur Wahrheit werden ; wenn

er zu unmäßig und unge�tüm nachErkenntniß und Ueber-

zeugung �trebe! Nicht zu gedenkendes Schadens, der

für �eine Ge�undheicdaraus ent�tehenfann , und des Ver-

lu�tes an andern äußerlichenGütern und Vergnügungen,
für die vielleichcein an�ehnliher Zuwachsan Erkenntniß
ein hinreichenderEr�aß �cheinen könnte: �o verfehlt er

gar leicht úber der Unmäßigkeic�einer Begierde auch des

näch�ten Zweckes und Ziels der�elben, Nichts i�t zum

glücklichenFor�chen nach Wahrheit�o nöthig als Ruhe
und Heiterkeitdes Gei�tes; nichts �o hinderlich, als

Furchtund Bangigkeitund jede Beunruhigungdes Ge-

müthes,Zweifelwerden am gefährlich�ten,wenn man �ich
am mei�ten vor ihnenfürchtet; wenn man �ich von ihnen
und von ihrerHebungmehr abhängigglaubtals nöthig,
und ge�chwinderdavon befreyt �eyn will , als möglichi�t.

Auch die übrigennachtheiligenFolgen, welche die

Unbegnüg�amkeitin ahdern Fällen insgemein hervor«
bringt, fönnen hier leicht ent�tehen, Werallzubegierig
nah Erkenntniß�trebt; vergißtder nicht fa�t immerdie

Erfenntniß, die er �chon hat , für die leßtenZwecke,
für Tugendund Glück�eligkeit, eigeneund �remde, an:

zuwenden? Wie viele nüßlicheAnwendungließe �ich
nit von den, wenig�tens unter uns, gemeinen Kennt-

ni��en machen,die, auch aus Unbegnüg�amkeitder Wiß-
C 4 be:
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begierde, nicht gemachtwird? Wie oft wird niht auh
hier das Nüglich�teund Wichtig�te ganz verge��en , ver-

nachläßiget und verachtet , Über dem ,
was die Begierde

von fernereizet, und eitel Tand und Spielwerk i� oder

Stern-Schnuppen- Glanz, und Jrrlicht -Schein ? Dag

Wenige, was man hat, und woran man genug haben
fönnte, verachtet; weil man das will, was man nicht

habenfann und nicht braucht?

Bey der Unmäßigkeitder Begierden verläßt ung

auch die Weisheitin der Wahl der Mittel und Wege
zum Ziet zu gelangen. Da wollen die einen aus weni-

gen einfachenBegriffen ihres einge�chränktenVer�tandes
die ganze Natur, ihren Ur�prung und Umfang, �i be-

greiflih machen; verwirren �ich in die Gewebe ihrer eige-
nen Rä�onnements.,gerathenin die ‘abyrintheder unna-

curlich�ten Zweifeley,oder �türzen �ich in den dü�tern Ab-
grund des Unglaubensund der Gottesverleugnungherab.
Die andern wollen Gei�ter �ehen und hören; und werden

die Beute der freh�ten ZJgnoranten, und der Spote aller

vernünftigen Men�chen.
Wohl dem Denker, wohldem Wahrheits-Freun-

de, der �ich überzeugt, daß wir niche zu wi��en brauchen,
was wir niht wi��en können: nicht ohnegewalt�ameUn,

cerdrúung und Verleugnungdes auf Nacurgefühlege-

gründeten Men�chenver�tandeszu wi��en uns bereden fdns
nen! Denn wer mehr wi��en will, als un�ere Natur er-

laubt und erfordert; der kömmt endlich dahin, daß er

Worte fürErkenntniß,und Dun�t für Wahrheit,annimmt;
oder — an aller Wahrheitund Erkenntnißverzweifelt.

$. 8.
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$. 8.

Mágßigungder Empfindlichkeitgeaen unvermeidlicheUebel und

Unannehmlichkeiten.

Nicht nur auf den Genuß des Guten gründete�ich
die Glück�eligkeit, �ondern auch auf das Frey�eyn von Ue-

beln, Aber ganz frey von Leiden kann der Men�ch nicht

�eyn ; unvermeidlich treffenihn viele der�elben ; und vieie

ziehter �ich �elb�t durch eigeneSchuld zu. Und freylich
geht die Weisheit, die uns zur Gläck�eligkeitführet,
haupt�ächlichdahin , un�er ganzes Verhalten �o einzurichs
ten, daß wir uns nicht �elb�t Verdruß und Schaden ver«

ur�achen , durh Handlungen, die uns entweder unmite

telbar nachtheilig�ind , oder mittel�t der Ge�innungen , die
wir dadurchin. andern hervorbringen, es werden mü��e.

Aber in die�es Feld der Unter�uchungen, welches

gewi��ermaßen die ganze Lehrevon den Pflichten in �ich
begreift, einzugehen,i�t den gegenwärtigenAb�ichten
nicht gemäß,

Aus. welchemGrunde aber die Leiden , Be�chwer»
den und Unannehmlichkeitenent�tanden �eyn mögen, die

einem Men�chen begegnen:�o hat er es immer. noch gar

�ehr in �einer Gewalt ; den Einfluß, den �ie auf �eine
Glücf�eligkeit haben fönnen , �elb�t. zu be�timmen, mehr
oder weniger dadurch zu verlieren.

Denner hat es in �einer Gewalt, dem unange-
neßnenEindruck �ich zu überla��en und gleich�ampreiß zu

geben;oder �ich ihmzu entziehen, �eine Empfindlichkeit
zu mäßigen.

|

Der Körper für �ih empfindetnicht; die Seele

empfindet. Und�ie empfindetnicht nothwendigim Ver-

vâltnif zu dem Grade der Stärke und Lebhaftigkeitdes

C5 von
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von ihrerWillkührunabhängigen, �innlichen Eindrucks;
�ondern weir mehr im Verhälcniß der Richtungihrer
�elb�t, ihrerAufmerk�amkeitauf den�elben.

Um das Aeußer�te gleichgewahrzu werden , was,

vermögegewi��er Erfahrungen,die men�chlicheSeele über

unangenehmeEindrücke vermag, brauche man nur an

dasjenige zu gedenken,was bald im Anfangedie�er Un-

ter�uchungen von der Unempfindlichkeitoder leidenden

Stärke der Wilden , der Schwärmer und �o mancher ans

derer Arten von Men�chen angemerkt worden i�, (Th. 14

$. 5.) Es wird bey einigendie�er Fälle wahr�cheinlich,daß
der Einfluß der Seele und ihrer willkührlichenBemühun-
gen �ogar bis auf den Körper, die äußern Werkzeugeder

Empfindungund deren Beweglichkeit, �ich er�treke. Die

Krankheit der Searr�ucht, beywelcherder Men�ch alles

Gefühl verlohrenzu haben �cheint , hat nah dem Urtheil
der Beobachter ihren Grund insgemein in der Seele

($, 137, not. XXX, ); �o wie es auf der andern Seite

ausgemachti�t, daß die Seele mit ihren Vor�tellungen
und Erwartungen Krankheitenheben, al�o körperliche
Uebel ganz weg�chaffenkann. Das, was einigeMens

�chen, und Men�chen von übrigens �o ver�chiedenen Ans»

lagen und Be�cbaffenheitenim äußer�ten Grade lei�ten;
das muß allen Men�chen , wenig�tens allen von gemeinen

Anlagen immer in einem erheblichenGrade möglich�eyn,
wenn �ie nur wollen, und durch das Müh�ameder er�ten
Ver�uche �ich nichtab�chre>en la��en,

Al�o i�t es ja bey allen Arten von Uebeln immer

jedemMen�chen einigermaßenmöglich,das Gefühl da:

von zu vermindern ; dadurchdaß er andere �tärkere Ein

drúcke in �ich hervorbringtoder hervorbringenläßt, Die

hef:
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he�rig�tenArten körperlicherSchmerzenla��en bey allen

Men�ehen noch einigermaßenAbwendungder Seele vom

Getühl der�elben , Zer�treuung zu, wenig�tens auf einige
Zeit. Bey unvermutheten�ehr �chre>haften oder auch
�ehr angenehmenEreignif�envergißt der éeidende oft �ei-
tien Zu�tand völlig, und handelt, als oh ihm gar nichts

fehlte, Es wdre auch unrichtig, wenn -man behaupten
wollte, baß auf gewalt�ame oder erfün�telte Unterbre-

chungen eines kiefgegründetenSchmerzgefühls, imme

nur de�to hefiigereAnfälle des Schmerzensfolgen, und

al�o nihts dabey gewonnen werde. Vielmehr hat die

Erfahrungoft gelehrt, daß �olche Unterbrechungenden

Grund zur völligenWiederher�tellungdes natürlichen Zu-

�tandes legen können; und noh öfter, daß �ie, bey anhal-
tendem Gebrauche der�elben Mittel , dem Uebel nochim-
mer mehr Abbruch thun,

Noch mehraber vermögenzur Underungder Lei-
den , die Mittel der Zer�treuung und Abrvendungder

Aufmerk�amkeit,wenn der Grund von ihnennur in Vor-

�tellungenliegt, oder in äußeren Um�tänden und Ver-

hâlcni��en, denen wir wenig�tens un�ere Aufmerk�amkeit
êntziehenfönnen, Da �înd wir offenbar �elb�t Schuld
an un�erer Unglück�eligkeit, wenn wir nicht nüßliche Ar-

beiten, gute Ge�ell�chaften, Spasßiergänge,Rei�en , tes
ctùre und andere �olcherMittel zu un�ererZer�treuungges.

brauchen,
Aber beygroßenLeiden hat die Seele oft keine

Kraft mehr �ie zu gebrauchen;nichedas Vermögenmehr,
den Ent�chluß dazu zu fa��en und ihn auszuführen, Al-

lerdings, Wenn es aufs äußer�tegekommeni�t, wenn der

Gebrauchder�elbenzu langever�choben worden, wenn

niché
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nicht in minder �chroerenFällen man �ich darauf vorbereit,
tet und geûübthac, Auch die Weisheit in Leiden i� eine

Fertigkeit, die durch anhaltende,
vom leichtern zum

{werern fortge�egteUebung ent�teht; wie die Tugend
überhaupteine lange Gewohnheir, Wer weichlichhzund

träge �ich von jedem Schmerz, jedem unangenehmen
Vorfall entwafnenund zu Boden �chlagen läßt, hat frey.
lih um �o weniger Muth und Kraft , bey �chweren An-

fällen �ich aufrechtzu erhaltenund dem Feindezu wider-

�tehen.
Aber wer wei�e und glücf�elig �eyn will, muß vor

allen Dingen nicht leicht�innig an �ich �elb� verzweifeln,
Dem Men�chen i� große Kraft verliehen; �o daß
er allen Schifungen auf eine oder die andere Art gewachs
�en �eyn farin, wenn er �eine Kräfte nur recht gebrauche,
Erhalte �ich nur nie für überwältigt, bevor er �eine Kräf-
fe und a�le ihre möglichen Anwendungenüberdacht , bes

vor er �ie ver�uchthat. Bald wird ihm Gefühl de��elben,
und Much und Ené�chluß, und Vermögen, etwas zu �eis
nem Be�ten. auszurichten , ent�tanden �eyn. Ein Leiden,
welches dem Men�chen die Kraft zur jedweden Art von

Be�chäftigung,jeder Zer�treuungund Abwendungder Auf»
merk�amkeit�chlechterdingsbenähme; müßte ihm auch
bald alles Gefühl benehmen, und al�o aufhören. Jns,
gemeini�t in den Fällen, wo es unmöglichzu �eyn �cheine,
�ich auf die�e Wei�e Linderungzu ver�chaffen, nur ejni-

ger Zwangund' Gewalt nöthig, die man �i �elb an-

thut oder anchunläßt. Ehe mans dachte, i� �o viel �chon
ge�chehen, daß feine Gewalt oder fremdeHülfemehrnde

thig i�t.

Aber
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Aber oft wollen Men�chendie�es Hülfsmittelnicht

annehmenund gebrauchen, aus Vorurtheilenund be�on-
dern FehlernihrerDenfart. Sie haltenes für an�tán-
dig und pflihtmäßig, �ich dem Schmerz zu überla��en,
bem Kummer nachzuhängen. Dadurch glauben �ie bes

wei�en zu mü��en, wie richtig �ie den Werth desjenigen
zu �chäßenwi��en , was �ie verlohrenhaben; oder Geduld,
Gehor�am und Unterwürfigkeitgegen die Schi>kung der

Vor�ehungan den Tag zu legen; oder für ihre Fehler,
mögen �ie nun die Ur�achen des gegenwärtigenLeidens

oder von anderer Art �eyn, zu búßen, Manchen �cheie
net, nach ihren undeutlichen und unbe�timmten Begrif-
fen, Empfindlichkeiteine �o edle Eigen�chaft ,' ein �o w&

fentlichesZeicheneines guten Hetzensund eines �chónen

Chárafterszu �eyn, baß �ie vielmehr,auh beyfleinen
Anlä��en, die�elbe zu erwe>en und zu unterhalten�ich an-

gelegen�eyn la��en; als daß �ie �ie zu unterdrücken und'zu
�chwächenbey irgend einem unangenehmenVorfall be-

müht �eyn �ollten, (Th. 1. $. 119.)
Dies ‘i�t alles Thorheit-oder Schwachheitund Un-

wi��enheice, Was den Men�chen unfähiger macht, glüek-
lich ünd andern nüßlih zu �eyn, das fann weder für ein

Zeicheneines guten Herzens und �chônen Charakters,
oder eines richeig urcheilendenVer�tandes gelten, noch

Fannes das rechte Mittel �eyn, Gehor�am ünd Ehrfurcht
gegendie Gottheit zu bewei�en, oder wegen �einer Ver-

gehungen�ie zu ver�öhnen,
Selb�t in denjenigen Fällen, wo einen Men-

�chen die Strafen �einer eigenen Ver�chuldigungentref-
fen, i�t �eine Pfliche nun Be��erungz Verbe��erung -

Wergücungdes Ge�chehenen,�o fernees ihm möglichif ,

u!id
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und haupt�ächli<hBe��erung �eines Vei �tandes, �einer
Denkart und �einer Neigungen, damit er kün�t:g niche
mehr Bö�es, �ondern Gutes thue, In die�er Be��erung
it Verab�cheuung des begangenenBö�en freylich
nôthig; und lebhafceErkenntni�, Empfindungder uns

angenehmen und �chädlichen Folgen, i�t der Grund

dazu. Aber wenn die�e Verab�cheuung, die�e Traurigkeit
des reuigenSünders, doch nur als Mitrel der Be��erung
einen Werch hat, nur in die��m Verhálcnißvon der

Vernunft und von der Gotcheiegut geheißenwerden

kann: �o muß �ie niché �o weit getrieben und �o lange
unterhalten werden , daß �ie die zur wohlchätigenBe��es
rung nöthigenKräfte aufzehrt.

Wenn eine Religion, die dem reuigenSünder die

Ver�icherung einer völligen Vergebungund Begnadi-
gung vor dem hôch�ten Richter leichter oder gewi��er matt,
als es die durch �ich �elb�t ausgebildeceVernunft kaun ,

dem Men�chen heil�am i�t: �o muß �ie es eben dadurch
�eyn, daß �ie ihm um �o mehrMuch und Ent�chlo��en-
heit einflôßit, alle �eine Kräfte aufs neue zum Guten

anzuwenden,
Wenn Men�chen die Vor�tellungen von unange-

nehmenEreigni��en gefli��entlichin �ich unterhaltenund

ihren Kummer willkührlichnähren; �o fann die Ur�ache
davon auch wohl nur die�e �eyn, daß ihnendas Mitlei-
den, das �ie dadurch in andern erregen , unddie Bewei�e
von Aufmerk�amkeit, Theilnehmungund freund�chaftli»
cher Ergebenheitangenehm�ind, und �ie in jcdwedeman-

derm Zu�tande ihres Gemüths und ihrer Um�tändedie�e
Vortheile zu verlieren fürchten (Th, 1 $. 119), Jn
�olchem Fal enc�túnde daraus fein Nachtheilfür die

Glüûe-
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Glüef�eligkeit,in �o weit der willfkührlicheSchmerzdurch
die damit verknüpftenangenehmenEmpfindungenvere

gütet würde, Aber was man er�t willkührlich,vielleicht
halb aus Ver�tellung that, kann alimálignothwendig
werden , und weiter führen, als man gehenwollte, Es

bringeindie Längenie Vortheil, aus den Wegen der

Vernunftund Wahrheitauszutreten,

Aber wenn die Sorge für die Glü�eligleit be-

fiehlt, unangenehmenEindrücken und Vor�tellungen uns

�o viel wir fönnen zu entziehen; �o muß es ihr ja noh

mehr angeme��en �eyn, daß wir �ie nicht �elb�tthätig er-

weitern und vervielfältigen; durch allerhandvergrö��ernde
und erhöhendeZu�äße un�erer Einbildungskraft. Und

eben die�e �ind auch die naturlich�ten Folgen von der

Verweilung der Aufmerk�amkeit beyden unangenehmen
"Grundvor�tellurgen, Denn durchdie bey ihnenverwei-
lende Aufmerk�amkeitwerden �ie immer lebhafterund

tiefer eingedrü>e, Je lebhafterund �tärker aber Vor-

�tellungen in uns werden; de�to �tärker wirken �ie auh

auf alle übrigenihnenähnlichenim ganzen Jdeen�y�tem,
erwecen �ie und vermengen �ie mit �i<h, Und �o wird

oft aus einem leinen Unfall in der Einbildung ein

Unglû>, das Ent�chen , Muthlo�igkeit und Verzweiflung
nach �ich ziehe; von welchem bisweilen die Seele auh
alsdenn nicht wieder zurückkömmt, wenn außer dem

Men�chen alles Unglúckläng�t vorúber i�t, Dochhier-
von hernachdas weitere,

H, 9,
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$, 9.

Ero�tgründebeym unvermeidlichenGefühldes Uebels.

Es giebt aber auch Arten des Nad:denfensüber

die Uebel,die uns betroffenhaben, und der Betrachtung
der�e:.ben, wodurchihr Eindruck ge�hwächt, oder-neben
der unangenehmen EmpfindungangenehmererVoxel:
lungen erweet werden fönnen, Und die�e �ind für die

men�chliche G'ücf�eligkeit um �o wichtiger; je wenigeres,
beym gewöhnlichenLaufe der Natur, dem Men�chen
möglich i�, a�len der GemütchsruhenachtheiligenEmpfin-
dungen �ich. gänzlich zu entziehen,

1) Die er�te. Avt eines �olchen Nachdenkens ba-

�eht darinne, daß man die gute Seite des Uebels
au��uhe, Es i�t eine durch unzähligeEvfahrungenbe-

roie�ene, und auch. �cd‘onbeym bloßenNachdenken man-

nigfaltigeinleuchtendeWahrheit, daß alles wozu gut
i�tz wenig�tens �eyn fann, wenn wir es dazu anwenden

wollen, Alle Arten von Uebeln, die uns betreffen,
-Schwäclichfeit und Krankheit, Armuthund der Verlu�t
geitlicher Güter, Verlu�t geliebterPer�onen u. # w,

haben wenig�tens das Gute, daß �ie vor den Fehlern
und Vergehungenuns bewahrenkönnen, zu denen unge-
�tôrter Genuß des Guten und Krafegefühlezu leicht ver-

führen; vox Stolz, Uebermuth,téeiche�innund Ueppigs
feie, Alle das Gute, daß �ie uns erwe>en fönneny
um-innere., unwandelbare Güter uns zu bemühen;daß
�ie uns vor dem Neide und allen �einen �chre>[ichenGe

fährten �icher �tellen, und uns behülflih �ind, durch
Mitleiden anderer Men�chen tiebe und Achtunguns zuzu-

ziehen; daß �ie die Anhänglichkeitan die�es teben min,

dern
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dern und die Erwartungdes Todes weniger �hre>hafe
für uns machen, Alle oder die mei�ten fönnen für uns

den Vortheil haben, daß, wenn �ie vorüber �ind, wir

das Oute de�to lebhafterempfinden(Th. 1 $. 27), zue
mal wenn wir nicht die Vor�tellungen, vor den Uebeln

�elb�t, thárigin uns allzulangeunterhaltenund zutief eine

graben. Es fann uns fein Ubel treffen, beywelhem wir

nicheun�re Tugendauf eine elgeneArt bewei�enund durch
Uebungvervollklommnen könntet

Dies alles �oll no< niht bewei�en, daß niche
Etwas ein würklichesUebel für uns �eyn könnte; �oön»
deri nur dazu dienen, beymGefühlde��elben uns ein

germaßen zu trö�ten und aufrecht zu erhaltenz verhin«
dern, daß uns nicht dies Gefühl �o ganz hinrefa
fie und verzehrez wie ge�chehen fönnte, wenn wir

nur allein an das Uebel dâchken, und nichtauchans

Guée,
Auchauf die Kränkungenund Leiden, die uns

von andern Men�chenzugefügtwerden, kann und muß
jener Grund�aß angewendet werden, Wie off haben
nicht diejenigen, die andern �chaden , ihren Wohl�tand
untergraben, Vortheileihnen entziehenwollten, eben

dadurch den Grund zu ihrem be��ern Glück gelegt ? Die

Vortheile, die von Feindenund Wider�achernin Ab�che
avf die volllommnere morali�che Ausbildung ent�tehen
Éónnen, �ind �o becrächelichund �o nacurli<, daß man

fa�t geneigt werden mögte, �olch ein Verhältnißzu dies

�er Ab�iche für unentbehrlichzu halten. Vor den �o
gefährlichenund �o natürlichen Täu�chungenund

Schmeicheleyender Eigenliebezu bewahren, alle un�ers
Mängel und Fehltritceuns bemerklichzu machen; was

Dritter Theil, D fönnta
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könnte uns �o �ehr, als der Tadel der Feinde, dazu be-

húlflich�eyn?
Aber niché nur în den Folgen der beym er�ten

Anbli> nur nachtheiligfür uns �cheinendenHandlun-
gen anderer läßt �ich leicht manches Gute entdeen oder

erwarten, wenn man nur will; �ondern auch in den

eigenthümlichenBe�chaffenheiten und Gründen der�el-
ben. Und zudie�er Denkart �ich zu gewöhnen, i�t um

wichtiger Gründe willen vernünftig. Denn er�tlich
bewahren wir uns dadur< vor den Ungerechtigkei-
ten, den Aus�chweifungen des Zorns und der Rachs
�ucht, in die wir �o leicht gerathen, wenn wir uns die

Handlungenanderer und deren Ab�ichten nur von ihrer
�chlimmen Seite, und welchesalsdenn fa�t immerder

Fall i�t, limmer als �ie wirklich �ind, vor�tellen; wo-

dur wlr oft Uebelärger machen , und �tatt eines klei-
nen Uebels, welchesandere uns anthun wollten, ein weit

größeres uns �elb�t zu ziehen; welches uns eben deswe-

gen �ehr, um de�to weherthunmuß, wenn wir uns bewuße-
�ind, es �elb�t verur�ache zu haben, So dannaber i�t
auh nichts �o �ehr als eben die�e Bemühung, in den

uns unangenehmenund fehlerhaftenHandlungenund

Neigungenanderer , das Gute, was nochdabeyi�t, die

Rechtfertigungs- oder Ent�chuldigungsgründe aufzus
�uchen, ge�chi>t, auh gleich die er�ten unangeneh-
men Eindrücke der�elben zu mildern,

Wie wir die�es anzufangenhaben? Wir brau--

chenau hier uns nur an die Scelle des andern zu �eßen,
und ein wenig ruhig zu überlegen, wie in �olch einem

Scande, Verhältniß, Ge�undheit oder Glückszu�tande,
bey �ol<h einem Temperament, �olch einem Maaße-

der
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der Ein�i>.ten , �olchen Gewohnheiten, Vorurtheilen,
u. �w. wir �elb�t ge�innt und zu handelngeneigt �eyn
möchten. Wir dürfennur in dem. Fall , wo der andere

uns �o gar verab�cheuungewürdigvorkommt, uns erwe-

>en, auch an die mannigfaltigenBewei�e guter Eigen-
�chaften und Ge�innungen zu denken, die uns von ihm
befannc �ind. Wir dürfen nur uns fragen, wie wir

eben die�e poderähnlicheGe�innungen rechtfertigen, eben

die�en oder einen andern Fehlerzu ent�chuldigenpflegen,
wenn uns deswegenVorwürfe gemachtwerden; was wir

zu glauben oder zu �agen gemeint �eyn mögten, wenn in

un�erm Falle eine fremde Per�on, und Jemand, den

wir lieben und gerne vertheidigen, im Fall un�ers Gegen-

parts �ih befände? Jnsbe�ondere auh gewi��enhafte
uns fragen, ob wir auf feine Wei�e, nichtim gering-
�ten, Anlaß zu dem uns beleidigendenBetragendes

andern gegeben, wenig�tens nichks unterla��en haben,
wodurch wir es hättenverhindernund be��ere Ge�innun-
gen ihm beybringenfönnen, Gewiß wenn wir �o fra-
gen und einigermaßennachdenken wollen , dle Handlun-
gen und Ge�innungen un�eres Nebenmen�chenwerden bald
ein anderes An�ehen ‘gewinnen, und un�er Verdruß,
mit �o ab�cheuligen, �o boshaften, �o hartnäcfigtenund

unverbe��erlichen Men�chen umgeben und verbunden zu
�eyn, wird �ich um vieles vermindern, Bald werden
wir anfangen mit vielen der�elben uns aus�öhnenzu fôns-.
nen, einen und den andern zu lieben ,

und �o uns viele

und �ehr ergiebige Quellen angenehmerEmpfindungen
berciten.

Auch hat man nicht Ur�ache zu befürchten, daß
�olch eine Denfart und Bemühung, überall , und be-

D 2 �onders
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�ondersauch in den Handlungen, in den Gemúthsarten
der Men�chen , das Gute aufzu�uchen, uns allzu guthet«
zig , nachgiebigund gleichgültigmachen fönntee, Dem

wider�eßen �ich die Eigenliebeund der Erhaltungstrieb
zu �tark , als daß es bey einer mittelmäßigenBeurthel-
lungsfraftGefahrbringenkönnte.

Bey jedem unangénehmenVorfall, �eder ungüns

�tigen Wendung un�erer Schick�ale, das be�ondereOuce,
was daraus ent�tehen fönnte, vorher zu �ehen, �ind wier

freylichnicht vermögend. Und gleichbeym er�ten Einz
dru des Uebels mit die�em Tro�kgrunduns aufzurichten,
ohnevorhergegängeneviele Uebung, i� wohl allzu�chwer,
Aber wenn dech jene Wahrheitüberhaupt�o �ehr gegrüna
det i�t, wenn jeder aufmerk�ameBeobachter �einer
Schick�ale �ie an �ich �elb�t auf mannigfältigeWei�e ere

fahren habenmuß! �o läßt fich doch in jedem Fall der-

gleichenerwas mit Wahr�cheinlichkeitvermuthen und

vernünftiz hoffen, Und �olche Hofnungenund Tro�ts
gründe(werdenuns denn auch ín vorkommenden Fällen
immer um �o leiter und ge�chwinderent�tehen, je mehr
wir uns bemühen,die Vor�tellungen,auf die �ie �ich gründen,
uns überhauptgeläufigund gewiß zu machen, Und auf
allerley im men�chlichenLeben gewöhnlicheFálle anzus
wenden,

2) Wenn alles dásjenigezu den vernünftigen
Tro�tgründen und, Beruhigungsmirktelnbey un�ern
Schmerzenund Bekämmerni��engezähltwerden kann y

was die Vor�tellung des Uebels �hwächekund in engere

Grenzen bringe: �o darf allerdingsauch der alte Gea

danfe dazu g@&Æechnetwerden, daß �ie ni<k ewig
währén , daß �ie vielleichtein Ende nehmen, nocheha

wir
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wir es vermuthen; daß die heftig�tenLeiden am wenig-

�ten von langer und ununterbrochener Dauer zu �eyn pfle-
gen und �eyn können, und daß fleinere Be�chwerden,
wenn man �ie nicht durch Ungeduld und Einbildungen
�ich �elb vergrößert, dur die Gewohnheiterträglicher
werden.

Nichts �chadet der Gemüthsruhßhebey widri-

gen Ereigni��en mehr, als die Furchtvor den Folgen,

die man im Gei�te nun alle auseinander ent�tehen �icht ,

der Blick in die fin�tere �chre>envolleZukunft, und die

Be�orgniß, daß man dem allen nicht werde gewach-
�en �eyn, in der Längees niche werde aushalten
önnen.

|

Wenn der Men�ch nur immer allein vom Gegen«
wärtigen litte, wenn er �ich niht, nach der gegenwär-
tigen Empfindung,das Künftige,oft au das Vergan-
gene hinzudächte; o wiewürden �eine Leidenzu�ammen-
�chwinden,und erleichtertwerden !

Wenn man �ich dann al�o gewöhnte, beym un-

angenehmenEindru> in die frohere, wenig�tens mögliche
Zukunfthineinzubli>en,ein Ende die�es teidens �ich zu

denken, wie �o manchesandere Leiden �chon ein Ende ge-

nommen hat, wie großen Vorcheil müßte dies niche

nothwendigbringen?
Und 0 wie un�chäßbar, wie unvergleichbarmuß

niht die�er Tro�ktgrund �eyn, wenn der teidende einer

be��ern , allbeglücfendenEwigkeicgewißi�t! Wenn �ein
beträhnkesAuge zur Gottheic, mit kindlicherZuver�icht
zum Vater aufbliken kann; zu einem Gott und Vater,
der die Liebe �elber i�t, der alle Haare un�eres Hauptes
gezählehat, und Niemandenver�uchtwerdenläßt übet

D 3 �eine1
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�eine Kräfte, der denen, die ihn lieben und kindlich
fürchten, alles, was ihnénbegegnet,zum Vortheilmacht,
und Leiden wenigerTagemik unaus�prechlichenund ewi

gen Freudenvergilé.
Es i�t etwas, den Tod �ich als das Ende aller

feiner Leiden denken können Aber wie traurig füt
denjenigen, der viel und langegelitter, langege�hmach:
tec, lange entbehrthat, ihn auch als das Enbeallev
Freuden, als das Endevoi allem zu denken? Den

Ent�chluß, ihnzu be�chleunigenund �o allen �einenelz
den �elb�t ein Ende zu máchei, fánn jener Gedanké

wohl eingeben. Aberwasdle <hâtigeStandha�tigkeit,

den Much und Eifeë, �eine noh übrigen Kräfte�o gut
anzuwenden, als �ie untet �o nächtheiligenUm�tänden
�ich anwenden la��en} bepeiner �o wenigermunternden

Aus�icheauf die näch�ten, - dem �terblichenAugéerreichs
baren Folgen,wenig�tens ein Bey�piel der leidenden Tu«

gend zu �eyn ?
E

Z) Durch das Andenkenan das vergängens
Guete beym gegenwärtigenUebel �ich aufrichtenund aufs
heitern wollen, fan Zwar unnacurlih und gefährlich
�cheinen; aus demGrunde, weil durcheine �olcheZu�am:
menhaltungmit demGuten das gegenwartigeUebelnur

de�to lebhafterer�cheinenund empfundenwerden könnte,

Allein die�e nachcheiligèWirkungi�t keineswegesin

allen Fällen davon ju befürchtet
'

Vielmehrkönne în manchen �eht vortheilhafte
Veränderungendes Gemüthszu�tandesdarausent�tehen,
Die Erinnerungàn das Gute deè verflo��enenTage
fann, wenn anders Gefüßleder Billigkeitetwas bey
uns vermögen, uns geneigtetmachen, nul vn

das

nans
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Unangenehmegeduldigzu ertragen; weil. doh auf unun-

terbrohene Glücf�eligfeit der Erdbewohnerfeinen

An�pruch machen kann, Es fann uns zurückhalten,
daß nicht, nach dem gegenwärtigenGefühlallein beur-
theilt, un�er toos uns ‘gar zu traurig und �chre>#lichvor-

föômmt; und wir �elb�t vielleicht uns als verworfne,
zum Unglúck be�timmte Ge�chöpfe er�cheinen, Und
wenn die�e angenehmenErinnerungen�ih insbe�ondere
auf un�ere Handlungenbeziehen, �o können �ie uns über-

führen, daß noch nicht alles, nochnicht das Be�te vers

lohren i�t, nicht un�ere Tugend, nicht das Bewußt�eyn
und Andenken un�erer guten Thaten*),

4) Aus einem ahnlichenGrunde kann es aller-

dings auch nüßlich �eyn, �eine ‘eiden und Widerwär-

tigkeiten mic dem gleich großen oder noh größern an-

derer Men�chen zu “vergleichen, Der Men�ch kann
�eine Be�timmung bisweilen �o �ehr verge��en, daß
er bey ihm begegnendenWiderwärtigfkeiten�ich be-

trägt, als ob er auf eine reine und ununterbrochene
Glüf�eligfeit An�pruch.machendürfte, Erblickedoch nur

um �ich, Woi�t ein Ge�chöpf,das nicht durch andere

Ge�chöpfe-und leblo�eKräfte in �einem Be�treben aufge-
Ds5 halten,

mE

*) So �oll Epifur-in �einer lebten �chmerzhaftenKrankheit
fein Gemüth:mit überwiegendem.Freudengefühlge�tärkt
haben: Cum ageremus, inquit, vitae beatum & eun:

dem �upremum diem, �cribebamus haec, Tanti au. Ÿ

tem morbi aderant veficae & vi�cernm, ut nihil
ad eorum magnitudinem po�tet accedere; —- Com-

pen�abatur, tamen cum, his omnibus animi laetitia,
quam cupiecbammwemoriárationum inventorumque

noftrorum, S,/:Cieeps Fin, 1,30; “
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halten, zurücfge�koßen,angegriffen, und be�chädige
würde?

Er gehe alle Stände und Ela�fen der Men�chen
dur<, er mache �ich mit der tage und den Schicf�a-
len der Einzelnenbekannt, Er wird einem jeden
�ein Leiden zugetheiltfindenDe�to �{limmer ,

�age vielleicht mancher, Ein �{lechterTro�t unter
Lauter Elenden elend zu �eyn, Aber �o dürfenwir

niche �agen , wenn wir doch einge�tehenmü��en, daß die

Wele noch immergut genug i�; daß es, im Ganzenge-

nommen, Freude i�, in ihr zu leben , und daß nachden

�chärfen Unter�uchungender Vernunftalle Uebel von den

wei�e�ken und gütig�ten EinrichtungenFolgen �ind, digs

entweder gar nicht , odernichtohnegrößereUebel zu ver«

anla��en , verhindertwerden konnten. Jn einer �olchen
Welt nicheauch leiden wollen, wenn alle leiden, i� uns

billig und unnatürli<, Ein wei�es Gemüthaber fann

fich niche erlauben, was unnatürlichi�t, und klagt nicht
über das, was naturlich i�.

Aber wenn die Leiden �o ungleichausgetheilé
�indz wenn die un�rigen �o außerordentlich�chwer
�iud!und fein Ende nehmenwollen? Hier i� es

nöchig, �ich ein enig genauer und all�eitiger unter �einen

Nebenmen�chenumzu�ehen. Freylich fühlt ein jeder
�eine eigenenLeiden am �tärf�ten, Aber eben deswegen
muß er mistraui�ch �eyn, gegen den Gedanken,daß
andere niche eben �o viel leiden, oder no< mehr,
Und wenn man mit �einen Unter�uchungennur unpar-

chepi�chforefährez�o wird eg �elten langewähren, bis
man auf mehrere�olche Men�chenkomme, mic deren

Schicf�al man dennochim Gauzennichttau�chen.módescidet
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Feidee einer weniger am Körper wie wirz �o leide er

pielleiht mehr an der Seele; mehr von Haab�uchty

Stolz, Herr�ch�ucht, Neid; oder mehrdur Screic ,

Zwietracht, oder durh �chlechteAufführungder Seini-

gen, oder durch unbillige Obern, oder treulo�e und

ungehor�ame Untergebene, Und �olche Entdeckungen
und Ueberzeugungenwerden auch häufig ent�tehen ,

wenn man bey einerley be�timmter Art von Leiden

�ich mic andern vergleiche, Du, der du be�onders
von deinen Kindern viel Verdruß leide�t, gehe nur

die dir bekannten Häu�er deiner Stadt dur<h, und

frage dich, in wie vielen der�elben du Kinder finde�t, die

du, in Betracht der Sitten und des ganzen Charakters,
gegen die deinigen umtau�chen mögte�t ? Und wenn du dey
die�er Vergleichung dih no< immer vorzüglichunglücf-
�ich — wenns anders Unglückund nichteigeneSchuld i�t —

achten �ollte�t ;' �o gehedie Ge�chichtealter und neuerer Zej-
ten durh, Und dein Fall múßte �ehr eigen, oder du �ehr
unwi��end, oder verblendet �eyn, wenn nicht die Vor-

�tellung von deinen Leiden endlih in der Vergleichung
fichverkleinern �ollte, Eben al�o du, der du �o unglüiich
perheirathetzu �eyn, oder die unbillig�tenObern , oder

das be�chwerlich�teAmc zu habenglaub�t,
Die Erinnerung andie gleichenoder noh größern

Leiden, die andere Men�chen erfahrenhaben, kann auch
dadurch �tärken und trö�ten , daß �ie Muth und Hofnung
einflößt: was andere ertragen fonnten , werden auch wir

gushaltenfönnen, wie anderewieder in be��ere Um�tände
gekommen,wieder der Freudetheilhaftiggeworden find,

�o fônne �ich auch mit uns wieder eine �olche Werände-

rung ereignen Ebenal�o , oder auch nochwehr, kanu
5 D 5 einem
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‘einem Men�chen die Erinnerung an �eine eigenen, vor-

hergehenden,glülich Úber�tandenen Leiden ermuntern und

beruhigen, Auf die�e Wei�e werden manche unangeneh-
me Vorfälle allmálig fa�t ganz gleichgültig,aus denen

bey den er�ten Anfällendie hefcig�ten Gemüchsbewegun-
gen ent�tanden.

Jn dem Maafße al�o; wie man �ich mehr und

mehrgewöhnt, Leiden überhaupt �ich nichebefremdenzu

la��en , �ondern als etwas natürliches und gemeinesanzu»

�ehen; �ih gewöhnt, nicht �o ein�eitig bey �ich nur das

Schlimme, ‘und bey andern nur das Gue�cheinendenei-

di�h und �elb�k�ucherig aufzu�uchen und hoc<anzu�eben;
vielmehr, wenn der Unannehmlichkeitenund Be�chwerden

allzuviele uns zugetheilt�cheinen, augenblic>lichan die

éeiden anderer, und an un�ere eigenenehemaligenund

nochwährendenFreuden zu gedenken, und �ie zu beherzi-
gen — in dem Maaße wird das Gefühl aller Leiden �ich
vermindern; zumalwenn die andern Tro�tmicttel dabey
nicht vernarhläßiget werden,

5) Hiebeywird nun auch leicht beurtheiltwerden
önnen, ob zu den Linderungsmittelnbey �chweren Leiden
�ich rechnen, oder überhauptbilligenund nüßlichanwen-

den la��e der Gedanke der Stoiker , daß es Thorheit�ey ,

dem Schick�al �ich nicht unterwerfen, der Nothwen-
digkeit nicht nachgebenzu wollen; daß die Gewalt des

Schick�als derjenigewenigerhart fühle, der ihm willig
folgt, als der, welcher wider�trebend fortgeri��enwird.
Ungereiine.wenig�tens, oder �o unnús, als er manchen
vorgetommen.zu �eyn �cheint, i�t er niht. Denn, au-

ßer dem, was beymvorigenHaupt�aße angemerkt, und

auchvom Stoi�chenPhilo�ophen,hiemitverbunden wors

den
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den i�t , daß alle un�ere Schick�aleihten Grund in der

unverbe��erlicheingerichtetenNaturdes Ganzen habèn,
i�t es já auch einè gerieinbetannteExfahrungs:Wahrheit,
daß beyjeden Ünfallederjenigéweniger leidet, der �ich
geduldigdarinn ergiebt, Und wie fan es auch anders

�eyn ? Wasnichtzu ändern i�t, immer wegwün�chei, im-

mer einen Zu�tand�ich wün�chen, welchenhervorzubringen
man nicht vérmögenbi�t , heißtdies nit, das Gefühl
�einer Ohnmacht, eine der ergiebig�tenQuellen unange-

nehmerEmpfindungen, wenn nicht dié einzige Grunds-

quellè, vervielfältigen, oder dur be�tändige Verglei-
chungenmiè dem fehlendenGute die Vor�tellungdes Ue-

bels erhöhen?© x

Scatt 0 unnüßun�ere Kräfte aufsUnmöglichezu

verwéênden, gebrauchenwir �ie lieber , um Quellenange-

nehmerEmpfindungenfür uns zu erö�neu, Ungeduldi�t
�elb�t no immerein Zeichenvon Kraft, Und wo Kräf-
te �ind, la��en �ichnoh Freuden�chäffen.

Es kömmtnur daráuf an, daß �ie aufdie rechten

Gegen�tändegerichtet,und voi den untechten abgelenket
‘verden, Und �o er�partnicht nut der GeduldigéErge-
‘bungin �eiù Schi�al , alle die unangenehmenGefühle,
welchedie Üngeduldhervorbringtz �ondern mittelbarer

Wei�e �chafft�ié au) Freuden , dà die Ungeduld auch
den Genußderjenigènvérhindert, die von �elb�t �ich an-

bieten *),
Wie

*) „Dies�ind nichtSchimärenderSpeculation es �ind Er-

ahrungeijedes große, auch jedes nur guten Mannes,
Wer niemals in den Augenbli>e, wenn er dem Ver-

dru��e oder dem Schmerze unterliegen wollte, �i{ durch‘den



60 Buch 1V.Ab�chnitt 1.Haupt�tück

Wie überhauptBey�piele úber das men�chlicheGe,

müth vieles vermögen: �o fann al�o auch die Bekannt-

�chäft mit reizendenBey�pielen von Men�chen, die in {hwe-
ren Leiden �ich geduldigund �tandhaftbewie�en, pon �ehr
wohlchâtigemEinflu��e �egn *),

|

$. T0.

Nothwendigkeitelner dur richtigeVer�tandes-Begriffegeordne-
ten und beherr�chten Einbildungsfkraft.

Aus allen bisherigen und vielen vorhergehenden
Bemerkungenerhellet die Folge, daß der Zu�tand und

die Verfa��ung der Einbildungsfkraftauf Zufriedenheit
und Unzufriedenheitdie vielfac�ten Einflü��e haben, und

eine angeme��ene Einrichtungder�elbenzu den we�entlich»
�ten Gründen der Glüf�eligfeitgerechnetwerden mü��e,

Die

|

REDEE

den' Gedanken — daßGeduldund �taudhafterMuth Tu-

gend �ey , daß er �ich, wenn er aushalte, als einen voll-

kommenexn, be��ern Men�chen bewei�e — plötzlichge-

�tärkt , erheitert gefühlthat: der kennt noh die Macht
der Tugend nicht. — Bey manchen Gefahren und Be-

�hwerlichkeiten unter�tüßt die Hoffnung der Belohnung,
die Aus�icht auf Beyfall des Publicums, zu de��en Be-
�ten man Gefahr und Be�chwexlichkeitenÜbernimmt,Aber
bey vielen Nebeln ift die einzigeAufmunterung, der ein-

zigeTro�t des �tandhaft Leidenden , daß er als ein Mann,
Und als ein edlex Mann �ich betrage. — Daher es auch
von jehermehrMen�chen gegebenhat, welcheim Kriege
tapfer, oder in Gefahren �tandhaftgewe�en �ind, als

�olche, welcheihr häuslichesPrivatleben in�tiller, aber

ununterbrochnerGrößegeführthaben.“ Sarve-, Ans

tnerkongen zum Cicero v. d- Pfl. B, 11, 136, Vergl,
B. 111, 35 �.

*) S, PhilotÞas oder Briefe an Leidende 26
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Die Einbildungskrafti� es, dur< deren Zug
und Zu�äße die Vor�tellungenvon allen Dingen ihre bes

�timmte Form und Ausbildung erhalten, Selb�t die

Eindrücke , die wir von außen hereinzuziehenund zu füh-
len glauben, �ind oft mehr als zur Hälfte ihrWerk, - Sie

erzeugt un�ere Begierdenund Verab�cheuungen= ach
wie oft aus �elb�t ge�chaffenenund chimäri�chenVor�tela
lungen? Sie i�t es, die die Seele beflúgelt, und vom Gea

genwärtigenin die unab�ehlicheZukunftfortreißt, und in

den Wirbel der Möglichkeithinein�türze, Sie �chaft aus

Gefängni��en und Wü�teneyen Lu�tgefilde, und mit ihe
verhüllen�ich die ganze Maje�tät des Himmels Und der

Schmu> der Erde in Schatten des Todes und Sehreken
der Fin�terniß. O

|

So unermeslih der Verlu�t für die men�chliche
Glück�eligkeit�eyn würde, wenn alle Zuflü��e, die von

der Einbildungsfkraftherkommen,ihr abge�chnittenwür

den: �o groß würde der Vortheil �eyn, wenn alle Qua-

len, Verbitterungenund Beäng�tigungen, die �ie �chaft,
verhindertwerden könnten:

Was �ith hierbeythun läßt, und die größteSorgs
falc desjenigen verdient, der um Glück�eligkeit vernunf=z
tig bemüht�eyn will , beruhtauf folgendenPuncten :

x) Der Vorrath angenehmerBilder und Vor�tel
lungen muß in dem Gebiete der Einbildungskraftbeträchts
lich gemacht , und unangenehmeEindrücke und Vor�tels
lungen mú��ea, �o viel als mögli<, vermleden und gee

�hwächtwerden, Aufvielerley Wei�e haben wir dies

doch in un�erer Gewalt, in Ab�icht auf uns und auf an-

dere, Wie vieles kann hlerbeyniht die Wahl der ¿ectüe

re, der Erzählungen, des Uncerrichts,der Ge�ell�chaf-
cen
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ten thun? Muraus die�en Gründen rühre es bey vielen

Men�chen her, daß ihnendie Welt ein Jammerthal zu

�eyn �cheint; wenn andere bey gleichem ur�prünglichen
Temperament, in gleichenGlúcksum�tänden�ie �ehr an-

genehmund unterhaltendfinden. Man hat es wohl bis-

weilen für höhereWeisheitund Pflichtgehalten, beyder

früh�ten Erziehungund der eigenennothwendigge�chienè-
nen Sinnesänderung , mit allem Fleiß dahin zu arbei-

ten. Kein Wunder, wenn der Erfolg davon Melan-

cholie, vermeyntlicheAnfechtungenvon innen und von

außen, und Er�cheinungenbö�er Gei�ter waren, Man
mag die vortheilhafctenWirkungen der Furcht und Trau-

rigfeit �o hochan�eßen, als es mit einigem Schein der

Wahrheit nur immer ge�chehenkann; �o hat man doch
nicht nôthig die Gründe dazu vor�eßlih zu vermehren,
Gotec hat eine �chône mit Gütern überwiegendangefüllte
Welt „e�cha��enz und Uebel nur zugela��en, wo. �ie un-

vermeidlich waren, So wollen denn auch wir , die klei-

ne Welt in uns , die Welt un�erer Jdeen, �o �chôn und

freudenvollanzubauen �uchen, als uns möglich i�t. Sie
wird ihrem Urbilde darinne , daß �ie auch Uebel enthält,

noch immernur gar zu leicht ähnlichwerden.

2) Aber eben �o nôthigzur Glück�eligkeitdes Le-

bens i�t in Beziehungauf die Einbildungsfkraftein Vor-

rath vernünftiger, gemein anwendbarer Vor�tellungen,
um ihren Aufbrau�ungen und AufwiegelungenEinhalt
zu thun; um wenig�tens ein prúfendesMistrauen in pns

zu erregen, wenn plö6lichau��teigende Vor�tellungenun-

�ern Gemüthszu�tand umändern, und vie-lbefa��endeweit-

aus�ehendeEnt�chließungenerzeugen wollen,

Ge-



Von den Gründen der Glück�eligkeit. 63,

Gedanken , die vorzüglichge�chi>c �ind, bey un-

angenehmenVorfä�len zu verhindern, dag nicht durch

hinzukommendeEinbildungendie Empfindungund Vor-

�tellung der�elben �ich vergrößern, �ind in dem näch�t vor-

hergehendenAb�chnitt be�timmt angezeigtworden. Aber-

auh beyglü>lichernEreigni��en und reizendenAus�ichten.
�ind �olche zurüfhaltende, die Lebhaftigkeitder zauberis
�chen Einbildungskraft mäßigendeGedanken nöthig; da-

mit wir nicht dur Aus�chweifung der Freude, durch

Leicht�inn, Sorglo�igkeitund Uebermuth, de�to empfind»
lichere Reue gründen; oder dur allzu�chmelchelhafte
Hoffnungenuns verblenden und um un�er wahres Glück

bringen.
Fnsbe�ondere muß die Seele gewohnt werden, um

�o mehr Mistrauen zu �eben in die Vor�tellungender

Phanta�ie, je lebhafterund hibßigerdie�e �ich hervordrän-
gen, je mehrman fühlt, daß man im A�ect i�t, Denn
im A�ect kann wahreUeberzeugungund Gewißheit, daß
un�ere Urtheileund Ent�chließungenvernünftig�eyn , nicht
erwartet werden. Und wenn es gleih Fälle giebt, wo

wir im A�ect eine Ent�chließung zu fa��en und auszufüh-
ren unwider�tehlichangetriebenwerden; entweder dur
die Stärke der Empfindungenund �innlichen Vor�telluns

gen, oder auch �elb�t durch die Vernunft , weil wir ein-

�ehen, daß Unent�chlo��enheitund Unthätigkeitdas größe�te
oder gewi��e�te Uebel uns zuziehenwürden; 0 �ind doch.
die�e Fälle �elten, und können die Nothwendigkeit und.

Nöüglichkeitjener zum Mistrauen und zur Bedacht�am-
feit uns �timmender Grund�äge überhauptnicht zweifels
hafc machen.

Je
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Fe mehrein Men�ch zu Uebereilungenaufgelege
i�t, je ôfter er �chon erfahren hat, wie leiche und wie

�ehr �eine Fmaginationihn täu�cht und hinreißt ; de�to
mehr muß et die Nothwendigfkeit�olcher zurühaltenden
Grund�äße ein�ehen; aber de�to anhaltenderund ern�tlie
cher auch �ich:bemühen, um �ie �ich zu geläu�igen, in als

len anpa��enden Fällenerwe>lichenund herr�chendenGes

danken zu tnachen.

Aber �s nublichauch �olche allgernelneGrunde

�áße �ind, um eine vernünftige Denkart bey lebhafterti
Gemüchsbewegungenzu unterhaltenz�s können �ie do
allein nicht alles ausrihten, und die Gefahr, vön der

Jmagination und lebhaften�innlichen Eindrücken über«

wältigetzu werden, würde no< immer allzugroß �eyn,
wenn es an be�timmten, deutlichenund ausgebildeten
Vor�tellungenzu �ehr fehlte. Mic allerley im men�chlis
chen Leben vorfommenden , wichtigen Ereigni��en und

Verhältni��en �ich bekannt,und daraufgefaßtzu machen
i�t nocheine �ehr nôthigeRegel,

Je mehr man das, was elnem begegnet, �chon
fennt , de�to wenigerfönnen zufälligeoder auf unvollfom-

mene Aehnlichkeit�ich gründendeJdeena��ociationen einen

fal�chen Schein darüber verbreiten; de�to weniger aus»

�chweifendfönnen die Vermuthungenund Einbildungen
werden, Wo der unwi��ende Neuling vor Ungeheuren
�ich ene�eßt, vor Ge�pen�tern zurüfflieht, da �iehe, der

durch deutliche Begriffeauh zu deutlichern und reinern

finnlihen GewaohrnehmungenVorbereiteten den leeren

Schatten, den leblo�enKörper, oder eine andere Nichtswür-

digfeit; und�ieheeine natürliche,nichesvorbedeutende
Be-
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Begebenheit,wo der von Einbildungenverblendete Hau-
fe der Erde Untergangerwartet.

Aber auch bey wirklih wichtigenEreigni��en mas

chen das Schlimm�te die Zu�äße der Einbildungskrafc,

die durch nichts als durch vorbereitete be�timmte Begriffe
abgehaltenwerden fönnen, Und die�e vorbereitete,oft
�chon mir der Vor�tellung von uns verbundene,auf
uns angewandte Begriffe habenauh den Nugen, dafs
Widerwärtigkeitenauch nicht dadurch empfindlicherwer-

den föônnen , daß �ie mit den gemachtenHoffnungen,mit

den alleinzigenErwartungen und eingebildetenMöglich=
keiten �o ganz contra�tiren, Die jammernden- Ausrus

fungen: Wer hätte das gedacht, das erwartet, �o et-

was hätten wir uns nicht ver�ehen, �ind als Zeichendes

großen Schmerzens bekanne, Wer �agen kann, ich
hab's erwartet , i� �chonhalbberuhiget, Und freylich
denn auch wohldadurch gegen den gänzlichenUm�turz �eis
nes Wohl�tandesmehrge�ichert, daß er auf Mittel zu
de��en Abwendungund ihrenrechten Gebrauch �chon ge

dachthat.
Al�o i� es gut , nicht nur die gemeinenWiderwär«

tigkeitendes Lebens, Krankheitenoder den Tod geliebter
Per�onen, Verläumdungen, Treulo�igkeiten, Zurück�e=
ßungen , Unglücksfällean äußerlichenGütern, bisweilen
in Beziehungauf �ich �elb�t zu denken; �ondern auch in

noch be�timmterer Rück�icht auf �eine be�onderetage,
Verhältni��e und Eigen�chaften,allerley möglichenFälle
von Wichtigkeit, die�e und jeneBeleidigungen, von dies

�er und jener Per�on, �olche Ver�uchungen, Gefahren
und Verlegenheiten, unvermutheteNachrichtenu. . w,

�ich vorzu�tellen,Und zwar mü��en dies nicht �o flüchti-
Dritter Theil. E ge
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ye, vorübergehendeVor�tellungen �eyn, wenn �ie den ge-

hörigenNußben�tiften �ellen, Sondern man muß �ie
�ich �o be�timmt und ausführlih machen , als möglich,
und �o lange dabeyverweilen , als néihig i�t, um die Ge-

müthsbewegungen, die dabey ent�tehen, die Ene�chlie-
ßungen, zu denen Reizeund Keimein einem liegen, furz
�eine Stärke und Schwäche beobachtenzu können , und

nun nach die�en Beobachtungenallerley Grund�äße �ich
zu bilden und einzuprägen.

Vielleicht �cheint aber manchen die�e Uebung der

Gemüthsruhemehrnachtheilig,als vortheilhaft zu �eyn,
So zum voraus die Seele �ich erfüllenmit Vor�tellungen
von, wer weis, wie vielen und mannigfaltigenWiderwär-

tigfeicen, wovon doch wohlder größte Theil uns nicht
wirklich crife? Und dann �ich auf den Verlu�t, oder auf
Beleidigungen �einer Freunde und Angehörigengefaßt
machen wollen; hießedas nicht die Zuneigunggegen �ie
�chwächen, vielleichtgar Gründe zum Argwohnund zur

{<hlimmernDeutungeines zroeydeutigenAn�cheins legen?
Jt räumedie�en Bedenklichkeitengern �o viel ein,

daß die Sache auf eine gewi��e Wei�e getrieben,oder

übertrieben , nachtheiligwerden würde; und ichratheden-

jenigen,die �olche nachtheiligeFolgendavon in ihremGe-

müchgewahrwerden, und �ich nicht zu helfenwi��en, davon

abzula��en. Aber wie das Nichrübertreibenbeyfa�t allen

andern morali�chenRegelnnöthigi�, und be�ondereAuf-
merk�amkeit erfordere: �o braucht man auch nur vor die-

�em Fehlerhier mit gleicherAufmerk�amkeit�ich zu hüten,
um jene Regel mit gewi��em und mit überwiegendemVor-

theil anzuwenden, Möglichkeiten muß man �ich nur

niht als Wahr�cheinlichkeitendenken. Man kann

�ich
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�ich unangenehmeVorfälle denken, überlegen,was die

Behauptung un�erer Tugendund Gemüthsruhe, wenn

�ie
uns beträfen, erfordernwürdez und dann Gott dan-

fen, daß man nicht Ur�ache hat, �ie zu fürchten; und

alles des Guten , das er verliehenund bewahrethat, de-

�to mehr �ich freuen; einigermaßen �o , als wenn man von.

einem fürchtertichenTraum erwacht und das Geliebte vor

�ich �ieht , was man im Traum für verlohrenhielt,
Gleichgültigkeitgegen die�e un�ere guten und ges

liebten Gegen�tändewird au< um �o weniger durch die

Vor�tellungen dabey möglicher, nachtheiligerVerändes

rungen in uns ent�tehen; je allgemeinerwir die�e Ver-

bereitungsübungwerden , und über alles , was uns lieb i�t,

�ich verbreiten la��en,
Und wenn auch von dem auf übertriebenevergöt-

ternde Vor�tellungen �ich gründendenEnthu�iasmus der

Werth�chäßungund Zuneigung,des Frohlockensund der

Zuver�icht, manchmahletwas dadurch abgehen�ollte: �o
dür�te dies in all�eitiger Erwägungdoh wohl eher nüßs
lich als �chädlich �cheinen mü��en,

Gaudebunt minus, at minus dolebunt, Jm
Ganzen geht �ichs immer be��er im Glei�e der Vernunft
und Wahrheit,

4) Die mei�ten der bisherigenRegeln �eßen bey
ihrer AnwendungGewalt überdie Einbildungékraft
voraus; das heißt ein vorzüglichesVermögen, die aus

ihr ent�tehendenJdeenverbindungennah Ab�ichten�elb�ts
thâtig zu be�timmen. So manhfa!tigund �o �tark
zum Theilauch die unwillkührlichenWirkungender Jma-
ginacion�ind; da nicht nur Eindrúcfe äußererGegen�tän-
de, und die im Jnnern des Körpers ent�tehendenRegun-

E 2 gen
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gen Gründe dazu enthalten, fondern auch die vorherge-
gangenen Di�po�itionen des ZJdeen�y�kems: �o hat doch
auch die Secle das Vermögen, ihnen Einhalczu chun,
und �ie abzuändernwenn �ie will. Und die�en Willen

erzeugen im Allgemeinendie Ueberlegungund Ein�icht,
wie nüßliches i�t, �ich �elb�t — und dies heißtfa�t nichts
anders ,

als �eine Jmagination — in �einer Gewalt zu

haben, Und be�timmt und leichter wirk�am wird er mit-

cel�t-mehrerer dem gewöhnlichener�ten An�chein und Ein-
drücken der Dinge entgegen�trebender, vernünftiger oder

auch nur �mnlicher Vor�tellungen von eben die�en Dingen.
So gut es möglich i�t, daß ein anderer uns und

eine ganze Gefell�cha�t aus der Ern�thaftigkeitins Lachen,
oder umgekehrtvon die�em zu jener bringt, durch ein ein-

zigesWort, durch eine einzigeneue und docheingreifende
Idee: �o gut kann es jeder mit �ich �elb. Und das er-

�te, was hierzunôthigi�t , i�t eben die Üeberzeugung, daß
man es fann, Denn �o wie, nach einem �ehr viel wah-
res und wichtiges enthaltendenSprüchwort: ein Men�ch
Fann was er will , �o will er auch, anhaltend und

ern�tlich , nur was er zu Ednnen glaubt.
Wie oft wird nicht auh das zum Ern�t und zur

Natur, was anfangs nur Zwangund Ver�tellung war ?

Ein Men�ch, der allernäch�t nur die Ab�icht hat, andern zu

géfallen, indem er �ich aufzuheitern�ucht, munter und

lu�tig zu �cheinen �ich zwingt, wird es allmäligaufrich-
tig bis in �ein Jnuer�tes.

Was man nun oft thut, wird endlichzur Fertig-
feit und Gewohnheic,Und �o kann man, je nachdem

«man bey denalltäglichen Vorfällen �ich �timme und �tim-
men läßt, in nicht'gar langerZeit, die eine oder die an-

dere
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dere Art von Beachtunguud Beurtheilungder Dinge,
von Jdeenverbindungenund éaunen �ich angewöhnen; zum
weinerlichenund klag�üchtigenGe�chöpfe, oder zum gela�-
�enen , heiternMann �ich �elb ausbilden, Wie der

Men�ch �ih — in Ab�icht �einer Einbildungen— ge:

wöhnt, �o i�t er, Und dies i�t gewiß nicht der unwich-

tig�te Grund, mittel�t de��en er �ein Glück oder �eine Zu-
friedenheic�ich �elb�t �chafft.

S, 1E.

Mäßigung der Furcht vor dem Tode, gutes Gewi��en.

Für viele Men�chen i�t der Tod, oder vielmehr
die Furcht vor dem Tode , eines der größe�ten Uebel fa�t

durchs ganze teben, welches ihnen auf die mannigfaltig-
�te Wei�e zu�est , jede Freude- ihnen verbittern , und die

heiter�ten Augenblicketrübe machenkann, Und �{wer-
lich i�t einer , dem nichtbeyeinigerläângernDauer �eines
‘ebens bisweilen �olche unangenehmeWirkungen daher
ent�tanden wären. Aber auch wider die�es Hinderniß
un�erer Glüf�eligfeit hat die Natur uns allerley Mittel

möglichgemacht*), Auf vernünftigeBeherr�chung der

Einbildungskraftkömmt wiederum allernäch�tvieles an.

Er�tlich nemlich i�t es nöthig, um die Furcht vor

dem Tode in angeme��enen Gränzen zu erhalten, daß
man �i von den völlig oder grö�tentheils ungegründeten
Vor�tellungenfrey macht , wodur< die Phanta�ie den

Gedanken des Todes zu einem der �cheuslich�ten Schre-
>enbilder gemacht hat. Die�e gründenund beziehen�ich,

E 3 wie

x) Siehe MeinersAbhandl.im zten Th. �einer vermi�chten
Schriften.
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wie ein jederweiß, theilsauf allerley Lehrenund Dich-
fungen von dem, was dem Men�chen nach dem Tode be=

voritevezfheilsauf den wirklichenAnblick der Zer�törun-

genund
è Zerrüttungen, die in dem men�chlichenKörper

vor ivinvorhergehen, oder därauf folgen. Aber gleich-
wie N Zerrüttungenfür denGe�torbenen gar feine Ue-

bel- �ind, der'nichts davon weiß und empfindet, und auh

für den Sterbenden insgemeinlange nicht �o �ehr, als �ie
es �cheinen: fo fómme es auf einen; jeden �elb�t an,

ob das, was nach dem Tode bevor�tehet, ihm Gegen-
�tand einer un�eligenFurcht,oder froher,beglückenderHoff-
nungen �eyn �ol.

Und auch hierkömmé noch vieles auf die Be�tim-
mungen der Einbildungsfraftan, Sie kann nicht nur

eben �o wohl fröhlicheals �chreliche Aue�ichtenjen�eitsdes

Grabes in FfühnenDichtungen hervortreiben; �ondern
von ihnenhängtes auch ab, ob vonden gleichgegründeten,
gleichvernünftigenVor�tellungen, die einen oder die an-

dern , die erfreuendenund beruhigendenoder die beäng-
�tigenden und �chre>enden aufkommenund im Gemüthe
herr�chendwerden �ollen. Es muß al�o darauf Bedacht

genommen werden , daß der Ver�tand den Einbildungen
vorleuchte und �ie ordne,

Auf keine Wei�e aber kann eine gründliche und

dauerhafteBeruhigung bey dem Gedanken des Todes er-

langt werden; als mittel�t einer vernünftigen Benubung
des Lebens, "Werdie�er �ich bewußt i�t, ohneReue und

Schaam auf �ein voriges‘eben zurü>�ehenkann, nicht

Ur�ache hat es zurückzu wün�chen, um das Ver�äumte
nachzuholenund das Ge�chehenezu vernichten; von hin-
nen gehenfann , als von einem Orte, wo alles, was da

zu



Von den Gründen der Glück�eligkeit. 71

zu <un war, ge�cheheni�t; der reiht dem Tode die

Hand auf den er�ten Wink, als einem Führerin ein

neues éand, wo entweder Ruhe oder Anlä��e zu neuen

Erkenntni��en und Thätcigkeiten�einer warten.

Und wenn auch alles zu Ende wäre; �o wärs nicht
�eine Schuld, under hätte�ich nichts vorzuwerfen. Erhat
die Zeit �eines Da�eyns weder zu gebrauchenverab-

�äumt, no< dur< Mißbrauchabgekürzt, Wider

Naturordnung und Schi�al �träubte �ih kein Ver-
núnftige".

Noch be��er aber für ihn, wenn �ein Gei�t �tark
genug i�t , �eine Un�terblichkeitzu fühlenoder zu glauben.
Von einem wohlgeführtenteben i�t auch die Erinnerung

Seligkeit. Und ein an die Ge�eße der Natur gewöhn-
ter Gei�t hac in der Ordnung der Nacur feine Ver

chlimmerungen �eines Zu�tandes zu befürchten,
Aber wen der Blick ins Vergangene�cre>t,

dem muß auch die Zukunfe�chre>lich�eynz denn das

Künftigeent�teht aus dem Vergangenen, Wer Unruh
und Unordnung in �einem Gewi��en fühlet, nicht auf
�ich rechnen.fann, nicht �ein grö�tes Gut im Jnnern
bewahrt; wie �oll der den Dunkelheitendes Grabes und der

Ewigkeit furchtlos entgegen gehn, wie von den Gücern

die�er Erde willig �ih trennen ?

Ohne ein gutes Gewi��en — das fe�te Bez

wußt�eyn, das Gute, nach be�ter Erkenntnifi, ern�tlich
ind anhaltend gewollé, und nah Vermögengechan zu

haben— i�t Glücf�eligfeit überall ein Undingz oder;ein

Traum, der durch jeden äußernAn�toß �ich endigen und

umándern fann,

E 4 Beym
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_

Beym Bewußt�eyn händliher, Straf -und

verab�cheuungswürdigerThaten und Ge�innungeni�t kein

voller und reiner Genuß des Guten ; Achtungund tiebe
anderer werden Vorwürfez ihrezweydeutigenMinen und

Worte Anklagen, for�chendeBlicke Martern , gegen die

�elb�t das 'Ge�tändniß der Schuld eine- Erleichterung
�cheint; maje�täti�<he Maturer�cheinungen �chre>liche
Vorboten des göttlichenGerichtes; alle Leiden, �elb�t
die unver�chuldeten,er�chwert dur den Gedanken , �ie

wenig�tens auf andere Wei�e verdient zu haben, în

ihnen göttticheStrafen zu dulden, dur< den Gedanken ,

nicht einmal Mitleiden zu erregen, durch das Andenten
an die andern verur�achten Leiden, und durch fo viele

andere alsdenn leichter �ich zuge�ellendeSchrekenbilder,
wider die kein Tro�t, kein Schuß im Jnnern i�t.

Für �olche Menfchen i�t au< der Schlaf nicht
Ruhe und Erholung; vielmehr i�ts die Zeit der aus-

�chweifend�tenSchre>ni��e und Er�chütterungen, wo die zu-

rücfgehaltenenGefühleder Natur und die unterdrückten

Erinnerungen �ich losreißen und die Seele durch-

�türmen,
Auch der Tod verliert �eine Schre>en beyihnen

niht im Bilde des Schlafs, Schlaf mic �olchenTräumen

i�t Hölle.
Als Vernichtungnur wird der Tod ihnenweniger

�chre>lich, aber doch nicht willkommen �eyn. Sie mü�ten
�ich doch losreißen von Gütern, die �ie gefeffelfhaben, die

einzigen die �ie kennen; oder �ie wähltenihn in der

Stunde der Verzweiflung,

ÿ. 12.
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$. 12.

Werth der Sympathien.

Noh ein un�chäkbares Mittel , die Schmerzen
des Leibes und alle Leiden des Lebens zu permindern ,

und zu vervielfältigenund zu erhöhendes ‘ebensFreuden,
i�t Wohlwollen; willige und thätigeTheilnehmung
an den Freuden anderer, an allem Guten, was �ie ha-
ben und hoffen.

Was i� es, daß wlr un�re irdi�che Güter beym
Tode hinter uns zurückla��enmü��enz wenn wir uns ge-

wöhnt haben , auch andern Gutes zu gönnen, und uns

zu freuen,
wenn-es ihnen zu Theil wird? Was'uns bes

trüben, wenn wir andern überla��en mü��en, was

wir mic vieler Mühe und Sorge erworben, hervor-
bracht, verbe��ert haben; wenn wir andere lieben, wenn

das immer un�ere gröeß�te und innig�te Freude ivar,
für andere Gutes zu bewirfen ?

O die Guten, mit denen un�ere Seele �o gern �i
vereinigt dachte, �ie werden �ie no fortgenießen ,

die Früchte un�ers Fleißes: in ihrem Andenken wer-

den wir bleiben, und Liebe wird ihr Andenken an

uns �eyn,

O �eliger, �anfter Tod des tiehenden bey �olchen
Gefühlenund Erinnerungen! Jhn wird denn qu
nicht verla��en der Glaube an den Allgütigen,
de��en ewige Vor�ehung ausführenwird, was der

Sterbliche unvollendet la��en mu�te, und der die

geliebtenHälfsbedür�tigenin �einen Schuß nehmen
wird.

E 7 Und
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Und das Leben des tiebenden — wie �anft muß
es hinfließen, �o ohnealle die Unruhendes Neides ,

der

Mißgun�t, der Hab�ucht; �o im unge�törten ununter-

brochenenGenu�fe aller vorhandenen, wenn gleich nicht
be�e��enen Güter; in der Theilnehmunganallen Freuden,
und der nichkfreudenleeren,wohlthätigenTheilnehmung
an anderer Leiden;�o unter dem Schubedes gegen�eitigen
Wohlwollens!

Wohl dem Men�chen, der das Vergnügender

Theilnehmungund: der tiebe ganz kennt; der mehr im

gemeinnüßigenWirken, als im �elb�t�üchtigenGe-
nu��e und aus�chließendenBe�ibe äußerlicherGücer fein
Glüdf findét,

$. 13.

Nothwendigkeitder Selb�tkenntniß.Werth aller Erkenntnißin
'

Ab�iche auf Glücf�eligkeir.

Da Vergnügenund Mißvergnügen,Zufriedenheit
und Unzufriedenheithaupt�ächlichauf innern Gründenberu-

hen, auch alsèenn, wenn �ie dur äußere Gegen�tände
veranlaßt werden: �o i�t flar, daß zur Glück�eligkeit
Selb�tkenntmßunentbehrlich�ey.

Wer für �eine Glückf�eligkeicauf die rechteWei�e be:

�orgt �eyn will, muß wi��en, was fürGründe zu angenehmen
Empfindungen, Erinnerungenund Hoffnungener in �ich
�elb�t habe, ob er noch arm oder �chon reich darinn �ey, wie

rein, wie �icher und dauerha�t�ie �eyn. Er muß�ich kennen,
um zu wi��en, ob er frey�ey vont �olchen Eigen�chaften,

welihe, weil �ie �ich mit der Ordaung der Natur und

den unabänderlichen Ge�innungen anderer Men�chen
nicht
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niché vertragen , nothwendigeUr�achen �ind, daß ein

Men�ch nie mit der Wele, und die Wele nicht mit ihm
zufrieden�eyn fann, Dergleichen�ind be�onders unmä-

ßige Eigenliebe,Neid, Hab�ucht und Tadel�ucht.
Er muß �eine Kräfte , �eine unveränderlichten

Bedürfni��e und Neigungenkennen, um zu wi��en , zu
was für Verhältni��en, Verbindungenund Unterneh-
mungen er �ich �hi>e und niche �chie, wo es ihm am

leichte�ten�eyn werde, zufriedenzu �eyn, und wo am

�chwer�ten, wo für �eine Glück�eligkeitund die Gründe

der�elben, vornehmlih al�o auh für Un�chuld und

gutes Gewi��en am mei�ten und am wenig�ten zu

fürchten.
Haupt�ächlichmuß er auch �eine Einbildungskfraft

fennen , um zu wi��en, wo er �ich vor ihrenverführeri-
�chen Täu�chungen und Fall�tri>kenzu fürchtenund in acht
zu nehmenhabe,

Endlichi�t ‘es auch �ehr nöthig, daß man mit der

Natur �eines. Körpers und de��ea Einflü��en auf den Ge-

müchszu�tandund die Neigungenbekannt �ey, Nicht
nur um für die Erhaltungder Ge�undheic, die�es wichtigen
Guces , gehörigeSorge tragen zu können ; �ondern auch
um �ich nicht zu irren bey dex Beurtheilung des Werths
oder Unwerthsanderer Dinge, Denn obgleichauch bey
einem zerrütteten und �{merzhaften Körper der Wei�e
in einem hohen Grade glü>�elig �eyn fann: �o fönnen
doch auf eine �olche Weisheit die wenig�ten �ich verla��en,
Auch von denjenigen, die von ihr und ihrer Allgenug-
�amfeit ain’ nachdrúflich�ten zu reden im Stande, und

aufs lebhafte�teüberzeugt�ind, �ind die mei�ten es nur im

Zu�tand der Ge�undheicund Schmerzlo�igfkei. «.

Mie!-
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Vielleicht aber hat von großen und offenbaren
Körperleiden die Zufriedenheitüberall �o viel nicht zu

fürchten, als von den geheimennachtheiligenEinflü��en
des Körpers, Dennbey jenen i�t es leichterauf �einer Huth
zu �eyn, und wenig�tens dagegen An�talten zu treffen, daß
nicht durch fal�che Vor�lellungen andere Güter uns ver-

dächtig und werthlos gemacht, oder andere �chädliche
Frrthümer erzeugt werden, Dies ge�chieht aber �ehr
leicht bey den feinern Einflü��en eines unbehaglichenKörs

péergefühls. Wenn oft ein Men�ch mit allem unzu�fries
den i�t, über alles �ich beklagt, vor allem �ich äng�tiget:
�o i�t die Ur�ache einzigda, wo er �ie am wenig�ten vermucthe(,
in �einem Körper und in �einer fehlerhaftenDiät, Dex

Ausgang, oder úberhauptdie Beobachtungder Abfälle
und Veränderungen und der Üngrund�einer andern An-

Flagen lehrenes.

Es i�t überhauptzum Er�taunen, wie �ehr den Men-

�chen Selb�lkenntniß fehlenkann, und wie �ehr�ie deswegen
ungerechteKlagen beyihrer Unzufriedenheitan�timmen,
und ‘verfehrte Mittel zur Abwendungder�elben und zur

Beförderung ihrer Glück�eligkeitwählenkönnen,

Die�er Mangel der Selb�tkeuntniß und die Unge-
neigtheit,ihm gründlichabzuhelfenoder abhelfenzu la��en,
�ind die allergröße�ten Hinderni��e der men�chlichenGlück-
�eligfeit, Beyde aber der Mangel �elb�t und die Unge-
neigtheit ihm abzuhelfen, �ind zuförder�tFolgender

Eigenliebe, von der �ie rü>wärts auch wieder Ur�achen
�ind. Judem die Eigenliebe �ich nur bey den eigenen
Vollkommenheitenaufhält, und die Vor�tellungendavon

vergrößert, hindert �ie, die Fehler1 ihrer wahrenGröße
und Be�chaffenheitgewahrzu nehmen, und matht,

daß
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daß wir ungeneigtwerden, odér es wohlfür überflü��ig
halten, un�re Fehlergenau aufzu�uchen, Dann verhin-
dert es auch die Trägheit und Weichlichfeie. Man

�cheut�ich vor aller Gewalt, die man �ich �elb�t anthun ,

dem gering�tenSchmerz, den man �ich �elb�t verur�achen
�oll, wie heil�am er auh �eyn mag; leidec dafür, wo

man leiden muß , und leidet, unter ungerechtenKlagen
und be�tändiger Erwartungeiner unnacürlichen, unmög-
lichenHülfe, ohneEnde,

Wennder Men�ch er�t die Tücke und Blendwerke
der Eigenliebe kennt, .wenn ex er�t �ich gewöhnthat,
beyallen ihm zu�toßenden Widerwärtigkeiten, allen in

ihm au�f�teigenden übeln Launen, als ein �trenger und

unpartheyi�cher Richter zu unter�uchen, ob nicht der

Grund davon ganz oder zum Theil in ihm �elb�t liegt,
wenn er �ich er�t geneigtgemachthat , lieber mit �einen
eigenen Fehlern, als mit den Fehlernanderer �ich zu

be�chäftigen, und nie ein�eitig bloßallein mit �einen Voll-

fommenheitenz;danni�t er er�t auf dem reten Wegezur

Glück�eligkeit, Denn er i�t auf dem Wege zu �einer
Vervollkommnung,

Daß die mei�ten Men�chen niht �o ge�innet �ind,
muß wohl aus ihrem Verhalten ge�chlo��en werden,

Vielleichtdaß einige �ogar glauben, aus Ein�icht die�en
Grund�äßenwider�prechenzu mü��en, Vielleicht �cheint
ihnen dies eher der Weg zur Schwermüthigfkeit, als

zur Freude und. Zufriedenheitzu �eyn. Wenig�tens
möchte es �cheinen, als ob manchen Men�chen es zu

wün�chenwäre, daß �ie nie zur Selb�tfenntniß gelangen
möchten. WVielleiche— wenn die Voraus�ehung�icher
wäre, daß ihuenihr wahrerinnerer Zu�tand ewig ver-

borgen
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borgen bleiben könne, Aber wenn �ie einmal zur

Selb�tkenntniß kommen mü�ten; �o wäre es doh wohl
auch für die�e be��er, daß es ‘baldge�chähe, ehe die

allergefährlich�teArt von Unwi��enheitund Vorurtheilen
ihre Virgehungen noh mehr vervielfältiget,und ihr
Vermögen �ich zu vervolll’ommnen,und Glü�eligfeit
in der Ordnung der Natur zu �uchen, noh mehr ge-

�chwächthat.
Aber i�t dem Men�chen nur Selb�tkenntnißzu

�einer Glücf�eligfeit nöthig; niche au< Kennrniß der

Dinge, die außer ihm�ind, und mit ihm in �o manch-
faltiger wirk�amer Verbindung �tehen? Niemand wird

die�es �chlechthinleugnenwollen, Auch treiben Gefühle
und Ein�ichten den Men�chen unwider�tehlichnah Er-

fenntriß ; und die Erweiterungauf Aufklärungder�elben
wird ihm oft unmittelbar die Quelle der �üße�ten
Empfindungen und der Grundder dauerhafte�ten Freu-
den, Jrethümer von den Dingen außer ihm, auch
denen die nicht in die Sinne fallen; wie oft �ind �ie ihm
niche die Ur�achen der empfindlich�ten Schmerzenund

Unruhengeworden?Ohnerichtige Begriffevon dem, was

außer ihm i�t, i�t es auh nicht möglich,daß er �ich �elb�t
recht kennt und beurtheilt.

Hundertmal wird er an �ich �elb�t irre werden
,

wird �i zu�chreiben, was nicht von" ihm herkomme,
oder den Grund von dem, was in ihm �elb�t ent�tand,
außer �ich �uchenz wenn er �ich da Kräfte denfe, die

niht �ind, oder die vorhandenenniht kenne. Aus

eben ‘den�elben,nach einerley Grundge�eßenverbundenen

elementari�chen Kräften, wie die Dingeaußer ihm,
be�tehc �ein Körper, das Werkzeugund der Spiegel

�einer
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�einer Seele, und nur an jenen, nicht.in ihm �elb�t l'ann

er die�e Ge�eßzeund Kräfte einzeln und abge�ondert
beobachten, und ihreNatur kennen lernen, Und wie

�oll er zu richtigenund fe�tgegründetenBegriffenvon der

Ur�ache und Ab�icht �eines Da�eyns, von �einen kün�ftls
gen Schick�alen und �einen Pflichtengelangen, ohnezu

wi��en, was um ihn i�t ?

Was dies lebtere anbelangt: �o i�t freylih von

mehrerngeurtheiltworden , daß die�e Unter�uchunggar
nicht für den Men�chen gehöreund ihn ju�t am mei�ten
vom Weg zur Glück�eligkeitentferne, Aber könnte dies

Urtheilauch behauptetwerden; �o würde doh noh Er-

fenntniß nôchig�eyn, um ihr gründlichausweichen , und

denen, die ihre darauf �ich beziehendenMeynungen oft mic

einem �o ent�cheidenden oder verführeri�chenTone vortra-

gen, wider�tehen zu können. Jn die�er Hin�icht ruft
uns ja �elb�t der Epikureer�ein Felix qui potuit rerum

cognolcere cau��as zu, Und wenn denn nun der

Men�ch einmal mit �einem Denken und For�chenauf je-
nen Punkt gekommeni�t , auf welchener bey der. Ent-

wicklung�einer Natur einmal fommen mußz und an je-
nen niedrigenund dü�tern Begriffen von Zufall und blin-

der Nothwendigkeit�o wenig für �einen Ver�tand, als an

die�er einge�chränktenirdi�chen Glück�eligkeitfür �ein Herz
genug hat; wenn er �o ge�timmti�t, höhere,nach mora-

li�chen Ge�egen auf ihn wirkende We�en anzuerkennen,
und ein ¿eben nach dem Todezu glauben:was rettet ihn
da vor den Abgründendes Aberglaubens,und den Ab-

wegen der Schwärmerey? Was kann ihn retten, daß
niché die ergiebig�teQuelle und der fe�te�te Grund der

men�chlichenGlück�eligkeit,Religion , die Quelle der

un-
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unaus�prechlih�tenMarcern für ihn wird? Was anders,
als Erkenntniß; eigene oder mitgetheilte, aus vernünfti«

gen Gründen, oder aus glü>lihemZucrauen, angenom-
mene Erkenntniß?

Die�e aus der Natur des Men�chen und den wes

�entlichenBedingungen�einer Glück�eligkeitungezwungen
�ich ergebendeFolgegehtnoch nicht dahin, daß die Glücf-

�eligfeit eines jeden Men�chen �ih immer nah dem

Magaße �einer Erkenntniß richten mü��e; oder daß Eine

�ichten jedweder Art �ie allemal erweitern und erhöhen,
Unwi��enheit und Jrrehum ihr nothwendigSchaden brin-

gen mü��en, Es giebe Wahrheiten, die wenig�tens
die mei�ten Men�chen zu ihrer Glück�eligkeitnicht nôthig
haben; - und einige entbehren�ie darum be��er , weil �ie
die�elben nicht richtig fa��en und anwenden , oder andere

ihnen unentbehrlicheredarüber vernachlä��igenund ver-

ge��en würden. ($. 7.)
Hieraus folgt weiter, daß Bemühung, dle

Ein�ichten der Men�chen zu erweitern,nicht immer für
Beförderung ihrer Glück�eligkeit angerechnetwerden

fônne. Keineswegsaber, daß nicht eine der vornehms-
�ten Pflichtenbey der Sorge für die�elbe �ey, �ie auf:
zuflärenüber alles dasjenige, was, be��er einge�ehen,�ie
mehr in den Scand- �ehen würde, nicht nur in

ihren gegenwärtigenVerhältni��en �o glü>lih, als

möglich zu �eyn, �ondern auh in der Ordnungder

Natur, ohnegewalt�ame Sprünge, fichzu vervollkomm-

nen, und zu höhernStufen der Glü�eligkeic zu gelan-
gen. Keineswegs, daß esrecht �eyn könne,im Streben
nach die�er Ein�icht �ie vor�eslich aufzuhalten, und Jrr-
thümervor�eblichin ihnenzu erzeugen oder zu unterhalten,

JIrrthúe
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FJerchümerder Men�chen dulden, fann mit der

Sorge für ihre Glück�eligkeitbe�tehen; weil es nicht
immer möglichi�t, �ie ihnen zu benehmen, ohnedaß
andere an ihre Stelle treten, von welchen man eben �o
viel oder noch mehrzu befürchtenhatz vielleicht auch,
weil man die entgegen�tehendeWahrheit �elb�t noch nicht
�icher und be�timmt genug weiß. Aber Jrrthum i�.
�einer Natur nach �o”gefährlichfür Rechtverhalten, daß
Jrrthum veranla��en oder unterhalten, nur gegen

Feinde, und des Gebrauchs ihrer Vernunft ganz un=

fähige Thoren recht �eyn ; �chwerlich aber als ein Werk
der Liebe und wahrer Weisheit gegen Men�chen, die

ihreVernunft gebrauchenkönnen und �ollen , betrachtet
werden fann, Am allerwenig�ten, wenn der ZJrr-
thum von allgemeiner Beziehung i�t, und aufdie ganze
Denkarc Einfluß hat.

Aus dem Zu�ammenhange,in welchemalle Theils
der Natur mit einander �tehen, und der darauf �ich
gründendenVerbindungund Harmoniealler Wahrheiten
unter einander, �cheint zu folgen, daß Fortrückenin der

Erkenntniß nothwendigfür das men�chlicheGe�chlecht
im Ganzen Zuwachs an Glück�eligkeithervorbringen
mü��e, Es ent�teht aber wieder bald ein Zweifelgegen

die Nothwendigktitdie�es Erfolges aus der Bemerkung,
daß die- Men�chen die näch�ten und wichtig�ten Angele
genheiten,Mittel und Ab�ichten, �ehr leichtüber den ente

ferntern und minder wichtigenverge��en; und daß, �o
lange Wahrheitenund Jrrthümer einander durchkreuzen,

und mit einander verbundenSchlußfolgen erzeugen,

auch neue Ein�ichten und Entde>ungen zu Fehl�chlú��en
und JrrlehrenAnlaßgeben können, Daunterde��en

Dritter Theil, F doch.
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doh Wahrheit an �ich dem mer�chüchenGei�te angeme�-
�en und angenehm i� ($. 52), mit jeder neuen Wahr-
heit ein Jrrehum, oder ein Grund dazuin der Unwi��en-
heit ver�chwindet; da. mehrere Wahrheitenmic einander

verbundenwerden können, wo mehrereerkannt �ind; und

Wahrheitdochimmer natürlicherWahrheiterzeugt, als

Jrrthum, weil �ie �ich mit. jener leichtervereinigtund

längerverträgt, als mit die�em: �o �cheint dennochmie.

Grund behauptetwerden zu können, daß Fortrücken
in: der Erkenntniß» wenig�tens für das men�chlicheGe-

fleche im Ganzen genommen, Wachsthum der
Glück�eligkeit�chn mü��e.

Batipts
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VomWerth der ver�chiednenGattungen des Vers
gnügens, in Rück�icht aufdie Gründe der men�ch

lichenGlück�eligkeit.

$ I4

AllgemeineGruhd�äßezur Beurtheilung des Werchsder man-

cherley:Vergnügungen und ihrer Gegen�tände,

I): Vergnügenund Zufriedenheitdie Glück�eligkeit
ausmachen ($. 2,); �o muß die�eal�o auchaufder

richtigen Beurcheilung der mancherleyVergnügungen
und Arten des Schmerzes, undder �ie veranla��enden
Güter und Ubel beruhen, Bey die�er Beurtheilungaber

kommt es niht nuè auf den gegenwärtigenangenehmen
oder unangenehmenZu�tand an �ih an, �ondern auf die

Gründe und Bedingungen, die vorhergiengen, und die

Folgen , die daraus ent�tehen,
Und aus der Vereinigungdie�er ver�chiedenenGes

�ichtspunfte wird erhellen, daß ein Vergnügen oder

Mißvergnügende�to größerzu achten �ey;
1) Jelebhafter es i�t, je �tärker die Seele auf

die eine oder die andere Wei�e dabeygerührtund angex*

griffenwird,

2) Jereiner, je unge�chwächkerdurch die entge
genge�ehtenEmpfindungkn, Wenndurch einigeZumi-

�chung des Widerwärtigendas Hauptgefühlim Ganzen
SF 2 mehr
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mehr belebt und erhöht, als ge�chwächtwird; �o verliert

dur< die�e Vermi�chung dies Vergnügenzwar nicht ,

�ondern gewinnt vielmehr. Aber wenn bey gleicher
‘ebhaftigkeitund übriger Vollkommenheites völlig rein

hâtte �eyn können, �o wäre es dochnochbe��er gewe�en.
So auch umgekehrtbeymSchmerz,

3) Je voll�tändiger es i�t, d. h., je mehrdie

ganze Seele in ihrenver�chiedenenTrieben und Bedürf=

ni��en dadurch angegriffen und erfüllt , be�eliget oder

empört wird. Bey gewi��en �ehr heftigenSchmerzeni�k
noch etwas in uns , was Freude, was Entzückenfühlen
kann. ($. 5.) Und eben �o fann auh bey gewi��en
�ehr lebhaftenVergnügungennoch ein Gefühl von Leer-

heic da �eyn. Hingegengiebt es gewi��e Zu�tände, bey
denen �ich der Men�ch ganz �elig fühlet, wenig�tensviel

inniger und voll�tändiger befriediget, als beyjenen an-

dern. Und ohneZweifelauch �olche alles durchdringende
Schmerzgefühle.

4) Je dauerhafter. Wobey wieder mehrere
Punkte�;ch unter�cheidenla��en, Denn es kömmtnicht bloß
auf die Dauer des eigentlichen gegenwärtigenGefühls
dabeyanz �ondernauchaufdie Erinnerung,ob die�e einartig
mit der EmpfindungnatürlicherWei�e �eyn muß, oder nicht;
und in welchem Grade der Lebhaftigkeitund Reinigfkeit,
Es gkebe�hmerzhafte, ang�tvolle und müh�eligeZu�tände,
wovondoch das Andenkenvielmehrerfreut, als �chmerztund

veirübt; aber nicht alle �ind von der Art. Sola��en
auch nur einige Vergnügungenein leicht �ich erneuern-

des und immer fich ähnliche#vergnügtes Andenken

zurú ; andern folgevielmehrEel und Reue nach-

Hiebey
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Hiebeykann endlichauchgleich
5) auf die entferntern Folgen und Wirkungen

Nück�icht genommen werden, die in uns oder außer uns.

allernâch�tent�tehen, aber doh uns wieder treffen, ver-

“mögeder Sympathie, oder eines andern Einflu��es, Ver-

gnügenund Mißvergnügen�ind für de�to größer zu hal-
ten, je mehrereund je dauerhaftéregleichartigeFolgen
daherent�tehen; de�to geringerhingegenim umgekehrten
Verhältni��e. Wenn al�o ein Vergnügender Vermehs
rung un�erer Volllommenheiten beförderlichi�t,
un�ere Fähigkeitzu die�em �elbigen oder andern Vergnü-
gungen befe�tiget oder erhöht; �o hat es einen de�to gró-

ßern Werth, Eben �o, wenn es �ich leicht andern Men-

�chen mittheilt und �ie daher zum Wohlwollen gegen uns

geneigtmacht. Und ein Schmerz i�t für ein de�to grô«
ßeres Uebel zu halten, je mehrer un�ere Kräfte angreift
und {wäht , unfähiguns macht zu mancherleyandern

Vergnügungen„ und aufgelegtzu mehrernArten von Un-

lu�t; je mehrer andere Men�chen von uns entfernt und

zum Mitleiden ungeneigtmacht, oder dur< Verbreitung
über andere in uns �elb�t �ich verdoppelt.

6) Eben al�o muß durh die Rück�icht auf die

Gründe und Bedingungendas Urcheilüber Vergnügen
und Mißvergnügenbe�timmt werden , um richtigzu �eyn.
Bey �einem Leiden, das dieFolge von einem gehabten
Vergnügeni�t , muß dies Vergnügenabgezogenwerden,
um �eine wahre Größe in Beziehungauf un�ere ganze
Glücf�eligkeitzu be�timmen, Jn manchen Fällen min-

dert �ogar die Erinnerung,an die�es das Gefühlvon jenem.
Manleidet gern für eine �o �chône, im Ganzen�o erfreu-
licheUr�ache, Und ein Vergnügen kann von �einem

F 3 Wer-
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Werchedadurchvieles verlieren, daß es mit vielem Auf-
wande, mic Mühe und Verdruß ge�ucht und zu Stande

gebrachtwerden muß. Wo freylichbeydie�er Mühe die

Hoffnungdes gewün�chtenErfolgs den Vor�chmak davon

fiets unterhält, und die Vor�tellung der durchKraft , Gee

�chi>lichkeitund Standhaftigkeitüberwundenen Schwlesa
rigfeiten eine eigeneQuelle angenehmerGemüthsbewes

gungen wird; da i�t der Fall wieder anders, Außerdem
hat für un�ere Glücf�etigkeltein Vergnügen einen de�ts

größern Werth, je wohlfeileres i�t, je wenigerAufwand
an Kräften und andern Gütern dazu erforderlichi�t; wenn

übrigensalles gleichi�, Und ein Verdruß i� de�to grôs
ßer, je theurerman ihnerkauft,je mehr man �ih mühs
�am dazu gedrungenhaft,

Wenndenn nun al�o der ganze Werthder Dinge»
von denen unferVergnügenoder Mißvergnügenherföômmet,
beurtheiltwerden �ollte: �o*müßte unter�ucht werden ,

1) auf wie vielerleyArt �ie uns Vergnügenober

Mißvergnügen verur�achenkönnen , unmittelbar oder mit«

telbarer Wei�e ?

2) Wie natürlich, nothwendigund unverän:
derlichjedwededie�er Wirkungen;oder wie �ehr von un�e«
rer und anderer Men�chen Denkart und andern veränder»

lichen Um�tänden abhängigfie �eyn?

3) Wie groß eine jedwededer�elben, nachLebhaf-
tigkeit,Voll�tändigkeit,Einartigkeitund Dauer ge�chägt?

4) Wie dauerhaftoder ungewißund vergänglich
die Sache�elb und ihreVereinigungmit uns?

5) Auf welcheWei�e, unter welchen Bedingun-
gen die�e Vercinigungzu Stande gekommen;d, h. wie

wir



Yom Werth des ver�chiedenenVergnügens.87

wir in Ab�icht auf andere äußerlicheoder innerlicheGüter

und Uebel dabeygewonnen oder verlohren haben?

6) Wie leicht und wohlfeilfür uns der Be�iß
und Genuß die�er Sache �ey, oder mit welchenBe-

�{hwerlihkeitenverfknüpfc?

$. T5

Anwendung auf die gröbern �innlichen Vergnúgungen. Obal-
les Angenehmean �ich gut zu nennen �ey ?

Ob jedes Vergnügen, jede angenehmeEmpfin-
dung an fich betrachtet , etwas Gutes genannt werden

könne; darüber ift oft ge�tritten worden, und fann ge-

�tritten werden, Man weiß, wie welé unter den Alten be

�onders die Stoiker davon entfernt waren, von der �inn-
lichen Lu�t dies einzuge�tehen,Und es hat in allen Zeiten
einige gleicheifrigeGegnerder�elbengegeben,

Es giebtfreylichArten von Vergnügungenoder an

genehmenGefühlen,mit deren Vor�tellung die Vernunft
in wohlgeordnetenGemüthern�o widrige und ab�chre>en-
de Vor�tellungen, und �o fe�t, verknüpfthatz daß nicht

wohlgefordertwerden kann, daß �ie die�elben unter der

Jdee von etwas gutem irgend fichdenken follen.
Wenn man denn aber dochdie bloßeVor�tellung

des Angenehmen, von welcher Arc es auh feyn möch
te, vor �ih.nimmt , und alles Widrige, was in den Fol
gen und übrigenNebenvor�tellungenliegt , wie natürlich
es auch damic zu�ammenhängt,davon ab�ondert: �o
�cheint es dochauch den er�ten Grunden un�erer Begriffe
vom Guten und Bö�en entgegen zu �eyn, dies Angeneh-
me , für �ich genommen, nichefür etwas Gutes , �ondern
für gleichgültigoder für bö�e erflären zu wollen, Daß

F 4 das
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das Angenehmein �ich �elb�t nicht gleichgültig�ey ; geben
�chon die Begriffe zu erkennen. Und da es an �ich �elb�t
‘auch die Gtüf�eligkeit nicht vermindert, in dem Augen-
bli des Genu��es vielmehrzufrieden, und mehr als zu-

frieden, macht, nach den nacürlich�tenAnlagenbegehrt,
nicht verab�cheut wird : warum �olite es an �ich �elb�t b�e,
und nicht vielmehretwas Gutes heißendürfen?

Doch wie es. auch mit der Anwendungdie�es Wor-

tes auf einzelneArten von Vergnügen gehalten werden

mag: �o wird doch nicht zu behaupten �eyn, daß das

finnlicheVergnügen, oder irgend eine Hauptgattung
der angenehmenEmpfindungen�chlechthinzu verwerfen
und als der wahrenmen�chlichenOlúf�eligfeit nachtheilig
anzu�ehen �ey. Es ift ja das �innliche Vergnügenmit

den Mitteln zu unfererErhaltung durchdie wei�e Güte
des Schöpfers manchfaltigverknüpft*),

Die

#) Auch unter den Carte�ianern haben einigeîn zu �tarken
Ausdrücken gegen das �innliche Vergnügen geeifert. Ab.

fit, ut a carne hominis beatitudo pendeat — Id bo.
ni nonien non meretur, quod in noftra non eft po.
te�tate, & alteri innititur, ut �ubli�tat. So �toi�ch
f<hreibtAnt. Le Grand in �einen In�tit. philoß,part. x,
c, IV, Ualebranche hingegenvertheidigte den Sas,
daß das Vergnügen an �ich allemal etwas Gutes �ey , und
der Schmerz etwas Bö�es ; daß jenes , �o langees wäh-
ret, wirklichglücflihmache und die�er unglücklich.Aber,
bey �einer Hypothe�e vom Ur�prung aller Empfindungen
und Grundvor�tellungender. Seele, aus göttlicherEin-
wirkung, nicht aus Einwirkung des Körpers auf die
Seele, fonnte er freylichnoh immerwieder auf die Fol:
ge kommen , daß die �innlichen Gegen�tände , die Kör-
per , nicht gut und liebenswürdigfür die Seele �eyn. S.
Recherche de la Verité liv. 1V,
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Die Ab�ichtder folgendenUnter�uchungeni�t es

wenig�tens nicht, gegen irgendeine Gattung von Vergnü-
gen überhauptAb�cheuund Verachtung oder nur völlige
Gleichgültigkeitzu erween; �ondern auszumachen,wie
viel �ich von einer jedweden vermöge ihrer Natur und

Verhaltni��e für die ganze Glücf�eligfeit des Lebens er-

warten la��e, und auf welche beyder Ab�icht auf Vers

gnúgen , bey der Kun�t �tets , oder �o oft als wöglich,
vergnügt zu feyn, am mei�ten Rück�icht genommen
werden mü��e ?

Wenn wiral�o zuer�t mit genauerer Aufmerk�am-
feit Unter�uchungenan�tellen über die Natur der gröbern
�innlichenVergnügungen, derjenigen, die gleich�am

ihren Sis im Körper zu haben �cheinen, die Vergnügen
des Ge�chmacks, Geruchs und äußern Gefüßls:

1) �o �ind freylich viele der�elben, be�onders die

von der lebtenArt von einer vorzüglichenLebhaftigkeit.
Auch i�t ihr Genußdas Mittel , von Hunger, Dur�t ,

Kälte, Hißeund andern Hußer�t be�chwerlichenZu�täns
den und dringenden Bedürfni��en �ich zu befreyen, End-

lich erfordern �ie feine be�ondere An�trengungund Vor-

bereitung des Gei�tes, fönnen mit aller Gemächlichfeit

bey der größten Trägheitund Unwi��enheit geno��en wer:

den. Und �o können �ie al�o auch für eines der leichtes
�ten Mittel ange�ehenwerden , unangenehmeGefühleund

Vor�tellungenzu zer�treuen oder zu unterdrückenund p[d6-
[ichin einen angenehmernZu�tand �ich zu ver�eßen, als

wozu �ie die LebhaftigkeitihrerEindrücke und Bewegun-
gen ge�chi>tmacht.

Dies alles macht es begreiflich, wie viele Men-

�chen, alle diejenigeninsbe�ondere, die nur auf den Au-

F 5 genblick
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genblickbedacht�ind, nichtwelt um �ich, und auf die

Zukunft, und die Folgen ihrerHandlungen, hinausbli«
>en oder höhereVergnügungennicht kennen,die Glück-

eligkeit haupt�ächlichvon die�er Gattung der Vergnügen
abhängigglauben, mit den Vor�tellungendavon am an-

haltend�ten �ich be�chäftigen, und ihrer �o vielfältig, als

"möglich,theilha�tigzu werden bemüht�eyn können. ‘Aber

daß auch einigevon denen, die die men�chlihe Natur

‘voll�tändigerfor�cht haben, und Lehrerder Weisheit�eyn
wollten , dem gröbern �innlichea Vergnügenden Vorzug
vor allen andern einräumen fonnten; muß bey genauer
Erwägung dochimmer befremden, Denndie�e Vergnü-

en/

*2) �ind eben wegen ihrerLebhaftigkeitund ihrer
gröbernkörperlichenNatur gar zu leicht gefährlich;für
un�er ganzes Wohl�eyn; be�onders für die Vollfommen-

heitendes Gei�tes, Die�e lebhaftenund körperlichenGe-

fühlefe��eln leichtdie Aufmerk�amkeitan den gegenwär-
tigen Zu�tand, ziehenleichtab von den Gegen�tänden uns

�erer höôhernTriebe , und machen unmerklich oder über-
wältigendoch die Regungen der Vernunftvor�tellungen,

durch die �ie einge�chränktwerden �ollten, Daherwird

von denenjenigen, die die�en Vergnügenhaupt�ächlich
nachhängen, auch �elb�t auf die näch�ten Folgen, die'der
unordentliche und unmäßigeGenuß der�elben für die Ge-

�undheit , die Ehre oder die vorräthigenGlücksgüternah
�ih zieht, �o �elten hinlänglicheNúk�ichtgenommen, �o
häufigeinem einzigenGenuß das Vermögenzu vielen ans

dern und viel größernauf einmal höch�t leicht�innigauf
geopfert.

Man
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Man kann freylih �agen, daß der Mißbrauch
dem Werth einer Sache nichts benimmt. Aber wenn,

vermöge der Natur der Sache, die�en Mißbrauchein je«
der um �o mehr zu befürchten hat, einen je größern
Werth er ihr in �einen Vor�tellungen beylegt, je öfter
Und je aus�chließender er �ich mit ihr be�chäftiget; wenn

überhauptdie Gefahr bey einer Sache größer i�t , als

bey einer andern: �d muß dies doch wohlim Ganzendie

Neigung gegen eine �olche Sache, zumal wenn man die

Wahl hat, vermindern, Aber auch abgerechnetden Miß-
brauch , �ind lebhafteEmpfindungen, eben wegen ihrer
Lebhaftigkeit,gefährlichfür die Erhaltungun�erer Kräfte,
und un�erer Empfindlichkeit.Denn oßne �tarke Erfchüt«

ter1:ng und An�trengung kann fein �tarkes Gefühl ent�tez
hen.

3) Wenn aber auchin An�ehungder Lebhaftigkeit
die gröbern�innlichenVergnügenvor andern etwas vors

aus haben: �o verlieren �ie hingegenbeyder Vergleichung
der Dauer. Wie alle �ehr lebhaftenGefühlenicht von

langer Dauer �eyn können, �o �ind es auch die�e niché.
Wenn das Bedürfniß ge�tillt i�t: �o verliert �ich die an-

genehmeEmpfindung. Und �ollte �ie dennochdurchKün=

�teleyen und erzwungene Reizeverlängertwerden: �o wird

die Strafe des lünftigende�to größern Ecfels und Ueber«

dru��es und einer de�to frúhernEnckräftung das erfün�telte
Vergnügen gewiß um vieles überwiegen. Und wegen

die�er Abhängigkeitvon empfundenenBedürfni��en köôn-

nen die�e Vergnügenüberall nicht ,
wann und �o oft man

will, �ondern �ie können nur �elten, nur in den wenig�ten
Augenbli>endes Lebens,und immer nur auf kurzeZeit gez

no��en werden, Endlich verlieren �ich vou

glenrâfe
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Kräften des Men�chen diejenigen, die zum Genu��e und

zur lebhaftenEmpfindung der�elben erfordert werden,
wenig�tensin Ab�icht auf einigeVergnügungendie�er Art,
insgemeinam frühe�ten, früher, als die Fähigkeit, die

Vergnügungender feinern Sinne und des Gei�tes mit

Lebhaftigkeitzu empfinden,
4) Aber nicht nur in �ich �elb�t, �ondernauh in

Rück�ichtauf ihreäußernGegen�tändezeigen�ich die�e
Vergnügenvergänglicherund überhaupt von geringerem
Werthe, als andere, Denn die mei�ten der�elbenerfor-
dern einen verzehrendenAufwand äußerlicher Güter ;

alle aber einen aus�chließendenBe�iZ, Alle machen uns

abhängigvon Dingen, die wir niht“immer in. un�erer
Gewalt haben, deren Erwerb oft mit vielenSorgen und

Be�chwerden verknüpft, deren Be�iß und Erhaltungal-

lezeitvon unzähligenZufällenabhängigi�t, Al�o i�t es

auch aus die�em Grunde �ehr gefährlichfür die Glücf�es
ligkeit, den Hangzu die�er Art von tü�ten überhandneh-
men zu la��en, und vor�äblichihnzu befördern,

5) Und da�íe ein aus�chließendes Eigenthum und

Aufwanderfordern: �o �ind �ie auh weniger ge�ellig als

andere, Ob�ie gleichmit ge�elligen Vergnügungenvers

bunden werden fônnen , und auch ge�ell�chaftlicheVerhält-
ni��e theils unmittelbar theilsmittelbar auf mehr als eine

Wei�e erfordern und hervorbringen: �o können doh nicht
�o unmittelbar und �o völligun�ere ge�elligenTriebe dabey
genährt und béfriedigt.werdenz wenn das Vergnügen
nict �o weit und manchfaltig �ich verbreitenund mit-

theileTann, Jndem es �ich auf den Genießenden�o ganz

ein�chränkt, andern wohlBegierden erwe>t, aber nichts

zu deren Befriedigung,wenig�tens-nicheunmitcelbarbey-
trägt,
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frägt, und oft von einer Art i�t , daßdie�e Befriedigung
andern, beymMangeläußerlicherGüter nicht möglich
i�t: �o wird es die Quelle von Neid, Haß , den heftig--
�ten Entzweyungenund Feind�eligkeiten,

Traurig, arm an Freuden muß nothwendigim-
mer das Lebeneines Men�chen �eyn, der den Trieb zu

die�en �innlichenLú�ten in �ich herr�chendwerden läßt, und

deswegenweniger Fähigkeitund Neigungfür die andern

Gatcungen von Vergnügenhat; ge�eßt auch, daß er �ich
vor den Aus�hweifungender Unmäßigkeitzu hütenwü-

�te, wodurchder Sklave die�er Lü�te der e>elhafte�teund

verächtlich�teAnbli>kwird , der bey der men�chlichenNa-

tur Statc findenkann. Kein Wunder, daß von eben

den Philo�ophen *), die die�en Lü�ten den größtenWerth
beylegten, auch die heftig�ten Declamationen über den

Uvwverthdes tebens herrühren!
Aber wer alles die�es richtigbeurcheilthat, muß

der nichtdie Güte und Weisheitdes Schöpfers auch dar-

inne erfennen, daß er den Trieben und Fähigkeitenzu

die�en unge�elllgeren, �o ko�tbaren, von Glückfsgütern�o
�ehr abhängigenVergnügen �olche natürlicheSchranken
be�timme hac?

$. 16.

E
jE

*) Unter den Cyrenaikern hat Negelias den Beynahmen
TüuriSFævares daher erhalten, Und Helvetius hat beyde
Jrrthümer in wenig Worten an einer Stelle zu�ammen-
gefaßt, wenn er de l'E�prit Di�c, IL pe 177. von den

Lü�ten des Flei�ches �agt: Plailics, dont la jouiflanco
�eule peut nous faire �upporter avee delices le pen
ble fardeau de la vie, & nous con�oler du malheuc

d'être. Nach meinem Gefühl kann es feine kräftigere
Widerlegungdes ganzen Ari�tippi�chenSy�tems, mit al-

len �einen Gründen, geben , als ein �olches Bekennctniÿ.
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S. 16,

Auf das Vergnügen der feinern Sinne,

Wenn nichkvon der Erhaltungdes Lebens und der

Befriedigungbe�chwerlicherBedürfni��e, �ondern nur

vomVergnügenan �ich die Rede i�t: �o fälle die Ver-

gleihungder angenehmenEmpfindungender feinernäu-

ßernSinne mit denen der gröbern �ehr zum Vortheilder

er�tern aus.
|

1) Denn angènehmeEindrücke des Augesund Oh-
res fönnen wir nicht nur viel längeraushalten, ohnedaß
fieer�chöpfenoder unangenehmwerden; �ondern wie �ehr
können �ie nicht größtentheilserneuert werden durch die

Erinnerung, und wie lange noh oft, nah dem er�ten
Genuß? Wie vortheilhaftfür das Vergnügenanderer

und die Erhöhungun�eres eigenen, durch lebhafteBe-

�chreibungenund Erzählungenandern mitgetheilt?Wie

ungleicheinträglicheri�t auf die�e Wei�e angelegt das Ka-

pital von Geld oder Arbeit und Mühe, wodurh man

ficheine an�chauliche Erkenntnißvon merkwürdigenGe,

gendenund Per�onen, Natur - und Kun�tproducten vers

�chafft hat, als dasjenige,was für ein ver�hwenderi�ches
Ga�imal angewendetworden i�t? Fn Krankheiten, im

hohenAicer, wenn man gröberer Lü�te unfähig i�t, oder

mit Verdruß und Schaam an�ie zurü>denkt,fließtnoch
Erquickungaus die�er nie vertro>nenden Quelle,

2) Und kann es nicherauch lebhaft �eyn bis zur

Entzückung,das Vergnügen, welches der Anbli> einer

mit den manchfaltigenSchönheiten der Natur ausge-

�chmücktenéand�chaft,eine gränzenlo�eAus�ichevon erz

babes
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habenenGebirgen, das An�taunen eines dem Blick
kaum ermeßlichenWa��erfalles in uns hervorbringt?

Könnenuns ja �chon treffende Gemälde und lebhafte
Be�chreibungen�olcher Schönheiten und Erhabenheiten.
der Natur �o anziehenund hinreißen, daß wir andere

rau�chendereVergnügungen gern darüber. fahren la��en
und verge��en, Und welcheGewalt habennichtMu�k.
und Ge�ang? |

3) Und welcheîn Vortheil, daß Tau�endeund

wieder Tau�ende,ohne�ich einander den minde�tenAbbruch
zu verur�achen," an den�elbenGegen�tänden �ich ergöten,

die�elben Empfindungenzugleicheinziehenkönnen; und

ohnedaß,einem das be�chwerlicheRecht des Eigenthums
dabey nöthig i�t? Welcher Vortheil für un�ere Freyheit
und Unabhängigkeit,für un�re Neidlo�igkeitund Men-

�chenliebez wenn un�er Trieb zum Vergnügen,�o weit
er ‘willführlih i�t, dur<h den Ge�chmack an die�en
wohlfeilen, von der Natur �o reichlich und manch-
faltig überall , uner�höpfli<hfür alle, und unvertilgbar
veran�taltetenFreudenvorzüglichbe�timmt wird?

4) Fár die Erhaltungder Gei�teskräfte und ihre
uothwendig�teBe�chäftigung, für welche der Hang zu

gröbernLü�ten �o gefährlichi�t , �ind die�e Vergnügungen
der! feinern Sinne nicht nur un�hädli<h; �ondern vor

andern vortheilhaft, Denn die lehrreich�tenund manch-
faltig�ten Vor�tellungen ent�tehen mittel�t der Eindrücke
der felnernäußernSinne. Jn ihnenentde>en �ich dem

Ver�tande die Verhältni��e des Ebenmaaßes und der

regelmäßigenVerbindung; Verhältni��e, die im ganzen

Rechtverhalten�o wichtig �ind, Eben deswegen kann

man auchannehmen, daß die Empfindlichkeitund Neis

gung
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gung für das Angenehmeder feinernSinne , für �innliche
Schönheit, zur Ausbildung des �ittlichen Gefühls
behülflih, wenig�tens der�elbenvortheilhafter�ey, als
die Anhänglichkeitan groberetü�te.

'

Dennoch i� es ‘außerZweifel, daß auh bey
die�en Vergnügungen Auswahl der Gegen�tände und:

Mäßigungnöthigi�t, wenn �ie nicht �chädlichwerder

�ollen,

$ 17,

Vergnügungender Einbildungefraftund des Ver�tandes.

Bey- den Vergnügungender Einbildungskraftfind:

�ogleich der große Umfangund die Manchfaltigkeit:
der�elben ein Vortheil, Niche nur alles Vergangene
ind Abwe�ende und künftigbevor�tehendeAngenehmekana

Gegen�tand der�elben �eyn; �ondern. auh �o manches ,

ivas bey der wirflichenGegenwart und Empfindungun--

angenehm, fürchterlich, �chre>lih und �chmerzhafti�t,
kann in der Vor�tellung angenehmwerden.

“

Dann

�chränken �ih ja die Wirkungen der Einbildungskrafe
und auch die angenehmennicht auf die Erinnerungund)

Voiher�chung, niche au�s Wirkliche ein; �ondern ins

gränzenlo�eReich der Möglichkeitenkann �ie dichteri�ch
aus�chweifen, Und da nah tu�t und Belieben �chaffen
und zer�tôren, Bey die�er Gattung der Vergnügungen
kann es a��o nicht leiht an Abwech�elungfehlen, die vor

ermüdender Einförmigkeitbewahrt.
Fernér aber i�t dies überhaupt betrachtetdas

wohlfeil�teVergnúgen; was allernäch�tauch ganz ohne
Hülfe äußerer Gegen�tände die Seele allein �chaffen

fann
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fann, Eben deswegenal�o auchdas Vergnügen, was

weniger, als alle vorhergehende, an äußere Gegen�tände
uns fe��elt; und un�erer UnabhängigkeitAbbruch hue.
Und ein Vergnügen, was zu jedwederZeit und an

jedem Orte, in der Einôde, im Gefängni��e, auf denz

Krankenlager, in mitternächtlichexFin�ternißgefunden
Und geno��en werden fann.

Vortheilhaftkann es auchden morali�chenVollloms
menheiten �eyn, in �o fern als Rü>�icht auf das,
was niht den Sinnen gegenwärtig i�t, aufs
Abwe�ende und Künftigeund Junere we�entli das

bey i�t,
Gefährlichaber fênnen die Be�uftigungen der

Einbildungskraft dadur<h werden, daß �ie allzugleich-
gúüitigmachen

-

gegen die wirkliche Welt, die Dingeund

Per�onen , ‘mit denen man umgebeni�t, daß �ie Begier-
den und Hoffnungengründen, die nichtoder nicht ohne
großen Nachtheilbe�piedigtund erfüllt werden kbnnen,
Der unmáßigeund ungeordnete Hang zu den�elben fann

romanenhaftund �chwärmeri�ch,unge�ellig , ein�iedleri�ch
und träuineri�ch , unthätjgund unklugmachen,

Vernunft muß immer die Einbildungsfraftbe-

gleiten, Ver�tand ihr vorleuchten, Dadurch wird

auch das bey den Be�chäftigungender Denkkraftunmiklsz

telbar ent�tehende Vergnügen im Ganzen vermehrt,
Denn die Aufklärung, Bervoll�iändigung und Bes
richeigung®un�rer Begriffe und Ein�ichten gewährtuns

an und für �ich auch eine der lebhafte�tenFreudenzein Ver«

gnúgen, das weit mehr, als die mei�ten andern, in das

Jnner�te eindringt und es ganz erfülle O, wie

häufen �ih nicht oft bey einer einzigenentdecktenWahr-
Dritter Theil. G heit
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heit, bey einem endlichgefundenenAuf�chlu��e plöblichdie

Aus�ichten, wie thürmen �ich die Hoffnungenauf einan-

der, wie erhabenüber das Foße Sinnliche fühleman �ich
da nicht bey �olch einer glü>lihenAnwendung�einer
Denkfraft!

Und wenn nun einmal der Ver�tandder regierende
Theil in der men�chlichen Natur �ehn mußiz wenn auf
der Erkerintnißder Wahrheit und der Liebezu derfeiben
das ganze Rechtverhaltenberuht; wenn von einem eins

zigen richtigen oder irrigen Urtheil das Heiloder Ver«
derberi ganzer Völker weit leichcer, als von irgend einer

andern Kraft und Be�timmungder men�chlichen Natur,
abhängenfannz, wenn Denkkraft, das inner�te We�en
der Seele, auch dásjenigei�t, woas unter allen Verän«

derungen , die �ic) mituns ereignenkönnen,am gervi��es
�ten uns bleibe, und uns �elb�| ausmache: wie

wichtig für die Glücf�eligkeie, wie nügli<hmuß denn

nicht der Hang zu Vergnügungenfeyn, die mit der Bea

�chäftigungund Vervollkommnungdes Ver�tandes �a
ganz eigentlich verfnüpfcfind?

Die Vorcheile, daß�ie, unabhängigvon äußern
Gegen�tänden, überall und zu allen Zeitengeno��enwer-

ben können, finden�ich �o völlig zwar nicht dabey, wie

bey den Vergnügungender Ginbildungskraft; aber doch
noch in einem viel höhernGrade, als beyden Ergöhungen
der äußeren Sinne, Können wir ohne äußerlicheGe-

gen�tände und Hülfsmittel un�er Nachdenkenniht mic

allem , was wir wollen, glücklichbe�chäftigen: fo bieten

ihm doh, auch in der Ein�amkeit und Fin�terniß, die

Jdeen des Gedächni��esund der Einbildungsfraftnoh
immer Stof genugdar.

Die�e
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Die�e Vergnügungendes Ver�tandes werden aber

auch von eigenenÜnvollklommenheitenund Gefahrenbe-

gleice. Die Freude und Erhebung währet oft-nicht
lange; ihr folgeVerdruß.und Demüthigung,wenn die

Encde>ung,über die man frohlo>te, beygenauerer Be-

�ichtigung, beym Urrheileines andern Richters; niche

mehr �o wahr, oder �o gewiß, neu und wichtig er-

�cheine, Außerdementde>en �ich auch bey der Aufklä-
rung un�eres Ver�tandes immer mehrereLücen un�erer
Erfenntniß und die Unvollkommenheitun�erer Ein�ichten
und vermeinten Ueberzeugungen, Endlich kann es,

bey der Einge�chränkftheitdes men�chlichenVer�tandes,
leicht ge�chehen, daß indem, die Aufmetk�amfkeitund das

Nacbdenken auf das Eine, vielleicht dasfenige , wás durch

�eine Grôße, Schwierigkeiten und Dunkelbeitenden

Gei�t des Denkers am mei�ten anzieht, allzuanhaltend
verwendet werden; andere Kenntni��e zu �ehr darüber

vernachlä��igt, ge�chwächtlundverdunkelt werden, die

doh zum Rechtverhaltenin �einen be�timmten Verhält-
ni��en, zur anhalte:den und voll�tändigenErfüllungder

Pflichten des Vaters, des Ehegatten, des Freundes
und guten Bürgers vielleicht die nöthig�ten gewe�en
wären.

_
Auch hier al�o �ind Auswahl, Ordnungund

Mäßigungnothwendig;und der Grund�aß, daßalles

�eine Zeit habe, findetdabeyScact,

G 2 $. 18,



10 Buch 1V,Ab�chnitt 1. Haupt�túck11,

S. IB.

Werth der morali�chen und religieu�en Freuden.

Ein Vergnügen, de��en Gegen�tand mehr als

irgend ein anderer un�er Eigenthumi� , und ein Eigen*
hum, das uns feine Gewalt und fein Zufall rauben

fann, ein Verguügen, welches niht nur mit jedem
andern, der Natur angeme��enen Vergnügungen�ich
verträgt, �ondern den Genuß davon reinigetund erhöhe,
auf welchesnie Neue, nie Ueberdrußfolget, wovon auch
das Andenken der mächtig�te Antrieb zum Guten i�tz
ein Vergnügen,in welchesdie ganze Naturein�timmt , an

welchem alle gute Seelen und die Gottheitfelb�t Ancheil
nehmen éann, ein �olches Vergnügenmufi nothwendig
das innig�te, rein�te, voll�tändig�te, erhaben�teund

dauerhafte�te�eyn,
Unddies i� das Vergnügen,�odas Bewußt�eyn

recht�chaffenerGefinnungenund Handlungengiebe,
vas Vergnügen, das aus einem reinen thätig wohl-
wollenden Herzen ent�pringe, Freylich al�o nicht-ganz
völllommen und unvermengt, fo lange wir nochmit‘teiden-

�cha�teu , Schwachheitenund Jrrechümernzu �treiten
haben; und das Andenken groberFehlernicht vertilgen,
oder ihm das Unangenehmeund Beunruhigendebenehmen
fönnen; =

Aber an �ich doch immer �üßer und wohlthä-
tiger, als alle Freuden, die die phy�i�che Natur und die

Kün�te des Ver�tandes und der Einbildungskraftfür �ich
allein uns gewährenkönnen.

Wenn un�re Handlung in �ich �elb�t gut war,
recht�chaffenin ihrenAb�ichten, und wei�e, nach dem

Maaße

e
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Maaße un�rer be�ten Erkenntniß, in ihrer Einrichtung
und. Ausführung: �o können auch die Hoffnungswidrigen,
noch �o nachtheiligenErfolge, wie �ehr �ie auch an �ich
uns betruben

, jenes Vergnügenuns nicht benehmen, 0
der Gedanke giebt, recht gethanzu haben, der erkannten
Pflichtniche ungetreu gewe�en zu �eyn,

Je mehr Ver�tand und Herz uns �agen ; �o
mußten wir handeln, �o würden wir, beygleicherWahr-
�cheinlichkeit, in jedem Falle wieder handeln mü��en:
de�to weniger fann die Seligkeit einer �o begründeten
Tugend durch widrigeErfolge ge�tört werden. Inpavi-
dum ferient ruinae. Und wenn Götter auf die Seite

des ungerechtenSiegers träten: �o würde Cato, �o
lange �ein Glaube an die Tugend ihn’niché verläßt, auf

der Seice der unterdrückten Gerechtigkeit �eliger �eyn,
als jene Götteè , dort im Antheilder �iegendenUngerech-
tigkeit,

Gute Seelen von minderer Stärke können �ih
aber auch damit beruhigenund ermuntern, dem morali-

�chen Vergnügen nachzugehen; daß in den gemeinen
Wirkungs�phären recht�chaffene Handlungen viel öfter
von wohlthäctigenihrer Natur ent�prechenden Wir-

fungen, als von entgegenge�eßtenbefolgt ‘werden,

Wenn wir, irgend mit Ueberlegung, Nothlei=
denden bey�tehn, Verirrte zurechtwei�en , Unwi��endebe-

lehren in dem, was ihrer Be�timmung angeme��en i� ,

Gedrüfte unter�tüßen, mit Dürftigen un�ern Ueberfluß
theilen: �o wird uns insgemeindie Freudezu Theilwer-

den, gute Folgendavonzu �ehen.
Und viel mehr noh, als wir fie gewahrwerden ,

fönnen wir �ie hoffenvon der Regierungdes wei�en
G 3 Allheo-
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Allbeherr�chers, der neben dem Trieb zu un�erm

Glûd, die�en Trieb zum Wohlwollenin uns gegrün
dec hac,

Zu den morali�chen Vergnügungengehöreauh
noh die Freude, die wir bey der Gewahrnehmungder

morali�chen Vollklommenheitenanderer empfinden; und

jede gute, wohlwollendeSeele wird wi��en, daß die�elbe
einen großen Werch niche nur unmittelbar für uns hat ,

�ondern auch mittelbar, durch Gründung oder Vermeh«
rung des Verlangens nach dem Be�iß eben die�er Voll-

fommenheiten*),

Eine Art des morali�chen Vergnügens, und

ohnoZweifeleine der erhaben�tenund entzückend�ten,�ind
die frohenEmpfindungen, welche aus den Vor�tellungen
der Religion ent�pringen, aus der lebhaftenBe�chäfti-
gung einer frommen, liebevollen Seele mit dem Gedans

fen

aet -

a

*) Sollte es denn wohl ein der Sorge für un�ere -Glücffe-
légfeit und Vollkommenheitrecht angemeßner Zeitver-
treib, und cine (obenswvürdigeArt von Vergnügen�eyn,
an fünftlicher, dichteri�cherVor�tellung von außerordent-
lichen Bö�ewichtern uns zu ergößen? Un�erZeitalter,
welches die fünjtlichen Waaren von der Bühne vertrie-
ben hat, �cheint fa�t an jener”Vor�tellung Ge�chma>
gewinnen zu wollen. Die Gefahr , dasmorali�che Ge-
fühl, wenig�tens beym großen, ungebildetenHaufen,
dadurch zu verderben, würde dabey nicht vermindert ,

vielmehr vergrößertwerden, wenn der Charakterund
das Betragen die�er Bö�ewichterZügevom Großen und
Edlen enthielte. Was lehrreichfür den wei�en For�cher
der Nacur �eyn kann, giebt darum feinen angeme��enen
Zeitvertreib und keine vortheilhafteUebung der morali-
�chen Gefühle des großen Haufens.



Vom Werth des ver�chiedenenVergnügens.103

fen von Goff, oder, în ber Sprache der �lärkern Em-

pfindung es auszudrü>en, aus der Vereinigungmit

Gott.
Wenn das An�chaun , wenn die bloßeVor�tellung

einer unabläßigum �i herum wohlthätrigwirk�amen
men�chlichenTugend eine �o innig erqui>kendeund anzie-
hendeBe�chäftigung i�tz wenn in vortreflihes Kun�ts
werk zu betrachten,und von die�er Betrachtung zum Ge-

danfen des bildenden Ver�tandes überzugehn, ein �o nas

türlicher Uebergangvom Angenehmenzum Angenehmeren
i�t; wenn der edle Jüngling mit �üßer Begei�terung zu

dem großenMannhin�trebt , von dem �ein Gefühl ihm

�agt, das i�t mein Führer, mein Retter, dem muß ih

nach: wenn das zärtlich dankbare Kind die Uebe des Va«

ters fühle, den Vater faßt, und fühlt, daß die ganze
Mele ihm nicht, was die�erVater , i�t: — WelcheGe»

fühle mü��en denn einer men�chlichenSeele ene�tehn;
wenn ihreVilder �ich heben, ihre Gedanken �ich �tärken,
um das We�en aller We�en , den Jnnbegrif aller Voll-

fommenheiten, den Vater der Gei�ter �ich zu denken;den

Ver�tand, der ganz tictt i�t *), die alles umfa��ende ewi-

ge Gûte, die Quelle aller Freuden?

Wenndie�e Begei�terung nicht erzwungen i� , und

nicht in harrendeEmpfindeleyund ein�chläferndePhan-
ta�ien übergeht;wenn �ie der Gedanke be�eelt , daß allein

wei�es, thätigesWohlwollenuns der Gottheitähnlichund

G 4 gefál-
|

TR ET |

4) Wie ergiebig �chon allein dieferGedanke werden könne , �ehe
man beyGarve in den Anmerkungen zum Cicero IL

27, �. Eben die�er vortreflihe Schrift�tellerunter�ucht,
warum dasmorali�che Vergnügennicht �o lèbhafti�t , áls
das finnlicheIV. 30. �.

E,
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gefälligmachen fönne: wohldem Men�chen, der �olehèr

Freuden fähigi�t! Seinen Muth wird fein Ungewitter
nieder�chlagen, �eine Heiterkeitkein Sturmgewölketrüs

ben, Jh wird die Erde ein Himinel �eyn. Und der

Glaubeder Wankénden wird an ihm �ich �tärken,

Le 19

Ge�ellige Vergnügutiget

Un�eremei�ten und vornehm�tenmorali�chenFreu
dei beziehen�ich auf un�ere Verhältni��ezu andern Mens

�chen, und könnenuns al�o außer der Verbindungmit

ihnennichtzu Theilwerden, Und die mei�ten andern an-

genehmenEmpfindungen, wenig�tensdie in aller Ab�iche
�cäbbar�ten , werden ver�tärkt oder verlängert, indem

wir �ie mit ihnen theilen, und davon uns unterhalten.
Alle werden veredeltund erhöht, wenn wir beym Genuß
nicht blos �elb�i�üchtig nehmen, �ondern auch wohlwollend

eben. -9
Die Glüf�eligkeikdes Men�chen , de��en Naturs

trièbeeinmal erwacht�ind, i�t �o �ehr an- die Ge�elligkeit
angeknúpft,daß er, um �ich mittheilenund theilnchrnen
zu können, wennangeme��enereGegen�tändeihm fehlen,
der leblo�en Natur Empfindung, und ThierenVernunft,
andichcet,

Aber wenn er dem begegnet, de��enAugeähnliche
Empfindungen,und gleichesBedürfniß�ich mitzutheilen;
¿ihmverkündigetzde��en Blick ihm �agt, ih kenne deine

Gedanken, es �ind auch die meinigen, du fann�t mich
nach dir beutcheilen, darf dichmir anvertrauen; und

jedeneue Mittheilungein neuer Beweis des Einver�tänd.
ni��es
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ni��es, der Élnattigkeitder Empfindungenund Be�trebun-
gen i�t; wein èr den Freund gefundenhät, de��en Voll-

fommenheit.ihn durh Bewunderung , de��en Güte ihn
durch Liebefe��elt, dem er �eine Schwachheiten, Zweifel
und Ver'égenheiten, ohne Furcht verachtet zu werden ,

�eine Freuden, �eine Hoffnungen, ohneFurcht beneidet

zu werden , álle anvertrauén darf, der niht �einen Stand,
nicht �ein Glü, �ondern nur ihn �elb�t liebt , der gemein
�chaftlichmit ihm an großenZweckenarbeitet , und dies

�er Arbeit Lohnim innér�ten Bewußt�eyn, und in der

Ewigkeit mic ihm erwartet: == Was �ind alle �elb�t�üch»
tige Freuden, die der Kikel der Sinne, oder die Be�riee
digung des Ehrgeizes, der Herr�ch�ucht, der Prachtliebe,

gewähren kônnen , gegen �olche SefligkeitenzärtlicherEinz

trache!
Und wenn zu die�en Seligkeitender freund�chaftli-

chen Eintracht die Empfindungender Ge�chlechtsliebe
nochhinzukommen, und zudie�en die Freuden des Va-
ters oder der Muccer;wie weit erhebt�ich nicht die Glück-

�eligkeicdes ge�elligenMen�chen über die Glück�eligkeit
des Unge�elligen! C

_ Freylichhabenauh die�e Verhältni��e ihre eigene
Leiden und Be�chwerden. Und eine lebenswierigeVer-

bindungzwi�chenPer�onen , die in ihren mei�ten Empfin-
dungen und Urtheilenvon einander abweichen, muß eine

um �o viel größere Quaal �eyn, je manchfaltigerund

wichtigerdas Jutere��e i�t , was �ie mit einander verbin-
det,

Aber gleichwieîn den Wegen der Klugheitund

Gerechtigkeiteine folcheVerbindung nicht ent�tehen und

fortdauernfannt. al�o findengutge�innteMen�chen immer

G5 leicht
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leicheMiccel, die unvermeidlichenBe�chwerden der häusli-
ehen Ge�ell�chaft �ich erträglih zu machen, finden in ih-
nen �elb�t , und úberhaupt in die�er Verbindungun�chähß-
bare Vortheilefür die Uebungund Bewahrungihrer Tus

gend, und fo mittelbar und unmittelbar unvergleichbare
Quellen von Freudeund Zufriedenheit,Die Größe und

Be�tändigkeitdes gemein�chaftlichenJutere��e der Mitglie,
der einer Familie gründet ein wech�el�eitiges Zutrauen,
wie in jedwedemandern Verhäleni��e, auch unter wei�en

und guten Men�chen , nicht leicht �o völlig ent�teht, Eben

die�es �o wichtige und dauerhafte Jutere��e erweckt und

erhältden Trieb �ich einander gefälligzu machen, �eine
unge�elligenEigenheitenabzulegen,und die an�tößigen

Ver�thiedenheitenin der Denkart allmálig auszugleichen,
Viele Men�chen = dies i�t unleugbare, und oft auffal-
lerde Erfahrung = �ind in der häuslichen Verbindung
gute Men�chen, nüßlichereMitglieder der großenGe�ell-
�chaft geworden; wie �ie es vorhernicht waren, und aller

MWahr�cheinlichkeitnah nicht geworden �eyn würden,

Einige können auch ‘darinne �i< ver�chlimmert haben;
aber das er�tere i�t der Natur der Sache gemäßer. Bey
einigem guten Willen macheendlichauchdie Gewohnheit
hierdas mei�te erträglich,

Und welchein Er�aß für die größe�ten der natürlis

ehen Be�chwerdendes Ehe�tandes �ind nicht Kinder; an

denen man am frey�ten und ungehinderte�ten�eln thätiges
Wohlwollenausla��en , zu deren Be�ten mau �eine, zum
Gebrauch fär �ich �elb�t zu �pät erlangten Ein�ichtenan-

wenden fann; von denen man �o aufrichtig, �o zärtlich
geliebtwird; ‘in denen man �ich �elb�t vervielfältiget �e-
hen, und nachdem Tode nochfortzulebenund gutes zu

�tiften
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�tiften hoffenkann! Freudenund Hoffnungen,die frey-
�ich auch einigermaßendenen zu Theil werden, die an

der Erziehungfremder Kinder , oder an der Veredlung
des werdenden Men�chenge�chlechtesim Gánzenmit Eifer
und Ein�ichearbeiten ; und durch die viele der�elben ges

wiß auch hier �chon zu viel hôhernGraden von Seligkeit
gelangen, als diejenigen, die in der häuglichenGe�e�ll«
�chaft haupt�ächlichnur �innlichen und �elb�t�üchtigenFreue
den nachgehn,

Aber weit glücklicheri�t doh das toos deëjenigen,
der, beygleicherGüte des Charakters, an der Hand eis

ner mit ihm einver�tandenen GehülfinVater i�t von ge

�unden und (n der Ordnung der Natur fich entwi>elnden
Kindern,

Wenn die Glück�eligkeltdes Men�chen�o �ehr von

dèr Oé�eltigkeit �ich nährt, und, mit di�er, �o �ehr ers

�chwertwird durch die vielen Trennungender Men�chen,
vermögeentgegenge�eßteroder doh abrweithenderreligieu«
�er und politi�cher Verhältni��e und Be�trebungen, bey
denen faum mehrdie ur�prünglicheCinartigkeitdes Ges»

{lehts fennbari�t , oder anerkannt wird: mü�te es niche

qvei�e und wohlthätig�eyn, wenn man die be��ern oder der

Be��erung fähigerenMen�chen , die�er Trennung ungee-

‘achket,und ohne dem, was �ie gut oder nothwendig
mat, im gering�tenAbbruch zu thun, einander näher
brächte?

Wenn man fie nur irgendverankaßte,aufmerk�a-
mer auf einander zu �eyn, mit Bey�eit�eßung der ange-

erbten unge�elligenVorurtheilez wenn man �ie übte, im
‘Men�chen haupt�ächlichnur den Men�chen zu �ehen und

zu würdigen, und im guten Men�chen den Bruder zu lie-

Pp
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ben, wie auch �ein religieu�er und politi�cher Name hieße?
Wenn man den Hang der Men�chen zu �innlichen Freu-
den máßigteund reinigte; und den Ge�chmack an gei�ti-
�chen Freudenallmnäligin ihnen erwe>te und erhöhte;
ausübend �ie fortführte von der leichcen Tugendfreude,
mit Dürftigen �einen Ueberflußzu theilen,

bis zur erha-
ben�ten Tugendfreude, uneigennüßigund unerkannt, im

Bunde der Weisheitund edlen. Eintracht,mitzuwirken
án der Beglúckfungund Veredlungdes Men�chenge-
�chlechtes?

Nur Schade, daß das Sprüchworet�o viel wah-
ren Sinn hae: Wo Gott ein Tempel erbaut wird,
da baut �ih auh der Teufeleine Kapellehin.

$. 20.

WahreGüter, Scheingüter , höch�tesGut. Weitere Unterfu-
chungüber die wech�el�eitige Abhängigkeitdes Willens

und Ver�tandes.

Wenn wir nun nach den bisher erklärten und fe�k-
ge�eßten Grund�ähen die Dinge in der Welt betrachten
und beurtheilen;wenn wir ihnen alle die Eigen�chaften
wegnehmen, die ihnendie Einbildungskraftandichtet,
und alle dié Wirkungen, die wir ihnen willkührlichvers

�tacten: wie vieles ändere �ich da nicht in den gemeinen.

Begriffen von dem Wertheder�elben, in den Begriffen
von Gutem und Bö�em ?

Wenn wir alles dasjenigezu der Cla��e des Gu-

ten zählenwollten, was in irgend einem Verhältni��e, ei-

nem oder einigenMen�chen Vergnügen verur�acht : (0
würde vielleichtnichts überbleiben, was nicht dahin gez

rechnetwerden könnte, Aber auf gleicheWei�e würde

�ich
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�ich bald wiederum alles als bö�e vor�tellen la��en, Und

�o würden die�e wichtigenBegriffe�chwankendund durch-
einander verworren werden,

Wenn wir aber nur dasjenige�clechtweggut nen-

nen wollen, was einen jeden Men�chenim Ganzen
nothwendigzufriedenerund vergnügtermacht ; welches

von den äußerlichen Dingen und Verhältni��en könnte
denn auf die�en Namen unzweifelhaftenAn�pruch ma=-

chen? Nicht Reichrhum,nicht Ehre und Macht, �elb�k
Freund�chaft, �elb�t Ge�undheit niche. So nahmsder

Stoiker; indem er nur allein dasjenige gut genannt wi�-
�en wollte, was die innere Volllommenheitdes Men�chen
ausmacht , �eine Ueberein�timmungmit der Natur: in al

len ‘agen und Um�tänden.
Aberes i�t der Natur des men�chlichenVer�tandes

und den allgemeinenGründen des Sprachgebrauchsam

gemäße�ten, weder die�em �o einge�chränkten, noch jenem
aués�chweifendenBegriffebeyder Unter�cheidungdes Gu-
ten und Bö�en zu folgen;�ondern an �ich gut zu nennen,

alles dasjenige, was an �ich, das heißt in �einer natures

lichen, eigenen Wirkung , bey einem angeme��enenVer-

halten, dem Men�chen mehr angenehmeals unangeneh-
me Emp�indungverur�acht. Nach die�em Begrif wer-

den al�o wenig�tensGe�undheit, 'Liebe und Achtungan-

deter Men�chenund ein zur Befriedigung der Naturbes

dürfni��ehinreichenderVorrathanderer äußerlicherGüter,
dem Urtheiledes gemeinenMenfchenver�tandesgemäß,
für etwas gutes; und ein kfranferKörper, Haß und Vers

achtung und wahrer Mangel an �ich für nicht gute Zu-
�tände und Verhälcni��egehalcenwerden mü��en, Denn

obgleichbeydie�en der Men�ch Anlaß zu �einer Vervolloome
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Fommnung nehmenfann , �o wie bey jenenzu Vergehun-
gen ,

die ißn elend machen; obgleichauch die�e Uebel

bisweilen aus Gründen enc�pringen,die �o gut �ind,
daß �ie überwiegendeFreude geben: johebt doch dies al-

les nicht den Begrif von dem Werth der Dinge, vermö-

ge ihrernatürlichen eigenthümlichenWirkungen, auf,
Unterde��en la��en die�e Begriffe, wie �ehr �ie auch

�o im allgemeinenbegründet�cheinen dürfen, noh immer

viele Abweichungender Urtheilebey der Anwendung auf
ganz beftimmteSubjecte und Verhältni��e ent�tehen, Cis

ne gewi��e Denkart , Leiden�chaft, Gefahr uno Ver�u-
chung oorausge�est: �o Fann man ba(d begreifen, wle

die�em oder jenemMen�chen Kranklichkeicim Ganzen zu-

eräglicher�eyn fônne, als eine volfommenere Ge�undheirz
wie dem einen viele, dem andern wenigereGiücfsgüter
wahrer Vortheil �eyn können,

Der wahreWerth der äußerlichenGüter fann al-

�o nie anders genau ge�häßt werden
, als in Zu�ammen-

halcungmit be�timmten Bedürfni��en und Fähigkeiten�ie
recht zu gebrauchen. Und noh muß dabey in An�chlag
gebrachtwerden , was einem die Erlangung und der Be-

�i6 fo�tet ($. 14.).Dennalles dasjenige i�t Sceinguty
Scheinvortheil , was der Glück�eligkeitim Ganzen

mehrentzieht, als.es ihr bringt, be��er entbehrtworden

wäre. Wennwir denn aber überhaupt�häßen ; �o neh
men wir Ruck�ichtauf die gemeinen Bedürfni��e und Fä-
higkeitender Men�chheit.Wo aber das Eine anders i�t:
da fann oder muß auch das Andere verhältnißmäßig
anders�eyn. Soi�t mittelmäßiger Glüf�tand für den
Men�chenzwarinsgemein be��er, als Ueber#uß,Wer

�ichaber im Ueberflußoder auf der Höhebefindet oder

die�e
/
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die�e zu er�teigen angetriebenfühlt; Fann eben �o glüeß-
felig, oder nochglüf�eliger , als im Mittel�kande �eyn,
wenn er nur auch die Weisheit, die mehrereWeisheit
befibf, die er dort nôchighat, um den Weg zur wahren
Glück�eligkeitnicht zu verfehlen, Eine andere Weishelc
hat der Kranke nôthig, um �ein Leiden �ich zu erleichtern
Und �ich nüßlichzu machen; und eine andere der Ge�unde,
um nlcht �einer Kräfte �ih zu überheben, und durch

Mißbrauch der�elben Schande und Schuld auf fichzu
laden:

YnnereGüter al�o �ind es, die den wahren
Werth alles de��en, was außer der Seele i�t, für jeden
Men�chener�t be�timmen. Dies �t immer die Schluß-

folge aus allen fortge�eßteu Uncer�uchungen über die

Oründe der men�chlichen!Ofücf�eligkeie, Jene Güter
allein haben einen ent�chiedenenWerth in �ich �elb�t.
Aber welchesvon den innern Gütern und Vollfommens

heiten des Men�chenhae den ab�olute�ten und höch�ten
Werth; welches i�t für das hoch�teGut des Men�chen
zu halten? Jt es Vollkommenheitdes Ver�tandes und

der Erkenntniß, Weißheit? oder Güte des Willens,
Tugend?

Es i�t im er�ten Theildie�er Unter�uchungen�chon
einmal bemerkt worden, wie die Urtheileder Men�chen
hieruberver�chieden �ind, oder aus Vorftellung und aus

Mißpver�tändniß�cheinen können ($, 59,» Umdie Frage
al�ó völligaufzuklären, und die angertie��eneAntworezu

finden, wirb es zuförder�t auf die Fe�tfeßungdeutlicher
Grundbegriffeankommen, Vom ab�olut vollkommen«

�ten Ver�tande, der alle mdglichaErkenntnißimmerzu
aufs Vollfomnien�te in �ich fa��ec, kann hier die Rede

niche
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niché �eyn; es i�t vom men�chlichen Ver�tande und
Wilen die Rede, Und �ein innerer Aßerth, �ein
Werth in Beziehungauf die Glück�eligkeit,das Subjekc
das ihn. be�iße, �oll hier be�timmt werden; nicht der

Werth, den er für andern hat, oder zu haben �cheinen
fann, Und dann kann �eine Vollkommenheitin nichts
anderm be�tehen, als in der Fertigkeitund Volllommen-

Heit, womit er dasjenige erfennet, was dem Mén�chen
zu �einer Glüf�eligfeit zu wi��en nöthig i, Eben al�o

follhier die innere, �ubjektive Güte und Vollkommenheit
des Willens beurtheiletwerden; nicht die Güte eines

Willens in Beziehungauf andere; außer in �o weit

nah dem Verhaltengegen die�e der innere Zu�tand des

Wollenden mittelbar oder unmittelbar be�timmt würde,

Und in die�er Beziehungwird der Wille eines Men�chen
um �o mehrgut genann{werden mü��en , jemehrder Men�ch
mit die�em �einen Willen, �o fern er ihn erfannt , im-

mer zufrieden�eyn kann, niche nachher, wenn er ge-
wirket hat, mit eue und Mißfallen auf ihn zurük-
blifen muß, Und die�e Güte hat der Wille, je folge
�amer und genauerer�ichbe�timmt nach der be�tmöglich�ten
Erfenntniß des wahrenVerhältni��es �einer Gegen�tände
zu �einen Grundtheilen. Denn mehrfann der Men�ch
von �ich �elb�t nicht fordernund begehren;und Niemand
fann mit Reche mehr von ihm fordern; es wäre das

Unmóögliche,Von �einen Grundtrieben, oder �einer un-

abäânderlichenMatur , hängt der Wille nothwendigab.

‘Uber von die�en. und jenen Gegen�tändenhängt er nur

mittel�t der Vor�tellungen ab. Und ob er gleich

überhaupt auh von Vor�tellungea nothwendigabhängt,
anders als durch �ie nit verändert und be�timmt werden

fann
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fann ($: 1. �.), �o hângeer doh nicht nothwendigvon

einer Art der Vor�tellungenab; er kann durch ein�eitige,
irrige, Und durch voll�tändigereund richtigeVor�tellun-
gen be�timmt werden. Und einem jeden �agt es das

Selb�tgefühl, daß er es“einigermaßenin �einer Gewale

hat, �einen Willen von die�en oder jenen Vor�tellungen
mehr abhängigzu machen, So weiß auch ein Jeder,
daß es Merkmaale der be��ern, der zuverlä��igernEx-
Fenntniß giebt,

Das Bewußt�eyn, un�er Gewi��en �agk es uns,
ob wir nah �orgfältiger Béobachtung, all�eitiger
Unter�uchung, genauer Ueberlegungund �o endlich

ent�tandener Ein�icht und Ueberzeugung uns ent-

�chlo��en haben; oder ob wir ‘unbe�onnen, flüchtig den

undeutlichen Eindrücken uns überlicßen; vielleichtbey
einer uicht ohne Unruhevorübergehendenund vernach-
lä��igen Erinnerung und Warnung aus un�erem
Snner�ten.

Hierausfolge al�o furs er�te �o viel , daß der qute,
der be��ern Erkenntniß foig�ame Wille etwas Reelles i�t,
und etwas was wir in un�erer Gewalt haben, befördern
und �hwächen können.

'

Aber fann der Wille anders der be��ern Erkenntniß
folgen,alsin �o ferndie�e be��ere Erfenntniß auchdie �tärkere
i�t? Muß er nicht dem �tärkern Antrieb nothwendig
nachgeben? Und zeigt �ich nun al�o niht auf einmal,
daß jene Frage vom Vorzuge des guten Ver�tandes oder

des guten Willens, im Verhältniß zur eigenenGlúf�e-

ligfeit, bey einer �olchen Abhängigkeitdes Willens vom

Ver�tande, entweder gar nicht zulä��ig i, oder zum

Vortheil des lebtern beantwortet werden muß; weil die

Dritter Theil, H Volle
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Vollkommenheit, die etwas nur in der Abhängigkeitvon

einem andern hat, jenes nicht über die�es in �einem
Wertheerhebenfann?

Keineswegs i� hierdurchdas Ende der Unter�u-
ung erreicht ; oder das Jneere��e der�elben aufgehoben.
Denn einmal i�t auh der Ver�tand vom Willen abhän-
gig; und es kannal�o nochgefragt werden, ob in Bezie
hung auf Glück�eligkeitmehrnochdie Güte des Ver�tandes
von der des Willens abhängig�eyz oder die�e von jener?
Und die�e Frage kann um �o wenigergleichabgewie�en
werden , da ferner noch es darauf auch anföômme , ob der

Grund davon, daß die�e Vor�tellungin die�em Mene

�chen die mehre�te Gewalt in An�ehung �eines Willens

hat, außer ihrenBe�chaffenheiten, nicht auch in den

eigenthümlichenBe�chaffenheitendie�es Willens liegen
Ffônne? Wenn das Wollen mit dem Erfennen nicht
�{le<hterdingseinerley i�t: �o muß auch der innere

Grundoder das Princip des Wollens , der Wille, in

�ich �elb�t �chon etwas Ab�olutes und Be�timmces haz
ben ($. 8.)

'

Und kann denn al�o nicht ein Wille mehrals dev

andere dur< die Merémaale der Wahrheit und Vers

nunfemäßigkeit einer Vor�tellung be�timmbar �eyn?
Ur�prünglich oder zu Folge �einer Uebungen? Man �iehe
leicht ein, wie �chwer es i�t, durch Beobachtunghierz
über etwas �icher auszumachen; wegen derSchwierigkeit,
um Are des Wollens, Ur�ache und Wirkung, den

Beweggrund und die Neigung, �o genau von einander

zu unter�cheiden, um das Ab�olute von beydengegen
einander haltenzu fônnen. Es i� hiereine Dunkelheit,
die nothwendigdaher ent�pringt, daß die Unter�uchung

auf
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auf den Grund der Kräfte und des Seyns hin-
zielt, Eine Dunkelheit, die man auch bey den Unter-

�uchungen über die Freyheit ($. 6. Nro. 4.) und über

die Wirkungender Natur und der Gnade, in den Ge-

müthernder Men�chen, gewahrwird, weun maa weil

genug eingehe,

Selb�t bey denjenlgenMen�chen, die dem, was

�ie �elb�t für Schein, für Einbiidungumd Unwadhrheit
erfennen, die Wahrheitnach�esen, bey Men�chen, die

Wohlgefallenan Lügenfinden, die �ie �elb�t dafür erken

nen, i�tnoch niht ausgemacht; ob ihreab�oluteAchéuna,
oder die Folg�amkeitihres Willensgegen das was �ie für

wahr halten, wenn die, Nebenvor�tellungen , die auch

dem UnwahrenReize leihenkönnen, wegfallen, ‘geringer
�ey , als �ie bey andern Men�chen i�t.

Aber eine hypotheti�cheFolgeläßt �h nun wenig:
�tens aus die�er Zergliederungder Begriffe ziehen.
Nemlichdie�e; daß, wenn ein Wille in �ich �elb�t �o bé-

�timmt i�t, daß das Merkmaal der Wahrheit den

Aus�chlaggiebtzwi�chen zwo Vor�tellungen, die úbríx

gens gleiche Reize für ihn hätten, dies ihn zu einem

�ubjecti�h be��ern Willen mache, als wenn das Gegene-
cheil wâre; und daß die�e �eine Vollkommenheitde�to
größer �ey, je größer die Gewalt die�es Merkmaals über

ihn i�t, Denn nur bey der An�chließung ans Wahre
fann er immer mit �ich úberein�timmendund zufrieden�eyn,
Immer und je weiter er es kennen lernt, de�to be��er ,

muß ihm das gefallen, was mit �einen Grundctrieben

wuflich überein�timmt;nicht aber dasjenige,was da«

mic bloßübereinzu�timmen�chien,

H 2 Es
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Es i�t �chwer, überdas inner�te Verhältniß�eines
eigenenWillens und Ver�tandes" genau zu urtheilen; wie

viel mehr, über eben die�es Verhältniß in An�ehung aller

andern Men�chen zu �prechen, Dennochglaube ich
folgendeSäße mit Recht annehmenzu können,

1) Bey allen Men�chen hat das Merkmaalder

Wahrheit oder ihrer eigenen, nah ihrem Bewußts
�eyn, be�tmöglichenErkenntniß, einige Überwiegende
Gewalt, Und �ie haben al�o in �o fern im Grunde

einen guten Willen, Ware die�es nicht: �o wären �ie
auch feiner eigentlichenmorali�chen Triebfedernfähig;

nicht fähigPflichtenanzuerkennen, und dadurchregiert
zu werden, wie im folgendenweiter �ich zeigenwird,

2) Die�e Empfindlichkeitder Seele und Folg�am-
feit des Willensgegen das Merkmaal der Wahrheit, oder

der eigenen be�tmöglichenErkenntniß, muß wenig�tens
dadurch befördertwerden fönnen, daß das mehreinges
�ehene allgemeine Jutere��e der Wahrheit aufmerk-
�amer gegen dies Merkmaal macht, und williger ihm
‘nachzugehen;ge�eßt auch, daß nicht im Willen �elb,
�o wie in andern Kräften, dur mehrere Anwendungen
einer Art bleibende innere Di�po�itionen und Fertigkeiten
zu eben die�er Art der Anwendungent�tehen.

Und nun endlich zur Beantwortung der Haupft-
fragez fúr welche das Bisherige nur Vorbereitungund

Rechtfertigung�eyn �ollte, ZJhreAntwort wird nun in

folgendenSäßen ver�tändlichenthalten �eyn,

1) Wie hoch man auch den Werth des guten
Billens an�cßen will: �o i�t doch flar

, daß eben das

durch ‘dem guten Ver�tande und der richtigenErkenntz

niß ein hoherWerch zuerkanntwird; weil der Wille

ohne
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ohne Erkenntniß keinen Gegen�tand, und keine die�em
angeme��eneRichtunghác,

2) Wie hoch aber auh der Werth der Er-
kenntniß und des Ver�tandes von Jemanden ange�eßt
würde: �o fann dochwiederum dadurch dem Werthe des

guten Willens niches benommen werden. Denn niché
nur wird die Erkenncniß er�t gut dur< den Willen,
wenn er �ie annimmt und anwendet; �ondern ter Ver�tand
hänge in �einen Verrichtungenvon dem Willen �o �ehr
ab, daß bey einem ver�timmten bö�en Willen, auh
die Erkenntniß des Guten, die voll�tändige innigey

mit Beyfall verknüpfteErkenntniß de��elben, auh bey

übrigens guten Anlagendes Erkenntnißvermögens, gar

�ehr er�chwert wird, und die�e allerwichtig�teErkenntniß

gerade am mei�ten, Bey gleichgültigenUnter�uchuns
gen läßt der Wille dem Ver�land am mei�ten freyeGe=

walt, �einen eigenenGang zu gehen, �einen eigenenGe«

�eßen zu folgen;nicht �o bey dem, was den Neigungen
zuwideri�t, Ferner kann der Wille den Wirkungen des

Ver�tandes nicht leichtEinhalt thun, bey augen�chein-
licher Wahrheit, voll�tändiger Evidenz, Wiewohl
nach dem Urtheile eines großen Philo�ophen die Men

�chen auch über die geometri�chenWahrheiten �treiten
würden, wenn �ie nicht �o außer aller nahenBeziehung
auf die Neigungen�i befänden*), Gewiß aber i�t

H 3 es,

|

ari

#) Der verehrungswürdigeJeru�alem eignet, wo ich niche
irre, dié�en Aus�pruc<hLeibnitzen zu; Betrachtung
über die Religion Th. 1. Jh habe ihn bey Mele-

branche gefunden; de la Recherche dela Veritéliv. IV.

ch, II, nro. HI,
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es, daß �ehr viel auf den Willen ankömme beyUrthej«
len, die f ine vóllig einleu<tende Gewißheirhaben; wo

vieimehr zer�treute Strahlen der Wahrheitmúh�am zu-

�ammenge�ucht, und aufmerk�ambewahrtwerden mü��en,
um einen vernúafcig be�timmenden Schein zu gewinnen;
wo es oft nur auf eine fleine Wendung des Ver�tandes
autómmt, um die�en Schein zu verlieren, und das Ge-

genthei!lwahr�cheinlichzu finden, Undif dies nicht fa�t
durchgezends der Fall beyden morali�chen Wahrheiten,

zumal in der Anwendung? Daher hat man auch mehrs
malen �chon den Willen aufgefordert, um Bepyfallgegen

�o che Wahrheitenzu bewirken; hat den Glauben zur
Pflicht gemacht, Oder hac die Möglichkeit �ich von

der Wahrheit einer Lehre zu überzeugen, abhängig
von der Befolgung und Ausübungder�elbenvorge«

�telle *),
3)

FRY

+) Es i� �chon von’ einem berühmten Philo�ophen die
Bemerkung gemacht worden , daß der Atheismus eine
Laune �ey. Und meine Beobachtungen und Unter�u:
chungen führen mi<himmer mehr und mehrdarauf,
gleichfalls im Gemüthszu�tande, im Willen, �einen
haupt �ächlich�kenGrund anzunehmen. Keineswegsim-
mer in einem la�terhaften'Willen ; zumal wenn nur vom

�kepti�chen und nicht nah Mittheilung �trebenden Atheis-
mus die Rede i�t. Grämlichkeit, Mi�imütbigk-.it -

WMii�itrau.n, Eigen�inn, in dem �ie machen, daß man

mehr aufmerk�am quf das Uebel, auf Fehlerund Unvoll-
kommenheiten und empfindlich dagegen i�t, als gegen
das Gute; machen , daß man mit weniaem nicht zufrie-
deni�t, obgleichdics Wenige für �eine Ab�icht, bey raßi-
ger und �reyer Ucberlegung, gnugthuend i�t; die�e
Di�po�itionen können machen, daß man den Vernun�c-

grün-
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3) Wenn auch alles dies noh nicht berechtige,
dem guten Willen den Vorzugvor idemguten Ver�tand
zu geben, und jenen für das höch�te Gut des Men�chen
zu erÉlâren+ �o lâße �ich. doch begreifen, wie er die�es
�cheinen und �o genannt werden könne, aus dem Grun-

de, weil Zufriedenheitund Rechtverhaltenallernäh|
vom Zu�tand. des Willens abhängt; dasjenige, in Bezies
hung auf welchesalles übrigeerf recht �einen wahren
Werth bekömme, in ihm, oder unmittelbar mit ihm
verknüpfti�t. Jn ihmi�t al�o, nah der Sprache der

Alten, finis bonorum, 7eAos, welchesdie Neuern ins

gemeindurch hoch�tes Gut über�egen,
4) Um �o mehr aber wird man den guten Willen

für das höch�te Gut erflären, und über den guten Ver

tand erheben; je unabhängigervon die�em man jenen in

feinenZu�tänden und Ent�chließungen�ich denket, Diez

jenigenal�o am mei�ten, die der Meynung find, daß
Ô 4 bey

gründen fürs Da�eyn Gottes, weil �ie ‘weder big zut
Gewißheit der Empfindung„, nochbis zur Gewißheit der

völligen Evidenz reichen, nicht nachgebenwill , �ich daz

bey noch vor dem Gegentheil fürehter, ob es gleich feiz

uen einzigen Vernugnftgrundfür �ich.hat; �ich den Unz

glauben und * die Zweifel anderer bange machenläßt ;
Uu. �, w. Launen, nicht ju�t Mangel am Ver�tande ,

machen, daß Schwedenborgs Träumereyen und FJiez
bens Prophezeihungennoch geglaubt, wenia�tens gefürchs
tet werden; wie ent�cheidend auh Vernunftund Ana:

logie aller Erfahrungen dawider �ind. Hypochona
dri�che Launen fônnen ja machen , daß der Men�ch euda

lich�eineneigenen Sinnen nicht mehr traut oder auchwirkz
lich nichtmehr geroahr wird, was vo: ihm i�t, Und

devvölligeVerlufë der Vernunfz-hat, wenn nicht im

Korper, immer in den Reigungea �einen entfernten
Grund. Princîpüs obßa!
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bey allen und jedenBeweggründen, die der Ver�tand her«
vorbringt, der Wille immer, oder wenig�tens ur�prüng
lich,ehe�eine Kraft verdorben und ge�chwächti�t, es in �eis
ner Gewalt habe, �o oder anders �ih zu ent�chließen.

Zuallen die�en, mehr der Aufklärungder Bes

griffeund Streitmepnungen, als der prakti�chen Weiss

heit dienlichenBemerkungen, �ey es mir erlaubt, zum

Be�chlu��e noh eine zu �eßen, welche, wenn �ie auh
nicht die philo�ophi�ch�te �cheinen �ollte, wenig�tens dle

nüßlich�te werden fann, Wo du �icher erfahren ha�t,
daß dein Wille dir gebe��ert und zur Wirk�amkeit ge-

�tärkt, und �o deine Zufriedenheitmit dir �elb innig�t
und anhaltendbefördertwurde: da halteauf, und mache
Gebrauch davon; �eys Betrachtung, Uebung oder

Gebet. Und laß dich vor der Hand nicht davon abhal-
ten, daß du's nicht begreift; nihe völlig ein�ieh�t, in

welchem Sinn es zu ver�tehen �ey, daß Gott in uns

wirke, beydesdas Wollen und das Vellbringen , nah
�einem Wohlgefallen; und wie weit das Scoi�che B0o=

nam mentem fibi quisque dat, bamit be�tehenfôn«

ne, Wir werden nie alles begreifer; und mü��en uns

daherhaupt�ächlichan das halten, wevon wir, nach �is
chern ein�timmigen Erfahrungenwi��en, daß es if,
und gut für uns i�t,

e

Hatipt»



Haupt��üd II,

Vonder Glück�eligkeitder Men�chenim Verhält-
ni��e zu den ver�chieden�ten Gemüthsarten

und Glücksum�tänden.

$. 2T.

Ab�icht die�es Haupt�tücks.

Menes bey der Glúcf�eligkeit des Men�chen auf �ei-
nen äußerlichen , noh mehr aber �einen innern

Zu�tand ankömmc; �o können auchdie Men�chennicht im

gleichenGrade, oder niht auf einerleyArt glück�elig�eyn,
und zur Glücf�eligfeitgebrachtwerden, die �ih durch
Temperament , Alter , Ge�chlecht, durh Lebensart und

Stufen der Cultur , durh Stand und politi�che tage von
einander unter�cheiden, Auch �cheint dies in den gemei-
nen Urtheilenanerkannt zu �eyn. Db aber das Verhält-
niß der Glück�eligkeitzu die�en äußerlichen Ver�chiedens

heitenimmerrichtig be�timmt werde; daran hatman Ur-

�ache zu zweifeln,
Und doch kann es nichégleichgültig�cheinen,ob

úber die Grade und Arten von Glück�eligkeitnach der

Ver�chiedenheitdie�er Verhältni��e richtigeUrtheileunter

haltenwerden oder niht, Sind �te irrig : �o mü��en er�tk-
lich viele Urtheile über das — aus dem gemein�chaft-
lichen Grundtriebe zur Glücf�eligfeitab�tammende—

ÔÖ5 Verz
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Verhalten der Men�chen irrig werden; ihr Verhalcen
muß oft unbegreiflicher�cheinen, als es i�t; weil man

ihre Art von Wohl - oder Uebel�eyn nicht genug kenne,

Auch können dadurch verfäl�chtoder er�chwert werden die

Urcheileüber die Providenz, und die Vollkommenheit
oder Unvolllommenheitder Einrichtungen, die im

Ganzen gemacht�ind. Endlich i�t es auch zur Weisheie
und Derechtigkeitmen�chlicher An�chläge und Bemühun=
gen , die die Ab�icht haben, die Schi�ale anderer Men-

�chen, zur Beförderung ihrer Glück�eligkeitzu be-

�timmen und zu verändern , nothwendig, von dem Virhâlts
nißmäßigender Glück�eligkeit�o viel möglichrichtigeBes

griffezu haben. Und wenn es auch bey dem Be�treben
nah eigener Glück�eligkeit�o �chr darauf anfômme,
daß; ein jeder das Gute benußet, was ihm in �einenVerx«
hâltni��en zukêmmt, und damit �ich begnügc;nicht nah
dem �trebt, was in der Ordnungder Nacur für ihn nicht
be�timmei�t , nicht weniger aber auch die in eben die�er
Ordnung gegründeten und dabey unvermeidlichen Uebel
mit Geduld erträgt; �o i� die vorzunehmendeUnter�u-
chungauch in die�er Rück�ichtnicht unnöthig. Gewißdie

Men�chen er�chweren�i und anderen die Glück�eligkeit
picht �elten dadurch , daß �ie nicht �orgfältiggenug dabey
unter�cheiden, was jedem Alcer , Stand und Ge�chlechte
natürlicher Wei�e zukömme, Wenndie Frau die Glück«

�eligfeit das Mannes haben will, die�er �ie um ihreFreue
den und Vortheilebeneidet , oder nachArt des Jünglings
genießenund froh �eyn will: �o muß aus einer �olchen
Verkehrungder Ordnung der Natur, ohneZweifelVer-

�hlimmerungent�tehen,

Meín
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Mein Vor�a6 i� unterde��en nicht, in die�em Abs

�chnitte ausführlichzu �eyn ; �ondern nur die we�entlich�ten
Grundzüge zu entwerfen, Zu einigen der�elben kann man

bey I�elin , Fergu�on und anderen vortreflichenSchri�é-
�tellern die völligerausgeführtenZeichnungenfinden,

Sg. 22.

Einfluß der Erkenntnißkräfteauf die Glück�eligkeit.

Ein Men�ch , dem irgend ein Sinn mangelt , wird

allgemeinbedauert,und deswegenfür unglücklichgehalten,
Uno wic Recht; denn jeder Sinn i� Quelle von unzähli-
genangenehmenEmpfindungen , i�t auh Werkzeug und

Hülfsmitrel zum Recheverhalten. Al�o hat ein Men�ch
um �o viel mehr Fähigkeit und Anlagezur Glück�eligkeit,
in je größerer Vollkommenheiter alle Sinne be�ißt,

Be�tritten könnte die�e Folgewerden in Röüf�iché
auf den er�ten Grund , wenn �ich annehmenließe, daß
entweder überhauptin der Welt oder in be�ondern Lagen
mehr unangenehmeals angenehmeGegen�tände vorhan-
den �eyn z und al�o mehr oder doch eben �o viele unanges

nehmeals angenehmeEindrücke den Sinnen ent�tehen,
Abex die allgemeine Voraus�eßung i�t augen�cheinlich

fal�h, und wird durch jenes naturliche Bedauren �chon

hinreichendwiderlege, Und auchdie be�onderewird �ich
nicht oft be�tätiget finden,

Weil aber oft beymMangel oder der Unvollfoms

menheiteines Sinnes in'einem oder auh mehrerenande-

ren Stücken des úhrigen Emp�indungs=-und Erkenntnißj-
vermögensin de�to größererVolllommenheitentweder von

Natur i�t, oder durch die. Uebung dazu gebrachtwird;
�
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�o i�t doch beyder Würdigung der inneren Gründe der

Glüf�eligkeit unter jenem Ge�ichtspunft Vor�icht nöthig,
Und da Vollkommenheiten, die man �ich �elb�t erworben

hat , noh mehrVergnügengeben, als �olche, bey denen

man fein Verdien�t hat, da auch ungewöhnlicheVorzüge
�owol an �ich, als wegen der Aufmerk�amkeitund Be-

wunderung anderer , die �ie erregen , mehrerfreuen,als

ganz gemeine: �o láßt �ich daraus noh mehr begreifen,
wie für den Mangel eines Sinnes eine andere eben daher
ent�prungene Völllommenheit der Erfenncnißfähigkeicy

wenn auch fein ganz voll�tändiger, doch ein �ehr ergiebi-
ger Er�aß �eyn könne.

Ein Gué, das man gar nicht kennt,kann auch niche

beunruhigendeBegierde erwe>en, Wereinen Sinn nie

gehabehat, kann �ich nachder Analogieder übrigenSin-
ne die eigenthümlichenVergnügungenjenes ihm mangeln»
den Sinnes zu wenig vor�tellen, um durh das Verlans

gen darnach �ehr unglü>lih zu werden, Auch dies be-

�tätiget das Bey�piel des den Philo�ophen �o merkwürdig
gewordenenjungen Engländers , der er�t in �einem 15ten

Jahre durch eine glücklicheOperation den Sinn des Ge-

�ichts bekam. Er�oll nie ein unruhigesVerlangendar-

nach'geäußert, hingegendie angenehmenEindrücke,die

während �einer Blindheit der Gang und die Stimme ei-

ner ihm lieben Per�on auf �ein Ohr gemachthatte, her-
nach mit Unzufriedenheitvermißt haben,

Ein jeder Sinn i� aber für die Glüf�eligfeitum

�o wichtiger, je mehr die durch ihn ent�tehenden Bemer-

fungen zur Erweiterungund Berichtigungun�erer Er-

Fenntnif beytragen, Wie göttlichwolthätigi�t nicht für
die Glück�eligkeitdes Men�chenge�orgt, dadurch daß ihm

der
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der Sinn des Ge�ichts und des Gehörs in gedoppelten
Werkzeugen , und zu dem Gefühl niht blos zwo Hände
mit �o vielen kün�tlichenGliedmaßen, �ondern auch in den

FüßennocheinigermaßenähnlicheFähigkeitenverliehen
�ind, deren �ich, wie bekannc i�t, �chon manche Per�onen,
beymMangel der Hände, zu- bedienen gewußthaben!

Wie �ehr die Glück�eligkeitvon der Einbildungs-
fraft abhänge, und was für ein großer Schaß eine leb-

hafte, aber durch den Ver�tand aufgeklärte und vou der

Vernunft geordnete und regierteEinbildungskraft�ey, i�t
im Vorhergehendenausführlich bemerkt worden. Ein

Men�ch von �elb�ktthätig lebhafter Einbildungskraft
wird der Schöpfer oder der Stöhrer �einer Glückf�eligkeic

�eyn, mehrals irgend ein anderèr, Bey einer paßiv-
lebhaften Einbildungskraftk'ömmé�ie in die Gewalt des

Zufalls und der Willkühranderer Men�chen, Ueberhaupt
aber �cheint eine ausnehmendlebha�te Einbildungefraftin
Ab�ichtauf Glück�eligkeiteher zu fürchtenals zu wün-

�chen, �owol beymgroßenUnglückeals beygroßem Glücfe,
indem �ie �o leicht dort die Ur�ache der Verzweiflung,hier
der Aus�chweifungenin der Freude und den Begierden
wird. Am vortheilhafte�tenfann fie �ich in mittelmäßi-
gen Glück'éum�tänden bewei�en, indem �ie das kleine

Gué in ihren Vor�tellungen erhöht und ver�chönert, der

ThâtigkeitSporn wird und wo noh Mangel i�t, die tú-
>e mit Hoffnungenausfüllet.

Der leicht�innige, zum allumfa��enden

,

tief ein-

dringenden, weit voraus oder zurüfgehendenNachdenken
wenig aufgelegteMen�ch wird freylichin unzähligenFäl-
len des unangenehmenGefühls weniger und des angeneh-
men mehrhaben, als der Nachdenkende;wenn das

Glück
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Gluck oder der gute Wille anderer nothdurfeigfür ihn
�orget. Aber wenn es beyder Glück�eligkeitauch auf ins

nere Größe, auf Stórke und Erhabenheitder Ge�ühle
anfómmetz;�o fann der Mann von mehreremMgchdenken,
dem �ein Wohl�tand Arbeit und Sorgen fo�tet , der aber

als ein wei�er Schüler der Natur �orget und arbeitet , doch
einer vorzüglichernGlück�eligkeittheilha�cigwerden.

Oder es müßten die Vögel unter dem Himmel, wo nicht

gar die ¿ilien auf dem Felde um ihre Glück�eligkeitvon

Men�chen beneidet werden dürfen.

Ob aber der leicht�innigelachende Thor oder der

�chwermüthiggrübelndeThor für glücklicherzu halten; i�t
keine vernünftigeFrage, wenn man annimmt, daß je-
der im gleichenGrade Thor �ey, nah dem ganzen Um-

fang �einer Be�timmung und �einesDa�eyns. Denn wie

die Weisheitnichts anders i�t, als der wahre Weg zur

Glück�eligkéit, �o i�t jede Thorheiteine Abweichungda-

von,

Der Leiche�innigekann froher�cheinen, weil �ein
Gefühlihmauf der Oberfläche�ißt ,

da der Nachdenken-
de es in �ich ver�chließt.

Der Leicht�innigenimmt eherjedesVergnügen,
das auf �einen Wegen �ich zeiget, Aber er ver�teht roe-

niger es zu �uchen, Er �iehe leichter Über Mängel und

Unvolllommenheitenweg, die den �charf�innigern ab�chre-
>en oder�ein Vergnügen �chwächen. Aber auch die er-

haben�tenSchönheiten, die Quellen der innig�tenGefühleüber�iehter, eilc vor ihnenvorbey , oder i�t nicht vermd-

gend �ie zu ergründen, Jhn kümmert vieles niht, was

dem NachdenkendenFurchtund Betrübnißverur�ache,

Aber
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Aber er �türzt �ich auh auf einmal ins Verderben,wo

die�er ihm ausweiche,
Wenn man den Men�chennur als ein �innlich ges

nießendesGe�chöpfzu betrachtenhätte; �o könnte es viels

leichénoh ungewiß �cheinen, ob der Leicht�innigeoder der

Denker mehrAnlage zur Glück�eligkeit habe, ZJaber
der Men�ch ein nach Ein�ichten in der Natur, in ihr mit-

wirkendes, ordendes und �chaffendesWe�en , ent�tehen
�eine erhaben�ten und dauerhafte�ten Freudenihm aus

dem Gefühle �einer Kraft, und dem Bewußk�eyn �einer
nüßlichenThätigkeiten;�o kann es feine Frage mehr
�eyn, ob die Anlagen zur Glück�eligkeitim gleichenVere

hältni��e mit den Wolllommenheiten des Ver�tandes
ehen,�ed

Ein das Unangenehmevorzüglichauf�uchender,une

unnôthigdabey verweilender Ver�tand i� ein franker,
fein ge�under, vollkommenerVer�tand; und wird �chwer-
lichJemanden vortheilhaftfür die Glück�eligkeitzu �eyn
�cheinen, Aber allzuwenigEmpfindlichkeitfür Mißver=
hältni��e, allzuvieleAnlage zum Wiß beym Mangel des

unter�cheidendenScharf�inns (Th.1], $. 134.) können die-

�elben Folgen wie der Leicht�innhaben, Und einige meh-
rere Empfindlichkeitfür Mißverhältni��e und Unvollkom=
menheitenfann die Vortheiledes Nachdenkens ver�chafa
fenz indem das Unangenehmeimmer das Nachdenken

mehrbefördert, als das Angenehme.(Th: 1. $. 29.)
Daß Men�chen von verrücktem Kopf bieweilen in

den Zwi�chenräumender Be�onnenheit.�ich für unglü>li-
cher halten,als �ie im Zu�tande der Verrückungglauben
gewe�enzu �eyn z kann nichts gegen denWerthder Ver-

�tandas-Volilommenheitenbewei�en, Denn das Bewu�it-

�eyn
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�eyn die�es Mangels i�t es haupt�ächlich, was �olcheMew

�chen im Zu�tande der Be�onnenheit nieder�chlug und bes

unruhigte, Daß “im Zu�kande der Verrückung�elb�t
Men�chen nicht �o elenddaran �ind, als fie vernünftigen
�cheinen, werin die�e �olch einen Zuflandnach ihren Bes

griffen beurtheilen, fann hieraus und aus mehreren
Gränden ge�chlo��en werden,

$. 23«

Glück�eligkeit der ver�chiedenen Temperamente.

Ohneißt wieder den Begriffender einen oder ans

dern hicbeygewöhnlichenEintheilungengenau nachzuge-
hen , fann man durch Beobachtungund Nachdenkenvon

der Wahrheit nachfolgenderBemerkungen �ich überzeu
gen,

1) Woaus lebhaften und fein unter�cheidenden
Gefühlen vorzüglicherKräfte überhauptgroße ideali�che
Begriffe �ich bilden , und be�onders auch ein erhebendes
Selb�tgefühl ent�pringt; da mü��en Begierden herr�chend
werden, die durchs Mittelmäßige nicht befriedigetwerden

Fönnen; da wird gemeineAchtungund gemeines Glück
wie Verachtung und Unglö>kaufs Gemüthwirken,

Erfreulicher, als eine ruhigeniht unter�cheidende

íage, �ind da Schick�ale, die zum Kampf auffordern.
Bis zur Verzweiflung und Niederge�chlagenheitkann

ein auf �olche Gefühle �ih gründender Charakternicht
leiht fommen, GöttlicheSeligfeiten. werden ihmzu

Theil, wenn er bis zum Nafionen - oder Men�chenincere��e
umfa��enden Wohlwollenveredelt , im Mittelpuncteiner

großenWirkungs�phäream Ruderfige,
In
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Jn dem Maaße, wie er eigennügigoder klein�üch-
cig denkt und handelt, �inkt �eine Glüf�eligkeit zur
Glúf�eligkeit eines Eroberers und De�poten herab; de�e
�en Freuden immer dur< Haß und Furcht und ein bö�es
Gewi��en verbittert, und von einem no �tärkeren oder

glücklichernEroberer in Verzweiflungverwandelt
werden,

2) Schwach �ich fühlendeund daher furcht-
�ame Gemücher �ind darinne glü>licher, daß �ie niche

�o manche äußerlicheUnruße �ich �elb�t verur�achen,
wie diejenigen, die �ich an alles wagen, Freylichaber
leiden �ie auh dur< manche unzeitige oder übertriebene

Furcht, Der Furcht�amegenießt kleine Freuden lebhafs
ter, weil �eine Wün�che, Forderungen und Hoffnungen

be�cheidner �ind, Eben deswegen* läßt er �ich aber

auch leichter von großen Anlä��en zur Freude hinrei«
fen und bereitet �ich durh Aue�chweifung-nReue,

Ein unerwartetes außerordentlichesGlúck kana ihn
be�türze machen, weil es wic �einem eigenen Werthe
verglichen, ihm zu groß �cheint, und vor der Miß-
gun�t oder einem er�chütternden Um�turz ihm bangei�t,
Seine Gemüthsruhe erfordert überall Mäßigung und

Eingezogenheit, Und �eine Seligkeit �teigt in gleichem
Maaße mit dem überzeugendenGefühle eines innern

Werths und unwandelbaren Grundes der Selb�tz
zufriedenheit, des Beyfalls Gottes und der tiebe guter

Men�chen.
Freund�chaft i�t ihmQuelle der �öße�ten Empfin-

dungen und eine Haupt�túße �einer Glüf�eligkeie, Seins

An�prüche �ind niche zu groß, um nicht einen Freund
ganz lieben und hochachtenzu fônnen, Under füßicdas

Dritter Theil. ZJ Béa
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Bedürfniß, �ich genauer anzu�chließen, �tärker ,
als ans

dere, Glüc> i�ts fur ihn, nicht zum er�ten Mann in

der Ge�ell�chaft be�timmt zu �eyn. Oder wäre er es

dur Geburt oder einen andern Zufall: �o müßte er,

�ih und dem Ganzen zum Be�tem, die zweyte Rolle

freywilligÜbernehmen, die Rolle des Beobachtersund

des Moderators.

3) Men�chen, die �ich �elb und die mei�ten Ein»

drücke der Dingeleicht und behaglichfühlen, al�o von

angenehmenEmpfindungen beherr�cht werden, �cheinen
freylichdie vortheilhafte�tenAnlagenzur Glück�eligkeitzu

haben, Jhnen lacht die ganze Natur, Sie genießen
wenig�tens alle �innliche Vergnügungen, die �ie anbietet ,

am rein�ten und voll�tändig�ten, Eben deswegenkönnen

�ie �ich leichtervor der Ver�uchung zu unnatürlichenVers

gnügungenbewahren, Jeleichter es ihnenwird, �ich
auf die mannigfaltig�teAre zu vergnügen; de�to weniger
haben �ie nôthig, das Vergnügen anderer um des ihris
gen willen zu �iöhren, ihre Glü�eligkeit auf Ko�ten
anderer zu �uchen. Sie beruhigen �ich auch leichter bey
unangenehmenVorfällen; indem �ie beyder Mengedes

Guten, was für �ie da i, eher.einen Er�aß in dem

Einen für das Andere finden, oder zu finden hoffen,
Zur Freude ge�timmt, immer bey guter éaune, nicht

neidi�<, mißgün�tig, argwöhni�ch, bringen �ie V:rgnü-
gen mit, wo �ie hinfommen, und findenin der Liebeund

Zufriedenheitanderer, die �ie verur�achen,einen neuen

Grund ihrer eigenenZufriedenheit.
Aber in die�er �chónen Welt giebt es doh auch

der Uebel viele; viele den Men�chen um�chwebendeGe-

fahren, die Aufmerk�amkeit, Sorgfaltund Arbeiterfor-
dern,
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dern, Werandie�e nur denkt, wenn �ie ihm nahe�ind,
i�t off niht mehr im Stande, �ie abzuwenden, Und

wer, nur des Guten gewohnt, ohneVorempfindungdes

Uebels, und ohneVorbereitung auf da��elbe, davon

getroffenwird; i�t es dem nun nicht doppelt �chwer und

�chmerzlichzu ertragen?
BeymHang zum �innlichen Vergnügen�ind leiche

die Gränzen der Mäßigkeit über�chritten; und Übermäßils

ger Genuß richtet die be�te Natur zu Grunde, Das

Vertrauen auf ihre gute Natur und volle Ge�undheit
i�t die er�te Ur�ache der fürchterlichenZerrüttungfür
viele gewe�en; wo andere durchs Gefüß! ihrer Schwäche

früher gewarnt, oder bey der minderenEmpfindliche

feit für die Reize des Angenehmen leichter abgehalten
werden.

Der edlere Trieb, nit blos hieri�ch Gutes zu

genleßien, �ondern auch Gutes zu bewirken, wie er er�t
den Men�chen zu den Quellen héhz:rerFreuden hinführet,
fann auch allein nur die Gefahrenabwenden, denen die

Glúef�eligfelt des zum Leicht�innaufgelegtenFrohmüchigen
ausge�ebt i�t,

O �chöner, kraftvollerJüngling, Mei�ter�tü> der

bildenden Natur; jederPuls�chlag iß Wonnegefühlfür

dih , Glúcf i� vor dir bereitet; allès ladet dich nur zum

�orgenfreyen Genuß ein; nichts gebietet dir An�trengung
der Kräfte, Aller Bande frey, flieg�t du jeßt ins Ge

túümmelder Welt , eil�t vom Spielti�ch zum Trinkgelach,
und von die�em in Mädchenge�ell�chaft,lache�t der

pedanti�chenThorheit,die �tirnrunzelndesNachdenken,ans

fe��elnde Arbeit auch vondir erwartet! Möchte�t du die

Gefahrenein�ehen, diedeiner warten z möchtedich doch

J 2 Ent«
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aufwelche die Wün�che und Sorgen des höherenAlters
�ich beziehen,

2) Die Unvollkommenheit�einer. Ein�ichten , die

Unvoll�tändigkeitund Fiüchtigkeit�einer Beurtheilungen
läßt ihn auh eher Vergnügen und Zufriedenheitbey
Gegen�tänden, Sachen und Per�onen, finden, die nur

Irgend etwas angenehmesmit �einen wenig umfa��enden
Ab�ichten überein�timmendes an �ich haben; da der

Scharffinn, die Größe der Ab�ichten, oder der Stolz,
die Eitelkeit ,

das Mißtrauen, oder irgend eine einmal

ent�tandene Ydeena��ociation bey eben den�eiben Erwah=«
�enen, Gleichgültigkeitoder Verachtung,Eckel , Ab-

�cheuerwe>en,

3) Der kleinere Bezirk von Bedürfni��en und.

Eigenthumsgütern, Gleichgültigkeit und Leichtfinn
�ebenihn auch nicht �o vielen und �o empfindlichenBelei-

digungen und Unglücksfällenaus, Heftigerzwarbre

en Zorn, Traurigkeitund andere unangenehmeteiden-

�chaften aus, Um �o viel wenigeraber nagt ihr Gift
an den inner�ten Keimen des Lebensz und um �o viel

kürzeri�t ihreDauer,

4) Die fri�chen, unge�chwächten, täglich �ich
vermehrenden, regen ; fühlbarenKräfte bringenein an-

genehmesSelb�tgefühl in ihm hervor, und leichte, be-

haglicheEmpfindungender Dinge, die auf ihn wirken.

Er genießt �ein gegenwärtiges Gluck reiner, und

leidet bey unangenehmenVorfallkenweniger; in �o fern
als ihm nicht vor - und rückwärts aus�chweifendePhanta-
�ien, Erinnerungenund Be�orgni��e jeneunterbrechen

oder verbittern , und dic�e durch eigeneZu�äßevergrößern
und er�chweren,

5)
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5) Freyli<h fennet in ‘dem zarten Alter der

Men�ch manche Arten des Vergnügens, des erhaben-
�ten und lebha�tete�tenVergnügens nicht oder weit un-

volllommener; freylichziehter �ich durchSorglofigkeitund

Leicht�innmanches Leiden zu, vor welchendie reifere
Vernunft bewahrec, “und würde dies noh mehex
thun, wenn er �ich ganz überla��en wäre: fürchtet und

trauert bisweilen aus findi�cher Einfalt und Unwi��en«
heit, hängt in �einer Zufciedenheitmehr ab von dem,

was außer ihm i�t, und leidet öfter durch die langs
Weile. Doch�o fern dies uicht eine Folge von unnas

cürlicher Ein�chränkung und. Entziehung der �chicklis
chen Gelegenheitenzur Be�chäftigung, �o fern es nux

Folge vom Mangel. be�timme autveibender Jdeen i�t z

findeter auch für „die�es Uebel im Spiel oder im leiche
ihn umfa��enden Schla�e Bal�am und Befreyung..

6) Je näher der er�ten. Kindheit, de�to mehr
hângt die Glüf�eligfeit des Men�chen am Sinnlichen,
am Kleinen und Einfachen,oder wenig zu�ammenge�eßten,
he�len Farben, lauten Tönen, an Bildern, Nachah-
mung, Abwech�elungund Bewegung. Je näher dem

mitleren Alter , de�to mehr:gehen die Be�trebungen aufs

Dauerhafte,Nügliche, Große, Erhabene, Verwikel-

te, Reelle: aufs �tetige Wirken , uach eigencrWei�e, odev

wenig�tens in �einer eigenen Sphäre, Die Glük�elige-
keit des Grei�cs. i�t eine ruhmvolle und: �ichere Ruhe im

Mittelpunkce eines tandes oder einer Famikie, von Kin-
dern und Kinde&-Kindern,die durch ihn wei�e und glü>-
lich wurden. Ju �olch einem Krei�e, bey einer �olchen

Nüef�icht ins Vergangene, dem Eingang zur Ewigkeit

I 4 nahe,
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nahe, i� er ohne Zweifelnoh ein �ehr reizendesBild
irrdi�cher Glück�eligkeit; und keinesveges, wie einigewol

len, ein Beweis, daß der Men�ch in die�em Leben zur

Glück�eligkeitgar nicht be�timmt �ey, weil das Ende def«
�elben, das Alter, �o �chlecht i�t, Die Reizedie�es Bils

des, eines in �einer Familie glú>lichen und verdien�tvol-
len Grei�es , brauchennicht gehoben, und �ollen aber jeßt
auch nicht verfin�tert werden, dur das darauf fallende
Schrefenbild eines ausgemergelten Alten , den das Be-

wußt�eyn nichts gutes gethan zu haben, und das Ge�ühl
nichts mehr thun zu können , der allgemeinenVerachtung,
wenn niht Verwün�chung, würdig erklären, Auch i�
jenem Bilde nicht ähnlichder ehr�üchtige Alte, de��en
Stolz ungern zurüweicht, und anderen die Wirkungs-
�phäre einräumt , zu welchen die Kräfte ihnverla��en has
ben. Mit Recht fordert die Natur vom Grei�e, um

�elige Gefühleihm ver�chaffenzu können, mehr Weisheit,
als von den vorhergehendenAltern, Er hatte Zeit �ich
darum zu bewerben , und ihre Ausúbung wird ihm weni-

ger �{wer,
Von dem Verhältnißder beydenGe�chlechter in

Ab�icht auf Glück�eligkeitläßt �ich �chon nach der Achn-
lichkeit der Organi�ation, Vor�tellungsartund Be�chäfs
tigung des einen und des andern mit der Organi�ation,

Vor�tellungs- und Wirkungsart der ver�chiedenci Alter

einigermaßen urtheilen, Doch da in allen die�en Wer-

gleichungspunktendie mei�ten und grö�ten Ver�chiedenheie
ten der Ge�chlechter vielleicht mehr von Gewohnheit,

Willkähr und Zufällen ,
als von unabänderlichenNatur-

ge�ehen herrühren; �o dürften die we�entlich�tenUnrers

�chiedein der Art oder dem Grade der irrdifchenGlück�e,
ligéeit
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ligfeit des einen und des andern Ge�chlechts bey genaue-

�ter Unter�uchungwohl nicht �ehr erheblich �eyn. Am

ausgemabte�ten �cheint zu �eyn, daß die Natur die Muct-

ter be�timme hac, �tärker noh, als den Vater, Freude
an ihren Kindern zu haben, wenig�tens im zarte�ten Al-

"fer der�elben,
Ein billigerEr�aß für die eigenen großen Leiden,

die ihr die Nacur zugetheilthat ; und zum Theilauch als

Folge die�er éeiden begreiflich,(Th. [, $. 80.) Ueber-

haupt muß das zartere Ge�chlechtin �einer gewöhnlich�ten
und natürlich�ten tage einen großen Theil �einer Glück �e-
ligkeitdur<h Geduld erkaufen, durc) leidende mehr- als

durch thärigeTugend. Auch dafür aber hat es einen el-

genen Er�aß, in dem �chmeichelhaftenGefühl, das ihm
öfter zu Theil wird, der Stärke durch ti�t überlegenzu

�eyn, und mit dem gering�ten Aufwandvon Kraft zu �ie-
gen, mic einem Blick und einer Thräne,

Se 25,

Von der Glüf�eligkeit nach den Ver�chiedenheitender Lebenzart
und dex politi�chen Verhältni��e,

Auch die Glück�eligkeitder Men�chen beyver�chie-
denen tebensarten und Stufen der Cultur läßt �ih na<
der Aehnlichkeitdes morali�chen Zu�tandes in den�elben
und in den vér�chiedenenStufen des Alters einigermaßen
beurtheilen, Der unwi��ende Wilde hat, wie das Kind,
wenige Bedürfni��eund feine hoheJdeale , die ihm die

Be�riedigung der�elben er�chweren, Auch auf ihn wirken
die Vor�tellungen von der Zukunftnur wenig. Er hänge
am Sinnlichen , und Schlaf oder Spiele hüßen ihn ge«

gen die Anfälleder langenWeile, Die Unabhängigkeit,
Js in
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in der er lebt, und die Thaten, die er im Krieg oder auf
der Jagd verrichtet, erheben�eine Glück�eligkeitüber die

Glück�eligkeitdes Kindes oder des Knabens, Aber der

Mangel einer �olchen für �eine Sicherheitund die Befries
digung �einer Bedürfni��e �orgenden Auf�iche,als dem

Kinde wiederfährt, macht auch , daß er die Be�chwerlichs
keiten des ¿ebens öfter oder in höheremGrade erfährt.
Undda einer ähnlichenFür�orge, wie das Kind im Hau-
�e �einer Eltera, jeder Bürger in einem wohlgeordneten
Staate�ich zu erfreuen hac; �o kann wenig�tens unter dies

�em Ge�ichtspunfte die tage des Wilden nicht glücklicher
�cheinen, als der Zu�tand die�es leßternz - zumal wenn in

einer unfruchtbarenGegenddem er�teren es ofe �chwer
wird, die Mittel zur Befriedigungder dringend�tenBe-

dürfni��e aufzufinden, Ein ent�cheidender Beweis der

einge�chränktenGlück�eligkeitim Zu�tande der Wildheit
i�t die �o �chwacheVermehrungder Men�chen während
de��elben, Denn nichts kann offenbarer�eyn , als daß
Men�chen nach dem Grade ihres Wohlbefindens�ich ver«

mehren mü��enz vorausge�eßt, daß den Nacurctrieben

feine morali�cheBedürfni��è entgegen �tehen *),
Ob wohlaber viel daran fehlt, daß die Glúck�es

ligkeitder Wilden �o großware, als �ie einigevor�tellen
rooll-

#) Der Vermehrung der Wilden habenfreylichdie aufgetlär-
teren Völker oft die größe�tenHinderni��ein den Weg ge-

legt; uicht nur durch die Kriege, die �ie wider �ie ge-

führt, und die Sflavenarbeiten , wozu �ie fe gezwungen ;

�ondern noch mehr durch die Krankheitenund das Gift
der �tarken Getränke , die�ie unter �ie gebrache haben.
Aber cigenthümlicheHinderni��eder �tarken Vermehrung
wilder Völker liegen immer in ihrer Lebensart und ihren
rach�üchtigenFehden unter einander.
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wollten, denen der Stand der Cultur in bürgerlichenGe-

�eli�chafteneine Ausartungund Encfernungvon den Ges

�egen der mei�chlichen Natur zu �eyn �chien: �o würde

man �ich dochauch die�elben �ehr fal�ch und viel zu gerin-
ge vor�tellen, wenn man �ie beurtheilenwollte , nachden

Empfindungen,die in uns rege werden, wenn wir mit

un�ern Bedürfni��en und -Vor�tellungsartenuns an ihre
Scelle �een, Daß �ie nicht die unglüflichen, bejams
mernswärdigen Men�chen �ind, die �ie unter einem �ol
chenGe�ichtspunfteuns �cheinen möchten ; muß �chon darz-

aus erhellen, daß �ie, nach der Ueberein�timmungaller

Nachrichten , insgemeinihre tage für �ehr gut und �ich
für weit glücflicherhalten , als die Curopäer.

Und man findet vielleicht mehrere Bey�piele, daß
cultivirte Europder zur éebensart der Wilden �ich geroöhnt,
und'darinnen wohl befunden haben; als Bey�piele von

Wilden, die zur Lebensart der Ge�itteten freywillig�ich
gewöhnten, Woraus immer �o viel folgt, daß: die âus
ßerlichenUm�tände des Wilden der Glück�eligkeit �o

nachtheilignicht �eyn mü��en, als �ie uns beymer�ten An-

blick �cheinen fönnen.

Ein erläuterndes Bey�piel hiezukann folgende,
in einizen Ausdrücfen vielleicht �hon ins lobredneri-

�che einfallende, im Ganzenaber doh gründlicheWür-

digung der Glück�eligkeitder Californier �eyn, von eis

nem Manne, der die elende Be�chaffenheitihres ‘Wohn-
landes nachdrüelichgenug be�chreibt, und die�es und je-
ne fennen zu lernen 17 Jahre lang als Mi��ionar Gelegen-
heit gehabthac,

„Ob�chonman die Californier aus dem, was go-

�agt i�t, fürdie arm�elig�ten und bedaurenswürdig�tenun-

cer
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ter den Adamsfkindernvielleichtwird haltenz �o ver�ichere
ih doch und �age ganz ke>, daß �ie, das Zeitlichebe-

langend, ohneWider�pruch, unvergleichbarglúck�eliger
�ind, als alle die, welche in Europa , und auf dem �o
ge�egneten Boden von Teut�chland wohnen, ja alle die,
welche auf dem Gipfel zeitlicherGlücf�eligkfeitzu �chweben
uns �cheinen wollen, Denn , neb�t dem, daß die Ge-

wohnheitalles leidentlichund leiht mache, und. daher der

Californier �o �anft und �o wohlauf der hartenErde �{hläft,
als ein reicher europäi�cher Pra��er im weichenFederbette,
hinter einer reïchen Cortine, und în einem vergoldeten
Cabinet; o hac und erfährt der Californier das ganze

Zahr und tebenslänglichnichts, das ihm das teben �au-
er, und den Tod erwün�hlih mache. Denn es i�t in

und außer Californienniemand, der ihn plagt , verfolgt,
einen Proceß an den Hals wirfe; es i�t kein Hagel und

fein Heer, die �eine Felder verwü�ten, kein Feuer, kein

‘Donner�treich, die ihm Scheuer und Hof in ‘die A�che
legen; es i�t fein Neid , keine Eifer�ucht, kein Ehrab-
�chneiden‘und Verläumden, die ihn kränken; keine

Furcht,
das erworbene Gut zu verlieren, und feine

äng�tliche Sorge, wie es zu vermehren. Es i� fein

Gläubiger , der Schulden , kein Beamter , der Tribut,
Zoll, Weg- Kopf - und andere hunderterleyGelder for»
dere, Es i�t fein Weib, welches mehr an den Leib

hângé, als die Einkünfte ertragen, kein Mann, der

bey dem Spiele oder dem Weine dasjenigedurchbringe,
womit die Familie �oll ernährt und bekleidet werden; es

�ind feine Kinder zu ver�orgen, keine Töchter an den

Mannzu bringen, fein ungerathenerSohn, zum Spott
“undRuin eines ganzenHau�es, Mit einem Wort, un-

ter
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ter den Californierni�t fein Mein und fein Dein 4 wel=

che zwey Worte, wie der heil. Gregorius �agt, die wes

nigen Tage un�ers lebens mit Bitterkeit und unzählbaren
Uebeln erfüllen, Die Californier�cheinen nichts zu be�ís
gen. Sie habenaber allezeitwas und wie viel �ie wol-

len, weil �ie nichts wollen, und den Bogen ihrerBegier«
den nicht höher �pannen als das und nach dem, was ihr
armes Vaterland hervorbringt, de��en �ih habhaft zu

machen , allezeit in ihrer Gewale �tehe. Dahero kein

Wunder i�t , daß kaum einer unter ihnen, und die�es
gar �pât , grau wird

, daß �ie allezeit wohl gemuthet �ind,
daß eine immerwährendeLu�tbarkeit, eiú eroiges Lachen

und Scherzenunter ihnen regiert ; welches ein-flarer Be-

weis i�t, daß �ie allezeir zufrieden, allezeit vergnüge
�ind, in welchem ohneallen Zweifeldie Glück�eligkeitbe-

�tehe "4
Am härte�ten hat es in die�erPeriodeder Entwik-

lung der men�chlichen Natur das weibliche Ge-
�chlecht. Die Frau zur Sclavin herabgewürdiget, vers

liert auch �elb�t in der tiebe und Achtung ihrer Kinder ,

wenig�tens der Söhne.
Weit beneidenswürdigerals der Zu�tand nochgati

wilder Men�chen fann die Glück�eligkeitder Men�chen im

Hirten�tande vorge�tellc werden. Von jeher habendie�e
auh Dichter gewählt, um die reizend�tenGemälde vom

men�chlichen¿eben zu entwerfen. Jn der That �cheinen

�o viele vortheilhafteUm�tände, als in feiner andern der

vorhergehendenLebensarten �ich hier mit einanderzu ver-

einigen, Beym be�tändigen freyenAnblic®der ganzen

�hó-

*) trachricheen
von Californien, Manheim 1772. #

. 85. ��.
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�chónenNatur, und dem Vergnügender Abwech�elung,
bey der oftmaligenVeränderung des Aufenthalts, den-

tioh ein fortwährendeszum Wohlleben hinreichendes,
�chon durch Ge�eke und Obrigkeitenge�ichertes Eigen»
thumz �chon die Vortheile �o mancher die natürlichen
Bedürfni��e leichter oder voll�tändiger befriedigender,

wahre Bequemlichkeitenver�che�fender Kün�te und Dien-

fez �>:on die aus we<�el�eitiger Achtung ent/pringende,

durch aue�clweifende Anmaßungen oder unab:äßige Be-

�chäftigungen noch nicht ge�törte häusliche Giücf�eligfeit!

Wenig�tens für die �inuliche Glück�eligkeit�cheint dies

der angeinef�en�teZu�tand zu �eyn,
Doch wenn man bedenkt, daß auh auf höheren

Srcufender Cultur den freyenAnb!i> der ganzen �chönen
Natur der Men�ch noch oft genießen kann, die mei�ten
öfter als �ie fu�t dazu haben; daß auch die�es unvergleich-
bare Vergnügen lebhafter empfunden werde, wenn es

�eltener ge�chiehe; daß auch die angebaute, durch Kun�t
ver�chönerte Nacur ein reizenderAnblick i�t; daß �ich auch
da noch rei�en, und bey einem aufgeklärteren Ver�tan«
de noch ungleichmehrVergnügenauf Rei�en einerndten ,

und in einem kleinen BezirkemehrMannichfaltigkeitund

Abwech�elungfinden läßt, als dört in einem größeren;

daß auch hier noch, bey den ins gränzenlo�efün�tlich veï-

mehrtenBedürfni��en Mäßigung , zur häuslichenZus
friedenheirund all�eitigen Glücf�eligfeit, möglichi�t,
wenn man nur ern�tlich will; daß das Eigenthumnoh
weit mehr gegen Gewalt und Unglüksfällsge�ichert ; daß
jenes Herumwandernauh mit manchfaltigenBe�chwersz
den verfnüpft i�t. =— Wenn man dies alles erwáägk: �o
wird wenig�tensdie�e Folgeerhellen, daß ein vernünfti-

ger
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ger Men�ch nicht Ur�achehat, Schäferkleideranzulegéên
oder den Hirten�tandzurü> zu wün�chen ; um �o glücklich
zu’ �eyn, als die men�chlicheNacur und Be�timmung
werden lä��ee,

Ein Uebel, welches der Glück�eligkeitdes Hir-
tenlebens am mei�ten Abbruch thun kann, und �elb�t
aus den Gründen der�elben, dem Ueberflu��eund der

Ruhe, nartürlichent�pringt, oder, wenn es �chon da war,

dabey zunimmt , i�t der Aberglaube, Die Religiousz
GPegriffeerweitern und vervi-lfä�tigenih beym Hirten
aus vielerley Ur�achen, (Th. 11. $. 151,) Und wenn

�ich ihnen bey ihrem natürlichen Ur�prunge auch nicht

von �elb�t der Aberglaube zuge�ellete: �o würde er �i
doch jeße, da er eintráäglichi�t, für diejenigen, deren

Hülfe er nöthig macht, durch Hab. und Heir�ch�uchk
bald verbreiten, Vorherwaren nur die Krankheitendes

Men�chen eine Gelegenheit, bey welcher der Zauber-Arzt
und Zauber« Prie�ter ihn nährenund �ich geltend machen
konnte, FJebt �ind auh die Krankheitenund andere

auffallendeEreigni��e beym Vieh eine �olche Gelegenheik.
Auch noch unter den ge�itteten Völkern wirken die�e Ur»

�achen fort, Fa�t immer �tehen unrer bem gemeinen
Volke , �onderlich den Frauen , die auch am mei�ten des

Wieheszu warten haben, dix Hirten im An�ehn , allers

ley geheime Kün�te zu ver�tehen, Die Schäfer am

mei�ten ; vielleicht weil bey ihreröfterennächtlichenEin-

�amkeit ihre eigene Jmaginationmehr mit abergläubi-
�chenVor�tellungen�ich anfülle, Durch eine von �o!chen
abergläubi�chenVor�tellungen erhißfe, überhaupt�chon

�ehr an die Freudendes Lbens gewöhnte,und �chr ver-

�chiedeneStufen von Wohl und Weh mit einander ver-
glei.
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gleichendeJmagination, ent�tehen nun auch die größe:
ren Schrecfni��e des Todes, und. die mancherley förcha
cerlichenDichtungenvon dem, was darauf-foigenkaun,

Daher geht die Furcht vor dem Tode beyeinigendie�er
Völker äußer�t weit *).

So bald der Men�ch aus dem Stande �einer nas

turlichen Freyheitheraus, und unter obrigfkeitlicheGe-

walt �ich begiebc; �o hángtvon nichts unter Allem, was

außer ihm i�t, �eine Glück�eligkeit�o �ehr ab, als von

der Are, wie die�e Gewalt über ihn ausgeubtwird,
Wenn �ie �eine Freyheitnicht mehrein�chränkt, als es

�eine eigene mic dem Wohl des ganzen Scaats zu�am-
menhängende, Wohifartherfordert; wenn �ie benm min-

de�ten vernünftigenZweifelder Nothwendigkeitdazu,
�ie nie ein�chränkt; wenn �ie das Eigenthumnur zu be-

�chüßen �ih verwendet, und es in keinem Stücke wei-
ter {mälert und beeinträchtiget, als es die Sicherheit
de��elben erfordert; �o überwindet er leicht alle Schwierige

feiten

iut
I

*) Dies bezeugetvon den Abiponern,einem no) mehren-
theils von der ViehzuchtfichnährendenVolke in Para-
guai, Dodrizhofer Hi�t, 1 om. II, Mors mortalibus ple-
risque formîdolo�as Abiponibus univerlis formi
dolofi��ima. Die�e Furcht geht �o weit, daß �ie den
Namen des Ver�torbenen nicht mehr gebrauchenwollen ;

�ondern, wenn der�elbe zugleicheine Sache, oder ein

Thier bedeutete, die�en von dem Augenblickean einen
neuen Namen beylegen. p. 289-308, Wie �ehr �ie
durch ihren Glauben an Zaubereyen und Wahr�agungen
an Glück�eligkeitverlieren, meldet eben der�elbe an ‘.er-
�chiedenen Orten. Er rühmc aber auch im übrigen ihre
Sorgenlo�igkeit, und �ieht die�e als einen Hauptorund
ihrer Munterkeit , Ge�undheit und des gewöhnlichhohen
Ulters,der�elbenan.
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feicen ,
die eine unfruchtbare Natur oder ein rohes

Clima �einem Trieb nach Wohl�eyn entgegen�tell; �eine
Stirn verkündigtHeiterkeit und Zufriedenheit, Aber
wo Tyranneyund Raub�ucht , Empor�trebungund Wohl
�tand mit Gefängni��en und Scheiterhaufen verfolgen;
da fann höch�tens nur thieri�che¿u�t und Glück�eligkeit
des niedrig�ten Leicht�inns unter dem Volke Statt

finden,
Wie wenig �ih aus den allgemeinenBegriffen

von den ver�chiedenen bürgerlichenRegierungsformen
�icher ent�cheidenla��e, unter welcher die�e Greuel, oder

jene Wohlthatenam mei�ten zu erwarten �eyn: hat die

vielfältigeUnter�uchung genug bewie�en, Eine gemä-

ßigte Monarchie, oder ein wohleingerichteterFrey�taat

hac unterde��en. den Vortheil , daß der Gedanke einer

immerwährendenSicherheitdes vorräthigenGuten , und

der Möglichkeit, mit �einen Kräften und Ein�ichten
einen gemeinnüßigenEinfluß aufs Ganze �i<h zu

ver�chaffen, die angenehmenGefühleerhebtund ers

weitert,

Dritter Theil, K Fünfs-
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Unter�uchungenüber die natürlichen
Gründe des Recits und der Erkenntniß

de��elben,

Haupt�tüd> I,

Vonden allgemein�tenGründen des Rechtsin der

men�chlichenNatur,
'

S. 26.

E inleitung.

Í )asder men�chlicheWillevon Natur nichtbloß
dur<h Vor�tellungen des eigenenVergnügens

und Vortheils be�timmt werde; �ondern auch auf die
Wohlfarth anderer �eine Be�trebungenhinrichte; und

daß al�o auh nah die�er doppélcen Rück�icht die

Grundbegriffevom Rechtverhalten, oder dem mit den

unabänderlichenGrundge�eben und Ab�ichtender Natur

úberein�timmenden Verhalten , be�timmt werden mü��en;
i�t �chon in dem er�ten Theiledie�er Uncer�uchungenaus»

gemachtworden,

Aber
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Aber auf wie vielerleyWei�e dennochdie�e Grund-

begriffeangelegtwerden können; und wie die in derer-

�ten Anlagevon einander abweichendenBegriffemit ein-

ander verglichen, aus einander entwi>elt , verbunden

oder untergeordnet werden mü��en; wie die Hauptgrund-
�äße bey der Beurtheilung �owohl eigener, als frem-
dér Handlungendaraus abzuleiten�eyn : dies alles mache

noch mancherley Unter�uchungennöthig, deren Wich-
tigkeit�ich bald zu erkennen giebt,

$. 27.

Wie fern Recht und Unrecht vom Willen der Obern abhängt,

Wenn man die Begriffe auf�ucht, die beyden

Urtheilen der ‘Men�chenüber Recht und Unrechtzum
Grundeliegen: �o findetman freylih, daß ein großer
Theil der�elben, beydem, was er recht nennt, insge-
mein nichtsandérs denft, als dasjenige, was man un-

ge�traft thun fann, weil es nicht verboten i�t , wohlgar
ausdrüflich gebilligtund geboten, in den Ge�etzen,
Verordnungen, Willenserklärungenderjenigen, die er

für �eine Obere erkennt, d. h. für �olche Per�onen,
denen zu gehorchen, er — bisweileninnerlich �ich ange-
trieben fühlt — öfter dur< ihre Macht, und �eine
Schwächeund Bedürfni��e �ich gezwungen �ieht. Jn dem,
was �ie befehlen, �ieht er �eine und �einer Nebenmen�chen

flichtund Schuldigkeit; in dem was �ie erlauben ,

�eine und ihre Rechte; was von �einen Obern verbo-

ten, be�traft wird, i�t er gewohnt für unrecht an-

zu�ehen,

K 2 Selb�t
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__ Selb�t diejenigen, welche die�e Begriffewi��en-
�chaftlichbehandelnund anwenden, gehenoftmals bey
der Aufklärungund Gründung der�elben nicht weiter zu-
rü>, Der Wille des Obern ,

des Ge�esgebers,i�t ihr
leßter Grund und der Mittelpunkt, um den �ich alles

dreht,°
Unterde��en erhelletleiht , daß, wenn auch in ge

wi��en Theilender Rechtswi��en�chaft dies angeht; nem

lich da, wo vom willkührlichen, po�itiven Reche die

Rede i�t, damit doh überhaupt auch niche die lebten
Gründe des Ur�prungs und der Wahrheitjener Begriffe
angezeigt�eyn, Denn es kann und muß doch auch ge-

fragt werden: ob der Wille eines Obern , ob �eine Ge-

�eße recht und gerecht�eyn? Und ob er überall der rechte

Oberevon uns �ey; ob und wie fern ihm das Rechtzu

befchlenund zu verbieten zukomme?
Auch würden die Erklärungendie�er verwandten

Begriffe unter einander einen Cirkel ausmac<hen; wenn

Fein andrer Grund de��en, was recht i�t, angenommen

würde. Recht hieße, was den Ge�eßen gemäß i�;
Ge�esßeder befanntgemachteWille des Obern ;" und der

Obere, derjenigeder das Rechthat zu zwingen,oder�einen
Willen zum Ge�el zu machen. Oder�ollte zum We�en
des Obern �chon genug �eyn die phy�i�che Macht, das

Vermögenzu zwingen? Dies i�t doch nicht die gemeine
Meynung derjenigen, welchedie po�itivenRechtswi��en-
�chaften mit jenen Erklärungenanfangen; �o wie es

auch keine Meynung i�t, die vor der Vernunfcbe�tehen
fann,

$, 28,
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$ 28.

Ob vom morali�chen Gefühl.
Aber die mei�ten führtdoh, wenig�tensin einigen

Fällen, die Natur und die gemeineSprache auf einen

andern Grund der Begriffe von Recht und Unrecht.
Sie empfindenin �ich eine NothwendigkeitHandlungen
zu billigen, oder zu mißbilligen;auchunabhängigvom

Willen und Urtheil anderer, bisweilen wider den Aus-

�pruch der�elben, Sie empfindeneine Unmöglichkeit, alles

dasjenigezu billigen, was ihr Oberer gut heißt und be-

gehet, und alles �trafbar zu finden, was er be�traft.
Es giebteine in der men�chlichenNatur �elb�t gegründetes

morali�ches Gefühl.
Aber dies morali�che Gefühli�, nah un�ern vor-

hergehendenUnter�uchungen (Th, [,), nicht die Wirkung
eines eigenenSinnes, oder einer eigenendazu be�timm-
ten, für �ich allein �icher ent�cheidendenGrundfrafc,
Es i� vielmehrdie Folge der Vereinigungmehrerer
Grundempfindungen; und �teht unter einem manchfalti-
gen und mächtigenEinfluß un�erer übrigenJdeen und

Jdeenverbindungen„ auch der zufällig�ten. Unmöglich
kann al�o die Billigung oder Mißbilligung , das Woh�-
gefallenund Mißfallen, welches �o ver�chiedenartigeund

veränderlicheGründe hat, ein �icheres, we�entliches
Merkmaal des Rechts und Unreches�eyn. Und was

�ollte ge�chehen, wenn die morali�chenGefühlemehrerer
Men�chen und Völker von einander abwichen, wie�o of
der Fall i�t?

Oder �ollte die Billigungdes rein�ten, unverdor-

ben�ten, oder des ausgebildete�ten, geUbke�tenmora-

K 3 li�chen
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li�chen Gefühls, �ollten die Neigungenund Ge�innungen
der edel�ten und be�ten Men�chen, optimi cujusque
�tudia atque fata *), dasjenige�eyn , worna< Recht
und Unrechtmü�tebeurtheiltwerden ?

Es i�t klar, daß dies wieder in einen Cirfel füh-
ren würde; mittel�t der dabey nothwendigenUnter�u-
chung, welches die Kennzeichendes vollflommen�ten
morali�chenGefühls, und der edel�ten , be�ten Men�chen
�eyn, Oder �oll nur dasjenigeGefühleine �ichereBez

�timmung des Rechts enthalten, in. welchemal|e Men-

�chen unter einander überein�timmen? Wenn auch nicht

zu befürchtenwäre, daß in einigenFällen, dies bloße
Gefühl, ohneHül�e eines andern Erkenntnißgrundes,
alle mit einander irre führenfönnte: �o leuchtetdoch die

Unbrauchbarkeit die�es Merkmaales bald ein; �owohl
aus dem Grunde, weil alle Men�chen zu befragenun-

mögli, bey einem Theil der�elben aber die Möglich-
keit der Täu�chung, bisweilen auch der Ver�tellung, zu

groß, und. überall das ange�eßte Merkmaal nicht mehr
vorhanden�eyn würde; als au<h darum, weil es gar

zu viele Falle giebt, wo Gefühleund Urtheilemehrerer
Men�chen von einander abweichen, und demnach die Be-

�timmung des Rechtes nicht eines jeden Gefühl und

Willkühr überla��en werden darf. Und eben deswegen

gewöhnen �ich jederzeit und überall die Men�chen �ehr
bald, niche das Gefühl für den höch�tenRichter des

Rechtsund Unrechtsanzuerkennen.
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Allerdings zwar ent�keht die Vermuthung�,
daß etwas natürlicherWei�e rechtoder unrecht �ey, um

�o mehr; je mehrereMen�chen bon den übrigensver�chie-
den�tenDenkarten , aus den ver�chieden�tenZeitenund

Gegenden, es dafür erkennen,

Die�e Vermuthungi�t den allgemein�tenGründen

der Wahrheitund des Jrrthums gemäß; uind findetauch

Be�tätigung in der Erfahrung, Aber mehrals Ver-

muchung darf es nicht �eyn, Und es giebethöhere
Gründe, denen �ie weihen muß. Ein Bey�piel , wo-

bey �ich dies erkennen läßt, giebt die ehedem�o allgemein
angenommene, und nun durch die zureihend�ten Gründe,
wenig�tens in der Theorieverworfene Meynung, daß
die Geburt zur Sklavereyverpflichte.

Uebrigens folgt daraus, daß das unentwielte

Gefähl fein allgemeiner undganz �ichererGrund des

Rechts i�t, noch niht, daß es nichtdie Men�chenin

gewi��en Verßältni��en nothdärftig�ühren könne, und

vielleichtbe��er , als manche andere, in andere Verhält-
ni��e pa��ende, Be�timmungsgründe, Noch weniger
aber

, daß auf dies Gefühlgar nicht zu achten; oder

daß es �icherer und be��er �eyn könne, dem�elben, beym

Mangel eines andern Ent�cheidungsgrundes, vielmehr
entgegen zu handeln, als ihm nachzugeben, Die�e
‘Folgerungwürdeirrig �eyn ; wenn auch das morali�che
Gefühl bloß allein auf den Unterrichtder Lehrerund Ge«

�e6geber �ich gründete, Denn die�er Unterricht i�t doch
wohlimmer éin be��erer Grund, als die jedesmallge�inn-
liche Begierde ‘eines unerfahrnenMen�chen; hat im-

mer die Vermuthungfür �ich, daß er viel Wahres
enthalte.

K 4 Wenn
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Wenn aber ausgemacht i�t, daß jeneGefühle;
die uns zur Billigungund'Mißbilliguugder Handlungen
be�timmen, zum Theil �chon ur�prünglichaus �ehr wei�en
und wohlthätigenEinrichtungen der Natur ent�tehen,

nemlichaus der Theilnehmungan dem, was für andere

angenehmund unangenehm, näßlichund �chädlichi� ,

und aus der Achtungfür Wahrheit, Ebenmäßigkeitund

Kraftvollkommenheit($. 99. Th. 1.): �o würde leicht�inni-

ge Verachtungder Gefühle,
die uns bey morali�chenGe-

gen�tändenent�tehen,„. Verachtung der Naturge�eße �eyn.
Unddie�e Verachtung �treitet mit den leßten und we�ent“
lich�tenGründen der Begriffevom Rechtverhalten,

Se 29.

Recht i�t / woas mit den unabänderlichenEigen�chaften der Ita-
tur überein�timmt.

Wenn nemlich das Recht nicht überall willkührlich
�eyn foll , oder von Zufällen und Vorurtheilen abhängig;
wenn es we�entliche, unabänderliche Begriffe zu de��en
Be�timmung giebt: �o mü��en die�e in der Natur, in

den unabänderlichenEigen�chaftender Dinge, ihren
Grund haben, An einen �olchen Grund hat von jeher
der bey weitem größereTheil der Men�chen immer ge-

glaubt; und muß, vermöge des Ein�timmigen und Un-

veränderlichenin den �ittlihen Empfindungen, geglaubt
werden,

Und �o würde denn auch jene er�te Erklärung,
nach welcher das Recht in der Ueberein�timmungmit den

Ge�eßen be�tehe, ein anderes An�ehngewinnen , und ans-

ders beurtheilewerden mü��en; wenn die�elbe�ich auf die

Na-
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Naturge�elßebezöge, Da man aber in mehrern auch
von den morali�chenver�chiedenenWi��en�chaften auf Nas

turge�ebe �ih beruft; �o muß zuförder�tdie�er Ausdruk

völlig deutlichgemacht werden, ehe der ‘Begrif, daß
Recht �ey, was mit den Nacturge�eßenüberein�timmt,
mit gehörigerEin�icht beurtheiltwerden fann,

Ju der allgemein�tenBedeutungheißtnemlichein

Ge�eß �o viel als ein nothwendiges Verhältniß, oder

in der Vor�tellung und. Rede, �o viel als ein Saß der

anzeigt, was nothwendigi�t, Und �o giebt es

1) ín der fdrperlichen�owohl als in der gei�ti-
�chen Natur allerley nothwendigeVerhältni��e, oder Na-

turge�eße, die wir mit aller un�erer Gewalf, ivas auch

für Vor�tellungen und Ent�chließungen in’ uns ent�tünden,
nicht aufheben oder verändern können, Die�e heißen
phy�i�che Ge�eße, Dergleichen �ind die allgemeinen
Ge�eke der Bewegung,die der Schwere, der Ela�ticität,
der Reizbarkeitund Empfindlichkeitin der thieri�chenOr-

gani�ation u. �. w. Dergleichen�ind auch die uns �chlechs
terdingsunabänderlichenBe�timmungen beyun�erer �inns
lichen Gewahrnehmungund Empfindung, Einbildung
und Erinnerung, Beurtheilungund Anerkennung,Ver-

mögeeiner �olchen phy�i�chen, ab�oluten, von un�erem
Willen ganz unabhängigenNothwendigkeitkann un�er
Ver�tand keine wider�prechendenEigen�chaftenzu�ammen-
denken, nichts, was �ich wider�pricht, als wahr oder denk-

bar gelten la��en; fônnen wir niht überzeugt�eyn, �o
lange wir.no< Grund fühlen, den Jrrehum zu befürchs
ten; oder noch zweifeln, wenn die Wahrheit völlig ein-

leuchtet. Eben �o wenig als wir �chlechterdingsna<
Velieben �ehen und hören, oder verge��en and nicht ver-

K5 ge��en
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ge��en fôönnen, Was vermöge�olcher von uns unabhän«
giger Naturge�eßege�chieht, was wir zufolgeder�elben
thun oder leiden mü��en ; das fann wenig�tens nicht als ein

Unrecht, �o wir begiengen, ange�ehenwerden, Den Urhe-
ber der Natur würde das Urcheiltreffen, nicht uns , wenn

es für unrecht erklärt werden �ollte, Hat aber die�er das

bey nicht gefehlt, �o kann auch un�er nochwendigesVer«

haltenauf feine Wei�e fehlerhaft�e»nn. Und wenn auch
ein �olches phy�i�ch -nothwendigesVerhaltenuns andern

unangenehm und verhaßt machte; wenn es auch nicht

�chlechtweggut geheißen, nicht zum Mu�ter der Voll-

fommenheit, zur Regel des Rechtverhaltensaufge�tellt
werden fönnte : �o Éann es dochauch da wo es nothwen-
dig i�t, und �o weit es die�es i�t, niht unrecht und

pflichtwideiggenannt werden. Das Unmöglichefordern,

i�t Thorheit, niht Recht und Vernunft *),
2) Daß �olchephy�i�che Ge�ese auch Einfluß auf

die Be�timmung un�eres Willens haben; i� hiedurh
�chon völlig flar. Aber der Wille kann auf �ehr ver�chie-
dene Wei�e be�timmt werden ; durch die eigentliche Ems

pfindung, d. h. durch den Eindru> des Gegenwärtigen,

oder durchdie Vor�tellung de��en, was nicht gegenwärtig
i�t, durch wahre und fal�che Vor�tellungen, voll�tändige
und unvolltändigeErkenntniß.

Hierauf gründet �ih das Vermdgenzu wählen,
oder die Willkühr , die Fähigkeitunter mehrerenreizen-
den , antreibenden Vor�tellungen, eine vorzuziehen, und
�ich ihr zu úberla��en. Und dies VermögenheißeFrey-

heit,
a)

*) Eswird weiterunten erhellen, wozu die�e Auseinander�e
&ung nöchigi�t.
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heit, �o fern es �ich nah deutlichen Vor�tellungew
des úberlegendenVer�tandesbe�timmt, Die�e Freyheit,
und was aus ihr folgt, macht eigeutlichun�ere �ittliche
Natur , un�ere Moralität aus. Und darauf beziehen
�ich die morali�chenGe�eße un�erer Natur, Sie ents

haltendasjenige, was im Willen nothwendig wird

mittel�t der be�tmöglichenErkenntniß. Sie gründen

�ich al�o zugleichauf Freyheit und Nothwendigfkeir.
2) Nemlich auch der Wille hat �eine unabänderli«

cheNatur ; Eigen�cha�ten , an denen wir mit allen uns

�ern Vor�tellungen und Bemühungennichts ändern kôn-

nen. Vermóögeder Selb�tliebe wollen wir alle un�er ei-

genes Wohl�eyn, mit unabänderlicher Nothwendigfkeit.
Kein Rä�onnement , kein An�ehn , kein Gebot fann dies

Grundge�es aufheben, Und ein anderes Ge�eß der Na-
tur , von dem �ich kein Men�ch völligfrey machen kann,
zwinge, am Wohl und Weh anderer einigen Antheil
zu nehmen, Jm Verhältnißzu die�en unabänderlichen
Grundge�eßendes Willens ent�pringen alle: Begierden
und Verab�cheuungen, Je mehretwas damit übereinzu-
�timmen �cheint , de�to mehr erwe>t es Wohlgefallenund

�cheintuns gut; was wirklich damit überein�timmt, it
un�erer Natur angeme��en, i� uns gue. Mach den Gra-

den der Ueberein�timmungmit die�en Grundtrieben vers

gleichenwir die ver�chiedenen Dinge, die uns reizen.
Was unter gewi��en Um�tänden in aller Ab�icht am mei-

�ten damit übereinzu�timmen�cheint , erhält un�ern vov-

züglichenBeyfall ; wir haltenes fürs Be�te, für ret.
Auf eine zufällige.Wei�e nur, �o fern die Vor�tellung
aufeinemirrigen Schein beruht,

von dem un�er Ver-

�tand �ich frey machen fann, Aus innerer Nothwett-
vig-
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digkeitaber haltenwir etwas für ret; wenn eben �o
�ehr un�er Ver�tand durch die Evidenzder Wahrheiten
òder durch überwiegendeGründe bey un�erer be�tmögliche
�ten Erfenntniß, genöthigeti�t, die Vor�tellung von

der Sache für richtigzu halten ,
als unter der ungehin-

derten Einwirkung die�er Vor�tellung der Wille gend-
thigt i�, die Sache �elb�t als gue zu begehren. Dies

i�t nun die morali�che Nothwendigkeit*). Und eine

jedèrichtige Anzeigedes Verhältni��es einer uns mögli-
chen freyen Handlung zu die�en unabänderlihen Grund=-

ge�ehen. un�erer Natur , i�t al�o, oder enthältein moras

i�les Ge�eß der Natur.

4) Um die�e Arc von Nothwendigkeitnoch genau-

er zu be�timmen, und in völligescht zu �een: �o i�t es

freylichan dem, daß eben �o wenig eine ab�olute von

un�erem freyen Verhalten unabhängigeNothwendigkeit
der richtigen Ertenntniß von Seiten des Ver�tandes, als

der Befolgungdie�er Erkenntniß, wenn �ie da i�, von

Seiten des Willens �ich behauptenläßt, Es i�t an dem,
und befannt genug, daß jene durchUnwi��enheit und Frr«

thum

> Ein �charffinniger neuerer ‘Philo�ophmeynte, daß �ie be��er
logiiche LTorbwendigkeit genannt werden würde; roeil
die Merkmaale der richtigen Vor�tellung einer Sache zu
un�erer Natur zwar das Urtheil des Ver�tandes noth:
roendig machen , aber nicht die Ent�chließung des Willens.
Allein ob gleichdas was den Ver�tand zur Anerkennung
der Wahrheit zwingt , niht immer auh den Willen folg-
�arn nacht : �o i�t doh überbaupt au< Grund zu einer

MNothwendigkeitdes Wollens, wo ein Verhältnißzu un-

�erer Natur mir einleuchtender Wahrheiterkennbar i�;
und die�e Nothwendigkeitdes Wollens offenbart �ich; �o
oft die Kraft jener Erkenntniß den Willen zu be�timmen,
durchnichts verhindert wird.
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hum, al�o auh dur Trägheitund Leicht�inn, und die

Folg�amkeitdes Willens gegen die richtige Erkenntniß
durchentgegenge�eßteReizeund Triebe verhindertwerden

kann; �o daß der Ver�tand dem, was wahr i�t, und
der Wille, dem, was das Be�te, was recht i�t, wider-

�trebe, Und es i�t wahr, daß, wenn die irrigen Vor-

�tellungen, und die nah ScheingücerngerichtetenTriebe

bey einem Men�chen die �tärkern �ind; er, unter den

ge�esten Um�tänden , dann auh mit einer gewi��en
Nothiwendigkeitihnen�ich überläßt, und darnachhan=
delt.

Aber wie groß auch die Gewalt des Jrrthums,
und die Nothwendigkeitihm zu folgen, uríter gewi��en
Um�tänden �cheinen kann ; �o kömme �ie doh der Gewalt

der Wahrheit und der Nothwendigkeitde��en, was auf
die�elbe �ich gründet, langenichtgleich, Der Jrrthum
hacfeine objectiveNothwendigkeit; �ein Gegentheilkann

nicht nur �eyn, es i� wirklich, Er kann daher �einer
Natur nachnicht �o allgemein und dauerhaft �eyn, als

die richtige, der Denkkra�t des Subjectes angeme��ene
Erkenntniß, Dierichtige Denkarc i�t im Ganzen doh
immerdie regelmäßigeDenkart; der Jrrthum, da er

nicht in der Natur der Gegen�tände und dem We�en der

DenkkraftGrund hat, beruhtnur auf zufälligenHinder
ni��en und Ein�chränkungender natürlichen Vor�tellungs-
art; i� nur als Zufgll und Ausnahme anzu�ehen;wo-

durh Natur und Regel nie aufgehobenwerden, Die

Wahrheit kann wohl verkannt , über�ehen, verge��en,
aber nichévernichtet werden, Schon darum al�o folgt
der Wille dem Jrrthume nicht �o nothwendig,als der

Wahrheit;weil der Jrrehum �elb�t mehrzufälligund ver-

änder
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änderlih i�, als die Wahrheit, Die Wahrhelthat
aber auch �ubjéctivi�ch,oder wenn �ie erkannt wird, eine

größereGewalt über den Willen, als der Jrrthum.
Wenner �ich gleichdurch die�en hinreißenläßt, bey flüch-
tigenBlicken auf verworrene Vor�tellungen: �o empfindet
er dochdafúr nicht die Achtung, wie für die Wahrheit;

fürVor�tellungen, bey denen �ich entweder die Unmöglich-
keit zu irren zu erfennen giebt; oder die doh das Be-

woußt�eyn der �orgfältig�ten Unter�uchungund eines für
un�ere Verhältni��e hinreichendenScheines begleitet.

Dies zeigt�ich nicht nur in der mehrernEnt�chlo�s
�enheit, dem vollern Muth, der fe�tern Standhaftigkeit;
wenn die�e be��ere Erkenntnißden Willen zum Ent�chluß
gebrachthaet. Sondern die Achtung für Wahrheitver-

räâth�ich auchoft in denjenigenFällen, wo der Wille ihr
wider�trebt und von ihr abweichet, in der innern Ang�t
und Unruhe, womit er die�es thut *), Und wie wird nicht
bey der Reue der Jrr<hum verfluchtund verab�cheut;
wie demüthig, bey der wiederauflebendenbe��ern Erkennt»

niß der Wahrheitgehuldigt? Und wie müßte auch niche
der Men�ch Wahrheit wollen, Wahrheit vorziehn,
und den Merkmaalen der�elben nacürliher Wei�e nachge-
henz da er ja nur bey der Wahrheit �ichere und anhalten-
.de Befriedigung�einer Triebe �ich ver�prechen kann; bey
.dem, was die Eigen�chaften, die wir begehren, wirklich
an�i hat; da Jrrthum, �o bald er �ich zu erkennen

giebt„ auch in der Vor�tellung nicht einmal �ich behaup-
cen fann ?

So

O

aum

*) Auch �elb�t beym irrenden Gewi��en,
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So hat al�o die Wahrheit, oder das Merfmaal
der be�ten, zuverlaßig�tenErkenntniß, bey den Vor�tels
lungen der Handlungenim Verhältnißzu un�ern Grund-
trieben , eine vorzüglicheGewalt über den Willen.

Durch die�e Gewalc fühlt er �ein Vermögenzu wählen
ungleich �tärker und nothwendigereinge�chränkt, und

gleich�amgebunden, als durch reizendeVor�tellungen,
die noh Jrrthum vermuthenla��en, Und eine �olche
Ein�chränkungder Willkührdurch richtige, be�tmöglich�te
Erfenntniß des Verhältni��es einer Handlungzu den

Grundtrieben des Willens wird Verbindlichkeit ge-

nannt; dasjenige, wozu eine Verbindlichkeitda i�t,

Pflicht. :

5) Die�e Ein�chränkung und morali�che Nothwen-
digfeit hebt die wahre Freyheit, die einen morali�chen
Werth, einen Werth in Ab�ichtauf gei�ti�che Vollkom-
menheitund Glück�eligkeithat , niht auf. Denn die�e
Freyheitbe�tehteben in dem Vermögen, ungehindertder

richtigenErkenntnißfolgen, das Be�te wählen zu kön-

nen, Derjenige, den éeiden�chaftenund Vorurtheilebe-

herr�chen, hacdie�e Freyheitniht; i� innerlich, in �ich
�elb�t Sklav, Sklav �einer Vorurtheileund Leiden�chaf-
cen, Auch fühlt nur derjenige Ein�chränkung �einer

Willkührund Zwangbey �einen Pflichten, de��en Wille

jene wahre, morali�che, innere Freyheitnicht vdlligbe-

�it. Der vollkommen gute Wille , der nur allein durch
Wahrheitbe�timmtwird, fühltdergleichenniht, Bey
ihm findetkein Screic, fein Unter�chiedStatt zwi�chen
Neigung und Pflicht. Hätte er nie bey ihm Seatt

gefunden, fönnte er, vermögeder Vollkommenheit�einer
Natur bey ihmnie Scacc finden: �o würde auch nie, im

ganz
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ganz eigentlichenSinn des Wortes, von Pflichkendes
Subjects, dasdie�en volllommen gutenWillen hat, die

Rede �eyn. Denn vermögeeiner gewöhnlichen, und in

Hin�icht auf den Men�chen nur allzu�ehr begründetenNe-

benidee, denft man �ich bey PflichtenHandlungen, die

den NelgungeneinigeGewalt anthunzHandlungen(oder
Unterla��ungen) deren Gegentheilzu wollen, und zu be-

gehendas verpflichteteSubject fähig i�t; ob es �ie gleich
wollen und ausüben kann, und, beyrichtigerErkenntniß
wollen, gut , �einer Natur angeme��en , findenmuß.

6) Nach dem bisherigenkann es nun auch nicht
mehrzweifelhaft�cheinen, daß es natürliche Pflichten
des Men�chengebe. Seine Pflichten, die Forde«

rungen der morali�chenGe�eße �einer Natur , �ind Folgen
der phy�i�chen Natkurge�eßeund der vorzüglichenAbhän-
gigkeitdes Willens von der be�tmöglichenErfenntnif,
Wer das Da�eyn der morali�chen Ge�eße und Pflichtenbe-

�ireiten wollte; müßtedas Da�eyn der phy�i�chenGe�ebe,
das Da�eyn uns unabâänderlicherEigen�chaften und Ein-

richtungenin der Natur be�treiten, Oder müßte läugnen,
daß es überhaupt, oder in Ab�icht auf die�elbe, in un�e-
rer ErkfenncnißWahrheit, oder un�ere möglich�teBeleuch-
tung und Prüfung aushaltendeVor�tellungenund Urthei-
le gebe, Oder er müßte den Worten ganz andere Be-

deutungen geben, als in dem gemeinenGebrauche der�el
ben, und dem natürlichenZu�ammenhangeder Jdeen ges

gründec �ind,
Wennder einfältig�te Naturmen�ch durch Erfah

rungen hat ein�ehen lernen, daß er fichdur<hUnmäßigkeit
Krankheiten, und durch Beleidigungenanderer Gegenbe-
leidigungen,auchwohlunmittelbarerUnzufriedenheitmic

�ich
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�ich �elb�t zuzieht: �o wird er auch bald die Nothwendig-
Feic ein�ehen, den ihm ent�tehenden Anreizungenzur Un-

máßigfeit und Ungerechtigkeitzu wider�tehen; �eine be��e-
re Erfenntniß wird �einen NeigungenSchranken be�tim-
men ; �ein Wille wird die�e Schranken billigen und ver-

ehren, �o oft die be��ere Erfenntniß in ihm die Oberhand
hat; er wird Pflichten anerkennen,

7) Aufeben die�elbe Wei�e, wie die Natur Pflit-
fen gegründet hat , hat �ie auh Rechte gegründet,Denn

éin Recht i�t eine Freyheit, oder eine Möglichkeitzu han-
deln, die einem nach den morali�chen Ge�eßen zufköômmr;
eine die�en Ge�eßen gemäße, wenig�tens niht zuwider
laufende Art zu handeln. So wird al�o er�tlich eine jede

Pflicht von einem Rechte begleitet, Denn was nothwens-
dig i�t, i�t auh möglich; was die Natur fordert, muß
ihr auch gemáß, oder nah ihren Ge�eßenerlaubt �eyn.
Aber auch wo die Natur uns keine Pflichten vorge�chrie-
ben, �ondern un�ere Willfähr zufälligen,�innlichen
und mechani�chenReizenüberla��en hat, kômme uns das

Recht von Nacur zu, nach �olchen Antrieben un�ere Will-

führ �ich be�timmen zu la��en, nach zufällig�ubjectivi�ch
gegründetenNeigungenzu handeln.Denn da i�t Freyheit,
wo feine Ein�chränkung i�. Und es wäre nicht recht,

die�e Freyheituns nehmen zu wollen. Denneine unnd-

thige Ein�chränkungder Freyheitkann nicht für gut ge,

haltenwerden,

$) Die bisher erórterten Begriffe von Recht,
Pflichty Verbindlichkeit und Ge�eß �tehen in einem

�olchenZu�ammenhangemit einander , daß �ie �ich wech-

�el�eitig aufflären,. und in mehrals einer Ordnung aus
einander ableiten|la��en, Und je nachdem man �ich an

Dritter Theil, Í die-
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die�en oder jenerGrundbégrifgewöhnthat , fännel
nem die eîne oder die andereOrdnungdas mei�teticht gz«
ben, Es wirddahernichtundienlich�eyn, eben die�e
Begriffeduchhiernoh iin einer andern Ordnungaus eîh-

ander zu entwieln, Man känû al�o mit dem Begrif
von Verbindlichkeitanfangen;uñd bie�en �h zuer�t,
nach einer bekanntenWei�e,ecymologi�<auff(ären,
Einë Verbindlirhkeït, Fann man �agen, i� eine Ein«

�{änfüngder NeigungenUndder gemnelnenFreyheity
eiù inneres,morali�ches;Band(Vinculumjuris
Munrichter �t< abeï der Wille, mit allen �einenNela

guiigenud Ent�chließungenhothwendiÿnah Empfinduns
gen und Voór�tkellúmgen,als Triebfedernund Beweggrund

deit,Er fannal�oaúhdurchñichtsânderseinge�chränkt
Vor�tellungen,FrrigeVor�tellungenfönnenwohaud)

überwtegendwvirf�ameTriebfedern�eyn, Aber die Kraft
irrígerVor�tellungenbezeichnetnian nichtmit dem ehra
würdigenYtämenejnér Verbindlichkeitoder nvrali«
fchènNöthwendbigkeit.Und �ie verdient euch die�et
Namen úm �o wéniger,da �ie nïthtauf ‘objectivem,�vtie
detn nur auf�ubjectiveGründ beruht,Was dën Wila
len nur vé�tinimt, bewegtoder ein�chränkt,iveil es una

richtigvorge�tellti�t, Ht diefeKraftnicheintehr, �o báld

es erkannt wird, wie.es wirkich i, Al�o beruhtdie
Verbiadlichkeitduf der richtigenVör�tellungeiner Sas

chez vermögederen�ie (aus innèérm oder beygefügtemâuUs
ßerlichemGrunde)dus Be�te i�t, wás der Verbundene
wählen känn} oder, was eben �o viel �agt, mit den Uns

veränderlichenGründen �eines Wollensain mei�ten übérz

ein�timmt, Eine jede Anzeige, die �olch eine Verbinds
[ich-
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lichfeie enthält; i�t ein morali�chesGe�eg. Wozuman

eiri Verbindlichkelthat; das i� einem Pflicht. Was

gegen feiné Verbindlichkeit�tteitetz dazu hac man. ein

Necht. Derjenigede��en Wille uns elne Verbindlicha
keit auflegt,d. h. beyrichtigerEtkenntniß un�eres Ver«

hâlcni��esgegen ihn, ein ent�cheideüder Beweggrundi� ,

etwasfúts Be�te zu halten, i�t un�er Öberer, Und er

i�t rechtmäßigerSDberer} wenn er.das Recht hat , Ga«

hor�am gegen �einen Willen zu fördernund zu.erzwingens
d. h, wenn et �elb�t gegen feine Verbindlichkeithandelt„
inder et es thut, Dent és könnte �eyn, daß wir dur
die richtigeEtketihtnißde��en, was in aller Ab�icht das

Be�te i�t, be�timmt , Und al�o morali�ch genörhige oder

verbutideti wären, dex Gewaltnachzugeben, und go«

gen den Willen des MächtigenGehor�amzu bewei�enz
ohnerachtetderjenigegegen �eine Pflichtenund un�ere
rechtmäßigeFreyheithandelté,der �eine Gewalt zu einer

�olchenUncer�tüßung�einesWillens wider uns gebrauchte,

Si 39

Abhängigkeitder iatärlicheriRechteutid Pflichtenvom göttlichen
et.

Aber viele habet geglaubt, daß es keine natürll-

chenRechte und Pflichtengeben würde, wenn es keine

Gottheicgäbe; daß die�elben auf den göttlichenWillen

�ich gründen, und in der Ueberein�timmungmie dem�ele
ben be�tehen.

Bey die�er Meynung i�t nun freylich, nach dem

Sy�tem des Theismus,�o viel außer Zweifel, daß , wenn

es feineGottheitgäbe, es auch feine Natur der Dinge,¿8 Fls
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feine phy�i�chen und morali�chen Ge�e6e, und folglichauh
feine Rechte und Pflichten geben würde. Und weil,

nach eben den�elben Gründen , Dott die Natur �o einge
riditet hat , weil er es �o gut fand, und, als ein hôch�t
wei�es und gütiges We�en wollte ; �o ift ‘auh dagsjenige,
was der Natur der Dinge gemäß i� , Überein�timmend
mit dem göttlichenWillen und gründet fichauf den�elben,

Aber ’dámit kann nun doch nicht behauptekwerden,

daßderjenige, der an feine Gottheit, als den Urheber
der Nacur ÿlaubte , feinen hinreichenden Grund hätte,
moralifché Gé�ese, natürliches Recht und Unrecht anzue
érfennen, Das Gegentheilliegt klar ky dem, was vors

her von der Beziehungder morali�chenGe�eßeauf die phy-

�i�chen , und die Art, wie jene der naturliche Men�chen-
ver�tand aus diefenabnimmt , bemerkt worden ift.

Dem entgegen�eßenwollen, daß kein Ge�eß �ich
denken la��e, odne die Verbindungmit dem Begrif von

einèm Obern , hießenur die Bedeutung eines Worts ente

gegen�ehen, die an �ich willkührlichund hiehernicht pa�
�end i�t, Ju der Philo�ophie i| man �chon gewohne,
Ge�eße ohnedieNebenideevon einemObern fich zu den«

fen, und dicfenNamen bloßzur Bezeichnungirgendei

ner Art von Norhwendigkeitzu gebrauchen,
"Auchi�t dies hler noch nicht Frage, und braucht

ès nicht zu feyn, ob ein Athei�t eben die�elben Ge�eße
des-Réchtverhalrensanerkennen

, und eben �0 viele und
0 �tarke Beweggründezu deren Beobachtung,ein-

�timmig mit �einem Orundirrthume, habenfönne, als

etàGottèsvévehter? Genug, daß er �eine frepen Hand»
[urigen nicht alle für gleihgüttig, neh jeden �innlichen
Reíz und Antrieb für eine eben. �o gültigeund eat�cheiden-

de
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de Richt�chnur , als �eine be�te: Erfenntniß vom Verhält»
niß zu �einen unabänderlichenGrundtrieben halren fann.

Genug „ daß er in �einer be��ern ErkfenntnißSchranken
für �eine Neigungenfinden wird. Und weiter liege nichts
im allgemeinenGrunobegrif von Pflicht und Verbinde

lichfeit, von morali�chen Ge�eßen und Rechten, 208

Es habenaber einige die Abhängigkeitder mera

li�chenGe�eße von dem göttlichenWillen, in ihrenVors-

�tellungen noch weiter dahin getrieben, daß �ie meynten,

die�elben haben ihren ab�oluten und unmittelbaren

Grund im göttlichenWillen; nicht er�t mittel�t dex �chon
vorausge�eßten, wo niche wirklichen, �o doh im göttli-
chenVer�tande vorge�telltenNatur der Dinge. Dem gee

máß müßte man �agen, daß Gott ein Verhalten �einer

freyen We�en nicht darum wolle, weil es �o recht, der

Natur der Dinge gemäß i�t; �ondern daß es recht �ey,
weil es Gott will. Aus die�er Meynungwürde, wenn

man �ie �o ganz uneinge�chränktannehmenwollte , folgen,
daß Gott, bey der�elben Natur, und den�elben Ver-

hâltni��en der Dinge , eben �o wohl, was ihnenzuwider,
als was ihnengemäß i�t, befehlenund zum Rechte mas:

chen fönnte. Eine Behauptung, die wohl herr�ch�üchti--
gen ¿ügen- Prie�tern , die feine Ein�prüche der Vernuo�ft.
mehr zu befürchtenhätten, vortheilhafe�eyn könnte;aber

mit den Begriffenvon einem vollflommenen , wei�en und

gütigenWe�en �o o�enbar im Wider�pruch �teht, daß

�ich faum glauben lá��er , daß je ein Gelehrter dergleichen
behauptenwollte , wenn er auch �o etwas �agte,

Nicht völligdie�elbeMeynung i� es zwar, wenn

man annimmt, daß Gott Ge�eke gebenfônne, ohneal-

len weitern Grund, als um Gehor�am dadurch zu ere

$ 3 A0 «
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zeugen und zu üben, Mankännee dabey denken, ‘daß
die�e Uebungdes Gehor�ams für das Ge�chöpf �elb�t gue

wäre; �owohl in dem unmittelbaren Bewußt�eyn einev

erfülltenPflicht, als durch dgrauffolgendewillführliche
Belohnungen, oder quch den Vortheildes beyden gn �ich
HothwendigenGe�ehen leichter werdenden Gehor�ams;
und annehmen, daß das Befohlne, wenn gleichan �ich
nichénôthig, dochauch nicht �chädli< ware. »

Aber wahr�cheinliy wird auch die�e Meynunq niché
bey genauever Prüfung, Einmel hat �chon die Vorausz
feßuag mehr wider �ich als für �ich; daß es Handlungen
gebenfönne , die gn �ich betrachtet, oder in ihren natúr-
lichen Folgenwederg't nochbô�e �eyn , nichtmehrund nicht

weniger mit don unabaänderlichenGrundeigen�chaftender

Nwur überein�timmen, als das Gegentheilder�elben.
Wenn gleich uns, dis wir die Folgender Handlungen
nicht alle einiehen, und al�o ihren objectivenWerth
nicht voli��ändig �chäßenfönnen , es bisweilen �o �cheinen
magz �o hat doh, vermôge des Zu�ammenhangs, in

wel:vem in der Weltealle Dinge und Begebenheitenmit

einander �tehen, alles zu manchfaltigeund ju weit �ich
er�treckende Folgen, als daß man mit gutem Grundes

annehmen föônnte, sine Handlangfeygleichgültig,oder

enthaltenur ebenfo viel Gutes und Bö�es, als ihr Ge-

gentheil, für den "Handelndenund fürdieübrigeganze
Welt,

y

Wenn man aber auh über dia�e Bedenklichleit
weggehn, und jeneVoraus�eßunggqkltenla��en wollte : �ollte
es wohlder hôch�tenGüte und Weisheit an�tändig �evn,
bloß zur Uebungdes Gehor�ams Ge�ee zu geben, ohne
weitern Grund? Kanu niche die�e Ab�ichehinreichend

erhal
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erhaltenwerdendurch�o vieleaus der Natuxder Dinge
folgendean �ichnothwéndigeGe�ebe?Undwénnnun
ein �olches, an ih unnöthigesGe�ehy �tatt des Gehots
�ams ngehor�amnfände;ena es übertretenwürde:

könnteder Ürheberde��elbengerechffertigetwerden
gegenden Vorwurf,zumUngehor�ameineunnöthigë
Veranla��unggegebengu haben;vielleicht‘ gereizt“zu
heben,durchein"Ge�eb,weiches,daes ‘feinen‘Grund
in fich�elb�t‘harté,eine unbilligeEin�chränkungderFreys
heir, oder feinern�tliches"Gebot, �cheinenfonnte2
Würde man es bey einemVater ader-Erziehergut

heißen, wenn er �olcheGe�egezurUebungdes Gehorá
�amsgábe’?Mir �cheintesnicht0.

"AberGotthatmehrNecht-�agt man vielleicht,

in An�ehurig(einerGé�chôpfe,als einVatéroder Erc

zleher.
“

*

Rechte;washéißedies? Aus derMacht,
oder�ont roherent�pringendeFähigkeiten,vonder Art,
wieeinigeanmaßlicheRechteder Men�chen,die man,
als einiothwendigesUebelduldénmuß, weildieGes
walt�ameVerhinderungeinnochgrößeresUebel“nah �ich
ziehenwürbe2 Jt Gotteinvollkommenes,hôch�tgütiges
‘undwei�esWe�en : �o mü��enalle �eineHândlungenauf.
dieBe�örderungdesGucen,bes Wohl�eynsher von
ihmabhängigenWe�enabziveen,“Dénn �eine"Selig:
teit i�t in �ich‘�elb�t �chonunendlichunsunivandelbar,
Oder

6

toennwir uns‘Thâtigkeiten,, als Huëllendée�elbenP

nachun�ernerhaben�tenundwürdig�tenVor�tellungen,
denkenwollen: �o fönnenes feineandere �eyn, “alsdie
auf Woblehun,auf“Beglücfungandererabzween,
Denn Wohlthun,durch �eine Kraft Gutesbewire
fen, i�t die erféeulich�teEmpfindung�einer eigenen

: 4 Kraft
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Kraft und Vollkommenheit,Wenn gleichdie Allmackt
feine Ein�chränkungendurch höhereGewalt zulä��et: �o
macht doch der vollfommen�te Wille, alles was nicht

recht, nicht wei�e, nicht gütig i�t, dem höch�ten We�en
innerlih unmöglih, Wir dürfen al�o der Gottheit
keine Rechte bey�egen, die gegen die Begriffevon Weis-

heit und Güte �treiten,
Wie nachtheilig auh die Vor�tellung �alcher

ganz willführlichergöttlicherGebote, niche nur der Ziebe

und Ehrfurchtgegen Gott, �ondern auch der eifrigen und

ächten Tugendüähung, ja �elb der Beurtheilungder

Charaktereund Handlungenanderer Men�chen , und folgs
lich der Men�chenliebe werden fönne; erhelletbey wele

cerem Nachdenken *).
Wiederum eine andere Meynung wäre die�e,

daß Gottes De�cße zwar immer in der Natur der Sache
Grund haben, nie bloß willkührlih �eyn; aber doch

denen, zu deren Befolgung er �ie bekannt machte, �o

cheinen fönnten, weil er �ie nicht in den Stand ge�eßt
hat , die�en Grund einzu�ehen, Denn wenn gleich, wie.

vorherbernerkt worden i, Ge�ege, die unndthig , will»

führlih �cheinen, feinen �o willigen Gehor�am finden,
als diejenigen, deren Grund und Nothwendigkeitdie

Untergebenen ein�ehn: �o fann doh, in Ab�icht auf

göttliche G-�eße, die allgemeineÜeberzeugunggegrüns-
det �eyn, daß �ie wei�e und wohlchäcigfür uns �eyn,
auch wenn wir es nicht begreifen.

MWeiter

TR

*) S. Piartnera philofopvi�cheAphorismen Th. ll, H. L
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Weiter kann man zwar auch bey �olchen Ge�ehen
die Unvollkommenheitanmerken, daß �ie die morali�che
Erkenntniß überhauptnicht �o befördern, und richtig bee

fiimmen, wie diejenigen, deren Gründe man erkennt,
Aber die�e und alle andere Einwendungen können dichts

ent�cheiden;�o lange man nicht bewei�en fann, daß
alle den vernünftigenGo�chöpfen Gottes, in ihren mans

cherleyVerhälcni��en nöthigeVor�chriften auf Gründen

beruhen, welche einzu�ehen ihreNatur fähig gemacht
werden fonnte, Der men�chlicheVer�tand hat in An�es

hung des Zu�ammenhangsder Dinge, und der durchs
Ganze �ich verbreitenden Folgen �einer Handlungenenges

Gränzen, Und wenn er dije�e nicht hätte; wäre er

men�chlicherVer�tand ? Ehe ihn eigene Erfahrung , oder

Unterriche �einer Lehrerund Vorge�eßtenmit der Natur
der Dinge und den Regeln des Rechtverhaltensbekannt

gemachthaben; wie leiht, rie oft fehlter nicht das

gegen? Und beyallen durch die vereinigtenErfahrungen
und Belehrungenvieler Jahrhunderte ent�tandenen Ein=

�ichten können Men�chen noch in Fälle fommen, wo �ie
ungewiß �ind, nah was für Maaßregeln�ie ihr Verhale
ten be�timmen�ollen,

Will man hier �agen, daß mehrereVor�chriften ,

als naturlicher Wei�e erkennbar �ind , dem Menfchen bey
�einen freyen‘Handlungenauh nicht nöchig�eyn; daß
was er nach �einer be�tmöglich�ten Erkenntniß thut,
wenn es dennochnichtgut �eyn �ollte, von der aliwei�en
Gottheitgut gemachtwerden würde; �o möchtedie�e Ante
wort gültig und hinreichend�eyn, wenn �chon bewie�en
wáre, daß es fürdas men�chlicheVerhaltenfeine andere,
als natürlicherkennbare,nicht aufs An�ehneiner górelís

is (en



a) BuchV. Haupt�tü>1,
chenOffenbarung�ichgründendeGe�egegebeundgeben
könne, Aber �o langediesnoch�treitigi�t: fannjene
Behauptungauchnochnichebe�tehen,

*

Und‘wennauchallezur Regierungdex men�chli:
chenNeigungenerforderlichenGie�ebeGottes

|

nach und

nachgur“natürlichenErfkenntnißwerdentönnten: �o
wäredochnochFrage,obesderGôttheitunan�tändig�ey,
mit außerordentlicheBelohnungen“die�en,‘vielleicht
er�t nach.vielenoderallzü�chädlichenErfahruagennatüre

lichent�tehendenEin�ichènzuvorzukommen?
*

“

“DaßGott, ‘wieein wei�erErzieher, diever Une
wi��enheltzugefähélichenVet�uchungehabwenden,und
dienóthigenZurechtwei�ungen, undbelehrendenErfah-
rungendurchUm�tändeveran�talten,ünd�o dié aus:

drücflichen, beymMangelder Ein�icht
i

inihreGründe
willfüßrlich�cheinenden,‘Gebote,eptbehrlichmachen
werde;diesläßt �ich fyeylichannehmenz“aberdochach
nur unterberVoraus�egung,daßesin alleñFällenmöglich,
und‘inallerÄÁb�ichedas Be�tei�t.

Gewi��erinaßeni�t das“bisherîn Unter�uchung
BegeiffenederwirklichèFal vieler» jaaller Men�chen.
DienaturlicherWei�eertennbarenGe�eheGottes, als

UrhebersberNatur,werdenjanichtalle'vonallenMen-
�chenals�olcheerfannt;‘entwederin‘derKindheit,èober
auchdurchsganzeLebennicht, Sie �indipnennur “als
geoffenbarte,von ‘wei�ernMeu�chen,odex auch,
weñlg�tersangeblich, voneinemhöhernWe�en vorge-
hriebeneGe�eßebekannt,unddutchdasÄnfehndes
tehpersundGe�epgebersiÿnenempfohlenundherbindlich
gemacht.Sollte dennal�o, wasin éinexgenauern

Ein�chränkung,dochim Grundeda��elbe,wirklichi�t ,

in
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in dem weitern Sinne nicht möglich�eyn, gar nichthaben
�eyn fönnen ? Dies zu behaupten�ehe ichfeinen Grund,

Wohl aber läßt �ich noch eine Ur�acheangeben,

warum Ge�ege, deren objectiperGrund dur men�ch
liche Ein�ichtennicht erreicht wird, wenn �ie, als von

Gott geoffenbart, vorge�chriebenwerden, no wirk�a-
mer �eyn könnten, gls Ge�che, die �ih auf einen nacür-

�ichen Grund �täßten, Um das ganze Gewichtder natür«

�icheu Gründe der bloßenBVernunfrge�eßezu fühlenund

anzuerfennen, i� niht nur eiù mehr umfa��ender und
�chärferer Blik nöthig, als der gemeineHaufe der'

Men�chen gewöhnlichhat und anwendet; �ondern auh

eine Unpartheylichkeit,wie im Dien�te der Leiden�chafs

tèn dié wenig�ten be�igen, Wenn der Men�ch Gründe

des Ge�eves weiß,undesnach die�en �elb�t;erklären darf:
�o erlgubeer �ich, unter dem Einflu��eder Leiden�chaften,

gar zu leichtmehrAusnahmenund Ein�chränkungen,als

recht i�t Y),
Daher habennochalleGe�eßgeberund Regierer

der Men�chen , auch bey ihrenbilligen, natürlichnoth-
wendigenGe�eßen, es für nöthigerfannf, die�elben ents

wedermic ihrem ejgenen An�ehn, der Furche var ihren
Strafen , oder mit dem Au�ehn einerGottheit zu un-

cer�tüßen,
Sollte es denn al�o wider�prechend�eyn, daß die

Gottheit eine dex men�chlichenMatur �o angeme��ene
°

Trieh-

Aa
SO

R TR TD

9 Daher i� es freylih was gutes um den kategori�chen

n
aw, Nur muß man er�i Geund fár hn

aden,
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Triebfeder, wovon den Schein zu Hülfe zu nehmendie

men�chlichen Ge�eßgeber�o oft für nöchiggehaltenhaben,
bisweilen wirklichangewendethabe?

Wie aber auh die�e Unter�uchung,in hi�torí=
fcherAnwendung, wo�ie ihr größtesJutere��e hat , ge-

endiget werden mag: �o �ind dochfolgendeGrund�äge
gewiß,

1) Alle aus der unveränderlihen Natur der

Dinge folgbare Vor�chriften des Rechtverhaltens�ind
göttliche Ge�eße. Und feine mit der unabänderlie
<en Natur der Dinge, mit un�ern Grunderieben und

nothwendigenVerhältni��en �treitende Vor�chriften fôn-

nen je für göôttliheGebote und Offenbarungenange�ehen
werden. Die höch�teWeisheitkann nicht mit �ich �elb
{m Wider�pruch �eyn.

2) Eben deswegen aber i�t der göttlihe Wille,
auf welche Wei�e wir ihn auch erkennen, in allen

Scüeken für uns das höch�te Ge�cß, dem alle men�ch-
liche Verordnungen und alle un�ere veränderlichen Neis

gungen nach�tehen und untergeordnet werden mü��en.
Dennwie wollten wir uns ein höheresGe�es, eine rich-

tigere Vor�tellung und Anwei�ung denken, als die Vor-

�chrift der vollflommen�tenWeisheitund Güte? Oder

wie fönnten wir hoffen, un�er wahres Woh! zu beför-
dern, wenn wir uns dem Willen des Allmächtigenwider-

�eßen wollten ?
3) Wenn es aber überhaupt,an �ich, no unge

wiß i�t, ob ein angeblichgeoffenbaretesGe�eß Gottes

dies wirklich �ey: �o wird es um 0 viel zweifelha�ter, je
wenigerauf eine uns erfennbare Wei�e durch die�es Ge�eß
Gurtes befördere, oder je mehr die�es uns erfennbaren

Gurten
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Guten dadurchgehindertwird. Die Wirk�amkeitder Natur
ein�chränken, und ihrenBe�trebungen �ich wider�eßen, wo

niche die Erhaltungeines überwiegendenGutes �olches
nothwendigmacht; i�t nicht das, was �ich.vom Urheber
der Natur erwarten, und als Merkmaal �einer Ge-

�ehe denken lá��et. -

Je mehr al�o die Wirkung, und �elb�t die

Ab�iche, eines Ge�ches Unterdrückungder Triebe und

Ein�chränkung der Wirk�amkeit der Natur �cheinen
müßte; de�to weniger hätte es das Merkmiaal

eines göttlichen Ge�eßes an �ich, Und die Rechte
und Freyheitender Natur, Goctes wahre Anordnungen
und Ge�eße, gegen men�chliche Gebote, die fäl�chlich

aufs An�ehn einer götclichenOffenbarung �ich �tüßten ,

in Schuß nehmen und wiederher�tellèn; muß wohl
zu den Heilig�ten Pflichten des Men�chen gerechnet
werden,

$. 31.

Ob im Sy�tem der metáphy�i�chenNothwendigkeîtein Unter-
�chied zwi�chen Recht und Unrecht Stätt findet?

Noch immer gemeine Mißver�tändni��e und fort-
währéèndeScreirigkeitenmachen es nöthig, zu unter�u

chen, ob die bisher fe�ige�eßten Rechtsbegriffeauch

noh Srtatt finden können, wenn die Handlungen
nicht in dem Sinnefrey �eyn �ollten, in welchemes von

vielen geläugnetwird; wenn �ie metaphy�i�chnothwen-
dig *) wären?

|

Die
ammSDEI E

*). Die�e Bcacnsung;�cheint mix die {hi&#lichite. Denn
phy�i�che und’ morali�che TTorpbwcndigkeit�ind

etwas
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Die Frehhelttemlih, deren Geunbodet Un-

gkiündin deë Mecaphy�ikuti?er�uchtivird, �oll daëinne

be�tehn, daß dié freyeHandlungihkenleßten Grund
in Handeluben�elb�t, tenig�tenshitht ganz außet ihm,
hat, Leßtereswird der Fall �ehn, tvenn jedé Handlung
unter dèn Urä�tänbéti;unter deñen �ie erfolgt,nicht hätte
uhterbleiben, oder anders erfolge fönnènz Und wenn

ferner alle die�e Um�tände, die den näch�tenGrund der

Handlungenthalten, wénti der ganze innereund äußere
Zu�tqnb des Häandälnden,ln Ack der Sthöpfunggenau
vorherbe�timmt, und eine, natürlichèeWei�e, unauss

bleiblicheFolgeaus dem�elben gewe�en wäre, Hingegen
würde der lezteGrund ber Handlutig, tvenlg�tens eini-

germaßen, im Handelnden�elb�t liegen, Und �ein

Verhalten metaphyfih ftey �eynz wénn étitweder in

dem�elben voll�tändig be�titntntenZu�tande, in welchem
er �o handelte, ex noh hâtte anders handeln föónnenz

oder wenn doch nicht �ein ganzes inner�tes We�en, �eine
Kräfcee und ihre Entwielung durh Schöpfung
aus Nichts gegründeeund vorher be�timmt worden

wären,

Ueber
E

pulizia m E
at

u

etwas anders. Die�e gründet �ich auf die be�tmöglich�te
Erkenntniß; jee wirft und be�teht unabhängigvon

Erkennen und Wollen, Die logi�cbe L7othwvendig-
keit, eine Art der phy�i�chen (im weitern Sinn des Wor»
tes), beruht auf dem beyun�erer Erkenntniß�ich oferiba-
renden We�en des Ver�tandes. Merapbyli�cbe
Nothwendigkeicbezieht�ich auf die Abhängigkeitder geiz
�li�chenThätigkeitenüberhauptvon ent�cheidenden Grún,
den jedwederArt; Und bezieht�ich insbe�ondere auch

cufdieaußerhatb un�erex Erfahrungliegenden ex�ten
rúnde,
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Ueberbie�e în ihrervoll�tändigenBe�titnmung�d
viel befa��ende, dixäußer�tenGränzenun�erer Erkenintz
hip berüHrende, wo nichrüber�chreitende,Märerieipeiz
tere Unter�uchungenanzu�tellen,kömmtderMerhaphy�ik
zue Hiehergehörtnürdie Frage, diedennfreplichauchden
ivichtig�tenTheilder ‘gängeÜncer�uchungauzmachtz
Ob die bisherentwikelkenund getneiñgültigenBegriffé
von Recht ünd Pflichteine�ole niétaphy�i�cjeFreyheir
der Händlungenvoraus�eßen? Und dies kann mit

Gründengeläügnetwerden, dle, wie.michdünket,einen
jedèùüberzeugenmü��en, ber.�ie �ich, völlig deutlich
macht, E _ -

Allerdings beziehen�ith zibätall?’hiörali�the
Begriffeund Urtheileauf freyèHänblüngeh, Abet
nur in eine Sinndes Wortes, in welchenes gänj
außerZwelfeli�t, daßviele un�rer Hanblungenfred
�eht. , E PN E

Nemlichdâs Fréye, elchèsberGegen�tandder 'is-
rali�chenGe�eße,dèr Vot�chriften unddermorali�chenBilli:

gung und Mißbilliziinzäustnacht, �tehtkuk deiiiphofi�ch
nothwenbigen,von Un�ter UebkrlégungundWahlüunabhät-
gigen, éêntgegei, Freyi� , i die�ein BWégen�aßeutid it

die�er Beziehung, ivás, Nachdetnwirs wollen und gut
finden, wir thun Und la��en, �o und anders fachen
föônnen. Es förirnr al�v dábey tux auf die nähern, in

un�erern Wirkutngs-undErkentitnißkrei�eliegendenGrüns
de un�ets Verhaltensanz nicht auf die außerdem�elben
liegenden, enffernte�tèti, er�ten, Mit die�ennäch�ten;
veränderlichenGränden der Handlungenhat es der Ge-

�eßgeberund Regentzu thun, Auf die�e ihre Gründe,
und ihreFolg, �iehtdex-Mötali�t,wenn-axdie Hand:

lungen



lungen würdiget; dle einen morali�ch gute oder ret
nenne, die andern morali�ch bô�e, unreche, Wie wir

nemlich überhauptgut nennen, was uns, als angenehm
oder núslich, gefälle; und vernünftiger'Wei�e,wenn es

zufolgeun�erer be�tmöglichen Erkenntniß ge�chieht: �o
nennen wir �olche freye Handlungenmorali�ch gut oder

recht, ‘entweder in det be�chränfte�ten R'>�icht, wenn

�ie dem Ge�eß , worunter fie gehören, gemäß�ind; oder

bey tieferer Ein�icht ; wenn wir �ie in ihrenuns erkenn

baren Gründen ünd- Folgenfo que, oder be��er finden,
áâlsirgend etwas, was an ihrer Stelle �eyn könnte,

Auf die er�ten Elemente der Natur, und die

ab�olut er�ten Be�timmungen der Grundkräfte lä��ec �ich

hierbey, außer der Metaphy�ik, fein vernünftiger
Richter ein, Wir urtheilen , und wü��en urthei-
len, na< dem, was uns erkennbar i�,
Anderskonnten wir auchnicht handeln,

Auch auf ‘die andere den metaphy�i�chenStreit

gunäch�tveranláä��ende Frage, wie die Beweggründeden

Willen be�timmen, ob zufällig oder nothwendig,
braucht der Morali�t bey �einen Grundbegriffenvom

�ittlich Guren und Bö�en �ich niche nothwendigcinzus
la��en. Bey die�en Grundbegriffen,�age ih, und der

Behauptung éhrer Realität; wovon hier nur die Rede

i�t, Denn ‘�on�t i�t freylich die Frage, ob Bewege
gründe, in ihrer-völligen�ubjectiven Be�timmtheit,eine

ent�cheidende Kraft zur Be�timmung des Willens has
ben, �ür die Moral niches weniger als gleichgültig,
Die gründli�te Aufklärungdes Begriffesvon Werbinds

lichkeiti�t �chon davonabhängig($. 29.)
Aber
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Aber niht das Sy�tem der determinirenden
Gründe, �ondern das Sy�tem der Zufälligeit,
oder der Gleichgültigkeiti�t es, was von die�er
Seite den Morali�ten in Verlegenheit�eßet; wenn die

Frage ent�tehe von den Mitteln zur Lenkungund-

Be��erung der Gemüther, und den Gründen der Sittlichs
feit *),

*preylichwenn durch eine überlegenegei�ti�che
Macht einem Men�chenBeweggründeund Ent�chließun-
gen eingewirktwürden, ohne daß er es mic aller �einer
Vernunft und Willkührverhindernkönnte; wie �ole
Eingebungendes bö�en Gei�tes der Aberglaube, oder dië-

Begierde�ich zu ent�chuldigenerdichter hac : ‘fo. wäre es

un die Freyheicge�chehen, die zur Moralität erfordert
wird. Alsdeny wäre der Men�ch nur ein Werkzeugdes

máchtigernGei�tes , nicht �elb�ithätig, nacheigenem
Ver�tande und Willen. Aber die�e Voraus�egung?
gehörtnicht zu jenerStreitfrage,

Ob aber die unleugbareFreyheîtder men�chlichen
Handlungenauch hinreichend�ey zur Begründung der

Begriffe von Verdien�t und Schuld und von der �tras
fenden Gerechtigkeit; dies �oll im Folgendener�t une

ter�uchtwerden,

J

E

u

*) Wem dies wenigedie Sache nicht deutlih genug
macht; der le�e die Schrift des Herrn Profe��or
Æhlers, und die andern cla��i�chen Schrift�teller, die

ich beym $. 5x. nat, f, meiner [n�tit. Log, & MetapbyL
genannt habe.

Dritter Theil, M
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S. 32.

Ob im Sy�tem des Optimiemus.
Mit mehreremScheinenoh könntegezweifeltwere

den, ob der morali�che Unter�chied der Handlungen
übrig bleibe, beyder Voraus�eßung, daß.die�e Welt,
d. h. das ganze Sy�tem der Dinge und Begebenheiten;
dje neben einander und auf einander folgen,unter allen möôg-
lichen die be�te �eyz und daß �ie niht mehr die�elbe
Welt, folglich nicht die be�te �eyn würde, wenn das

Minde�te anders wäre, als es wirklich i�t; um �o
mehr, da vermögedes allgemeinenZu�ammenhangs,
wie man insgemein hiebeyannimmt, alles einiger-
maßen anders �eyn mü��e, wenn das Minde�te anders.

wäre ?

Wenn dem �o i�t, möchte man �agen, wenn

. Alles, was ge�chieht, mit zur be�ten Welte gehört, im

Ganzenwirklih gut, ja das Be�te i�t, was da feyn
fann, wie bö�e es auch in einem Theile �einer Beziehun-
gen und Folgen �cheinen mag: wie fann denn noh

icgendeine Handlung, die einmal ge�chehen if, getadelt,
unrecht genannt werden ? Hießedies nicht, die be�tealler

Einrichtungen tadeln, oder diejenigeWelt, die Gocc

gewählthat, nicht für die be�te erkennen wollen ?

So �cheinbarlichauch dies Rä�onnement manchen
vorkommen kann: �o i�t doh niht wahr�cheinlih , daß

viele�ich dadur< werden abhaltenla��en , ihr Verhalten
nach den im Vorhergehendenfe�tge�eßtenGrundbegriffen
zu prüfen und zu be�timmen; �chwerlicheiner auf lange
Zeit. DagegenhabenjeneBegriffezu �tarke Gründe in

der Natur, Wie uns nemlichdie Vernun�fedie Folgen
un�erer
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un�erer Handlungen nicht verkennen läßt: �o läßt uns

die, Empfindung nicht gleichgültig dagegen �eyn,
Beyde zu�ammen be�timmen und zwingenuns gewi��er-
maßen, un�er Verhalten nah den uns bekannten und

erkennbaren unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen
de��elben einzurichtenund zu beurtheilen;es zu billigen
oder zu mißbilligen, für bös oder gur, recht oder unrecht

zu erflären. Eine Vor�tellung, die uns von die�er Art

zu urtheilenund zu handeln, abzuhalten�trebte , �tricte
al�o zu �ehr gegen Vernunfc und Empfindung, um �ich
lange behauptenzu fönnen. Wenn eine �olche Vor-

�tellung durch den Saß, daß die�e Welt die be�te, be-

gründetwürde: �o wäre dies allein �chon hinlänglich, den

Sas zu verwerfen.
Wenn ein Gott i�t — und ohnedie�e Voraus-

�é6ung i�t an die Behauptungder be�tenWelt nichtzu
denfen — �o muß �ein Wille �eyn, daß wir un�ere
Vernunft gebrauchen, und nach un�erer be�tmdg-
lich�ten Erkenntnißhandeln. Denn wozu hätteer uns

�on�t die Kraft und den Trieb dazu gegebenz warum

uns �on�t �o empfindlichgemachtgegen die Folgeninsbe�ons
dere, die aus un�ern Handlungenent�tehn? Sein

Wille muß es �eyn, daß wir mit wirken, die�e Welc

gur be�ten zu machen, die Summe des Guten in uns

und außer uns zu vermehren; da er uns niht nur einige
Kenncniß dazu gegebenhat; �ondern un�ere eigeneZu-
friedenheifund Seligkeit �o abhängiggemachthat, von

dem, was wir uns bewußt �ind, durch un�ere Kräfte,
nah un�ern Ein�ichtenund Ab�ichten, bewirkt zu haben,
Fehlenwir, bey un�ern be�ten Ab�ichten und Ein�ichten
fo wird er, der Afllgütige,Allwei�e und Allmächtige

M 2 un�ere
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un�ere Féhlerverbe��ern, Und immer war un�ereHands
lung, die, nachun�erer be�tenErkennceniß,von uns gut ges

meynt war, nichtvergebens. Sie war und bleibt in

Ewigkeiteine gute That in uns.

Aber jene un�ere Natur empôrendeFolgerunghat
în der ‘ehre von der be�ten Welc berall keinen Grund.

Wenn die�e Welt für die be�te erklärt wird: �o hac es

nur den. Sinn, daß Gott die Natur der Dingeaufs
he�te eingerichtethabez und immerfort�o viel Gutes er

halte und befördere, und �o vielBö�es verhindere, als
in irgend.einem Sy�tem der Dinge, zur Bewirkungder

größe�ten Vollkommenheitdes Ganzenge�chehenkonnte,
Es i�t die Meynung, daß er darum das Bö�e nicht
verhindere, was wirklichi�t und ge�chieht, weil die

Art, wie er es verhindern könnte, dem Ganzennicht
zum Vorcheilgereichen, �ondern die Vollkommenheit
de��elben vermindern würde, Dies würde, begreiflich
für die men�chlihe Vernunft, der Fall �eyn; wenn

allzuofe die Freyheit einge�chränkt, die Kräfte
gewalt�am aufgehalten, der regelmäßige Lauf der

Natur, auf welchem alle un�ere Vernunft - Weisheit,
Tugendund Rechtverhaltenberuhn, durchhäu�igeWun-
der unterbrochenwürden,

Aber daß mehr Gutes in der Welt �eyn würde z

�conjeht �eyn wird, wie es, vernünftigenHoffnungen
gemäß allmálig wirklich kommen wird ; wenn die Men-

�chen fleißiger, �orgfältiger der Wahrheit und dem

Guten nac�trebtenz dies �treitet gar nicht gegen jene.
metaphy�i�chen Lehren. Und eben �o wenig �treitet dage-
gen die Behauptung, daß manches ge�chehe, was

auh in allen �einen Folgenbetrachtec,wie nur die

Gott-
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Gottheites betrachtenkann, nichtwir, Uebel i�t, die

Summe des Guten vermindert, Denn �elne Zula��ung,
oder Mitaufnehmungin den Plan des Ganzenkönnte doch
gerechtfertiget�eyn, dadurch, daß es nicht wegbleis
ben, nicht verhindertwerden lonnte, ohne daß ein

größeres Uebel an die Stelle gekbommenwäre z

oder ohne Kräfte zu ‘vernichten, deren übrige Wir-

fungen �ie fürs Ganze überwiegend vortheilhaft
machten.

Daß aber insbe�ondere die außerdemgegründete
Furcht vor Strafen der Uebertretungender Naturge-
�eße durch das

,

'

was die Meynung von der be�ten Welt

enthält, nicht aufgehobenwerde; kann leichegezeigt wers

denz �elb�t wenn man zugebenwollte, was doch niht

bewie�en werden kann, daß alles, was ge�chieht, in

allen �einen Folgen zu�ammengenommengut fürs
Ganze �ey, Denn wenn es dies gleih wäre: �o fönnte

es doh, �o wohldurch natürlicheals po�itive Strafen
für denjenigen, durch den es ge�chah, überwiegendnach-

theilig�eyn.
Die natürlichen Strafen bewei�et die Erfah-

rung, unabhängig von allen metaphy�i�chen Streitig-
feiten, Der Schwelgerbringt �ich um Ge�undheit und

Heiterkeit; der Mü��iggänger�türzt �ich in Armuth und

Verachtungoder entbehrtdoh der höhernFreuden, die

aus nüßlichenThätigkeitenent�pringen; wie vielen Vor-

theilauh andere Men�chen von die�er Schwelgereyund

die�emMü��iggangehabenmöchten. :

Und�elb�t die Vorwürfe des Gewi��ens, die dem

Uebelthäterent�tehen, wenn er zur Erkenntnißkömmt,
Fönnten ihm durch die Meynung, daß alles, was ge-

M 3 �chieht,
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�chieht, fürs Ganze gué i�t, nicht, wenig�tensniche
vóôllig, benommen werden. Denn renn Gott macht,
daß Gutes aus dem ent�tand, was er nicht gut meynte,

�ondern aus Eigennuß, Rach�ucht, Eitelkeit u. #,w,

that: �o bleibt doch immer �eine That, �o fern �ie �ein
i�t, .bó�e; ihm bleibt das Bewußt�eyn bö�er eigener Ge-

�innungen und Ab�ichteneine unangenehme, nieder�chla-
gendeErinnerung.

Und wenn die�e natürlichen Strafen nicht hinreiz
chend wären, bie Triebe zum Bö�en einzu�chränken,
�o weit �ie zum Be�ten des Ganzeneinge�chränktwerden

könnten: �o müßten ja noch po�itive Strafen hinzukom-
men. Und �o kônnte es al�o leicht �eyn, daß er�t mict-

tel�t der darauf folgendennaturlichenund po�itiven Stra-

fen eine Uebelchacfürs Ganzeüberwiegendnüblih würde;
obgleich für den Urhebereben dadurch die�elbe überwies

gend �hädlih geworden wäre, Die�e Vor�tellung i� der

Analogieun�erer gewi��en Erkenntniß volllommen gemäß.
Mittél�t des Eindracks, den die nahdrückliche Be�tra-
fung eines Vergehns gemacht hat, kaun die�es Ur�ache
werden, daß viele andere und größere Vergehungen
unterbleiben, und gleich�amin der Geburt er�tickt
werden,

Aber verlieren �ich nichtetwa die Gründe der mo-

rali�chen Begriffe; wenn beydeMeynungen, die wlr

bisher einzelnerwogen haben, mit einander verbunden

würden? Wenn nicht nur alles Wirkliche zu�ammen die

be�te Welt ausmachtez; �ondern aùch alles was wirklich
wird, �einen entfernte�tener�ten Grund in der Gotthèie
�elb�t hätte?

Es
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Es bliebe doh immer unzweifelhaft,daß �eis
nen näch�ten Grund und �eine weniger entfernten Grün-
de alles, was wir thun, ín uns habe, in un�ern Nel-

gungen und Vor�tellungen, �o fern wir es mit Willen

chaten. Es bliebe unzweifelhaft,daß wir in An�ehung
die�er nähernGründe un�erer Handlungen vieles auh
�elb ändern fönnen , wenn wir wollen, Und da uns un-

�er Zu�tand, da ihm die Folgenun�erer Handlungenniche
gleichgültig�eyn fönnen: �o fönnen uns auch die Gründe

der�elben nicht gleichgültig�e+n, Wir würden uns al�o
immer nah Regeln um�ehen, wie wir un�ere Handlun-
gen und ihre Gründe, die Meynungenund Neigungen
und Kräfte in uns einzurichtenhaben, damit uns werde,

was wir begehren„. und uncetbleibe, was wir verab�cheus

en. Und wenn wir �olche Regeln der Ab�ichtangeme��en
fänden, würden wir �ie für morali�ch nothwendig,für
verbindlichhalten; würden Pflichtenund Rechteanerken-
nen, nach den obigenaus den unabänderlichenGe�eßen
der Natur gefolgertenBegriffen,

Wenn auch alle Trug�chlü��e, die wirklichwerden,
nothwendigerfolgten: �o würde doh immer Vor�icht,
feine Trug�chkü��e zu begehn,Ge�eß der Vernunfc blei-

ben, So gut als die Vor�icht , das Bein nicht zu bre-

chen, oder nicht durch plôklicheErkältung eine �chmerzs
hafteKrankheitund Auszehrung�i zuzuziehen; wenn

gleichausgemacht wäre , daß alle Beinbrüche und alle

Fieberaus läng�t vorherbe�timmtenund ent�cheidenden
Ur�achenent�tehen; und alle mit zur be�tenWelt gehören.
Wenig�tenswürde �chwerlichJemand, wenn er den
Schaden fühlte, den er �ich dur< Unvor�ichtigkeitzus

¡og „ um �eines metaphy�i�chenGlaubens willen , die Un?

M 4 vor-
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vor�ichtigkeitwiederholen.So �ehr hat un�ere Wohlfarth
�pißfindigenTheoriender Urheberun�erer Natur niche
preißgegeben,

Unterde��engiebt es dochbisweilenFälle, wo aus«

�chweifendeleiden�chaftlicheTriebe und unnatürliche Ge-

�innungen in der Seele überhandnehmen; wo die natür-

lich�te Denkart be�hwerlichund verhaßtwird; wo man

den Gründen der Vernunft und des Gewi��ens alles ent-

gegen �et, was �ie entkräften, und die herr�chenden
Fdeen und Begierden begün�tigen kann. Um �olcher
Fálle willen i�t es nöthig, den Ungrund�olcher Jdeenges
webe aufzudeen , dle aus metaphy�i�chen , halbgefaßten
Speculationenent�tehen, Undmich dünkt, daß die big

herigeErörterung hinreichend�eyn kann, zum Bewei�e,
daß jene unmorali�chen Folgerungendie Vernunft ganz
wider �ich haben, wenn auch die metaphy�i�chenGründe

ausgemachtwären,

$. 33

Weitere Entwickelung des we�entlichen Begriffes von dem wag

rechti�t; neb�t einigen Erinnerungenzu de��en Anwendung.

Wenn denn al�o recht i�t, was mic den Ge�ehen
der Natur ,

mit den unveränderlichenEinrichtungenund

Verhältni��en der Dinge völligoder am mei�ten überein-

ftimme, und eben deswegen mit dem göttlichenWillen
überein�timmend �eyn muß:�o folgt,

1) daß es recht i�t , wenn ein Men�ch �eine eigene
Wohlfarth�ucht, wenn er fich�o zufriedenund glüf�elig ,

und al�o �o vollkommen zu machen �ucht, als ihm mög-
lichi�t. Denn dazutreibt ihn �eine Natur unablä��ig
an. Und es muß al�o Gottes Wille �ezn, Wenn auch

Gece,
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Gott, als das vollfommen�te,allgútig�te We�en, die

Vollkommenheitund Glück�eligkeitdes Ganzen will : �o
muß er ja die Glücf�eligkeitund Vollkommenheiteines

jedeneinzelnenMen�chenauh wollen, 0 weit �ie nach
�einer Natur und �einen Verhältni��en möglichi�t.
Und eben deswegen muß es auch recht und Gottes Wille

�eyn, daß jederMen�ch zuförder| , und vorzüglichnach

�einer eigenen Glücf�eligkeit �trebe; weil, wenn einer

niche �elb�t glücf�eligzu �eyn verlangte, und dem gemäß
�ich betrüge, fein anderer , und alle Men�chenzu�ammen
nicht im Stande �eyn würden , ihn glück�eligzu machen.

2) Aber nicht recht wäre es, wenn ein Men�ch
dabeygleichgültig�eyn wollte gegen die Wohlfarth, Zufrie-

denheit und Vollkommenheitanderer Men�chen , und al

ler der lebendigen We�en, auf die er Einflußhabenkann.

Denn�o müßte er den eben �o natürlichen, obgleichnicht
eben �o �tarkenEmpfindungen, und Antrieben des Mitlei-

dens und Wohlrwollens�ich wider�eßen, die er nie mit

völligerund dauerhafterZufriedenheitunterdrücken kann.

So würdeer �ich der erhaben�tenund �üße�ten aller Ver-

gnügungenberauben , des Vergnügens, andern Urheber
ihres Glúfs, Retter in der Noch, Trö�ter , Be��erer

gewe�enzu �eyn, So würde er gewiß.einen großenTheil
�einer Kräfte und �einer Zeit unbenußtla��en mü��en ,

oder Úbel anwenden. Und was insbe�ondere �eine Ne-

benmen�chen anbelangt, wie fann er hoffenunter ihnen
�ich möglich�tzu vervollklommnen und glücklichzu �eyn,

ohneihrenBey�tand, ihreLiebe, Achtung und Zucrau-
en? Und wle will er die�e gewinnen, wie bewahren;
wenn er ihrenZu�tand �ich gleichgültig�eyn lä��et ; oder

wenn er gar ihreWohlfarthab�ichtlich�töret und unter-

M5 gräbt?
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gräbt? Und wenn er an Gott, als das gütig�te We�en
und den allgemeinenVater und Herren gläubt; wie kann
er zweifeln, daß es �eine Pflicht �ey, �ich zu hüten, daß
er nirgend Bö�es �tifte, und �ich zu bemühen,nach bes

�ter Erkenntniß überall Gutes zu �tiften? Ja der Men�ch
würde den allgemeinenGe�eßen �einer Vernun�e, �einen
Empfindungenvon Wahrheit und Schilichkeit entgegen

handelnund wider�trebenmü��en; wenn er, beyder An-

erkennungder�elbenNatur, der�elben Bedürfni��e und

Triebe, wie er in �ich �elb�t fáhlt, und als Gründe �eis
ner Pflichten und Rechte betrachtet,nicht eben die-

�elben Nechte und Pflichtenauch bey andern Men�chen
anerfennen, und in �einem Verhaltendarnach �ich richten
wollte. Er wúrde den Vorwurf eines incon�equenten,
wider�innigen und grundlo�enBetragens �ich �elb�t machen

mü��en. Was dem einen recht i�t, das muß, bey glei
chem Grunde, dem andern auch re<ht �eyn. Dies be-

greift und lehret der gemein�te Men�chenver�tand.
3) Seine Glück�eligkeit, �einen Vortheil, den

Vortheil, der niht aus einem be�ondern Rechtsgrunde
dem andern zugehört,die�em überla��en; bloß damit die-

�er erhalte, was man �elb�t verlierec; dies i�t keine na-

türlichePflihe, Es �treitet nicht nur gegen das Verhält-
niß der Selb�tliebe zum Wohlwollen; �ondern, �o wie

es hier angenommen wird, kann es die Vernunft
auch niht dem Wohl des Ganzen zucträgliherachten.
Etwas anderes aber i�t, dem andern überla��en, was zu

�einer Glücf�eligfeitnôthiger i�t, als zur un�rigen; für
de��en Abtretungdie Liebe des andern, oder un�er Bewußt-

�eyn , ret gethan zu haben, un�erer eigenenGlüf�eligs
Feit vielleicht�hon Er�ab i�t, Etwas anderes auh, dem

an-
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andern überla��en, was uns zwar �o nüslich�eyn würde,
als ihm, aber in ihm vielen, dem Ganzen nüglicher
wird, als beyuns,

Aberi� es denn Pflicht, �ich einem wahren ,

bleibenden,Verlu�t an eigener Glück�eligkeitfreywillig
zu unterziehen, um die Glüf�eligkeie vieler anderer zu

vermehren?Wenn man die�e Fragepa��end beantworten
will: �o muß man�ich hüten, nicht mit einer andern �ie

zu verwech�eln und zu vermengen ; ob nemlih der Men�ch
fähig �ey , �einen wahren Vortheilüber andere , im Af-
fectdes Mitleidens und Wohlwollens, zu verge��en und

aufzuopfern? Allerdingsi�t er dies. Er kann dazu
beredc werden; und von �ich �elb�t darauf verfallen. Ja
er fann �ichs auf eine gewi��e Wei�e bewußt�eyn, oder

glauben , daß er �ó handelt, �o �ich aufopfert, und doch
dazu �ich ent�chließen, Denn die �tärkere Vor�teklung,
das �tärkereGefühl, ent�cheidet, Und die Vor�tellung
und das Mitgefühlvom Zu�tand anderer können allers

dings bisweilen die �tärkern werden. Aber wenn man

die nacurlichenPflichtendes Men�chen unter�ucht : �o i�t
nicht die Frage, wozu Men�chen auf irgend eine Wei�e

„geneigtgemachtwerden fönnen ; �ondern was man vor

der Vernunft, als nothwendig, darthun kann, wenn

gleichdie �innlichen Neigungen, A�ecten und Leiden-

�chaften dawider �ind, Und wenn denn nun die Selb�t-
liebe im natürlich�ten Zu�tande des men�chlichenGemü-

thesunläugbarder �tärk�te Trieb i�t: wo �ollen die Bes

weggründehergenommenwerden, um bey deutlichen,
überlegten, Vor�tellungenden Willen zu be�timmen,
das zu wählen, was der Men�ch in aller Ab�icht �einer
eigenen wahren Wohlfarth nachtheiligfindet? Das

hat
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hat noh niemand �agen können, und wird �chwerlichje
gezeigtwerden. So tveit al�o nur kann ein Men�ch
verpflichtet�eyn , �ich andern nahzu�egen, und von dem,
was ihm angenehmund nüßlichi�, etwas au�zuopfernz
als entweder eine Vergeltung dafür von ihm gehoft,
oder ein größeresUebel, wenn er es niht thun wollte,
vernünftigerWei�e gefürchtetwerden müßte. Und die�e
Vergeltungkann entweder in einem unmittelbarenVer-

gnügen, �o mit der Aufopferung,vermöge der Triebe

zum Wohlwollen , verknüpft i�t , oder darauf folgt; oder

auch in entfernternBelohnungen, gewi��ermaßen �chon in

der Hoffnungder�elben, enthalten �eyn. Man begreift
hiebeyleicht, wie ein Men�ch, noh mehr, als zu Auf-
opferuirgende��en , was er bereits hat, geneigt �ich füh-
len, und �ich verpflichtethalten könne, nichtzu begeh-
ren, was an �ih zwar ihm �ehr lieb wäre; aber entwe-

der andern ihre wirklicheGlück�eligkeitvermindern,oder

doch �on�t , zum größerem Nachtheildes Ganzen, ihm
zufallenwürde, Es i�t klar und befannt, wie mittel�t
der Vor�tellung vom göttlichen Willen „. und von Strafen
und Belohnungennach die�em Leben, die Anerkennung
der Pflicht, �eine eigennüßigen, �elb�t�üchtigenTriebe

einzu�chränken,
andern in vielen Scücken �ich nachzu�e-

fen, bewirkt; und im Grunde immer , der Liebezu �ich
�elb�t unbe�chadet, und mittel�t der�elben, bewirket wer-

den fônne, Ja eben die Ueberzeugung, daß Goct das

Be�te des Ganzen wolle, und wollen mü��e, und al�o
wolle, daß ein jeder �eln Verhaltendarnach einrichte , i�
einer der �tärk�ten Gründe der Hoffnungeines andern te-

bens; weil ohnedie�e Hoffnungnicht in allen Fällen
uns vernünftig �cheinen könnte, zu thun, was doh fürs
Ganze gut �cheinet. Endlich
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Endlich aber i�t au< begreifli<h, wie mil«

telt der einmal im allgemeinen anerkannten

Pflichtendie�er und jener Art , und des Bewußt�eyns
oder Glaubens,daßun�ere Glück�eligkeit, anhaltende.
Zufriedenheit

,

Achtbarkeit, von der möglich�ten
Befolgungaller un�erer Pflichten abhänge, es ges
�chehenmüßte, daß man auch in untergeordneten ein-

zelnenFällen , wo allerley Aufopferungendamit vera

knúpft�ind, jenen Pflichtengemäßzu handein,für ret
und nothwendigerkenne. Bey allem dem i�t nirgends
Anerkennungoder Grund zum Beweis der Pflicht, �ein
eigeneswahresWohlzu verleugnen, �einen eigenenwah-
ren Schaden zu wählen,

4) Alles bisherigezu�ammen genommen giebt denn:

endlich die Hauptfolge, daß recht dasjenige �ey, was

nach allen �einen erfennbaren Folgenund Beziehungen,
�o wohlauf den Handelnden,als aufs Ganze, dasBes
�te, das Nüblich�tei�t; zur Glück�eligkeitdes Handeln-
den, und aller mit ihmverbundenen We�en am mei�ten
beyträgt, oder ihr am wenig�ten Nachtheilbringt, Da-

beykönnen Selb�tliebe und Sympathie ein�timmig be�ries
diget werden ; dies nur kann dem auf das Wohl und die

Volll'ommenheitdes Ganzen gerichteten göttlichen
Willen gemäßerachtet werden, — Das morali�chGu«
te dem Nüblichen�chlechterdingsentgegen �ehen wols«

len; wäre al�o ein gegen die Natur �ich auflehnender
Grundirrthum. Das Nüsliche, was nicht recht i�k,
fann nur in gewi��em Betracht nüßlich, nicht das Aller-

nüglich�teund Be�te �eyn, Wäre es die�es in aller Hin-
�iche: �o ließe �ich nichesmehrvernänftigdagegen ein-
wenden,

5)
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5) Aberein eben �o großer , und für die Anwens
durig noch gefährlichererGrundirrthumwäre es; wenn

man bey der Ueberlegungund Beurtheilung,was in ir-

gend einem Falledas Nüslich�te und Be�te �ey, nur auf
die Folgenfür den äußern und phy�i�chenZu�tand �ehen
roolltez und nicht eben �o �ehr, ja noh mehr, auf die

Folgenfür den innern und morali�chenZu�tand, �o wohl
des Handelnden, als anderer, auf die �eine Handlung,
als Bey�piel , oder �on�t, wirken kann, Vom innern

Zu�tand des Men�ehen hängt ja �ein Wohl�eynhaupt�äch-
lich ab, Und unter allen innern Be�timmungenund Eís-

gen�chaften�ind die morali�chen, diejenigendie das Vere

haltendes freyenWillens be�timmen, die allerwichtig�ten,
Wennal�o auch eine Handlungin irgendeinem Falle oh-
ne allen anderweitigen Schaden bliebe; �ie �hwächte
aber die Triebe zum Rechtverhalten, die Folg�amkeitdes

Willens gegen die Ge�eße der Natur, und deren be�tk-
möglicheErkenntniß, oder ließe nur Gefahr für die Rei-

nigkeit und Wirk�amkeit der morali�chen Triebfedernbes

fürchten: �o wäre dies allein �chon der hinreichend�te

Grund, die Handlungzu verwerfen;wie angenehmfür die

Sinne oder wie vortheilhaftfür den äußern Zu�tand �ie
auch �cheinen möchte. So muß ja auch die Ge�eßgebeti-
de Klugheit in der bürgerlichenGe�ell�chaft �ich wider

manche Dingeerklären , und �ie verbieten; nicht weil �te
in jedwedem Falle �chaden; �ondern weit �ie in einigen
FällenSchaden verur�achen, der mehrbeträge,als das

Gute, was mic ihrer Aufhebungverlohrengeht; oder

weil die Erlaubnißhöch�t �chädliche Gewohnheitener-

zeugen würde. Und die�e Rechtsregeltritt mit �o viel

�tärkeremGrunde ein; je �chädlicherbey ihrem Wachs,
thus
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thume, und je �chwererzu bändigenund auszurotten die-

jenigenTriebe am Ende werden , welchedur<h Nach�icht
gegen die bey ihnenzu Grunde liegenden anfangs un-

�hädlih �cheinèndenNeigungenent�tehen, Gleichwie
die Ueber�ehungoder Vernachläßigungdie�es evidenten
und wichtigenGrund�ases fürsVerhalten�elb�t die �chäd-
lich�tenFolgenhabenmuß: al�o �cheinenauch haupt�äch-
lichdaherMißver�tändni��ebeymStreic über die Gründe

der morali�chenWi��en�chaften, und Einwürfe.gegen un-

um�tößlicheGrundwahrheitenam öfte�ten ent�tanden zu

�eyn; wie gleichbeymfolgenden$, näher angezeigtwer-

den �oll,

6) Zur Abhaltung der Mißver�tändni��e, und nur

darauf �ich gründenderEinwürfe muß auch dies mehrma-
lén erinnert werden, daß jenerhöch�teBegrifder Vers
nunft von dem was rechti� , nicht für jedenMen�chen,
in allen Fällen, ein unmittelbares Merkmaal �eines
Rechéverhaltensabgebenkann, Aber eben aus ihm ent-

�teht ein �ubordinirter, für die mei�ten Men�chen,in den

mei�ten Fällen, nöthigerund ausweichender Begrif , der.

nemlih , daß Reche �ey, was den Ge�eßen men�chlicher
Obern, oder den göttlichenGeboten gemäßi�t, Denn

wenn ein Men�ch �ich überzeugthat, oder vernünftiger
Wei�e vermuthet, daß die�e Ge�eßeund Gebote ihnrich-,

eiger als �eine eigene Ein�ichten, was das Be�te �ey,
be�timmen;oder wenn er au nur ein�ieht, daß er bey
�einer Abhängigkeit, ohneüberwiegendenNachtheil, ih-
nen den Gehor�am nicht ver�agenkann: �o treten alsdenn

po�itive Ge�ebe an die Seelle �einer eigenenPhilo�ophie
über das Recht,

)n)
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7) Dagaber jenerBegrif der höch�tebleibe; wird
niemand läugnenkönnen, der nur bedenkt, daß men�ch-
liche Gebote und angeblicheOffenbarungengeprüftwer«

den dürfen, und geprüftwerden mü��en; daß alle un�ere
Begriffevom Guten und Bö�en auf Empfindungenbes

ruhen, deren Werth úur allein durh Vergleichungenund

Abwägungder Folgenbe�timmt werden fann; daß, wie

wir für das morali�ch Gute feinen eigenenSinn haben,
da��elbe al�o auchleine ganz eigene Triebfeder für den

Willen enthalten könne; und folglih nur allein durchdie

Verbindung und Unterordnung der ur�prünglichen
phy�i�chenTriebe, die höhern, morali�chen Ancriebe ges
bildet werden können,

8) Endlichkann auh die�er Begrif damit nicht
umge�toßienwerden, daßder men�chliche Ver�tand bey
�einer einge�chränktenErkenntnißdie Folgender Dinge
überhaupt zu unvoll�tändigund zu un�icher erkenne; um

darnach den Werth der Handlungen be�timmen zu kön-
nen, Denndie�er un�er Ver�tand mag �o wenig lei�ten,
dls man will : �o mü��en wir doh mit und nach ihmden-

fen und handeln, bis wir einen andern befommen
, oder

eine höhere Erkenntniß uns übernatürlichmitgetheile
wird. Wodie�e fehlt; hat die Weisheicder Men�chen
feine andere Regel zur EntwerfungihrerGe�eße und Vor-

�chriften, als die Abwägungder uns erkennbarenWir«

fungen. Wir chundas Un�rige z um �o viel getro�ter ,

wenn wir glaubenfönnen, daß Gott das Uebrigechun
werde; Er de��en Weisheit uns nur �o viel Kraft und

Erkenncnißzu un�ern Bedürfni��en und Trieben gab.

$. 34
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$ 34.

Vom er�ten Ge�eke der Natur, und dem höch�tenGrund�aze dec

morali�chen Wi��en�chaften.
|

Und nun läße �ich auch die: Frage, welches das
er�te Ge�eß der Natur �ey, ver�tehen; und die Wichs.

tigtelt
der �o oft darüber geführtenScreitigkeitbeurthef«

en,

Niche nur wegen des Vergnügens, �o die Bemera

kungder Einheit in der Manchfalcigkeitgiebt, �ondern
weil es auch wirklich zur wi��en�chaftlichen Gründlichkeic
gehört, un�ere Ueberzeugungenund Denkarten bis zu ihß-=
ren leóten Gründen zu verfolgen; hae man �ich, wie bey
andern Theilender Philo�ophie , al�o auch bey den moras

li�chen Wi��en�chaften, Mühe gegeben, einen er�ten

allgemeinen Grund�as aufzufinden, von welchemalle, in

die�e Wi��en�chaften gehdrigenBewei�eausgiengen,
oder bey dem �ie �ich endigten, Und da der Zwe? der�el»
ben überhauptdie Fe�t�eßungund Erörterungder moral�-

�chen Ge�eßei�t: �o hat man geglaubtihrener�ten eigen
hümlichenGrund�aß das er�te Ge�eß der Natur nennen

zu mü��en.
Es i�t aber das Unternehmen, weitläuftigeTheile

der men�chlichenErkenncnißauf er�te allgemeineGrund=

�äge zurücfzubringen, �o wenig es auch an �ich verwerflich
i�t, mit �olchen Schwierigkeitenverknüpft, um welcher
willen es, in mancher Beziehung, eherNachtheilals

Vortheilbringenkann. Nicht nur nehmendie allermei=

�ten Men�chen ihre Meynungen und Denkarten in einer

‘ganzandern Ordnung,und nach andern Gründen,an,
als nach den Regelneiner �trengen �y�temati�chen Methos
de; �ondern an feineAb�tractionenund viel befa��ende

Dritter Theil, N Blicke
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SHBlickeweniggewöhnt, verlieren-�ieleicht den Faden, wo-

durh man ihre Denkart an die er�ter unwandelbaren
Gründebefe�tigen wollte; und gerathendarüber in Ver-

wirrung, Gewohnt, Meynungen für unzweifelhaftwahr
zu halten, dieihnen frühebeygebrahtwurden , allgemein
angenommen �ind , die durh unzähligepa��endeAnwens

dungen, und andere undeutlih wahrgenommeneGründe

�ich empfahlen; können �ie es nicht wohl anders als be

fremdendfinden, daß man bey �o unzweifelhaft�cheinen-
den Meynungen noh na< Gründen fraget, oder auch
alles mit und neben einander aus einem Grunde ihnen
bewei�enwill, der bey �einer höch�tenAllgemeinheitzu eins

fachfür �ie i�t , um rechtver�tanden zu werden ; und all-

zubaldaufs Sinnliche angewendety �eine Reinigkeitund

Allgemeinheitverliere, Daß die�e Schwierigkeiten
und Bedenélichkeiten am auffallend�ten und wich:ig�ten
werden , da wo es auf die Wi��en�chaft des Lebens, auf
Grund�äge.des Rechtverhaltensanföômmt; ‘ver�teht �ich
leicht von �elb.

Eben hier aber , bey der Auf�uchung der allgemein-

�ten Grund�äßeder prafti�chen Philo�ophie , hat man die

Sache noch �chwerer und verworrener gemacht, dadurch
daß man auf einmal mehrerrelhen wollte,als �ich niche

thun läßt, Manwollte das er�te Ge�eß der Naear ha-
ben, diejenigeVor�chrift des Rechtverhaltens, die der

Men�ch , auf der niedrig�tenStufe des Nachdenkensund

der morali�chen Unter�uchungen, aus �einen Empfindun-
gen abnehmenkann. Und zu gleicherZeit wollte man

auch einen Grund�as haben, in welchem�ich deutlich zu
erfennen gebe der hdch�te Begrif des Rechtverhaltens,
den det Men�chbey-der voll�tändigenAnerkennung aller

�ei-
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�einer we�entlichenVerhältni��e �ich bildee, Man wollte

einen er�ten Grund�aßhaben, der allen vernünftigen
Men�chen unmittelbar einleuchtenmüßte, weil er niches
àls eine unveränderlicheForderung ihrer eigenen Nacur

enthlelfe, Und zu gleicherZeit wollteman auch einen

Grund�aßhaben, der gegen Mißbrauch und Mißver-

�tändni��e ge�ichertwäre; wenig�tens gegen gewi��e mora-

li�che Hauptirrthümer, die aber, �o verwerflich�ie auh

�eyn mögen, doh niht auf einerley Grund mit jenem
ganz unzweifelhaften}Grundge�eße des Willens be-

ruhen.
Einige’�cheinenin ihrerUnwi��enheit und Verwir-

rung nochweiter zu gehen; und von dem er�ten allgemei-
en Grund�ase der morali�chen Wi��en�chaften zu erwar

en, daß �ich aus dem�elbenalle Regeln des Rechtver-
haltens ableiten la��en; ohne daß bey der Anwendung
de��elbenje neue Unter�uchungenund Bewei�e der weitern

Be�timmungen,die er alsdenn empfängt, nöthigwür-
den, Dies i� aber eben �o �onderbar; als wenn �ich je-
mand ejnbildete, aus dem Saß vom Wider�pruche,

weiler für den allgemein�tenGrund�aß aller wi��en�chaft-
lichen Erkenncniß ange�ehenwird , oder aus den �yllogi-
�ti�chen Regeln der Logik, mü��e man alle Wi��en�chaften
geradesWegesableiten fönnen; ohne daß man �ih um

be�timmetereErkenntni��e dur<h Erfahrungen,und müh-
�ame in Sereit verwielnde Unter�uchungen, zu bemühen
brauchte.

Alles die�es, und was �on�t no zum Ver�tändniß
die�er Streitfrage gehöret, wird am leichte�tenerhellen,
wenn die vornehm�tenderjenigenGrund�äße, die hiebey
aufge�tellt, und einander entgegen ge�eßt worden �ind,

N 3 �elb�t
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�elb�t näher erwogen und verglichenwerden, Und dies

�ind nur folgendeSäße:
1) Folgeder Natur;

'

2) Folgeder Wahrheit; oder deiner be�tmöglis
chenErfenntnißz

| |

3) Thueden gdttlichenWillen;
4) Liebedich�elb�t; �uche deineeigeneVollkom«

menheitund Wohlfarth;
5) Süche überhauptVollkömmenhèit, niht nur

bey dir, �ondern auch bey andern; �uche, �o viel du
faun�t, dieVollflommenheitdesGanzenzu befördern.

6) Thue, was du will�t, daß im gleichenFalle
jederandere thun �ol, E

Was nun beyder Vergleichungdie�er Grund�äge
zuförder�tangemerktZuwerdenverdient, und beh der ges

hörigenEin�ichtîn ihrenFünhaltund ihr Verhältnißzu
den übrigenWahrheitendes men�chlichenVer�tandes
bald bemerklihwird , i� dies, daß �ie niht nur niche
gegen einander. �treiten; �onderndaß �ie �ih alle wech�el-
�eitig aus einander ‘ableiten la��en. Von einigen der�el
ben leuchtetes �o fort ein; daß �iè nur in den Ausdrüfen,
niche in den Begriffen�elb�t �ich von einanderuncer�chei-
den ; wie hierder er�te und zwedte, Denn wir können

der Natur beyun�erem freyenVerhaltennicht anders fols
gen, als mittel�t der Erkenntniß, die wir von ihr haben;
und un�ere be�tmöglicheErfenntniß muß uns für Wahre
heit geléeen, Daß aber die volllommen�te Ein�timmig-
keit und wech�el�eitigeBegründung auh noh in An�&
hungder beydenfolgenden, und aller vier unter einander

Statte finde, i�t im Vorhergehendenausführlihgenug
bewie�enworden, Und eben die�er Beweis hat endlich

(9.33.)
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(6. 33.) zu derjenigenSchlußfolgehingeführt„ die der

fünfteGrund�aßausdrúcke, Was den �ech�ten anbe-

langt: fo �ieht man gleich, daß er an �ich der unbe�timm-
te�te und un�icher�tei�t, Umirgend eme be�timmte
Pflicht daraus ableitenzu können;muß man nicht nur

be�ondereObjectedes men�chlihenWillens hinzudenken;
�ondern auchzuer�t Gewißheithaben, daß die an�cheinen-
de Einwilligung in ein gleichesVerhaltenalter und jeder

Men�chen in dem�elbenVerhältni��eauf einem unwandels

‘baren Grunde beruhe, Denn oft wollen, in der Hiße
der ¿eiden�chaft, wo es ihnen nur um die Befriedigung
der gegenwärtigenBegierde zu thun i�t, Men�chen das-

jenige, was �ie fúr �ich begehren,andern im gleichenFal-

le auh zuge�tehen; aber wenn der Fall wirklich wird, hac
�ich ihr Willegeändert, Oderihr verfehrter,thörigter
Wille kann auch wohl:�o tiefeingewurzeltund herr�chend
geworden�eyn, daß �ie diegleicheVerkehrtheitandern,
wie �ich �elb�t, gern zuge�tehen,Man �ieht al�o, daß
die�er Sas, ob er wohlzur Erweckungder natürlichen

Gefühleund des Nachdenkensbey.morali�chenUnter�u-
chungenoft mit großemVortheilgebrauchtwerden kann,

für fih- allein am wenig�ten zur fe�ten. und be�timmten
Grundlage der Erfenntnißde�en, was recht i�, ge�chickt
�ey. Sucht man aber. dasjenigeauf, was ihm Sicher-
heit und Be�timmtheis giebt: �o kômmt man zu den uns

abänderlichenGe�eßen des Willens; von welchendas

Ge�eß der Selb�tliebedas. offenbar�te und mächtig�tei�t.
Eben�o i� es auh in Ab�icht auf den von einigenange-
nommenen Grund�as: Folge den Trieben der Natur.
Denn es können keineandere, als unabänderlicheTrierN 3

€
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be ver�tandenwerden ; wenn es ein Grund�as der Ver-
nunft �eyn �oll, '

Daß aberjener �ech�te Grund�as, richtig!ver�tan«
den, zu denjenigenWahrheitengehöre,die aus den/an-
dern Grund�ägenfolgenz i�t leicht einzu�ehen, Wenn

un�er Verhalten, um recht zu �eyn, der Natur ange-
me��en �eyn, oder Grund in ihr haben muß: �o köôn-

nen wir auch da��elbe Verhaltenbey andern im gleichen
Falle vernün�tiger Wei�e nicht mißbilligen, Denn der»

�eibe Grund giebe die�elbe Folge, Freylih �uchen wir

der Anwendungdie�es Grund�aßes , wenn �ie un�ern Nei-

gungen zuwideri�, dadurh zu begegnen, daß wir]die

Gleichheitdes Falles läugnen oder in Zweifelziehen,
Aber die�e Einwendung �hwächt niht den Grund�ag
�elb�t, be�tätigetihn vielmehr.

Wenn nun ein �olches Einver�tändniß unter die�en
mehrernGrund�äten i�t : kann der Screit über die Vors

züglichfeitdes einen vor dem andern noh von großem
Belange �eyn ? Oder wie kann man �ogar, bey wech�el-
�eitiger Folgbarkeitder�elben aus einander, einen oder den

andern �ür �o gefährlichund irrig halten, als dochoft ges

�cheheni�t ? Leßteresfreylih leiht, wenn man fal�che
Anwendungeneines Grund�aßes und den Grund�aß�elb�t
nicht von einander unter�cheidet; wenn man die�en ver-

werfenwill , um verwerflicherFolgen willen, die aber
nur alsdenn ent�tehen, wenn der Grund�as mit Jrr»
thümernverbunden wird.

Aber wer muß nicht bald ein�ehen, daßauf die�e
Wei�e jedweder Grundfaß, jedwede Wahrheitverwerf-
lich gemacht werdenkönne. FJwürde es nicht glauben
fönnen, wenn es niht dur �o vielg-�chriftlicheund

múünd-
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mündliche Erklärungenunzwelfelhaftgeworden wäre,
wie �ehr die�e �imple und einleuchtende Bemerkung,
auch von �on�t �charf�innigenMännern, außer Acht ge-
�a��en worden i�t; bey dem Grund�aße, welcher die

Selb�tliebe oder das Streben nach eigener Vollkoms
menheit und Wohlfarth zum Grundge�eßeder freyen
Handlungenannimmt. Freylih kann man aus die-

�em Grund�aße die an�tößig�ten Folgenableiten; wenn

man dazu annimmt, daß der Men�ch nur für die�es
{eben be�timmt �ey; oder daß er feinen un�ichtbaren
göttlichenRichter:zu fürchtenhabe, �ondern nur Mens

�chen ; und haupt�ächlih, wenn man den im Vorherge-
henden($. 33.) �chon angemerkten morali�chen Haupts

irrthum annimmt, daß die Glüf�eligleit des Men�chen
haupt�ächli<h vom {Be�iße äußerlicher Güter abhänge.
Aber �o wird auh der Grund�aß vom göctlichen
Willen die Men�chen zu den �chwärze�tenVerbrechen
antreiben , wenn �ie dabey Aus�prüche eines rach�üch-
tigen oder �hwärmeri�h bethörtenPrie�ters für Ver-

fündigungendes göttlichenWillens annehmen, Und

welcher Grund�as kann von irrigen Folgenbefreyt blei-

ben, wenn man ihn mit Jrrthümernverbindet ?

Uberhaupti�t alles, was, meines Wi��ens , gegen

jenen, in den neuern Zeiten vor andern gewöhnlichge«
wordenen Grund�aßeingewendet worden i�, von einer

Be�chaffenheit, daß es, bey deutlichenBegriffen, und

unpartheyi�cherBeurtheilung,unmöglichlange Eindru>

machenkann.

Er�tlich haben einige ge�agt , die�er Grund�aß
der Selb�tliebe, wenn er gleich einen natürlichen
Grundtrieb für fichhabe, �ey dochfein Ge�eß ; �o lange

N 4 als
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als er nichtals der bekannt gemachteWille eines Öber-
herrn, hier al�o der Gottheit , vor�tellig gemachtwürde,

Die�er Einwurf hat freylichGrund in dem Sprachges
brauch der po�itiven Rechtslehre. Aber es i�t oben

($. 27.) gezeigtworden, daß der philo�ophi�cheBegrif
von einem Ge�eße nah die�em Sprachgebrauche�ich
nichtverengen lä��et.

Die�er Einwurf i�t aber auch noh auf eine andere

und �cheinbarere Wei�e vorgetragen worden; indem man

�agte, ein morali�ches Ge�es, eine Verbindlichkeit
mü��e etwas anders zum Grunde haben, als bloßen
Trieb und Neigung; weil durch Ge�ege und Pflichten
die Neigungenund Triebe einge�chränktund regiert wer=

den �ollenz Neigung und Pflichteinander entgegenge�eßt
werden. Allein obgleich�ehr oft Neigungund Pflichteinan-

der entgegen�tehen, und die morali�chenGe�etzezur Bezähs
mung der Triebe be�timme �ind: �o i�t doch der Gegen-
�aß; zwi�chen die�en mehrernBegriffennichtnothwendigund

allgemein ($. 29.). Es er�tre>t �ih die�er Gegen�aß nicht
weicer, als der Gegen�aß und Streit, der unter den Neigun-
gen und Trieben �elb�t State findet, Der Unter�chied
zwi�chen Neigung und Pflicht i�t nichts anders,
als der Unter�chied zwi�chenverkehrtemund vernün�f=
igem Willen, So fern der Wille gut und vernünf«
eig i�t, �tehe ihm kein morali�ches Ge�eß entgegen,
Da nun niemand behaupten wird, daß Liebe zu

�ich �elb, Streben nach eigenemWohl�eynan �ich eine

fehlerhafteBe�timmung des Willens �ey: �o hindert
nichts, die�e Be�timmung des Willens eben �o wohlfür
eine Vor�chriftder Weisheit, fürein Ge�es, als füreinen

natür-
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naturlichen Trieb anzu�ehen, Und irgendeine Be�tim-
mung des Willens

, oder mehrere, muß man doch für
Ge�es der Natur, und für Grundge�eßgelten la��en.
Denn der Wille muß doch etwas zu �einem We�en
haben, Eine Be�timmung des Willens zu einer Art

von Strebungenheißt aber Trieb, und in Beziehungauf
das Wohlgefallen, �o der ent�prechendeGegen�tand ver-

ur�aht, Neigung, Al�o muß auch zum vernünfeigen
Wollen ,

es muß zu den Verbindlichkeiten und Pflichten,

denen der Wille folgen�oll, der lebte innere Grund in

einer oder mehreren natürlichen Neigungende��elben
angenommen werden. Die Beweggründe zu jenen
mü��en vom Jntere��e die�er hergenommen werdenz
oder �ie beruhen auf teeren' Worten,

Zwar kann man eben auh einen Unter�chied
machenzwi�chenGrund der Pflichtoder Verbindliche
feit, und Beweggrundzur Beobachtung‘der Pfliche.
Aber die�er Unter�chiedläuft beygehörigerUnter�uchung
wiederum nicht dahinaus, daß Grund der Verbindlichkeit
niht doh auch Beweggrund und vernünftigerBeweg

grund nicht Grund zur Verbindlichkeit wäre, Sondern

es i� nur der Unter�chied der aligemeinenund be�ondern,
nahen und entferncenGründe, des Hauptgrundesund

des untergeordnetenGrundes. Soi�t der allgemeine,
näch�te, �pecifike,Grund der Pflichtder Dankfbarkeic
der Einfluß der�elben auf die Zufriedenheitund Neigun-
gen des Wohlthäters, Daß aber-die Vor�tellungdie�es
Einflu��es auf die Zufriedenheitund Neigungun�ers
Wohlchäters, un�ern Willen vernünftigerWei�e be-

�timmt oder die Empfindungeiner morali�chen Noths
Nç5 wen-
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wendigkeitmit �ich bringe; hat �einen Grund în noch
allgemeinern Vor�tellungen und Empfindungen, wo-

durch.wir zur Men�chenliebeund vernünftigenSelb�tliebe
be�timmt werden.

Jm einzelnenFalle können nun nochallerley
be�ondere Gründe hinzukommen,um Uns vernünftigzu
be�timmen, auf �olch eine Wei�e die Pflichtder Dank-
barkeit auszuúben, von der guten Gelegenheit, dem
Bedürfni��e des andern, un�erem jesigenVermögen, der

Nüslichkeit des Bey�piels für anderehergenommen, u,

d, m. Aber �o fernes vernünftigeBeweggründe�ind ; �o
�ind es auh Grunde, wodurch die Verbindlichkeitvers
mehrt, oder individuell gemachtwird. Sie können
der Pflicht eine andern Form geben, oder zur Pfliche
einer Art, noch eine Pflicht von anderer Art hinzuge�ellen;
je nachdem �ie vom Wohlchäterund �einem Be�ten, oder

vom Be�ten anderer Men�chen, oder von nahenFolgen
für un�ere eigene Glüf�eligkeit hergenommenwerden.

Nie aber la��en �ich vernünftige Beweggründe und

Gründe der Verbindlichkeiteinander �chlechterdingsent-

gegen �ehen,
Sobaldman die�es unternimmt: �o bleibe für

das was Verbind�ichkeitheißt, nichts mehrzu denken

übrig. — Der Wille wird entweder durch �innliche,

dunkle oder flare, Perceptionen gereizt, oder durch
Vor�tellungen der Vernunft bewegte. Der Grund
der Verbindlichkeit gehört nichezu jenen; �ondern zu

bie�en. Unmöglichaber fam den Willen etwas zum

Wollen be�timmen, was allen �einen Neigungenzuwider,
oder ihnenallen gleichgüleigi�t. Denndies hieße�o viel

als, daß der Wille begehrenkönne,was �einer Natur

entge»
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entgegen i�t, oder gar feinen Grund darinne hat.
Al�o muß der Grund der Verbindlichkeit,wie allgemein
und ab�olut �ie auh ausgedruckcwird, von der Ucberein-

�timmung mit irgend einer naturlichenNeigung
hergenommenwerden.

Nach eben �o willlührlichenoder undeutlichenBe-

griffenhat man auch eingewendet, daß der Grund�aß
der Selb�tliebe wohl für die Regelu der Klugheit
brauchbar �eyn fônne, aber nicht für die]Ge�eße der

Gerechtigkeitund Recht�chaffenheit*). Eine Einwendung,
die fogleih ver�chwindet; �obald man bedenkt, daß die

Bemühungender Klugheit, in dem gewöhnlichenSinne

des Wortes , da �ie �ich nur auf den äußern Zu�tand
beziehen, ‘kaum die Hälfte des vernünftigenStrebens
nach eigenem Wohl�eyn ausmachen; die al�o niemand im

Ern�t vorbringenkann , der nicht von dem oft berührten
morali�chen Grundirrthumeange�te>e i�, welches �ich
aber �chon beyden mäßig�ten Ein�ichten in die morali�che
Natur nicht mehr vermuthenläßt, Wollte man aber
den Begrif von Klugheit, ‘gegen den gewöhnlichen
Sprachgebrauch erhöhen, und alles dahin beziehen,
wozu �ich im Streben nah eigener Vollkommenheit
und Glüf�eligkeit Beweggründe auffinden la��en:
�o würde Klugheiteinerleymit Weisheit �eyn, und

feinen

M

+) Am �tärk�tendruckt dies Cicero aus Les,1. 18, S1emolu-
mentis, non �ua fponte,virtus éxpetitur ‘una erit virtus,
quae malitla reQî(lime dicetur, Ut enim quisque maxi-
me ad �uum commadum refect, quaecunque ggît ; és

minime ef vir bonus.



204 Buch V. Haupt�tückl

keinen Gegen�aß mit Recht�chaffenheitund Gerechtigkeit
mehr in �ich enthalten.

|

’

Oder getraut man �ih etwa dem Men�chen
Pflichtenvorzu�chreiben; mit dem Zu�age , daß ihre
Bernachlä��igung �einer wahren Vollkommenheit
und Glück�eligkeitin aller Ab�icht zuträglicher�eyn
würde, als ihre Beobachtung? Dies hae doch’,
�o viel wir wi��en, noh kein Morali�t und kein Ge«

�eßgeber gewagt, und wird �chwerlichje einer wagen

($. 33-2:
Und doch fehltein der That nicht viel daran , daß

man niche, im Cifer des Streites, gegen das

Principder eigenenGlück�eligkeit, bisweilen auch dies

oder dergleichenetwas vorgebrachthätee, Wenig�tens
hat man ge�agt, daß es Ungerechtigfeitengebe, die

BYortheilbringen, und Stücke oder Grade der Rechts
�chaffenheit, wovon man Schaden habe. Aber welchen
Vortheil; und welchen Schaden!

Lehrte man doch vielmehrdie Men�chen, ihre
{wahren Vortheile, und ihren wahren Schaden

Fennen; als daß man �ie, gegen die Gefühleder Natur,
überreden will , die Pflichtge�tatte ÜberallnichtRüek-

�ichéauf �ein eigenesBe�te!
Wenn man aber nur �o viel �agen will , daß die

wahren Pflichtendes Men�chen, Unter der Voraus-
�e6ung , daß nach die�em Leben niches mehrfür ihn zu

„erwarten�ey, eine wahre Ein�chränkungund Ver-

minderung �einer eigenen Glúcf�eliglfeitenthalten: �o
i�t dies wohl gewiß, Aber nun �ehe man zu, wie

man jene wahre Pflichten, ohnedie�e Voraus�ebung
bewei�e-

Aber
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Aber müßte �ichnicht überhaupt, auch in die�em
Leben, das Wohlbefindennah dem Wohlverhalten
richéen; wenn der Trieb zur Glück�eligkeitden

Grund zun: Rechtverhalten�ollte abgebenkönnen? Und
i�t dies Verhältnißnicht offenbarfal�<, und wider die

Erfahrung*)?Einvollkommenes Wohlbefindenkann für
die men�chlicheNatur nicht gefordertwerden; dagegen
�treitet die phy�i�cheSchwächeund Abhängigkeitder�elben.
Unterde��en i�t es dochgewiß, daß �ich in dem Maaße
der Men�ch im Ganzen be��er befindet, zufriedner,
vergnügterlebt, in welchem �ich �ein Verhaltennach den

De�eßen der Natur richtet , vernünftig, wei�e oder ree

it, Niche nur bey gleichenphy�i�chen Volll’ommenhei-
ten und Vortheilen zwi�chen ihm und andern, deren

Verhaltenfehlerhafti�t , gleicherGe�undheit, gleichem
Wohl+

%) Stärker, als ih es nie erwartet hätte, drüft �ich hier-
äber, und "über andere verwandte Lehrenaus, der Herr
Profe��or Rant in �einer Grondlegung zur Tetas

phy�ik der Sitten S. 90. �. Stärfer, als in der Rricië
der reinen Vernunft S. 804. �. Wennes die�em

�charf�innigen Manne gefällenhätte, das wenige,was

er der �ogenannten reinen. Vernunft nochÜbrigließ,
eben �o genau zu beleuchten, und bis zu feinen er�ten
Gründen zu verfolgen, als alles anderè, was er ihr
�elb�t zum Theil zu �trengeabge�prochenhat : �o würde es

ihm leichegewe�en �eyn, zu bemerken, daß un�ere Be-

griffe alle obne Ausnabme aus Empfindungenent�prun-
gen, aber nah den Ge�etzen un�ers Ver�tandesgebil-
der, erweitertund erbôbet werden. Und dann würde er

�chwerlichdie auf Beobachtung �i< gründende Philo-
�ophie, und die den NaturgefühlenfolgendeMoral ge:

würdiget haben, wie nun,
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Wohl�tande; �ondern auh, wenn auf �einer Seite die�e
Vorchelleund Vollkommenheitengeringer �ind. Gewiß
é�t es, daß nichts �o �chr Ur�ache der Unzufriedenheit
und Unglüf�eligkeitder Men�cheni� , als die morali�che
Unvollkommenheitder�elben Dies i� Erfahrung;
und Bekenntnifßder Wei�en aller Zeiten, Und dies if
genug, um das Rechtverhaltendem Men�chen, üiittel�t
des Triebs zur Glüf�eligfeit, zur Nothwendigkeitvor

ber Vernunft, odér zur Pflicht zu machen; in An�ehung
der allermei�teri und gemein�ten: Vérhälcni��efür einige
Fälle muß freylichdié Hoffnungeines andern Lebens hín-
zukommen;die überhauptzur Unter�täßungder Pflicheèt
von großemMugeni�t, Aber wäre nicht jenes, vo

allen Morali�ten bisherangenommenes Verhältnißzwi-
�chenTugendundGlück�eligkeitim Ganzen �chon:den Er-

fahrungendie�es Lebensgemäß: fürwahr�o würde dies die

größte Schwierigkeit machen, wenn es darauf ankäme,
dem nachdenfenden Ver�tande den Glauben an eine all-
waltende wei�e Güte, und die haupt�ächlich davon ab-

hängigeHoffnung eines andern Lebenszu: bégründen,
Ohnedie�en Glauben aber und die�e Hoffnung,überhaupt
ohne die Voraus�eßung, daß Tugend die [we�entlich�te
Bedingung der Glück�eligkeit�ey, würde �elb mit der

Behauptung, daß die Vernunft, unabhängigvon

Trieben und Gefühlen,Pflichtenanerkenne, nice viel

áuszurichten�eyn; ge�eßt auch daß jene Behauptungbe-

�tehen könnce.

Denn wenn gleichdem ausgebildeten guten
Willen die Anerkennung der Pflicht ent�cheidenderBe-

weggrundi�t: �o i�t doch dies nicht �o bey dem ungebil-
deten Willen ; i� nicht Folgeeiner ab�oluten, von den

Trie»
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Trjeben unabhängigenGewale des Ver�tandesüber

den Willen. Die Unentbehrlichkeitder von dem

élgenen‘Jnrere��ehergenommenen,nahenoder entfernten,
Beweggründe zum Rechtverhalteni�t unleugbareErfah»
rung *), Und nac allen die�en Bemerkungeni� niche
wohlabzu�ehen, wie és ohneNachcheilder Sicttenlehre
und des Rechtverhaltensge�chehenkönnte; wenn man

den Glauben an die Abhängigkeitdes Wohlbefindens
vomWohloerhalten be�treitenwollte.

Aber, hat man auch ge�agt, wenn Glück�eligkeit
der leßteZweckder Vernunftund der Befolgungder�els
ben wäre: �o wäre für den Zwecknicht das ge�chite�te
Mittel gewählt; indem die Vernunft die�en Zweck �0

oft verfehlt , Ju�tincte hingegen zum Wohlbefinden
uns vlel �icherer führen könnten, Aber zu was für
einem Wohlbefinden Ju�tinccee, dunkle Gefähle,
blinde Triebe �ichererführen? Zum thieri�chenWohl-
befindennemlih, Giebt es denn aber nichts höheres
in der men�chlichenGlück�eligkeit, als dies thieri�che
Wohlbefinden? Oder �ind �ie ein �o unbedeutend kleiner

Theil un�erer Glück�eligkeit, die Freuden, die wir der

Anwendungun�erer Vernunft, unmittelbar oder mittels

barer Wei�e zu verdanken haben?— Abermal kann ih
nicht ein�ehen, wle es gut �eyn �ollte, die Nüßlichfeie
der Befolgungder Vernunft, auch nur in Beziehung
auf die�es Leben zweifelhaftzu machen, Il �ie nicht,
beyallen ihren Fehlern,dennochun�ere be�te Führerin

auch

x Wie auh der angeführte Philo�oph �elb�t ausdrücklich
anmerfet.
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auch für die Ab�ichten und die Glück�eligkeitdie�es
$ebens; we��en Führung �ollen wir uns denn über-

la��en? Daß aber in der irdi�chen Glück�eligkeitder

ganze“ Zwe> der Vernunft und der in die�em teben

zu ihrer Erwe>ung und Vervollkommnungdienlichen
Uebungen nicht enthalten�ey; kann immerhinzugegeben
und behauptetwerden, Der Grund�aß der Selb�tliebe
gewinntvielmehrdabey, als daß er verlöre,

Endlich ge�tehen einige wohlein, was �i, ohne
alles zu verwirren und grundlos zu machen, nicht
läugnen läßt , daß Rechtverhaltenzur eigenenWohlfarth
erforderlich�ey, Aber �ie meynen , daß es die Tugend
um ihre Würde und Erhabenheitbringe, Eigennuß
und Egoismus befördernmü��e; wenn man die Selb�t-
liebe oder das Streben nach eigenerGlüf�eligfeit zum

Grundealler Pflichten und aller �ittlichen Triebfedern
machte, Die�er Einwurf ent�pringt haupt�ächlichaus

der Verwechslungder näch�ten und entfernte�ten Be-
weggründe des Verhaltens; vielleicht auch mit aus der

�chon oft gerügten Verwechslungder äußerlichen Vor-

theile und des inneren Wohl�eyns, Die men�chliche
Tugend hat, in Ab�icht auf ihre Triebfedern,alle

Würde und Erhabenheit, deren �ie fähigi�t; wenn die

Erfenntniß der Pflicht, die Erkenntnißder Ge�eß-
mäßigkeit, Gemeinnösigfeit, der Ueberein�timmung
mit dem göttlichen Willen, oder welchen Begrif von

Pflicht man hiebeyzum Grunde legen wollen, in jedem
Falle ent�cheidenderBeweggrund, herr�chendeTrieb-

feder geworden i�t, Unddies kann �ie nicht nur �eyn ,

wenn gleichder entfernte�te, er�te Antrieb zur Befol-
gungder Vernunfeund Pflichterkenntnißvom Verlangen

nach
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nach eigenemWohl�eynhergenommenwird; �ondern jes
nes úber alles ent�cheidendeAn�chn muß die Folge von

die�em Verlangen�eyn, wenn es vernünftig gebildet
wird. Dies i� �o einleuchtend für einen jeden , der dars

über nahdenkc, und fo unzähligemale von den Moral�«

�ten aller Zeitenausgeführrworden ; es i�t das Re�ultat
�o mancher der vorhergehendenUnter�uchungen, daß ih
es niche �hi>lich findenkann, hier längerdabey zu vers

weilen*),

Auch von dem Bisherigenwürde ih manches bets
gangen oder fürzergefaßt haben; wenn niche �eit einigen

Jahren mehrere Sereitigkeitenhierüber ent�tanden wäs

ren; und per�önliches An�ehn, oder ein neuer An�trich

die�en �o oft widerlegten ,
und an �ich nit �ehr �tarken

Einwürfen aufs neue einigenEingangve: �chaffehätte,

Daßbey allem dem aber meine Ab�icht nicht war,
den Grund�aß der Selb�tliebe über jedwedenandern zu

erheben, und die�e andern zurüzu�eßen; läßt �ich
aus dem, was ichgleichim Anfang die�er Unter�uchung
ge�agt habe, leichtabnehmen, Vielmehrwollte ich die-

�en Grund�as nur gegen Einwürfevertheidigen, und bes

merklichmachen, daß er ohneNachtheil gewähltwerden

könne. Es �chien mir nie den Zweckeneiner gemeinnüs

gigenWi��en�chaftangeme��en zu �eyn, über den Anfang
und die Ordnungder�elben zu �treiten, �o lange die

Wahrheiten�elb�t, auf die es dabeyankömmc, niches dar«

unter

E

——————
ME

+) Ohnedemmußih auch im letztenTheil meiner Unter�u-
<ungen wieder auf die�e Materie kommen,

Dritter Theil,
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unter verlieren , wenn gleichdie eine Methodedie allge-
meinen Regelngenauer und �chärfer befolgt.

Wenn aber nun auch hier von die�er Genauigkeit
die Frage �eyn. �ollte: �o muß ih bekennen,daß der

Grund�a6 der Selb�tliebe vor allen andern den Namen
des er�ten und allgemein�ten Grund�ahes der prakti�chen
Philo�ophieverdiene. Denn bey allen andern läßt �ich
noch nah einem Grund fragen; ein jeder , der nachdenke,
findet , daß die Frage zuläßig und den er�ten Anlagender

Nacur gemäß i�t ; und die�er Grund führtaufsGe�eß der

Selb�tliebe zurück.
So unnatürlich es dem ausgebildeten Gotktes-

verehrer auch �cheinenmag, beym Willen der Gottheit
er�t noch nach einem Grunde �einer Verbindlichkeit zu fra-

genz �o gewiß es auch i�t , daß es eine uneigennüßigeLie»
be und Ehrfurchtgegen Gore giebe: �o wenig wird man

im Stande �eyn , dem ungebildeten Men�chen die Noths
wendigkeit , nach dem göttlichenWillen �ich zu richten,
zu bewei�en, ohne vom Verlangen nach eigenem Wohl-
�eyn Gründe herzunehmen. Eben �o wenig fann das. Ge-

�eß, allgemeineVollkommenheitzumZiel �einer Hand-
lungen �ich zu machen, anders begründet und bewie�en
werden ; ‘und �o die übrigenalle,

Undalles dies �treitet auch niht gegen die im er-

�ten Theiledie�er Unter�uchungenfür wahr angenommene
Meynung , daß es, in der Sympathie, einen von der

Selb�tliebe unabhängigenGrund zum Wohlwollen
gebe.“ Dennhier i� die Rede uicht mehr von irgend
einem naturlichenGrund und Antrieb;�ondern von ei-

nem Überallent�cheidendener�ten Grunde; von dem

Grunde einer anzuerfennendenNothwendigkeit.Da
nun
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nun die Selb�tliebe ungleich�tärker i�, als die ur�prüng-
lichen, von ihr unabhängigenAntriebe zum Wohlwollen;
da �ie die�e�o �ehr unterdrü>en und �chwächen kann : �o
erhelletleicht, daß die Ge�eße der Liebe und Gerechtigfeie
gegen andere an das Juéere��e der Selb�tliebe angeknüpfe
werden mü��en, wenn �ie allen und jeden Men�chen als

Ge�eteer�cheinen �ollen,
So kann und muß al�o das Ge�e6 der Selb�tlies

be für das er�te der morali�chen Ge�eße erklärt werdenz
weil nur da��elbe allein im Grunde des Willens uner-

�hütterlich befe�tiget i�t , ale übrigedurch da��elbe er�t
völligeBegründungund Befe�tigungerlangen,

Aber ergiebiger an all�ticigen Folgen „ ge�icherter

�chon gegen Jrrehümer , die beym éinfachen Princip der

Selb�tliebe noch nicht abge�chnitten �ind, i�t freylichder

Grund�as der allgemeinenVollkommenheit,Die-

�er muß daher in der morali�chenWi��en�chaft �o bald
als möglichgefolgert, und nun an die Spiße der übris

gen ge�tellewerden,

Daßaber auch durchdie�en Grund�asßjener aller
er�te nicht ganz verdrängtwerden kann, erhelletbey dens

jenigenFällen, wo einzelneMen�chen in �olchen tagen
�ich befinden, daß ihr Verhalten keine ihnen erkennbare

Folgenfür andere hac, und dochnichtohnealle Moralis
câc i�t.

$. 35

Wie fern die Naturge�eveallgemein verbindlich,ewig
und unveränderlich.

Ge�eße, die nur durch den bekannt gemachtenWillen

eines Obern ent�tehn, können �ich auch mit! ihrer Vex-
O3 bind-
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bindlichkeitnicheweiter er�treXen, als das An�ehn die�es
Willens �ich er�ire>t, Und �o zufälligund veränderlich
als die�er Wille und feinAnfehni�tz fo zufälligund vere

ânderlich �ind auch die darauf �ich gründenden Ge�eße.
Nicht �o die Nacurge�eße;die threnGrund in den fe�ts
�tehendenEinrichtungen , den phy�i�chenGe�eßender Nas

tur haben. |

Unterde��en kann dorchdie Verbindlichkeitder Na-

kurge�eße �ich nichtweiter als ihr Grund er�ktre>fen.Und

daraus erhelletbald die Folgey, daß fich feine ganz un-

einge�chränkteAllgemeinheitund Unveränderichkeitzum

We�en eines Naturge�eßes rechnen la��e. Jhre Ver-

bindlichkeitwird nemlich er�tlich einge�chränkt durch den

�ubjectivenGrund der�elbenin der men�chlichenErkennt»

niß. Da nichealle Men�chen cine gleicheEin�icht in die

Natur der Dinge habenund haben können; �o können

auch die objectivi�chgegründetenNacurge�egzenicht für
alle die�elbe gleiche Verbindlichkeit haben. Denn kein

Ge�et i�t verbindlich, wenn es nicht erkannt werden kann;
weil den Willen unmöglich etwas morali�ch be�timmen
kann, was nicht erkannt wird; oder weil es unmöglich
i�t, �ein Verhalten mit Ueberlegungund Freyheitnach
dem zy be�timmen, wovon man nichts weiß,

Aber auch der objectiveGrund eines natürlichen
Ge�eßes kann von Verhältni��en und Bedingungenab-

bângen, die niht in An�ehung aller Men�chen überall

die�elben �ind. Es fann für einige Men�chen Naturgee
�eb �eyn, �ich alles Weines oder Flei�ches zu enthalten;
aber nicht für alle, Es giebt al�o particuläre Naturs-
ge�eße, Nurdiejenigen �ind allgemeine,objectivi�ch
betrachtet, deren Grund in den überall �ich findendenEl-

gene
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gen�chaftesund Verhältni��enliege, Ein �olches i� das

Ge�e6. der Selb�tliebe;noh mehrals das Ge�et der

Selótterhaltüung;. wenig�tenswenn leßtere �ich auf die-

�es irdi�che Lebenbezieht.
| °

Eben.dies gi�t auh von der. Ewigkeit und Un-

veränderlichkeitder Narurge�eze, Denn ob �ie �ich

gleichauf Natur- Nothwandigkeit, nicht auf bloßeWill-

führ und Zufalt gründen: �s �eúen �ie doch das Da�eyn
die�er Natur voraus, auf die �ie �ich gründen. Da nun

in der Natux vieles�ich ändert,und mehr, als wir �elb
ein�ehea, was jeßzé.i�t, anders hat �eyn éónnen, und an-

dern werden fann: �o �ieht man leicht,wie. wenig �ich eine

ab�oiute Ewigkeitund Unyeränderlichkeitaller , übrigens

doh mit Recht �o genannter, Naturge�ezebehaupten
la��e.ff

Der. i�olirte Wilde, undder inGe�ell�chaftverfelk
nerte Men�ch. können in mehrernPunften von einandeé
abivelchendeSitten haben, und doch.beydeder Natur

gemäß, undhrechthandein.
Das Endurtheil.wird. niché,anders ausfallen ; wenn

man auch gleichdie Unter�uchungunter den Ge�ichtspunkt
bringt, den einigehiebeygenommen haben, Die�e glaub-
ten nemlih, die ab�olute Nothwendigkeit,Ewigkeit
und Unveränderlichkeitder Macurge�egefolge aus der

Ewigkeit und Unveränderlichkeitdes göttlichenWillens.

FreyliG wenn man einen ab�oluten, nichtdurchob-

jectiveGründe be�timmten Willen der Gottheit, oder

was man, ohne deutlichen Begrif, die we�entliche
GerechtigkeitGortes nannte, hiebeyannehmenkönnte :

�o môchtewohl aus die�em göttlichenWillenauch eine un-

bedingtereNothwendigfeitund Ewigkeitder Nacturge�ete
O 3 �ich
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�ich folgernla��en , als bizhernochniht bewie�enwerden
konnte.

Aber wenn wir beymWillen des höch�tenWe�ens
Güte und Weisheit als die leßten Gründe uns denken

mü��en; Güce, welche die be�ten Zwecke,die größte
Summe des Guten, das in einer Welt möglich i�t , und

Weisheit , welche die angeme��en�ten Mittel dazu wählt:
�o föônne wir uns auch bey �einen Ge�ehen nihts anders

denten, als Anwei�ungen zur Beförderung guter Zwe-
>o, Mittel zur Beförderung des eigenenund allgemei
nen Wohl�eyns, Wenn aber Wohl�eyn und die Mits
tel dazu, unter ver�chiedenen Um�tänden, ver�chiedene
Et1ori tungen erfordern: �o fönnen auch die Gefege dex

hôch�ten Güre und Weisheitnicht in An�ehungaller Wes

�en und aller individuellen Verhältni��e völlig die�elben
feyn. Unveränderlich will zwar Dott das Be�te, Aber

das Be�te i�t nicht immer und überall in allen Stücken

da��elbe Von Ewigkeit�ind in dem göttlichen Ver-
�tande die Nataxge�ese gewe�en; aber die be�ondern nicht
weniger als die allgemeinen. Mit dem�elben Grunde,
mit dem wir annehmen, daß Gott gewi��e unverändertie

che Einrichtungender Natur von Ewigkeitbe�chlo��en has
be, fönnen wir auch annehmen,daß er die daneben eine

tretenden Abwech�elungen vorherge�ehenund be�chlo��en
habe, Die mit der Verändcrung der phy�i�chen Natur

nothwendigeintretenden Veränderungen in den Ge�ehen
der �ittlichen Natur gebenal�o feinen Grund, auf Ver-

änderungund Zufälligkeitim göttlichenWillen zu �chlie-
ßen.

Es macht auch feinen �tatthaften Einwurf gegen

das Bisherige, wenn man �agt, was bey. die�er, und

den
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den verwandten Unter�uchungenbisweilen gé�agt werden

i�t, daß-die Ab�ichtenGottes bey der phy�i�chen Na-
kur auf die morali�che Nacur �ich beziehen, und in die�er
die lebtenZweckeenthalten �eyn: Denn man kanndies

in feinem andern Sinn bewei�en, als nur in dem ; daß
die Seligleitenund die dazu nöthigeVervollkommnungder

gei�ti�hen Natur die leste Ab�icht Gottes in der Welte
�eyn, Jede andere Meynung vom Zweckder Schöpfung
führt auf niedrige und mit den Gründen, um deren wils

len wir das Da�eyn Gottes annehmen, weniger übereins

�timmende Begriffevon derGottheit,oder auf leere Wor-

te hinaus,
Wie man einen jeden bedingten Sas zu ei

nem ab�oluten , kategori�chen Sas machen fann , dadurh

daß man die Bedingung zu einer Be�timmung des“Sub-

jects mache *): �o kann dies al�o auch in Ab�ichtauf die

Naturge�eße ge�chehen, Und wie von einer jedenWahr-
heit ge�agt werden fann, daß fie nothwendig,ewig und

unveränderlich�ey: �o gilt dies auh von den wahren,
nicht bloß aus Unwi��enheit und Jrrthum �o �cheinenden
Naturge�esen, Nemlich nothwendig,ewig und unver-

änderlich i�t jede Wahrheit, in �o fern �ie niche als eine

objectiveWirklichkeit betrachtet wird, �ondern nur als

eine �ubjectiveDenkart ,
als-eine Verbindung gewi��er

Vor�tellungen. Da un�er Ver�tand uns �chlechterdings
nicht ge�tattet, das Wider�prechendefür denkbar zu halten:

�o mü��en wir al�o annehmen, daß das Gegentheilvom

Wahren nicht denkbar �ey, Denn das Gegentheilvon

O 4 einer

*) Es i�t ja einerley,ob man �agt ,
der frante UTen�chfann

mit Recht�einerGe�undheit wegen weniger arbeiten;

oder, Wenn ein Men�ch frank if: �o 2.
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einer Wahrheitwäre nur alsdenn denfbar; wenn völlig
dem�elben Subjecte völlig da��elbe Prädicat zugleichzu
und abge�prochenwerden könnte,

Daraus ergiebt�ich die im Vorhergehenden�chon
angemerkteallerdings wichtigeFo!ge,daß wir ven einers

ley Subjecten und Verhältni��en einertey Naturaes

�ele anerkennen und anerkennen mü��en, Eben darauf
gründenwir un�ere Erwartung, wenn wir nach der Nas

tur handeln, daß alle vernünftigeWejen un�er Verholten
werden billigen mü��en, wenn �ie es nach ric:tiger Ere

kenntniß beurtheiten. Denn �o mü��en �ie erkennen , daß
wir, vernünftigerWei�e, nicht anders handeln konn-

ten, mhk anders handeln durften Wer ein der

be�imög'ichenErkenntniß gemaßesVerhalten eines freyen

Me�ens tadelt ; muß feinen Begrif vom Rechtverhalten
überhaupt haben, oder den vorliegendenFall nicht richtig
beurtheilen, So fürchtet der Recht�chaffene, bey allen

�einen unver�chuldeten Fehlernund Unvollkommenheiten,

im Bewußtieyn, �ein Mögliches zur Erkenntniß und

Bewirkung des Guten gethan zu haben, nie ein Urtheil,
für das er Achtung haben, das er für vernünftig, für

gegründethaltenkann; weder men�chliches, noh göttli-
ches. Die Uebermachtder Unwi��enheit kann ihn un-

glücklichmachen , aber nicht mit �ich �elb�t unzufrie-
den. Er würde in dem�elbenFalle immer wieder da�s
�elbe thun. Dies i�t die Gewalt der Wahrheit über die

Vernunft; eine Folge der Unmöglichkeit, zu erkennen y

daß ein Verhalten der Natur und den unabänderlichen

Screbungendes Willens gemäß �ey; und zugleiches

nicht, oder das Gegentheildavon zu erkennen,

$.36,
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S. 36.

Von deë Voll�tandigfeitund Be�timmtheit.des Naturge�etzes.
Obes nach den natürlichen Ge�eßenHandlungen

gebenkönne, die weder morali�ch gut noch bö�e, �ondern
gleichgültig�eyn ; darüber i� viel ge�tritten worden. Eis

nigen �chien es gegen die VollkommenheitgöttlicherGe-

�eße , dergleichendie Naturge�che�ind, zu �treiten, daß

�ie nur eine unvoll�tändige,in einigen Scücfen ungewi��e
Anwei�ung zum Rechtverhaltengeben �ollten. Die�e
�cheinen nicht bedachczu haben, daß hier nicht die Frage
�eyn kann, von dem was in der göttliden Erkenntniß,
und in der darnach eingerichtetenNatur i, �ondern nur

von dem, was tir davon erkenñen.

Andere �chlo��en, mit mehrerer Deutlichkeit der

Begriffe und mehrerem An�chein von Wahrheit,daß
feine freye Handlung ganz gleichgültig�eyn könne, weil

feine ohneFolgen, oder mit dem entgegen�tehendenVer-

halten von völliggleichenFolgen�eyn kann. Bey die�em
Grunde ráumcteman al�o zwar ein, daß es Arten von

Handlungengebe, die 1m allgemeinenbetrachtet, weder
morali�h gut noh bô�e, �ondernvielmehr gleichgültig
heißenkönnten ; weil fich dabey noh kein ent�cheidendes
Uebergewichtdes Guten oder Bö�en zu erkennen gäbe.
Abervon keiner einzelnenHandlungwollte man dies zu-

geben; weil eine jededer�elben mit allen ihren individuels

len Eigen�chaftenund Folgen, einen eigenenWerthoder

Unwerthhaben müßte.
Allein wenn man auch gegen den allgemeinen

Grund�aß nichts einwenden kann, daß ver�chiedeneArten

des Verhaltensnichevôdlligeinerley Folgenhabenkön-

Os nen:
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nen: �o �cheint doh mehr in der Schlußfolge, als in

dem. Grunde zu �eyn, wenn in die�er angenommen wird,
daß �ie nicht gleichenWerth, bey der Berechnung des

Guten und Bö�en überhaupt, oder in Beziehungauf den

Zwe>keiner vorliegendenPflichthabenkönnen, Denn

Gutes und Bö�es éönnte von ver�chiedenerArt, und in

ver�chiedenerVerbindung,bey dem einem und beydem an»

dern Verhaltenvorkommen ; ohnedaß das Uebergewiche
des Guten bey dem einem größer wäre, Nach den all-

gemeinenBegriffen läßt �ichs wenig�tens �o denken, Und

daß gewi��e Ab�ichten auf eine ver�chiedeneWei�e gleich
vollkommen�ich erreichen la��en, hat wohl feinen Zweifel.

Wenn aber auch dies als das Begrei�lich�te und

Wahr�cheinlich�tezugegebenwird , daß ver�chiedeneArten

des Verhaltens in allen ihren Folgennie gleichviel
Gutes oder Bô�es ênthalten: �o i�t doch auch damit noh
nicht bewie�en, daß es keine HandlungenohneMoralität

geben f'ónne ; oder daf wir in jedem Falle entweder nach
einer uns obliegenden Pflicht oder gegen die�elbe, han-
delfen. Denn die Sittlichkeit un�erer Handlungenkann

ja nicht be�timmt werden , nah allen den Folgen, die

daraus im Ganzen ent�tehen; �ondern nur nach denjeni-
gen, die wir erkennen , oder zu erfennen fähig�ind.

Wennes al�o Fällegiebt— und die giebt es un-

leugbar — wo wir den vorzüglihenWerth eines uns

inöglichenVerhaltensvor dem andern, oder des Thuns
vor ‘dem ta��en einzu�ehenniht im Stande �ind; ja wo

es auh éine pflihtwidrigeVer�chwendungun�erer Zeit
und un�erer-Kräfte �eyn würde, wenn wir uns lange ber

finnenund bemühenwollten, um einigenVorzugauszu-

grübelnund wahr�cheinlichzu machen: �o giebt es für
utis
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uns Handlungen,dle, auch nachdem Naturge�eße, �itt
lich gleichgültig�ind; wo uns nict die Vor�tellungvon

Pflichtbe�timmen fann , �ondern irgend eine Neigung,
irgend ein �innlicher oder �on�t zufälligent�tehenderReiz
unsbe�timmt und be�timmen darf. ö

Wie ofc dergleichenFälle wirklichvorkommen;
oder nur aus t‘eicht�inn�o �cheinen; davon i�t jeht nicht
die Frage.

SS. 37.

Bemerkungen über die naturliche Ge�chichte der morali�chen
Grundbegriffe.

Niches klärt den Ver�tand �o �ehr auf über die

wahré Be�chaffenhelt und den Gehalt �einer Begriffe,

als die Ein�icht in die Gründe, aus denen �ie ent�prin-
gen, und durch die �ie haupt�ächlichverändert und all-

málig ausgebildetwerden, Dadurch lernt er den �o
nöthigenUnter�chiedmachen zwi�chenden Grenzen�einer
Erkenntniß von den Dingen , und der ganzen all�eitigen
Natur der Dinge �elb; er lernt �ich in Acht nehmenvor

den Verwirrungen und Mißver�tändni��en, die aus der

Vermengung des ab�olut Nothwendigeneines Begriffes
und der veränderlichenStufen der Vollkommenheitde��el-
ben ent�pringen,

Daher darf es nichtüberflü��ig �cheinen, obgleich
in den vorhergehendenTheilenund Ab�chnittendie�er Un-

ter�uchungen{<on manches beygebrachkworden i�t, was

auf den Ur�orungund die Forcbildungder morali�chen
Begriffe�ich bezieht, wenn die�er Gegen�tand hier noh
einmal vorgenommen wird; um die ihn betreffendenBe-

» mer-
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merkungen theils elnander näher zu bringen, theilsauh
noch etwas weiter zu entwieln,

Daß der Begrif von dem was morali�chgut
oder recht i�t, ein ab�oluter Grundbegrifun�eres Ver-

�tandes �ey; fann auf feine Art behauptetwerden, Es
läßt �ih niht nur vom ganzen eigenthümlichenGehalt
die�es Begriffes, in jedemFalle, wo er vorkômme und

�tatt finder, aus andern , einfachen, in ihm �i vereini-

genden Begriffen , voll�tändigeRechen�chaft geben; �on-
dern es i�t überhaupt auch fein Beweis eines eigenen
Sinns für die morali�chen Verhältni��eund Be�chaffen-
heitenvorhanden($. 98.).

Der Begrif vom morali�chGuten ent�pringt aus

dem allgemelnernBegrif vom Gutenz beyde��en An-

wendung auf freye Handlungen, und deren näch�te
Gründe, Gef�innungenund Neigungen. Handlungen,
Neigungen, Ge�innungen, die durch ihr Angenehmes
oder Nüsliches uns zum Beyfall be�timmen, nennen wir

gut, �chôn, recht , edel 2c.

Die�er Beyfall kanu denn al�o freylichvielerley
nicht immer gleichwichtigeGründe haben, Die er�ten
Bemerkungen des men�chlichenVer�tandes bleiben bey
den näch�ten und in die äußern Sinne fallendenFolgen
�tehen. Beym Anfang�einer Aufmerk�amkeitauf die mora-

li�chenGegen�tände billigt und mißbilligtal�o der Men�ch,

�ineeignen �owohl als fremdenHandlungenund Ge�innun«
Haupet�ächlich,wo nicht einzig, nachMaaßgabejenerfuerlichen und nahen Folgen. Er erklärt für recht,

woran er nichts zu tadeln findet; und hále für vernünf.
tig, flug, �ittlich nochwendig, was nach �einer Ueberle-

gung
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gung und Ein�icht, ohneerheblichenNachtheilnichtun-

erla��en oder entbehrtwerden kann,

Vernun�t und Erfahrungmachenihmaber immer

mehrere und entferntereFolgender Handlungenbemerk-
lich; und in dem Maaße, wie die�es ge�chieht, werden

�eine morali�chen Begriffe, wenig�tens von einer Seite,
mehrberichtiget.

Bey der Würdigungder Handlungennicht bloß
auf �ein Vergnügenund �einen Schmerz, �einen
Nugen und Schaden, fondernauch auf die Folgen, die
für andre daraus ent�tehen, einigeRück�ichezu nehmen;
be�timme ihn zwar frühe eine Grundeigen�cha�t �einer
Natur, die Sympathie. Aber bey �einen eigenen

�tärkeren Begierden und Verab�cheuungen , wird der

úunausgebildeteNacurmen�ch ihre Regungennicheleiche
gewahr; ge�chwelge, daß �ie jenenBegierdenund Ver-

ab�cheuungenEinhaltthunkönnten, Bep �einer , durch
Ueberlegungenund Erinnerungenno gar weniggetheil-
cen Aufmerk�amkeitüberläßt er �ich ganz dem jedesmali«
genEindrucke,dem Schmerz, dem Bedürfni��e, das er

fühle, oder dem �innlichangenehmenReize, Vergiße
er �ein eigeneszukünftigesBedürfniß �o leiht, beym
nahenReize, ob eres gleichaus mehrernEr�ahrungengue

genug fennt (Th, 1. $, 24.); wie �ollte der Gedanke an

fremdeNoth ihn leichezurückhaltenkönnen? Und, was

er thut oder gethanhat, �cheintihm.recht3 theilsweil

er nur nach dem urtheilenkann, was er empfindetund

gewahrwird; theilsweil die Eigenliebe, die bey jedem
Men�cheneine Ur�acheder leichternBilligungdes elhenen
Verhaltensi�t, beym unaufgeklärtenMen�chenvorzüg-
lichgroßi�t, oder uneinge�chränktwirke.

x6 er
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Aber woas er nicht bemerke, indem ex handelt,
das giebt �ich ihm leichter zu erkeinen, wenn et der lei-

dende Theil i�t; oder nicht ganz gleichgültigerZu-
�chauer und Richter, Er fühlt das Unrecht, das ihm
wiederfährt,in der ab�oluten Unmöglichkeit, eszu billigen,
urid dem nicht zu wider�tehen, der es ihm anthut. Hace
er dies in �ich �elb�t einmal gefühlt: �o rührtes ihn um

�o leichcerund �tärker , wenn es einem andern durch einen

dritten wiederfähre. Dies doppelte Gefühlinuß endlich
die allgemeine Vor�tellung, daß �olch ein Betragen
einem jeden verhaßt �eyn, Mißfallen und Wider�tand
erregen mü��e, erzeugen, Und durch eine �olche allge-
meine Vor�tellungunter�tüßt, fängt im ähnlichenFalle
die Sympathie an, mächtigerin ihm zu wirken, Und

Gefühleund Vor�tellungenerzeugen und vervollkommnen

�ich wech�el�eitigmehr und mehr.

Was von den unangenehmenGefühlenund den-
daraus ent�tehenden Vor�tellungen vom Unrechtge�agt
worden i�t , und bey ihnen wohlinsgemeinzuer�t �ich ers

eignet: gilt auch von den angenehmen, eigenen und mit-

getheiltenEmpfindungen, und den daraus ent�pringen
den Vor�tellungenvon guten, löblichen,recht�chaffenen
Handlungen.

Aber der Men�ch würde noch �ehr zurückbleiben,

niht nur in Ab�icht auf die Befolgung der bereits aner-

kannten, �ondern auch �elb in der Anerkennungder

mei�ten morali�chen Begriffe; wenn ihn nur die

Sympathie allein dabey leitete; wenn er nichezur Be-

�tinimung �eines Verhaltens und �einer Denkarc, nach
der Rück�ichtaufdie: Neigungen und das Jneere��e an-

derer,
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derer, durch die Erfahrungund Ein�icht, wie �o �ehr
�eine eigene Vortheileund Vergnügungendavon abháns
gen, angetrieben würde,

Zuer�tzwar erzeugedies nur Handlungen, oft
ganz gegen die Neigung, nicht Neigungen, wie das

wahre morali�che Ge�eß �ie verlange, Und oft nur

Schein und Ver�tellung + wenn er glaube, damit fort
zu fommen, Und dies kann um �o viel längerwähren;
wenn �ein Gegentheilauh noh am Aeußernklebe, und

daran genug hac.
Aber was oft, aus Furcht gleichwohlnur,

oder aus niedrigemEigennuße, ge�chieht, l'ann allmälig
doh zur Gewohnheit und Fertigkeit werden. Und

wenn es er�t ohne Mühe gethan werden kann; �o i� es

auch �o �chwer nicht mehr, �ein wahresVerhältnißzu
‘den Grundcrieben einzu�ehen,und für recht es'zu er-
kennen.

Wie ohnedas Bey�ammen�eynunddie ge�ell�chaft»
lichenVerbindungen der Men�chen der größereTheil
der morali�chen Begriffe zwar feinen Gegen�tand und

feine Veranla��ung habenwürde: �o finden �ich hinge-
gen im ge�ell�chafclichenteben der Men�chen gar bald

mehrere Ur�achen der Entwicklung, ‘Ausbreitungund

Vervollkommnungdie�er Begriffe.
Die Begierdeandere zu richten, i�t eine zu nas

cárlicheWirkungder Eigenliebe,als daß �ie nicht frühe
unter den men�chlichen Neigungen �ih hervorthun
múßte, Und wie viele nachcheiligéFolgen �ie auh
immer habenmag: �o i�t dochbegreiflih, daß �ie zur
Entwicklung der morali�hen Begriffe vieles bey-

trage.
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trage, Nicht weniger aber auch die Begierde�ich zu

rechtfertiaen.
Aber wenn die Men�chen er einigeBegriffevon

den morali�chen Unter�chieden erlangt haben: �o �uchen

�ie auch die�elben andern mitzuthellen, und die ihnen

zuwiderlaufenden Denkarten zu be�treiten, Das Wohl-
wollen nicht nur , �ondern auch ihr eigenesJntere��e muß
�ie dazu antreiben.

Wenn die Aufmerk�amkeit auf die�e Unter�uchun-
gen allgemein wird, und die Ein�icht in ihre Wichtigeie

zunimmt: �o widmen �ich ihr be�onders diejenigen, die

Volkslehrerund Volksleiter �ind oder werden wollen,
Und nun fängt freylichdie wichtig�tePeriode die�er Gee

�chichte anz aber zugleichauch die Periodeder größe�ten
Abweichungen und Verirrungenin An�ehung die�er
Begriffe,

Denn einmal i�t es niht môögli<h,daß ein

Men�ch �o weit von der Wahrheit �ich verirrt ; �o lange
er �ich nur bey einzelnenFällen und Ereigni��en innerhalb
�einer Erfahrungmit �einen Vor�tellungenund Urtheilen
aufhäle, Wenn er �ich gleichunge�chi>t darüber aus-

drúckt: �o hat er dochinsgemeinein zu be�timmtesGe-

fühl von �einem Gegen�tand, um mit �einer Vor�tels
lung und Meynung weit davon abzufommen,

Ganz anders, wenn er eine allgemeineWahrhele
fe�t�egen, für alle Fälle ent�cheidenwill, Leichtents

�teht da der Jrrthum. Undde�to hlimmer, wenn er

�ich lange verbirge, Denn �o gewöhntman �ich daran,
und will ihn niche mehr ablegen, hacden Blik niche
mer �rey genug, um ihn gewahrzu werden; wenn

nun
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nun auch das cht aufgeht, beywelchemder Uneinges
nommene ihn entdeckt,

Y

Gut, daß der men�chlicheVer�tand niche no<
fruherdarauf verfällt , die morali�chen Unter�chiededur<
allgemeine Maximen und Grund�äge zu be�timmen,
Wiewohler die�e Verrichtung hier früherunternimmt, als in

An�ehunganderer Gegen�tände�einer Erkenntniß: �o wird

er dochdurch den Hangzur Analogie,und durchdie Mache
der Gewohnheit langedabeyeinge�chränfetund zurü>ge=
halten, Am Endefreylich bisweilen zu lange. Jm Gans

zen aber wohlchäcig,. Denn nichts i�t gefährlicherfür
den Ver�tand, als ein zu frühe fe�tge�eßter Allgea
mein�ab.

Wasaber in die�er Periode den morali�chenBe=

griffennoch mehr Gefahr bringt; i�t der Mangelgenug

�amer Ein�ichten in die Natur des Men�chenund der

Dinge, auf welche �eine Handlungen�ich beziehen;um

daher die Gründe zur Ausbildungund Befe�tigung die�er
Begriffe, zureichendzur eigenenund zur fremdenUebers-

zeugung, nehmenzu können.

Auctorität muß vielfältigdie Stelle von Gründen

vertreten, Und da bald Fälle eintreten; wo das An-

�ehn men�chlicher Weisheit und Gerechtigkeitzur Bea

glaubigungrichterlicher Aus�prüche und Unter�tüßung
der Ge�eße zu {wach befunden wird: �o wird göttliche
Auctorität Bedúrfmß. Auf welche Wei�e nun auh
die�em Bedürfni��eabgeholfenwird: �o wird die Vera

nunft dadurch einge�chränfc, und die Ein�ichten des Ver«

�tandes werden aufgehalten. Freylich wohl im Gans

zen zum Vortheil; wenn wahre Weisheit unter diee

�em An�ehn wirkt. Denn wenn Men�chenohnedie�e
Dritter Theil, P vin.
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ein�chränkendeHülfeauch früherzur Erkenntnißkämenx
�o ge�chähees doch vielleicht mit allzugroßemScha-
den, -

Was aber: daraus ent�tehe, wenn -Schroärmerey
und Herr�ch�ucht durch die�en Schild �ich de>ten: i�
aus der Ge�chichte der mei�ten Völker bekanne,

Natürlich nehmenaueh Redner unid Dichter der

morali�chen Begriffe �ich an; und ihre Wirkungen
werden durch �ie am mei�ten béförder. Aber �o groß
auch der Dien�t i�t , Den �je ihnen, oder vielmehrmittel
der�elben der Men�chheit , auf die�e Wei�e, lei�ten : �o
fegeneben die�e erhabenenKün�tler die. Wahrheitdabey
in mancheeigeneGefahr, Sie, deren Sache eigent
lich das An�chauliche i�t, die alles dur< Bilo und

Empfindung zu beleben und zu ver�tärken �uchen;

und der Jmagination �ich überla��en mü��en ; unter�cheiden
nicht �o genau, als die Vernunft es wilk , das We�ent«
lihe und Zufällige; überfehen�elb�t bey der lebhaften
Empfindung eines Theils das Uebrige, wovon die riche
tige Beurtheilung des Ganzenabhängt. Und.-ißrkühe
ner, bildlicher Ausdru> verführe, wenn auch nicht �ie
�elb�t, doch oft diejenigen, auf die �ie wirken, um zu-

fälligeroder ein�eitiger Achnlichkeitwillen, ver�chiedene
Dinge �ûr einartig zu halten. Außerdem, daß Uebers-

treibung des obes und Tadels der Begei�terung eigen
i�t ; und daß au der Gottheitender Dichter �ich kühner
bediene, als den Zweekender Vernunft und ihrerVors

�icht gemäßi�.
Wenn unter die�en mancherleyVeranla��unger

und Triebfederndie morali�chenBegriffe�ich entwi>keln

und fortbilden8 �o kann es dochdabey �ehr lange wäh-
ren;
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xenz ehe die Unter�uchungau�s Jnnere der Handlun-
gen vielmehr, als aufs Aeußereder�elben �ich richtet.

Swar die Unter�cheidung,ob etwas mit Willen over

ganz ohne Willen ge�chah, i� zu we�entlich beyder An-

zyendungder morali�chenBegriffe,als daßnicht auch der uns

geübre�teVer�kgnd einige Rück�ichtdaraufnehmenmüßte,
Aber den Werth der ver�chiedenenBeweggründe
und Friebfedern, nach deren Folgen für das ganze

Fünf�tigeVerhalten und den Charakter,prüfenund richtig
�häßen, und nah die�em Verhältni��e den Werth der

einzelenHandlungen, und überhauptnach den Folgen,
die �ie innerlich gründen, ihn be�timmen; nicht nah

ihren äußerlichenFolgen; dies wird dem men�chlichen

Ver�tande er�t Angelegenheitbey hohenStufen der Aufs
flárung, Bis dahin i�t ihm Umfangder That und

geäußerte Kraft der Maaß�tab für Verdien�t und

Schuld. Auch die religjeu�eTugend �ägt er nah
der Menge und Ko�tbarkeit der Opfer und nach der

genauen Beobachtungdes äußerlichenDien�tes, oder der

Gebrauche, a

Die�e Unacht�amkeit des wenigaufgeklärtenVer-

�tandes-auf die Folgen, die aus Handlungenim Jnnern
des Handelnden�elb, in Ab�icht auf �eine Neigun-

gen und Fercigleicon,ent�tehen, i�t, wenn niche die

einzige, �o doch eine der haupt�ächlich�ten, und am �päte

�ten �ih verlierendenUr�achen, um welcher willen Mene
�chen gegenFremde, be�ondersaber gegen anerfavnte

Feinde, �ich �o leicheetwas erlauben, was �ie �on�t für
fehrunrechthalten, Ein Straht der Wahrheit pon un-

�chägbaremWerth i�t im Aufgang; wenn Men�chen,
wenn Völler, anfangen �ich zu �cheuen.nor einer Art,

P 2 dem-
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demjenigenzu �chaden, dem �ie Schonung nichthuldig
zu �eyn glauben, oder vor einer Art , ihm einen Vortheil
abzugewinnen, weil �ie fürchten �ich �elb�t dadurchzu
�chänden, oder ihrenCharakterzu verderben,

Barbari�cheFin�ternißaber und Sitcenverderbniß
brechen aufs neue eîn; wenn Völker oder ihre Regena
ten das feine Gefühl für innere Schändlichkeitund

Schädlichkeit , die morali�che Delicate��e , bey der
Wahl der Mittel für ihre zeitlichenAb�ichtenabzulegen
und zu verachten anfangen.

$ 38.

Weitere Bernerkungen úber die Ur�achen der dabeyvorkommen
den Abweichungen.

Die Abweichungender Men�chen in den �ictlichen
Einrichtungen und Denkarten habendenjenigen, die die

Wirklichkeit eines natürlichen Rechtes in Zweifelzogen ,

immer zu einem der vornehm�ten Gründe gedient.
Die�er Schlyßarti�t zwar auch �chon im Vorhergehenden
manchesentgegenge�eßtworden, Jhre Un�tatchaftigkeic
wird aber noh mehreinleuchten, beyder Unter�uchung
der Ur�achen, aus welchenjene Abweichungenent�prin-

gen, Denndabey wird �ich bemerken la��en , daß �elb�t
bey �olchen Abweichungendie Men�chen von gewi��en
gemein�chaftlichenGrundbegriffenoder Grundempfindun-
gen, eben den�elben, auf welchen das natürlicheReche
und die naturliche Sittlichkeit beruht, ausgehen.

1) Am offenbar�teni�t dies; wenn bey der Bes
�timmung der Moralität einiger Arten von Handlungen
nur darum die Men�chen�ich von einander entfernen;

weil
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weil die�elben Handlungenunter ver�chiedenenUm�tkän-
den ver�chiedeneFolgennah �i ziehen; �o daß bald

das eine, bald das andere Verhalten das be�te, der

Natur angeme��ene, pflichtmäßige,oder wenig�tens
nicht �o {hädlih, daß es nicht geduldetwerden dürfte,
�ondern mit Gewalt verhindert werden müßte, �eyn
kann, Daß dies oft �o �ey ; kann niemanden unbekannt

�eyn, der nicht ganz unwi��end i�t, Und vlele der

auffallend�ten Abweichungenin der �ittlichen Denkarc

ver�chiedener Gegendenund Zeiten la��en �ich hieraus
völlig erflären. WVorausge�eßt,worüber freylichnoch

ge�tritten wird, daß in gewi��en Ländern vom weiblichen

Ge�chlechte.ordentlicher Wei�e mehrere gebohren werden ,

als vom männlichen: �o läßt. �ich begreifen, wie auch

bey der Ueberein�timmung in den Hauptgründenzur Be-

�timmungder Pflichten in An�ehungder Ehe, in �olchen
tändern die Men�chendie Vielweibereydem Naturge�ebe
gemäßerachten; indem,da, wo. das phy�i�che Verhält-
niß der Ge�chlechteranders i�t, die gegen�eitigeMey-
nung Scatt finder, Eben �o i�t es nun lange ausge=

macht, daß in An�ehung der Ehe unte? den näch�ten
Blutsverwandten , manches den natürlichen Grundge-
�eßen des Recheverhaltensgemäßoder auch zuwider �eyn
fônne; je nachdem die Um�tände �ind, Mit Reche
fann hiex der Kriegsgefangeneoder Mi��ethäter getödtet
werden 3 und dort kann es mit Grund für unrecht ge-

haltenwerden; wenn im' er�ten Fall die gemeineSicher-
heicoder überhauptdie Abwendungdes größerenUebels

fünfcigerBeleidigungenes nothwendigmacht; im an-

dern Fall aber gelindere Mittel zu die�er Ab�ichthinrei-
chend �ind. Wie vieles rechefertigetüberhauptnichtdie

P 3 Noth’,
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Noth, nach den unleugbar�tenGründen aller Rete 7
Wenn uner die�em Ge�ichtspunktewir auch niht ganz
uns au�öhnenkönen, mit der, im er�ten An�cheina,
unnaturlih�ten Grau�amkeit der Wiiden, die ihre.
abgelebtenEltern umbringen, und zum Theilverzeh=
ren *): �o ergiebt�ich doh beynähererBeleuchtungder

Umi�tändé , unter welchen die�e Men�en �ich befinden,
daß �ie dabey nicht �o �ehr vonden Grundbegriffen, denen

wir fo'gen, �ih entfernen, als es zuer�t das An�ehen:
harz vielmehrnach-eben den�elben zu handelnglauben,
Sie hátten es fur ein Werkder Liebe, Fkraftlo�ePer�ve
nen, die weder der Jagd , der einzigenoder vornehm»
�ten Nahrungsaredie�er Men�chen, mehr nachgehen,

noch gegen oft von allen Seiten �ie umgebendeFeindes
und reißende Thier�ich vertheidigenkönnen, zu töôdtenz
als der Gefahr des Hungers, oder eines andern �{hmerz-
haften, und �chmählichenTodes, auszu�eßen*), Dis

Nachrichten, aus denen dies bekannt i�t, �eßen insges
mein nochhinzu, daß die Eltern �elb�t dies als eine

Pfliche ihrer Kinder betrachten; und als einen Liebes

dien�t �ich von lhnenausbitten, Unzähligemalehar man

bey

*) Dié�e alte Gewohnheitherr�chtnochutter den wilde�tere
Völkerú iù Aierika,, von der Hud�ons Bay bis an den
La Plata. Bisweilen �ollen es au die Hottencdtten
noh thun. Gemeineri�t nv<die Gewohnheit,mit
der Mutter den zärten, hülflo�en Säugling zu bei
graben.

>) Gewohnheitund hlnzukommêtdeyAberglaube können
auchdie Sitte einige Zeit �ang noh erhalten, weny
jene ur�prungliche Gründe �chon wegfallen.
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beydie�er ,
und beyverwandten Unter�uchungen, ge�agt:

Jn Sparta wurde der Dieb�tahl niche für unrecht ge-

halcen, Man �ollte eigentlich:�agen , daßda�elb�t, unter

gewi��en Bedingungen,erlaubt war, das-Eigenthum
eines andern theils unangefragtzu gebrauchen,theils auch:
mit li�t zu entwenden, und es zu verheimlichen. Da
es den Ge�eßen, oder einer gemein angenommenen

Sitte gemäß war: �o kann es Dieb�tahl nicht heißen,
Daß es aber unter den Spartanern:für erlaubt gehalten
wurde; fam, wie befannt i�t, daher, daß �ie nicht im

uneinge�chränktruhigen Be�iße und Genu��e äußerlicher
Göter ihre Glü�eligkeit �uchten , �ondern: vielmehrin der

Genüg�amkeit , Freyheit und dem kriegeri�chen Gei�te,

Nach:die�en ihren Begriffen von Glüf�eligkeit, und-der

darauf abzielenden. Staatsverfa��ung, konnten �ie jene

Ein�chränkungder Eigenthumsrechtefür gut halten;
ohne in den Grundbegriffender Sicttkichkeitvon uns �ich
zu entfernen, Ob�ie'in ihrenBegriffenvon der Glücf-

�eligfeit und der be�ten Staatsverfa��ung, mehr als an-

dere, von dem Naturge�ege abwichen; dürfte-�o leicht

nicht zu ent�cheiden�eyn; braucht aber hiergar nicht un--

ker�ucht zu werden. Und um nur noch ein, aberein

viel befa��endes , Bey�piel hinzuzu�eßen;wie vieles muß
nicht anders �eyn, oder �ich ändern, in den Sitten und-

der Anwendung-der allgemeinenRechtsbegriffe; wenn

niht mehr jedes dazu rüchtige Mitglied: der- Ge�eli-
�chaft die Waffenfuhret, nicht der Bürger mehr, zur

Vertheidigungdes Vacterlandes und zur Erhaltung,der

innern Sicherheitund guten Ordnung. gebrauchtwird,
�ondern im be�tändigenDien�te �tehende Söldner ? Und

P' > über-



überhauptrichtet �ich eben �o naturlich vieles im Privae-
rechte nah der Ver�chiedenheitder Staatsverfa��ung;z
als die�e durchGröße, tage und Be�chaffenheitdes tan-

des nacurli<h und vernünftigerWei�e be�timmt wird.

Wenn die�e von einander abgehenden,aber doh aus

den�elben allgemeinenGründen ent�pringenden,hypos
theri�ch natürlichen Ge�eße Jemand für conventionels

Les , nicht für natürliches Recht gehaltenwi��en will : �o

Mreiteter um ein Wort, dem dabeynicht die angeme��en-
�te Bedeutung gegeben wird, Denn das, was unter Um-

�ánden den Grundregeln des Rechtverhaltensges
máß, wei�e, vernünftigi: kann doch nicht für eie

nerley gehaltenwerden mit dem, was ohne natürlichen
Nechtsgrund bloß auf irgend einer willkührlichenUe-

bereinkunft , oder zufälligenNeigungenund Ab�ichten
beruht. Es i� vielmehrhypotheti�chesNaturrecht z
eben �o wohlals das entgegenge�eßteunter andern ims

�tänden, Aber freylichkönnen die Ge�eze und Rechts-
meyhungen um �o mehr von einander ‘abweichen; je weis
ter �ie �ich von den Grundge�eßen der Natur, von

dem , was zur ab�oluten Wohlfarth und Vollkom-

menheit der Men�chen erforderlich i� , entfernen,
Denn bey allem übrigenhaben die äußern Um�tän
de, Klima, tebensart u, �. w. einen die Folgengar �ehr
verändernden Einfluß, Dies zeigt �ich vorzüglichauh
bey der Unter�uchungder ver�chiedenenErbfolgsge�ebe,
und der Gründe der�elben; �o wohlin Ab�ichtauf Fami-
lien, als auf Staaten und ihreRegenten, Zu allem bis-

herBemerkten muß nur nochhinzuge�eßtwerden ; daß Sit«
ten, Ge�eße und Rechtsmeynungen,die ur�prünglich
einen natürlichenund vernünftigenGrund hatten, der

Ges
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Gewohnheitwegen nochfortdauernkönuen , wenn ihr
Grund �i geänderthat,

2) Aber wenn auch eine Art des Verhaltensbey
mehrerenMen�chendie�elbe Folgen,und al�o die�eibe objes
ctive Moralität hätte : �o kann es doch �eyn, daß nicht
alle die�elbenFolgengleichvoll�tändigund richtig erfen-

nen, vielleicht auch zur gleichenErfenntniß das Vermö-

gen nicht haben. Dabey Éöônnen�ie denn al�o wieder die=

�elben allgemeinen Grundge�eßeder Sittlichkeit anneh-
men, und in der Anwendung dennoch von einander ab-

weichen, Und zwar wenn dem einen die voll�tändige und

richtige Erkenntnißdes andern nicht mögli wäre: �o
würde �ein nur darum objectivi�chfehlerhaftesVerhalten
es �ubjectivi�ch niche �eyn. Es könnte wenig�tens �eyn,
daß �ein Verhalten �o �chuldlos und pflichtmäßigwäre,
als das objectivi�< be��ere Verhaltendes andern; wie bey
den folgendenUnter�uchungenüber die Zurechnungnoch
näher be�timmt werden wird. Daß �ich �ubjectiveMos

ralität , Rechteund Pflichten, nach der möglichenErs

kenntnißdes Ge�eßes richten; i�t außer allem Zweifel,
Daraus aber, daß die Unwi��enheitdes einen Men�chen
ein Vergehn �chuldlos, verzeihlihmacht , oder auch völs

lig rechtfertiget, folgernwollen, daß es überall beyNie=

manden ein Vergehnheißen könne; und überhauptbes

hauptenwollen, daß es fein natürlichesRecht gebe, weil

es nicht von allen Men�chen in allen Stücken erfanne

wird; i�t �o offenbarungereimt, daß es gar leine Wider

legung verdient,

3) Die Ver�chiedenheitder �ittlichenDenfkarthat
aber einen wichtigenGrund auh darinne, daßnicht alle

Men�chen, in gleichvielen Rük�ichten,die nüslichenund

P5 �häd-
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�chädlichenFolgender Handlungenbe�timmen, Wenn

die einen nur allein oder haupt�ächlichauf die Folgen für
dam äußern Zu�tand Rück�icht nehmen, die andern viel-

mehrauf die Folgenfür die Neigungenund Kräfte der

Seele; wenn die einen nur für die�es Leben calculiren,

die andern für die Ewigkeit; die einen nur für ihre Per-
�on , oder ihre Familie, oder ihr Vaterland, oder ihre
ReligionsgemeinheitSorge tragen; den andern Welt

und Nachwelt , dje Men�chheit das Ganze i�t , de��en
Be�tes �ie �ih , mittel�t ihrer erhabenernEin�ichten , zum

Ziel ihrer Strebungen gemacht haben: da mü��en freylich
die Schlußfolgen�ehr ver�chiedenausfallen; wenn gleich
der gemein�chaftlicheGrund�aß i� , daß recht �ey, was in

allemBetracht das mei�te Gute �tiftet. Die Mangel-
haftigkeitder Ruf�ichten bey der Beurtheilungdes Gu-

ten und Bö�en, und dex darnach zu be�timmenden Sikts

lichkeit, i�t die größe�te Unvollkommenheitdes unaufge-
klärten , rohen, �inn�ichen Men�chen, Unterde��enmuß
hiebeyauch nicht über�ehen werden, daß der Wilde, der

in gar. feinem oder doch weit einge�hränfterem Zu�am»
menhangmit andern Men�chen �ich. befindee, als wir , zu

manchen Rücf�ichten, welche wir nehmen und nehmen
mü��en, gar keinen Beweggrund und gar keine Veran-

la��ung habenfönne,

4) Was im Vorhergehenden�chon mehreremale
bemerkt worden i�t, daß. an die höch�te Richt�chnur der

Vernunft zum Rechtverhalten-, auf die wir auch bisher
wieder un�ere Unter�uchungengerichtet hatten, die Men-

�chen um �o weniger �ih immer halten und damit aus-

fommen föônnen, je �chwächerihr Ver�tand und je ein»

ge�chränkterihreEin�icht i�t; daß die fubordinirtenNor-

men,
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men „
des gôttlichenoder men�chlichen Willens , bey

dem großenHaufen in vielen Fällen die Stelle j�enexnoth-
wendig:vertreten mü��en: das erklärt nun vollends die

Ver�chiedenheitender �ittlichen Denkartaufs leid.te�te,
Dennnicht nur i�t fiar, wie auf die�e Wei�e Eigennus,
Herr�ch�uchtund Schwärrmerey ihren Willen und Dinkel

zu Gründen der Handlungen,Sitten nnd Meynungen
anderer machen föônnen, Sondern abgeleiteteinmal von

der Würdigung der Handlungennach ihren natürlichen,
den Men�chen erkennbaren , Folgen; gewöhnt, Vor�chrif-
ten, Orund�äße, Lehren,Aus�prüche dabey zu gebrau-
<en, die nur dur An�eha wirkten , nicht durch Ein�icht
in ihren Grund; fönnen, die Men�chen, mittel�t eines

fal�chen oder mißver�tandenen �itelichen Grund�ages, auf
unzähligeJreehümer gerathen. Zumal wenu der Haupt-
begrif dabey eine undeutlice bildlicdeAdeei�t; wie die

von Gottesdien�k, Opfer, Neimgung,Buße, Ab-

geleitetvon der Würdigungder Handlungenuach ihren
naturlichen.Folgen, unter der teltung:dunkeler , undeut-

lider Jdeen , la��en �ie �ich denn insbe�ondere auh dur<
�ittlicheGefühleund Vor�tellungen be�iimmen , die nach
den Ge�eßen der Fdeenverbindung, akt�o oft dur< die

zufällige Coexi�tenz und unbedeutend�te Aehnlichkeit, be-
wirkt werden, Niche nur die Ca�ui�tik , �ondern auh
die peinlichen Ge�eße fin�terer, barbari�cher Zeitenliefern
Bey�piele in Menge von �eyn �ollenden Rechts�prüchen
und Sittenge�eßeny die eine �olcheJdeenverwirrungzum
Grunde haben; bisweilen weiter nichts als ein Wort�piel
oder eine zweydeutigeRedensart *), Ob gleichineinigen

die-

—&,

&. Home Hi�t. of Engl, IL. p. 385. IL 280. 338 beg,
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die�er Fälle eben �o leicht An�cheinvon bö�em Willen als
von fin�terem Ver�tande ent�teht; wie in dem, von mehr
als einem Tyrannen in der Ge�chichte vorkommenden

Bey�piele , daßderjenige ,
der �einem Regenten das tes

ben errettet , das �einige hergebenmußte, zur Strafe,
iveil er Hand an den Ge�albten gelegt, oder �ein
Schwert gegen ihn gezückthabe.

& 5)

Den Jadi�chen Völkern hatte vermuthlich ein wei�er Ge-
�chgeber eimnal den Genuß des Flei�ches einzu�chränken
ge�ucht, und daher verboten, Thiere zu tödten. Nun
halten die Siamer nit nur Thiere zu tödten für Sün-

de; fondern ihre �trenge Morali�ten dehnendas Ge�eß,
nicbr zu tôdcen, au< auf Pflanzen aus. Nur Früchs
te mü��e der Men�ch e��en, roenn er vollfommen �eyn
wolle; weil die�e, roenn �ie reif �ind, von der Pflanze
genommen werden können, ohne�ie zu zer�tören; u. �w.
Die Gebote der Talapoinen wollen �o gar , daß ein Loch
in die Erde zu machen , oder die Ecde îns Feuer zu b:in-

gen, oder Holz anzuzünden, Sünde �ey. — Jn einem
falten Lande könnte oine �olche Sittenlehre freylich niht
ent�tehen , oder �ich nicht lange behaupten.— Wieleicht
aber der Men�ch Ge�ehen auszuweichenver�teht, wenn

�ie ihm zu be�chwerlich(erden; davon geben eben die�e
Siamer auch ein Bey�piel. So �ehr �ie �ich �cheuen, zu
tódten: �o wenig Bedenken machen�ie �ich darüber , daß
�ie Fi�che fangen und e��en. Denn, �agen �ie, �ie zies
ben die Fi�che nur aus dem Wa��er ; wovon die�e
zwar freylich�terben; aber �ie haben�ie dochnicht getód-
ret, wenig�tens niht Blue vergo��en, Außer dem

glauben �ie auch , daß nichtjedermantägendhaft �eyn kön-
rie und mú��e; daß die Tatapoinen, ihre Mönche, es

für andere �eyn. Und die�e wi��en �ich ihre überflü��ige
Tugend �chon auch wieder zu erleichtern; indem �ie, zum

Dien�t ihrer Begierden, andern thun la��en, was �ie
�elb�t nicht thundürfen. S, De la Loubere Tom, I,
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5) So wohlwenn Men�chendie Handlungennach

ihrenFolgenwürdigen, als wenn �ie das An�ehn für götts
lich gehaltenerAus�prüche�ih leiten la��en, können �ie
leicht in Abwegegerathen, durch den �o leichtenJrrthum,
für Ur�acheoder Wirkung etwas zu halten, was keines
von beyden, �ondern nur zufälligbeym andern vorkam,

So wird ein nachtheiligesEreignis, das auf eine Thac
folgt, für cine naturliche,oder auch eine be�ondersveran

�taltete göttlicheStrafe ange�ehen, und nun die That
Fur bós gehalcen, wenn �ie es vorher auh niht �chien;
oder nochzuver�ichtlicher, wenn �ie vorher �chon Bedenk-

lichkeiterregee, Ein glücklicherErfolgaber kann �o füx
ein Zeichendes göttlichenWohlgefallensgenommen wers

den; zumal wenn Gebete oder Gelübde vorhergiengen.
Und auch ohne Einmi�chungreligieu�er Begriffehalten
die Men�chen gar oft ihre Handlungennur darum für
wei�e und recht�chaffen, weil �ie glücklichdabey �ind; und

erkennen ihr Unrechtalsdenn er�t, wenn ihnendijeAugen
aufgehn, daß �ie den Grund ihrer Unzufriedenheitund

Unannehmlichkeiten,den �ie irriger Wei�e außer �ich ge-

�ucht hatten, in �ich �elb�t, ihrenNeigungen und Hands
lungen, entde>en.

|

6) Gleichwienoh fein Volk und keine Gattung
von Men�chen gefundenworden i�t, denen man mit
Grundalle morali�chen Gefühleund Begriffehätte ab=

�prechendürfen*): al�ofindet man alle Arten von Ab-
weia

Mg

#4) Die glaubwürdig�tenZeugni��e von den Bucaniers, den

Neapolitani�chenBanditen und andern Arten von Räu-
bern be�tätigendies eben �o �ehr , als diebe�ten Nachrich-
ten von den wilden Hélkerxn,
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weichungen , die dabeyvorkommen,erflärbar aus det zu-

�ammenge�ehtenVerhältnißder Hetrtigkeitder �inilis
<cn Triebe, und der 1[nwi��enheitund Unacht�am-

Feit in An�ehung der all�eitigen Folgen der Handlun-
‘gen; wenn nemlich die abirrenden Subjecte von die�en
‘benden Seiten’ hinlänglich-bekarntgeworden �ind, Ein
Unrechtziehtdabey oft das andere nah �i *),

7) Aber man hat auch �ehr Ur�ache, bey der Un-

fer�uhung der Bey�piele und Nachrichten von unge�itte-
ten oder übelge�iteeten Menfchen und Völkern auf �einer
Huchzu feyn; um nicht durch Uebertreibungenund Trug-
�<!ú��e derjenigen�ich tau�chen zu la��en , auf deren Zeug-
nifi man bauen wil; und die �i vor �olchen Fehlern ofé

�elb�t wenig in Achenehmen, So �chließt man oft von

‘denSíccen und Handlungendes liederlichen, frechenGe-

findels,was �ich insgemeinüberall am er�ten und häufig-
�ten �ehen lá��ee, auf Charakterund Denfart eines gan-

er Volkes, Oderman <ließt von dem, was dffentlich
ge�chieht, auf allgemeineBilligung , allgemeinen Man-

gel der Ein�icht in das darinne liegende Unrecht, Man

fann niche einmal daraus, daß einer etwas thut , mit

völli zer Sicherheit�chließen,daß er es gar nicht für un-

recht erfenne;auchwenn er es mehrmalenhâte, Denn

wie ofcwird nichtdie be��ere aber �chwächereEtkennt-

niß der Vernunft und die Regungdes Gewi��ens dur
den Trieb der Sinnléchkeic uberwältiget?

Z| der Beobachter einmal in Verwunderungund

Stcaunea uber das Sonderbare ge�e(t: �o wird �ein Blik

ihm

Wie viele Verbrechenerzeugt nicht der häusliche

�o

w9
als der politi�che De�potismus ?

häusliche�o wohl
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leiche verdunfele oder be�chränkt, Schlimmerne,
wennsihm behager,oder genüger, efwas SonderbareS
encde>tzu haben, Und da man nichr ausrei�et, um zu

�eher , was man bey �ich zu Hau�e au hat , und dieje-
nigen, die aus entfernten Gegenden zyrü>kommen,
Neuigkeitenmitbringen �ollen , unh .um �o -‘liaber und
aufmerk�amerinsgemein angehörtwerden , je neuer und

�onderbarer die Dinge�ind, die �ie mitbringenund er-

Zâhlen: �s i�t in der That in �olchen Fällen keinegeringe
Gefahrfür dié reine Wahrheitauf beyden Seitert vor-

handen; wenn es zumaf auf Dinge ankömme , die nicht
fo völligin die Sinne fallen, �ondern dur< Schü��e
mehrentheilsnur erkannt werden können,

Haupts
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Saupt�ud 1,

Von den allgemein�ten Gattungen des Rechts.

$ 29.

Weitere Entwicklung des Unter�chiedesnatürlicherund willkühr«
-

licher Ge�éße, Pflichten und Rechte.

Ty die �ittlichenNaturge�eße auf die vernünftige
&/ Erkenntniß der phy�t�chen Narurge�ese �ich
gründen; i� dur das ganze vorhergehendeHaupt�tüe
bewie�en worden, Sie gehen alle dahin, un�ere freyen
Handlungenmit den Einrichtungender Natur, die wir

nicht in un�erer Gewalt haben, möglich�t überein�tim-
mend zu machen. Je mehr al�o un�ere Erkenntniß von

der Natur der Dinge und den natürlichen Folgen der

Handlungenzunimme; de�to mehrere �ittliche Naturge�e-
he entde>en �ich uns auch,

Waswir nicht erkennen , kann auch kein vernünfs
tiger Beweggrundfüruns �eyn, kann uns fein Verhal«
ten verbindlich, oder zum Ge�eße machen, Es fann alz

�o objectiver Grund zu naturlichen Ge�eßen und Pflich-
ten da �eynz ohnedaß eine �ubjective Verbindlichkeit„

oder ein natürliches Ge�e für diejenigenda i�t, die nicht

vermögend �ind, jenen Grund zu erfennen,um ihr
Verhaltendarnach zu be�timmen,

“Die�e Unwi��enden können aber do< dahin ge-

brachtwerden, daß �ie ein Verhalceen,welchesdie�en
objeccio
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objeccivnaturlichenGe�ehengemäß i�, für nothwendig
erfennenz Oder das natürliche Ge�eß fann mittel�t eines

zufälligen, willkührlichhervorgebrachtenGrundes auch
ihnen zum/�ybjeçctivenGe�che gemachtwerden,

Aber es können auh Vor�chriften , die der wah-
ren:Nacurder Dinge, der be�tmöglichenmen�chlichenEr«
fenncnißder�elben, nicht gemäß, �ondern durch irrige
Vor�tellungenund verwerflicheNeigungenerzeugt wors

den �ind, niché nur wirk�am gemacht worden, durch
Drohungen, Verheißungenund andere willkührlich
angebrachteBeweggrúndez �ondern �ie könnenauh zur
wahren hypotheti�chen, �ubjectiven, Verbindlichkeit
gebracht werden durch die vernünftigeErkenntniß des
geringern Uebelsder Befolgung als der Vernachlä��igung
der�eiben,. die denjenigen, denen �ie zur Beobachtung
porgelegt �ind , dabey ent�teht,

Die Vergleichungdie�er ver�chiedenenFällemachr
bemerflih, daß es dreyerleyHauptgattungenvon Ges
�eben gebenfönne,

|

1) Solche, die nicht nur einen Grund der Vere
bindlichkeitin der Natur haben, �ondern auch als �olche
erkanntewerden, Die�e �ind al�o objectivi�chund �ubs
jectivi�h nacürlihz oder natürlih, im engern Sinn
des Wortes, Es kdnnen allgemeine und be�oudere,
ab�olute und hypotheti�cheNaturge�eße �eyn.

2) Solche, die zwar einen Orund der Verbind-
lichfeit in den natürlichen Folgen und Verhältni��en
haben, aber er durch einen willführlichbinzugefügten
Grund, einen bekannt gemachtenWillen, und d-��en
An�ehn ,

eine �ubjectiveVerbindlichkeit , oder eine mehrere
Wirk�amkeit erlangen. Die�e werden be��er - po�itive

Dritter Theil. Q als
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als willkührliheGe�eße genannt, Sle werden în

“göttlicheund men�chlicheeingetheikt;weil görelicherund

men�chlicher“Wille dies verpflichtende An�ehn haben
fann,

) WillkährlicheGe�eße werden hingegenganz

eigentlichdiejenigenpo�itiven Ge�che genannt , die in der

be�tmöglichenErkenntniß der Natur keinen Grund der

Verbindlichkeithaben; �ondern nur durch fehlerhafte
Vor�tellungen und ‘Neigungen, oder durch �innlich ge-

reizteWillkühr erzeugt und urnter�tüßt werden, Der
Mame xonventioneller 'Ge�ébe, der ihnen bisweilen

gegebenwird, i� vieldeurigUnid deswegenminder be-

quem, Er kann dasjenige bedeuten, was be�ondern ,

veränderlichen, -aber jeßt dochzu beachtendenUm�tänden
gemäß, unter ‘den�elbennatürlich und reeht i�t, Oder

auch das, was eine Verabredungund Üebereinkunftzum

Grund hat; und vermögeder�elben, nach den höch�ten
Ge�egen der Natur verbindlich �eyn kann, oder auch
niche. DBigEweilen aber ver�teht man darunter , was

demvorübergehenden,zeitlichen, äußern Jneere��e Einiger

zwar gemäß,aber den höch�tenGe�ehen der Natur , und

unwandélbar�tenVor�chriftender Vernunftzuwideri�t,

$, 40

Weitere Cntwielungder Eigen�chafcen, welhe po�itive Ge�ebe
haben mü��en, um verbirtdlichzu �eyn,

Mic phy�i�cher Gewalc zwingen, oder �innlich
reizen und angewöhnen, i�t etwas anders, als einem

etwaszur Pfliche machen,eine �ubjective Verbind

lichfeit auf einen bringen, Was i�� denn al�o
nôthig
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nôthig, wenn pofitiveGe�eße, und wenn eigentlich

wiliföhrlicheGe�eßeder Men�chen Verbindlichkeithaben
ollenP

1) Zuförder�tmü��en fie hinlänglichbekannt ge-
macht �eyn fúr diejenigen, für die �ie verbindlich �eyn
�ollen. Und �ie mü��en als Wille des rechtmäßigen
Obern bekannt gemacht �eyn; wenn �ie insbe�ondere
durch das An�ehndie�es Willens ißre Verbindlichkeit ha
ben �ollen. Denn gleichwiedasjenige, was man niche

weiß und nicht wi��en kann , einen überall nicht be�tim-
men, al�o auh fein vernünftig ent�cheidender Bewegs
grund �eyn kann ; al�o kann auch der Wille eines andern,
den man nicht weiß, dies nicht bewirken.

Aber wann kann man �agen, daß ein Ge�et
hinlänglieh bekannt gemacht �ey? Daßes einem jeden,
den es verbinden �oll, eingehändigetoder vorgele�en
werde; wäre, im Allgemeinenwenig�tens , zu viel ge-
fordert; mehr als die Ab�icht erhei�chee. Es i�t ge-

nug, wenn es in �olch ein Verhältnißzu denjenigen, die

�ich darnach richten �ollen, gebrachtei�t, daß �ie damit
befannt werden fönnen , �o bald �ie wollen; �o ba�d �ie
diejenige Sorgfalt anwenden , die ihnen bereits Pfliche
i�t, Die�e Bekannemachungerfordertaber auh, daß
das Ge�es in einer für diejenigen, die es beobachten�ols
len, ver�tändlichen Sprache abgefaßiti�.

2) Mü��en �ie mit hinreichendenBeweggrün-
den verknüpft�eyn; mit Beweggründen,die für die Ver-
nunft des zu Verpflichtendenent�cheidend�eyn können ,

hinreichend,das Gefühl einer morali�chen Nothwendigkeic
zu erzeugen. Seynkönnen; das heißt, epn wür-

den, �eyn mü��en, wenn der andere �eine Vernunft
Q 2 móge
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möglich�tdabeygebraucht, �ie erwägt, wie er l'ann. und

�ol. Bey die�er Vorausfebungkönnen �ich Men�chen
freylih irren, Aber �ie irren nicht nothwendigund

immer dabey, Es giebtein gewi��es Maaß von Ver-

nunftfräften, das man dem gemeinenMen�chenver�tand
mit Sicherheit zutrauen kann. Und genauere Bekannts
�chaft mit be�ondern Jndividuen oder Cla��en von Men-

chgiebt Gründe zu noc genauerer Be�timmungde��en ,

was man von ihrer Vernunft erwarten und fordernkann,
Auch be�tätiget die Erfahrung die Brauchbarkeit die�er
Voraus�eßung in unzähligenFällen, Encdecke�ich aber

ein Jrrthum dabey: fo i�t die Folge, daß die Beweg-
gründe ver�tärkt werden mü��en, bis die Kraft der�elben

zur Bewirkung der morali�chenNothwendigkeitgroß ges

nug wird.

Solcher verpflichtenderBeweggründebeypo�itie
ven Ge�etzen giebt es aber ver�chiedene Arten. Es
fóônnen Vor�tellungen von der Güte des Willens,
der das Gefeß gegebenhat, und der darnach zu vermus-

thendenGüte und Weisheit des Ge�ehes �elb�t �eyn; wenn

man von die�em guten und wei�en Willen des Ge�e6gebers
durch Erfahrungenhinreichendüberzeugti�t, oder andere

vernünftigeGründe hat, daran zu glauben; und al�o auch
die Be�chaffenheitdes Ge�ehes �elb�t nicht von der Arci�t,
daß die�e Gründe dadurchentkräftetwerden, Es fönnen

dem Ge�eße �elb�t von �einem Fnnhalt hergenommene
Gründe beygefügt�eynz durch die es, wenig�tens in

Verbindungmit dem Zutrauen gegen den Urheber, das

An�ehn eines wei�en und in �ich �elb�t verbindlichenGe�ebes
befômmt. Wenn die beygefügtenGründe für �ich ganz
allein eine morali�che Norhwendigfeitzu erkennen gäben:

�o
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�p würde �ih das An�ehn eines willkührlichenGe�ches
ganz verlieren; und nur eine Belehrung, ein überzeu-
gender Unterrichtvon einem bisher nicht erkannten Na-

eurge�eß übrigbleiben und im Gemüthe wirken,

Aber durch �olche Gründe lo�en �ich niche alle

Men�chenleiten und tegieren. Bey �ehr vielen ent�tehe
oft alsdenn er�t die Erfenntnißund das Befühlder morali-

�chen Nothwendigkeitdes Gehor�ams gegen die Ge�eóe ;

wenn �innliche oder �on�t �tark auf �ie wirkende Folgen
mit der Beobachtungoder Uebertretnngder�elben durch
willkührlicheEinrichtungenverknüpftwerden, po�itive
Belohnungen oder Strafen.

3) Daßeine �olche Unter�tüßung der Ge�ese, und

Bewirkung einer �ubjectiven Verbindlichkeit in An�ehung
der�elben den höch�ten Begriffen vom Rechtverhaltenge-

mäß �eyn könne , wenn die Ge�eße�elb�t vernünftigoder ob-

jectivverbindlich�ind; daran wird Niemand zweifeln, Und
eben �o wenigkann geläugnetwerden , daß derjenigeUn-

reht thue, der �einen unvernünfrigenWillen, lei-

den�chaftlihe, verme��ene, übereilte Be�chließungenauf
�olch eine Wei�e unter�tüßt und wirk�am maht. Den-

noch i�t es auch gewiß; daß eine �ubjectiveVerbindlichkeit

gegen unwei�e Ge�eze und Forderungen der Men�chen
(Stact finden könne, Einmal, wenn die Unterwürfigen
has Unwei�e des Ge�eßes nicht ein�ehen können,
vielleich niht einmal vermuthendür�en. Dies fann

oft der Fall eines Kindes in An�ehung �einer Eltern;
und der Fall mehrerer andrer Untergebenen�eyn, Aber

wenn die�e auch die Unweisheitund objectiveUnverbind-

lichfeit des ge�eßgeberi�chenWillens vermuthetenund ein-

�ähen: �o föunen �ie do< noh in manchenFällen zu

O 3 de��en
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de��en Befolgungverpflichtec�eyn. Sie �ind es: �o
lange als na< ihrer be�tmöglich�ten Erkenntniß die

Nichtbefolgungihnen ein größeresUebel �cheinen muß,
für �ie �elb�t oder au für andere, auf die �ie hiebey
Rückfichtzu nehmenhaben.

Gleichwie aber vermöge die�er Gründe alle will-

ÉührlicheGe�eße immer einigen Nacurge�eßen uncterges
ordnet bleiben, fein Men�ch und alle Men�chen zu�ams
men nicht vermögend �ind, die Verbindlichkeit aller Na-

turge�ehe, am wenig�ten der allgemein�ten und höch�ten,
aufzuheben: al�o erhelletauh leit, daß willführliche
Ge�eßze eine ungleiche �ubjective Verbindlichkeit ,

in Beziehungauf ver�chiedeneEigen�chaften und Ver-

hältni��e der Untergebenen,habenfönnen,

Es fômme nemlich er�tlich auf die Ein�ichtender-

�elbendabey an. Der Einfä!tigeund Unwi��ende i� zu
einem uneinge�hränftern Gehor�am gegen den Wilken
anderer verpflichtet, zum blinden Gehor�am mehr,
als der Ein�ichtsvolle und Au�fgeklärte, Wer von

die�en wie von jenen blinden Gehor�am gegen Machr-
�prüchefordert; rechnetvergebensdabey auf die Gewalt

der hóhern, morali�chen, Beweggründe,auf das An-

�ehn der Verbindlichkeit. Seine Forderungund Erwar-

cung �treiten gegen höhereMaturge�ese, Sie werden

wenig�tens unvollkommner erfüllet; als wenn er anwend-

hare Ein�ichten für �einen Willen genußt hätte, Es

fômmt bay der Verpflichtunggegen willkührlicheun=

wei�e Ge�eße ferner darauf an; wie viel Vermögen
einer hat, die po�itiven Beweggründedes Ge�eßgebers,
die von ihmange�e6ten Folgen, abzuwenden, auszuhal-
ten, kurzzu entkräften; auf eine �on�t mit allen �einen

fich,
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Pflichtenüberein�timmendeWei�e. Al�o hat ber

Starke, Vielvermögende,in �olchen Fällen weniger
Verpflichtung, als der Schwache; weniger zu �e�ier

Ent�chuldigungund Rechtfertigung,bey �klavi�chemGe-

hor�am gegen de�poti�chhenWillen, Wenn man unter

die�em Ge�ichtspunkedie weitere Folge ziehen wollte,

daß auch auf äußerlicheGüter und Verhältni��e �ich

gründendesVermögen nicht gleichgültigfür die Grade

der Tugendund des Rechtverhaltens�ey: �o wäre die�e
Folgerungzwar nicht �chlechthinzu verwerfen*), Sehr ein-

�chränke aber wird �ie durch die Ueberlegung, wie eben

der Be�ib äußerlicherGüter und Vorcheilevon men�h-
licher Willführ uns �o leiht abhängig mache, indem

wir daran gewöhnt, uns nicht �o leicht zu ihrem WVerlu�t

ent�chließen, als �ie �ih ganz entbehrenla��en; daß

überhaupt der Einfluß die�es Be�ißes auf den Gemüths-
zu�tand und das Verhaltenzu man<faltigund ungewiß.
�ey ; die innere Kraft und der Werth der Tugend aber

wenig�tens von unver�chuldetemäußern Unvermögen
nicht abhänge.

4) Ueber die Kräfte der Natur hinaus, über

das phy�i�che Vermögen geht keine Verbindlichkeit,

Es kann keine vernünftigeBeweggründe gebenzu dem,

was unmöglih i�t, Das morali�< nothwendige
muß phy�i�ch möglich�eyn. Al�o fann kein Wille, féin

po�itivesGe�eß verpflichtenzu dem, was einem unmög-
lichi�t.

Q 4 d, 41,
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#) Ver�chwendungäußerlicher Güter , Luxus �ind bey vielen
die Ur�achedes Unvermögens,dem De�potismus, überhaupt
dem Bo�en , �ich zu wider�etzen, wie �ie wohl La�t hätten.
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S. 41.

Ver�chiedenheitäußerlicheu, innérlicherPflichten und

DiejenigenGe�egze, welcheMen�cheneinander

vor�chreiben, mü��en �ich auf äußerlicheHandlungen
beziehen, auf �olche, die in die Sinne fallen. Denn es

wäre vergebens, Handlungendurch Ge�e#evor�chreiben
wollen, in An�ehungderen man nicht wi��en könnte, ob �te

nach die�en Ge�eßen eingerichtetwürden öder niht, Zn
�o fern zwar , als �ich annehmenließe, daß gewi��e Zu-
�tánde und Handlungender Seele im Aeußern�ich zu
erfennen geben, fönnte es �cheinen, daß auch in Ab�iche
auf jene die Men�chen einander verpflichtenkönnen,

Aber es finden �o viele Täu�chungen und ZJrrthümer
hiebeyStatt, daß die Anwendung �olcher Ge�eßehöch�tun-

�icherund gefährlichwerden würde, Heucheleyund Ver�tel-
lungskun�t würden auf der einen, und tyranni�che Ges

waltchätigkeitauf der andern Seite dadurch befördertwer-

den. Bey �olchen Fällen mü��en �ich Men�chen auf Be-

lehrunguud guten Rath ein�chränken; und es dem an-

dern überla��en , wie �orgfältiger davon Gebrauchmachen
will oder niht,

Aber auch nicht einmal in An�ehungaller âußers
lichen Handlungenfönnen Men�chen , einer dem andern,
die Pflichtengenau be�timmen und vor�chreiben, Denn
da �ich das Rechtverhalten eines jeden nach allen �einen

Kräften und Verhältni��en zu�ammen genommen rich-
ten muß, vermögedes Grunge�eses, Soviel Gutes,
als mögli, zu �tiften; nicht leicht aber ein Men�ch die

Kräfte und Verhälcni��edes andern �o genau kennt und

�äßen
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�chägen fann, als die�er �elb�t, und als zur Be�timmung
des be�tmöglichenGebrauchs der�elben nöthig i�t: �o i�
au<, Unter die�er, nie ganz fehlendenVoraus�ebung,

feiner im Stande, dem andern �eine Pflichcenin ‘An�e-
hung des äußerlichenGebrauches �einer Kräfte genau zu

be�timmen, Und je weniger einer die Kräfte und Ver-

hâltni��e des andern kennt, je wenigerer insbe�ondere

feine morali�chen Verhältni��e, die er als Freund,
Verroandter, u, �. w. hat, alle fennt und zu �c{ä-
ßen ver�teht: de�to weniger {�t er im Stande, die

Pflichten des andern in einzelnenBeziehungenzu beur-

theilen,
Aber die Natur, welche die Glück�eligkeit des

Men�chen zwar auch von der Zufriedenheitund Unzufries
denheit , die andere ihm bezeugen, aber noch weir mehr
von der Zufriedenheitmit �ich �elb�t, abhängiggemacht
hat, �eßte ihn dadurch in die Nothwendigkeit, auch in

Ab�icht auf �olche Handlungen, die andere Men�chen
gewahrzu werden, oder zu beurtheilenniht im Stande

�iad, Ge�ege anzuerkennenund zu befolgen, Die�e
be�timmen die innerlichen Rechte und Pflichten.
Daseigene Bewußt�eyn , das Gewi��en , i�t der Grund,

nachdem �ie be�timmt und angewendet werden mü��en ; wes-

wegen �ie auch Pflichten und Rechte des Gewi��ens
genannt werden, Rechte aber und Pflichten, welche

Men�chen einander bewei�en, und nach denen �ie ein-.

ander beurtheilenfônnen, werden außerlicheRechte
und Pflichtengenanne,

Um diefes alles no< mehr ins Lichezu �egen;
1) Muß noch genauer erwogen werden, ob es

auchwirkli, Und wiefernes, äußerlichePflichten, in

Q 5 An-
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An�ehung derer Men�chen einander beurtheilenkönnen,
gebe, Was vorher zum Bewei�e angegebenwurde,
daß nicht in An�ehung aller äußerlichenHandlungenein

Men�ch die Pflichten des andern genau wi��en und be-

�timmen fônne, möchte vielleicht �cheinen die Folge zu

begründen, daß �olches in An�ehung keiner einzigenge-

�chehen fônne. Denn wánn, möchte man �agen,
Éennet ein Men�ch des andern Kräfte und Verhältni��e
alle genau genug, um �agen zu können, welche Art des

Verhaltens in Rüf�icht auf �ie alle die angeme��en�teund.

be�te �ey ?

Hierauf i�t die Antwort, daß es Handlungen
glebé, bey denen gewi��e Folgen�d wichtig, und in

An�ehung aller Men�chen insgemein�o �ehr die�elben �ind,
daß nach diefen Folgendie Moralität �olcherHandluns
gen, in Ab�ichtauf den einen , wie auf den andern , ans

zunehmen, Regel �eyn muß. Die Ausnahmeerfor-
dert einen Beweis, Wenn în einer Ti�chge�ell�chafe
Jemand eine für alle aufgetragene Spei�e �ich allein

wegnähme;wäre dies nicht für unge�ittet und unbillig zu

alcen? Und wenn Jemand eîne unfreundlicheRede

mit dem Tode be�trafenwolle: wer könnte dies recht
finden?

Ferner �ind einige Men�chen no weniger, als

gewi��e andere, im Stande, ihreKräfte und Verhält-
ni��e, in Beziehungauf die allgemeinenhöch�tenZwecke
richtig zu beurtheilen, Und noch mehrerewürden nicht

Trieb und Eifer genug haben, ihre Pflichtenmöglich�tzu

erfor�chenund auszuübenz wenn alles ihrem eigenen

Urtheileüberla��enbliebe: wenn �te �ichnichtvor men�chli=
hen
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chenUrcheilenzu firhten hätten, bey denen ihr eigenes
Gewi��en erwe>t und einzu�timmenwenig�tens oft gendôs
thiget wird,

Wennal�o gleichdabey gewagt wird, wenn ein
Men�ch des andern Pflichtenzu be�timmenunternimme ;
�o würde doh noh weit mehr gewagt werden, oder viel-

mehroffenbartverlohren gehn, wenn dies uicht ge�chähe.
Und es folgtal�o aus dem Vorhergehendennur �o viel;
daß theils allemal große Vor�icht und Mißtrauen gegen
den er�ten Schein nöthig�eyn, wenn ein Men�ch �ih zum
Richter fremder Handlungenmachen will ; theils dem

andern �eine Verantwortungnie benommen , vielmehr er-

leichtert werden mü��e, Es i�t niht unwahr�cheinlich,

daß die Men�chen, im Durch�chnitt , öfter auf eine ir-

rige und ungerechteWei�e die Moralität fremderHand-
Aungenbeurcheilen , als �o wie es der Wahrheitund Bilz

ligfeit gemäßwäre, Gut, daß es nicht immer für den

DertdeiltenFolgenhat, Aber �ehr oft hat es auch
die�e,

2) Von �elb�t i�t klar , daß nicht jeder Men�ch
gleicheGe�chiflichkeit und gleichesnatürliches Recht ha-
be, eînem andern Vor�chriften zu ertheilen und �eine

Handlungenzu beurtheilen, Es fömmt dabey nicht nur

auf die Ein�icht in die Natur der Dinge überhaupt, und

die allgemeinenGründe der Sittlichkeit an; fondern auch
auf die Kenncnißvon den Kräftenund Verhältni��endes

andern.
Al�o �ind Eltern , vielmehrals Fremde, die na-

cürlichenRichterund Ge�e6geber,ihrer Kinder, Dieje-
nigen,

die alle Um�tändeund Angelegenheiteneiner Ges

�ell�chaftkennen,find, natürlicher Wei�e, die ober�ten
Kich-
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Richter und Befehlshaberin der�elben; und al�o Ein-

heimi�chevielmehrals Fremde.
3) Und eben �o leichterhellet, daß es dem natúr-

lichen Rechte gemäß �ey , dem eigenen Gewi��en eines

Men�chenmehr oder wenigerzu überla��en, nach der Ver-

�chiedenheitder Ein�ichten und Verhältni��e de��elben ; und

daß al�o die�elbeArt von Handlungen dald ais eine

äußerliche, bald als eine innerlichePflicht betrachtetwer-

den fônne, Je mehr Ein�icht und guten Willen man els

nem Men�chen zutrauen kann, je mehr die Natur �einer
Verhältni��e es �o mit �ich bringt , daß �ie nur ihm, nicht
andern , genau befannt �eyn dürfen: de�to mehrFreyheit
muß ihmzuge�tandenwerden, nah eigenemErme��en zu

handeln. Darum erklärt das Naturge�eß, und niche

bloß Willkühr der Eltern oder bürgerlicherObrigkeiten,
Kinder, wenn �ie zu rei�em Ver�tande gekommen�ind,
für frey und unabhängigvon der väterlichen Gewalt.

Und große Ge�ell�chaften, die zur glüflichen Betreibung
der Handlung, oder anderer verwikelter Angelegenheiten,
die Geheimhalcungmancher Um�tände und Verhältni��e
nôthighaben, mü��en auch aus die�em. Grunde eine meh-
rere Freyheit genießen,als andere Glieder de��elben
Staatskörpers,

Se 42.

Grände des Unter�chieds-vollkommener und unvollfkommener
Rechre und Pflichten.

Wenn die Men�chendurch die eigentErkenntnifß,
oder auh nur durch das mit Beyfall oder Mißfallen be-

gleiteteUrtheilanderer , zum Rechtverhalten, �o viel ir-

gend möglich, be�timmt werden könnten: �o würde es

fein
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fein nacúrlihes Rechegeben, einander mit Gewalt dazu
anzuhalten, oder zu zwingen, Denn gewalt�ameBe-

handlungi�t an �ich �elb�t ein Uebel. Jmmer für denje-
nigen , dem �ie wiederfährt; und �ehr oft auch für den, der

�ie ausübt, Aber daß es ein �olches natürliches Reche
gebenmü��e; erhellétleicht aus eben der Bedingung, bey
welcherallein nur es verworfenwerden dürfte.

Alle Rechte, alle Forderungenan andere Men-

chen, die.mit Gewalt unter�tüßt werden dürfen, werden

Dwangsrechteoder volll'ommene Rechtegenannt, und

die ihnen ent�prechendenPflichten,Zwangspflichten,
vollkommene Pflichten, Schuldigkeiten, Nechte
and Pflichtenaber, bey denen es nicht erlaubt i�t, Ge-

walt zu gebrauchen, heißen unvollkommene Rechte
und Pflichten.

Aus den allgemein�tenGründen des Reehtverhal-
tens ent�tehennun hiebeyfolgendegenauere Be�timmun:
gen.

1) Nurallein äußerlichePflichtenkönnen voll«
fommene Pflichten�eyn. Denn wie �ollte es recht

�eyn , etwas mit Gewalt erzwingenzu wollen, was man

niche einmal zu beobachten, oder zu: beurtheilen, im

Stande i�t ?

2) Aber auchnichtfalle äußerlichePflichtenköôn-

nen dem Zwangeunterworfen �eyn; �ondern nur diejeni-
gen, die wichtiggenug �ind, um auch, das Uedel des

Zwangsabgerechnet, noch für eine Beförderungdes Gu-

ten gehaltenwerden zu föônnen, Wenn das Uebel der

Perlehung oder Unterla��ungeiner Pflichtgeringerwäre,
als das Uebel, was in dem zu ihrerBewirkungnötigen
Zwangenthaltenoder dabeyzu befürchtenwäre: �o wür-

de
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de die�ePflicht keine Zwangspfliche�eyn. So wird in
den mei�ten Fällen über die Pflichten des Wohl�tandes,
und in manchen andern über mehrere Pflichten,

die der

Men�ch, zu �einem eigenenoder anderer Be�ten zu beob»

achten hat , geurtheiltwerden mü��en, Es ver�teht �ich ,

daß je nachdem es bey einer Pflicht Überhauptauf das

Be�te des Pflichttragenden,oder das Be�te eines andern,
der ein. Recht gegen ihn hat , oder das Be�te anderer

Men�chen abge�ehen i�t: auch die Folgendes Zwangsda-

bey in eben der�elben Ab�icht, wenig�tens haupt�ächlich
und zunäch�t abgewogenwerden mü��en, Woes nur

darauf anfâme, daß ih mir nichts vergebe, das Meini-

ge nicht verliere : da hätteih auh nun zu überlegen,roas

für mich der Zwang nüßblichesund �chädlichesnah �ich

ziehenfônne. Hingegenwenn die Frage wäre, ob das-

jenige, was der andere zu �einem eigenenBe�ten zu thun
hat , gewalt�am betrieben werden dürfe; da fäme es zu-

fördert darauf an , ob die�er andere durch Zwang gebe�-
�ert oder ver�chlimmert werden würde, Und wenn meh-
rere Pflichtenver�chiedener Ark zu�ammen kämen und ein-
ander genauer be�timmten: �o müßten auch die guten

und �chlimmenFolgendes Zwangsin die�en mehrernund

ver�chiedenenHin�ichtenerwogen und verglichenwerden.

3) Hieraus folgt weiter, daß einerley Art von

Pflichtenin An�ehung gewi��er Men�chen und Verhälte
ni��e Zwangspflichten�eyn könne, und in An�ehungan-

derer unvollflommene Pfliche, Elnmal �chon deswegen,
weil es �eyn kann , daß die�elbe Art zu handelnbald eine

äußerliche, bald eine innerliche Pflicht i�t ($.praec.), ez

ne Zwangsp�flicheaber allemal eine äußerliche Pfliche
�eyn muß, (nro,1.) Sodann auch darum, weil �ie in

dem
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dem einen Falle minder wichtig �eyn kann, als in dem

ander. Endlichaber auh aus dem Grunde, weil der

nóchigeZwangdas eine mal ein �hlimmerer Um�tand,
ein größeresUebel für den Verpflichteten, oder �ein Vers

hältnißzum Ganzen, �eyn fann, als das andere mal,

¿auter Gründe, die unter andern auch die Folge geben,

daß Kinder zu manchem gezwungen werden können, wo»

zu Erwach�ene nicht, oder nicheeben �o off erzwungen

tverdendürfen,
Dennjene �ehen nothwendigmehrunter der Auf-

�icht und Beurtheilunganderer Men�chen ; beyihnenkann

es, in Betracht ihres, wahr�cheinlichnoch langen, gau-

zen künftigenLebens �ehr wichtig �eyn, wozu �ie frühe ges

wöhnt werdenz und bey ihnen, ihren Empfindungen,

Kräften und Verhältni��en , i�t Zwangdas Uebel nicht,

was es bey Erwach�enenleicht werden kann. Und ohn-
gefähreben �o ergiebt�ich auch die Folge, daß Men�chen
zur BeobachtungihrerPflichtenmit Recht gezwungen
werden können von folchenPer�onen , denen �ie �ich anver-

traut haben, die �ie �ich �elb�t zu Auf�ehern, Richtern
und Befehlshabernauser�ehen, oder doch als �olche zu

betrachten gewöhnthaben; als von Fremden, die �ich in

die�e Verhältni��e eindringenwollten. Doch hievon un-

ten ein mehreres,
4) Auf gleicheWei�e erhellet, daß etwas der

Regel nah Zwangspflicht�eyn könne; was doch in

einzelnenFällen der Billigkeit zuwideri�t; und nicht we-

niger in einzelnenFällen Schuldigkeit�eyn könne,was
der Regel nach nur Liebespflichei�t.

Wer um die�er Ausnahmenund Abänderungen
willen, die beyder Unter�cheidungvolllommener und un-

vo��»
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volllommener Pflichtennothwendigvorkommen, die gan-

ze Eintheilungfür unnühoder ungegründet erflären wolls
tez der bedâchtenicht, wie vieles alsdenn , qus gleichem
Grunde, als unnüß und ungegründetverworfenwerden

müßte, Denn nicht nur die allgemeinerenBegriffevon
den morali�chen Ver�chiedenheiten, die Begriffevon

Recht und Unrecht , Tugend und ta�ter habenin un�erer
Erkenntniß eben die�e Mangelhaftigkeit, können bey
ihren allgemeinen Anwendungen auf allerley Arten

von Handlungen �o genau niche be�timme werden, daß

nicht im be�timmteren Falle Ausnahmenent�tehpoder

Zweifelübrig bleiben ; kein Ge�es fann gegeben werden,

das, wie eine �prüchwörtlicheBemerkung�age , gegen

alle möglicheAusnahwrenge�ichert wäre, Sondern wer

mit den Begriffendes men�chlichen Ver�tandes , die �ich
auf wirklicheDinge außer uns, und deren Be�chaffenhei-
ten beziehen, nur er�t genauer �ich bekannt gemacht hat:
der weiß , wie viel daran fehlt, daß �ie voll�tändig und

genau be�timmt, und feiner Veränderungunterworfene
Eintheilungenzu begründenge�chi>t �eyn, Manver�u-
chees an den gemein�tenBegriffenvon Tag und Nacht,
�chön uud hâßlich, nüßlichund �chädlich, von den

ver�chiedenenFarben u, �. w, Es i�t �ehr gut, wenn

man einmal angefangen hat die Unvollkommenheitder

men�chlichen Erkenntniß einzu�chen, daß man �ie voll

�tändig ein�ehenlerne. Nuralsdenn er�t ent�chließtmag

�ich gern , und ohneweitere Bedenklichteit , die bewähr-
te�ten Ein�ichten des men�chlichen Ver�tandes gelten zu

la��en und zugebrauchenfür das was �ie �ind, für Ein-

�ichtenund Denkartendes Men�chenver�tandes.

5)
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5) ‘Jn jedem Falle, wo Zwangspflichtenvors

fommen , i�t Zwangdoch nur in �o weit ret, in Hin-
�icht auf den höch�ten Begrif vom Rechcverhalten, als

er ndthig 1:4 in feinem größernGrade , und nicht län-

ger. Denn Zwang i�t an �ich ein Uebel. Und ein Ue-

bel ohneNorthjemanden anthun, die Summe des Uebels

in der Welc vermehren, i�t Unrechtnach den fe�te�ten
Grundbegriffender Vernunft,

'

6) Hieraus wird begreiflich,daß es ein äußerlis
ches, vor Men�chen. gülciges, und ein innerliches , vor

dem Gewi��en be�tehendes, Recht zu zwingen geben
mü��e, Um beurtheilenzu können, ob eine Pfliche, in

einem be�timmten Falle erzwungen, und bis zu welchem

Grade die Gewalcthäcigkeirdabeygetrieben werden dürfe;
muß man niche nur das Da�eyn und den Grund die�er
Pflichrwi��en; �ondern auch ihreWichtigkeit, zuförder|
�úr denjenigen, dem �ie gelei�tet werden �oll ; �odann ob

die Di�po�itionen des VerpflichtetenGewalt dabey nöthig
machen , und in welchem Grade; endlich was fürFolgen
aus der Anwendungdie�er Gewalt wahr�cheinlichent�t&
henwerden. Es i� leicht einzu�ehen, daß in manchew

ley Fällen Fremde niche im Stande �ind, dies alles �o zu

wi��en und zu beurtheilen, als diejenigen, welche in be-

�ondern Verhältni��enmit einander �tehen: daß insbe�on-
dere derjenige,dem das Recht zukömmt., be��er wi��en
fönne, was er dabey zu hun habe, als andere; be��er
wi��en könne, als �ie, ob und wie viel ‘er, um des an-

dern zu �chonen, von �einem Rechte nachla��en könne und

mü��e.
Und wenn es auh Fremde bisweilen mit Gewiß-

heit oder hôc�ter Wahr�cheinlichkeit-erfennten, daß einer

Dritter Theil. R gegen
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gegen die Ge�eße des Recheverhaltens�ein Recht gegen
den andern mit Gewalt betriebe,daß die�e ihm meht
Nach�ichtund Geduld gegen �einen Schuldner zur Pflicht
machten: �o folgtedaraus doch noth nicht, daß �ie bez

rechtigetwären , einer folchenmit den Ge�egen der Bil-

ligkeit und Men�chenliebe �treitenden Gewalt �ich �elb�t
‘mit Gewalt zu wider�ezen, Die�e Wider�eßung könnte

noch gar oft ein größeres Uebel werden, als dasjenige,
welchesdadurch verhindertwürde,

Solche Zwangsrechtenun, in An�ehungwelcher
ein Men�ch den andern nicht richten oder wenig�tens nik
mit Gewalt ein�chränken darf, werden äußerliche
Zwangsrechte(jura pertelta în foro humano l,
externo) genannt, Jhnen kann �ich das eigeneGewi�»
�en de��en , dem fie vor Men�chen zukominen, al�o freyr
lich bisweilen wider�eßen, '

=) Wenn die�em nah das äußere Zwangsrerhk
weiter geht, als das Recht des Gewi��ens; kann nicht
etwa auch umgefehrt Jemand in �einem Gewi��en , oder

nach �einer eigenen be�ten Erfkenntnißwozu berechriget

�eyn, was andere ihm verwehren dürften?. Von voll-

fommenen. Rechten auf beydenSeiten i� jeßt die Frage,
Denndas i�t �chon ausgemacht,daß ein Men�chzu man-

chem berehtiget �eyn könne,was andere ihm nicht für
recht halten; wo aber ihr Dafürhaltenihnen auch kein

Recht zur Wider�eßung hiebe. Daß aber in �einem Gea

wi��en ein Men�ch volll’ommen berechkige( �eyn könne zu

dem, was andere vollkommen berechtiget �ind zu verhins
dern; fann verwerflih�cheinen darum

, weil es die Folge
giebt, daß die Nacurge�ebe — in Beziehungauf welche
dochhierallein die Frage be�timmt werden �oll — mie

�ich
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�uh �elb�t in Wider�pruch�eyn, Alleindie�er Grund paßk
hier ni<h&, Man muß nur gleich bedenken,daß die

Men�chennachihrerbe�ten Erkenntniß handeln und han-
deln mü��en, Kann es al�o nicht �eyn, daß èiner etwas

na�einer be�tmöglichenÉrkenntniß für nothwendigzu

feineteigenenWohlfarch, odet zum gemeinenBe�t-n,
vder überhauptfür ge

und rechrhâltz indem der

änderè, nach �einer Erkenntniß,es für unrecht h+!ren
inuß? Und zwar für �o unrecht und nachtheilig, daß
auchgewalt�ameWider�eßung, falls �ie nöthigwird , ihm
recht; �o wié dem andern, zur Behauptung �eines Une

ternehmens, die�elbe Gewalt rechk �cheinet?

Bep die�er Voraus�ehung müßtendoh îmmer noh

zioeen Fälle unter�chieden werden. Entweder der eine

Theil kann, wenn er �eine Vernunftgebrautht, ein�ehett;
daß, was, an �ich betrachtet,ihm Überwiegendnüßlich
und al�o recht �chéinet,dem andern unrecht �cheinen mÜ�s
�e; wie éêtwa der Fall wäre, wenn es mit den gemein ans

erfannten Rechten �tritte, und der Grund zur Ausnahmé
dem andern niht érfennbar wärt, Ober der er�te glaubt,
und fann imit gutem Gewi��en gläuben, däß der ane

dere nur aus Leiden�chaft öder �elb�t ver�chuldeter Unwi�s
�enheit �einem Rechte�ich wider�ehte, ob er �ih gleich
hierinneirrte,

Jin leßternFallewird nicht, wenig�ttnsnlcht all.

gemein, behauptetwétden fönnen, daß eiter �eine Eins

�ichten und vernünfeigenAn�chläge auföpfern mü��e, der

�elb�tver�chuldetenUnwi��enheitöder der télden�chäftdes

andern, Da handelte ál�o jeder nach iner be�ten Ets

fenntniß, folglichrecht; indemer, aus �chuldio�erUn-

R à roi�s
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wi��enheitden andern eines ungerechtenVerfahrens�chule
dig glaubte,

Daß dergleichenFälleunter den Men�chen gemein
�eynz wird derjenigenicht behaupten, welcher �orgfältig
erwogen hat, was er�tlih zur be�tmöglich�tenErfenntniß
des Men�chen gehöre; und �odann auch, wie �ehr bedingt
und einge�chränktüberhauptdas natürliche Recht zu Ge-
waltthätigkeiten�ey. Ein Jrrthum, der vermieden wer-

ben fonnte, wenn er gleich �hwer zu vermeiden war,
macht ein ‘daraus ent�tehendes fehlerhaftesVerhalten
nicht zum Rechtverhalten,öb er wohldie Schuld vermin-

dert,

Wenn aber der Fall angeuommen wird , indem
der eine etwas für recht erfennt , daß er zugleichein�ieht,

wie der andere es nach �einem ‘be�tenWi��en und Ge-

wi��en fär: unrecht halte: �o i�t flar, daß, um den
Zwang auch hier rechtfertigenzu können , dasjenige, wore
auf es anfômme, um �o wichtiger �eyn mü��e, je mehr
és der Gerechtigfeitund Billigkeit , nah ihren höch�ten
Gründen und Ab�ichten, entgegen zu �eyn �cheinet , Ge-

walt�amfkeitwider denjenigenzu gebrauchen,dem man

felb�t einen guten Willen , obwohlbey einem irrigen Ge-

wi��en , zutraue. Das Recht zur Gewaltthätigkeitwird

hierauch noh durch den Gedanken aufgehalten, daß es

um �o ehermöglich�eyn mü��e, denjenigen, dem es nicht
an gutem Willen fehlet, zur willigen Anerkennungeines

Rechteszu bewegen, je wichtiger dasjenige i�t, worauf
es �ich bezieheund gründee. Doch läßt �ich nicht �chlecht-

hin läugnen, daß auch in �olch einem Falle es ret �eyn
fönne, Gewalt zu gebrauchen,

Bey
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Bey weitern Unter�uchungenwird �ich auch erge-

ben, daßeseineu Unter�chiedhiebeymache, ob einer nur

das Seimge vertheidigt, indem der andere �olches an-

greift, in der Meonung, recht daran zu thun; oder ob

in andern Ab�ichteneiner den andern wozu zwingen, oder

mitGewalt abhaltenwill.

8) Und nun läßt fichdie Fragegenauer beantwor-

ten, ob jedem Rechte eine Pflicht ent�prehein mú�-
�e? Sie kann einen dreyfachenSinn haben; obderjeni-
ge, der wozu berechtigeti�t, immer auh eben dazuver-

pflichtet �ey; ob dem Rechte des einen allemal eine

Pflichtdesjenigenandern Subjects, gegen welches jenes
Recht auszuübeni�, ent�prehen mü��e; und ob dem

Rechte des einen Men�chen eine“ein�timmige Pflicht der

andern Men�chen überhaupt , wenig�tens objectivi�chge-
genüber�tehe. Die er�te Fragemuß verneint werden ;
weil es auch Nechtegiebt, zu dem was nicht unrecht , er-

faubt, aber nichtnothwendig,ausgemacht be��er als das

Gegentheili�t. Und da die Freyheitzu thun oder zu la�z
�en, vor den Men�chen, und in Beziehung auf ihre
Zwangsrechte,noch weiter geht, als vor dem Gewi��en ,

oder in Beziehungauf die allgemeinern Ge�eße der Billi-

gung: �o i�t klar, daß vor Men�chen einer zu vielem

berechtiget�eyn fônne, wozu er, wenig�tensnicht äußer-
(ih und vollkommen verpflichteti�t, Auch im zweyten
Sinne kann die Frage nicht allgemein bejahet werden,

Er�tlih niche in Beziehungauf �olche Gegen�tände
men�chlicherRechte,die gar feiner Verpflihtung fähig
�ind; leblo�e Ge�chöpfe, unvérnünftige Thiere, oder

Men�chen im Zu�tände des Unvermögensdie Vernunft
zu gebrauchen,Aber auch diejenigenRechte, diegegen

R 3 Men-
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Men�chen von vernünftigenEin�ichten agusgeübkwerden

�ollen „ erfordernnicht immer , daß die�e �ie anerfennen,
und ihr Verhaltendarnacheinrichten.(nro, 7.)

Obwohles aber in die�emgedoppeltenSinne Nech=
ke ohneent�prechende Pflichtengiebt: �o muß doch einem

jedennactúrlichenRechte eine Pflicht in �o fern ene�prechèn,
als es nicherecht �eyn fann, beym anerfannten oder ers

fennbaren Grunde de��elben , �ich dagegen zu �ehen, Und
wenn man auch noch Ausuahmenwegen �{uldlo�ex Une
wi��enheit auf der einen oder der andera Seite hiebengela
ten läßt (nro, 7.); �o bleibe doch �o. viel úbrig, daß ei-

nem jedengbjectivi�chgegründetenRechte, objectivi�ch
gegründetePflichtenanderer , wo. nicht es zu unter�täßen,
wenig�tens es uicht zu verhindern,ent�prehen. Und
wo, vermögeeines naturlichen Grundes , ein Men�ch ein

Reche für fichbehauptet: dawird. der Grund de��elben,
und die daraus für andere ent�tehende Pflicht wenig�tens
nicht von allen Men�chen ohueihre Schuld. verkannt wera

den.

9) Das Unvermödgenein Recht auszuüben,

hebtdas Recht felb�t nicht auf; obes gieichPflichtgegea
�ich �elb�t �eyn fann, des Gebrauchesde��eiben �ich zu entz

halten, �o lange als man fichnur dadurch �chaden würde,
Aber die Unmöglichkeit�ein Recht zu beweifen, �chränke

die�en Gebrauch um �o. mehr cin, je mehr es entweder

einem �elb�t darum zu chun �eyn muß, nichts zu untet-

nehmen, was man nicht vor andern rechtfertigenfann;
oder je mehr andere berechtiget�ind, dies von einem zu

fordern, Mehral�o in der Ge�ell�chaft,als in der natür-

lichenFreyheic;und mehrdem Untergebenenin der un-

glei
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gleichenGe�ell�chaft,als dem Obern in derfelben, oder

dem Miecgliedeeiner gleichenGe�ell�chaft. _

$ 43

Anwendungdes Bigherigenauf die angebohrnen-Grundrechteder
Men�chheit.

Sowenig es den Ab�ichten die�es Buches gemäß
i�t, in die Unter�uchungen be�ondererRechtEswi��en�chaften
einzugehn:�o �cheinendoch einige ausführlichereAnwen

dungen der bisher erörterten Grund�äße unumgänglich
nöthig zu �eyn, um �ie in dasjenige icht zu feßen, ohne
welches auch nicht einmal ihre allgemeine Wahrheit und
Wichtigkeit einge�ehen werden kann. Alle be�ondere
Rechte ‘der Men�chen �egen aber in ihren Gründen gewi�=

�e ur�prünglich zukommende, oder angebohrne Rechte
der�elben voraus; deren Grund und Be�chaffenheital�o
zuförder�tunter�uchtwerden muß,

Das Grundge�esder Natur, aus welchemalle

P�lichten und Rechte dés Men�chen ent�pringen , oder

dem �ie �ich doch alle mü��en untcrordnen und anpa��en
la��en, i�t das Ge�es der vernünftigenSelb�tliebe ($. 34-).
Wenn es merali�che®Mothwendigkeitfür den Men�chen

i�t, nach �einer be�ten Erkenntniß �eine wahre Glücf�elig-
feit und Vollkommenheitzu �uchen: fo muß es ihm auch
recht �eyn, die dazu nöthigenMittel zu gebrauchen.Und

dies zwar nach folgendenGrundregeln.
1) Je wichtigeretwas für �eine Glück�eligkeiti�t 7

de�to mehrPflicheund Recht hat er, die Mittel aufzu�u-
chen und anzuwenden , die dazunöthig �ind; de�to mehr
andere Pflichtenund Rechte,d. h. de�to mehr in ande-

rer Ab�ichtGutes, darf er ihm gufopfern. Denn recht
R 4 i�t e
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it, was in aller Ab�icht das Be�te i�t , die größteSum-
me des Guten im Ganzen erhält oder befördert. So

hat al�o der Men�ch mehrRecht in Ab�icht der Erhaltung
�eines Lebens , als in Ab�icht auf irgend ein Vergnü-
gen, oder eine Bequemlichkeit.Nicht nur von dem,
was ihm �elb�t in anderer Rüf�icht gut i� , �ondern auch
von dem, was ein Gut für andere Men�chen i�t, und

ihnen �on�t nicht entzogen werden darf, fann er vieles zur

Erhaltung �eines Lebens mit Recht anwenden. Und

wenn man annehmen könnte, daß Tugend und ewige
Seligkeit abhängevon dem, was außer dem Men�chen
i�t: �o würde er noch größereRechte haben, wo es auf
deren Behauptungankfäme.

2) Je mehrere Mittel zur Erhaltungoder Era

langungirgend einer pflichtmäßigenAb�icht ein Men�ch
wählenkann z de�to geringer i� �ein ur�prüngli natürli-

echesRecht zu irgend einem der�eiben insbe�ondere. Je
mehr hingegenvon einem der�elben eines Men�chen Glück-

�eligfeit abhíenge ; de�to größer wäre �ein Recht dazu , in

die�er Hin�icht. So múffen al�o die naturlichen Rechte
nach den Bedürfni��en abgeme��en werden. Unddie us

er�te Noth, d. h. der Fall , wo die Erhaltungdes Le-

bens gerade noh von dem Gebrauche eines gegenwärti-
gen Mittels abhienge, kann , wie man leicht ein�ieht, be

�onders große und außerordentlicheRechte geben,

ZJ)Woein gleicherGrundi�; da i�t auch die�elbè

Folge. Rechte al�o, die �ich auf die gemeine Men-
chennatur gründen, mü��en einem Men�chen zuktom-
men, wie dem andern. Ob und was für Rechte aus den

Eigen�chaftenene�tehen, in An�ehungderer die Men�chen
einander ungleichfind; �oll jeßt uochnicht unter�ucht wer-

den,



Vonden allgemein�tenGattungendes Rechts.265

den. Aber in allen Men�cheni� der Trieb nah Glück-
�eligkeit, nach Wohl�eyn. Und�eine eigeneErkennt-
mß zu gebrauchen, um die Mittel dazuaufzu�uchenund

anzuwenden , i� nicht nur ebenfallsNaturtrieb bey allen

Men�chen; �ondern auch eine we�entlihe Bedingung da-

bey; in �o fern, als von eines jeden eigenenGe�innungen
und Handlungen�eine Glüf�eligkeit doh immer haupt-
�ächlich abhängt, Jn dem gewöhnlichen,natürlichen

Zu�tande i� auch die Erhaltungdes Lebens einer der vor-

nehm�ten Gründe der Glüf�eligfeit, und darum auch éi-

‘ner der vornehm�ten Gegen�tände des Grundtriebs, Das

‘Recht �ein Leben zu erhalten, und das Recht, �eine

Kräfte nach eigenen Ein�ichten zur Beförderung �einer

Glúck�eligkeitzu gebrauchen , Freyheit , �ind al�o ofen-
‘bar wenig�tens in �o weit Grundrechtealler Men�chen,
daß in dem naturlichen Zu�tande der�elben�ie keinem ganz
abge�prochenwerden fönnen,

4) Woaber alle oder mehreredie�elben Rechteha-
ben, da muß ein jeder die Gränze �eines Rechtes beym

Anfangedes gleichenRechtes anderer anerkennen. Son�t

geräth er mit �ich �elb�t in Wider�pruch, und vernichtet

den Drund �einer eigenenRechte. Ein Men�ch kann al-

�o, nach die�en allgemeinenRechten und Grundge�eßen
der Natur , nicht befugt �eyn , den andern ums Leben zu

bringen , um �ich beymLeben zu erhalten; oder irgendei-

nen Theil�einer Glück�eligkeitibm zu entziehen, um �eine
eigeneGlück�eligkeitdadurch zu vermehren. Wo wäre

der Grund zu �olch einem Rechte? Oder wie wäre es

möglich, noch irgend Rechte zu begründen; wenn �ol
ein Recht gelten �ollte? Es i�t die Rede von dem, was in

dec Natur , der Wahrheitnach, bey der be�tmöglichen
R 5 Er-
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Erfannétniß des Men�chen, als Rechtverhaltengegrün=
dec i�t; nicht von dem, wozu der A�ect antreiben, und

was der Jrrthum billigen fann. Denndas i�t freyz
lih befannt genug, daß in der Hiße �elb�t�uchtiger Leis

den�chaften es dem Men�chen �ehr wenigEnt�chluß ko�tet,
�einer Erhaltungdie Erhaltung anderer aufzuopfern, und

�einem Vergnügen das Vergnügen anderer, Aber bey
ruhigerUeberlegungerkennt ein jeder, daß derjenigeUn-

recht thut ,
der einem Un�chuldigen das Seinige nimmét,

und ihn �ich aufopfert. Eín jeder muß um �ein �eib|
willen Sicherheit des Eigenthums wän�chen und fordern,
Ein jeder �ieht ein, in welcher traurigen tage die Men-

�chen �ich unter einander befindenwürden, wenn, ohne

Rück�icht auf Eigenthum , jeder das Keche hätte,
wegzunehmenund aufzuopfern, was er zu �einer Erhal-
tung und zu �einem Vergnügennöthig erachtete, Statt

durch ge�ell�chaftticheVereinigung �ich zu vervolllommnen

und zu beglücken, würden die Men�chen aus Nache und

Vor�icht einander aufreiben , oder aus Furcht und Miß-
frauen vor einander fliehen mü��en. Es if flar, daß
dies nicht Ge�eß der Natur �ey; klar, daß wider�prechen»

de Rechte keine Rechte der Vernunft feyn können, Der

Fall, wo ein Men�ch verrióge eines �chuldlo�enFrr-
thumseinen eigenen Grund zu einem Vorrechte vor

dem andern zu haben vermeynt, gehört eben �o wenig
hieher, als der bloße Streit der �innlichen Triebe.

5) Wenn esal�o unrechti�t, �ich zum Vortheildem

andern das Seïinige zu nehmen,, wenn er dadurch ver-

lieren würde, was wirgewönnen: �o kann es noch weni-

ger recht �cheinen, �einen Nebenmen�chenzu eutziehen,
was einem nicheeinmal �o nothwendigoder nüslichi� ,

als
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als ihnen, Nuralsdenn kann es recht �eyn ; das Wohl
�eyn des andern und die Mittel dazu anzugreifenund zu
�chmäiern; wenn es aus einem Grunde ge�chieht, der

der allgemeinenWohlfarth gemäß i, vermöge de��en
jeder im gleichenFall , die�er unbe�chadet, es auch thun
fonntez derjenige, der jeht es thâte, im gegen�eitigen
Verhältni��e vernünftiger Wei�e es �ich auch gefallen
fa��en múßce, Wenn der andere, gegen den wir uns

dergleichenetwas unter �clchen Um�tänden erlauben , den

Fall �o ein�ähe, wie ex i�t: �o würde er �ich uns uicht
mit Recht wider�egen können; denn er wider�eßte �ich
dem, was vernúnftig und recht wäre. Möchte er es

nun aus Leiden�chaftoder aus Unwi��enheit und Einfatt

thun: �o würde feiner die�er Gründe das Recht der Ver-

nunfé aufheben,

6) Ein �olcherFall i� vorhanden,wenn man

das Wohl�eyn und Eigenthumdes andern angreifen
muß, um das Seinigegegen ihn zu vertheidigen, indem

er es ungerechter Wei�e anfällt oder in Gefahr �est.
Denn dürfte der Men�ch �ich nicht gegen ungerechteGes

walt vertheidigen: �o hienge er von der Willkühr der

Bosheit und des Leicht�innsab. So würden die
Triebe der Hab�ucht , der Unge�elligkeitund Ungerechtig-
feit zum höôch�tenGe�eß der Natur gemachte.So müßte
dex Men�ch �ich weniger zu lieben , als jedwedenandern,
als den Seöhrer �einer Glück�eligkeit�elb�t, und den

Trieb zu �einer Erhaltung und Vervolllommnungden

4ü�ten und Einfällenanderer aufzuopfern,verpflichret
�eyn, Der Zufriedenheit, die �o �ehr auf Furchtlo�ig-
beit und Hoffnungberuht, und dem Vermögenund An-

crieb,
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érieb, das Seinigezu �einem eigenenBe�ten undzumBe�ten
anderer zu bewahrenund zu vervollkommnen , würden, mit

der Sicherheit des Eigenthums , die we�entlich�ten
Gründe entzogen. Sicherheit der Un�chuld , Sicher-

heit des ganzen Eigenthumsder�elben, gehörenal�o ju
den dringend�ten Forderungender Natur, die aus {hren
unveränderlich�ten Einrichtungen und den höch�ten Be-

griffender Vernun�t von dem, was recht i�t, am un»

mute(bar�tenfolgen, Und das Recht, das Seinige zu

vertheidigen, und zu �einer Sicherheit die nöthigeGes

walt anzuwenden, i�t etn unleugbaresGrundrecht der

Men�chheit, Wer dies läugnenwollte, müßte die Ver-

nunft verleugnen, Bey einigerÜUeberlegungerkennt es auch

derjenige, gegen den es ausgeübtwird „ de��en Begierden
dadurch einge�chränktwerden, Ueberall und von jeher
i�t es vom gemeinen Men�chenver�tand auerkannt, und

als das Grundge�esßder vollkommenen Gerechtigkeitbe-

trachtet worden. Die Abweichungendes leiden�chaftli-
chenBectragens �ind keiù Einwurf dagegen,

7) Wenn die�es Recht , das Seinigezu vertheidi-

gen, eine Ein�chränkungzula��en �oll; wenn es je recht

�eyn �oll, einem, der uns nichts zu leide gethanhat, oder

thun will, irgend eines �einer Güter zu entreißen: �o

mü��en die ebener�t angeführtenGründe des Rechts, das

Seinige zu vertheidigen, eine �olche Ausnahme zula��en ,

und �ié muß den höch�tenGründen des Rechtverhalcens
gemäß '�epn. Und dies gilt vom Rechte der äußers

�ten Noth, oder dem Rechte, �ich des Eigenchums
eines andern, auch wider �einen Willen zu bedienen;
wenn man �on�t kein Mittel hat, �ein Leben zu erhalten,

und
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und der andere niht: �elb�t darüber- in Noth kömmk.

Uncer den angegebenenBedingungen i�t es leicht, dies

Nothrecht zu bewei�en, und die Gründe aller andern
natürlichen Rechte ein�timmig däbey zu erhalten,
‘Einmal hat das Leben eines Men�chen einen �o großen

Werth, nach den natürlichen Empfindungen einés

jedroedenMen�chen, daß einer �ich leicht einige Eiri-

�chränkung�einer Eigenthumsrechte,wie lieb und with-

tig �ie’ ihm auch �on�t �ind, gefallenla��en fann, wo es

darauf anfômmt, einem andern �ein ‘eben zu erhalten;
Dennes i� für die gemeinwichtigeSicherheit des Eigen-
thums um �o weniger davon zu befürchten, je �eltener

�olche Fälle �ich ereignen können. Wöer:al�o nach den

nacûrlich�ten Empfindungen, und den höch�ten Begriffen
vom Rechevérhalten, nach welchendas kleinereUebel

vielmehr, als das größeregewähltwerdeu muß, zu

handelngeneigti�t; der wird dies Nothrechtgern aner-

fennen, fo wie er wün�chenmuß, daß es auch ihmzu-

ge�tanden würde, wenn er in den Fall fäme, Wer
es nicht anerfennen wollte, würde gegen das MNa-

turge�es �ih auflehnen, würde dem andern, den

Trieb �ih zu erhalten mehr ein�chränken wollen, als

die�es ihn nicht ein�chränkt; dürfte al�d als ein Un-

gerechter, als ein Feind, der-der Erhaltung un�ers
tebens �ich wider�eßt, wo die Natur uns noch dazube-

rechtiget, ange�ehen und behandele, das Nothrechc
dürfte nun au< mit Gewalt gegen ihn ausgeübt
werden.

Aus die�en Gründen des Rechts wird nun aber

auch um �o mehrdie Richtigkeitund Nothwendigfeitder

an
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ange�eßteuBedingungenerhellen, Wenn. außer"dem
Fall der äußer�ten Noth, der tebenugefahr, Eingriffein
das Eigenthumanderer Statt fändent �o würden. �ie zu
oft vorkommen, um mit der �o wichtigenSicherheitdes

Eigenthumsbe�tehen zu können; und es würde auch in

der Natur an hinreichèndenBeweggründenfehlen, �ich
die�elbengefallenzu la��en, Ausnahmen , wie die bey
dren Spartanern ($. 38.), �toßen die Regel des gemelz

nen Naturrechts uicht umz um �s weniger, weiin �ie
nur:einen fleinen Theildes Eigenthumsbetreffen, lange
pichedas Ganze, Und ausgernathtes-Ge�ell�chaftsrecht
i�t überail etwas anders, als ur�prünglichesNaturrecht,
Eben �o wenigläßt �ich aber auh das Nothrechtberei

en, ohnedie Bedingung, daß der Eingrif in das nas

turlihe Recht des andern die�em nichts entziehenmü��e ,

4was-lhmzur Erhaltung�eines¿ebens und �einer Glück�ez
ligkeit unentbehrlichi�t; Denn womit es bewei�en?
Miet.der höch�ten Regeldes Rechtverhaltens, zu thun,
ás’ im Ganzen, wás in aller Ab�icht, das Be�te i�t ?
Dies doch gewiß niht Micht nur wäre fürs Ganze
datnit nichts gewonnen > daß ein Lebenerhalten würde,
mit Verlu�t des andern = beyder Werthfant hier im

Allgemeinennicht anders als gleichätigènommen werden =

�ondern die Art, tie dies eine érhalcenwúrde, wáre

die gemein�chädlich�teArt zu hande!n; ftritte mit dem

Grundge�eße der vollkommenen Gerethtigfeie, der

Sicherheitdes Eigenthums, Stritce �o damit , daß
der ganze Grund de��elben er�chüttért würde, Denn
wenn der eine des andern, einesÜn�chuldigen,

Leben

verwenden darf zur Erhaltung �eives teher8t warum

dúrfte er nicht auch jedwedenTheilder Glüef�eligfeit ,

jed-
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jedwedenVortheilihmentziehen, um �ich ihnzu ver�chaffen,
um �elb�t ihnnichtzu entbehren,wenn er anders �ich nichtzu

helfenwüßte? Oder �ollee mit der Selb�tliebe und dem

Erhaltungstrieb ein �olches wider�prehendesNaturrecht
bewie�en werden fönnen? Ja, wenn dle�e Triebe die

Ein�chränkung,welche jene Bedingung�eßt , �chlechter»
dingsnichevercrügen, Wenn die Vernunft uws erlaubte,
das Lebenin jedwedemFall, unter jeder Bedingung, für
un�er höch�tesGut zu halten, Aber nicht einmal unter

der Voraus�ebung, daß nach die�em téebennihts mehr
zu hoffenund zu fürchteni�t, kann �ie‘dies*); ge�chweige
denn unter der entgegenge�eßtenweit gegründeternVoraus-

�chung, Wie die Vernunft uns antreiben und ver-

pflichten, dies éeben in jedem Falle für das hôch�te Gue

zu halten , da es, ohnedie Voraus �ebungeines andern

Lebens, ihr, wie man nícht läugnenkann, �chwerwird,
die Pflichtzu bewei�en, �ich es nie �elb�t zu nehmen?Wie
die Vernunft uns verpflichten, es auf eine Wei�e zu
erhalten, bey welcher alle Begriffe von Gerechtigkeit
hin�hwinden? Denn was bleibt noh von Gerechtigkeit
übrig, wenn man, ohne Rück�icht auf Un�chuld und

Eizenthum, �i �chlechthindem andern vorziehen, ihn

ganz �ich aufopfern darf? Kann das Recht vor der

Vernunft �eyn, was man als das Verhaltengegen uns

im

|
Sunia

x) És i� befannc,daß die Stoiker ihre Moral fa�t gax
nicht auf die Voraus�ezung eines andernLebensgründe-
ten. Deanochi�t ácht �toi�ch, was Cicero �agt OM. 1IL,
6. und wahr: Non enim mihi vita wea eft utilior, quam
animi talis af�c@io, neminem ut violem commodi
mei gratia,
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im gleichenFalle unmöglichbilligenfann? Oder kann
es uns gefallenund recht �cheinen, wenn wir uns vor-

�tellen, daß einer uns das ¿eben nehmenwollte, um

�ich das Seinige zu erhalten?Kann ein Recht vor der

Vernunft heißendasjenige, wovon die�elbe Vernunft
ein�ieht, daß der andere �ich mit aller Gewalt ihm
wider�eßen dürfe? Es i�t hier nicht der Fall, wie da,
wo zween mic einander �treiten, und einer das Recht des
andern verkennt. ($. 42, nro. 7.) Al�o nur wilder

�innlicher Trieb: wäre es, nicht Vernunft, was einen

Men�chen be�timmte, wenn er einen Un�chuldigenums

Leben bräthte, um �ich das Seinige zu erhalten,

Aber ge�ekt auh, daß beym Glauben an die�es
Leben allein die Vernunfc zu �{<hwachwäre, den Trieb

der Selb�terhaltung jener Ein�chränkungzu unterwerfen.
Jinmer bliebe es eine auf die be�ten Ein�ichten und

Vérmuthungen der Vernunft �ih gründende Ein-

�chränkung.

S. 44.

Unaleichheitenan �ich ein Grund �eyn zu unalele6 pn en "Rechten.Vom RechtLySAunglel
‘DieMen�chen �ind in ihren Kräfcen, Trieben

und Ein�ichten einander �ehr ungleich). Bey der Zu�am-

menhaltungihrer Ver�chiedenheten �cheint bisweilen die

Natur des einen von der Nacur des andern �o �ehr �ich

zu entfernen, als �ie in andern Stücken mit ein-

ander übereinzu�timmen �cheinen, Sollten �ie daher
nicht auch,in ihren nacürlichen Rechtenvon einander ver-

�chiedenund uigleich �eyn mü��en ?

Die
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Die einen �ind �o einge�chränktin ihrenBegriffen
und Bedúürfn'��en, �o begnüg�am träge und gefühllos,
Die andern (0 weit�ehend, �o vielbefa��end, �o vor�tres
bend, �o mächtig ange�pornt dur< ihre Begierdenund

�o fraftvoll, Sollten nicht die�e zu Anführernund Be«

herr�chern, und jene zur Unterwürfigkeitund Folg�am-
Feit von der Nacur be�timmt �eyn? Wenn die�es nicht
wäre: �o härten �ie ja ihre An�talten verkehrtund zwe>-
widrig gemacht?

Es fômmedarauf an, auf welche genauere Be-

�timmungen die Frage abzielee, J| die Meynung
dabey nur die�e, daß thäcigereund. wei�ere Men�chen

ihre naturlichen Pflichten und Rechte ausûben, wenn

�ie dur ihre vorzüglichenGei�teseigen�chaften
An�ehn und Emflußbey c{wächern Men�chen
�ich zu verjchaffen�uchen: �o wird niemand dagegen
�treiten,

Aber man hat der Sache bisweilen das An�ehn
gegeben, als ob diejenigen, die höhererVolllklommen-

heiten ih bewußt �ind, Unterwürfigkeitunter ihren
Willen, Gehor�am gegen ihre Befehle, von andern

geradezu fordern, und Wider�pen�tige, als �olche ,

die �ich gegen die Ordnungder Natur auflehnen, dazu
zwingendürften, Die�e Meynung aber, �o natúrlih

�ie auch �tolzen und herr�h�üchtigen Men�chen bi8weilen
vorlommen mag , i�t gewißnichts weniger, als mit der

naturlichenOrdnungüberein�timmend, Denn

1) wer �ieht niche zuförder�t e�n, wie höch
ver und trüglih der Grund �olcher avmaßlichen

Vorrechte, das Bewußt�eyneigenerinnerer Vorzüge
‘Dritter Theil. S �eyn
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�eyn würde? Wie. �ehr werden nicht die Men�chen,
dur< Unwi��enheitund Eigenliebe,bey der Verglei-
chung fremder und eigenerVollkommenheitengetäu�cht?
Und dünken fichnicht vielfältigdiejenigendie wei�e�ten
und fähig�ten zum Anordnen zu �eyn, die billig �ich von

andern er�t �oliten untereichten und leiten la��en? Durchroen

�on�t i�t das ‘vieleUebel in der Welt, beytänderverwü�tun-
gen und Völkerausrottungen,ge�tiftet worden , als durch
die vordringenden Kraftmänner, die �ih einhildeten ,

vermöge ihrer erhabenenGefühle Götter unter den Men-

�chen , zu Ge�eßgebernund Eroberern be�timmtzu �eyn ?

Wenn die Vor�ehungauch beydie�en Gewalcthätigkeiten,
und durch.�ie, ihregroßenwoohlthätigenAb�ichtenzu er-

reichen gewußthat: �o kann dies un�er Urtheilüber jene

Einbildungenund Anmaßungen an �ich nicht ändern.

Oder wir müßten alles gut heißen, was ge�chieht; weil

die Vor�ehung ihre Ab�ichten ohneZweifel immer be-

hauptece, Und gewiß würden dergleichen Anmaßun-
gen allezeit no< viel �{ädliher gewörden �eyn; wenn

die Gewalcthätigen nicht immer“ einge�chränkt und un-

vermerkt behetr�chtwürden, durch die Weisheitderje«

nigen, welche�tark �ind, ohnegroß �cheinen zu wollen,
und viel wirken , ohnegewaltthätigzu �eyn,

2) Undhier entde>t �ich ein zweyter Grund gegen

jene Behauptung eines unmittelbaren Reches zum

Zwingen, um innerer Vorzüge willen. Es ift das

Eigene wahrer Weisheit und das �icher�te Unter�chei-
dungszeichender�elben, daß �ie herr�cht,ohne zu unters

drücken; daß man ihr folge, indem man nur �einen
Meigungenzu folgenglaubt, �einer Ueberzeugung, �ei-
ner Bewunderung, Es giebtzwar Fälle, wo Gewalt

zu
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zu gebrauchen,wahrer Weltheit nicht entgegeni�t.
Aber �ie �ind immer um �o �eltnerz je völlkomthnerdie

Weisheit i�, die ins Mittel erité, Slè kommen niche
fó wohlim Verhaltengègen. den großen Haufengemeiner
Men�chenvot; als im Verhältniß zu außerordentlich
�chwächenoder verdorbenén Men�chen, Und die Ab�icht
die�er Austiahmeni� nicht �o wohlGutes zu �tiften, als

Bô�es zu verhindern. Es i�t einé unleugbáreFolge
aus den hôch�tenGe�eßen dés Rechtverhaltens, die hars
tèn und unangenehmênMittel nicht eherzu gebrauchen,
als wein gerechteAb�ichtendur< gelindeMittel niché

erreiht werden fönnen, Einé erzwungene Unterz
werfungi�t, auchbéyno< �o wei�ënund wohlthätigenAba

�ichten, in An�ehung {hker Gründung und Erhaltung,

für beyde Theile mic �o vielen Uebelnverknupft, daß
das wlrflicheGuté, was érzwungenworden i�t, und

ohneZwángnichtzu erhaltengewe�enwäte, beygenaus
reë Schäßung, nicht leiche überwiegend,und das

Werk wahrer Weisheit �cheinen wirs; Wenig�tens
kann es al�o niche recht �eyn , Gehor�am von �einenNes

benmen�chenzu fordern, to noch ‘nicht alle Mitteldet

Ueberzeugungund Uebetrebunggebrauchtwoideti �in®,
Ein Bevollmächtigterder Matur zur Behßhert�chungund

Beglückungder Men�chen muß al�o �eine Sendungzus

forder mictel�t �einer Uebetlegenheitimi Gebtäuchder

gelinderriMittel , der Kräfte der Weisheitbeglaubigen;
mittel�t �einer Ge�chi>lichkeit,durch vottteflicheLehren
und Thaten, Men�chen zur freywilligenAnhänglichkeie
und Folg�amfeitzu bewegen: Je mehrer mit Gerdale
‘erzwingenwill j de�to inehr vertäth er Mangelan Weis-

heir; und berechtigezut Wider�ehlichkeitgegen �eineLE Ne
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Unternehmungen, und zur Bezweiflungder Güte �einer
Ab�ichten.

3) Es har auch mit der Ungleichheitder Men-

�chen, zumal ganzer Völker, in An�ehung phy�i�cher
Vollkommenheitenlange �o viel nichtauf �ich , als diejes
nigen �ich vor�tellen mü��en, die um der�elben willen die

einen für eine naturliche Beute und Unterthanen
der andern an�ehen. Weit mehr, als der er�te An-

�chein es verräth, er�et die Natur insgemeinauf der

einen Seite, was �ie auf der andern entzieht, Der
eine hat mehrScharf�inn und Feinheitder Empfindung,
der andere mehr Fülle und Kraft; jener übertrifean

Klugheit, die�er an Much und Beharrlichkeit;
der eine �telle größere Kun�twerke auf, der andere

dewei�et niht weniger Ge�chiflichfeit und Gei�tes«
kraft bey den geringern, die er aber mit weit wenigern
Húlfsmitteln zu Stande bringe, Kurz, wenn man

eines jeden Kraft na< �einen Verhältni��en mi��et ,

überlegt, was äußerliche Um�tände, was Erziehung und

Bey�piele über den. Ver�tand und dle�ictliche Natur des

Men�chen vermögen, bedehfket, wie viele Völker ab«

wech�elnd bald zu den verachteten barbari�chen, bald zu
den aufgeklärtenund ge�itteten gehörten: �o wird die

noh übrig bleibende und unveränderlich�cheinendeab�o-
lute Ungleichheitder Men�chen in den gei�ti�chen Kräften
und Anlagen �hwerli<h mehr für groß genug geachtec
werden können, um �ie nicht in Ab�icht auf die vollklom-
menen Grundrechte einander glei zu �eßen, Mur

beyBlôd�innigen, Un�innigen und verhärtetenBö�ewichs
cern, wo vernünftigeVor�tellungen gar nichts mehr aus-

richten önnen, fälle jene Gleichheitoffenbar weg,

Miche
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Niche fo bey der Zu�ammenhaltung,der �o genannten
Wilden und der aufgeklärtenoder cultivirten Völker , oder

der einzelnenGenies ‘und der Men�chen von gemeinem
Ver�tande,

Am größe�ten aber wäre die Ungerechtigkeit,
wenn die gei�ti�chen Unvolllklommenheitendes einen Theils,
um welcher willen die Unterjochungde��elben gerecht

�cheinen �ollte, die Wirkungdie�er Unterjochungund

Unterdrükung wären, Und i� dies nicht auch der Fall
bey den leibeigenenBauern , die man für unwürdig
und unfähigder Freyheiterklärt; weil �ie nicht die Ein-

�ichten und Gelehrigfeit, nicht die edlen und erhabe
nen Ge�innungen äußern, die bey Sklaven nicht, �on-

dern nur bey freyen Men�chen, aber bey die�en auch im

niedrigen Stande, nach der Ordnungder Naturent�tes
hen fönnen.

4) Wenn aber nicht einmatdie gei�ti�hen Vor-

züge ein unmittelbares Recht zur gewalt�amen Beherr-
�chung geben: �o kann die�es noh viel wenigerauf die

Ueberlegenheitan thieri�chenKräften gegründetwerden ;

wie der bekanncee Name des Rechts des Stärkern
vorauszu�eßen �cheine. Ein Namé, der in �ich �elb�t
einen Wider�pruch enthält; denn das Necht �oll einen

Gegen�aß auf phy�i�ches Vermögenund phy�i�chenTrieb

bezeichnen; die Frage vom Rechte i�t ohneSinn, wenn

das phy�i�che Ge�eß das höch�te �eyn �oll, nicht das Ge-

�eß der Vernunfe, Jn der Körperweltkmag immerhin
das Ge�eß der größern Bewegkra�t Grundge�es �eyn ;

wo doch auch niche die Ma��e allein ent�<)«idet , �ondern
die Mechanikder Stellungen und die mit der Feinheit
der Materie wach�endeGe�chwindigkeit, Auch hat

S 3 nicht
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niche einmal die unvernünftiganThiere die�em Ge:

�ee die Natur �chlechterdingsunterworfen; �ondern
U�t und dieNelzedes �innlichangenehmenüberwältigenda

oft die größere Kraft. Und dem Men�chen �ollte das
Uebergewichtder äußern , �einer innern unveränderlichen
We�en nicht einmal zugehörigenKraft das Reche geben,
mit Verachtung der höhernEin�ichten der Vernunft,
nah dem Triebe der Sinnlichkeit, �eine Nebonmens

�chen zu unterdrü>en*)? Mur Thiermen�chen, nur vere

wilderte Barbaren können an ein �olches Naturrecht
glauben*).,

|

9 45

Vom Rechte zuvorzukommen. Hobbe�i�chesNaturrecht.

Niche �o �ehr aus der phy�i�chenUngleichheit,als

vielmehraus der natürlichen Gleichheit, dem gleichen
Vermögen, welches jeder Men�ch be�ißt, dem andern

zu �chaden, den äußer�ten Schaden ihmzu verur�achen,
das

#) Unterde��en �{ließt,, für �ol ein Naturrecht,von den
Thieren auf die Men�chen$pinoza, ein Mann, der
den Ruhm eines philo�ophi�chenKopfes, denex erhal-
ren hat, gewißnicht zur Halfteverdient; wenu anders
men�chl:cheWeisheit etwas be��eres �eyn �oll, als meta-
phy�i�che Wortgewebe zum Nachtheil des Men�chenver-
�tandes, Pi�ces magai a natura determinati func ad

minores comedendum, fi�t wenig�tens einer �einex
Forder�äge für den Schluß�aß:! lus itaque aaturas

uniu«cuiueque hominis non fana ratione, �ed cupidi-
tate & potentia determinatumeft

#) So la��en daher auch die Ge�chicht�chreiberdergleichen
Men�chenreden: �e ius ferre in armisz & omnia e��e
virorvm fortium,
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das Leben ihm zu nehmen, hat Hobbes ein ur�prünglich
natürliches Zwangsrecht,als ‘ein Recht zuvotzu-
Fommen, zu erwei�en ge�ucht; welches wenig�tens eben

�o fürchterlicheFolgen zu begründen �cheint, als das

vorhererwogene Recht des Stärkern, Denn obgleich
auch er den Grundfas annimmt , daß der Stärkere

das Recht habe, den Schwächern �einer Herr�chaft zu

Unkerwerfen, und daherdas unum�chränkte�teRecht zu

allem, was �ie will, der Gottheitaus der Allmacht fol-

gert *)z �o gründet er doch.das menfchlicheRecht zum
Zwang und zur Unéterjochungzuförder�tdarauf, daß es

der Sorge für �eine eigene Sicherheit gemäß �ey, dénje-

nigen, von welchem man zu fürchten hat, unter �eine
Gewalt zu bringen, dieweil man es noch chun
fann **),.

Und ein Recht, Beleidigungenzuvorzukommen,
wenn die Vernunftkein anders Mittel angiebc, um �ie
abzuwenden, läßt �ich überhauptnicht läugnen, Esi�
unzweifelhaftin Ab�icht auf die Rechtedesjenigen, der

S 4 uns

Apa
m

%) De Cive I, $. 14. Abfurdius cogitarì nihil pote�t,
quam ut, quem debilem in pote�tate babes, cum

dimittendo fimul fortem facias & ho�tem. Ex quo
Intelligitur etiam tanquam corollarium, în �tatu
hominum naturali potentiam certam & irre�li�tibilem
lus conferre regendi Imperandique in cos, qui re�î-
fiere non po��unt; deo wt omnipotentiae ob cam

cauí�am omnium rerum agendaruw Îus e��entialiter
& immediate adhaereat,

4) De Cive cop. 1, Ç, 3, 4.7. Man vergleicheaber auh, was

zur Ein�chränkung die�es ur�prünglichenNaturreehts
xobbes �elb�t beybringccap. Il,
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uns beleidigenwollte, Denn �ein Wille uns zu beleidi-

gen i�t dem Ge�eße, wodurch die Natur einen jeden zur

Erhaltung des Seinigen auffordert, zuwider; und er hat
das Unangenehme,was durch un�ern der Natur gemä-
ßenWider�tand ihm wiederfährt, �ih �elb zuzu�chreiben.
Auch i� ein �olchesZuvorkommenden Pflichtengegen das

Ganze nicht entgegen, Denn es i�t der allgemeinenSi-

eherheitund Wohlfarthzuträglicher, wenn die Ungerech-
ten an der Ausführung ihrer bö�en Ab�ichtengehindert
werden, als wenn �ie ihnengelingen.

Ausdie�en Grundbegriffenergeben �ich nun aber

auch die Bedingungen, unter welchen mit Gewaltthätig-
keiten zuvorzufommen,den Ge�eßen der men�chlichen

Natur gemäß i�k, Es muß ganz ausgemacht �eyn, daß

dasjenigewirklich ungerechti�t, was der andere vorhat,
und wir verhindernwollen; nicht etwa bloß bey unvolls

�tändiger Erwägung �o �cheine; vielleicht nur weil es uns

unangenehm, un�ern eigenenungerechten Begierden und

Ab�ichten , un�erem Eigennuße, un�erer Herr�ch�ucht zu-
wider i�. Daß es �ein Vorhaben �ey, muß nicht um

eines zweydeutigenAn�cheins , einer ungeprüften Sage,
eines zu allgemeinangenommenen Vorurtheils, furz ir-

gend eines leicht�innigenVerdachtes willen , angenommen
werden, Vielmehri�t es Pflicht, �olch einen Verdacht
und An�chein zuförder�taufs �orgfältig�te zu prüfen, nach

allem, was er fúr und wider �ich har; und um �o viel

genauer zu prüfen , je mehr dasjenige, was man in der

Ab�icht zuvorzukommen, unternehmen will , in allen �ei:
nen Folgenauf �ich hat , auch denen , die es als Bey�piel,
welches andere nachahmenkönnen, auf �ich hac. Und

da ein jeder �eine Ge�innungen und Ab�ichtenam be�ten
�elb�t
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�elb�t wi��en kann , und einen dawider ent�tandenenVer«

dache andern zu benehmenoftallein. im Stande i�t: fo
muß man al�o auch die Gelegenheit, von daher �ich Auf-
fiárung zu ver�chaffen, niche unbenußt la��enz wenn ans

ders die Sache noh Zweifel, und die Sorge für �eine
Sicherheit�o viel Auf�chub ge�tattet,

Je mehr ein Men�ch durch �eine vorhergehende
Handlungenbö�e Ab�ichten verrathenund feind�eligeGe-

�innungen zu erkennen gegebenhat: de�to eherund zuver«

lä��iger fann aus gegenwärtigenAn�talten und Beweguns-
gen eben de��eiben auf ähnlicheAb�ichtenge�chlo��en, und
eine wider�prechende Erklärungfür Ver�tellung gehalten
werden, Endlich bleibe bey die�em Zuvorkbommen, wie

bey jeder gerechten Vertheidigung ‘die möglich�te Scho-

nung des Feindes und diejenige Mäßigung Pflicht, ver-

môge deren man �ich �elb�t Einhaiïtthue, �o bald man

dasjenige erlangt hat, was zur Abwendungder gefürchte-
ten Beleidigungenhinreicht; al�o auch, �o bald der ande-

re unverdächtigeBewei�e �einer geändertenGe�innungen
gegebenhac.

|

Wenn man die�e Grund�äge mit der Hobbe�i�chen
Behauptung zu�ammenhält: �o wird bald offenbar, daß
die�elbe fein in der men�chlichen Natur gegründetesRecht
enthalte, Denn �o bôsarcigvon Natur , �o feind�eligge

gen einander ge�innt und zu Beleidigungenaufgelegt�ind
bey weitem die mei�ten Men�chen nicht, als Hobbes �ie
annimmt. Ererkennt zwar �elb�t einen Unter�chiedder

Gemücher; ge�teht ein, daß einigen die Be�cheidenheit
und Mäßigung eigen �ey, vermögederen �ie andern glei-
cheRechte mit �ich zuge�tehen, Aber die andere Gat-

tung von Men�chen , die �ich für be��er hält, und alles

S 5
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fich eilaubt, �eze auch jene in die Nothwendigkeit, auf
die Bezwingungdie�er, zu lhrer eigenen Sicherheitzu
denfen, (È,4.)-

Aberder Trieb zur Gewaltthätigkeitund zufeindlichen
Angriffen‘i�t in der Natur noh ungleichmehr einge-
�chränkt; auf zu manchfaltigeWei�e, um �o gerzeinherr-
�chenderTrieb werden zu können, daß man das ur�prüng«
lihe, natúrlihe, Verhältnißder Men�chen unter einan=

der als eine allgemeine wech�el�eitige Anfeindungund ei=

‘nenZu�tand des Kriegs �ich denken dürfte,

Dagegen fiud zu viele liebreicheGefühleund Nei«

gungen in den Men�chen , vermöge deren �ie theils mit

Gefälligkeit und Wohlthaten einander zuvorkommen,
theils empfangeneWohlthateazur Dankbarkeit und Ge-

genliebe�ich reizenla��en,
Es i� fa�t unbegreiflich,wie der �charffinniga

Hobbesdurch den Gei�t des einmal angelegten Sy�tems
fich fonnte verleiten la��en, �ogar auf Eltern und Kinder

�eine Grund�äße arizuwenden; und die Ge�innungen und

Rechte der Eltern in An�ehung ihrer Kinder auch von der

Vor�tellung abzuleiten, daß die�e. ihre Feinde werden

würden , wenn �ie nicht früheihrer Gewalt �ie unterwer-

fenund daran gewöhnenrollten (cP, IX, $. 2. 3,). Für
die Begründung der Pflicht und des Rechts zur Erzie«
hung bedarf es �olher Voraus�ehungen nicht; und die

unum�chränfteGewalt über das eben der Kinder, die

Hobbesden Eltern daraus folgert, verlangt die Natur

nicht. Sie hac wohlthätigereTriebfedern,Eltern und

Kinder mit einander zu verbinden und in Gemein�chaft
zu erhalten,

Ueber-
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Ueberhaupetaber [äßt es auch die naturlicheFurcht
�amkeitdes Men�chen mit den Ausbrüchendes Hangs zur
Gewalt�amkeit�o weit nicht fommenz ‘als der-Vertheidi«
ger des friegeri�hen Naturre<tes voraus�ezt, Nicht.
nur �ind unter den �{<wächern Men�chen immer �ehr viele

aus Furcht vox Gefahren , aus Liebezur Ruhe, aus Be-

gnüg�amkfeit,aus natürlicherBieg�amkeit und Gefällig-
keit geneigter, �ih gutwillig nah den Ab�ichtender

Stärkernzu bequemen;oder dur ein einnehmendes
Betragen fie zu gewinnenzals mit Gewalt �ich ihnenzu

wider�eßen. Sondern auch die Starken und Eroberungs-
�üchtigenfinden es ofé-rath�amer, um eine gutwillige Un-

cerwerfung�ich zu bemühen, als alles mit Gewalt auszu-

richten, Den einen ‘natrlichen Grund dazu hat Hobs
bes �elb�t angegeben; nemlih die leichteBeobachtung,
daß auch der Schwächere �chadea fônne, durch ti oder

durch Verbindungmit mehrern, Hiezu�eße man noch,
daß Men�chendochauchgei�ti�che Kräfte und deren Voll-

fommenheirvon Natur mit Wohlgefallenempfindenund

wahrnehmen, und die einen al�o �olche aquszuübenumd zu

erhöhen, die andern �ie zu bewundern und fi<hdadurh
anziehenzu la��en geneigt �eyu.

Wie �ollte es al�o der Wahrheitgemäß �eyn, daß
dio Men�chen , vermögeder ur�prünglichen Ge�eße ihrer
Natur , gewalt�am, als. Feinde, einander zu behandeln
be�timmt und betechtiget �eyn �ollten? Nein; wie ofc
auch gewaltthätigeLeiden�chaftendie Men�chen gegen eins

ander aufbringen;�o treibt �ie doch die Natur noch
mehr, durch tiebe und Bewundexungzur. Ge�elligkeit
und Eintrachtan, Dies i�t nicht Speculation unter be-

�chränktenGe�ichtspunktenz�ondern das Zeugnißder

e�chith:
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�chichte im Ganzenbetrachtee, Krieg i�t darinne doh
îmmer nur parti. ulärer und vorübergehenderZu�tand, nie

allgemeiner und forcwährenderZu�tand gewe�en; immer

er�cheinenunendlich mehrereMen�chen in friedlichen,als

în friegeri�h feind�eligenVerhältni��en gegen einander,

Freylichlehret auch Hobbes, daß die Fort�ehung
die�er Gewaltthätigfkeiten, die Beybehaltungder ur�prüng-
lichenKriegsrechteder Natur nicht gemäß�ey. Wenn

die Erfahrung die Men�chen von der Gemein�chädiichkeic
des friegeri�chen Zu�tandes überzeugt, wenn die Vers
nunft �ie zur Erkenntniß der �ittlihen Ge�eke, als be��e»
rer Maaßregeln zur Erhaltung de��en , was die Nacur-

triebe begehren, gebrachthabe; �o mü��en fie bewogen
werden, Friedenzu machen, und jener Kriegsrechte�ich

gegen einander zu begeben, So lange aber die�es nicht
von beydenSeiten wirklichge�chehen�ey ; bliebe jeder im

Be�iß der�elben(V. 2.), Wenig�tens �eyn �ie bis dahin
nicht äußerlich , einer durch das Recht des andern , �on
dern höch�tens nur .innerlih, durch das Gewi��en, zur
Beobachtung der �ittlichen Ge�ege verpflichtet. (UI, 27,)

So�ehr aber auh hiedurh die vorhergehenden
Vor�tellungengemildertwerden: �o enthalten �ie doch in

ihren Gründen und in ihrenFolgen mehr, als gebilliget
werden kann,

s. 46.
Anwendung aufs Völkerrecht.

Wenn �o, wie in den Hobbe�i�chen Grund�äßen
angenommen wird, die Men�chen �ich wegen ihrer Na-

turtriebevor einander zu fürchten, und deswegen in der

Unterjochuugeinander zuvorzukommendas Recht hät-
len :
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cen: �o würde auch na gemachtenVorträgen,und �elb
in der bürgerlichenGe�ell�chaftdies Recht in gar vielen

Fällen noch Seact finden, und der Stand des Krieges
immer fortdauern, Denndie�elben eigen�ächtigenTriebe,
die den Men�chenzu Eingriffen in das ur�prünglich na-

cûrlicheEigenthumanderer anreizen, können. ihn eben �o
leicht zur Verle6ungder Verträgeantreiben. Wasaber

die�er das Gewi��en und die erleuchteteSelb�tliebe entge-

gen �egetz i�t eben �o �ehr auch jenen-entgegen,
Es wird beyder weiter unten vorzunehmendenUn-

ter�uchung über die Verbindlichkeit der Verträge völlig
erhellen, daß die Gründe der�elben �ehr �chwach und will-

führlih �eyn würden; wenn niche die Men�chen vorher

�chon volll’'ommene und äußerlichePflichtengegen einans

der háâcten,
Will man �agen, daßwenig�tensin der búrgeli-

chenGe�ell�chaft jeder �eine Sicherheitvor den Beleidi-

gungen anderer im �tets bereiten Schuße der- Obrigkeit
hinlänglichbegründetwi��e, und al�o das Recht zur

Selb�thülfeund zum Zuvorkommenda wegfalle; �o i�t
dies zwar einigermaßenallerdings �o. Unterde��en i�
doch die mächtig�te und wach�am�te Obrigkeitbey weitem

niht im Stande, vor allen Beleidigungen bösge�innter
Men�chen einen zu: �ichern. Und wie daher, nach allen

vernünftigenRechtsbegri�fen,die Mitgliederbürgerlicher
Ge�ell�chaftenzur Selb�tvertheidigungnoh in mancherlen
Verhältni��en wirklichbefugt �ind: �o würden, wenn die

Men�chen �o bösartigwären , als Hobbes �ie vor�telle,
auch in der bürgerlichenGe�ell�chaft , das wech�el�eitige
Mißtrauen , und die Bemühungmit feind�eligenEin-

�chränkungenund Unterdrücfungeneinander zuvorzufkom-
men,
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nien ,
vlel allgéñiêinetund �tärker �eyn, áls �ie zumBe-

�ten der Men�chheitnicht �eyn dütfen , aber auch, nach
geprüfterErfahrung, nicht �ind. Dänn würde die une

men�chlicheMoral , bie der un�terblichePascál mit Bli-

>en des helle�tenKopfes und dem Tugendeiferdes reits

�ten Herzens, in ihrer ganzen Ab�cheulichkeietvor der

Welt auf�tellte,it allen ihrenBe�chöniguhgender aus-

�chweifend�tenRachbegierde,und allet feind�eligenNeiz

gungen gèrechtfettiget�eyn,
Und in welcher verhaßeènLagebefändenfichim

merfortdie frepenVöiker , und ihre OÖberhäuptet, und

alle diejenigenMen�chen, die durch feine Verträge vers

bunden �ind, gegen einander; wenn das Hobbe�i�cheNaa

turréchtdas währewäre ?
-

Aber eben die�es �oll auh die wahretageder Naz
tionen und Souveraine gegeri einander , und das eit

zige wirklicheVölkerrecht�eynz nách dem Urtheilémáni
cher. Denker , die doh überhaupt zurn Hobbe�i�hen Sy-
ftem roenig�tensausdrüeflih �i< nicht befennen. Sie
wollen fowohl aus der Ge�chichte, als aus der Natur
der Sache, bewei�en, daß die Nationen in ihrem Vers

haltengegen einander nie eine andere Richt�chnurhatten,

und haben föntien , als ihr jedesmaligeseigenesJnters
e��e und das Verhältniß ihrer wech�el�eitigen
Macht. Nach Maaßgabe det�elben enthalte �ich eine

jede der Beleidigungenund Eingriffein das Eigenthum
der andern, oder nehme�ie vow Weiter, als die Rufs

�icht auf Vermögenund Jntere��e es. erfordere, er�tre>e
aichauch die Beobachtungder feyerlich�tenVerträge , und.

al�o auch ihreVerbinblichkeitnicht. Denn was der eine

Theilnichthue, und zu thun willens i�, dazu könne

auch
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auch der andere nicht verbunden �eyn. Nach die�er ein-

zigenGrundregel �eyn von jeheralle, oder doch,bey wei»

tem die mei�ten Kriegeangefangenund beendiget; und

die Be�ißungen und Rechte der Nationen gegen einander

begränzetworden. Unter lauter Hab - und Herr�ch�üchti-
gen �ich allein mäßigen wollen; �ey nihk Tugend, fon-
dern Schwachheit, nicht Weisheit, �ondern Kurz�ichtig»
keit, und Vernachlä��igungdes einzigmöglichenMittels

�einer Erhaltung und Sicherheit,
Wenn auch der einzelneMen�chdurch das Gefühl

�einer Schwäche, Gleichheitund Aehnlichkeitmit andern

Men�chen, zu Ge�innungen der Mäßigung und Friedfers
cigfeitnoh wohl �o leicht gebrachtwerden könne, daß in

An�ehung de��elben die Hobbe�i�chen deen übertrieben

heißendürfen : �o la��e �ich doch bey den Beherr�chernder

Völker auf Mäßigung und Verträglichkeitviel weniger
rechnen. Von Jugendauf gewohnt, ihren Willen für
ein Ge�eß , nach dem �ich alles fügen mü��e, und ihre
Meynungenfür untrüglichzu halten; von Schmeichlern

umrungen, die ihnendie ungeme��enftenBegriffe von ihs
rer Macht und Weisheit, ihcerWürde und ihren Ge-

recht�amen beybringen, oder �ie darinne be�tätigen; �eyn

�ie weit mehr , als andere Men�chen geneigt, jede Eins

�chränkungfür eine Ungerechtigkeltanzu�ehen, die ihnen
widerführe; oder doch für ein Uebel, von dem �ie �ich
frey machen dürften, �o bald fie fönnten. Und leicht
auch für möglichzu halten, was �ie wollen z �eyn �ie
durchjene Grände vorbereitet,

Die�e Ge�innungenmachenal�o die Großender

Erde, auch bey allem An�chein von Freund�cha�tund

Friedfertigkeit, zu be�tändigenNebenbuhlern,und heim-
lichen,
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lichen ,
aber immer wahrenGegnern, Und bey �ol el-

nem Verhältni��e können �ie keine andere Ge�ebe unter �ich
zu beobachtenhaben, als die der Sicherheit. Die�e
hängeaber von der Ueberlegenheitan Kräften , oder der

Klugheitim Zuvorkommen, haupt�ächlichab,
Aber �o �kark auch die�er An�cheingemacht werden

fann : �o zeigt�ichidoch, beygenauerer Beleuchtung, die

Sache in manchen Stücken anders. Wenn auch die vor-

hergehendenBehauptungen in vielen einzelnen Fällen
durch die Erfahrung völlig be�täriget, �o wie in �ich �elb|
begreiflichwerden: �o i�t doch eine �olche Allgemeinheit
der�elben , als das angeblicheRecht erfordernwürde , das

mic noh lange nicht bewie�en, Vielmehr �ind nicht nur

die allgemeinenGründe , die den Men�chen zur Ge�ellig-
keit, Friedfertigfeic1rd Billigkeit be�timmen, zu tief in

die men�chlicheNatur gelegt, und zu �tark, um in der

Atmo�phäredes Throns ganz er�ti>kt werden zu können:

�ondern die�e Region enthält auch eigene Gründe zur
Furcht�amkeit,Unthätigkeitund Unent�chlo��enheit. Dem-
nach �ind die Großen �o hartherzigund gefährlich niche,
als �ie nacheinigenGründen ihrer Sittenbildung �cheinen

fönnten. Sie �ind auch nicbt alle nur bloß allein von

unwi��enden und verwegenen Sct-meichiern umgeben. die

Vor�ehung �tellt ihnenauch wei�e Männer an die Seite,

Die Ge�chichte hält ihnen �o manche Bevy�piele vor von

den Gefahren, in welcie Unbe�onnenheit und Ungerech-
tigkeit, gränzenlo�erEhrgeizund Eroberungs�ucheauch
die mächtig�tenBeherr�cher ge�türzt haben, daß �ie ganz
verblendet �eyn müßten, wenn �ie niht erfennen wollten,
daß auch für �ie die Natur Ge�eße der Billigkeit und

Máßigung gemacht habe.
Und
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Und gewiß, wenn man die Ge�chichteder. unge-

techtenEroberungenund Gemwaltchätigkeitender Völker
unter einander genau durchgeht; man finder auch da feie
nen hinreichendenGrund , Ungerechtigkeitfüx wahre
Klugheit zu halten. Wie oft �ind �ie niht in kurzem
wieder verlohrengegangen , die mit Unrecht erhaltenen
Vortheile, die gewalt�am weggenommenen éänder? Oder
wie oft mußten nicht die blutigenAuftritte erneuert wers

den, um �ich im Be�iß der�elben zu erhalten?Wie viele

fältig �ind nicht dur die unnatürlichen An�trengungen,

die dies erforderte, Staaten er�chöpft, in ihrem Juner-
Nenentkräftetund ausgezehrtworden? Noch nicbt zu ge-

denken, der �itelichen Uebel, die aus ungerechterVers

größerungs�uchtent�tehen, und allmälig in eigentlich
politi�cheUebel �ich verwandeln, Wie viele Fälle�ollten
denn al�o wohlübrigbleiben,beyunpartheyi�cherUnter-

�uchungder Ge�chichte

,

wo Staaten zu einer wahrenund

dauerhaftenGrößedur Ungerechtigkeitengelangten, zu
der �ie �ich nicht dur< Vermehrungihrer innern Kräfte ,

durch flugeHaushaltungund. Verbindungenauf eine völ-

lig gerechteWei�e hättenempor �chwingenkönnen ?

Um nach offenbaremRechte beurtheiltwerden zu

Föônnien,dazu �ind die Verhältni��e und An�prücheder

Wôlfker unter einander allerdings oft allzuverwikelt,
Gleich-wie-man aber von den Men�chenüberhauptnicht
mehrfordernkann, als daß �ie nachihrerbe�ten Erkennt

niß handeln: al�o fann mai auchdiejenigengewalt�amen
Schritte der Völker nicheallemal für ungerechterklären,
die �ie beyzweifelhaftemRechte gethanhaben, Wenn

‘der eine Theildle Wege der ruhigenUnter�uchungund

“der güelichenUebereinkunfeverläßt: wde»Canndem as-

Dritter Theil. T dern
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dern zugemuthetwerden, �eine gegründetenAn�prüchefo
�chléchterdings-aufzugeben, wo er nochmit Gewalt �ie zu

behauptenhoffenfann?

Durch die�e Bemerkungfällt auh ein Theil des

Grundes weg, auf welchem das feind�eligeVölkerrecht
errichtet werden folltez die hi�tori�cheVoraus�ezungnems

lich , daß nie nah den gemeinenBegriffen von Gerechs
tigkeit, �ondern allein nur nach ihremjedesmaligenVors

theil die Nationen von jeher ihre Handlungenabgeme��en
( Haben, Wir können vielmehr annehmen, daß �ie niche

nur in denjenigenFällen, wo das Recheauch dem unpar«

theyi�chenRichter zweifelhaft�cheinenkonnte,�ondern auch
in manchen derjenigenFälle, wo ein �olcher das Unrecht
des einen Theilesvöllig ein�ehenfonnte, nah der Ge-

rechcigfeitzu handelngeglaubt haben. Wie leichtver-

blendet niche das ZJncere��eden Ver�tand? Aber es i�t
doch immer etwas viel anders, ob Men�chen �ich an gar
keine Vor�chriften der Gerechtigkeicbinden 1pollen , vor-

�äßlich �ie vernachlä��igen; oder ob �ie aus Unwi��enheit
und Uebereilung�ie übertreten, indem �ie �ie zu beobach-
ten glauben, Wenn auch in dem er�ten Falle alle Pflich=
ten der Gerechtigfeitgegen �ie wegfielen, und nur die

Pflichtendes eigenenVortheilsan ihre Stelle träten —

und dies i�t doch zu viel ge�agt — �o könnte dennoch in

andern Falle dies auf feine Wei�e behauptetwerden.

$. 47

Nothwendigkeitder religieu�enund höhernmorali�chen Wahrhei-
ten zur gehörigenBe�timmung des Natur - und Völkerrechtes.

Abévweiin-audie Fällenoh �o gemein wären,
wo die Mác�rezderErde nur nah der Schägungihrer

Krâäfe
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Kräfte und nahenVorcheile�ich în ihrem Betragen ge-

gen einander be�timme hätten: �o dürfte doch niche ge�agt
und gelehrtwerden, daß dies �o recht , und den Ge�e
Gender Natur gemäß �ey. Vielmehrmäßte gezeigt wer-

den , daß es den be�ten Ein�ichten und den we�entlich-
�ten Be�timmungendes men�chlichenGei�tes ganz zuwi-
der �ey, daß Men�chen im immerwährendenZu�tande der

Feind�cha�tund Eifer�ucht �ich unter einander befänden,
und mic wech�el�eitigerUeberli�tungund Uncerdrü>ung
�ich be�chäftigten.

FolgendeBetrachtungen, beywelchen immer ein

großerTheilder Men�chen Ueberzeugungund Ruhe ge«

fundenhat, enthalten die Gründe dazu.

1) Ein Betragen, welches die er�ten Begriffevon

Gerechtigkeituntergräbt, und die edel�tenEmpfindungen
und Triebe des men�chlichenGei�tes er�tikt, kann auch
durch das vom andern Theilzuer�t gegebeneBey�piel niche
gerechtfertigtwerden, Und �o i� die Politik be�chaffen,
von der man behauptenwill, daß �ie dur das gegebene
Bey�piel von Herr�ch�ucht und Gewalt�amkeit gerechtfer-
kigetwerde, Denn was für Begriffevon Gerechtigkeit,
und welche edle Empfindungenkönnen denn noh übrig
bleiben , bey einer �olchen wech�el�eitigen Hab�ucht und

Feind�eligkeit?Sollen fie etwa darinne be�tehen, daß
man dem andern läßt, was man ihm zu entreißen nicht
vermögendi�, oder für �i< niht zu nußen weiß; und

Ver�prechungenhäle, aus Furcht, für die verleßteTreue

ge�traft zu werden? SchöneGerechtigkeitund Großmuth!.
Sohaben wahrhaftgroßeund edle Männer nicht gedacht,
Als Scipio im ¿ager vor Karthago von einigen�einer.
Gefährdenangegangen wurde, die von Rom zurüfkom-

T 2 men-
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menden Ge�andtender Kart5agerin Verhaftzu nehmen
oeil man die Römi�chen Ge�andten in Karthagobeleidigte
hatte, war die Antwort des edlen Mannes: Was die

Karthager gethan haben, wollen wix nicht thun,
�ondern un�ern Sitten getreu bleiben.

Einer wollte das Bey�piel des andern zur Habs
�ucht und Ungerechtigkeitfichreizenla��en, und eben das

zu wieder reizen; und keiner das er�te Bey�piel der Má-

ßigung und Gerechtigkeitgeben? Und dies wäre die Klugs
heit,

das Rechtverhaltender Oberhäupter die�er Uns
terwelt, der Regentenund Ge�eßgeber, die die Ge-

rechtigkeitbe�hüßen, dazuanführen, bey ihren Unterge-
benen die Gottheitvor�tellenwollen ? Welche Wider�prü-
ehe, welcheempörendeMißhandlungder Vernunft und

der edlern Men�chengefühleliegen hierinue! Dies Wis

der�prechendeund An�tößige i�t �o fühlbar; daß unter

ge�itteten Völkern auch diejenigen, die den aller�tärk-
�ten Verdacht wider �ich hatten,

*

nah jenen.Grund�äßen
der Argli�t und Gewalt�amkeitzu handeln; es doch nie

gewagkhaben,�ich öffentlichdazu zu bekennen *); �ondern

vielmehralle Mühe �ich gaben, aus den gemeinen Be-

griffen vom Rechte ihrer Vergrößerungs�uchteinen Ans

�chein von Gerechtigfeitzu ver�chaffen. Auch diejenigen
erklären den Machiavell für einen Jrrlehxerund tä�tes
rer , die in �einen Schilderungenam leichte�tenzu erken-

nen �ind.
Und Sittenlehrer wolltendie�en Ueberre�ktvon

natürlicherSchaamhaftigkeieund Men�chengefühlin den
|

Mäâh-

*) Jh �ehe hiebeynicht auf ein Wort, was etwa einmal Ei

nem in dex Hitzeentfubx,
, li,
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Máchtigenvollends ausrokten ; indem �ie ihre Grund�s-
ße nach den leiden�chaftlichenHandlungender�elben be-

�timmten?Was �ollten die Schmeichler �{limmeres
thunz wenn wir dies thäten?

2) Aber �chärfen wir nur ihreund ‘un�ere Blicks;
und es wird bald aus den Folgen �ichtbar werden , daß
die wahreWeisheit und Gerechtigkeitbey den Regenten
auf eben den�elben Grund�äßenberuhen, an welche die

übrigenMen�chen gebundenj�ind, Nicht weiter zu ges

denfen der Gefahrenund �chädlichenFolgen, die dur
eine feind�elige und ungerechtePolitif Staaten von au-

ßenher �ich zuziehen, und die oft, wenn �ie �ich der�elben
am wenig�ten ver�ehen, zu ihrem Verderben ausbrechen
($. praec.)z �o �ind die �ittlichen Fo

im Fünercn
einer Mation von �olch einer Be�chaffenheit,daß �ie den

�chre>lich�ten Beweis der Wahrheitabgeben, daß die

Naturge�eße nie unge�traft übertreten werden.
‘Man wird �{hwerlichein Bey�piel aus der Ge�chichteauf-
�tellen können , daß eine Nation in ihrem Betragen ge-

gen andere Nationen die Ge�eße der Gerechtigkeitverach-
tete, dem Eigennukeund der Herr�ch�ucht �ich überließ;
ohne daß �ie im gleichenVerhältni��e aufhörte, tugend-
‘hafteBürger zu haben, Und umgekehrtwird man fin-
den, daß �o lange ein Volk dureh bürgerlicheTugend �ich
auszeichnete, es auch gegen �eine Nachbarn und Feinde
Gerechtigfeitund Großmuthbewies *), Es läßt �ich

T 3 dies

*) „AlleJahrbücherder Men�chheit lehren, daß. Billigkelt
undGerechtigkeitdie Säulen der ös�entlichen, wie
Másßigkeitund Recht�chaffenheitder Wohlfartb einzel-
ner Per�onen �eyn; und daß Bedrúckungim Innern,

und
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dies auch nach der Natur der Sache nicht anders erwar-

ten, Die Tugendi�t zu einfach und einig in ihrem
We�en , als daß Men�chen in einigen Verhältni��en �ie
aufgeben, und in andern �ie fe�t und vôllig beybehalten
könnten. Werin dem einen Fall niedererächtig, tücki�ch,
heuchleri�ch,oder grau�am und gswaltthätig handelt,
wird freylih nicht gleichin jedem andern Falle, und zu

jeder andern Zeit auf die�elbe Wei�e handeln, Aber

Gründe dazu hat er doch in �ich gelegt , die Neigung das

zu ge�tärkt , und-den Trieb und.das Vermögen zum ge-

gen�eitigen Verhalten, die Achtungfürs Recht und ihre
Gründe ge�chwächt. Und bey den manhfalcigen Ver-

háltai��en der Bürger eines Staates kommen die Fällezu

oft vor , wo die Ab�ichtendes Einen gegen das Jutere�s
�e und die An�prüche des Andern an�toßen, wo der Eis

gennus gegen das gemeineBe�te fich auflehnt

,

wo Bürs

ger �ih unter einander , und ihre elgene Obrigkeitals

Feinde zu betrachten geneigt �ind; als daß diejenigen
dur die Begriffe von Gerechtigkeit, Mäßigung und

Billigkeit da �ich �ollten zurühalten la��en , die �ie nur

fur willführlicheVerabredungen anzu�ehen, und im

Verhaltengegen Auswärtigezu verachten gelernt haben,
Auch �ind die Men�chen zu aufmerk�amauf ihre

Führer und Regenten, und ihrBey�piel hat zu viel Ein-

fluß auf �ie, zumal da, wo es ohnedem �chon �tark ge

gründetenNeigungenVor�chub thuc; als daß man nicht
Vver-

im

und Gewaltthätigkeitgegen Fremde eben �o unvermeid-
kih Entkráftung und Untergangvon Staaten, als Un-
mäßigkeit oder Verbrechen Krankheitenund Tod einzel-
ner Men�chennach �ich ziehen. Meiners in der Vor-
rede zum zweyten Theil �einer Ge�chichteder Wi��en�chaf-
ten.
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ver�ichere�eyn fönnte, der Gei�t des öffentlichenBetra-

s einer Nacion , und dle Politik ihrerNegentenwerde

bald der Gei�t der einheimi�chen:Sitten und Handlungen
werden. Vergeblichi�t es al�o., daß: man hoffe, gereche
te und edelmüthigeBürger zu haben; wo diejenigen, die

am Nuder �igen, die Gerechtigkeitnah der Macht ab-

me��en und Betrugereyen für Klugheit halten, Wo

man durch ab�chre>Fende.Macht und zuvorkommendeArge
li�t, dur Meineide, Verräthereyund Be�techung bey.
den Verhältni��en gegenAuswärtige�ich.zu helfenund al-

les auszurichten�ucht: da rechne man nur darauf , daß
man bald Bürger haben,werde, die unter �ich eben die�e
Maaßregelnbefolgen*), Di meliora,nobis!

Auchim wirklichen.Kriege gegen o�enbare Feinde
fann es. daher. hdhere Klugheit feyn, mit Großmuthß
und Schonung zu verfahren; und �olcher Mittel, dem

Feindezu �chaden, die mit.niederträchtigenGe�innungen
naturlich zu�ammenhängen,�ich uicht zu bedienen ; wenn

gleichdas äußer�teRecht �te. nichtverwehrte,
3) Endlich aber muß doch auch gefragt werden,

wie weit , bey.un�erem Erweiterungstriebe, bey.un�erer
Hab- und Herr�ch�ucht, ja �elb�t bey.demTrieb und der

T 4 Ab�icht

*) So dachtewohlauch. Ari�tides, als er den An�chlag des

Tbemi�toëkles,die Lacedämoni�cheFlottehinterli�tiger
Wei�e zu verbrennen , verwarf. Ündals er in die Ver-
�ammlungdes Atheni�chenVoltes , welchesfeiner Beur-

theilungjenen nur ihm noh eröfneten An�chlagvöllig
überla��en hatte, mit der Erklärung zurú> fam, daß
der�elbe zwar vielcn Vortbeil ver�preche, aber
�händli �ey: �o dachte auch die�es groß genug, um

ihn,chneweitere Nachfrage, zu verwerfen. Cicero
alr, . 11.
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Ab�ichtuns zu vertheidigen,un�er eigentlichesRechtgez
he; wenn wir uns als Kindér eines Vaters, als Ges

�@ópfe, als Theileeines Ganzen, das niche un�er Werk
und uri�ererWillkührpreiß gegeben i�t, wenn wir uns

alle als Unterthaneneines Oberhertnzu betrachtenhaben,
der allein zum unüm�chränkten Beherr�cher wei�e und

mächtig genug i�t? Mitwirkende Thätigkeitin �einem.

Reiche hat êr uns zum Bedürfni��e, zum Ge�es und

Recht gemacht, nach dem Maaße un�erer Kräfte und

Ein�ichten , allérdings, Aber, wie jeder wei�e Regent
und Oberherr, hat ér Uns dábeh geivi��e Gränzenge�eßt,

und Bediagungen vorge�chrieben, wie �ie das Wohl des

Ganzen erfordert. Wenn wir dié Angelegenheitenun�e-
res Antheils, un�erer leinen Witkungs�phärenicht mehr
zu verroalten wi��en, ohnejene Gränzen zu über�chreiten
uind die vorge�chriebenenBedingungen zu übertreten : �o
höreun�er Beruf und un�er Recht eben �o natürlich
auf, als die Wirk�amkeit eînes untergeordneten Dieners
im Staate, wenn Colli�ionén und Bedenklichkeiten ent-

�tehen, aûúfwelche:fich �eine Ju�truction und Vollmacht
nicht er�trecken. Dies �ind klare Folgen aus den rein�tén

Begriffen, die �ich un�ere Vernunft von der Gottheit
machen fann ,

und machen muß; wenn es nicheüberall

Thorheit �eyn �oll, an eine Gottheit; an allwirk�ame
Weisheictund Güte, zu glauben,

| Wohin dies aber hierabziele,i�t leicht einzu�ehen.
Es kann bisweilen gefährlich,allzugefährlich�cheinen,
fich in den Gränzen der Gerechcégkeitund Billigkeit zus

rü zuhalten, bey der anwách�enden Macht und den

zweifelhaftenGe�innungen anderer, Es fann �icherer
{einen, ihnen, weil es noh Zeit i�t, zuvorzukommen,

�ie
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�ie zu �turzen und zu entfräfcen, damit �ie es an uns

nichever�uchen können,
Ja, wenn wir alles thun müßten; alsdenn viel

leicht. Aber �ollen wir nichts von Gott erwarten, wenn

wir glauben , daß ein Goct i�t, und wi��en, was Ge-

rechtigfeiti ?

Thorheit i�t hier wohl auf beyden Extremen,
Aber gewiß nicht mindere Thorheitauf der Seite derer ,

die alles ohneGott ausrichten wollen, für die der Allmächtige
nichts thun �oll ; als auf der Seite derer, die Gottes
und �einer Wunder harren, wo nichts �ie hinderte�ich
�elb�t zu helfen, Jch habenoch nichts , wederin dex

Philo�ophie, noch in der Ge�chichtegefunden, was mich

vernünftiger. Wei�e von dem Glauben meiner | Jue
gend hátce abbringenfönnen, daß Gott feinen
verláßt, der. fe hôlt an der Gerechtigkeitum �eis
net ;willen.

So wie , ohneReligionundhôheresMen�chenge-
fühl, die Selb�t�ucht aus�chweifenmuß, bey der Ab�icht
�ich zu vertheidigengegen Unrecht: �o wird �ie es auch
beyder Ab�icht, �ih zu erhalten in Noth und Unfällèri,
Dem Huüngrigenden leßten Bi��en Brod zu entreißen ,

um nicht �elb�t Hungerszu �terben, vom Brett denjeni-

gen , deres zuer�t ergriffenhat, ins Meer herabzu�türzen,
um �ein eigenesLeben zu fri�ten , ‘überhauptin der äußer-
�ten Gefahr auch den un�chuldig�ten �ich aufzuopfern;

wird denenjenigenMen�chen freylih natürlichund recht

zu �eyn �cheinen, denen die lebhafte�tenGefühleund

Triebe die hdch�ten Ge�eze der Natur �ind. Niche
aber �o demjenigen, der die �ympatheti�chenGefühlein

�ich entwi>elt und zur möglich�tenVollkommenheitaus-

T5 gebi�s
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gebildet, und im Bewuße�eyn, na<h Wahrheie,
Billigkeitund Gerechtigkeitzu handeln, �ein höch�tes
Giück gefundenhac; dem Armuth, Krankheicund der

Tod �elb�t nicht �a �ehr mit der men�chlichen Natur zu

�treiten �cheinen, als fremdes Gut an �ich zu reißen; der,
wenn cr es auch vor Goct und Men�chenverbergenkönnte,
zu einer ungerechtenund �chändlichenThat �ich niche ente

�chließenwürde *).
'

Gewiß aber wird am allerwenig�tenderjenigezu �eta
em Vorcheil eine Ungerechtigkeitbegehn, und einen
Uri�chuldigen �einer eigenen Erhaltungaufopfern, der

mit lebhaftemGefühlan Gott und an ein anderes eben

glaube, Für ihn hat das eben keinen Werth mehr ,

noh die Erhaltung de��elben das An�ehn einer Pfliche;
�o bald die Ge�ebe der allgemeinenOrdnung und Wohl-
fahre, die Grundge�eße der Gerechtigfleit,um eszu er-

halten, verlegtwerden müßcen,

$: 48.

Ob ein Recht aus dem glücklichenErfolge und unge�törtenBe�t
ent�tehen könne ?

Eine Meynung, die fa�t eben �o �ehr , als dleje-
ge, welchedas Recheder Stärke gleih macht, die na-

túrlis

O) Non magis eft contra naturam morbus aut ege�tas,
“

aut quid huiusmodì, quam detraQio aut appetitio
alieni — Satis enim nobis (fi modo in philo�ophia
aliquid profecimus)per�ua�um e��e debet, (i omnes

deos hominesque celare po��emus, vnibil tamen

avarc, nihil îiniufte, Dibil libidino�e, nihil incontinen-
ter e��e faeclendum, Cicere of, UL 6. 8.
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türlichen Rechtsbegriffezu vernichten droht, und auch
mic die�er �ich leichtverbindet , �cheint , wenig�tens bey
einer gewi��en Anwendungund Auslegung, auch die zu

�eyn, daß das Recht oft einzigund allein vom

Ausgangeines Unternehmens abhänge. Seyder-

�elbe glücklichund gut: �o habe das Recht dazu feine

weitere Bewei�e nöôchigzwie zweifelhaftes auch vorher
�cheinenmochte, Und je längerdie glücklichenund guten

Folgen davon fortdauern: de�to mehr-befe�tige �ich auch
die Vor�tellung des Rechts *), Ein unangefochtener,

vuhiger, oder doch wenig�tens immer behaupteterBe�is
�eit undenflichenZeiten �ey daher der gemein�te und gül-

tig�te Grund der allerwichtig�ken Rechte der Men�chen

gegen einander; wie auch ihr Ur�prung be�chaffen�eyn
mochte.

Jn die�en Säßen �ind wiederum �o mancherley
Vor�tellungen, wahreund fal�cheund halb wahre durch
einander gemengt , daß dieBe�limmung der Wahrheit
die �orgfaltig�teAuseinander�eßungerfordert,

1) Wahri�t es freylih, daß der großeHaufe,
der nur aufs Aeußere �ieht, Glük und Verdien�t ,

Glück und Zufriedenheitnicht von einander unter�cheidet ,

nur auf das Gegenwärtigeund Näch�te, nichtauf die

entfernten Folgen�iehe, den glü>flichenEroberer , Plúns
derer , Unterdrücker,kurzden glücklichenUngerechtenfa�t
immer für flug und wei�e hält; an�taunet und bewundert,
im Verhältnißder Größe, zu der er �ich empor ge-

�chwun-
EEE

‘ e

*) Dies konnteman , wenn man wollte, empiri�che Rechts
begriffe nennen.

”
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�hwungen hat; oft �o gar ihn anbetee , verehrtund liebe,
wenn er �ich gütigbewei�e. Wahr , daß viele, die als
Räuber oder Rebellen hingerichtetworden, oder iu

einem �himpflihen Gefängni��e ge�torben �ind, als Füre
fien und Königein der Ge�chichteanfge�tellt und als �olche
vom gemeinenHaufender Nachwelt bewundert�eyn wür-
den; wenn es ihnen nicht an Macht oder Glück gefehlt
hâtte*),

Darum verachteten immer diejenigen, die �ich
mächtig genug glaubten, ihre ungerechten Ab�ichten
durchzu�eßen, die Klägen und Verurtheilungen,die

wider �ie ent�tanden. Und ihreSklaven und Schmeich-
ler hielten es ihnenals eine morali�che Grundwaßrheie
vor, daß der glü>liheErfolg allein die Urtheileder

Men�chen be�timme, und alles rechtfertige; roenn

etwa das Gewi��en �ie noh -bisweilen beunruhigen
wollte,

'

Aber mag dies immerhindie Moral nach eitlem

Ruhm und äußerlicher Größe �trebender De�poten und

ihrer niederträchtigenBewunderer �eyn. Der Wei�e,
der das Jinere erfor�cht, und die ewigen, unabänderli-

chen Ge�eße der Natur erfennt, läßt �ich �o wenigdurch
dies Urtheildes großenHaufenirre machen; als durch

den

%) The wanted little, but regular cfabli��ements, to be-

came princes , and ebereby�anQtify, by the maxim

of the World, their infamous profe�lions �chreibt
Hume von den Banditen und Marodeurs, die unter dem
Namen Compágnòns im 1 4ten Jahrhundert in Frank:
reich fürchterlich,und an die 40000 Mann angewach�en
waren. Hißt of EnglandIL 224.



Vonden allgemein�tenGattungendes Rechts. 301

den äußerlichenSchimmer von Glu und Größe ver«

blenden. Ein Räuber, der �ich Schäße genug ge�amms
fet hat , um in �einen Pallä�ten, �elb�t vor den Ge�eßen
der Ge�ell�chaft,in welcherer dur< Gewaltund Betrug �ich
empor �chwang , �icherzu �eyn; i�tihm immer ein Räuber ,

ein Elender *),. Denn dies 1 der�elbe in �ich �elb ; was

er auch dem verblendeten Pöbel �cheinenmag. Er�elb�t
fählees auch oft genug: wie �ehr er es auch zu verge��en
und �ich �elb�t, wie andere, zu täu�chen �ucht , in die�er
Zeit des Glücfs und Wahns. Und er wird es noch
�tärker fühlenzur Zeit der Enthüllungund des Gerichs
tes — Selb durch den men�chlichenVer�tand wird es

�chon immer hellerin der Ge�chichtes und mancher hat
da bereics �eine verdiente Scelle unter den Mi��ethätern
und Nichtswürdigenbekommen, den einige weniger
erleuchtete Jahrhunderteunter die Klugenund Großen
gezählthatten,

2) Wahri� es anchferner, daß der Werthder

Handlungen, und ihre Rechtmäßigkeit, nicht bloß
allein nah den Ab�ichten, �ondern zugleichauch nach den

Folgen beurtheiletwird

,

und �o beurtheiltwerdenmuß.
Aber un�ere Erkenntniß i�t �o wohlbey der einen als bey
der andern Hin�icht einge�chränkt. Wie wir daherof
vondem Erfolgauf die Ab�icht �chließen; und wenn die«

fergue i�t, uns Freudemacht, und Ab�icht�eynkonnte,
auch

GIER E am Ama
ES

+) Hoc quamquam video, propter depravationemeon

�uctudinia , neque more turpe haberi, neque aut
lege lanciriautiuretivill;tamen natucaclege lancitug
e�t, Gicero of, UII, 17,

‘
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auch gute Ab�ichtenvorauszu�egengeneigt �ind: �o i� es
denn auch natürlih, und in manchen Fällen nicht zu
tadeln , wenn un�er Urtheilüber die Rechtmäßigkeiteiner

Handlungbey einem guten Erfolgegelinder und gün�tiger
ausfällt, als bey einem übeln Ausgang. So, wenn

ein Arzt oder Wundarzt eine mißlihe, von andern

Sachver�tändigen widerratheneOperation oder Curare

unternimmt, Eben al�o bey politi�cen und kriegeri�chen
Unternehmungen;und kurz in allen denjenigenFällen,
wodie �icher�ten und be�ten Mittel zu guten, ges
rechten Ab�ichten, aus den fe�ten Grund�äßenmen�hs
licher Erfenntniß �ich nicht bewei�enla��en, und etwas
gewagt werden muß,

Freyli<h wird allemal auh in die�en Fällen
der Wei�e eben �o wohl �ein ‘ob beym glücklichenErs

folg, als �einen Tadel beym widrigen, mäßigen;
eben deswegen weil gewagt wurde, obgleichgewagt wers

den mußte. Und derjenige, de��en Urtheilund Ent-

{hluß auf die tiefere Ein�iche in die damals bekannten

und erkennbarenUm�tände �ich gründete, darfauch, wenn

der Erfolg �einer Erwartung entgegen i�t , �eines Ent-

�chlu��es �ich noh nicht �chämen, und �einem Gegner, der

kurz�ichtigerund verwegner fürs Gegentheil�ich erklärt

hatte, noh �agen: Jch wollte doch nicht , daß ih deiner

Meynunggewe�en wäre ®).- Aber in �olchen zweifelhaf-
ten Fällen �ein Urtheilnach dem Erfolge zu e�time,

bleibe

oi
n

TEA

>) S. vom Phocion béym Plutarch Opp. 11. 188. edit,
Xylandrl,
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bleibe doh immer einigermaßen:Ge�e des men�chlichen
Gei�tes.

Aber beyoffenbarerUngerechtigkeitder Ab�ich-
een oder der Mittel, dîe einen und die andern gut hee
ßen, weil das Glücf �ie begün�tigethat, den Räuber

nichtmehrfür einen Räuber halten, �o bald er mächtig
genug gewordeni�t, es unge�traftzu �eyn; dies hießedoch
völligder Vernunft ent�agen,

Eine andere Fragebleibt immer noh auchhiebey
die�e, ob dasjenige, was einer mit Unrechtunternom-

men und zu Srande gebrachthat, mic Gewalt wieder

zer�tört werden mü��e, darum weil es einen ge�cbwidri-
gen Ur�prung hatte ; wenn es nun doch wohlthätig und

gemeinnüsig in �einen Wirkungen i�t? Ob z. B.,derjes
nige, der mit Unrecht, wider die Grundge�eßedes

Staates, oder auch dur< Gewaltthätigkeitenund Be-

erügereyen, die das Naturge�eß�chon verbietet, auf den

Throngekommeni�t, wo möglich, wieder herabge�kürze
werden mü��e, wenn er doch durch eine gere<te und

klugeRegierungVölker beglücket? Eine �chwere und

verwickelte Frage; deren Beantwortung offenbarvon zu
vielen Um�tänden abhängt, um im Allgemeinen�icher
gegebenwerden zu fönnen *), Es föômmtdarauf an,
wie groß und gemeineinleuchtenddas begangeneUnrecht,
wie gefährlichdie Folgen eines �olchen u�urpatori�chen
Bey�pielsfür die Zukunft�cheinenkönnen; wie großdie

gegenwartigenVorcheile, wie we�entlichmit der nun«-
|

mehrís
GUDET

*») S. Hume's Hiß, of, Engl, vol, II, im Leben Heinrich
des VI,
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mehrigenRegierungsverfa��ingverknúpf€;wie leichtodet
wie gefährlichdas Unternehmen, die verleßteDtdnung
wieder herzu�tellen? Jn einem Reiche, in welchem die

Ge�ege der Thronfolgeüberall noch wenig befe�tigt maren,

în welchemU�urpators gewöhnlich,gute Regenten�elten
ivaren , könnte die�e Beurtheilungleicht anders ausfallen,
als bey einer Nation, unter welcher eine vollflommenere

“Aufklärungund Staatsverfa��ung �chon früherzu Stande

gelommenwar.

Aber wie �ehr es auch zu billigen�eyn möchte,
wenn unter �olchenUm�tändenMen�chendulden,was einmal

ge�cheheni�t; und der Providenzes überla��en, ob und wie
das dabey zu Grunde liegendeUnrecht geahndetwerden

�olle: �o wird doch in den Augendes Wei�en, und nah
der Wahrheit dies an �ich offenbareUnrechtdurch den

glüflichenund er�prießlihen Erfolgnie ganz verdunkelt und

aufgehoben.

ZJ) Aber eben in Hin�ichtauf die göttlicheVor�e-
hungund Regierung haben die Men�chen auch �chonges

glaubet,das Recht von dem Erfolg abhängenla��en zu
mü��en, Freylichimmer in de�to mehrernFällen, je
einge�chränkterihre Ein�ichten in die Natut der Dinge
und des Rechts waren, Sie glaubten, daß, wenn die

Gottheit Rechte anerkannt und beobachtetwi��en wollte ,

die �ie weder dur dieVernunft, noch durch einen an-

dern allgemeinenUncerrichtbefannt gemacht hätte, �ie
�ich noh, in vorkommenden*Fällen, darüber erklären
mü��e. Und �o mit �ahen �ie den glücflichenErfolg für
ein Zeichendes Beyfalls und der GenehmigungGottes
und für einen Beweis des Rechesan, Der Zweykampf

und
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‘und andere Gefahren, in welchediejenigenge�eßt wur-

den, deren Recht, Schuld oder Un�chuld zweifelhaft
war, wurden als Veranla��ungenbetrachtet, beywel

chen die Gottheitihr Urtheil, mittel�t des glücklichen
oder unglücklichenErfolgs, zu erkennen gebe. So

‘ließen un�ere Vorfahren �ogar das Recht der Er�tges
burt bey der Erbfolge durh den Zweyktampfent�cheiden
Und fe�t�eßen.

Wie viel aber auh hiebèeyder Unwi��enheitzu

verzeihen�eyn mag: �o kann dochbeygründlichernEin-

�ichten der Vernunft und deutlichern Begriffen vom

Rechte nichtzum Orund�age angenommen werden, daß,
was die�en offenbarzuwideri�t, beym glücklichenAus-

gange gebilliget und für recht gehalten werden mü��e.
Freylich hac wohldie Gortheit ihrewei�eAb�ichten, wenn

�ie das Unrecht einen glüflichenAusgangnehmenlä��et.
Aber die we�entlich�tenBegriffeun�rer Vernunft erlau-

ben uns nichtanzunehmen,daß Gott alles dasjenigean

�ich billigeoder von uns gebilliget wi��en wolle, was er

zuläßt, Dies würde auf eine, un�ere Natur empörende
Wei�e allen Unter�chiedzwi�chenRecht und Unrecht aufs
heben, Wir �ehen ja auh, daß der göttlichenZula�-

�ung ungeachtet auf böô�eThaten oft die empfindlich�ten
und härte�ten natürlichen Strafen folgen,

4) Was aber den unangefochtenenund vers

jahrtenBe�iß anbelangt: �o war die Meynung der Ge-

�eßgeberund Philo�ophen, die ihn für einen Rechts-
grund erklärten, nicht die , kann es wenig�tens der

Wahrheitnach niche �eyn , daß ohneRück�ichtauf die
Arc und Wei�e, wie der�elbe �einen Anfanggenommen
oder unangefochtengeblieben, ein volllommnes Reche

Dritter Theil. uU dar-
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daraus unmittelbar ent�pringe, Sondern die�elbegrün-
dec �ich vielmehrauf die Voraus�eßung, daß entweder
der unge�törte Be�iß ein Zeichen�ey, daß Jemand, auf
eine re<rmäßige Wei�e zu einer Sache oder in ein Ver-

hâltnißgekommen�ey ; oder daß wenig�tens eine nachfol-
gende Einwilligung derer, die durch ein Unternehmen
in ihren Rechten gekränktund beleidigtworden waren.,

das Unrechtweggenommen und da��elbe �tatchaftgemacht
abe,°

Auf die leßtere Wei�e i freylih wohl nach
aller Wahr�cheinlichkeitdie ober�te Gewalt in vielen
Staaken er�t nach und nach rechts?räftiggeworden, da

�ie aufänglih eigenmächtig�ich aufgedrungen hatte,
Aberes i�t auch zur ge�eßmäßigenBegründungder�elben
genug, wenn diejenigen, die ihr je6t gehorchen�ollen,
freywillig, ausdrücflich oder �till�chweigend , �ich ihrunter-

worfenhaben, Mögen immerhin die Vorfahrendazu
gezroungen, und in einem rechtswidrigemVerhältni��e
nur dur< Ueberlegenheitder Macht erhaltenwordea

�eyn,
Beym Eigenthum der einzelnen Bürger im

Staate oder auch freyerMen�chen gegen einander giebt
der Be�iß darum einen Beweis des Rechts, wenig�tens
eine Vermuthung, die �o langegilt, bis �ie durch �tärkere
Gründe widerlegt worden i�t; weil die Erfahrung, wenig«
�tens in den gewöhnlichenZu�tänden und Verhältni��en ,

lehrt , daß bey weitem in den mei�ten Fällen die Menz

�chen auf eine re<tmäßigeWei�e zu demjenigengelangen,
was �ie be�iken, Es i�t aber eine allgemeineRegel der

Vernunft, daß in jedemeinzelnenFalle dasjenigever-

muthet werdenmü��e, was überhauptdas gewöhnliche
dabey
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dabeyi�, wofernnichtaus be�ondern Gründen das Ge-

gentheil �ich ergiebe, Man. mußal�o freylichjedenBe-

�is für rechtmäßiggelten.la��en, wo. man das Unrecht
nicht bewei�enfann, Das Gegentheilwürde das Recht
der WillkührPreiß geben, und den Werth des Eigen--
chumsgrößtentheilsvernichten.

Aber ein erwie�enes Unrecht wird auchdur<
den langwierig�tenBe�ib�tand nicht aufgehoben;wofernes
nicht diejenigen wollen, deren Rechtedabey verlebt
worden �ind; oder diejenigen,die über �ie, und in Bezie-
hungauf eben die�e Rechtegebieten können, Denn es

i�t höch�t unnatürlich und wider�prechend, daß daëjenige,
was um �einer Natur und gewi��er Verhältni��ewillen
neun Jahre lang unreht war, mit dem zehntenrecht
werden könne, ohnedaß in der Natur der Sache und

jenenVerhältni��en �ich etwas geänderthat, Wenn aber

die�e Verhältni��e �ich ändern, wenn diejenigen ihres
Rechtes �ich begeben, um welches willen etwas unrecht
war: �o fälle der Grund weg, und das Unreche�elb�t
mit ihm,

$ 49+

Vom Rechteder Men�chen über die. Thiere.

Die Vertheidiger des Rechts der phy�i�chen
Ueberlegenheitberufen�ich , unter andern Gründen, auf
dasjenige, was’ die Men�chen in An�ehung der Thiere
fr recht halten. Und es i� dies in der That keiner der.

�hwäch�ten Gründejener Meynung; wenig�tensin �o fern
es nur darum zu thuni�t, den Gegenerin Verlegenheit
zu �egen, Denn wennman entweder alles dasjenigefür

Ua rece
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recht erklärt, was die Men�chen nur allzuhäufigin An-

�ehung der Thiere �ich erlauben; oder das Recht der

Men�chen über die�e Gattung der Ge�chöpfe von gewi��en
Gründen ableitet, die oft dabeygebraucht worden �ind :

�o wird man denjenigen, die das Recht nach der

Ueberlegenheitder Kräfteabme��en, immer Waffenin die

«Handgeben,
Aber wenn man den Rechtender Men�chenin An-

fehungder ThierediejenigenGränzen be�timmt, welche
dié Grundgefühleund die wahrenBedürfni��e der men�ch-
fithen Nacur anwei�en: o �chließen�ie �ich auch �ogleich
an die a�lgemein�ten Begriffe vom Reche und ihrever-

nünftigenGründe an,

Der Men�ch bediene. �ich der Thierezu �einem
wahren Mußen, indem er ihnenniht nur allerley

ta�ten auflegt, �ondern auch einen Theilzu �einer Nah-
rung und Kleidung von ihnennimme, Es kann dies

auf manchfaltigeWei�e �o ge�chehen, daß die Thiere, mit-

tel�t des ihnen darum wiederfahrendenSchugesund. Bey-
�tandes der Men�chen , auf der einen Seite mehrgewin-
nen, als �ie auf der andern verlieren, Und wenn �ie
auch dabey verlieren, das men�chlicheGe�chlechtaber an

wahrer Vervollkommnung und Glück�eligkeitüberwiegend
gewinnt: �o i�t dies. den Ab�ichtender vollkommen�ten
Weisheitund Güte gemäß, und folglichrecht,

Selb�t das vor�eblicheTödten der Thierekann aus

diè�ern Grunde gerecht�ertigetwerden, Wenngleich auh
das Leben der Thiere in �ich �elb einen Werth hae,
weil es añgenehmeGefühleein�chließt: �o hat es doch
einen geringernWerth, als das Lebender Men�chen, und.

fann
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kann al�o deren Erhaltunganfgeopfertwerden, Es muß
aber das ‘eben der Thiereder Erhaltung-derMen�chen,
oder die�e müßtejenem aufgeopfertwerden; nichtnur in
denjenigenFällen, wo Thiere, einzelnwegen ihrer Art,
oder wegen ihrer Menge dem Men�chen unmittelbar ge»

fährlich�ind; �ondern auh da, wo �ie die andern unent»

behrlichenNahrungsmitteldem Men�chenwegzehrenoder

verwü�tenwürden, wenn er �ich ihrer Ausbreitung nicht

wider�eßte. Je mehrdie Men�chen �ich auf vegetabili-
�che Nahrung ein�chränkenwollten; de�to mehr müßten
�ie, um die�e zu gewinnen, den ThierenAbbruch thun.
Es gereichtal�o der thieri�chenSchöpfung auf einer an»

dern Seite zum Vortheil; wenn Thiere die doch. �terben,

häufig auch ohne die�e Ab�icht hätten getödtet werden

mü��en, von den Men�chen als Spei�e geno��en
werden.

Wenn man nun mit die�enGrund�ägendie bey-
den Bemerkungennochverbindet,daß einmal eben die�el«
ben Arten der Thiere, von denender Men�ch den größe-
�ten Nußenzieht, �o leicht �ich vervielfältigen,�odann
auch daß felb�t viele ThierartendurchihrenJn�tinct, das

offenbareGe�e ihresSchöpfers, gezwungen �ind, an-
dere Thiere zu verzehren: �o wird fein Zweifelmehrübrig
bleiben gegen das Recht des Men�chen , der Thieré �ich
zu bedienen, �o weit es zu �einer wahrenGlück�eligkeit
und Vollkommenheitgereichet,

AlleAus�chweifungenaber, welchedie {welge-
ri�ch�te Ueppigkeic,oder die gedanfenlo�eGraufamkeit
verwöhnterMen�chenin An�ehung der Thiere�ich oft
erlaubt hat, rechtfertigenzu wollen; fann Niemanden

einfallen, als jenen Leiche�innigen,deren Nachdenken
UZ fich

-
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�ich niché über das Bedürfnißdes Augenblifs er�treckt :
oder den Niederträchtigen, die es vertheidigen, wenn

ihre Gewaltigenauh Men�chen zum Zeitvertreibwür-

gen , oder Un�chuldigezum Ver�uch mit einer neuen Art

der Strafen belegen.
Und inder That der Fortgangvon Grau�amkeit

an Thierenzu Grau�amkeiten an Men�chen kann denen

nicht -�{hwer werden; die �o oft Bewei�e davon geben ,

daß ihnen an einern Men�chen wenigergelegen �ey, als

an einem ihrer Pferdeoder Hunde,
Aber im Reiche der Wahrheitund Gerechtigkeit

füchen �iè vergebensSchuß wider die Gefühle der

Men�chheit, wenn die ihnenin der Stunde des Todes,
in der Stunde der Gewi��ensang�t, �agen, daßauch

�ie nur Men�chen! �ind, auch �ie nur Be�chöpfe, die der

Hauch des Allmächtigenvernichtenkann, wie er �ie ge

�chaffenhac.

$. ça.

Vom Rechte des Eigenthumsäußerlicher Güter.

Die große Ver�chiedenheitder Meynungender

allerberühmte�tenRechtsphilo�ophenüber den Grund

die�er Eigenthumsrechtekönnte wohl den Zweifeler-

wecken, ob es auh überall möglich�ey, etwas dabeyzur

Gewißheiczu bringen.

Einige, unter denen �elb�t Montesquieui�t *),
behaupten,das Eigenthum der äußerlichenGüter,

oder

tig dati

x) S, E�prit, des Loîx liv, XXVI, ch, 156 Da diefer
�charf:
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oder das Ret, �ie zu gebrauchen,wie man will, und

jedenGebrauch der�elben, die äußer�te Nothabgerechnet,
jedwedemandern Men�chen zu verwehren, auch wenn

man�ie �elb�t jehtnichtgebrauche, oder in das Seinigeeín-

ge�chlo��en hat, �ey ein po�itives Recht ;
“ eine Wohl-

chat der bürgerlichenGe�ell�chaft, ein Vertragsrecht,
Daraus würde denn folgen, daß freyeVölker, und über-

haupt alle niht unter einem bürgerlichenVertrag mit

einander �tehende Men�chen �ich die�es Eigenthumsrechtes
nicht zu erfreuenhaben,

Andere �ind der Meynung, daß zwar nit auf
die búrgerlicheGe�ell�chaft , oder irgend einen ausdrücÉli-

chen Vertrag die�es Recht �ich gründe; daß aber doh

die �till�chweigendeEinwilligung aller Men�chen dabey
vorausge�eßt werden mü��e, Und dies zwar aus dem

Grunde, weil durch das Eigenthumsreht,das ur-

�prúnglicdeRecht eines jeden Men�chen auf alle

die�e äußerlichenGüter , oder die Gemein�chaftder�el-
ben, aufgehobenwürde,

Wenn �ich aber bewei�en läßt, daßvermögeder

höch�tenGrund�äße des naturlichenRechtes, der Men�ch
fähig und befugt i�t, ohnealle Zuziehungund Befra-
gung andrer Men�chen , ja auch gegen ihrenausdrüli-

chen Willen, ein EigenthumäußerlicherGüter �ich zu
U 4 grün«

�charffinnigeSehriftteller doch hiebeyfeine andere Fol-
gen zieht , als �olche, die auf die Sicherheit des Eigen-
thumsgegen Eingriffe dex bürgerlichenObrigkeitabzie-
len: �o darf man vielleicht�einen Grund�aß nur von der
genauern Be�timmungund Befe�tigung der Eigenthumss
rechtever�tehen,
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gründen: o fallen die�e beydenangezeigtenMeynungen
mit einanderweg.

Und die�er Beweis �cheine in folgendenBemers

kungenoffenbarzu liegen.
1) Niemand zweifeltdaran, daß die Men�chen

von Natur berechtiget�eyn, die Dinge außer ihnenzu

ihrerErhaltungund Vervollkommnung, überhauptzu ihrer
und anderer Men�chen Glüek�eligkeitzu gebrauchen.
Da dies Recht, �o fern es �ich auf die gemeineMen-

�chennatur gründet, dem einen eben �o wohl als dem

andern zufömmt, �o kann bey der Ausúbungde��elben’,
bey der Anwendungauf einzelneGegen�tände, feinem

efwas einen Vorzug vor dem andern ver�chaffen, als daß
er der Er�te i�t, der den Gegen�tandin der Ab�icht er«

greift. Denn könnte ihm da noch die Sache entri��en
werden: �o wäre �ein Recht fein Reht. Oder hätte er

er�t Erlaubniß andererMen�chen nöthig, ehe und be-

vor er einen �einen Neigungen und Ab�ichten gemäßen
Gebrauch von die�en Dingen machen dürfte: �o wäre er

dadurch in eine den ur�prünglichnatürlichen Verhältni��en
der Men�chenunter einander ganz zuwiderlau�ende Abhän:

gigkeitge�ebt. Eine Abhängigkeit,die um �o unzulä��i-
ger und wider�inniger�cheinenmuß ; da�ie �ich auf alle

übrigeMen�chen bezöge;auf �o vieie, als an den vorhan-
denen Gütern der Natur irgendAntheilnehmenkönnten,

Die Gemein�chaft der Güter, oder das gleis
ce Recht aller, währet al�o nur �o lange, bis

einer etwas zu �einem.be�ondernGebraucheweg:
mmmêút.

Esi�t dies al�o feine �olcheGemein�chaftder Güter,
als wohl aus andern Gründen ent�tehn kann; wobey

fei-
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feiner der Theilhabendenberechtigeti�t, etwas -von dem

gemeinenGute abzu�ondern; weil da alles allen bleis-
ben �oll.

|

2) Daß dies beym ur�prünglichen Rechte der

Men�chen auf die äußerlichenGüter nicht �o i�t; folget.
aber weiter noh daraus , daß der- be�te Gebrauch der-

�elben mit immerwährendervölligerGemein�chaft niche

be�tehenkann. Die�e Güter würden weit mehrgemiß-
braucht, wenigerge�chonewerden ; es würde lange nicht

�o viel Fleiß und Sorgfalt zu ihrer Erhaltungund Ver-

be��erung angewendet werden, als ge�chieht, wenn

jeder �ein bleibendes Eigenthumhace, Bey jenem Miß-
brauche, jener Sorglo�igkeit , jenem Unfleißewürde �ich
nicht einmal der hinreichendetebensuncterhalt finden;

wenn die Men�chen �ich neben einander �tark zu vermehren
anfiengen, Oder die guten fleißigenMen�chenwürden

die trägen Mü��igänger ernährenmü��enz und vielleicht
dabey am mei�ten Noth leiden, Denndie la�terhaften,

verdien�tlo�en Men�chen �ind insgemeindie aus�chweifende
�ten in ihrenBegierden.

Gemein�chaft der Güter fann nur dagStatt finden, -

wo beym Ueberflußder äußerlichenGüter die Anzahlder

Men�chen , die �ie gebrauchen, verhältnißmäßiggering
i�t; oder unter lauter vollkommen tugendhaften;oder

bey einer durch �trenge Ge�eße, und de�poti�che Oberz

herr�chafterzwungenen Mäßigung der Begierden, Unter
der lebten Bedingungwird die�e Gemein�chaft,wenn �ie
es auch �on�t wäre, wohl�chwerlichmehr für vortheilhaft
gehaltenwerden fönnen, Die er�ten Voraus�ezungen
aber finden �o �elten Statt, daß �ie nur Ausnahmen,
nicht aber die Regel , begründenkönnen,

Uc 3)
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) Aber nicht nur die nothdür�tigeErhaltungder

Men�chen, �ondern auch ihre vollkomrmnere Glück�elig-
keit hähgt vom EigenchumäußerlicherGüter gar�ehr
und manchfaltig ab. Glücf�eligkeicdes Men�chen be-

�ieht haupt�ächlichin freyer Thätigkeit , in der mic

HofnungverknüpftenVerfolgunggewi��er Ab�ichtenund

der glülichen Anwendungdazu dienender Micttel,

Denn�eine Fähigkeitzum �innlichen, ge�chäftlo�en, Ge-

nuß i�t �o einge�chränkt;daßdie�er, wenn er nicht bald

Ecfel und Unempfindlichkeitnach �ich ziehen �oll ,
nur ei-

nen geringen Theil �einer ganzen Zeit ausfüllen fann.
Tändelnde Zeitvertreibela��en. �o viel leeres in der Seele;
fönnen wohldem Uebel der langenWeileabhelfen,aber

fein Vergnügen gewähren, das dem gleichkäme, was

aus nüblihen Arbeiten ent�pringt. Aber wie einge
�chränkt würde die freye Thätigkeitdes Men�chen �eyn,
wenn nicht das Eigenthumder äußerlichen Güter wäre ?

Einge�chränktin An�ehung ihrer Ab�ichten. Denn un-

läugbar beziehen�ich die mei�ten Ab�ichten der Men�chen
auf da��elbige; und können auh durch-gleich viele andere,
die �ich nicht darauf bezögen, die Men�chen im Durch-
�chnitt genommen, nicht er�eht werden, Einge�chränkt
wúrde aber auch die freyeThätigkeitder Men�chen, ohne
das Eigenthumder äußerlichen Güter, in An�ehungder

Mittel �eyn; wie von �elb�t einleuchtet, Wie vieles

bleibe niht noh immer unausgeführt;und wie vielen

Men�chen fehltnicht noh immer der Muth zu manchen
nüßlichenUnternehmungen; darum weil es ihnen am

Vorrathe äußerlicherGüter fehlet, die dazu nöchigwäs

ren? Esi�t aber vorher �chon aus der Natur der Sa-

chebewie�enwordèn , daßder Mangelund die Un�icher-
heic
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heitdie�er Güter noch viel größer �eyn würde , wenn kein

EigenchumStact fände.
Beydie�em Eigenthum aber.i�t auch �chondie blos

ße Vor�tellungdes Be�ißes und der Sicherheitde��elben
eine QuelleunzähligerVergnúgungen; wegen des manch-
faltigenangenehmenund nüßlichenGebrauches, der �ich
davon in Gedanken machen lä��ec.

Die Gemein�chaft der Güter aber �chränkt nicht
nur die Freyheitîn An�ehungdie�es Gebrauchesein : �on-
dern i�t auch eine Quelle vieler Streitigkeiten, bey
gleichzeitigeneinander hinderlichenAb�ichten, und den

ver�chiedenen Meynungenvom be�ten Gebrauchder Din-
e *),ge *

4) Freylih fann nun auch dagegen eingewendet
werden, daß unzähligeSorgen, Müh�eligkeiten, Vere

folgungenund Uebelthatenaus den Eigenthumsrechten
ent�pringen, Mur der übermäßigeReichthumder einen

i�t das Mittel, die ande, vielleicht größere, Hälfte des

men�chlichenGe�chlechteszu unterdrücken, oder doch abs-

hängigzu machen, Nur die Vergleichungmic dem Ue-

berflußder Einen macht den andern ihrenkleinen, wenn

auch zur Befriedigungder natürlichen Bedürfni��ehinreî«
chenden, Antheilzur. Armuth. Und �ind nicht doch jene„

bey ihrem Reichthum,und eben dur< ihn, oft noh
elender als die�e?

Dies bewei�et ohneZweifel, daß �o ganz reiner

Vortheil fär die Men�chheitdas Eigenthumder äußerlis
chen

EAA
n

*) Dies bemerktauch �elb�t Hobbes „Minime autem utilo

hominibusfuit, quod cjuemodi habuerint in omnia
lus commune &e, de Cive cap, I, $, 11,
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chenGüter freylichwohl nicht �ey; daß auch hier bö�es
neben dem Guten aus einer Quelle enc�pringe, Es läßr
�ich auth �o foredie Folge ab�ehen, daß es, wenig�tens
vor dem Gewi��en, Pflichtender Mäßigung in An�è
hungdie�er Eigenthumsrechtegebenwerde,

Aber daß nicht dennoch zur Erhaltungund Ver-

volllommnungder Men�chen die�e Rechte nöôthig�eyn z
fann daraus um �o viel wenigergefolgertwerden; da �ich
leicht ein�ehen lâ��et , daß �elb�t jene, dur denUeberfluß
der Einen ent�tehende, verhältnißmäßigeoder ab�olute
Armuth der andern , und ihre Abhängigkeitvon jenen
viele höch�twichtigeVortheilenach �ich zlehen, Denn
was anders vereinigetdie Men�chen mit einander, als ih-
re wech�el�eitigenBedürfni��e ; von denen aber der größte
Theil auf äußerlicheDinge �ich bezieht?Was unterhält
ihre Triebe der Thätigkeit, und ihrStreben nach allerley
Vollkommenheitenmehr, als die Aus�icht auf den Be�iß
die�er angenehmenDinge , in dem �ie andere erbli>en,?
Und was würden die mei�ten Men�chen ohnedie�e Abhän-
gigkeit�eyn; unter welche der roße Natur�iun freylih nur

mittel�t des Bedürfni��es gebeugt und eingewöhntwerden

fan? Wie viele Stücke der Tugendbeziehen�ich nicht
auch auf dies Eigenchumund den Mangelde��elben?

Wennal�o gleichimmer fo viel übrig bleibt , daß

ohneda��elbe viel bó�es nicht �eyn würde: �d kann doch

wohl angenommen werden, daß ungleih mehr Gutes

darauf beruhe.
5) Der naturlich gute Grund die�es Urcheilswird

auch �chon. dur die Allgemeinheitde��elben wenig�tens

wahr�cheinlich, Denn nirgendshat man no< Men�chen

beyf�ammengefunden, die nichteinigesEigenthumäußer-
licher
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licherGüter unter fichgehabehätten. Wenn auch niht,
oder nur �ehr unvollkommen,in Ab�icht auf unbewegliche
Gúcer: �o doh in An�ehungeiniger beweglicherGüter.

Und wenn. auh no< fo oft Men�chenwider die

Vertheilung.der Gücer und die Eigenchumsrechte,die �ie
um �ich herumgewahr.werden „ �ich erklärten: o wird
man �ich doch immer leiche überzeugenfönnen, daß eben
die�elben, wenn �ie es ein wenig genauer überlegen, die.
�en Eigenthumsrechtennichtauf immer:ent�agenwollten.

6) Es i� al�o an �ich den hôch�ten-Ge�eßender
Matur gemäß, daß �ich Men�chenein Eigenthumäußer-
licher Güter zu ver�chaffenfuchen.;..und: e&-i�t- Einwilli-
gung anderer Men�chen, -es �ind. Veneräge-dazuwenig=
�tens aus dem Grunde niché erforderlich„:daß-ein die�em.
Unternehmenwiderfireitendes Recht der Gemein�chaftal-

ler Güter unter allen Men�chen er�t aufgehobenwerden
múßte. — Aber was muß denn vorgehen, wenn das,
was �ich ohneUnrechtunternehmenläßt , wirklichvoll-

bracht�eyn �oll? ZJes genug, eineSache �ich zum aus-.

�chließendenGebrauch zueignenzu: wollen, und die�en
Willen auf irgend eine Wei�e zu erkennen zu geben;uni
�ie fich.zu eigengemachtzu haben? Oder was. i�t �on�t er«
forderlich?Daß einé bloßeErklärung eines �olchen Wila

lens dur<hWorte, oder andere dazu hinreichendeZeichen,
fein natürlicher Grund eines volllommenen Rechtes der

Arc �eyn’ könne,erhelletleicht aus den Folgen, die aus,

dem Gegentheilent�pringen würden, Er�tlichwürdebey
der Einführungdes Eigenthuins, wo noh viele Dinge
frey �tünden, den ungeme��en�ten Begierden der Hab�ucht
in die�em Grunde feine Gränzebe�timmt �eyn, Denn
rie leichtwäre ès da Einem, zu erkennen zu geben,daß

er
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êr afles wolle; oder wenig�tens durch �olche eine Erk(äe.
rung weit mel �ich zuzueiänew,als in allgemeinerRück-

�icht irgendgebilligetund ver�tattet werden kann ? Wie

leichtkönnte �ich es auch treffen, daß mehrerezugleich,
ohnevon einander zu wi��en, die�elbeAb�icht erklärten.
der eine auf die�er, der andere auf einer andern entfernten
Seite éines Stücktandes ; ohnedaß auch der eine-Eine-

�einePrioritäcdeinandern bewei�en.könnte? Oder wo--

micwolltéeiñet ‘fein�o‘gegründetesEigenthumsretht.ge-

gendiejenigenbêwei�thund behaupten, denen �ein Wille

auf feine Wei�e bekännt wär und bekannc �eyn konnte,
als �ie �ich in Bé�ig der Sache �eßten , und vielleicht ihre
Arbeït uiid Kun�t darauf verwendeten? Hieraus erhellet

leicht daßdie�er Grund viel zu �chwankend,Ein�prüchen
und Streitigkeiten�einer Natur nachviel zu �ehr ausge«

�eßt i�t, um der'Grund eines-natürlichenäußerlichen,
vor Men�chen‘be�tehendenRechts �eyn zu können,

—

“Abér‘außerdem‘�chließt ér �ih auch gar nicht an

die er�kèn Und ausgemathte�ten Gründe des natürlichen
Rechtes �o an, “i�t ihnen:nicht�o ähnlich, daß, wo �eine.

Atiwendbarkeitauch nicht zu bezweifelnwäre , �eine Bes

weiskrafceinleuchtenmüßte. Der andere will die�e frey
�tehendeSache haben — darum �oll �ie nun �chon �ein

�eyn ? Mir �oll es nun Unrecht�eyn , die�er Sache mich

zu bedienen, �ie wegzunehmen, für mich oder einen ans

dern ? Hae �ichdochnichts in der Sache und ihrenäußer«
lichenVerhältni��e ngeändere? Sehe i doh nie, wie

ichdem, was der andere unläugbarSein nennen konnte,

�einem ur�prünglich natürlichen Eigenthumdabey zu as

he trâte, oder Abbruch thâte? Dies würde der Fall �eyn,
wenn i dem-andern �eine Arbeit wegnähme,oder ver»

nich-
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nichtete, Aber er hacja nichts an. der Sache gethan,
nichts von �einer Kraft darin gebrach{,oder damit ver-
einiget ?

Der Wille des andern, die�e Sache zu haben,
enthältaber doch feine Ungerechtigkeit, �agt man; und
er hatdie�en Willen. hinreichenderklärt, Und es i�t doch

nichtrecht, dem gere<tenWillen eines andern frey-
en Men�chen �ich zu wider�eßgen?

Aber diz Antwort hierauffindet �ich leiht, Die-

�er Wille des andern i�t gerecht, in�o fern er jet und

an �ich feinen Gerecht�amenanderer Men�chen entgegen
i�t, Seine Erklärungkann nicht als. eine Beleidigung
ange�chen; oder �eine Ausführung durc Wider�tand. ver-

hindertwerden, Aber es i�t lein gerechter, �ondern , wie

das Vorhergehendebewei�et , ein ungerehter und unna-

cürlicher, wenig�tens fein volllommen verbindlicherWil-

le, wenn die Meynungund Ab�ichtdabey i�t, durch
ein bloßesWort , oder anderes Zeichen, allen übrigen
Men�chen die Händezu binden , . und.einebisher freyge-

we�eneSache ihrer Benußungzu entziehen, Soleicht
kann es das Nacurge�eß dem Men�chen nicht machen,
die Freyheit anderer einzu�chränken,

Wenn hingegeneine frey�tehendeSache mit dem,
was einem Men�chenbereits zugehört, �o vereinigtwird,
daßer ihrer habhaftwerden, ein anderer aber �ich ihrer
nichtbemächtigenkann, ohnedasjenigeanzugreifen, was
dem andern unläugbarzugehört: �o i�t ein ofenbarer
Grund des aus�chließendenRechtes oder des Eigenthums
vorhanden. Und wenn man �ich dies unter der Be�ißz-
nehmung ver�tehe: �o i�t der gemein angenommene
Grund�aß richtig, nachwelchemdie Be�iznehmungfär

das
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das ur�prünglicheMittel , äußerlicheDinge �ichzuzueig-
‘nen, erflârt wird.

Dashier angegebeneMittel kann auf marinichfal-
tige Wei�e angewendet werden.

a) Jn dem Men�chen Dinge hervorbringen;�o
wie nemlichMen�chen Dingehervorbringenkönnen, Wer

in freyerErde einenBrunnen gräbt, einen Teich oder

einen Fluß-anlegt, Land bewohnbarmacht, anbaut , be-

pflanze; gründet�ich dadurch in allem dem ein unläugba-
res Eigenthum.-

-b) Auchdadur<, daß vorhandeneDinge in ir-

gend einen andern Zu�tand, oder nur in ein anderes

Verhältniß gebrachtwerden, kommen �ie ins Eigen-
‘thum derer, die auf die�e Wei�e, und in der Ab�ichtfich
‘damit be�chäftigethaben, Wer ohne �ein Zuthun ent-

:Nandene, aber noh Niemanden zugehörigeFrüchte nur

Ju�ammen trägt, nimmée�ie damit in rechtskräftigenBe-

�is, Eben fo wer in der Freyheit.�ich befindendeThiere
erlegt, oder �on�t in �eine Dewalt- gebracht hac , in einen

Qu�tand, wo er ihrerhabhaftwerden kann,

ce) Wenn Jemand �chon ein äußerlichesEigen-
thum be�igt: �o fänn er auh dur da��elbe, mittelbarer

Wei�e , andere frey�tehendeDingeergreifenund in Be�iß
nehmen, Auf die Wei�e wird dasjenigezu eigen, was

in Schlingen und Neßengefangenwird; oder was auf
eigenthümlichenGrund und Bodeneinge�chlo��en i�t ; oder

�o darauf und in der Gewalt des Grundherrn�ich befin-
det, daß fein anderer dazu gelangenfann, ohnedas vor

her �chon begründeteEigenthumdes er�tern dabey anzu-
greifen,

In
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Jnallen die�en Fällenberuhtdas Eigenthumsrecht
auf dem er�ten und gemein�tenBegrif von Gerechtigkeit,
daß Niemand in dem Seinigen angegriffenund verkürze
werden �olle, ($. 43.)

Freylih �ind dabey die Gränzende��elben no<
nicht voll�tändig und genau be�timme, Dies fann nur

durch Verträge und po�itive Ge�eßebewirkt werden. Des«

wegen fann aber doh auch nicht ge�agt werden , daß dies

�e Rechte ganz und gar nur auf willkührlichenGe�eßen be-

ruhen.°
Auch erhelletaus allen bisherigenBemerkungen,

daß die�e Rechteäußerlichund zwangsmäßig,nicht durch
das Bedürfnß, oder den wirklichen Gebrauch, be-

�chränkt werden; wie einige behaupten wollten. Theils
fann das natürliche, äußerlicheund vollkommene
Recht nur das verbieten, was das Eigenthumanderer

angrei�t, oder die�e in die äußer�te Noch ver�eßt : und

al�o nicht die Zueignungeines mehrern, als man gegen-

wärtig braut, wenn dabey Niemanden das Seinigo
genommen , Niemand in äußer�te Noth ge�eßt wird.

Theilsgeht es überhauptnicht an, und zumal ni<f;“
nach dem allgemeinen Nacturrechte, daß ein Men�ch das |

Bedürfniß des andern , und �eine Fähigkeitzu genießen
und zu benußenbe�timme. Das was ein Men�ch auf die"

vorher be�chriebene Wei�e �ich zu eigenmachenkann;
wird er wohlau mittelbar oder unmittelbarer Wei�e
fúr �eine gegenwärtigenoder fünftigenBedürfni��e auf ei--.

ne oder die andere Wei�e zu bonußenim Stande �eyn,
Und wenn dabey auch Ungleichheitenent�tehen; wodurh
die einen Men�chen von dem andern abhängigwerden: �o
i�t vorher �chon bemerktworden , wie eben die�e Ungleich-

Dritter Theil, X ei
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heit und Abhängigkeitzur Ordnungder Natur und ihren
Ab�ichtenerforderlich�eyn.

$, 51.

Vom Recht der Verträge.

Wenn auch nicht, wie Hobbeswollte, alle dus

Kerlicheund vollfommene Rechte der Men�chen er�t aus

Verträgen ab�tammen, noch die Eigenthumsrechte, �o
wie mehrerebehaupten, ganz allein darauf �ich gründen:
�o �ind �ie doh der Grund �ehr vieler und wichtigerRechs
ce; aller willfüßrlichenRechte, aller po�itiven Ge�eßze,Der

Grund, wodurch �ie �elb�t den Men�chen heiligoder ver-

bindlich werden, verdient al�o die genau�te Unter�uchung,
Die�er Grund wird ver�chiedenangegeben, Ele

nige fuchenihnin dem gemeinen Be�ten des men�cli-
chen De�chlechtes; welchesdie Gülcigfeicund volllomme-

ne Verbindlichkeit der Verträge, d. h, der von einem

Theile be�timmt und ern�tlich gegebenen,und vom andern

Theile.angenommenen Ver�prechen, erfordere, Andere

�ehen ihn darinne, daß einem nicht Unrecht ge�chehe,

wenig�tensfein äußerlichesUnrecht , worüber er �elb�t �ich
be�chwerendürfe, wenn man nach �einem eigenenWillen,
�einen be�timmten und ern�tlichenErklärungen, mit ihm
verfährt, Einigewenige aber habenbey �chärfererUnter«

�uchunggefunden, daß der unmittelbar�te und allgemein
anwendbar�te Grund der Verträgedarinne liege, daß es

nichefür recht gehaltenwerden fann , einem andern vers

geblicheBemühungen uad Erwartungenzu verur-

�achen.
Allerdingserfordertes der gute Foregangder zur

gemeinenWohlfarthder Men�chengehörigenunzähligen
Un-
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Unternehmungenund Verhandlungen, daß man �ich auf
ein gegebenesWort, wenig�tensauf ein feyerlichesund

förmlichesVer�prechenverla��en könne. Und das gemeis-
ne Be�te i der legte, ent�cheidendeGrund aller wahren
natürlichenNechteder Men�chenunter einander ($. 33.).
Aber wenn es feinen andern und nähernGrand der Verz

bindlihkeitder Vercräge gäbe: �o würde kein Unrechtin
der Brechung eines gegebenenWortes �eyn, da, wo ein

Men�chmit einem andern ganz allein lebke, abge�ondert
von aller übrigen Welc; und voraus�eßen lönnre, daß
durch die�e Verlesungeines Verttags das- Heil�ame An-

�ehn der Verträgeunter andern Men�chen nicht ge�chwächt
werden würde. Und doh wird man bald empfinden und

einge�tehen mü��en ; daß durch die�e Voraus�ezungendas

Unrechc, welches in der verleßtenTreue liegt, keineswegs
weggenommenwerde,

Soi� auh etwas Wahreszue Unrer�täßungdee

Verctragsrechteallerdingsin dem Grund�aße, daß Mie»
mand über Unrecht�ich be�chwerenkönne, wenn man mit

ihmnach �einem eigenenWillen verfährr. Völligevi-

dent i�t dies in dem Falke,wenn eben jeßt,bey dem Be-

kragen des einen der Wille des andern damit übereinz

�timmt, Denn etwas wollen, und doh Unzufriedenda-

mic �eyn, darüber �ich. be�chweren,i�t in �i �elb�t wi-

der�prechend, Und was kann e�n Men�ch mehr verlan-

gen, als daß man nach �einem Willen mit ihmverfährt?
Würde er mit dem Gegentheilzufriedener�eyn? Läße�ich
dies annehmen?

Aber nicht ó evidenti�t der Saß, nicht�o folgen
die Jdeenaus einander in dem andern Falle, wo, was

der eine zur Richt�chnur�einesBerragensannimmt, der

KL 4 ans
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andere zwar einmal vorhergewollt hat , aber jeht niche.
mehr will, Und auf �olche Fälle i�t doh eben das An-

�chn der Verträge und das Recht einen beym Worte zu

halten, nöthig, Aber denn gewiß nicht damit bewie�en,
daß man �agt, Einem könne niht Unrecht ge�chehen,

menn man mit ihm nach �einem eigenenWillen handele.
Alles aber, was die�e beydenGründe Wahres ent-

halten, vereinigt �ich, und erhält weitere Unter�tüßungin
dem dritten vorherangemerkten Grunde,

Einen vergeblich,bemühen, durch vergeblicheEr-
martungen täu�chen , Verdruß, Schande und Schaden
verur�achen — dies �treitet doch gewiß gegen daser�te
Ge�e6 der natürlichenGerechtigfeit, und des gemeinen

Men�chenrehtes. Und etwas von demi�t immer die na-

cúrlicheWirkung eines gebrochenenWortes ; wenig�tens
�o oft als der andere in die�e Brechung niche einwilligec.
Oft ent�teht dem Getäu�chten Schande oder anderer äu»

ßerlicher Nachtheil daraus. Jmmer aber kränkt es,
thut innerlich. wehe, Und �ollte denn Gram und Ver-
druß dem andern verur�achen, nicht auchden andern bes

leidigen, �ein Eigenthumund �einen “Wohl�tandangrel-

fenheißen; nur der Angrifauf das Aeußerliche, förper-
licheEigenthum? Freylichkönnendie�e Angriffeauf die

Seele, die Verwundungenim Juner�ten niche �o oft.vor

dem Richter�tuhl der men�chlichenGerechtigkeirgezogen

werden , als die Angriffeauf das in. die Sinne fallende
Aeußerez weil jene nicht fo leiche zu bewei�en�ind, als

die�e, dort nicht �o gut �ih ausmachen läßt, als hier,
wieweit der leidendeTheil �elb�t Ur�ache �eines Schadens

undVerdru��esi�t, durch.die Schwäche�eines Gemüthes,.
dieUnvollkommenheit�einerDenkartoder �on�t auf eine,

Wei-
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Wei�e, Aber es giebéFälle, wo die Sröhrungender

innern Ruhe �o augen�cheinlichvon einem andern herfoms
men, daß �ie zu den offenbarenäußerlichen Ungerechtigkei-
ten und Beleidigungengerechnetwerden können. Und
von der Arc �ind die Kränkungen, die durch nicht erfüllte

Erwartungen, durch verleßte Treue, verur�acht werden.

Unter die�em Ge�ichrspunkcezeigt�ich nun auch das

wahreGewicht der andern Beweisgründevölliger.
Die Gültigfeit der Verträge i�t nöôthigzum gemel-

nen Be�ten zuförder�tdeswegen, weil es nöthigi�t, ges

wi��e �ichereGründe zur Be�timmung �eines Verhaltens
gegen andere Men�chen zu haben; und die�e Gründe in

unzähligenFällen nirgends ge�ucht werden können, als im

den be�timmten eigenenWillensäußerungen die�er andern;
weil es äußer�t beunruhigend für alle �eyn müßte„ auf
keinerley Zu�agen und gemachteErwartungen�ich verla�-
�en zu fönnen; äußer�t hart und unaus�tehlich einem je-
den Men�chen von Gefühl�cheinen muß, zum Spiel des

Muthwillensoder teicht�inns anderer zu dienèn,

Und wenn jener andere Beweisgrundder Vertrags
rehte, daß dem nicht unrecht ge�chehe,dem wiederfährt,
was er �elb�t will, �chwach wird, da wo die�er �einen Wil-

len geändert hat; und noh mehr dadurch zweifelhaftge-
macht werden fann, daß man zu bedenfen giebt, wie

natürliches für den Men�chen �ey, anders ge�innt zu wer-

den; und wie nothwendigund pflihtmäßig, an �ich bec
trachtet, allemal, wo: der vorhergehendeWille, auf
Jrrehum oder Leiden�chaftgegründetwar , und nachthei-
lig �eyn würde: �o befömmétdie�er Grund eine neue Stär-

fe, oder vielmehralsdenn er�t �einen wahren Sinn und
Gehalt, wenn man auf die Folgen �ieht, die aus der

E 3 Ver-
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Verändertingeines.Willens. ené�tehew,de��en Aeußerung
„andern eiuevernün�tige und. be�timmte Erwartung erregt
hat, Da. muß das Recht, �einen Willen zu ändern, auf-
hören; wo die�e Veränderungeine Ungerechtigkeitgegen
andere werden würde; wie überhauptdas Recht, mit feia
nen Kräfteu zu- wirken, uichéeia Angrif auf das Eigeu=
thumund die Wohlfarthanderer werden darf, Und es

erhelletfogleichhiebey„ daß elæ er!lärter Wille, eine Zue
$age unwei�e , einem felb� nachtheilig, und dennochver=

bindlich �eyn. könne, um dar gemachten Erwartung wik«

Ten. Denn es if niché re<t,, andern Verdrußund.

Schaden zuzuwenden,um �ich davon. zu befreyenz zu«
mal wa man nuy �einen eigenenFehlerbüßet, wenn man

iha übernimmt. Es ifébe��er, daß der Schuldigeleis

de, als dex:Un�chuldige.
Aber auch bey.der genaueru Zergkiederungund den

Ein�chränkungender Verbindlichkeit. der Vertráges, die

nothroendiggemachtwerden mü��en, uad welchealle dies

jenigen fe�tzufesen bemühewaren, die über ihre Gründe
und Anwendbarkeit nachgedacht haben, zeigt �ich die

Wahrheitund Brauchbarkeit die�es dritten Grundes noch
deutlicher,

Nemlich
x) haeein Ver�prechende�to mehrVerbindlichkeit,

je be�timmecr,je fenerlicher, je freywilliger,überhaupt
‘glaubwürdiger,und al�o auch je vernünftigeres fele
nem Janhalcenach i�t. Ailes dies heiße aber auch fo
viel, als je mehr Grund dabey i�t, die Erfüllung de��el-
ben zu erwarten, Allgemeine unbe�timmte Zu�ichcrungen
und Ver�prechungen, dergleichen in der Komplimenten-

�prache, oder auh bey wirklichenFreund�chaftsuer�iches
rune
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rungen vorkommen , habenkeine gleicheVerbindlichkeit
mic den Verträgen, Sie enthaltenaber' auh noch klei»

nen, wenig�tens feinen �ehr bedeutenden Grund zu bes

�timmten Erwartungen, Eine'eidliche, oder auch nur

in andern nachdrüflichen und zur Gründung volllomme-
ner Rechtebe�onders be�timmten Worten abgcfaßte-Ver-

�icherungleget eben deswegen eine �o viel �tärkere Ver-

bindlichkeitauf , je größerdas Zutrauen if , welches naz

türliher Wei�e dadur<h erwe>t wird. Ob Verträge
Überall freywillig�eyn mü��en , oder ob �ie in einigenFäls
len auf eine gewi��e Wei�e erzwungen und doch verbinds

lich �eyn können;darüber if ge�tritten worden. Wie dles

�er Streit auch zu ent�cheiden �eyn möchte: �o �ieht man
bald �o viel dabey ein , daß eben daher der Zweifel an der

Verbindlichkeit erzwungener Ver�prechen und Zu�agen
ent�tehen fann; weil auf Ern�t und Be�tändigkeitderje-
nigeuGe�innungen , die nur durchGefahrenund Gewalt-

thâtigfeitenerregt worden �ind , �ich wenigerrenen läßt.
Wenndaher dasjenige, was man unter �olchen Um�tän»
den �ich ver�prechenließ, keinen andern Grund für �i<
hâcte, nicht ein ohnedem�chon vollkommenes,jeßt.nur:

dem andern aufs neue vorgehaltenesund von ißm anere

kanntes Reche war: �o kann die Verbindlichkeit die�es ers

zwungenen Ver�prechens mit Recht geläugnetwerden,

Hingegenhat ein erzwungenesVer�prechen Rechtskraft,
wenn das Ver�prochenevorher �chon Schuldigkeit war,

Denn es läßt �ich annehmen, daß einer durch ern�tliche
Vorkehrungenzur Erfüllungeiner bisher vernachläßigten
Pflicht bewogenwerden fönne, Ver�prechungen, die

phy�i�chunmöglich�ind, d.h. über die Kräftedes Ver-

�prechendengehen, haben zwar alle keine Verbindlichkeit,
EX 4 in
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in �o weit als es vergebens �eyn wüde, Jemanden zu
dem zwingenzu wollen , was ihm unmöglichi�t. Aber
es macht doh einen Unter�chied , ob die�e Unmöglich-
feit demjenigenbefannt war oder �eyn fonnte, der das

Ver�prechenannahm; oder von ihmnichevermuthetwers

den fonnte, Jm leßternFall kann er Ent�chädigung
fordern;im er�ten Falle nicht, weil es Thorheievon ihm
war, wenn er dasjenige erwartete, wovon er die Unmöôg=
lichfeit wußte, oder leiche wi��en konnte, Ueberhaupt
hat einer bey Verträgen kein Recht in An�ehung de��en,
was er, ohne hinreichendenGrund, aus eigenerSchuld

fäl�chlicherwartet und �ich eingebildethae, Auch was lei«
nem morali�ch unmöglichi�, gegen höhere Pflichten
�treitet, wird dur Verträge nicht zur Pfliche. Undder

Grund davon i�, daß es �chädlich �eyn würde, wenn

man höôc<��unbillige oder ungerechteErwartungenbegün-
�tigen wollte, durch Aufopferungder naturlich�tenPflich-
ten gegen �ich �elb�t, oder gegen andere Men�chen. Es

i�t eine verdiente Züchtigungfür denjenigen, der �ich ver-

�prechenließ; wenn ¿hm.dasjenige nicht erfüllt wird, was

�ich ver�prechenzu la��en und zu erwarten, die Grundges
�eße der naturlichen Gerechtigkeit ihn hätten verhindern
�ollen, Wenn es endlicheine Regel bey der Auslegung
der Verträge i�t , daß das Zweifelhaftevielmehrden all-

gemeinenBegriffen von Gerechtigkeitund Billigkeitge-

máß erflárt werden mü��e, als dawider : �o läßt �ich auh

hievonfein be��erer Grund angeben, als daß die Mens

�chen einander im zweifelhaftenFalle billigeund gemein-
küßigeGe�innungen zutrauen und ihre Erwartungen dars

nach be�timmen; weil die�e der Natur gemäßer�ind, als

die entgegen gefehten. /

2)



Vonden allgetnein�kenGattungendes Rechts. 325-

2) Aus ebeû die�em Grundefließet auh die Bé-

antwortung einer das Recht der Verträge betreffenden
Hauptfrage; ob nemlich ein dur<h Briefe oder Mit-

telsper�onen geäußertes-Anerbieten �o fort , oder doh von

Der Zeit an , da es dem andern Theil bekannt geworden

i�t, eine Verbindlichkeit auflege; noh eheman �eine ent-

�prechendeGe�innung erfahrenhat? Zuförder�t nèmlih
i�t hiebeyklar , daß. �olch eine Aeußerunggar keine Ver-
bindlichkeithabe,wenn man. nochverhindernfonnte , daß
�ie der andere, auf welchen das Ab�ehen dabey gerichtet
war, gar niche, oder doch zugleichdie veränderte Ge�ins
nung, erführe, Denn �o würde kein Anlaßihm gegeben
�eyn, etwas zu erwarten. Hingegen wäre ‘elrie tiittels

bar an den andern gerichteteWillensäußerung um �o viel

verbindlicher; je mehr man dur die Be�chaffenheitders

�elben dem andern die Erwartunggründete, daß �ie un-

veränderlich bleiben �olle, bis �eine Gegenerflärungein-

gelangt �eyn würde, Offenbaral�o, wenn man dies inssz

be�ondere ausdrülih ver�ichert hätte; oder auh �tille

�chweigenddadurch, daß man eine Zeitbeftimmte, bin-

nen welcher er �ich zu erflären habe; vorausge�ebt, daß
das Anerbieten �on�t auch diejenigeBe�chaffenheit hatte ,

die zur Gründung eines volllommenen Rechtes nöthig i�t.
Hingegeni�t eine Anfrage, bey welcher der andere die

Bedingungen noch niet wi��en kann, unter denen man

über dasjenige ab�chließen möchte , worauf die Frage�ich
bezieht, noch fein hinlänglicherGrund , von dem andern

etwas gewi��es zu erwarten; al�o auh noh fein Grund

zum vollflommenenRecht.
Zz)Be�onders kömméedie�er Grund der Vertrags-

rechteauchzum Vor�chein, wenn man den daraus ent»

X5 �prins
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�pringendenRechtender Erbfolge, in ihrenver�chiedenen
Beziehungen genauer nachdenke, Ein unmittelbares

vollkommenes Reche zur Erbfolgei�t weder aus der

Verwand�chaft, noh einem andern ur�prünglich natürli

chenVerhältni��e der Men�chen erweislih. Ausdrüli-

che oder �till�chweigende Verträge �ind zur Gründungder-

�elben nothwendig. Ju der Famille, in welcherdie nas

eâdrlicheNeigungder Eltern gegen ihre Kinder die�e den

Millen jener, ihnen ihre Nachla��en�chaft zuzuwenden,
fchonhoffenließ, wird �ie ihnen als. eine Belohnungdes
über die Zeit der nothwendigenAbhängigkeitfort bewi

�enen findlichenGehor�ams und Eifers im Dien�te des

väterlichen Hau�es, niht �elten ausdräflich verfichert.

Jm Staate gründet das erblicheRecht zum Thron der

Vertrag zwi�chender Nation und der regierenden Famis
lie; in welchen auf der Seite des Volés ein jeder eintritt,
�o bald er Unterthanwird, Und Theilnehmenan die�em
Rechte die Glieder der erwähltenFamilie entweder das.

durch daß �ie. Bürger des Staats werden; denen al�o
�eine Grundge�eße gelten mü��en ; oder dadurch daß fie
von der Familie �elb�t in die Geno��en�chaft de��en , was

ihr forterblichübertragenwurde, aufgenommenwerden,

Unter den Ein�chränkungenaber , die beydie�em wichtis

gen Rechte der Thronerbunggemach worden, hat keine

�o viele Bedenklichkeit , als diejenige,nach welcher die

Nachkommen�chafteines abge�eßtenRegenten , ‘oder aus-

ge�chlo��enen Thronerbens,de��elben Rechtes verlu�tig
�eyn �oll, Ohne alle Be�timmungen hier aufzu�uchen,
die die�e Begränzungder erblichen Thronfolge, nah nas

cúrlichen Rechtsgründen,erfordere; wird man doch dies

bald gewahrwerden können, daß die Erwartung , die

einem
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einem. Prinzen von der Ration gemachtwurde, unter dios

�en Rechtsgründenviel auf �id habs, Denjenigenwills
führlichvom Throne.auszu�chließen.-dem dieNation bis«

her als Thronerbenbegegnete„ würde.hart und ungerecht
�eyn, Uebexr-eine �olche Ungerechtigkeitaber fann derja,
nige �ich nicht beklagen, dem die Erklärungender Nation
�chon entgegen, waren, noth eheer als Bürger etwas hats
te fordern, ader als Men�ch �ich Erwartungen machen
Fônnenz derfeine andere An�prüche hat, als die, welche

�chon bey �einen Vorfahrenin der Familie die Natio
für ungülcigerfläre hatte, Untev �olchen Um�tänden
wärde fein natürliches Recht zum - Thron erweislih �eyn z

auch.wenn das Recht der Nation. zur er�ten Aus�chlirßung

zwei�elhaftergewe�en wäre, als es in An�ehung Engz
lands und Jacob 11. nicht war, Und am allerwenig�ten
nach dem Grund der Vertragsrechtey auf de��en Verthei-
digung die bisherigenErörterungenhavpt�ächlichab-

zielten.
4) Erwartungenvom andern, die �i<h einer

�elb�t macht., ohnedaß der andere durch �ein Verhalten
hinreichendenGrund dazu gegébenhatte, wie wahr�chein-
lich �ie ihm auch vorkommen mögen, gebenfein volifom-

menes Necht , gleichwie die Verträge. Daher erkennt

das Naturrecht keine Verpflichtungaus vermutheter
Einwilligung. Sobald aber einer, durch �ein Vers
halten, Thun oder La��en , gleichwohlohneausdrüetli-

cheWillensäußerung,hinreichendenGrund zu be�timm-
ten Erwartungen gegebenhat: �o hat er au) ein Neche

gegeben,ihnengemäß zu handeln, Ob auf die�e Wei�e.
eine �till�chweigendeVerla��ung oder Aufgebungbishe-
riger Güter und Rechte erfolgenkönne; i�t nur in fo

weit
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welt dem Zweifelausge�eßt; als. es den naturlichenGe-

finnungen der Men�chen niht gemäß i� , etwas, wofür
fie einen Erfahoder wenig�tens Dank habenkönnen , frey
zu geben, Aber daß �till�chweigendVererägeeingegan-
gen, oder wenig�tens, bey einiger Verabredung,viele

Punkte �till�chrveigendausgemachtundvorausge�eltwer-

den können; i�t außer Zweifel. Und dabey kömmet es

vörnemlich auf dasjenigean, was einer vomandern , ver-

möge �eines Verhaltensin ähnlichenFällen, erwarten
fonnte, da ihm nun niche das Gegentheilausdrüflich
angegebenwurde,

Bey den ge�ell�chaftlichenVerbindungenüber-

haupt, und bey dem Unterwerfungsoertragunter

die bürgerlicheOberherr�chaftinsbe�ondere, i�t dies der

Grund und Maaß�tab der gerehten Errvartungenund

Forderungen.
|

Niche das, was der Regent, vermögeläng�t
nicht mehr beobachteter Grundge�eße,hätte thun �ollen
oder dürfen; �ondern was er unangefochtenwirklich thut,

muß die freyeEne�chließung, �einem Scepter �ich zu un-

terwerfen, vernünftigerWei�e be�timmen, Es wäre

ungerecht, wenn Unterthanen auf die Rechte ihrer
Vorfahren im Staate An�pruh machen wollten; zu
deren Genuß ihnen der Regent auf keine Wei�e
Hoffnunggemachthatte, als �ie �ih unter �eine Gewalt

begaben,
Aber eben �o ungerechtwäre es auh, wenn ein

Negeneveraltete Rechte hervor�uchenwollte; um �ie
zum Nachtheilderjenigenzu gebrauchen, die keinen Ge:
danfen davon hatten, oder habenkonnten, als �ie in das

Verhältnißeintraten, um welcheswillen �ie zur Anerken-

nung
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nung der�elben verbunden �eyn �ollen, Und nichtweniger;
wenn er Privilegien,auch nur unentgeltlich verliehene
Privilegien, denenjenigen, die.den Genuß der�elben erò

warten durften,willkührlichentziehenwollte; oder unter.

Um�tänden, uncer welchendie�er Verlu�t nichterwarte,
werden durfte,

So fruchtbari� in der Lehrevon den Verträgen
und den zunäch�t angränzendenRechten , der Grund�aß ,

daß es dem Men�chenerlaubt �eyn mü��e, nach �einen
vernünftigen Erwartungen zu handeln; und unge
re<t, Erwartungen,die man vor�eblich erregt hat,
nichezu erfüllen,

|

GS. 52

Vom Rechtedex Gewohnheit.
Und aus eben die�em Grund�ageent�pringt auch

haupt�ächlichdas Recht der Gewohnheit,welchesunter

den Arten und Gründen des Rechtes �o gemein angenom-
men i�t, daß es irgendeinen natürlichenGrund alsbald

vermuthen[lä��et.
Daß die Men�chen beym Gewohntenbleibert,

und darnach �ich richten, auch �ichs nichtbefremdenla��en,
�ondern es insgemelngern �ehen, wenn andere dies auch
hun; kann zwar ver�chiedeneGründe haben, die niche

alle Rechte und Pflichten‘mit �ich führen, Aber das

Ge�eh der Vernunfe, im ungewi��en Falle nach der

wahr�cheinlich�tenVermuthung�ich zu richten, macht die

Gewohnheitenzu naturlichenRechtsgründen, Denn

das Gewöhnlichewird, wo �ich kein Grunddes Gegen-
theils



334
. Buch: V. Haupt�tück11,

theilszeigt, eben �o vernünftigvermuthet, als das Na-
cürliche.

'

Freylichent�pringt aus bisherigenGewohnheiten
an�ich allein feln weiteres volllommenesReche gegen
ändere Men�chen, als daß �ie dasjenigeent�chuldigen
mü��en, was man zufolgeeiner auf die�e Gewohnheiten
�ich gründenden.vernünftlgenVermuthunggethan hat3
nicht das Recht, daß �ie �ich fernerhin, und gegen ihre
ausdrüfliche Erflärung, da��elbe gefallen[a��en mü��en,
Dann freyeMen�chen �ind nicht verpflichtet, weder nah
den Gewohnheitenanderer�ichzu richten; nochauch für
�ich �elb�t immer auf die�elbeWei�e zu handeln; oder dem

einen zu begegnenwie dem andern,

Aber freywillige Erklärungenkönnen den Ge»

wohnhelitennoch ein mehretsAn�ehn ver�chaffen, und zu

be�timmtern und volllommnern Rechcsgründen�ie erhe-
ben, Dies ge�chieht, wenn bey Verträgeneinzelner
Men�chen ausgemachtwird, daßes überhaupk,oder in.

dem Uebrigen, was nicht ausdrü>lich be�timmt roorden

i�t, gehaltenwerden �olle, wie es in �olchen Fällenge=

wöhnlichi�t, Ebenal�o, wenn , bey der Aufnahmein
eine Ge�ell�chaft,man �ich zu den Ge�eßen, Gebräuchen
und Gewohnheitendie�er Ge�ell�chaft verpflichtec;
wenn ein Regent, bey �einer Gelangungzum Throne,
�ich] �elb�t anhei�chigmacht, oder �eine Diener, die

Unceerobrigfkeiten,be�ehligete, das Volk bey �einen
Rechten und Gewohnheitenzu �{hüßen, und darnach zu

richten,
Wenti ein Men�ch dem andern die Ab�icht, in

eine vernünftigeUnterredung mit ihm �ich einzula��en,
zu erkennen giebt. -— und die�e Ab�ichemuß ja wohl

auh
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auch bey eînem jeden, der mit uns redet, im gemeinen
Falle, vorausge�egtworden — insbe�ondere aber bey
einer auf die Gründung be�ondererRechteabzielendea
Uncerredung,i�t man, vermöge der Natur der Sache’,
verpflichtec,die Worte in der gewöhnlichenBedeutung

u gebrauchen, und nehmenzu la��en,
Die genauere Be�timmung und weitere Ausfüh-

kung aller die�er Grund�äße vom Rechteder Gewohnheit
kann in die�en allgemeinenUncer�achungennicht erwartet

werden.

Eine- von den be�timmternFragenmag unterde��en
dochhier eine Stelle erhalten; die nemli<h:Ob bür-

gerliche Ge�eße durch die Nichtanwendung, bey

öffentlichen gegen�eitigen -Gewohnheiten, ohne ausê-

drückliche Ab�chaffungdes Ge�eßzgebersihre völlige
Rechrskraft verlieren können *)? Die�e Frage kann

unter ver�chiedene Be�timmungengebracht, und nicht
Überall auf gleicheWei�e beantwortet werden,

Wertn

#) Die�e Frage i� auh in deri neuerri Streitidkeiten der

Bürger von Genf mit vorgekommen. Als eine

Sammlutg der dortigen Ge�eze verlangt wurde, und

verán�tattec werden follte: faiteti Ge�egemit zum Vor:
{ein , die zwar nie ausdräüklich abge�chaft, aber lange
�chon nichtmehrbeobachtetworden wären.DasVolk wollte
einige der�elben, áls noh gültig, in die Sammlung
aufgenommenwi��enz und behauptete, daßohneaus-

drücklicheAufhebung des Ge�eßgebersein Ge�eß �eine
Kraft nie verlieren fônne, und daß eine langeNichtbe-
obachtungohne rechtlcheWirkung fey- Der Rath aber
läugnete dies, als der Vernunft , wie auch den Rechten
und Gewohnheitender erleuchte�tenUnd frep�ten Völter
entgegen. S. J�euins Ephemeridender Men�chheit
1777. St. 1. S. 83. f.
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Wenn man �ie auf bereits vollbrachteHandlungen,
und deren Beurtheilungnach den Ge�ehen anwenden will :

�o i�t �o viel leicht zu bewei�en, daß Handlungennah

Ge�eßen richten wollen, die zwar nie ausdrüflich abge-
�chaft , aber in elner langen Zeit , bey öffentlichdagegen
laufendenHandlungen,von der Obrigkeitnicht mehrange-

wendet worden �ind, in vielen Fällen hö<h| ungerecht

�eyn fönncee, Was nach den po�itiven Ge�eßen in einem

Lande recht �ey; mü��en die mei�ten Unterthanenvielmehr
aus dem, was öffentlichge�chiehe und zugela��en wird,
abnehmen, als aus der Kenntniß der Geyjeße�elb�t,
Wie fönnten �ie auchdaraus ihre Rechcsbegriffe�döpfen;
da in den mei�ten Ländern entweder gar feine voll�tändis-.

gen Sammlungender�elben vorhanden, oder nur in den

Händeneiniger Gelehrten�ind? Und bekannt i�t ja auch,
daß um mancher Ur�achen willen Ge�ehe nicht ausdrü>-

lich abge�chaft werden, die man doch nicht mehranges-:

wendet wi��en will, Wenn ein Uncerthanal�o nah dem

�ich richtet, was uncer den Augen der Obrigkeitzur Ge-

wohnheitgeworden, und von ihr, nach �einem be�ten.

Wi��en , nicht gemißbilligetworden, - au nicht den Na-

turge�eßen, die jeder Men�ch wi��en kann, entgegen i�t:
�o i�t er durh die Gewohnheit, gegen das alte Ge�eß,
gerechtfertiget.

Aber die�e bisherigeGewohnheitund Vernach-

lä}�igungverhindertden Ge�eßgebernicht , das alte Ge�eß
aufs neue bekannt und verbindlich zu machen, Nur hat
er �ich ‘dabey in Acht zu nehmen, daß er den auf die

gegen�eitigeGewohnheit,etwa durchPrivatverträge,ge-

grändetenRechten�einer Unterthanennichtzu nahe tritt.

Und
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_.
Und wenn der Ge�eßgeber, wie_in Republiken

aus mehrerenPer�onenbe�ieht, und nur dur Einigkeit
odcr Mehrheitder Stimmen ein Ge�eß kann gemachtwer-

den: �o würde die Frage nun die�e �eyn: Ob die�elbe
Einigkeit oder Mehrheit der Stimmen auch nöthig �ey
zur Wiederher�tellungeines lange nicht beobachteten, wie

jur Einführungeines ganz neuen Ge�ees ?* Und es

würde darauf ankommen , ob die tange Nichtbeobachtung
des Ge�eßes die Folgeeiner geheimenVerabredung des

Ge�eßgebendenCollegiums, oder der �till�chweigenden
Einwilligungdes-demofrati�chen Souveräns , oder nux
eine Wirkungdes Einflu��es der widerrechtlich herr�chen-
den Parthey auf das Verhalten der obrigfeitlichenPer-
�onen �cheinen múfte? Es würdedie Be�chaffenheitdes

Ge�e6es, und �ein Verhältniß zur Staatsverfa��ung
und übrigenGe�eßgebung, �o wohlals zum natürlichen
Rechte in Betracht gezogen werden müßten, Es würde

endlich auh auf die tánge der Zeit ge�ehenwerden

mü��en, in welcherdas Ge�eß niche mehr beobachtet
worden i� ; ob bey Men�chengedenken�chon niht mehrz
oder ob beym Eintritte no< lebender mitregierender
Bârger , und zumal �olcher, die die Erneuerung de��elben
verfangen, es nochim An�ehngewe�eni�t ? Doh hier
‘nichtmehrdavon,

‘Dritter Theil. Y Baupk-
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Von den Gründen zur Be�timmung des Rechts
beym Wider�pruch der Ge�eke,

$» 53.

Wie Stteit und an�cheinenderWider�pruchbèy Ge�ezen und
Pflichten ‘ent�tehe.

E° i�t feines der gering�tenHinderni��eder Glücf�es
ligkeit und des Rechtverhalcensder Men�chenz

daß �ie ofc in Um�tänden �ich zu befindenglauben, wo �ie
ver�chiednen ihrer Pflichten nicht zugleichGnüge thun
können, Sie glauben, daß �ie entweder ungerecht
gegen �ich (�elb�t, oder lieblos gegen andere Men�chen
handeln, entwederihrerEhre oder ihrem guten Gewi��en
vergebenmü��en, Wie nachtheiligin �olchen Fällen
bald eine allzu lange anhaltendeUnent�chlo��enheit,bald

eineallzu leicht�innigeHinweg�eßungüber eine oder die
andere Pflicht, bald die nach der Thatent�tehendeBes

�orgniß, nicht die rechte Auswahlgetroffenzu haben,
werden kênnenz;läßt �ich leichtein�ehen.

Soviel i�t nun zwar ausgemacht, daß kein wah»
rer Wider�pruch)zwi�then wahren Ge�egzen und

Pflichten der Natur �eyn könne; weil keine Wahrs
heit der andern wider�prechen; und eine Unmöglichkeit
nichtgefordertwerden kann, Es i�t klar, daß es nur

auf
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auf richtige Erklärungund genaue Be�timmung der Ges

�ee und Grund�ägevon den Pflichrenaikomme, daf
entweder beydemit einander �ireitende Pflichten �o weil

einge�chränkt werden mú��en, daß �ie mii einander bes

�tehen können;oder, wenn bey der einen richts nachge
la��en und geändert werden darf , daß eben deswegen die

andere in �o weit ihre Verbindlictfeit veriiere , als �ie der

andere im Wege �teht, Aber dies if eben die Frage,

ob beyde, oder welcbe von beydenin jedwedemFalleeinges
�chränktwerden mü��e ?

Wenn die Men�chen fähigwären, nac der Hins
�iche auf alle gegenwärtigeuud künftigeFälle ihre Begriffe
und Grund�ägezu be�timmenz wenn �ié niche, wegen
der Eiiige�chränkheitihres Ver�tandes, genörhigetwären „

mit allgemeinen Vor�tellungen und Ausdrüen �ich zu
beheifen: �o würden �ie auh im Stande �eyn, ihre
morali�chen Begriffevon �olchen an�cheinendenWidber-

�prüchen zu befreyen, Und um vieles vermindert wür-
den �ie wenig�tenswerden; wenn man, beyder er�ten
Anlageder�elben, auf ihre Fa��ung und Be�timmung
die möglih�te Sorgfalt verwendete. Auch dies

kann durch die nachfolgendenUnter�uchungenbefördert
werden,

$. 54:

AUlgemein�teGrundregelhiebeyi�t dieRück�ichtaaf die Gründe
und Folgen.

Bey Pflichten, die alleín aus dem. befanntge»
machten Willen eines Obern ent�pringen, i�t auch die

Rück�ichtauf die�en Wilten das einzigeMittel, um

Y 32 ihnen
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ihnen; beyman�cheinendenWlber�pruche, dle genauere

Be�timmungenzu ver�chaffen. Entweder der Ge�eßgeber!
muß �ich �elb deutlicher erklären;odcr, wenn dies nicht)

zu erhaltenwäre, müßteman dem j was �on�t von �einer"
Denkarc ‘bekannt i�t, nach der Analogiefeiner übrigen“
Ge�eße, und be�onders, nah den Gründen: der in

Sctreic �ich befindendenGe�eße, wenn er nemtichdie�e:
angezeigt hat, fich zu richten �uchen, Den bey
einem jeden vernünftigen Men�chen �et man Ueberein-

�timmungin der Denkart, im zweifelhaftenFalle, billig
voraus: be�onders aber beyeinem Ge�eßgeber, wenn er

anders die�es Namens würdigi�t.
‘Abér béynatürlichen ,

überall nah der Natur

des Men�chen ünd der übrigen Dinge, mit welchener

in Verbindung �teht, zu be�timmenden Ge�eßen, muß:
auch bey der Ab�icht, an�cheinende Wider�prüche zu“

heben, alles auf die Gründeder�elben, und eben desz

wegen auch aufdie Folgen ihrerBeobachtungund Ver-

nachlä��igung, anfommen, Da er�tre>c �ich -feiñe

Pflichtweiter, als ihr Grund in dex Nacur reiche,

Wenn ihr Grund irgend ein Trieb und Bedärfniß der

Men�chheit i�t: �o fällt �ie weg, wo die�e Triebe und

Bedürfni��e �ich nicht finden; und wird �{hwächer, wie

die�e abnehmen, Und wenn feine vernünftigePflicht
ohneeinen Grund �eyn fann; �o würde es noch weniger

vernünftig�eyn, einePflichtzumNachtheilihres Grun-

dés auszuüben; al�o z. B, aufmerk�am �eyn auf �eine

Ge�undheit, und�orgfältigin der Wahlder Nahrungs-
mittel’ bis”zu einer be�tändigenAeng�tlichkeie,die der
Ge�undheirden gewi��e�ten Nachtheilbringe, und dem
Lehen �elb�t das mei�té von �einem Werthe benimme,

Wenn
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Wenn denn al�o von den mit einander zu �treiten �chei-
nenden Pflichten, die eine aus der andern als aus

ihrem Grunde ent�pringt: �o muß auch jene als die�er
untergeordnet betrachtet; und �o oft �ie die�er Abbruch
thun würde, nach ihr be�timmt und einge�chränkt wer-

den. Wenn al�o aus dem Grundge�eßder äußerlichen

Gerechtigkeit,Niemanden das Seinige zu nehmen, die

Pflicht, �eine Verträge zu halten, abgeleitetwird, aus

die�er die Pflicht, das gemeine Be�te der Ge�ell�chaft zu

befördern, und noh weiter daherdie Verbindlichkeitzum
Gehor�am gegen die Befehle der Obern gefolgertwird:

�o giebtdie�e Unterordnungder angezeigten Pflichtenzu

erfennen, daß man den Befehlen der Obern leinen Ge-

horfam mehr �chuldig i�t, wenn �ie offenbargegen das

Be�te der Ge�ell�chaft und die ausgemachtenGe�ekedes

OGrundvertrags gerichtet �ind, daß auch die Einzelnen
niche �chuldig �ind, dem gemeinenBe�ten diejenigenihrer
be�ondernVortheileund Rechte aufzuopfern, die in dem

ge�ell�chaftlihenVertrage �elb ihnen bedungenund zuge-
�ichert worden �ind ; daß Verträge nichtgehaltenwerden

mü��en, die eine offenbareUngerechtigkeitenthalten;

und daß al�o auch der �pätere Vertrag mit einem Men-

�chen den frühern Verträgen mit einem andern nachs

�tehen mü��e; weil wenn , Verträge ein volll’ommenes

Rechtbegründen,dasjenige, was man bereits jeman«
den ver�prochenhat, an. einen andern nun zu überla��en
nichemehr frey �tehen kannn.

Aber es ent�pringennichtalle Pflichten�o geradein

ab�teigenderLinie aus einander; �ondern �ie �tammen zum

Theil auh neben einander aus einem gemein�chaftlichen
Grunde, oder zunäch�t wenig�te"s aus ver�chiedenen

Y 3 Grüns
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Gründen ab. Und, was die Unzulänglichkeitdie�er
er�ten Regel, die Pflichten nach der untergeordneten
Folge ihrerGründe einzu�chränken,no< mehr beweißt,
es la��en �ich oft für eine PflichtmehrereGründeaus �ehr
ver�chiedenen Rück�ichtenangeben, Es kann etwas eine

Pflicht des Men�chen gegen �ich �elb�t �ehn, und doch
auch andern zum Vortheilgereichen, Und deswegenzu

beobachten �eyn; wie die Sorge für �eine Ehre und den

ganzen äußerlichen Wohl�tand beym Mikegliede einer

Ge�ell�chaft, dem Oberhaupteeiner Famiiie, Niche
nur um äußerlicher Vorcheile wilien, �ondern weil die

Vervollkommnung un�ers innern Zu�tandes davon abs

hängt, fann etwas un�ere Pfliche �eyn ; wie bey der Ac-

beit�am?eit , und gewi��ermaßenauch beyder Ehrliebe
dies der Fall i�t.

Aber durch alles dies wird die Regel, welcheauf
die Gründe der Pflichten bey der-nothwendigwerdenden

genauern Be�timmung der�elben zurückzugehenbefielt,
nicht aufgehoben; �ondern ihre Anwendungwird nur

�{werer.
Denn nun i�t es niche genug, einen Grund

der�elben abzuwägenund mit dem Grunde der an�toßens
den Pflicht zu vergleichen. Es muß mit allen Gründen

da��elbe ge�chehen,und man muß ver�ichert �eyn, daß
man feinen der�elben übergangenhat. Wenn man

bines �einer Rechte dem gemeinen Be�ten aufzuopfern
auch vermögedes ge�ell�chaftlichen Vertrags Ôußerlich
niht verbunden wäre: �o könnte es doch vielleiche
Pflicht der Men�chenliebe, der Groësmuth, des

Patriotismus �eyn» Wenn man eine Beleidigungin

An�ehungder Ehre aus Lebe zum Frieden, oder aus

Ers
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Exk'ennelichleitund Freund�chaftzu. verzeihen, in Rück-

�icht auf �ich alleinverpflichtet�eyn könnte: �o wäre noh
micht auszemacht, ob. nicht.Vertheidigungdagegen das

durch nothwpendigwerde, daß die�e Shmälerungun�rer
Ehre andern Un�chuldigenzum Nachtheilgereichenwüre
den, wenn wix �is dutdeten ?

Der leßte.Grund aller rorali�chea Ge�eße liegein

ihremVerhältni��ezum ‘Wohldes Ganzen, Recht i�
nach dem höch�ten.Begriffe, was nachunferer:de�tmôg-
lichen Erkenntuiß durch alle �eine Folgendie Summe des

Guten im Ganzen vermehrt, die Uebel.vecmindert.

Al�o. würde auch. dies beym Streit un�erer. PAichteadie

fichere Eut�cheidunggeben, wenn wir wüßten , durch
welche, und unter was für Be�timmungen der�elben , int

vorliegenden Falle das mei�te Gute ge�tiftet, das wenige
�te Bô�e veranlaßt werden würde, Aber wle �elten
i��en wir dies �o, daß wir uns. dabeyberuhigenkönuen?
Eben deswegen, roeil. un�ere. Ein�icht. in die Folgen
un�erer Handlungenin jedwedem.einzelnenFalle zu einges
fchränfti�t, um darnachallein. ißrenWerth beurtheilea
zu können; mü��en wir allgemeineGrund�äge zu Hülfe
nehmen; Grund�äge , die den Werth. der Handlungen
nach denjenigen Folgen und Verhättni��en be�timmen,
die vermóge.der Nacyr. der Dinge und. der gewöhnlichen
Erfahrungenmit höch�terWahr�cheinlichkeitvorausge�eßt
werden können,

Da unterde��en die höch�teRegel'des Rechévev-
haltensin jenen vorheranyezeigtenBegriffenund Grund-

�ähen enthalteniz �o i�t flar, daß jedwedeandere Ne-
geln und Grund�äge,mit denenwir. un�erer Unwi��enheit
zu Hülfefommen , ¡hnennach�tehenmü��en„ �o bald �ie

Y 4 im



344 Buch V. Haupt�tückM;

Im Wider�pruch damit. befundenwerden; und daß wir
in jedemeinzelnenFalle, die¡Folgen, die aus einer
Art zu handeln hier insbe�ondere ent�tehen wer»

den, �o viel uns mögli zu erfor�chen bemüht �eyn
mü��en.

Se S5

Vergleichungder Pflichten nah der Gewißheit und Wichtigkeit
ihrer Gründe,

Wenn es bey der Vergleichungder Pflichtenzue

förder�t auf ihre Gründe anfômmt, und zwar, wie �ich
leichtver�teht, nicht nur auf die Menge, und Ver�chieden»
heit, �ondern auh das Gewicht der�elben: �o muß al�o
auch die�e Beurcheilung von der Gewißheit de��en,
worauf fol ein Grund beruht, abhängig �eyn. Die

größte morali�che Gewißheithaben wir von denjenigen
Eigen�chaftenund Folgender Handlungen, die uns durch
un�ere eigeneErfahrungbekannt geworden �ind, Denn wo

�ich uù�er Urtheilauf die Erfahrungenanderer gründenmuß:
da habenwir eine gedoppelte Uncer�uchurig, der Gründ-

lichfeit ihrerUrtheileund der ‘Aufrichtigkeitihrer Reden,
Und die�e Unter�uchungwird uns niht leichtzu derjenigen
‘Gewißheitführen, die un�re eigenenErfahrungenbe

gleitet,
'

Wennwir al�o aus eigenen�ichernBeobachrungeu
:tvi��en, daß un�ere De�undheic etwas uicht vercrägkt,
‘daß durch ein gewi��es Verhaltenein anderer, dem wir

“Uebe oder Schonung �chuldig�ind, emp�indlich gekränkt
wird: �o habenwir mehrUr�ache, dieferun�erer Erfah-

‘rung gemäß zu handeln, als dem Rath,eines andernzu
folgen,
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folgen, der eben o wichtige, aber nicht eben #0ge-

wi��e Beweggründefür �ich hat.
Je mehreremit einander überein�timmendeeigene

Erfahrungenuns eine Regel des Rechcverhaltensempfe«
len; de�to mehr Verbindlichkeit bekomme�ie dadur) für
uns,

Aber nur alsdenn, wenn die Wichtigkeit der
Gräünde collidirender Pflichten, objectivi�chbetrachtet,
auf beyden Seiten gleich i�t: ent�cheidet die mehrere
Gewißheit der einen; nicht aber bey einem beträchtlichen
Unter�chiede jener Wichtigkeir. Denn auch bey �ehr
geringer Gefahr es zu verlieren, das Leben oder ein

noh wichtigeres Gut gegen einen fleinen, entbehrlis
chen Vortheil aufs Spiel zu �ehen; wäre thörigtund

pflichtwidrig.
Es mü��en al�o die�e beydenUnter�uchungenmic

einander verbunden und der Vorzugeiner Pflicht vor

der andern nach dem zu�ammenge�eßten Verhältniß
‘der Gewißheitund Wichrigkeitihrer Gründe ent�chieden
werden.

Daß eine �olche Unter�uchung in- mancherley

Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten verwickeln, niche
von allen Men�chen, auch bey gleich redlichen Ab�ichs
fen, und richtigenHauptbegriffèn,zu einem gleichen

Ausgang, und zur völligen Gewißheitnie, oder nicht
leicht gebracht werden könne; i� aus der Natur der

«Sache leicht abzumerken.,
Die Pflichten beziehen�ich entweder auf die

‘Erhaltungund Beförderunginnerer Volllommenheiten;

«oder auf den äufierlichenWohl�tand. Da nun von

innern Zu�tande die eigeneGlück�eligkeiteinesMen�che,
Ys und
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und �ein Werthfür andere, ungleichmehr abhängt,als

vom Be�iße äußerlicherGüter und Vortheile: �o erhellet
leicht die vorzäglicheWichtigkeitderjenigenPflichten, von

deren BeobachtungGüte des Charakters, Weisheitder

Denkart , Überhauptdie Bewahrungund Vermehrung
innerer Vollklommenheitenabhängt. Es i� al�o klar,
daß; diejenigenihre Pflichtennicht richtig be�timmen, die

dev Ab�icht, „ihrenKindern ein an�ehnlichesVermögen
gu hinterla��en, die Sorge für ihreAusbildungaufopfern,
und den hiezunöthigenAufwanddesrwegenein�chränken,

Aber auf die Zuverläßigkeitder angenommenen

Verhältni��e zum innern und äußern Zu�tande kommt es

doh auh an, Und es wäre niht Gewi��enhaftigkeit,

�ondern, nach der gelinde�ten Benennung, Schwachheit
und Einfalt : wenn mán in die oft gränzenlo�enForderun-
gen morali�cher Mark�chreyex willigen wollte; um der

gei�ti�hen Güter �ich oder die Seinigen cheilhafcigzu
machen , die �ie mittel�t geheimerWeisheit und Zaubers
fün�te zu ver�chaffen �ich anhei�chig machen, Was zum

wahrenBe�ten des Men�chen nöthig i�t, hat die Nacur

nicht �o tief vergraben, daß außerordentlicheAufopferuns
gen nöthig waren, um es zu erhalten, Die morali�chen
Geheimkün�te �ind insgemeineben �o wenig, als die Ver-

�prechungen der Goldmacher, nur der Kohlen werth,
womit dev er�te Dun�t gemachtwird; ge�chweige denn

der Nachtwachen, der Einkerkerung, der Abzehrung,
und der baaren Summen , die das Glü> manches ehrli«
chen Mannes. häctenmachen können, Die Columbi in
der morali�chenWelt �ind wenig�tensnochviel �eltener als

«dnder phy�i�chen.
Es
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Es gehörenal�o zur rechten Anwendungdie�er
zweyten Hauptregel,wie die oben (B. 1V, K, 1,) abge-
handeltenRegelnvon der Beurtheilung des Werths der

vornehm�tenArten von Vergnügungen und Gütern, �o
auch alle Regelnvon der Prüfung des Scheins, be�on-
ders bey den Ver�icherungen, Drohungenund Verheia
ßungender Men�chen.

|

$. 56,

Rück�ichtauf die Art der Verbindlichkeit.

Um der Wichtigkeit und Gewißheit der Folgen
willen i�t es haupr�ächlich, daß einige Pflichten eine volls

lommene Verbindlichkeit haben, für Zwangéspflichten
ange�ehen werden; da andere äußerlich,oder vor Mens

�chen, nur eine unvolllommene Verbindlichkeit habenz

weil ihre Wirkungenentweder nicht �o nothwendigzum

gemeinenBe�ten , oder im einzelnenFalle nicht �o gewiß
vorherzu�ehen, oder durch Gewalt �o gewißnicht zu begrün-
den �ind. Und �o ergiebt �ich denn al�o �chon aus den Begrife
fendie Folgez daß die vollkommenen Pflichten den uns

vollkommenen, der Regel nach, vorgehen mü��en. Und

Niemand wird es �chwer finden, �ich zu überzeugen, daß
es niht recht �eyn wúrde, zu �tehlen, zu verläumden,

�einen Vertrag zu brechen; um einem andern eine Gea

fälligfeit,eine Wohlthat zu erwei�en, die man wohl,
wenn es ohneNachtheilder vollkommenen Pflichtengee

�chehenkönnte, ihmzu erwei�en, der tiebe nachverbuns

den wäre.
Aber Ausnahmenleidet do auch die�e Regel;

und dies erhellet�chonaus ihren allgemeinenOri
densenn
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Denn�ollte es nichtFällegeben können, wo die Hand-
lung, zu welcherdie Men�chenliebe auffordert, ein weit

größeresGut gewähren,ein größeres Uebel abwenden

fönnte, als die vollfommene Pflichezur Ab�icht hat?

Und Fälle auh, wo �ich mit morali�chèr Gewißheitvor-

her �ehen ließe, daß die Vernachlaßigungder vollklomme-
ner Pflicht nicht deù gewöhnlichennachtheiligenErfolg
habenwerde; vielleichteben deswegen, weil nur die Bes

obachtungeiner wichtigenLiebespflichtdie Ur�ache davon

war ?.

Wenn einer einen un�chuldigen Gefangenenlos-

faufte, einer verla��enen, in äußer�ter Dürftigkeit ver-

�hmachtenden, den gefährlich�ten]Ver�uchungen, der

Verzweiflungnahe gebrachtenFamilie den ernährenden
und be�hüßendenVater wieder gäbe, mit dem Geld,
das er auf die�en Tag einen Gläubiger zu bezahlenver-

�prochen hätte, ‘von dem er wüßte, oder wahr�cheinlich
vermuthendürfte, daß er es zur Noth entbehrenkönnte ;
wenn er ohne die�e Verwendungkeine Hülfe aufzutreiben
im Stande gewe�en wäre: wer könnte die�e That mißbil-
ligen; welcher Vernünfcigefür die gemeine Sicherheit des

Eigenthumsdadurchbe�orgtwerden ; welcherGläubiger
hartherziggenug �eyn, um den Wohlthäter, unter die�en
Um�tänden, einer Ungerechtigkeitzu be�chuldigen?Soll-

te ein Eingrif in das Eigenthumanderer in der äußer�ten
Noth nur zur eigenenErrettungerlaubt �eyn; nicht auh

zur Rettung anderer? Edler wäre doh nochdie That in

die�em leztemFall ; wenn gleich der Antriebdazu in den

gemeinenAnlagender Natur nicht �o �tark als zur er�ten,
Aber wenn man den Bedingungen, die �olcheAus-

nähmsfáâlleerfordern„und den Gründen der Regel gengu

nach-
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nachdenfr;�o �ieht man deutlich ein , daß jene nur �elteñ
vorkommenkönnen;und, wenn Zeit zur Ueberlegungi�t,
niche anders als mic der größe�ten Behut�amkeit anges
ñominen und behandeltwerden dürfen,

Jn Rück�ichtauf den Grunb und die Art ihrer
Verbindlichkeicwerdén die Ge�ebe auch'in göttliche:und

men�chlicheeingetheilt. Und für den Wider�pruch diez

�er béyderleyGe�ebei�t die Regel, daß;man Gott mehy
gehorchenmü��e, als den Men�chen, nicht nur be«

kannt, �ondern auchunläugbar, wenn �ie richtig ver�tan-
den und angewendet wird, Es muß-nemlich:dabey nicht
fur das Vorgeben, daß das eine Ge�eß: den göttlichez
Willen ankündige; hinlänglich:gegründet: �eyn ; �ondeön

auch unter�ucht: werden, ob das: göttlichesGe�eß ‘in der

Ausdehnung und nach den Be�timmungen zu ver�tehen
�ey, bey welchenes dem Willen eines ‘irdi�chen Obera
vider�pcihe. Der Schwärmer �agt auh, man muß
Gott mehrgehorchen, als dem Men�chen; indem er der

Verführungeines gottesverge��enen Betrügers, oder �ei-
nen eigenenTräumen Gehör giebt; und einen Aufruhr
gegen �einen rechtmäßigenRegentenerregt oder ver�tärkt ;

ver dem Fanatismus Gränzen �ehen , den Aberglauben
ausrotten wollte,

‘Die natürlich mögliche.Erkenntniß" des göttlla
<enwWillens hat eben die�elben Gründe, auf wel

chendie Beurtheilungun�erer Pflichtenüberhauptberuht;
nenilichdié ‘nothwendigen‘und gewöhnlichenVerhältni��e
und Folgender Dinge und un�erer Handlungen: Der

Gehor�amgegen �ichtbare Oberhäupterwird eben hiedurch
zur Pfliht. Und die�e Pflichej,indem �ie un�ere Frey-
heit ein�chränkt,hebe, �o wie andere ge�ell�chaftlicheVer-

erâge, mancheder ur�prünglichnatürlichen, und in �o
fern
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fernvon der Gottheitvorge�chriebenenPflichtenganz. auf,
oder �chränkt �ie ein, Unter dem Zwange:der ge�ell�chafts
lichen Ein�chränkungund der Abhängigkeitvon �o mans.

chenGe�eßen un�erer Obern , können wir nicht úberall

handeln, wie wir zu handeln natürlich geneigr, und wenn

wir mehr Freyheithärten, zu handelnverpflichtetwären ;

mü��en manches Gute unterla��en, manches Bö�e mit ane

�ehn „ wohlauch �elb} mic befördern helfen, Da nems

lich wo: un�ere Wider�pen�tigkeitgrößere Uebel nach �ich

ziehen„- vielleicht auch das Gute, was das Bö�e doch
überwiegt, mic �töhrenwürde,

Von den �treitenden Pflichtenkann die eine eine

ab�olute Verbindlichkeithaben, eine Grundpflicht�eyn,
die aus deminnern We�en der Men�chheitoder den all«

gemeinStatt findendenVerhältni��en ent�pringt ; die ans

dere eine hypotheti�che, auf be�ondere, nicht �chlechtere.
dings nothwendigeVerhälcni��e und Einrichtungen.�ich
beziehen, Je weiter �ih der Grund einer Pflicht ers

�tre>t ; je mehr auf ihm die ganze Wohlfarth des Mens

�chen und das We�en der Gerechtigkeit beruht; de�to gee

fährlichér¡nuß es einem jeden �cheinen, �olch einer Pfliche

entgegen zu handeln, Je zufälligerhingegenund verän«

derlicher dasjenigei�t, worauf eine Pflicht �ich beziehtz

de�to eherláßt �ich denken, daß �ie beyder Colli�ion nacha

ge�eßt werden föônne. Wenn uns von einer Pflicht inga

be�onderedies ausdrülich befanne i�t; daß �ich dabey feia.

ne be�timmte Art der Beobachtung, Und keine gewi��e
Quantität der Handlung allgemein vor�chreibenla��e z

fonderndaß die eine und die andere nah den Um�tänden
�ich richten mü��e: �o if um �o wehr zu erwarten , daf
�ich aufihrerSeite Auskunftmü��e findenla��en , wenn

�ia
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�ie mic andern Pflichtenin Streit geräth, So i�t in Ans

�ehung des Alimo�engebensund der Arbeit�amkeirwenig
oder -gar nichts von be�timmter Arc und Quantität ab�os
lute Pflichtdes Men�chenz �ondern alles , oder. das Meis
�te hângtvon den Um�tänden, dem Vermögenund- den

Verhältni��eneines jeden ab. Wenn al�o mit der einen

die Pflicheder Selb�terhaltung, oder die Pflicht,dem Mü�e
�iggang und der ttederlichkeit zu �teuern , mir der andery.
die Sorge für die Ge�undheitzu fkreiten�cheint ; �o wird
es �elten �chwer �eyn, bey der Unter�cheidungdes Ab�olus
ten und Hypotheti�chenein Verhaltenauszufinden, wels
ches von beydenSeiten pflichemäßigi�t.

Aber es beruht auf die�en Grund�äßen:�o- vieles,
daß �ie verdienen , durch einige wichtigere, aber au zwei«
felhaftere Anwendungen in mehreresUchtge�eßt zu
werden

: $. 57.
Ob es re<t werden fönne, einen Un�chuldizender Erhaltung

anderer Men�chen aufzuopfezn.

Esi� hiernichtdie Frage, ob der Erhaltung.dss
Lebens eines andern Men�chen etwas von dem Eigenthus
meeines andern -in An�ehungäußerlicherGüter aufgeop-
fere, oder er auch, in äußer�ter Noth, zu einem Liebes«
dien�t gezwungenwerden könne?Dies wird leichtzugeges
benz und i�t im Vorhergehenden�chon ausgemachtwors

den. ($. 43.) Nur, weil aucheine gerehteEin�chrän
kung eines Ge�egesniht weiter gehen darf, als ihr
Grund reichet:�o i� derjenige, der das Eigenthum-des

andern in der Nothgebrauche, zur Ent�chädigungde�-
�elben verpflichtet, �o weir �ie. ihmmöglichi�t, Denne
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viè Natur räumteihm hiebeyniche mehr ein, als zu �ele
géèéErhaltung nöthig i�t, Wenn nun hiezu nicht nöthig
i, daß er das. gebrguchteGur::nicheer�tatte, oder den

èrzwungenen Dien�t des andern nirhr.vergüte: �o darf er

�ich dem auch nicht entziehen,
Auch’läßt-�ih:wöhlbewei�en, daß in Ge�ell�chaf-

tèn, vermöge der Verpflichtungeines jedenMitgliedes
güm Zweckeund gemeinenBe�ten ‘der Ge�ell�<zaft , die�e
bdér ihre:Obëthäupter;*noch weiter, als jenes ur�prüng-
t-und gemêineNothrecht �ich er�tre>cnde Rechtehaben
Egûnen, det Wohl des- Ganzen etwas von den eigens
thúmlichenGüternder Ge�ell�chaft aufzuopfern, Nur

fômmc es freylichin jedweden �cl<hen Fällen darauf an,

was dié Ge�eéll�chaft-die�en Mitgliedern, und �it ihrin
Gèn--Grundverträgenausdrüclich- ver�prochen haben,
Und ge�pielt muß niht mit dem Namen des gemeinen
Be�ten, und dasjenige dafür ausgegebenwerden, was

den ge�ell�chaftlichenAb�ichten , und �o mit Allen, die �it
Hélidbten,.weder mhittelbar no< unmittelbar Vortheil
bringt; �ondern nur’ivgend einem mächtigen Theile, Und

‘endlih muß-derWerth wirklih gemeinnögiger Zwecke,
«wenn �ie durchEingriffein Rechteder Einzelnenbefördert
werden �ollen, niht. nur überhaupt, �ondern auch :na<
‘vèr Vergleichungmit dem , was dabey.aufgeopfert web-

:den �oll, beurtheiletwerden. Wenri“.dur<hSchmäte-
‘rung oder EncziehungihreGerecht�amevile einzelneMik-

glieder mit Haß und-Mißtrauen gegen ihreOdernerfüllt;
‘wenn durch das zweifelhafteRecht die�er Eingri��e das

An�ehn der�elbenund der Glaube an Gerechtigkeit�ehr
er�chüttert werden würden: �o müßte der anderweitige
Vortheil, der fürdie Gefell�thaftdadur< bewirkt wer-

den
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‘den �oll, wenig�tens �ehr groß und �ehr gewiß �eyn, wenn

�olche Aufopferungenpflihtmäßig�eyn �ollten, Mögliche
Ent�chädigungwird ohnedemauch hier immer für Pflicht
erfánnt werden mü��en, wenn man den er�ten Rechts-
gründendabey.nachgeht.

Aber was hier eigentli unter�uchtwerden �ollte,
betriftwichtigereEingriffe und Aufopferungen; �olché,die

gleich dadurch von den vorigen �ich unter�cheiden und

wichtiger er�cheinen, daß feine Ent�chädigung dabeymög-
lich i�t, Kann das Lebeneines Un�chuldigen, kann �eine
Ehré dem Be�ten anderer mit Recht aufgeopfertwerden ?

Die Frage kann in zwo andere’zerlegtund dadurch
genauer be�timmt werden. Die eine ‘i�t die�e: : ob eín

einzelnerMen�ch �einer Erhaltung das teben eines Un:

�chuldigen aufopfern dürfe? Die andere : ob Ge�ell�chaf-
ten und ihre Obern dem gemeinenBe�ten das Lebenoder

die Ehre eines un�chuldigenMitgliedes oder Fremden
aufopferndürfen?

Die er�te i�t im Vorhergehenden�chon erörterc
worden. Und wird, wenig�tens unter der Voraus�eßung
eines andern Lebens , bey deutlichen Grundbegriffenvon

dem was recht i�t , allemal verneinet werden mü��en.
Aber Ge�ell�chaften habenvielleicht auch hierinne

mehrereRechte, denn einzelne Men�chen, An ihrer
Erhaltung, der Erhaltungvieler i�t wenig�tens mehrge-

‘legen, als an der Erhaltungeines einzelnen, Das klei-

nere Gut darf ja , muß, beyder Colli�ion, dem Größern
aufgeopfertwerden? Um vor úbereilter , ein�eitigerBe-

Urtheilungdie�er wichtigenFrage uns in Acht zu nehmen;z
wollen wir mancherleyBe�timmungen , die ihr gegeben
werden fönnen , von einander unter�cheiden,

Dritter Theil, 3 Daß
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Daßes eine der edel�ten und erhaben�tenPflichten
�eyn fônne,, �ein Lebenund �ein ganzes irdi�ches Glück

fr die Erhaltung des Lebens und der Wohlfarthvieler

andern , als eines grôßernGutes freywillighinzugeben;
wird Niemand läugnen, der Gefühle.von Edelmuth in

�ich hat, und die ganze Be�timmung des Men�chen richs
‘tig denkt, Bey einer �olchen �reywilllgenAufopferung
wird niht nur âuf der einen Seite Hülfe ge�chaft, und

Dem , der �ich aufopfert, i�t der Lohnder Tugendgewiß;
�ondern das Feuer der Tugend wird auch in aller Herzen

‘dadurch angefacht, Beym Gedanken an das Bey�piel
eines �olchenOpfers, das ihr freywilliggebracht wurde,
�cheinen die gemeinenOpfer, die �ie verlangt, nicht mehr
fo �chwer, Nicht al�o, wenn dies Opfergewalt�am er-

zwungen wird. Empörendes Gefühl der Ungerechtig-
keit, der Unterdrü>ungwühlein der Seele des Leidenden
verzweifelndfluchter vielleicht der men�chlichen Ge�ell-
�chaft, vielleicht — �einemDa�eyn, Und durch äußer-
liche Uebel i�t vielleicht auf immer der Grund zu innerm
weit größernUebel gelegtworden. Und die Zeugen und

Mitgeno��en einer �olchen That? Sollen �ie die Gefühle
des Mitleidens und Wohlwollensbeybehalten; und ihr �o
erhaltenesleben ruhig genießenfönnen? Sollen �ie die

gemeinenGrundbegriffevon Gerechtigkeitin allen. übri-

gen Fällen beybehalten;oder Verleßkungender�elben , Be-

trug, Verkäumdung, Meuchelmord, für erlaubt halten,
�o oft ihnen ein größererVortheil als Nachtheildaraus

zu ent�tehen �cheint?

Aber, könnte man �agen, es �oll dies nur ein
Recht für die Ge�ell�chaft�eyn; nicht für einzelneMen.
�cher. — Aberwenn die Folgen,die‘beyden Einzelnen

dar-
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daraus ent�tehen, > verderblih�ind, wie fann es der

Ge�ell�chaftRecht�eyn? Und überhaupt aus welchem
Grunde ?

Ein volllommenesdurch den Vereinigungs- und

Unterwerfungsvertragihr gegründetesRecht �cheine es

er�tlich, nah gemein naturlichen Begriffenund Grund«

�äßen, gewißniche zu �eyn, Denn niche nur treten die

Men�chen in die Ge�ell�chaft, nicht um darinne ihr Vere
derben , �ondern ihreSicherheit.und Wohlfarth fe�ter zu

begründen; �ondern der Gedanfe, daß zur Erhaltung der
ge�ell�chaftlichenAb�ichten , Aufop�erungder Un�ctuld bis
weilen erfordert werde, gehört �o wenig zu den Jdeen des

gemeinen Men�chenver�tandes und des gemeinen:Unter-
richtes; daß gewiß unter vielen Tau�enden nicht einer i�,
bey dem man ihn voraus�eßen , und �odann auch als eine

der Bedingungen „ denen er �ich bey�einer Aufnahmeuns

kerworfenhärte, voraus�eßhendür�te, Und doh müßte
eine �olcheBedingung,eben deswegenweil �ie �o wichtig,
und das Rechedabey �o zweifelhafti�t, vor allen andern

dusdrücklih ausgemacht, oder wenig�tens mic völliger
Sicherhelc, 'als �till�chweigend anerkannr vorausge�eht
worden �eyn; wo �ie gültig�eyn �ollte, Ganz etwas an-
ders i�t das Recht; den Schuldigen am éeben zu ras»
fen. Dies i� eiîn Reche , welches �chon das natürliche

Vertheidigungsrechtenthält; und welchesal�o auch in der

Ge�ell�chaft,ohnebe�ondersauegemiachtzu �eyn, Srcace

findet;�o fern es zur Sicherheitnöthigi�t, Und da es nicht
nur in8gemein von allen Men�chenfür nothwendiggehal=
ten wird; �ondern auch keiner wider �einen Willen in den

Fall kömmt , wo es ausgeûbewerden kann : �o wider�eßt
�ich die natürlicheNeigungund Vernun�eniche, wenn

332 die
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bieAnerkennungde��elbenausdrüctichoder �till�<wei-
gendverlangtwird,

|

Und wenn nicht behauptetwerden fat, daß jenes
angeblicheRecht , Un�chuldigeaufzuopfern,mittel�t des

Grundvertragsbegründetworden i�: “fo fann man �i<
auchniht zum Beweisde��elben auf den Grund�as, daß
das Be�té der Einzelnendem gemeinenBe�ten nach-

�tehenmú��e, berufen, Denndie�er Grund�ab , beruhe,
als ein Grund�aß des ge�ell�chaftlichenZwangsrechtesbe-

trachtet, �o wie alle übrigedahingehörigeGrund�äße, auf
dem Grundvertrage;und kann al�o nichts enthaltenund

bewei�en,was nichfin jenemauch enthaltèn und daraus

erweislich-i�,
Aber wenn es auch zu �olchenAufopferungenkein

volllommenes und aus den gemeinenGründen des Ge�ell»
�chaftsrechtesallen Men�chen einleuchtendes Recht giebt;
könnten �ie nicht dochvielleicht vor dem Gewi��en zu ver-

antworten , und aus den allerer�ten Gründen des Rechts

folgbar�eyn? Auchdies nicht , unter der Voraus�eßung,
daß ein Gott i�t und ein- anderes ‘eben. Denn unter

die�er Voraus�ebung

1) i� eben�o wenigfür mehrereMen�chenund für
Ge�ell�chaftenals für Einzelneein Recheérweislich , der

Erhaltung ihreséebens,als einer ab�oluten Pflicht und

legcrenAb�icht, alles, und-insbe�bnderédie Grundpflich-
ten der Gérechtigfeit aufzuopfern.Wasden-aus der all-

gemeinenMen�chennaturfolgendenGrundbegriffenwider

�pricht, fann bey vielen Men�chen eben �o wenig reche

�eyn, als beyEinzelnen. Unter der Voraus�ehung eines

andern Lebenswider�prichtaber eine �olche Aufopferung
der
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der Un�chuld den Grundtrieben und daraus ent�pringenden
morali�chen Grundbegriffen.

2) Mü��en Ge�ell�chaften �o wohlals einzelneMen-

�chen die Gränzenihrermorali�chen Freyheitund Wirk-
�anifeit da anerfennen,wo �ie die�en Grundbegriffenents

Hegen handelnwürden;mü��en den Ausgang der Sachen
und ihr Schif�al Goceüberla��en, Denn es kann nicht
angenommen iverden,daßer eine‘Art zu handelnuns zur
Pflichegemachthabe, die �o den natürlich�ten Empfinduw-
gen und den Grundge�eßender allgemeinenSicherheit
und Wohlfarthwider�pricht, wie die vor�eblicheAufopfe-
rung eines Un�chuldigen,OhneGottes zu verge��en , oder

an de��en Weisheicund Allgenug�amkeitzu zweifeln; oh-
ne am Jrdi�chen niedrig �innlichzu kleben, oder uneine

gedenk der natürlichen Gleichheitaller Men�chen �ich über
das Men�chenrecht zu erheben; oder endlichohnevonder

Leiden�chaft erhißtund verblendet zu �eyn; können �chwer-
lich Men�chenzueinem �olchenOpfer �ich ent�chließen, es

mag nun den Vortheilvieler oder wenigerzur Ab�icht
haben,

'

Noch einleuchtenderaber i�t das Unrecht �olcher
Handlungen;- wenn �ie nicht einmal zur Abwendung dér

äußer�ten Noth unternommen werden; �ondern etwa nur,
um eine mögliche fünftige Gefahr abzuwenden;einen

Krieg, der aus gerechten, aber be�chwerlichen, in die

gegenwärtigeScaacsverfa��ung nicht wohl einpa��enden
An�prüchen ene�tehen konnte; um ein fleinesStuf

Herr�chaft, eine Provinz nicht zu verlieren}oder wohl
gar nur, um ‘von einem mächtigenMi��ethäter, einem

U�urpator oder Tyrannen, oder �einen bö�en Rachgebern
wohlverdienteSchandeuud Scrafe abzuwenden,Und

Z 3 wenn
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wenn man in die Ge�chichtewirklicher�olcherFälleeln wes

nig genauer eingeht, wo dergleichenungerechteOpfer ges

bracht worden �ind: �o i�t es gar niche �chwer �ich zu übers

zeugen , daß die Beweggründeviel mehr von der lehten
Art als von wahrergemeinerNoth, von der Nothwens
digkeit, entweder viele Un�chuldige ins äußer�te Verders-

ben gerathenzu la��en , oder einen darinn zu �türzen, hers
genommen waren.

Wenn der Verlu�t der Ehre mit dem Verlli�te des
Vermögens; �ein teben zu genießen und zum Nugen an-

derer Men�chen anzuwenden, verknüpft i�t: �o läßt �ich
eben �o wenigein aus andern Pflichtenent�tehendesRecht
gedenken, einen Un�chuldigenum �eine Ehrezu bringen,
als ihm �ein Lebenzu nehinén*),

|

Die�e Unter�uchungen�ollen �ich zwar nur auf die

Rechte der Men�chen beziehen, Wenn wir unterde��en
un�ere Begriffe von den morali�chen Eigen�chaften
Gottes, nicht anders, als nah dem, was wir, nach
un�erem Ver�tande, für recht halten mü��en , be�timmen

Fônnen: �o würde eine Anroendung die�er Grund�äßé auf
Gott und �eine Regierung uns nicht weit vam Ziel entfer-
nen. Und ich ge�tehe gern, daß ih es für feine an-

nehmlihèMeynung halte, daß Gott nie wieder zu er�e-

HendesElend, wohlgar ewiges ÚberwiegendesElend eie

nigen �einer Ge�chöpfe durch �einen freyenRath�chlußha-
be zutheilenfönnen; in der Ab�icht, andere de�io glü>-

licher
A

#) Eine unter die�em Grund�ah mit�tehendebe�ondere Unter-
�uchungi�t vortreflichausgeführtin dem Di�cours �ur ls

préjugédes peines infamantes, Par Mer, la Cretelle,
1784,
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lichev zu machen. Gote hat �reylich unendlich mehr
Rechte. über. �eine Ge�chöpfe,als Men�chen über ihres
Gleichen nie habenfönnen. Aber er hat auh unendlich
mehrWeisheit.und. Macht-als �te; um niche in Verle-

genheitzu fommen , und Mittel der Verzweifkungergrei-
fen zu mü��en, wie die �chwachen und kurz�ichtigenEr-

den�óhne, Doch,da die�e Materie hier niché.nah alien

Beziehungenaufgeklärtwerden kann: �o �oll auch das

Se�agie nicht als eine Ent�cheidung.ange�ehenwerden ;

�oudern nun als eine. Bemerkungeiniger.dazudienlicher
Ge�ichtspunkte,,

y '

$ 5%.
Oh eln Regentdie ihmzu. Bedingungen gemachten.Grundge�eße

dera.gemeiuen.Be�ten. des Staats aufzuop�etu bezechtiger
�eyn. fónge?

Dies i�t ohne.Zweifeleine.der wichtig�ten, aber

auch.verwickelt�tenFragen in dex ganzen natürlichen
Rechtswi��en�cha�t; �ehr ge�chi>é, die Allgemeinheitund

Be�timmtheit der Grundbegriffean �ich erfor�chen.zu la�s
�en. Zur Aufklärungder�elbeni�t zuförder|nöchig, daß
deuelich angezeigt.werde, was man unter- Grundgefe-
ßenhier zu. ver�tehen.habe. Nemlich diejenigenGe�ehe,
die entweder von. der gauzen. Nation, oder von einzelnen
Theilendev�elben. dem Regenten zur genauern Be�tim--
mung �einer.Gewalt , entweder. gleich.beyder Wahl de�-
�elbenund Unterwerfungausgemache, oder auch nachher
durcheinen Vertragin gleicherAb�ichéhinzuge�eßtwor-

den �ind. Man fann überhauptwohl naturliche und

willkührlicheGrundge�egeder Seaaten unter�cheiden,
Daaber die naturlichen,die fichauch unge�agt ver�tehen

34 �ol-



369 Buch V. Haupt�tück11L,

follen, nichts anders erithaltenfönnen , als was der na«

túrlich�ten Ab�ichtder bürgerlichenGe�ell�chaft gemäßi;
nemlih Beförderungdes gemeinen Be�ten, haupt�ächs
lih durchmehrereSicherheit.: �o läßt �ich eine Colli�ion
der Wohlfarth eines Staats mit den nacürlichen

Ge�ehen nicht wohl denken, Oder was hiehergezogen
werden möchte, i�t �chon im vorhergehenden$.-erörtert
worden,

E

Al�o bezieht�ich die Frage eigentli auf willkühr-
liche, ausdrüflih ausgemachte Grundge�ege; die frey«
lich wohl �o be�chaffen�eyn können, daß �ie dem gemei«
nen Be�ten hinderlich�ind, oder unter gewi��en Um�tän»
den werden können,

Und wenn das Recht eines Regenten, in �ol<
einem Fall von den Grundge�eßzenabzuweichenoder �ie
ganz umzu�toßen, darum gleich�cheint geläugnet wer-

den zu mü��en; weil ein Vertrag keine übér �eine Bedins

gungen gehendeRechte giebt: �o la��en �ich doch gegen
die�en allgemeinen Grund noch allerley Einwendungen
machen.

1) Dasnacärliche Recht der Verträge , kann man

�agen, i� nichtdas höch�teGrundge�eßder Natur; da��elbe
Fann die Grundpflichtender Men�chheitwohl genauer

be�timmenz. -aber nicht aufheben, Die Grundpfliche
eines Men�chen aber be�tehtdarinne, in jedemVerhält«
ni��e, mit �einen Kräften und Wirkungsmitteln �o viel

Gutes zu �tiften, als ihm möglichi�t, Die�er ab�oluten
Grundpflichtmü��en al�o auch jedebe�ondern , und jede po�i
tiven Pflichteneines Regentenuntergeordnet �eyn. Wenn

al�o ein Staat uncer �einer fehlerhaftenVerfa��ung leidet ,

und der Negentes ín �einer Gewalt hat, �ie zu verán-

dernz
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dern :: �o i�t er dazu verpflichtetzau, wenner-die Ei
willigung der Scände dazu nicht erlangenkann, ohne
die�e, es zu thun,

2) Kein Vertrag könne vernünftigerWei�e in dem

Sinn genommen werden , daß der eine Theil-�ein Ver»

�prechen halten mü��e, auch wenn es dem andern Theil
gumoffenbarengroßen Schaden, den die�er aber vielleicht
nichf ein�ieht, gereichenwürde. Al�o dürfteauh das

Ver�prechen eines Regenten, über die Fundamenctalge�eßs
gu halten, und ihnengetreu zubleiben , nicht.�o ausgelegt
werden.

3) Wenn man die�en Gründen entgegen �ehe-
daß eine Veränderung der Grundge�eße, die. dem

Staate zum offenbarengroßen Vortheilgereiche, und

durch. die Um�tände nothwendigwerde, auch wohldie

Einwilligung der Nation erhaltenwerde; und daß hls
gegen um �o mehran der Gewißheitund Wichtigkeitdes

davon erwarteten Vortheils gezweifeltwerden müßte,
je �chwerer es wäre, die�e Einwilligungzu erhalten: �s
kann auchhierauf ver�chiedenes, was Gewichthat , ge-

antwortet werden, Nicht immer, kann man �agen,
leidet die Sache den Auf�chub, der zur Einholung und

Vexrelnigung�o vieler Stimmennöthig i�t, der Staak

kônuce zu Grunde gehen, oder- in die äußer�te Noth
gerathen; wenn der Regent �äumen wollte, den Schritt"
zu thun, der zwar gegen die äusdrücklichenGrundge�eße
i�t, aber das einzigeRettungsmittelenthält. Es mag.
etwas auch noth �o gemeinnüßig�eyn; �o finden�ich doh
unter einer. �o großen und vermi�chtenMenge,

“

als ein

Volk, oder auh nur die Reprä�entanten und Anführer
der Partheyea �ind, ¿mmer viele, die es be�treiten.

Z5 Einí-
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Einige aus Eigennub; denn was dem gemnelnenBe�ten
hinderlichi�t, hat immer. vortheilhafteFolgenfüreinige
Andere aus Achtung �árs Alte, aus Liebe zum Gewohn-
fen, und Ab�cheu vor alien Neuerungen, Noch andere

aufs Mißtrauen gegen die Möglichkeitder Ausführung,
und Éleingei�ti�cher Furcht vor den dabeymöglichenübeln

Erfolgen; oder ebén �o Éleingei�ti�cherStreit�ucht und

Rechthaberey. Die�en lestern fann nie anders Ueberzeus
gung und Beyfall abgewonnenwerden , als durchdie That
felb�i, Js ge�chehen: fo �ind �ia zufrieden; bewundern

vielleicht am lebhafte�tenden kühnen treflihen Streich ;

aber mit ihremgutenWillertwärs er nie unternommen

worden,
'

Die�en. Gründen �eót man entgegen3

1) daß freylih die ab�oluten Grundpflichéendes

Men�chen durch po�itive Ge�ese und Verträge nicht

aufgehobenwerden können, Aber die ab�olute höch�te
Pflicht des Men�chen �ey nicht, überall nach �einer
be�ten Erkeuntnißzu handeln, und.zu thun, was ihm
gut dünft, ohne Rück�icht auf bereits eingegangene
Verbindungenz �ondern in allen be�ondern Fällen und

Angelegenheiteno. viel Gutes zu �chaffen, als �eine
Kräfte und Verhältni��e ihm ge�tatten, Wolle

man nicht die�e Be�timmung der Grundpflichtgelten
la��en �o verlóre �ich das An�ehn aller po�itiven Gee

�eze und Subordinationen der Men�chen, Ein

jeder bliebe, aller eingegangenerVerbindungenungeach-
tet, im Grunde immer im Stande der naturlichenFrey-
heie, Denn mehr Recht hätte er auh da in �el«
nem Gewi��en niche, als Gutes, �o viel ihm môg-
lich i�t, nah �einer be�ten Erkenntniszu �chaffen,

|

Aber
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Aber weil die Men�chen, indem �le-“ihrer be�tmög-
lich�ten und �icher�ten Erkenntniß zu folge glauben¿fo
ofe durh Jrrehümerund Leiden�chaftenregiertwürden: -

�o �ey es eben deswegennothwendig,daß �ie ihrerFreyheit
gewi��e Gränzen �ehteny mittel�t �olcherGrund�äge,

deren Nüslichkeitim Allgemeinen einleuchteuderi�t,
als der Vortheilder Abweichungvon den�elbenim einzels
nen Fall nicht �eyn kann, YJusbe�ondere�ey es bey den

�o verwifelten Angelegenheitender bürgerlichenGe�ells
�chaften nothwendigbefunden worden, nicht alles der

Weishele und Willkühr der Regenten zu überla��en,
Zu dem Ende�eyn die Grundge�eße; deren Verleßuttg
greife al�o die bürgerlicheGe�ell�chaft in ihrem irinèéd

Grund und We�en an, lö�e die Bande der�elben auf
und enthalteal�o offenbareine Ueber�chreitungder Orâns

zen der irgend einem Mitgliedein der�elbenzufkornmene
den rechtmäßigenFreyheit,

2) Jmmerhinmögen Verträge nicht verbindlich
�eyn, în �o weic die Erfüllungder�elbendemjenigen, dem

ver�prochen worden i�t, zum offenbarengroßen Schaden

gereichte. Daraus folge aber für die Regenten, in Abe

�icht auf die Grundge�eße, nur �o viel; daß, wenn

einer ein�ieht, beyder gegenwärtigenCon�titution , und

unter den Grundge�eßen,die ihnein�chränken, Gutes zu

thun, wie er gern wollte, gehedie Nation ihremUntere
gang entgegen: ihm das Recht zukomme, wofernman

feine be��ere Grundverfa��ungannehmenwill, die Res

gierung niederzulegen.Wenig�tens unter der Vor«

aus�ezung, daß er nicht einmal überwiegendGutes �tif-
ten kónnte, oder mehrals ein anderer, der etwa �eine

Stelle
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Stelle einnehmen,würde, Eine Voraus�eßung, die

pber beyeinem,Regenten, dem es �o ganz allein ums

gemeine Be�te zu thun i�t, kaum Wahr�cheinlich-
Feit hae,

3) Endlichbehauptendiejenigen,diefür die Unver-

leblicheitder Fundamentalge�ehe�ireiten , daß alles, was,

die�en zuwider, nur mit Gewalt vom RegentenzuStan-
de gebracht werden kann, unter die�er Bedingungnie

ein wahres Gut �ey, Ueberhauptnemlih komme es bey
Der BeurtheilungderDinge, diegut und nüglichfürandere

�eyn �ollen, auf die�er andern Begriffeund Neigungen,

Veorurtheileund Gewohnheitenhaupt�ächlichan. Das

ádeali�che Be�te �ey nicht immer das Be�te für Men�chen
in gewi��en Zeiten und tagen, Und auch dasjenige,
was an-�ih wirfli< ihrem wahrenBe�ten gemäß �eyn
würde, Fônne anders werden und wirken, �o bald .es

ihnen wider Willen aufgedrungenwird, Kömme niche
bey allen Dingenauf die Nebenvor�tellungenfa�t das

mei�te an? Der mit �olchen von Regentengewalt�amun-

ternommenen Reformen nur bisweilen , nicht immer ver-

bundenen , aber mehr in die Sinne fallendenUebel, der

Rebellionen , bürgerlichenKriegeünd langefortwähren-
den innern Zerrúttungenzu ge�hweigen; welchérVor-

theil fann in Vergleichungge�eht werden mit dem Mi�s
krauen, das daherent�teht, gegen die Gerechtigkeitdes Res

genten, die we�entlich�te �einer Eigen�chaften; gegen‘die

Be�orgniß, daß nun nichtsmehrvor willkührlichenEins-

griffen und Einzlehungenge�ichert �eyn werde; weil
der Scheinvon Gemeinnüßigkeit,derden Regentenbewogen-
hat, in einemScúcke voti den Grundge�eßenabzuweichen,
auf jedwederandern Seite leicheauch enc�tehenfönne;

Und
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Und in’ der That findet die�e Befötynißin dér Gez:

�chichte*-dér willkührlichenRegierungbnmur allzuviele:
Rechrfertigung, Und �ollte darum- nit ein guter Re-

gént �elb�t die�e Gefahr des -verführéri�chenBey�piels..
über alles andere fürchten? — Bey- wahrer Noth,
wo és darauf anfomméè, durch außerordentlicheMaas:*
regel’außerordentlicheGefahrenabzuwenden, würden

ohne‘Zweifelallemal die ñatúrlichenEmpfindungenund

Triebe t° Recht behaupten; und die“Stimme des

Volks, welchèsallein-der bürgerlichén-Ge�ell�chaftDa-
�eyn giebt, werde das Ge�chréy der Partheyèën,,die ihren
Vortheil im gemeinen Elend �uïhèn, überwältigen.
Möge dann gleichwohlder Regent, a8 rer und"
erleuchtete�ter Bürger die�e dutch Nakturgefühleausgeë
preßte tvahre Volks�timmé durch-Zuge�ellungder �eini-
genvee�täcfen und — ihr folgen, Aber das �eyenhöch
�tléene ‘Fälle; und nicht diejenigen, auf’welche‘das

Recht des Regentengegen Gruridge�eßezu hanbeln, von

denjenigen, die es vertheidigen, einge�chränktju werden

pflege, So bald man es aber weiter ausdehne; entwe-

der auf Fâlle, wo die Ab�icht nur i�t, des Guten mehr
zi vérah�taltenz odet auf Uebel, die nur der Regent ,

nicht das ‘Volk, fúr �o überwiegendgroß und’ gewiß

hâlt, daß ihnen die Grund�tügen aller bürgerlichen
Rechte und. Verpflichtuigenaufgeopfertwerdendürfen;
auf Fâlle, woer dur alle Macht der Vor�tellungen
niché Einwilligung,nicht laute und ent�chiedeneVolks-

�timme bewirken kann: �o �ey es unerlaubte Ausdehnung
�einerGewalt, allzugroßesZutrauen in �eine Ein�ich-
ten, allzuwenigZutrauen in die natärlicheKraft und

Weisheiceiner ganzen Nation ; allzuwenigZutrauenge-

gen
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gen die Gortheit,. Ein Regent, der �elne ‘ge
�ebmäßiqe Gewalt durh die Macht der Wetisheit
Und der Liebe zu ver�tärken weiß , ‘hatimmer Gewale

genug, Gurtes zu �tiften, Je mehr er Weisheitund

reine Liebe zum Guten be�it; de�to. wenigerhac er

nôthig , gewaltethätigzu Werke zu gehen, Je mehrer

aus Mangel jener Eigen�chaftenhiezu �ich genöthiget
glaubr; de�to weniger wird man ihm das Reche:dazu
bewei�en fönnen, Haben nicht, ohnealle Gewalt, durch
die Macht. der: Vor�tellungen, Men�chen aus den nie

drig�ten Cla��en , die größtenRevolutionen,oft �chnell,

bewirkt? Und ein wei�er und guter Regente,�ollte Gutes

nicht anders als. durch gewalt�ame, die Grundbegriffe
von Gerechtigkeitverlezende, Mittel bewirken können?

Lang�amer . gleihwohl, aber wohlthätlgerauch im Gan-

zen, Weniger �hmeichelhaft für ihn; wenn er nur

mächtig,nah gemeinen Begriffen, �cheinenwill ; aber

beruhigender, �icherer dochauch fürihn, und. �chmeichel-
hafter fürs feinereEhrge�ühl; das Zwingenkönnen ,

mittel�t fremderKräfte, uicht �o hochachtet, als bewe-

wegen, überreden fönnen , durch eigene Weisheit,
Wenn man die�e Gründe und Gegéngründemit

einandervergleicht, und beydenweiter nachdenkt, und

Gerechtigkeitwiederfahrenläßt : �o �cheinen �ich endlich�ol»
gendeBemerkungendaraus'zu ergeben.

tr) Daß, vermòdgeder ge�ell�chaftlichenVers

fräge,dem Regentendas Reche, ‘gegen die Grundge�eße
etwas zu unternehmen, nicht zukomme. Denndiefe
�ind Stücke und Bedingungen des Vereragszwi�chenVolk
und Regenten; und die Gültigkeitdes einen Theils läßt
�ich von der Verbindlichkeicdes andern nicht trennen.

Es
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Es muß al�o die�es Rechtaus den allgemein�ten Rechten
des Men�chen bewie�enwerden ; aus der Pfliche,durch �eln
Da�eyn �o viel als möglichGutes zu �tiften, wenn es �oll
bewie�enwerden,

2) Aber auch aus die�em Grunde kann es niche�o
bewie�enwerden, wie andere gemein anerkannte volllons#

mene Rechte; nemlih mit der Be�timmtheit , daß die

Anwendungin einzelnenFällen, dem einemunpartheyi�ch
nachdenkendenMen�chen recht oder unrecht �chejnen müß-
te, wie dem andern, Es hängthier immer alles uno

mittelbar von der Größe und Gewißheitoder Wahr�chein
lichfeitdes Nußkensund Schadens, auf der einen und

der andern Seite, ab, Und wie läßt �ich erwarcen, daß
beymanchfaltigen und �o weit �ich verbreitenden Folgen,

als mit der Abänderung oder Verlebungder Grunbver«

fa��ung eines Staates natürlich verknüpft�ind, Größe
und Wahr�cheinlichkeit,der guten und der bö�en, einer

wie der andere beurcheile?Wenn man auch nur �tehen
bliebebeyden Folgen, die das Bey�piel die�er Art frü-
heroder �päter nach �ich ziehenkann. Unternehmungen
die�er Arc müßte ein Regent al�o vielmehr vor Gott
und �einem Gewi��en zu rechtfertigen�uchen, als daß
er hoffenkönnte, vor der Welt es zu rechtfertigen.

ZJ)Um �ich vor �einem Gewi��en rechtfertigenzu
fônnen, müßteer zuförder�tgewiß �eyn, daß ihn nur als

lein die tiebe zum gemeinenBe�ten dabey antreibe;
niht Ab�cheugegen Ein�chränkungen�einer Gewalt,und

Begierde�ie zu vergrößern;niche Neigung andere Re-

gentennachzuahmen, die eben die�es thaten, und dabey,
wenn gleichniche darum , bewundert, verehrtoder ges

fürchtetwurden; nicheGefälligkeitund Vorliebe gegen
ein-
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éïnzelnePartheyenim Sktaüce , die ihren Privafvortheis
len das An�ehn des gemeinen Be�ten zu geben wi��en;z
und Abneigunggegen andere , die vielleiht, um ihrer,
auf die Ge�eße �ich gründenden, Vorrechte willen, niht

foféhr �chädlich, als beneidet �ind, Er müßte lange
genugÜberlegtund ver�ucht haven, ob die Verbe��erun«

gen ‘bie er zur Ab�icht hac, nicht auf eine �añftere und

ge�e6mäßigwreWei�e �ich zu Stande bringen ließen; we

nig�ten9WÄlnilig:;"und �o weit, daß, was dabeyzu-

eucfbiitB,"Und"ariz- wegfiele,fein Er�aß mehr wäre für
die gewi��enUebel und Gefahren, welche beym gegen�eie

figenVerfahrenvernünftigerWei�e zu ‘befürchten �ind,
Wenner eine Entfernungvon der Vor�chrift der Grund-

ge�eße für nothwendigerfennte: �o müßte er ‘�ich, wie

biesbey allen Ausnahmenin den Colli�ionsfällenRegel
i�t, dabeymögli>� ein�chränken; und nicht dasjeni-

ge, was ergewi��enhaft angefangenhat, leicht�innig
oder [leiden�chaftlichfortjeßen,Er müßte um fo mehr
�ich es zur:Pflicht.machén, ein-Bey�piel der Gerechtigkeit
und jedwederTugend, in �einen ganzen:übrigenBetra-

gen zu geben. Er müßteendlichden.fe�ten: Vor�aß fa�s

fen und bewahren,den zweyten Schritt die�er Art
um �o-1eñiger �ich zu erlauben , da er einen �chonge«

thanhat; weil vexmögeder Naturder Dinge Ausnahe
men von Ge�eßen, und. �olchen gemeinwichtigenGrund-

ge�eßen, niche oftgerecht�eyn Éönnen; weil das Vertrau:
ên gegen ihn und �eine Gerechtigkeitbey jedem nathfols
genden Schritt, in mehrals verdoppeltenGraden , abnehs
men würde; und er al�o. eine vermehrtePflichthat,
durch genaue Beobachtung:der Grundge�eßeîn �einem
nachfolgendenBetragen dies Vertrauenwieder herzu�tellen.

4)
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4) Am leichte�tenund voll�tändig�ten könnte einem

Regentendie Ueberzeugungvon einem �olchen ausnahms-
wei�e ihm zukommendenRechte ent�tehen, wenn bey einer

unvermucthetent�tandenenaußerordentlichenund äußer�ten
Gefahr,einem Aufruhr z, B- oder feindlichenEinbruch,
feine Zeit und Möglichkeitdà wäre, zu einer Abweie

ung von den Grundge�eßén die Stimmen einzuholenz
und doch zur Abwendungder Nothund Gefahrdie�e Ab

weichung �o dugen�cheinlichnothwendigwäre, daß er der

nachfolgendenEinwilligunggewiß �eyn ; und �ie al�o , vers

tnôge det natútlichen Grutibge�ege, auf die�en Fall als

�till�<weigend vorausgegebenan�ehen fönnte *),

5) Auch fônmmé es freylihdaraufán, ivie die

Grundgefeßeund die eirizelieti Ständendarinnezuge�is
cherten Rechte eingeführtworden �ind, Es giebt Ver-

crâge, bie ben einenTheilnicht verbinden , weil er dazu
vom andern aufeine ungeredjteWei�e gezwungenworden

i�t, Auchhabendiejenigen niht die gleiche nacürliche
Vetbindlichkeitrnit andert, ln deten ein Theilden an-

dern dufeine hôchftunbilligeWei�e übervortheilehat ; zu-
tal ws die�er durch einen unúberwindlihen Jrrthum gee

täu�cht , oder der Li�t bes er�tern niht gewach�enwar.

Die�e Grund�ätzekönnen freylichnicht �o leicht aufvieDL

EA

*) Voicipeut « ¿tre le moyen de tout concilier ( dies eben
ncht; aber etwas i�t es); Le prince ne peut abroger

cul une Toi fondamentale; il doit obtenir pour cela
le con�entement du peuple; mais il peut y faire
une eXception, dans un css pre��ant, �aut à deman-
der en�uite l’ approbation & la ratification du peuple,Vattel Que�t. de droit nat. $, 120.

Dritter Theil. Aa

E TSE E
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bürgerlichenGrundverträgeangewendet werden , als auf
die be�ondern Verträge einzelner im Staate lebender

Men�chen oder untergeordneterGe�ell�chaften, Denn das

An�ehn die�er �o viel befa��enden und �o be�onders wichti-

gen Verträge, könnte überall zu �ehr in Gefahrfommen,
wenn es �olchen genauer und tief eingehendenUnter�uchun-
gen ausge�eßt �eyn �ollte, Auch �ind die�e , die gerechte
und ungerechteGewalt , die Größe der Uebervortheilung,
die Grade der Ein�ichten und der Schwierigkeiteneinen

Frethum abzulegen, betreffenden,Unter�uchungenvon

der Be�chaffenheit; daß �ie, da-, wo fein beyder�eitig
anerkannter oder anzuerfennenderOberrichteri�t, niché
leichtzu Ende gebrachtwerden, Unterde��endürfen da,
wo einmal das Urtheildem innern Richter, dem Gewi�z
�en, überla��en. �eyn �oll , die�e Rükf�ichtendochauch nicht

ganz außer Acht gela��en werden, Wenn gegen das

natürliche Recht , die Eingebohrneneines Staats , bloß
um ihrer Geburt willen, Unterthanen�eyn �ollen , der

freyeAbzug denen, die noch nicht freywilliggehuldigtha-
ben, niht erlaube i�t: �o i�t auch kein gerechter Vertrag
und Grund da, um die�e Men�chen, riach den , nie von

ihnenbewilligten, gegen �ie unbillig hartenGrundge�eßen,
dem kleinen übermäßig begün�tigtenTheile,ein ganzes
eben hindurch, aufzuopfern, Es i� vielmehrein ges

walt�amer Zu�tand, aus dem �ie �elb�t, �o bald �ie kón«

nen, �ich befreyendürfen ; aus dem �ie zu befreyendie

Natur auchandern Men�chen das Recht gebenkannz be-

fondersaber dem, vor allem andern durch �eine Kennt-

ni��e und Verhältni��e dazu ge�chi>ktenOberhauptedes

Staates. Und wenn es nun dem Be�ten des Staates

hôch�tzuwiderwäre, die�enUnterdrücktenFreyheîitzu ge-

ben,
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ben, auszuwandern; hingegeneine Verbe��erung ihres
bisherigenZu�tandeseine freye, mit ihren natürlichen
Rechten be�tehendeZuge�ellungder�elbenbewirken könne

te; die�e Verbe��erungaber, nach den po�itiven Grund-

ge�eßen , und mit Einwilligung der darinne begün�tigten
Stände nicht zu bewirken �tünde: �ollte der Vertheidiger
und Wiederher�tellerder Rechteder Men�chheiteiner Un-

gerechtigfeitbe�chuldigetwerden fönnen ; weil er vom Un-

recht abzu�tehendiejenigenzwingt, die im Guten davon

nicht abzubringenwaren ?

Wennkein Eingebohrnerzum Uncerthangezwun-
gen wäre , �ondern Zuge�ellungoder Auswanderungvon

eines jedenWillkühr abhienge: �a-wärefreylich zu die�er

�elbigen Schlußfolge der er�te und �tärk�teGrund niche
mehr vorhanden,Höch�t unbilligkönnte unterde��endie

in den Grundge�eßenenthalteneUebervortheilungdes ei-
nen Theils der Nation vielleichtdochnoch �eyn; �o wohlin

ihremGehalt, als in ihremUr�prungebetrachtet, Man

nehmean — und i�t dies nicht dieGe�chichteder mei�ten
Staaten? daß ein Land durh Barbaren über�chwemmt
und eingenommen, die bisherigenBewohner,nach barba-

ri�chem Kriegsrechte,zu Sklaven gemacht,und alles nah
dem Vortheil des Siegers , und im Verhältnißzu eines

jedenMacht , �eine An�prüche geltend zu machen, ein-
gerichtetworden, Vondie�en gewalt�am erlangtenRech«
ten habenallmälig die Be�ißer den Unterdrückten etwas

nachgela��enz �o viel �ie von Zeit zu Zeicentweder, durch
Noth und Gefahrenangetrieben, mußten; oder auch
�on�t ihremeigenenVortheilegemäßfanden. Die Nach-
fommen jenerer�ten Ueberwundenen,nun niht mehr ei-

gentlicheSklaven, �ollen die freyeWahlhaben, ob �ie
_
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auf die bishèrigeWei�e, o�meEigenthum, und zu harten
Dien�ten gegen fümmerlichen Uncerhale,im tande blel-

ben, oder ihr Glück anderswo �uchen wollen, Aber ih-
rer �chon in ihrenVoreltern unterdrücten Natur fehltdie,
aux im Gefühlder Freyheit �ich bildende,Schnellkraft,

neue Aus�ichten �ich zu erófnen, etwas ungewohntesund

großeszu unternehmen, Oder um �ie herum, �o weit

ihre Bike reiéhen , i� �chon alles eingenommen, für �ie
Fein freyer lediger Plaß mehr; und nur unter eben �o
unbilligen ,

oder nicht viel billigernBedingungen, bieten

andere Eigenthümereine Aufnahmeunter �ich ihnen an.

Ein �o geringer, nur aus dunkler Ferne oder Zukunft�ich
zeigender, Gewinn i�t für den dur Furcht und Gewohn-
heit gefe�feltenGei�t kein hinreichenderBeweggrundzu els

ner Veränderung des Aufenthaltesund ge�ell�chafclichen
Zu�ammenhanges. Er bleibt al�o wo er gebohreni�t,

‘in der vor Jahrhundertengewalt�am eingeführten, durch
den Vortheil und Willen der wenigerenMächtigenge�eß-
mäßigbe�tätigten , Dürftigkeicund Unterjochung. Der

größereTheil eines Volkes! Freywillig? Vertrags-

mäßig? Jhm ein der nacürlichen Gleichheit, dem allge»
meinen Be�ten des Staates, den Ab�ichtendes allgemei-
nen Schöpfersund Erhalters.angeme��eneresSchick�al zu

ver�chaffen, �ollte nie recht �eyn können; als wenn der

übermäßigbegün�tigte kleinere Haufe �eine Einwilligung
dazu giebt? Jhre Einwilligungdiejenigen, wekche,dur
das Heer der erfün�telten Bedürfni��e, den einge�hmeichele
ten Wahn einer natürlichenErhabenheitüber andere Men-

�chen, und die Gewohnheit an uncterdrüende Beherr-
�chung, eben�o �ehr gehindertwerden , freywilligzu det-

jenigenMäßigung der Glüeksvortheile�ich zu beque-
men,
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mèn, bêy welcherdie Natur die leichte�ten und �ichër�ten
Wegezur Glück�eligkeitund- Tugenderöfnet hat; als ge-
bohrne Sklaven

, in der Unterdrü>fung unfähig find,
Enc�chtießungenfreyerMen�chen zu fa��en und* zu befol-
gen? — DochBey�piele des Regenten und dèr mit ihm:
einver�tandenen Wei�en und Edlen , und fortwährende
Begün�tigungder Auffklärungunter allen. Ständen.
können allmälig viel lei�ten.

Und wenn blinder Aberglaubeunbillige, gemein»
�chädlicheRechtegegründet hätte; ohne die�e Rechte ans'

zugreifen, der �chädlit-e Aberglaubeäuchnichkausgerdttot:
werden könnte: würde der Aberglaubeheiliggeachtet und

beybehaltenwerden mü��en; weil er mit Grundge�een
zu�ammenhängt, die er �eb hFvorgebracht hat ?

Alles kômméthier auf die Bedingungenan, Und,
in allgemeinerUeberlegungif niht einleuchtend,wie den
Aberglaudenauszurotten , Grundge�eßzedes “S@acts an-

gegriffenwerden müßten; wofernnicht etrva die�e Grund
ge�eße dem freyenGebrauch des Ven�tandesund der Aus-.
breitungnatürlicherErkenntni��e und Wi��en�chaften �ich
wider�eßten.

6) Noch ein be�onderer, und nach fon�t ausge-

mathten Reehtsgrund�ägenleichter zu beurtheilenderFall

idâre, wenn ein Regent in den Fundamentalge�ehenzu-
erfannte Rechteeines Stqndes angreifeninüßte, um ge-

gen dfe zuer�t unternommenen Eingriffeebenbie�es Stan-
des �eineeigenen,oder die cirem dritten Stande zukom-
menden Reche zu vertheidigenund zu �ichern, Einem

Feindedarf man �o vielvon dem Seinigen nehmen,als

zur eigenenSicherheitgegen ihn nöchigi�t, Wie aber

mehr,als hiezunôchigi�t, auch gegen den ärg�ten Feind
Aa 3 úber-
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überall nichéerlaubt i�t: #6würde in die�em Fall um �o
mehr MäßigungPflicht, und die Ueber�chreitung jener

Grâänze�orgfältig�t zu vermeiden �eyn; je leichter die�e

Eingriffeden gemein�amenRechten des Ganzen,
und o-

mit der Sicherheitund Ruhe der Un�chuldigengefährlich
werden fönnen. Denn alle Mitglieder eines Staates

Fommen in andere Verhälcni��e, wenn die Grundverfa�«
�ung verändert, und die Grundgewalt anders vertheilt
wird. Es �cheint daher bey �olchen Veranderungen die

Einwilligung der ganzen Nation allemal nöthig zu �eyn,
um �ie eben �o rechcsfräftigzu machen, als die vorhergee
Hendees war.

S. 59.

Vergleichungder Pflichten nach ihrem objectivenund]�ubjectiven
Umfange.

Bey der Vergleichungder Pflichtenund ihrerVer-

Gindlichfeit muß auch auf den objectivenund �ubjectis
‘ven Umfangder�elben ge�ehenwerden, Es muß erwo-

gen werden , wie viele Men�chendurchdie Vernachläßis
gung der einen und der andern Pflicht leiden, und durch
ihre Beobachtung beglücftwerden würden; und denn

auch , ob uns allein die collidirende Pflichtobliegt,oder

wie viele Men�chen neben uns die gleicheVerbindlichkeit

dazu haben. Dennes i� flar , daß eine Pflicht um �o

mehr den Vorzugverdienen mü��e; je mehrererMen-

�chen Wohlergehnvon der�elben abhänge, Das Wohl
der ganzen Familiemuß dem Vortheildes einzelnenMike

gliedes, der Staat der Familie, und das men�chliche
Ge�cdlechetdem Staate vorgehn, Es kömmt freylich

nichtbloßauf die exten�iveGrößedes zu bewirfenden
°

Gue
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Gueéenund zu verhinderndenUebels an; �ondern auch auf
die inten�ive Größe, Das Leiden eines einzigenMen-

�chen fann größer �eyn , als, bey fleinen Be�chwerden,
das ¿eiden vieler zu�ammen genommen. Eben �o kann

bisweilen die unter viele vertheilte Freude nicht �o viel
werth �eyn, als wenn �ie einem einzigenganz zugetheilt
worden wäre, Aber da wir nicht �o leicht und �icherdie

Junten�ionder Empfindungenberechnenund vorher�ehen
fönnen, als die Mengederjenigen , in welchen�ie beyges

wi��en Ur�achen in einigem Grade ent�tehen mü��en; da

die Grade der Empfindungenbey äußern Gegen�tänden
noh weit mehrals ihreArc, von den innern Di�po�itio-
nen der Empfindendenabhängen: �o i�t es, der Regel
nach, vielleicht vernünftiger, auf die Zahl derer , denen

wir Gutes erwei�en, vielmehrzu achten,als auf die Größe
de��en, was wir auf Einzelneverwenden. Auchwohl
noch aus dem Grunde, weil gemäßigteEmpfindungen,
im Ganzen genommen, zuträglicher�ind, als heftige.
Was aber die Neigungzu der einenoder andern Art des

Verhaltens, zur Wohlrhätigkeitim Kleinen gegen viele ,

oder im Großen gegen wenige, anbelangt: �o i�t leicht

zu entdecken, nah was �ur andern Eigenheitenim Cha-
rafter die�e �ich richten mú��e, Je mehr Empfindlich-
feit überhauptund Mitgefühl insbe�ondere ein Men�ch
hat; de�to leichter rühren ihn auch kleinere éeiden und

Hreudenanderer Men�chen, und die Ge�innungen, die

er in ihnengegen �ich erwe>et , indem er �ie hindert oder

befórdert. Wer überall nur gegen großeund �tarke Ein-
drücke empfindlichi�t; wem ein lautes, obgleicheiutönl-

ges ¿ob mehrgilt, als die Harmonieder Dankgefühlein

tau�end durch ihn erfreuten Seelenz der be�timmt �ich
Aa 4 leich»
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leichter zu einigen auffallendenHandlungender Gro�s
muth,als zu vielen fleinen Pflichtender Men�chlichfeit.

Bey wenigenund beyvielen näc;�tenGegen�tänden

derPflicht, muß aber auch auf die Verhältni��e der�elben
um Ganzen ge�ehen werden, Al�o auh aus dem

runde nicht bloß auf die Größe ihres Bedür�ni��es ,

lhtes Glúcfs und Unglücks; �ondern auch auf ihrè
Würdigkeitund ihren Werth fürs Ganze, Von dem

Lebenund der Wohlfartheines Einzigenhängtbisweilen
dás. Wohl des Ganzen weit mehrab, als von der Er-

haltungzehnanderer, Wenn wir al�o gegen die�e und gege
jénennur einerleyArt von Verbindlichkeithaben, gegen
alle nur die Pflicht der Men�chenliebe;nicht gegen die�e

Pflicheènder Gerechtigkeitund Vertragstreue; �o geht
der eine den Vielen vor.

Dies i�t auch der Grund�aß, nach welchem beur-

theilt werden muß, ob in der Colli�ion ein Men�ch �ich
�elb�t oder dem andern den Vorzuggebenmü��e, Ohne
Rüch�icht auf die Folgenzu �ehen, die fürs Ganze davon

zu erwarten wären, i�t es. feineswegsPflicht, dem an-

dern den Vorzugvor �ich �elb�t einzuräumen, beyglei-
chem Bedürfni��e, und keinem vollkommenenRechte
auf des andern Seite. Nicht der Pflicht zuwider, der

Bewecbung eines andern um ein Amt oder um eine

Woh�lthat, �ich durch Mitwerbung in den Wegzu �tellen,
Niche der Pflicht entgegen , den andern eines Vortheils,
eier Bequemlichkeitentbehren zu la��en; um nicht
durch Abcretung�eines eigenenBe�ibes und Eigenthums
in de��elben Mangel zu gerathen, von welchem der ans

dere befreyt wurde, Aber durch Hin�icht aufs Ganze
fann
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kann ber Vórzugder einen Pflicht vor der andern �eh?
verändert werden,

Es i� leicht einzu�ehen, daß eine Pflicht, die
Einem allein oder doch porzüglichobliegt, niche �o leiche

pernachlä}igetwerden dürfe, als eine Pflicht, die vielà
andere neben ihm mit ihm gemeinhaben, Denn beyder leß=
tern fann ein anderer an �eine Stelle treten, Die er�te würde

vielleichtganz unterbleiben; wenn er �ich ihr nicht unter-

ziehenwollte, Daher muß ein jeder Men�chhaupt�ächs
lich den Pflichten nachgehn, zu deren Aysübunger vor

andernKräfte, Gelegenheitund Hülfsmittelhat; muß"
�ich derjenigenMen�chen vorzüglichannehmen, die von

ihm haupt�ächlih Hülfe erwarten, und am.lieb�ten an-

nehnien, der Arzt �einer Krankén, der Richter �einer

Pacrcheyen,der Vater �einer Familie, jeder �einer
Freundeund Bekannten. Dochalles die�es freylichwie-

derum nicht ohneRücf�ichtauf die Größe des hie oder

dort zu beroirkfendenGuten,

$ 60,

Räck�cht auf die morali�chen Folgen der erwählten Art zu

handeln.

Der Werth aller un�erer Handlungenwird nicht
bloß alleln be�timme und begränztdurchdie Folgen, die

für un�ern äußerlichenoder körperlichenZu�tand , oder

für dies Aeußere anderer Men�chendaher ent�pringenz
�ondern oft noh mehr durchdiejenigen, die für den mos

rali�chenZu�tand , für die Tugend, daraus ent�tehen.
Eine Art zu handeln, die uns die größe�tenäußerlichen
Vortheilebrächte,aber un�er Jnneres verderbte, un�ere

Aa 5 Tus
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Tugetd �chwächte, kann unmöglich für Rechtkverhalten
ange�ehen werden bey richtigenGrundbegriffenvom Gue
fen und von der Glüf�eligfeice, Was hülfe es dem

Men�chen, wenner die ganze Welt gewdnne; und

litte Schaden an �einer Seele ?

Eben �o wird die gegründeteBe�orgniß, die Tu-

gendanderer zu �chwächen, zur Unredlichkeit, zur ta�ter-
haftigkeitfie ‘zu verführen, ein �tärkerer Beweggrund
�ey; als ‘die Aus�iche auf äußerlicheVortheileund vors

übérgehendeVergnügungen, die dabey entweder für
einén �elb�t oder für andere zu erreichenwaren, Hieraus
folgt:

1) Daß bey der Colli�ion eigener und fremder

MVortheile,wenn �on�t kein ent�cheidenderGrund vorhanden,
wenn insbe�ondere das �trenge Reche zweifelhaftei�t , es

vor dem Gewi��en pflihtmäßiger�ey , �ich etwas zu ver-

geben, als andern etwas zu enfziehen, Es i�t nicht
�o leicht zu fürchten, daß wir die Selb�tliebe zu �ehr ent-

kräften, und fär uns zu �orgen verlernen; als wir viel-

mehr vor Selb�t�ucht und Unbilligkeieuns zu fürchten,
und die Neigungen dazu zu be�treiten Ur�ache haben,
Auch werden wir nichtleichtin Gefahrkommen,durch

allzuvieleUneigennüßigfeitein bö�es Bey�pielund �thädli-
ches Aergerniß andern zu geben; wenn gleich anders

ge�innte einen geheimenVorwurf für �ih dabeyempfin-
den, und un�er Verhaltendeswegenzu tadeln veranlaßt
werden fönnen,

2) Daß gegen Pflichten, díe auf die Grundbe-

�timmungen des Charakters, und das Rechtverhaltenin
den allermei�ten Verhältni��en, einenvorzüglich�tarken

Eiu-
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Einflußhaben, am allerwenig�tenleichtAusnahmenge-

macht werden mü��en,
Dies gilt be�onders von der Wahrhaftig-

Feit. Liebe zur Wahrheit , Ueberein�timmungmik

�ich �elb�t, Einheit des Charakters �ind we�entliche
Stücke der Tugend, Hang zur Ver�tellung, Gleichs
gülrigfeicgegen Wahrheit und Schein , Unempfindlich«.
keit oder wohl gar Wohlgefallenbeym Gedanken , andere

în einen Zu�tand, den die Seele als einen ihrennatür-

lich�ten Be�trebungen wider�prechenden Zu�tand, �o
bald �ie ihn gewahrnimmt, verab�cheuenmuß, in Jrr-
thum, ver�eßf zu haben — �ind Anlagen zu fa�t allen

Verderbni��en des Charakters. Die Erfahrung lehrt
dies eben �o allgemein, als es jedem Seelenfor�cheraus der.

Natur der Sache begreiflich�eyn muß,
Daß man jedem Men�chen alles, was man weiß,

�agen mü��e, wird fein Vernünftigerhieraus �chließen.
Nicht einmal das folgt daraus, daß es gar nie einen
Fall geben fönne , wo es erlaubt und pflihtmäßigwäre,
wi��entlich eine Unwahrheitzu �agen, Die Pflicht der

Wahrhaftigkeiti�t, in �ich �elb�t, nichtdie höch�tePflicht.
Wennal�o die Abweichungvon dem Ge�ehe der Wahr-
haftigkeitunter Um�tänden be�chlo��en würde, bey denen

die Ab�icht �owohlals die men�chlicherwei�e erkennbaren

Folgennicht mit der Tugend, und überhauptnichtmit

dem gemeinen Be�ten �treiten würden: 0 wäre kein

Grund da, �ie fúr unrechtzu erflären, Und �olcheFälle
werden er�tlih bey der Vertheidigunggegen ungerechte
feindlicheAb�ichten ein�timmig anerkannt, Aber

auh wo �on�t ein großes Uebel von einem Un�chuldigen
uicht anders als durcheine Unwahrheitabgewendetwerden

fönnte ;
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funke: da , wo êntweder die unbilligeZudringlichkeik
und Neugierde, oder die Schwachheitdes For�chenden
ble Unwahrheitzum einzigenRettungsmittelmacht,
und fein Nachtheil für irgend einen Un�chuldigenmiê

Wahr�cheinlichkeitdabey befürchtetwerden kann — auch
dá wúrde es die Pflicht weiter treiben heißen, als ihre
Gründe. reichen; wenn man die Ausnahme vere

1dérfen wollte. Denn weder muß die eigene Tus

gend, bey �ol einer Ab�icht und Art zu handeln, leîs

den ; ‘noch wäre Grund in der Narur der Sache, daß
aûdere, die �ie vernúnftig beurtheilren, dadurh zum
Bô�en verführtwerden fönnten. Ein aus Unver�tand,
oder Hang zum Bö�en, genomme1tesAergernißi�
fein gegebenes, So�t würden bisweilen die pflichtmä-
ßig�ten und verdien�kvollé�tenHandlungengetadelt oder

unteéla��enmèrden mü��en.
Wenn eine Handlungvon der Art i�t, daß �ich

leicht’erfennen läßt, im gkeichenFalle könne ohne
Nachtheilfürs gemeineBe�te immer �o gehandelt
erben �o if �ie fein bö�es Bey�ptel.

Aber �o wohldie�e bey der Ausnahmevom Ge�etze
der WahrhaftigkeitnothwendigenBedingungen, als die

vorherbemerêtenGründe derRegel und ihrerWichtigkeit,
be�onders in Rück�ichtauf die morali�chenFolgen, la��en
auchdaran nichézweifeln; daß höch�t �elten nur, weit

�eltener, als auchvieleunter den guten Men�chenzu glaus
ben �cheinen, die Ausnahmendagegen wirklichpflichts
mäßig �eyn können,

3) Zeige �ich hiebeyauh no< ein wichtiger
Grund für den �on�t �hon (Ÿ.35, 41.) bewie�enenSag,

daß
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daß eine gewi��e Are zu handeln nicht unter allen Um-
�tänden, und für einen Men�chen, wie für den andern,
Pflicht �ey,

Aufder Seite , wo einer weiß, daß �eine Tugend
noh am �chwäch�ten i�t, in An�ehung der Pflichten,
gegen die er �ich, aus Temperamentstrieb, oder wegen

dußerlicherReize, ohnedem am leichte�ten vergeht,

darf er �ich am wenig�tenAusnahmenvon der Regel, wi�-
�entlich und vor�eblicherlauben, Was ein anderer , dé��en
Tugend in keiner �olchen Gefahri� „ �ich noh wohlerlau-
Len fann, weil in An�ehungder andern, gußerlichen,Fol-
gen nichts dabeyzu bedenfen, oder nichts ent�cheidendes
zu bemerkeni�t; ($. 36.) das fönnte demeinen �chon
unrecht �eyn; weil es die Neigung zum Bö�en in ihm
ver�tärkte. Daraus folgtdochnicht die �trenge Moral,
nah welther ein Men�ch immer mit �i �elb im
Streite, und die natürlih�ten Empfindungenund Be-

gierden zu unterdrücfen bemüht �eyn müßte; nicht die

{<wärmeri�cherträumte, beynahegotteslä�terliche Sictten-
lehre, die den Men�chen zum Selb�tpeiniger, und zur

unnüßenErdenla�t maht, Nurdie allzugefälligeMó-

ral wird dadurch verwerflich; welchebeywahr�cheinli-
chen Gründen für und wider eine an�cheinendePflicht,
ohne weitere Ein�chränkung,die Erlaubniß giebt, dur
die Neigung�ich be�timmen zu la��en.

Und �o muß auch ein jederbeyPflichtcolli�ionen�eine
Verhältni��e zu Racheziehen; und �orgfältigüberlegen,
welche Art zuhandeln, als �ein Bey�piel , am mei�ten
nüßenoder �chadenkönne; was man ihm, bey �einem
Amte, �einen per�önlichen Eigen�chaftenund Glú>s-

um�tänden, am' mei�ten zur ba�ondern Pflicht
anrech-
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anrechnen, oder verzeihenwerde, Nicht daß dem

Schein der Gerechtigkeitund Billigkeitdie Wirklichkeic
aufgeopfertwerden , oder ein wei�er Mann , nach jedwe-
dem Wahn und Vorurtheildes Pöbels �ich richtenmüßtez
wenn vielleicht �ein abweichendes Betragen einem th»
rigten Wahne am fkräftig�tenAbbruch thun könnte,

Sondern in �o weit nur; daß, beygleichgültigenDin-

gen, oder wo nicht überwiegendeGründe fürs Gegen-
theil vorhanden �ind, auch auf die�en Theil der morali»

�chen Folgen Rück�ichtgenommen werden muß,

$. GI

Obes erlaubt �eyn könne, gemein�chädlicheMittel zur Beförde--
rung guter Ab�ichtenzu gebrauchen?

Ver�chiedene der bisherigenUnter�uchungenent-

halten zwar �chon das mei�te, was zur Beantwortung
die�er Frage, �o wohl in allgemeiner, als auch in eini-

ger be�timmtern Rück�icht, nöthig �cheinenkann. Sie

‘i� aber von �o großer Wichelgfkeit; �ie allein kann, nach,
dem �ie beantwortet wird, dér ganzen Moral, und dem

ganzen Charakter �o �ehr ver�chiedene Formen geben;
daß �ie eine be�ondereund ganz genaue Erörterungver-

dienet.
|

Um zuförder�tihrenSinn völligdeutlichzu machen:

�o wird

1) dabey gar niht �úr zweifelha�tange�ehen,
daß bey großen und gerechten Ab�ichten Mittel erlaubt
�eyn fönnen, die bey minder wichtigenAb�ichten
verwerflich�eyn würden. So werden härtereStrafen,
und überhauptZwangsmittel,durchdie Wichtigkeitge-

rechter
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rechter Ab�ichten, die außerdemnicht zu erreichen�eyn
würden , gerechtfertiget,

2) Auchnicht allgemeingeläugnet, daß einigen
Men�chen Mittel zu gebrauchenerlaube �eyn könne,
deren die Menge �ich nicht bedienen dürfte; wenn nem-

lich jene im Stande �ind, niht nur die Fälle, wo

�olcheMittel nöthig�ind, richtigzu unter�cheiden, �on-
dern auch die Art und Gränzendes reten Gebrauchs

genau zu beurcheilen;die�es aber dem gemeinenHaufen
niht mögli i�t, So darf der ein�ihtsvollere Arzé
Mittel ver�chreiden, und der geübtereWundarztWerl.

zeuge gebrauchen,deren �ich zn bedienen , dem unge-

lehrtenoder halb unterrichteten nicht erlaubt werden kann,

Und �ollte niche bey politi�chen Angelegenheitendem

Staatsmini�ter, und im Kriege dem ober�ten Be-

fehlshaber, gleichfallsmancheserlaubt �eynz was die

größte Gefahr und Verwirrung nah �ih ziehen
würde, wenn es der gemeineBeamte und Officierin
ihremWirkungsfrai�enachahmenwollten; z, E, verdächs
cigeBriefeeröfnen,fal�cheGerüchteaus�treuen,

J) Aber die�e beydenGrund�äte können auch , alle

übtige, bereits angezeigte,oder leicht von �elb �ich ver-

�tehende Bedingungenvorausge�ebt, nur alsdenn für
ausgemacht angenommen werden; wenn die �on�t verz

werflichenMittel , den be�ondern Ab�ichtenund Um�tän-
den, durch die �ie gerehtfertigetwerden �ollen, derges
�talt wirklichangeme��en, und das Gemeinnügigezu
befördernge�chickt �ind; daß jeder, der den Fall nach den

höch�tenRechtsgrund�ägenzu beurtheilenver�tünde, ih-
ren Gebrauchdabeybilligen; daß man vor feinem ge-

rech»
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rechten Richter �ie zu.verbergen, oder ihret�ich zu �hà-
men hâtte; daß man �ich es gefallenla��en , oder es doc
recht findenwürde, wenn man im gleichenFall voti an-

dern gerade�o behandeltwürde, wie man �ie jehtbehan-
dele. Es dürfteal�o insbe�onderé auch fein ausdrú>liches
auf die�en Fall �ich beziehendesGe�eß elnes rechtmäßigen
Obern im Wege �tehen; wenn dies gemeinverworfene
Mittel in dem be�ondernFall erlaubt, und dies, nah

den fürs er�te fe�ige�ezten Grund�äßen , unzweifelhafe
Feyn �olle,

4) Aber �ollte es au< wohl Fälle geben, wo es

pflichtmäßig�eyn könnte, behufguter Ab�ichten, �olcher
Mittel �ich zu bedienen, deren man vor einfi<t8vsllund

unpartheyi�ch Uürtheilenden Men�chen �ih �chämen,
von denen man, in Rüf�iche auf die gemelneWohlfarth
und Sicherheit, wün�chen müßte, daß �ie andere im

ähnlichen Falle niche gebrauchenmöchten; die man,

als Obrigkeitbe�trafen, und die man al�o vor aller Welt

zu verheimlichen �uchen müßte? Wer noch zweifelhaftbey
die�er Frage �eyn kann; erwägéfolgende Beareekungert.

a) Die Beförderungder innern und hôch�ten
Vollkommenheitender men�chlichenNatur, der Weis-

heit und Tugend, kann �olche �{<ämenswürbige, und,
nach den gemelnannehmlichenBegriffenvon Recht und

Gerechtigfeit �trafbare

,

Mittel unmöglich erfordern,
Die Gründe, aus welchen die�e Volllommenheitennatüts

lich ent�tehn , vernün�tige, den Kräften und Verhältni�-
�en eines jeden angeme��ene, Belehrungenund Ermah-
nungen , Bey�piele , Ge�eße und Gebräuche, �tehen mie

�olchenMaasregelngewißnicht in einer erweislichnoths
wens
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wendigenVerbindung,Vielmehr�ind jenen Ab�ichten
die�e �o entgegen , dio Gefahr, durch �ie, wenn �ie be-

fannt, oder nur geargwohnt würden, Mißtrauen gegen
die Güte und Wahrheitder Ab�ichten zu erwe>en , oder

ihnen gerade entgegen laufende Neigungenund Denkav«
ten zu erzeugen, i�k �o groß; daß es demjenigen, der

mit den Kräften, und nachden Ge�ezen, wahrerWeis-

heit wirfec, nie einfallennoh rath�am �cheinenfann,
�olche Ab�ichtendurch �olcheMittel in �o großeGefahr
zu �esen, Gaufkeleyenfal�cherWunder, erkäufteBe-

�e��ene, Todtener�cheinungen,unterge�chobeneGötter:
�prüche und- Wei��agungen — wie un�chuldig auh,
bey großen und wohlthärigenAb�ichten, �chon manchen

die�e Mittel ge�chienen haben mögen; und �ie �ind frey-
lich wohl nicht die ärg�ten, auf welchedie gegenwärtige
Uneer�uchung �ich bezieht— in der Seele eines ächten
Wei�en, der da ein�ieht, wie viel �ich mic der Wahr-
heic ausrichten läßt, lang�amer vielleicht, aber auch
gründlicherund dauerhafter; ein�ieht, wie die Seele der

Tugend Kenncniß und Uebe des Wahren i�t; die Ge-

fahr der morali�chen und religieu�en Blendwerke , der

Frrthümer in der Grundlage der Erkenntniß ‘und des

Glaubens ganz ein�ieht : �ind �olche Mittel gewiß nie ge-

billiget und gewählt worden, Halbwei�e, �hwärmeri�ch
forteilende,unvoll�tändig erleuchtete, oder niht ohne �tar-
fen Einfluß der Herr�ch- und Eroberungs�ucht,für die

Ausbreitung des Wahrenund Guten beeiferteMen�chen,
fönnen nur von der Argli�t und ‘dem Betruge Waffen
borgen; nicht die wahre Weisheit, Wer an Gottes

Da�eyn, Weisheit und Allmachtglaubt, muß überzeugt
�eyn , daß, wenn �olcheaußerordentliche,übernatürliche

Dritter Theil, Bb Hâle
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Hülfennöthig�ind, Gott �ie �chon �elb�t zu veran-

�taiten wi��en werde *).
b) Wie aber für die erhaben�tenAb�ichten des

Wohlwollens, jedes, um �einer naturlichenWirkungen
rillen , gemein�hädlicheMittel zu unwürdig, und auh

völligentbehrlichi�t: �o �ind alle andere, nur auf âu-

Herliche, vergänglicheGüter fichbeziehendeAb�ichtenzu
unwichtig, um Mittel rechtfertigenzu können, beywel

chendie“Tugend verlegt wird, Selb�t das Lebenlann dem,
‘der ganz ber Natur gemäß denkt und empfindet,nicht wiche
tiger �eyn, als unbefle>teTugendund ein reines Gewi��en,
Wennaber auchdie�e Denkart zu erhaben,zu �ehr nah

ideali�chenVolllommetheitenbe�timme�cheinen �ollte, um

gemeinenAnlageneingepaßtund zur Regelgemachtwer«

den zu fönnen : �o muß doch der Grund allgemeinEins
dru> machen , daß die Anfchlägeder men�chlichen
Klugheit , zumal diejenigen, die, wegen be�onderer
Schwierigkeitenund Wider�eblichkeiten, geheimeRänke

and
verbotene Mittel erfordern, ihre Ab�icht �o oft ver-

ehen.red
Und dann, welche Schande , welche Kränkungen!

Wenn Argli�t den Throner�teigt ; Seligkeitfindet�ie da

zwar auch nicht; Furcht�chwebtäber ihr, und Schande
liegt

m

+) Man wird, was! ih hier behaupte, niht wider�prechend
finden mit dem , was oben über die naturliche Ges
�chichteder morali�chen Begriffe angemerkt worden
i�t ; wenn man alles mit einander aufmerk�am ver-
gleicht; und nicht vergißt, daß hier nur die Redeift von

dem, was Wen�chenab�ichtlicy thundárfen , ng<den rein�ten Begriffen dex Vernunft,
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liegt in ihremSchooße, Aber Rauchwerkder Sklaven
becäubt da doch bisweilen;das Getvi��en darf doh nur

�agen , Schande und Mi��ethac �ißen hier; und das Ge-

i��en vergißt es biswéeilen, unter dem Getümmel und
den tob�prüchender Sklaven, AberArgli�t empfänge
hundertmalihreri‘ohnim Gefängniß, oberin det allge-
meinenVerachtung, bis �ie einmal den Thronbe�teigt,
Die Men�chen �ind zu geneigt, auch ‘bey,gut�cheinenden
Ab�ichteneinanderbö�eszuzutrauen und Fehleraufzu�us
chen, ihreAb�ichtenbegegnenund durchkreuzeneinander

zu oféz als daß es nichtgefährlich�eyn �ollte, auh nur

tadeln8würdigeMittel , unter ihreè Auf�iht, heimlich
gebrauchenzu wollen, Ein heimtü>i�cher, tänkevoller
Men�ch �ieht wahrlich auh niht dus, wie ein gerader,
ehrlicherMann *). = Wer�eine Ab�ichtverfehlthat,

indem er auf geradenoffenenWegennächthr ausgíieng,
tiur erlaubte Mittel anwendete,um �ie zu erreichen,�teht

Bb 2 da

$) Onpeut étre plus fin; qu’un autre; mais non padplus
fin, que tous les aufres; �agt Rochefoïcanit,Und
Locke de l'Éducaf. ch, XXI, Jamáts homme ña été fi

fin, qu'il att pú le cachet ab�olument, Einausneße
tnend merkwürdiges und lehrreichesBey�piel von der
Zwoeckwidrigkeitund Verächtlichkeitargli�tiger Rânke in
einer Folge wichtigerStaatsbegebenheiten, das um �o
tttehr für die Wahrheitzeugen kann , je länger �chon in

denKün�ten der Intrigue , die mei�ten der handelndrn
Per�otten�ich gebt hatten, findet man vortreflichaus-

geführtin den Memoires politiques & militaires,com-

gotsfur les pîeces recueillies par le Duc de Noail-
es, torn. IT, ünd II, Wie herrlichnimmt �ich nicht,

áuch în ihren glücklichenErfolgen dagegen aus die ehr-
licheKlugheitdes recht�chaffenenNoailles ? tom, ©
und YI,
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da-als ein Mann ; darf jedem ins Ge�icht �ehen, jedem
unter die Augen treten; hat Ehre bey den Vernünftigen,
Denn�eine Ab�icht beroieß Kenntniß und Liebe des Gu-

tén; �eine Mittel zeugen von �einer Reche�chaffenheitund

Ehrlichkeit. Daß er jene verfehlthatz bewießnur, daß
er nicht allmächtig, nicht Herr des Schick�als i� ; oder

auch, daß er woußte,wie viel jene Ab�icht werth war.

‘Aberder Argli�tíge i� elend, wenn er �eine Ab�icht niche

érrèicht;und elend, wenn er �ie- erreicht, eine Zeitlang
bewundert , gefürchtet,und dann erkannt und gedemü«
chiget, zum Ge�pöôtteder Menge wird! Seine guten
Ab�ichten— �chühenihnnicht, Sie werden bey einem

ganz �chuldlo�enVerfahrenzu leicht verkannt und bezweis«
felt , wenn der Ausgang nict ent�pricht; wie �ollten �ie
es nicht: bey tadelnswürdigenMitteln und Maaßregeln?

Aber �ein Bewußt�eyn ? Wird ihm in dem Grade

‘wohlthätig�cyn, in welchem �eine Ab�ichten gemeinnüßig
und edel waren. Aber wird ihm auch Vorwürfe machen ,

in dem Maaße, wie �eine Handlungswei�e unedel und

„gemein�chädlichwar. Das Bewußt�eyn, nie auf uner«

�aubtenWegen �ein Glück ge�ucht zu haben, hält �chad=

�os, wenn es einem nicht zu Theilwird ; und erhöhtden

‘Genußde��elben, wenn es erlangtwird.Dasgegen�els
tige Bewußt�eyn verdoppelt das unangenehme Gefühl
in dem einen Fall ; und verbittert das Angenehmedes

andern.
c) Man �ehe hinzu; daß diejenigenDinge und

Verbindungen, die wir uns als gut vor�tellan, in Abs

�icht auf den äußern , oder auf den innern Zu�tand des

Men�chen , und uns daher zu Ab�ichten machen, �ehr
off das nicht�ind, was �ie uns �cheinen; ‘ehewir durch

Er-
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Erfahrungen�ie voll�tändigerkennen lernen, Wovon
man �ich nüßlicheAufklärung, Be��erung der Denkfaré
und Sitten , oder einen großenZuwachs des äußerlichen
Wohl�tandes, zuver�ichtlich ver�prach ; wie oft hat dies

nicht ganz entgegenge�eßteWirkungen hervorgebracht?
Hat man die guten Ab�ichten durch feine andere, als
re<tmáäßigeund erlaubte Mittel zu befördernge�ucht: �o
hat man doch wenig�tens nur auf einer Seite unangench-
me Aus�ichten, und nur außer �ich; in �ich �elb�t, in �ei-
ne Handlungen, wenn �ie Élugund gerechtwaren , fann
man ohae Widerwillen hinein bli>en, Aber wie muß
es betrüben ; wenn einer Bö�es that, um Gutes zu. �tif-
ten; und �eine Ab�ichten am Ende chörigt findet, wie

�eine Maaßregeln �chändlich?

d) Aber ge�egc auch , daß es �ichererVortheili�t,
was man durch unerlaubte Mittel zu erlangen�trebt ; und

daß man es erlangt. Kann es vernúoftig �eyn ; �einen

guten Namen , und das Zutrauen, das man zum fort-
dauernden Einflußauf die Men�chen nöthig hat, al�o,
roer weiß wie viele, künftige Ab�ichten, aufs Spiel zu

�ehen, um einer einzigenwillen *)? Wenn auch die
Gefahr, in An�ehung der Wahr�cheinlichkeit, geringer
wäre, als �ie, vermögeder Natur der Sache, úberhaupt
nicht angenommenwerden darf: �o i�t �ie dagegen in An-

B b Z �e

I EE RER: n

#) Loge desgens �ont une fois reconnus pour tels;
(fins) chacun les fuit. chacun �e defe d’eux; & tout

Je monde �? empre��e à �e liguer, pour leur faire
tête. Au contraire un homme ouvert , rai�onnable
& prudent eft favori�é d’ un chacun, & va direâe-

went à �on but, Locge l, c,
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�ehung des Objects�ehr groß, Einmal �eine Ehr-
lichkeitverdächtiggemachthaben, i�t ein uner�eblicher,
die mei�ten andern äußerlichenUebel weit überwiegender
Schade ; zumal für den, der viel wirfen will, Den

wichtig�ten und wohlthätig�tenUnternehmungenkönnen

hierausallein unüberwindlicheSchwierigkeitenent�tehen,
e) Je mehr nun derjenigedie Gefahr der Entde-

>ung zu fürchtenhat, und fürchtenwird, der unerlaubte

Wege geht: de�to weiter kann er eben durch die�e Furcht
in frumme Wege und den Gebrauch unzulä��iger Mittel,
în die bedenklicheKun�t, �ich zu yer�tellen, und eine

Täu�chung durchdie andere zu deen und zu unterhalten,
hineingezogenwerden. Wie �o der tügnerum einer $úge
willen, mit dex er �ich �chon glaubteaus einer Verlegen-
heit heraushelfenzu können,insgemeinzu mehrernan-

dern genöthigtwird, Wie ge�hwind kann nicheauf die-

�e Wei�e Verderbniß des ganzen Charaktersaus einer

éinzigenheimtücki�chenThat ent�pringen ?

f) Und Verderbniß des Charaktersi�t von einer
andern Seite vielleicht noch mehr zu fürchten; wenn uner-

laubte Mittel , geheimeRänke mehreremale zum Ziel

geführthaben. Es waren Mittel , beydenen die Ver-

nunft betäubt, das morali�cheGefühlunterdrü>t were

den mußte; zwar unterdrüt, betäubt dur die Vor-

�tellung der guten Ab�ichten; aber doch die er�te Uncer-
drúcfungund Betäubungdie�er Art macht die zweyte im-

mer leichter, Und �o i� denn allerdings zu befürchten;
daß, was ciner �ich er�t nur um �ehr wichtiger, und

fehrgut �cheinenderAb�ichtenwillen erlaubte, ihm bald

auch bey minder wichtigenAb�ichtennöthig und erlaubt

�cheinenwerde. Er�t eine Éleine:Unwahrheit, ein klei-

nes
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nes fal�ches Zeugniß, weil mit der Wahrheitdie gute

Ab�ichtnicht zu erreichenwar *). Oder wohl auch eine

leine Giftmi�cherey; weil die Obrigkeit , ob �ie gleich
billig es �ollte, niht würde habenhinrichten la�ten wol-

len — Behuf der Religion überhaupt er�t ; dann ‘zum.
Be�ten einer dem Dien�te die�er Religion be�onders ge-

widmeten Ge�e�! haft ; hernah zur Erhaltung des An-«

�ehns einer Scelle , oder eines wichtigenMitgliedesdie�er
Ge�ell�chaft; endlich vielleichtzur Wegräumungjedes er-

heblichenHinderni��es, jeder gerecht�cheinendenAb�icht
die�er Ge�ell�chaft und ihrer vornehm�tenMitglieder;
wenn es ohneGefahrge�chehenkann. Und �o kann der

ärg�te Feind �einer eigenenRuhe und der men�chlichenGe-

�ell�chaft aus einem Men�chen werden; der damit anfieng-
von der Richt�chnur der Tugend abzuweichen, daß er

großenAb�ichten aufopferte, was auch in die�er Vezie-
hung, und nach �einem eigenen, wenn gleichunentwi-

>elten Gefühle, noh hättebeybehaltenwerden �ollen ;

daß er Mittel wählte,welchezu gebrauchengewi��enhaf-
te und ehrliebendeMen�chen �ich �chämen; welchenach

Bb 4 den

#*) Die Meynung i� nicht, daß es nie erlaubt �eyn könne,
eine Unwahrheit zu �agen; auch nicht wenn es Tas éin-

zige men�chmögliche Mittel wäre, eine ausgemachs
te Ungerechtigkeit eines offenbaren Feindes zu ver:

bindern, Zur Vertheidigung der Un�chuld darf dem

Ungerechtenja das Leben genommen werden. Was je-
der im gleichen Falle chun darf; und der ebrliche
Mann nicht Ur�ache hat , voc andern ehrlichen

Leutenzut verheimlichen, gehörtnicht in die gegen-
wärtige Unter�uchung;bringt auch, �einer Natur nach,
keine der obigenFolgen hervor.
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den Ge�ehen jeder auf gemeine Sicherheit und Wohl-
farth beachten Ge�ell�chaft verboten und be�traft werden

mü��en.
2). Beym Bewußt�eyn unerlaubter Mittel findet

nichtder Muth, die ausdauernde Standhaftigkeit,
von welcher der gute Erfolg in den wichtig�tenUnternehs
mungen oft haupt�ächlih abhängt, �o Statt; wie beym
Bewußt�eyn einer völlig guten, in ihrenAb�ichten und

Mitteln, gerechten, Sache. Manhat daher oft gefun-

den, daß Men�chen, die es in der rânkevollen Politik
�o weit gebrachthatten, daß �ie Mei�ter vom er�ten Rang
�cheinen konnten , plöblih aus ihrer Fa��ung gebracht
wurden, und, was man �agt, den Kopf verlohren; bey
Anlä��en , beydenen es nimmermehrge�chehen�eyn wür-

de, wenn �ie ein reines Gewi��en gehabthätten, Alles,
was auf �elb�tgemachtenVor�tellungen und leiden�chafts
lichenTriebfedernberuht, nicht auf Wahrheit und un-

abânderlichen Naturge�eßen, i�t in �ich �elb�t zu wan-

kend' und zufällig; um einen ganz fe�ten Charafter und

uner�chütterlihenMuch geben zu fönnen, Und
h) endlich i� völlig reine, lautere Recht�chaffen-

heitauchdarum in denjenigenAngelegenheiten, beywel-

chen unre<htmäßigeMittel und Wege am mei�ten ns-

thig �cheinen fönnten , fa�t immer die höch�teKlugheit;
weil diejenigen, vor welchenman �ich bey guten Ab�iche
ten zu fürchtenhat, nicht daran glauben, Sie ma-

chen ihre An�talten gegen allerleyArten von tí�k und Feins
heit; lauren auf allerley frummen , ver�te>ten Wegen.
Und gerade durch die Einfachheit�eines Betragens ent-

geht man ihnen, und vereitelt allé ihreAn�chläge. Bey
der gering�ten Abweichungvom geraden offenenWege

der
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der Recht�chaffenheitwäre man ihnen in die Hände gee

fallen.
5) Manhalte mit die�en Betrachtungennunmehr

zu�ammen, was zur Be�chönigung des entgegenge�eßten
Grund�aßesbisweilen ge�agt ; oder von denen, die ihn
befolgten,wenig�tens, wie �ih vermuthenläßt, gedacht
worden i�t, Und �chwerlich)wird es irgend einem unvers

dorbenen und erleuchteten Gemüthedas Uebergewichtzu

haben, oder die Gránzenwahrer Klugheit, welchejene

Betrachtungen be�timmen, weiter hinaus zu �eßen �cheis
nen. Alle morali�che Begriffe, �agt man er�tlih, �tam-
men aus dem, was nüßlichi�t, ab. Wenn al�o daëtje-

nige, was 1nsgemeinfür unrecht gehalten wird, weil es

insgemein �chädlich wirken würde, in be�onderen Fällen,
beym vor�ichtigen Gebrauche , nüslichi�t; �o hôrees als-

denn auf, unrecht und �chändlich.zu �eyn *). Aber die

Maaßregeln, die wir bishervor Augengehabt, und ge-
nau genug, �o weit �ichs im Allgemeinenthun ließ, be-

zeichnethaben, hörennie auf �chädlich zu �eyn ; oder wes

nig�tens gefährlichin einem. Grade, bey welchemkein
von ihnenabhängigerVortheileinen hinlänglichenEr�aß
dagegen lei�tet **),

Ferner nimmt man hiebey an, daß es Grund�äße
und Maaßregelngebe, die wohljeder vernünftige und

ein�ihtsvolle Mann insgeheim billigeund für recht hal-
te; widerdie man �ich aber öffentlicherkläre, und erflä

ren müßte; um des Aergerni��es und Mißbrauchswillen,

Bbs5 den

mg E

x) Quod valdeutile fit fieri hone�tom. Cicero Off. I1I 30,

+) Ef entm nihil utile; quod idem non hone�tum,
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den Unver�kändigedaven machenwürden *), Wer auf
dem ge�chiétenGebrauche �olcher geheimgehaltener-Mit-
tel ertappt wird, fônne wohldeswegengefürchtet, aber

von fejnem der Klügern im Herzendeswegen verachtet
werden, == Meine Antwort i�t; Er frage �ein eigenes
Herz in allen �einen natürlichen Empfindungen,
er frage �eine Vernun�t nah Maaßgabealler vorherge
hendenUéberlegungen, ob er ret gehandelthabe,
wenn er handelte, wie er niht wün�chte, daß andere

im ähnlichenFalle auch handelten;wenn er �ich gegen die

Ge�ehe der gemeinenSicherheit, Treue und Redlichkeit
vergangen hat? Er überlege,ob es der Mühe werth �ey,
mit dem gemeinenMen�chengefühlund der gemeinnöthi=
gen Gerechtigkeitzu brechen; um desjenigenwillen, was

man davon und nur auf die�e Wei�e habenkann **)?
Endlich hat man zur Vertheidigungdes Gebrauchs ge-

heim zu haltenderund öffentlichverworfnerMittel oft ge-

�agt, daß viele Men�chen zu �chwach, zu unvernünftig,oder

an Vorurtheilenund Blendwerken �chon zu �ehr gewöhnt
�eyn, um auf geraden ofnen Wegen zum Ziel ihrer eige-
nen Wün�che, zu ihremwahren Be�ten �ich bringen zu

la��en,

x) Nicht einmal �o viele Ver�uche brauchten einige die�er
Moralverderber,die man aus Pa�cal's vortreflichen
Lettres pravinciales fennen fernen fanny.

Sok)Mihîi quidem eac verae videntur opiniones, quae ho«

ne�tae, quae laudabiles, quae glorio�ao; quae În
�enatu, quae apud populum, quae în omúl coety

concilioqueproferendaclint: ne id non pudeat �en-
tire, quod pudeát dicere, Gécero fin, II. 24,
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la��en. Man mü��e die Men�chen nehmenund behan-
deln, (0 wie �ie �ind, Wenn�ie alle der Vernunft und

BilligkeitGehörgebenwollten; �o würde es auh Pflicht
�eyn, vernünftigund ehrlichmit ihnen zu verfahren,
Aber ein Kranker fónne nicht wie ein Ge�under, und ein

Thornicht wie ein Wei�er behandeltwerden, Wenn
nur immer gute Ab�ichten befolgt, und diejenigen, die

in An�ehung der Mittel getäu�cht wurden, am Ende ers

kennen, daß alles aus ¿iebe-für �ie, zu ihremwahren
Vortheil, ge�cheheni�t, und um ihrereigenenSchwachs
heic willen nicht anders angefangenwerden fonnte: �o
werde ihr eignerBeyfall dasjenigevollkommenrechtferti-
gen , was im Verfahren unrecht �cheinen konnte. Jh
bin die�er Theorie, die im Allgemeinenniche �o ganz

verwerflich�cheinen möchte, in der Anwendungvielfältig
nachgegangen, Jh habe�ie in großenWirkungs�phä-
ren von fern, dochnochinnerhalbmeines Beobachtungs-
crai�es, und in kleinern mikro�copi�chunter�uht, Was

ich gefundenhabe, macht mich glauben, daß auch das

Be�te, was auf die�e Wei�e in der Welt ausgerichtet
worden i�t , ohne den gemein anerkannten Rechte-

begriffenim minde�tên zu nahe zu treten, hätte ausge-

richtet werden Éónnen, Wer anders denkt, frage �ein

Gewi��en , ob er unpartheyi�h und genau unter�ucht
habe? Man kannfreylich in �ehr ungleichenGraden,
�o wie aus ungleichartigenAb�ichten,von den Ge�eßender

Wahrheitund Gerechtigkeitabweichen. Aber die Frage
i�t nur , 0b es irgend recht �eyn könne, davon abzuweis
chen; aus der Ab�icht Gutes zu �tiften ?

6.62.
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$, 62.

Von vernünftigerund übertriebener Gewi��enhaftigkeit.

Sein Gewi��en fragen, i� eine der gewöhn-
�i�ten und in der That auch eine der nöthig�tenRegein
zum Rechtverhalten, zumal auch beym an�cheinenden
Wider�pruch der Pflichten, Sie hac aber wiederum

ihre eigeneVor�icht und genauere Be�timmung nöcthig,
um nicht �elb�t auf Abwegezu führen, Auch der leichts

�innig�ie Men�ch frägt bisweilen �ein Gewi��en , oder

glaubt es zu thun, indem er ganz nach �einen Leiden-

�chaftenund �innlichenTrieben handelte, Der Schwär-
mer glaubtin �einem Gewi��en oder �einen innern Gefüh-
len eine untrúüglicheRicht�chnur zu haben; wohl gar

unmittelbare Offenbarungender Gottheit; indem er,
Sklave �eines brau�enden Geblücs und �eines Stolzes,
Obrigkeitenab�eßen und neue Reiche �tiften will , oder

die Men�chen aus ihren Häu�ern und Familien abruft,
um �ie in Wü�teneyen oder zu Eroberungenanzuführen,
oder auf freyem Feld den einbrechendenjüng�ten Tag er-

warten zu la��en, Und der Kränkelnde gerächin immers

währendeBeäng�tigungen, Unent�chlo��enheitenund Un-

einigkeitenmit �ich �elb, indem er den Aus�prüchenund

Anzeigen�eines Gewi��ens folgenwill.

Um �eine eigenen Vor�tellungenund Empfindun-
gen zur richtigenBe�timmung�einer morali�chenUrcheile
und Handlungenauf eine vernün�cige und die be�tmög-
lich�te Wei�e zu gebrauchen;

1) Jt es zuförder�tnöchig, �ch richtige,- genau

be�timmte und deutliche Brundbegriffevon den men�chli-

chen Pflichtenzu erwerben; und die�elben�ich ret ge-

läufig
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läufig 'zu machen; denn es i�t weder das Gewi��en ein

blinder, oder ein aus ganz eigenenGrundgefühlen�ich
ènt�chwingenderTrieb ($. 28.), noch werden uns die

Ver�tandsbegriffe,die bey morali�chen Urtheilenzu
Grunde liegen , angebohren, Auferworbene Jdeen und

vorhergehendeUrtheile in ähnlichenoder angränzenden
Fällen gründen �ich al�o die Regungenund Aus�prüche
des Gewi��ens; in �o fern �ie nicht bloßWirkungen des

gegenwärtigenVerhältni��es des Gegen�tandes zu un�ern
�elb�ti�chen oder �ympatheti�hen Empfindungen �ind.
Bey irrigen morali�chen Grundbegriffenund Vorurthei-
len mü��en al�o die Aus�prüche des Gewi��ens im einzel]
nen Falle oft unrichtig; ‘ und bey allzuwenigen und un«

voll�tändîgen �olcher Grundbegriffe werden die Ent�chei-
dungen de��elben oft ganz fehlenoder unvoll�tändigblei-

ben. So i�t es auchbegreiflich,daß Undeutlichkeicin

den morali�chen Grundbegriffennur undeutliche,und aus

einer Verwechslungnur zum Theil ähnlicherFälle ent-

�pringendeirrige Urtheiledes Gewi��ens nach �ich ziehen
mü��e. Dèr Wider�pruchund die Bedenklichkeitendes

Gewi��ens gegen die Jnoculation der Blattern ent�tehen
haupt�ächlichaus die�en Gründen,

2) Aber es fômmt auch bey den morali�chenUr-

theilen auf.Kenntniß der vorliegendenSache , ihrer
Eigen�chaftenund Folgen, niht nur im Allgemeinen,
�ondern: auh im be�timmten Falle, an, Denn der

Grundeines �olchen Urtheilsi�t nicht bloß der allgemeine
Grund�aß, oder das Ge�eß; �ondern auch die Be�chaf-
fenheitdes Falls, de��en Verhältnißzum Ge�ese beur-

theiltwerden �oll, Jenes nennt man den Ober�as, die

Anzeigedie�eraber den Uncer�asdes die Moralität be�tim-
men»
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menden Schlußurtheils,Wie nun in andern Angele-
genheitenNiemand mit Sicherheitund Gründlichkeitein

Schlußurtheilfällenfanti, wenn er nur den einen, niche

auchden andern der dazu nöthigenVotder�äßeinne hat
und ver�teht ; �o kann ai�o auch Niemandauf �ein Gewi�-
�en �ichverla��en, in Dingen, deren natürlicheEigen�chaf-
ten und Wirkungen er nihk genug kenne, Mit den
richtig�ten morali�chen Grund�äßenund den be�ten Wil-
len ihnenzu folgen, fann einet �ehr tabelnswürdighans
deln; wenn er fich in Dingeeinläßt, bie er nicht ver�teht,
in Wirkungs�phären�ich begiebt; die er nicht deutlich
über�ieht; und �ich begnügt, zu unter�uchen, ob das

Wenige, was er davon weiß, odet �ich einbildet, mit

jenen Geundbegriffenund den darnach �ich rihtenden

Gefühlenüberein�timmeoder niche, Wet in Dingen,
die er �elb�t nicht beurtheilenkann , denno< Parthey zu

ergreifenfich bewogenfindet; muß, wenn er gewi��en
haft hanbelnwill , zuförder�tvon der Natur die�er Dinge
�ich belehrenla��en, oder den Aus�pruch derjenigeneins

holen, denen er hinreichendeKanntniß der Sache zu-
trauen fan, Die gemeinen Men�chenpflichtener-

fordernfreylichnicht leicht gelehrteKenntni��e, �ondern
mei�t nur �olche, die ein jederfür �einen Fall wenig�tens
durch eigeneBeobachtungenein�ammeln fann, Ünter-

de��en find richtige morali�cheGrund�äße und ein zartes
Gewi��en doch niht hinreichend, um einen Men�chen
zur genauen Beobachtungaller �einer Pflichtengegen fich
und andere Men�chen in allen Fällen �icher zu be�timmen,
Sondern er muß bald medicini�chen , bald ökonomi�chen
Rath, oder eine andere Art von Ein�ichtenanderer Men-

�chenzu Hülfenehmen, Wie ader
, wenn die Meynun-

gen
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gen derjenigengecheilcwären, auf die mán �ih, beym
Mangel eigener Ein�icht , in �einem Urtheilgründen
müßte; wie z, B, in An�ehung der Nüslichkeitder Jn-
oculation, oder der Gewitterableiter ? So a) wäre es

wenig�tensnicht �ehr gewi��enhaft gehandelt, tvenn man

ohneweitere Unter�uchung �eine Enc�chließurignachder-

jenigenvon den encgegenge�esctenMeynungen fa��en
wollte, welche mit der Neigung, die man �elb har,
überein�timmt. Denn wie leihe können nicht in der

men�chlichenNatur eine irrige Meynung, die doh
niche ohneAuctoritär i�t, und eine verkehrteNeigung
zu�ammen treffen? Und je wichtiger dasjenigewäre,
was durch die Ent�chließung in Gefahr ge�eßt werden

fönnce; de�to weniger wdre eine �olche teichtfertigkeitzu

billigen. Sondern b)) die Gewi��enhaftigkeiterforderte,
�o viel möglich, �ich um die Gründe der einen und der

andern Meynungzu bekümmern;wenig�tens um die

Menge und das An�ehnder Vertheidigerder einen und

der andern, Und wenn einer auch dies. nih{ für �ich
felb�t unter�uchenund ausmachenkönnte: �o wäre doch
�ein Verfahren ungleichgewi��enhafterund pflichtmäßi-
ger; wenn er hiebeyentweder, oder in An�ehung der

Sache überhaupt, nah dem Aus�pruch desjenigen�ich
richtete,dem er, na �einen eigenen Ein�ichten, am

mei�ten Kenncniß und Redlichkeit zutrauen darf, als

�ichs genug �eyn la��en, feineeigeneNeigung mic irgend
einer Auctoritätunter�tügtzu wi��en,

3) Weil Neigungen, taunen und körperlicheZus
�tändeeinen �o großen Einfluß.insbe�ondere auch auf die
morali�chenUrcheilehaben: o erfordert al�o die chte

Gewi��enhaftigfkeit, daß man gegen die�en Einflußauf
�ei
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�einer Huth �ey ; und einen Aus�pru<h des Gewi��ens
um �o viel �{ärfer prüfe, je mehr er ‘mit den herr�chen-
den Empfindungenund Neigungenüberein�timmt. Bey
frôlichemGemüthe hat man Ur�ache , gegen gutheißen-

de; in der Traurigkeit und Schwermuthaber gegen

verdammende Urtheiledes Gewi��ens mißtraui�cher zu

feyn; überhaupt aber �eine Empfindungen genau aus

einander zu �eßen und auf deutliche Begriffe zu bringen,
wenn �ie dahin �timmen, ' wohin auch das Temperamence
treibe.

4) Es fkóômmtauch darauf an, wie viele Zelc
zur Ueberlegungund Berath�chlagung man hat. Die�e
Zeit i�t für alle Men�chen be�chränktdurch die Menge von

Pflichten, die anhaltendeThätigkeiterfordern;ob wohl
bey einigennoh mehr als bey andern, Jn be�ondern
Fällenkann �ie noh mehrabgekürztwerden durch die ims

mer zunehmendeGefahr, alles zu verlieren oder den grôs
ße�ten Uebeln�ich auszu�egen, wenn nicht bald Vorkeh=
rungen gemacht werden. Blöd�innigkeit wäre es, oder

Schwachheit,nicht Gewi��enhafcigkeit, wenn Jemand

�ein Hausmit Elternund Kindern verbreimen ließe; weil

er niht gewißbe�timmenkönnte, welchen Per�onen er

zu helfendie �tärk�te Verpflichtunghabe; oder welche

“Retcungsmitteldievorzüglich�ten�eyn. Hier heißt es

mic Reche, das Er�te das Be�te. Da, wo man ge-

wiß �eyn kann, auf die eine und die andere Wei�e et«

was Gutes zu thun, und in Gefahr, feines von beyz
den mehrzu fönnen, wenn man lange �ich bedenkt; i�
es pflichtmäßig, jedwedeäußerlicheoder innerlicheAn«
criebe �ich be�timmenzu la�fen,

5) Und
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5) Und nun wird �ich auch ausmachenla��en, in

wie weic der Sas richtig �ey, daß man nichts thun
mü��e mit zweifelhaftemGewi��en, oder wobeyda�s
�elbe nicht völligein�timmt und Beyfall giebt, Offen-
bar fal�h wäre er, wenn er den Sinn haben�ollte,
daß man nichts thun mü��e, wovon man nicht aus eige-
ner Ein�icht gewißweiß, daß es unter den gegenwärtigen
Um�tändendas Gemeinnüßig�te,und folglih dem höchs
�ten Begriffe vom Rechte Angeme��en�te �ey, Fal�ch
auch noch in dem Sinne, daß man nie etwas thundür-

fe, wovon man die Möglichkeitnoch fürchtet, daß
man bey längererUnter�uchung ihm no< wohl �elb�t das

Gegentheilmöchte vorziehenmü��en. Denn eine �olche

Gewi��enhaftigkeit könnte auch leiche das Haus mit El-

tern und Kindern verbrennen, oder die Krankheit, ehe
nach dem rechten Arzt ge�chit würde , unbezwingbar
werden la��en, Wahraber i�t der Sas er�tlich in dem

Ver�tande, daß, wo wir frey, nach eigener Ein�icht,
handelndürfen, wir niht‘etwas, was wir innerlich für
unrecht halten, thun �ollen, bloß aufs An�ehn, Anra-

then oder Gutheißeneines andern Men�chen, Denn �o
lange ein Men�ch Vernunft gebrauchenfann — und

nur �o lange finden Moralität und Gewi��enhaftigkeit
bey ihm �tatt — i�t das we�entliche Ge�eß der Recht-
�chaffenheitund Gewi��enha�ftigkeir,daß er alles, pas
ex thun darf, nach �einen eigenen morali�chen Be-
griffenbe�timme. Den Unter�aßzvon den phyfi�chen
Be�chaffenheitenund Verhältni��en kann er von andern

annehmen, im Vertrauen auf ihre be��ere Ein�ichten,
Aber den eigentlli< morali�chen Ober�aß muß er in
�einer eigenenErkenntnißauf�uchenoder darnachprüfen;

Feder , dritter Theil, Cc und
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und anch nicht einmal �êine Zweifeldem bloßenAn�ehn
eines andern Men�chenaufopfern, Denn�o bald einer

diès thut , fängter an zur Máä�chine�ich herabzu würdis
gen , und der Verführungdurh Jrethumerund teiden-

�chaften.�ich frey zu �tellen, Gegen�ein Gewi��en aufs

An�ehnanderer handeln; kann zwar bisweilen vor âu-

ßerlichenUebeln bewahren, und zu äußerlichenVor-

theilen verhelfen. Aber �einer be�ten morali�chen Ers

fenntniß, �einem Gewi��en tkreu bleiben, macht den

Grund dér Tugend, der höch�ten innern Vollkommenheit
aus, Eben daraus folgt auch, .daß man nicht mit un-

ruhigemGewi��en etwas thunmü��e, was ohne Gefahr
eines beträchtlichenSchadensaufge�chobenoder ganz uns-

erla��en werden kann, wobeynur ein Vergnügenoder

ein entbehrlicherVortheil zu gewinnenund zu verlieren

i�t; oder wovon die Natur und der Erfolg einem in alle

Wege noch �o unbekannt i�t, daß man �einen Nuten
auch nicht einmal mit Wahr�cheinlichkeitannehmenkann.

Sich ir Gefahr begeben ohne wahr�cheinlichenüberwie-

gendenVortheil i�t gegen Pflicht und vernünftigesGei

wi��en, So konnte bey den er�ten Anprei�ungen der Jn«
oculation der Gebrauch der�elbenbeyvielen, �o fann er

noch hie und da beyeinigen, wider ihr Gewi��en �treiten.
Endlich kann es nicht gewi��enhaft�eyn , fichin eine Ge-

fahrzu begeben, deren Größe und Ende man gar niche
úber�ieht; um irgend einem wenig�tens mit die�em Leben

�ich endigendenUebel zu entgehen. Ein Grund�as, der

allerdings auch die- vernünftigeGewi��enhaftigkeitwider
den Selb�tmord vielmehrals für den�elbenbe�timmen
muß.

vaupt-



Haupt�äd> IV.

Von den allgemein�tenGrund�ägenzur Be�tints
mung des Verdien�tes und der Schuld,

$. 63.
Veranla��ung und Ab�ichtdie�er Unter�uchung.

Í Josnicht alle gute Handlungenîn einem gleichen
Gradegebilligec, niche alle bô�e in einem gleichen

Grade gemißbilligetworden; giebt �ich in den gemeins

�ten Redengsarten und täglichenUrtheilender Men�chenzu

erfennen, Es giebt gute, gerechte,ge�eßmäßigeHand-
lungen, die man nicht einmal einer be�ondern Bemera

fung, oder des gering�tenZeichenseines be�ondern Bey-
falls wer achtet. Andere hingegenerregen Bewundea

xung, Ehrfurchtund Er�taunen, Die ausgebildetere
Sprache unter�cheidetißt �chon den �teigendenWerth gu-

ter Handlungen, mit den Namen gefälliger, nüßlis
cher , �chdner, edler , großer und erhabener Hand-
lungen *),

Eben �o erwecken bö�e Thaten nicht alle in einem

gleichenGrade Ab�cheu und Verachtung. Mißfällig,
{<ädlid, häßlich, {ändli<, niederträchtigund

Cc 2 ente

4) S. L. von Dalberg Gedanken von Be�timmung des mo-

pali�chenWerthes.. 1782. 4..
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ent�éuli< zeigen gleichfallsver�chiedene, wenn gleich
nicht genau abgeme��ene, Grade des Mißfallens an.

Und wie bey die�er Gattung von Handlungenun-

gleicheGrade von Schuld. anerkannxwerden: �o werden

�ie es beyjener in An�ehungdes Verdien�tes.
|

Aber �o ausgemacht die�e Ver�chïedenheitenim

Allgemeinen, und �o-gahngbar�chon die darauf �ich bezie-
hendenRedensarten und Begriffe geworden �ind: �o un-

einig zeigen�ich die Urtheilebey der Anwendungder�elben
in einze�nen Fällen, ..Wo der eine bewundernEwürdige
Thaten und Verdien�te anerkennt; räumt vielleichtein

anderét Uncer�uchérkaum Nechtmäßigkeitein. Oder

der�elbe Men�ch i�t das eine mal gerührt und entzückt,
und-das andere mal kaum zufrieden; wenn doch in bey«
den Fallen an �ich da��elbe ge�chah.

Giebt es denti feîte unwandelbare Naturge�eße,
die hier un�ere Empfindungenbe�timmen ? Keine�ichere
Gründe zum vernünftigenUrtheil? Oder, wenn auch
hier Vorurthélle-und. teiden�cha�ten , und dje andern ge-
meinen Ur�achen-der Jrrthümer , jene Ge�eße und Grün-

de verdunkeln, und davon’ abziehen; welches �ind die

Utn�tände und Bedingungen , unter denen die�er �chäds
liche Einfluß am mei�tenzu befürchteni�t ?

Die�e Fragenverdienen ohneZweifeldie genaue�ke
Uncer�uchung; da nichts �o �tarken und unmittelbaren

Einfluß auf Tugend und Glück�eligkeitder Men�chen ha-
‘ben fan, als die Art, wie �ie �ih unter einander , be-
�onders in Núck�ichtaufs Morali�che, beurtheilenund

würdigen.
Wenneine Hauptbe�timmungder Gerechtigfeic

dahin geht, einem jeden na<hVerdien�tzu begegnenz;

wenn
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wenn nach der Schuld die Strafe abgeme��en, der Hälbe
�chuldige anders als der Doppelt�chuldigebehandeltwer-

den muß; wenn nah dem Verhältniß ihrer Verdien�te
Men�chen vorgezogen, belohnt:und. geachtet werden �ol-
len: wie wichtig muß es nicht �eyn ,- einen richtigen und
möglich�tgenauen Maaß�tab für beydezu haben; -- oder

wenig�tens die Täu�chungen und Abweichungenvon der

Wahrheit, die einem dabey begegnenkönnen, vorherzu

wi��en, um �ich davor zu hüten?

H. 64.
Doppelte Rück�iche, die hiebeygenommen wird, und genommen

werden muß.
©

Man mag entweder auf. die be�onders hieher gee

hörigenErfahrungen aufmerk�am �eyn , oder aufdie all«

gemein�tenGe�eße und Triebe des men�chlichenWillens
dabey zurü> gehen: �o wird man bald gewahr werden,
daß bey der Würdigungder freyen Handlungeneine ge=

doppelteRück�ichtnaturlich und nothwendigi�k. Die eine

geht auf die Folgen, welche eine Handlung hervorge
bracht hat; oder ihrer Natur nach hätte.hervorbringen
mü��en, wenn �ie nicht durch:be�ondere Um�tände wären
verhindert worden, Die andere geht auf die Gründe
der Handlungenz die Ab�ichten, Triebe und Neigungen,
aus denen �ie ent�pringen. Mach den Folgeneiner Hand-
lung richtet �ich allernäch�tdas Urtheilüber ihreNüblich-
feit oder Schädlichkeit;folglichauh über ihre Gemein-

nüßigfeitoder Gemein�chädlichkeie, ihr Verhältnißzu
den Grundbegriffenvom Rechte, ($, 33.) Aber.die
Handlungen�ind �elb�t Wirkungen gewi��er Neigun-
gen und Ab�ichten; verrathen�ie, und erwe>en al�o das«

Cc Zz jenige
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jenige Wohlgefallenoder Mißfallen, welchesbey der

Vor�tellung einer Meigung und Denkart ent�teht,
Und dies kann wieder aus einem doppelten Grunde ent�te

hen; indem dabeydie Neigung entweder als eine Quels»
le vieler núßlicheroder �chädlicherHandlungen; oder als

eine Folge und Beweis von vieler Kraft , Erhabenheit
and Ein�icht, und andern unmittelbar gefälligenEigen-
�chaften in den einem Falle, von dem entgegenge�eßten
mißfälligenin dem andern Falleange�ehenund betrachtet
wird,

Es i� al�o begreift,wie eine That, die zufäl-
lig ge�chadethat, um ihrer �chönen und edlen Ab�ichk
willen , als �chóônund edel gelobéund bewundert werden z

wie eine in ihrer be�timmten Art natürlicher Wei�e im-

mer �chädlicheThat , wenn die Neigung, aus der �ie ent-

�prang, etwas Großes und Gefälliges hatte, nicht �o
beurtheiletwerden fônne, als wenn �ie aus einer an �ich
fhâdlichen und gehäßigenNeigung ent�tanden wäre;
und daß, bey aller Núblichkeiteiner Handlung, die�elz
be unmöglichvolllommen “Beyfall erhalten könne, wenn

¿hre Quelle gefürchtet‘oder verachtet werden muß,
Man könnte vielleichtvermuthen, daß die Men�chen
doch ungleichmehr nah den offenbarenFolgender

Handlungen, als nah ihren gemeiniglih nicht �o
ain Tage ‘liegenden Gründen {hre Urtheile über den

Werchdet�elbenbe�timmen würden. Allein die Erfah-
rung lehre es nicht �o. Und die Kenntniß der Ur�achen
vón dem , was ge�chieht , i�t den Men�chen gar zu

wichtig, um ihrer-Erwartungen und Ent�chließungen
rvíllèn; als daß �ie �ich leicht an der Wirkung begnügen
könnten, ohnenach der Ur�ache zu for�chen, Und da

dem
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dem Men�chen nichts wichtigeri� , als der Men�ch ;

da auch die Gründe men�chlicher Handlungeneinjeder
aus �ich �elb�t findenzu können leicht �ich überredet : fo
i�t es nicht zu verwundern, daß er �ich �o bald gewöhnt,
Handlungennoch mehr nach ihren Ur�achen als nach ih-
ren Wirkungenzu �chäßen. Wenig�tens kann man es

beyKindern �chon �ehr frühegéwahrwerden , daß �ie bey
dem, was man ihnen thut, �ehr aufmerk�am �ind auf
die Ur�ache, weswegen es ge�hah. Sie la��en �ich �ehr
viel Unangenehmesgefallen, wenn �ie glauben, daß es

aus guter Ab�icht , aus liebevollem Scherz, oder wenig-
�tens ohneWillen ihnen wehezu thun, ge�chehen�ey ; da

�ie durch die gering�te Kleinigkeit aufgebrachtwerden,

wobey�ie bö�en Willen vermuthen.
Unterde��en i�t gewiß , daß bald die eine die�er

- beydenRüeffichten bey der morali�chenWürdigungden

mei�ten Einflußhat , bald die andere. Nacürlich zu er-

warten i�t es, daß die Hin�ichtauf die Handlungen�elb�t
und ihre eigenthüumlichenFolgen das mei�te ausma-

chen werde ¿+ wenn die�e Folgen, in der That, oder

nach den Vor�tellungen des Urcheilenden,�ehr wichtig
�ind. Desgleichen, wenn die That aus vorübergeheü-
Den oder veränderlichen Verhältni��en und Eigen�chaften
ent�prang, Die Vor�tellung von .den Gründen aber

wird mehr ent�cheiden; wenn die gegenwärtigeThat an

Aichniche.viel genußt oder ge�chadethat; aber aus blei-

benden und fortwirfendenGründen ent�prang, Al�o
wird bey der Würdigungder Handlungeines Betrunke-

nen oder durchrei�endenFremden jene; bey der That ei:

nes Regenten, Freundes,Vaters, Ehegattensaber die-

�e andere Rück�ichtent�cheidender�eyn.
Cc 4 Frey-
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‘Freylichkômmétes aber in einzelnenFällen auch
darauf an; wie großdas-Vermögenund der Trieb ver-

borgeneGründe aufzu�uchenbéèymBeurtheiler i�t ; oder

wie �ehr er durch das, was vor den Sinnen liegt, �ich
fe��eln läßt.

$. 65.
Ur�achender Abweichungen‘und Jrrthümer beydie�er Beurthei-

lung, und Schwierigkeitenihnen auszuweichen.

Und nun werden �ich fchon leichtmehrereUr�achen
entdeen la��en , warum die Men�chen beyder Beurthei-
lung des morali�chenWerthesder Handlungen�ich �elb�t
oft �o ungleih, und nochviel mehr unter einander unel-

nig �ind, Und wie �chwer es �ey, die�en Abweichungen,
und den darinne enthaltenen, oder daraus erfolgenden
rrthümern zu begegnen; wird zugleicherhellen.

1) Wenn auch nur allein auf die Folgen einer

Handlungge�ehenwerden �ollte: wie �chwerkann es niché
oft �eyn , die�e voll�tändig, genau und richtig zu über�e-
hen und zu �häßenz auch nur �o weit, als überhaupt
wohlder men�chlicheVer�tand reiche. Dereine �ieht
dochinsgemeinweiter als der andere in die�e Folgenhin-
ein; auf der einen oder der andern Seite, Schwerif
es �chon bisweilen, die naturlich nothwendigenFol-

gen von den zufälligengenau zu unter�cheiden,und darüber

einver�tanden zu werden, Wenn nun z. E. dasjenige,
was durch die Schuld, Bosheit oder Unvor�ichtigkeit,
oder in andern Fällen, durch die Ge�chicklichkeitund den

guten Willen , oder auch die Einfalt und Unwi��enheie
anderer Men�chen hinzugekommeni� , abgerechnetwer-

den �oll, von dem, was dem eigentlichenUrhebereiner

That
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-Thaëzugé�chriebenwerden darf? Was bey einer andern

Gaciung von Men�chen, vielleichtnur bey etwas anderer

un�ichebarer Gemüthsverfa��ungeines von die�en Mens

�chen, eine gan; andere Wirkung hecvorgebrachthaben,
und �o �einem Urheberzum Verbrechenangerechnet wovs

den �eyn würde; kann, wegen der vielleicht nicht be�ons
ders gewahrgenommenenDi�po�ition die�er Men�chen, oder

die�es einzigenMen�chen , die erwün�chten Folgengehabt

haben, Mandenke �ich zum Bey�piel nur kriegeri�che
oder politi�cheAn�chlägeund Maaßregeln. Wer ver-

mag Glück vom Verdien�t, Unglückvon wahrerSchuld,
glücklicheVerwegenheitvon vernünftiger, und doch oft
unglücflichablaufender, Ent�chlo��enheit und Standhaf=

tigkeit immer richcig zu unter�cheiden 2 Möchten die

Men�chen die�er Schwierigkeiten, und ihreseinge�chränf«
ten Vermögens , durch �ie hindurh zur Wahrheiteinzu-
dringen , wenig�tens alsdenn doch �ich lebhaft bewußt
�eyn; wenn �ie ihre Brüder, nah dem Erfolg ihrer
Handlungen�o unbarmherzigverurtheilen, ohne nur

einmal zum Richten verpflichtetzu �eyn! Sollcen

�ie nicht vielmehr diejenigen bedauern, die rihten und

verurtheilenmü��en; als daß �ie �elb�t, �o leicht�innig,
freywilliges über �ih nehmen?

Die�elbenFolgen �chäßt denn auchein jeder nach
�einen: Ein�ichten , Jdeenad�ociationenund Empfindun-
gen; nach den be�ondern Erfahrungen, Jutere��en und
Vorurtheilen,die er hat, Welch unüber�ehlichesFeld
von Oründen zu ver�chiedenen, und von dem Jdeal der
unpartheyi�chenGerechtigkeitabweichendenUrtheilen!Jm
Gefühlder Freude, und dem Antriebe einer wohlwollen-
den Neigungwird dem wirklichenund gewi��en Guten

Cc 5 das
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das Muthmaßlicheund Möglicheip der Vor�tellungzus
ge�ellt. Eben �o wird im Zu�tande der Furcht, der

Traurigkeit, des Ha��es und der Rach�ucht das Bö�e
vergrößerte. “Was man �elb�t empfindet, oder empfun-
den hat; wie ganz anders wird das beurtheilet,als was

andere betrifé; wenn es glei an �ih völlig da��elbe wä-
re? Und die eigeneEmpfindung und darauf beruhende
Würdigung,einer That richtet �ich nah dem Bedürfmiß,
und überhauptdem Zu�tand, in dem man war; wenn

gleichder Thäter ohne ebénmäßigeRück�ichtauf den�els
ben gehandelthat, Ein Bi��en Brod

, einem Dürfti-
gen, im nagendenGefühl des Hungers, auf �ein Bit-
ten gegebenoder verweigert, fann in �einen Augen den

andern zum Men�chenfreund machen , für welchen er

Gottes Segen und ewigenLohnvom Himmel herab biít-

fet: oder zum gefühllo�enMen�chenfeind, den er ver-

fluchee, und ewiger Strafen würdig hâle, Und wie

eiche kann nichtder�elbeMen�ch zu dem einen und dem
andern Betragen, oft durch die Élein�tenNebenum�tände,
be�timmt worden; und im Ganzen al�o auch das Gegen-
theilvon dem �eyn, was er dem andern , in den“durch
�ein GefühlgehobenenVor�tellungen , �cheinet?

2) Noch beträchtlicher �ind die Schwierigkeiten;

ivenn genau und richtigder Werth der Handlungennach
der Rüf�icht auf ihre Gründe beurtheilet,al�o die�e
Gründe �elb�t erfor�chtund ge�häßt werden �ollen. Denn

�o fercigauh die Men�chen mit ihren Urtheilenüber die

Beweggründeund Ab�ichten anderer Men�cheninsgemein
�ind: �o �chwer muß es einem jeden Nachdenkendenbald

�cheinen, eines richtigenUrtheils*die�er Are �ich ver�ichert

haltenzu föônnen, Und die Erfahrung-bewei�et ja durch
die
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die Uneinigkeitund Wider�prüche, die dabey �o gemein
�ind, daß der Jrrehumdarinne nichts �eltenes �eyn föôn-

ne. Im Allgemeineni�t es auch ausgemacht und einge-
�tanden genug, daß die�elbe Handlung aus den ver�chie-
den�ten Ab�ichten ent�pringen könne; daß Gutes �o wohl
als Bö�es ‘vielfältigaus guten und bô�en , edlen und un»

edlen Ab�ichten ,
und auch ohneAb�ichtauf die eigentlich

das Ge�eß begründendenFolgenge�chehe. Aber im ein-

zelnen Falle überläßtman �ich niches de�to weniger dem

Trieb Ab�ichtenanzunehmen, wie �ie durh t‘aunen und

vorgefaßteMeynungen, Neigungenund Verhältni��e an-

gegebenwerden. Der Unerfahrneund Einfältige beur-

theiltdie Ab�ichtenund Triebfedern anderer nach den �ei:

nigen. Der Klügere nach denjenigen, die er in �einen
Erfahrungen überhaupt am öfte�ten entde>t hat , oder

entde>t zu haben vermeynet, Und der Klúg�te glaube
�ich nicht zu irren, wenn er einem jedendiejenigenTrieb-

federn und Ab�ichtenbey �einen Handlungenzu�chreibt ,

die �ich in �einem ganzen Betragen, und allenAeußerun-
gen �eines Charafcersam mei�ten zu erkennen geben,
Und doch, wieoft irrt �ich auch die�er noch! Wie manch-

mal hat nicht auch die�er die Beleuchtung eines Charak-
teës, und die Beurtheilungaller �einer Aeußerungen mit

einem Vorurtheile, oder einer leiden�chaftlichenUeberei»
lung angefangen, und von Grundirrthümernverblendet,

alle nachfolgendenUnter�uchungenunrichtig ange�tellt ?
Und wenn wiederum im Allgemeinenausgemacht

i�t, daß fein Men�ch �o verdorben �ey , daß er nicht
manchmal ab�ichelih Gutes hâte ; und feiner leicht �o
gut, daß er nicht auch mit unter von fehlerhaftenGe-

�innungen und Ab�ichtenangetriebenwürde : wie weit

ent-
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entferntvon wahrerGerechtigkeiti�t nicht noh die men�chs
liche Klugheit, die nah den hervor�techendenZügendes
Charafters die Ab�ichten jedereinzelnenHandlungenbe-

�timmt? Auch die eigenenBekenntni��eund Erklärun-

gen-dér Men�chen , �elb�t wenn �ie zu ihrem Nachtheil
gereichen, �ichern uns niht immer vor dem Frrthume.
Denn die Men�chen findwirklichbisweilen be��er , als �ie
�ich �elb �cheinen, oder andern �cheinen wollen. Sie

fönnen-die be��ern Ab�ichten , nach denen �ie handelten,
wenn �ie die�elbenzumal nicht deutlich �ich gedachthatten,
verge��en ; �ie �chämen �ich bisweilen ihres guten Herzens;
oder �ind zu �chwach, der Tugend , die �ie innig�t vereh-
ren, auch ó�entlih zu huldigen, Der Fälle jet nichtzu

gedenken,wo Men�chen �olcher guten oder bö�en Ab�ich-
ten, von denen �ie feinen rechtenBegrif haben, �ich rühs
men oder be�chuldigen; aus Leicht�innoder Unwi��enheity
weil man es ihnen �o vor�agé „ �o habenwill,

Aus der Handlung �elb�t aufdie Ab�icht �chließen,
fann in vielen Fällen das �icher�te �eyn, Aber wie viel-

fältig doch auch bier fal�ch ge�chlo��en werden fännez er-

helle �chon aus dem, was über die Beurtheilungeiner

Handlung nach ihrenFolgenvorheri� angemerktworden,

Wennes �o �chwer i�t, das Zufälligevon dem natürlich
Nothwendigengenau zu unter�cheiden; wenn man �o
leichenach �ubjectiven, auh wohlnur zufälligenEmpfin-

dungen, das Nübliche und Schädliche �ih vergrößert
vor�tellt ; wenn von den vielen nahen und entferntenFol«

gen , die eine Handlung habenkann, in die�er und jener

Beziehung, �o leiht, nur die eine die�er, die andere

jener, vor Augenhabenkann; andere der Handelndein

�einer tage, andere der Rithter in der �einigen: wie fönn-
te
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te das Urtheil über die Ab�ichten, nah Maäßgabeder

Handlung�elb�t, überall leicht und �icher �ey ?
""

Noch i�t es auch nicht genug , zur Be�timmung
des Werthés einer Handlungnach ihrenAb�ichtén, die

wahren Ab�ichten und Triebfedern entdeckt zu haben,
Sondern die�e mü��en, nun �elb�t auch richtig ge�{häßt
werden; nach ihrer Richtung und Ausdehnung, niche
nur, aufs Gemeinnüßigeoder Gemein�chädliche, Wich-

tige oder Unwichtige; �ondernauch nachihrerKraft und

Ergiebigkeit, Ein Wort „ auf eine gewi��e Wei�e,
unter geroi��en Um�tänden ; ausge�prochen„, kann Stärke
des Gei�tes , Erhabenheitder Gefinnungzen, Muth und

Ent�chlo��enheit fürs Gute ‘urid Edle bewei�en; wle, in

einem Gefechte, �tundenlang anháïtehde Aeußerungen
einer , viélleichtmechani�chvorbereiteten , oder. durch die

Um�tände unvermeidlichgewordenenTapferkeit nichr bes

wei�en. Schlag mich, aber hôre! Wie viele Beys
�piele gemeinerkriegeri�cherTapferkeitkönnen die�en Wor-
ten des Themi�tokles gleichge�chäßtwerden; womit er

den durch �eine Einwendungenaufgebrachten‘Anführer
der vereinigten Griechen , vor der Schlacht wider den

Xerxes, entwafnete? Eben �o kann ein Wort, unter

gewi��en Um�tänden , auf eine gewi��e Wéi�e ausge�pro-
chen, der �hwärze�ten That gleichen, in ‘Betracht der

Hartherzigkeit, Grau�amkeit und Ent�chlo��enheit zum
Bö�en, die es verräth, Kann es; aber weiß der

�charfe, bis in die Seele eindringendeBlick, und die

freye, unbefangene,alle eigene Zu�äße abhaltendeBe-
urtheilungsfraft*)? Die

#) Gben deswegen fann ich: mix fein Bey�piel erlauben ; ob
mix gleichdie Antwort hiebeyauf�tieg, die ein durchmeh-

rere
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Die Schähung der Ab�ichten und Triebfedern
nach ihrer Richtung , vorausge�eht, daß die�e erkannt

i�t, erfordertnur gemeinvorhandeneBegriffevom Gu-
cen und Bö�en z und i�t daher auch gemeiner als die

Schägung der�elben nah ihrer Jnten�ion , oder der

Größeder dabeywirk�amen Seelenkraft. Daherfin-
det ein mit: Begierdenlo�er Seele in die Feder dictirtes

wohlthätigesVermächtniß, oder eine, mit gleicherAn-

�irengung ertheilte oder genehmigtegemeinnüßigeVer-

ordnung, insgemeinmehr, wenig�tens allgemeiner,Bey-
fall, auch ohneEinfluß der eigenen Theilnehmungam

Vortheil; als die fra�tvolle�te Seelenthacvon weniger
auffallendemNußen, Nicht zugedenken, daß bey vie-

len, vielleicht den mei�ten, der belobte�tenund berühm-
te�ten Thaten decjenige, de��en Kraft eigentlichEnte

<luß und Plan ge�chaffenhatte , im dunfeln Hincer-
grunde unbemerkt bleibt ; �o wie die Kraft, dle den ab-

fichtsvollen , gutgemeynten Be�chließungen und Verord=-

nungen bey der AusführungWirklichkeitertheilt, �elten
genug erkannt und ge�chäßt wird. Und doch i�t nicht
nur die Kraft dasjenige , was Ab�ichten in Wirklichkei-

ten verwandelt , Thatenhervorbringt,und ihrenUmfang
und Nachdru> be�timmt: �ondernKräfte �ind auch das-

jenige, was ungleichwenigervon un�erer Willkührab-

hängt, nicht �o leiche nach Belieben ge�chaffenund vere

ändert werden kann, als Richtung der�elben,

Aber
.: a,

i

rere Bewei�e von Härte bekannter Mini�tre einem Ver-

fä��er anzüglicherSchriften gab, als die�er , zu �einer
Ent�chuldigung, fragte: GnádigerHerr, wovon �oll ich
leben 2-
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Äber vlelleichtentdeckt �ih bey weiterer Unter�u-
chung, daß eben deswegen,weil die Richtungder Kraft
mehr von un�erem Willen abhängt, als die Kraft �elb�t,
die�e wenigerals jene un�ere morali�che Würdigungbe-

�timme , und be�timmen mü��e, Unterde��en i�t die

Schwierigkeit,bey einer That die angewandte Seelens

kraft richtig zu �häßen , auh an �ich �chon ein ab�chre-
>endes Hinderniß für viele , die tu�t habenkönnten , die
Grände ihrer Beurtheilungdaher zu nehmen; oder eine

�ehr gefährlicheUr�ache beträchtlicherJrrthumer,. Ges
neigt aber, Handlungenzu �häßen na der Kraft, aus

deren Anwendung�ie ent�prungen �ind, und die �ie zu be-

wei�en �cheinen, �ind am mei�ten diejenigen , die in �ich
�elb�t mehr Kraft , als be�timmte Richtungen, fühlen,
in jenem Gefühl mehr �ich gefallen, als in die�em, oder

auch den Werth der Richtungennochzu einge�chränktbes

urtheilen, Denn natürlichrichtet �ich die Schägungdes

Fremden immer nachdem Maaß�tabe dep Eigenliebeund

der Ein�ichten.
3) Wenn es nun �chon �o �chweri�t, den Werth

einer einzigenThat , nach der gedoppeltendabey nöthi-
gen Rück�icht, unpartheyi�ch, genau und voll�tändig zu

beurtheilen¿ wie unermeßli< , wie �chauderhafckühn,
�ollte nicht gleichbeym er�ten Blick des Nachdenkensdas
Unternehmen(cheinen, den ganzen morali�chenWerth
eines Men�chenzu be�timmen ? Den Werth aller �ei-
ner Handlungen, nachallen ihren men�chlicherfennbas-
ren ,

oder auch nur vorausgedachtenund abgezielten,

Folgen ; den Werth aller dabey wirk�am gewe�enen,
ibm �elb�t ganz oder halb bewußten Triebfedern; den

Werchaller in ihm rege gewe�enen, nur durchäußerliche
Ur-
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Ur�achenverhindertenGe�innungen und Ab�ichten?
Seinen Werth; abgerechrierales dasjenige, was äußer-
liche Um�tände, niche veranlaßt in ihm, �ondern ers

zwungen, aus ihm gemachthaben, wie �ie da��elbe aus

hundert andern, die das Gegentheilvon ihm �chienen,
gemachthabenwürden? Wiürdigendie Men�chen, nach
der Frage: wie viel Gures die einen nur darum vor

den andern voraus gethan haben; weil die Gelegenheit
ihnengerade damals. fam, da ihre Triebe und Ge�in-

hungen in ‘der angeme��en�ten Stimmung waren ; und

be andern Bö�es , gleichfallsdarum nur, weil bey iß«
nen öfter Reigungen und Gelegenheitenzu�ammen fas

men? — Vacer der Men�chen , der du allein richte�t
nah Wahrheit, was muß.in deinem Urcheile�eyn, der

durch �o viele geläufigeAusdrücke �ich verrathende, dem

nachdenkendenMen�chenver�tandefa�t unbegreiflicheLeicht

�inn der Men�chen, über den ganzen Werth ihrer Ne-

bénmen�chenzu ent�cheiden!

Aller Uctheiledie�er Art uns zu'enthalten, �tritte
gegen un�ere Be�timmung und we�entlich�ten Triebe,
Wir mü��en urtheilen , ‘enn nicht über den. ganzen

Werth un�rer Nebenmen�chen, als Theileder Schöpfung,
�o doch über ihren Werch im Verhältnißzu un�ern ir-

di�chen Angelegenheitenund Ab�ichten; wenig�tens über

den Werèh ihrer einzelnenHandlungenund Eigen�chafs
ten, Und wenn die: Wahrheitganz zu erreichen, allem

Jrrthume auszuweichen, auch da noch über un�re Kräfs
te �eyn �ollte: �o i�t es doh un�re Pflichc, alles anzu-

wenden, um der Wührheit �o nahe als mögiich zu kom-

men. Ein kleiner Jrrthum kann hier Ruhe und Leben

vernichtenz eine einzigegenauere UeberlegungFamilien
vom Verderben erretten, $. 66,



Allgem,Grund�, zurBe�k.des Verd.u; d. Sch, 417

$, 66,

Abhängigkeitvon der Freyheit, ein we�entlichesErfordernißmo-

rali�h guter und bö�er Handlungen.

Obgleichdurch das bisherige�chon ausgemachci�t,
daß bey der Billigung und Mißbilligung der Handlun-
gen auf die Gründe der�elbenRück�ichtgenommen werde ;

�o muß dóch noch genauer unter�ucht werden , was bey
die�en Gründen derge�talt nothwendigi�t, daß daroh-
ne die�e Gattung von Empfindungenund Urctheilengar

nicht Scatét findet; und was dabey zwar Einfluß hat,
die�elbenver�chiedentlichbe�timmt, doch aber nicht �chlech-
ferdings nothwendigdabeyi�t, Das er�te gile in An�e-
hung der Abhängigkeitder Handlungen von der Frey-
heit ; das heiße, vom Vermögen, nach Vor�tellungen
und Ueberlegungen �ich zu be�timmen; etwas zu thun
oder zu la��en , �o oder anders es zu machen, je nachdem
man es gut findet, Ohne in die�em Ver�tande frey zu

�eyn, �ind Handlungenfein Gegen�tand morali�cher Em-

p�indungen und Urtheile. Dieß liegt �chon in den Grund-

begriffen, Denn morali�ch heißt nur dasjenige, was

von einem durch Ueberlegungbe�timmbaren Willen ab-

hängt , oder darauf �ich bezieht. Aufdie�en freyenWil

len beziehen�ich die morali�chen Ge�eße, nach welchen die

Moralität der Handlungenund Ge�innungen, Reche und

Unrecht, beurtheiletwerden, Aber un�ere Empfindungen
und Bewußt�eyn geben es uns auh leicht zu erkennen,
daß dasjenige Wohlgefallenund Mißfallen, was uns

bey der Gewahrnehmung�olcher Be�chaffenheitenents

�teht, die nicht zufolgedes eigenenWollens und Stre-

bens da �ind, z. E. bey angebohrnenkörperlichenBe-

Feder,dritter Theil, Dd �chaf-
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�chaffenheiten,von �chr viek anderer Art i�, als dasje«
nige, welches �ich auf freyeHandlungenund deren Er-

folgebeziehe. So bald wir erkennen , oder uns einbil«

den , daß daëjenige, was jemandgethan hat, ganz und

gar nicht zufolge�eines freyen Willens ge�chah, �on-
dern weil er unwider�tehlichdazu gezwungen war: �o wen-

den �ich un�ere auf Recht und Unrecht �ich beziehendeUr-

theileund Gemüthsbewegungenauch gleichvon ihm ab,
und �uchen in dem, der gezwungen hat, ihren eigentli-
chen Gegen�tänd. Der Gezwungenekann in dem Falle,
daß die wider ihn ausgeübteGewalt ungerechtwar, ein

Gegen�tand des Mitleids werden, Allenfallsauch ein

Gegen�tand der Gering�chäßung;auf die Wei�e, wie

alles, was überhaupt, oder in Vergleichungmit andern

Dingen feiner Art wenigKraft zu haben �cheint. Aber

cin Gegen�tand des Tadels und der Verurtheilungwird

er uns nicht’ �eyn ; wenn wir anders vor einer vernunft-
widrigen Verwirrung unferer Jdeen und Empfindungen
uns zu hüten wi��en.

Denn freylih kann es ge�chehen , daß wir von

phy�i�chen Vollkommenheitenund Unvollkommenheiten
uns �o afficirenla��en, als ob �ie morali�cherArt wären ,

auch, wo �ie es nicht �ind, Zorn, Haß und Verachtung
wiederfahrenbisweiten Men�chen, uh �olcher Vorfälle
und Eigen�chaften willen, wobey �ie nichts gethan ha-
ben, und nichts thun fonnten; ‘ob, Achtungund Dank

niche minder. Dieß ge�chiehtaus mehr als einem Grune

de.Einmal i zwi�chendem phy�i�chen und morali�chen

Guten und Bö�en immer Aehnlichkeit; beydes i� gue
und bô�e 5 angenehm oder nüßlich, unangenehmoder

�chädlich; obgleichnichtvölligauf die�elbeWei�e. Her-
nach
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nach kann es auh fommen , daß dasjenige, was in dem
einen Falle unwillkürlich,phy�i�ch nothwendigi�t, in eis
nem andern von der Willkührabhängt, Die Men�chen
aber unter�cheidendie Fälle niht immer �orgfältig , bey
ihrenUrtheilenund Gemüthsbewegungen;�ondern la��en
�ich durch die Jdeenad�ociation, die auf den einen Fall
�ich bezieht, auch in dem andern, obgleichinnerlichvers

�chlednemFalle noh be�timmen, So muß bisweilen
einer ,

um �einer Verge��enheit,Lang�amkeit,Unge�chi>k-
lichkeit, Ungelehrigkeit, oder eines andern Fehlerswils
len , der bey ihm unwillkührlih war, den Unwillen
und vielleichtdie Strafe dulden , der nur das will=
kührlichfehlerhafteVerhalten eines andeèn das An�ehn
von Gerechtigfeic in der Seele des Zürnendenund Straq=-
Fenden hac geben fönnen, Wie denn auch in andern

Rück�ichten noh oft der ejne büßenmuß, was der ans

dere ver�chuldet hat, Hiezukommc nun endlich auch
noch, daß Empfindungenund Urtheile, die ein Gegene
�tand einmal in gewi��en Zu�tänden oder von gewi��en
Seiten veranlaßt hat , bey einer gewi��en éebhaftigkeit,

leicht zu allgemeinenUrcheilenüber die�en Gegen�tand
fich ausdehnen; oder doch die Ürcheileüber die andern

Seiten und nachfolgendenZu�tände de��elben be�timmon
helfen, und oft �ehr verändern. So wird einem Mens

�chen , von de��en Gemüthe und Handlungenman ein-
mal eine nachtheiligeMeynunghat, auch ein unwillkührs
licherFehler, oder ein Ungiuek, leichterzur Schuldund

zum Verbrechenangerechnet, So werden diejenigen,dle
man liebt, vielleichtallein nur , oder dochhaupt�ächlich,
um phy�i�cherVollkommenheitenwillen liebt , bey allem

Guten was �ie an �ich haben, oder was ihnenbegegnet,
Dd 2 leiche
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leicht �o ange�ehnund béurtheilec, als ob �ie Verdien�t
dabeyhâtten.

Die Sprache, die unter �o manchfaltigenJdeen-
verwirrungen �ich bildet , trägt zur* Unterhaltungund

Meranla��ung der�elben wiederum auch das Jhrige bey.

Nicht nur gut und bô�e werden morali�che und phy�i�che
Be�chaffenheitengenannt , �ondern Lob wird auch das

Wohlgefallen, der Beyfall; und Tadel das Mißfallen,
in Beziehung auf die einen �o wohl als auf die andern

genannt. Ja manche Men�chen, die dazu wohl no<

ihreSprache für die be��ere halten, wenig�tens auch mi(«

fel�t der�elben,vom gemeinenHaufen �ich zu unter�cheiden
�uchen , erlauben �ich bisweilen gefälligeEigen�chaften
MWerdien�tezu nennen, von welchen doch offenbari� ,

daß �ie mit dem eigentlichenVerdien�te nihts als das

‘Angenehmegemein haben; in allem Uebrigendem Mo-

rali�chen �o �chr als möglichentgegen ge�eßt �ind.
Beyallen die�en Mißbräuchen, Jdeenverwirrun-

gen und Uebereilungenwird es doc, �o bald man nach-
‘denkt , nicht �{hwer, die Ver�chiedenheit zwi�chen der

Art , wie phy�i�cheund wie morali�che Um�tände und Be-

�chaffenheitenauf uns wirken, gewahr zu werden; und

einzu�ehen, daß datjenige nur der eigentlicheGegen�tand
des vorzüglich�tenLobes und Tadels �ey, was von

der Freyheitabhängt,

$. 67.

Ver�chiedeneArten und Gradeder Abhängigkeitun�erer Hand-
lungen und Zu�tände von der Freyheit.

Der Umfang der Freyheit des men�chlichenGei-

�tes, oder des Vermögens, �eine Handlungenund Zu-
'

�tän-
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�tände �elb�t zu be�timmen , nah Gutbefinden,i�t
�ehr groß. Wennman alle Arten und Grade, wie dieß
Vermögen wirken fann, zu�ammen nimmt, Aber da

eben die�e dabey vorkommende Unter�chiede zum Theil
auch �ehr groß und wichtig �ind : �o i�t es nöchig, den

DBegrifvon der Freyheic, nach Maaßgabeder�elben, noch
weiter zu entwieln und genauer zu be�timmen,

1) Vieles i�t unmittelbar und vdllig von des

Men�chen Willkühr und Guthefinden abhängig, Das

heißt, er fann �ih no jeßt dazu be�timmen, nach.
ganz eigenerLu�t und Neigung, ohnebe�ondere,

âu-

ßere oder innere Schwierigkeiten dabey überwinden zu,

mü��en, Dieß i�t die äußer�te, ab�olute�te Freyheic.
der Handlungen. Die Nothwendigkeit, �eine Kräfte ,-

nach ihrer Natur, dabey anzuwenden, und den gemei=
nen Wider�tand der Trägheitdabeyzu überwinden , wird

von Niemanden für eine Ein�chränkungder men�chlichen
Freyheitange�ehenwerden,

2) Nichevöllig �o groß i�t die Freyheit; �obald
der Neigungbe�ondere, äußere oder innere, Hinderni��e
entgegen ge�tellt �ind, Zwarniche ab�olut einge�chränkt
oder aufgehobenwäre dadurch die Freyheit; �o lange die

Kräfte zureichen, die�e Hinderni��e aus dem Wege zu
räumen, Aberin �o fern die�e doch ab�chre>ten , in �o
fern es an Beweggründenfehlte, oder am Zutrauen zur
nôthigenAn�trengung und Anwendungder Kräfte, um

�ie wegzuräumen:�o läge doch eine hypotheti�cheEins

�{ränfungder Freyheitdarinne, Richtige Schäßung�ei
ner Krä�te und Heldenmuth�ind nicht eines. jeden Sache,
Schwierigkeitenkönnen manchem unüberwindlich�chei:

Dd 3 nen
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nen mü��en, mit hypotheti�cherNothwendigkeit,

óhnerachtet�ie es wirklichnicht �ind *).
3) Sokann al�o auch die Freyheitdurch den Wil-

len andrer Men�chen , dur<hBefehle, Drohungen,und

andere Zudringlichkeiteneinge�chränktwerden ; wenn

gleichdie�er Wille das , was einem an �ich möglichi�t ,

nicht �chlechterdings,nicht phy�i�ch,unmöglichmache.
Er kann die Beweggründe verändern; unangenchmund

�chädlichmachen, was außerdemangenehmund nüblih
géwefenwäre.

4) Die größe�te Ein�chränkungdie�er Art für die

Freyheit, nach ihrenur�prünglichenBe�timmungen,
ent�teht alsdenn , wenn der Wille des andern, obgleich

un�erem Willen entgegen, dennochverbindlichi�t, Deun

wo Verbindlichkeic i�t, da i�t morali�che Nothwendig-
feic: aber es i�t �hon bey der er�ten Entwicklungdie�es

Grundbegriffes(H, [.) bemerkt worden , wie die�e Ein-

�chränkung der Freyheit, mittel�t der morali�chen Noche
wendigkeit,dasjenige, was das Vorzüglich�teund Er-

haben�tebey der men�chlichenFreyheiti�t, nicht aufhebe.,
Der Wei�e, der �eine Pflichtengern und willig auf �ich
nimmeund ausúbt, fühlt eben deswegen das Unange-
nehmedes Zwanges und der Nothwendigkeitnicht; oder

nicht �o �ehr, “als derjenige, der �einen Willen nicht ver-

nünftig zu lenfen, in die Um�tände �ich zu �hi>ken, und

dem Schick�al nachzugebengelernt hat, Dennochi�t es

Eiíns«

*) Obdie�er bypotbeti�cben Ein�chränkungund Nothwen-
digkeit ungeachtet, nicht doh mit Recht ge�traft, und
eben durch Strafe für die Zukunft bieweilen am be�ten

Gefen
werden fönne; davon i� jegc noch nicht die

rage.
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Ein�chränkung, ‘die au< der Wei�e fühlt, und biswei-

len cieffühlt, wenn der Wille unvernünftigi�, welchem

hachzugeben, die Um�tände ihm zur Pflicht machen.
5) Eine Überhauptwohl hievon �ehr ver�chiedene ,

in manchen Fällen und Verhältni��en aber doch die�elben
�innlichenFolgennah �ich ziehendeEin�chränknug der

Freyheiti� diejenige , die aus vermeyuter Pflicht,
oder fon�t aus Vorurtheilenund Jrrthümern ent�teht z

in �o fernvon die�en �ich frey zu machen, es einem ent-

weder an Kraft, oder an hinreichendenBeweggründen
fehlt,

6) Die gegenwärtigeEin�chränkungder Freyheit
äber, die Nothwendigkeitund Unmöglichkeit,‘in der �ich
einer befindec, könnenvon vorhergehendeneigenenfreyen

Handlungenherfomméèn; �o daß al�o, was jehtunwill-

Pührlichge�chieht, mittelbarer Wei�e willkührlichhei-
ßenfann, liberum in cau��a �ua. Die vornehm�ten
Arten , wie die�es fommen kann, verdienen unter�chie-
den zu werden, und �ind folgende:a) Wenn Jemand
durch freywilligeHandlungen�eine Kräfte ge�chwächt;
dder bd)�ie zu vermehrenund zu üben freywilligvernach-

läßigethat; �o daß ihm nun unmöglichi�t, toas ihm
möglich�eyn würde , wenn er �eine Kräfte mehr ge�chont,
oder geübt hätte. Cc)Wenn Jemand Gewohnheiten,
leiden�chafcen, Bedürfni��e, überhauptAntriebe in �ich
�elb erzeugte, oder nachläßigent�tehen ließ; �o daß �ie
tun zu herr�chendenund unüberwindlichen Triebfedernin
ihm geworden �ind, d) Wenn Jemand zufolgedie�et

�elb�t von ihm hervorgebrachtenUr�achen, oder �on�t frey-
iillig in Verhältni��egekommeni�t, bey denen nun von

außen her ab�olut oder hypotheti�chunüberwindliche
Dd 4 Hin-
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Hinderni��e und Ein�chränkungen�einer Freyheit �ich
finden,

7) Es fann aber auh manches in �einemAnfan-
ge unabhängigvon un�rer Willkührund Freyheit �eyn z

ohnedaß die Fortdauer und alle Folgen ‘es �eyn mü�e
�en. So �ind die mei�ten un�erer Empfindungenun-

willführlih in ihrem Ur�prunge, Viele zwar nur als

lernäch�t , nichtentfernter Wei�e ; indem es bey uns

�tand, an dem Orte uns zu befinden, oder nicht, wo �ie
uns wider oder ohne un�ern Willen erwe>c wurden. Aber

wie unwillführlich�ie auch in ihrem Ur�prung �eyn möch-
tenz �o hängtdochihre Dauer und Ausbildungund weie-

tere Wirkung in den allermei�ten Fällen o�enbar von

un�erem willführlichenVerhaltenab, Denn daß der

Eindru>, den eine Empfindungmacht, vermögeihrer
äußerlichenUr�ache, gleich �o Überwiegend�tark und hers
�chend werde, daß die �elb�tthätige Kraft der Seele ihm
nun auf feine Wei�e mehr wider�tehn, niht durchNach=-
denkenihn umändern könnte, i�t ein höch�t �eltener Fall;
und �cheint eigentlich von feinem Men�chen �chlechthin
ge�agt werden zu können, dem nitht der Kopf verrückt i�t,
Der Grade beydie�em gegen�eitigenVerhältni��eder Em-

pfindungund der Freyheitdes Ver�tandes und Willens

�ind freylich viele, Es giebtZu�tände , die dem verrück«

ten Kopfe �o nahe kommen, daß �ie kaum mehr davon

unter�chieden werden können. Unterde��en i�t auh gewiß,
daß oft nur aus Trägheit oder aus �innlicher Neigung
die Ueberredung ent�teht ; als �ey man unwider�tehlich
hingeri��en , habe feinen Willen , keine Freyheitmehr.
Wie fa�t unbe�timmlichweit die Kraft des men�chlichen

Gei�tes gehe, den äußernEmpfindungenund Körperge-
fühe
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fühlenzu wider�tehen, und �eine innere Wirk�amkeit da-

von unabhängigzu erhalten; i� als eine der vornehm�ten
Grundlehren, gleich beym Anfange die�er Unter�uchuns
gen angemerkt worden (Th. 1. $. 5.)

$) Eben �o kommt es auch bey den Ein�chränkungen
der Freyheit,die durch äußerliche Verhältni��e ent�tehen,
darauf an, ob man nicht aus die�en Verhältni��en, in

die man, willführlichoder unwillkührlih, gekommeni�t,
�ich heraus�eßenkönne, Wo es am Vermögen zu über-

winden fehle, da fehltdochnicht immer die Kraft zu ents

fliehen.
9) Endlichaber muß in allen Fällen, wo Frey-

heit einge�chränktei�, darauf ge�ehen werden , wie weit

�ie die�e, wie vieles nothwendig, unmöglichund unvers-

änderlich i�t, Wenn nicht alles möglichi�t; �o i� doch
vielleichtetwas davon möglich, Und wenn nicht auf eine

mal alles oder vieles; �o doch vielleichtallmálig, Wenn

nicht ißt; �o ein ander mal, Wenn nicht unmittelbar ;
�o mittel�t die�er und jener äußerlichenHülfe.

Der men�chlicheGei�t hat in der Thät ein �ehr
weit �ich er�tre>fendes Gebiet, und viele Mittel �einer
Wirk�amkeit. Was habennicht �chon einzeln, oder in

Verbindungmit einander Men�chen zu Stande gebracht?
Wie vieles nicht �chon, was unmöglich �chien; und

manches wie �chnell? Was ge�cheheni�t ; bewei�et, was

ge�chehenFann. Fürwahr, es gehörtviel dazu; eheder

Men�ch mit allem Rechte �agen kann, dies i�t mur un-

möglich, �{le<terdings unmöglich, Vielleicht
fann in den mei�ten Fällen das �o geläufigeFh kann
nicht ,

der Wahrheitnach heißenJch will nicht. Eri�
in einem hohenGrade Herr der ihn umgebendenNacur,

Dd 5 Und
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Und dochnoch mehrkann er es über �ich �elb�t �eyn, wenn

er nur will, nur Muth hac.
Es if kurz vorherwiederbemerkt worden, wie

groß �ein Vermögen i�t, Körpergefühlenzu gebieten
und zu troßen, Und i� es geringer, in Ab�ichtauf de�e
�en Stellungen und Bewegungen? Mandenke an die

mechani�hen Kün�tler und Schwärmer.

Selb�t auf die Zu�tände und Veränderungendes

Körpers, die man den willkürlichenam eigentlich�ten
entgegen�est , haktdenno<h das Willkürliche einen �ehr
beträchtlichen Einfluß, und kann vieles unmittelbar,
mehr noh mittelbar, be�timmen. Auffallend i� es,
bey �ehr lebhaftenVor�tellungen und leiden�chafelichern
Begierden,in Ab�icht auf Umlauf des Deblütes, Aus-

dün�tungen,Verdauung,Ab�onderungund Ausführung.
Ès i�t befannt, daß einige Aerzteund Philo�ophender

Seele hierinnenoch weit mehrzu�chreiben; Einwirkun»
gen auf den Körper, nach dunkeln Begierdenund Vor-
�tellungen , deren �ie �ich al�o �elb�t niche bewußt i�k,
Th, 11, $, 202.) Gewißi�t, daß das Wilffürliche

und Unwillfürliche�o feîn in einander läuft , daß of ders

jenige �elb�t, in welchemes vorgeßt, eines von demans
dern zu unter�cheidennicht im Stande i�t, Bey Ner-

venfrankheitenent�tehen bisweilen Zucfungen; der

Kranke wirft �ich herum, �pringt, tanzt, �teige, �chlägt,
furz nimne allerleÿ vor, wte es �cheinen, und wie ér

�elb aufrihelg glaubenfann , zufolgeunwider�tehlicher
mechani�cherReize, Und die�e Reize können doch nur

aus Fdèen ent�pringen ; aus den�elben Jdeen, ‘aus

welchen der Kranke dann und wann auf viele Stunden
und Tage vórher�agt, baß alles dies erfólgènwerde,

Die�e
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Die�e Jdeen aver — mögen�ie allernä<�t ganz oder

hatb unwillkürlichent�tehen — können doch ur�prüng-
lich ganz oder zum Theil ihrenGrund in einem willkür-
lichen Verhaltengehabthaben, Wiehier , beymHan«
deln �owohlals beymZu�chauen, das Urtheil, ob etwas

willkürlichoder unwil!kürlih wäre, dur< den Einfluß
der Leiden�chaftenund Vorurtheileleichtbe�timmt werden

töônne,brauche fúr diejenigen, die mit der Natur des

men�chlichenVer�tandes bekannt �ind, kaum erinnert zu
werden,

10) Daß die Freyheit, �owohl in ihrem ganzen
Umfangbetrachtet, als im Verhältniß zu einzelnen
Handlungenund Zu�tänden bey einem Men�chen �ich
viel weiter er�tre>#e und méhr betrage, als bey dem an-

dern; erhellet aus allen bisherigenHauptbemerkungen,
Wie�oll nun aber ausgemacht werden, wie weit �ie �ich
bey einem gewi��en Men�chenin einem be�ondernZu�tan-
de und Verhältni��eer�tre>te? Was er damals konnte,
wenn er wollte? Was er gekonnthätte, wenn er ehedem
gewollt hätte? Ohne genaue Unter�uchunghierüberzu

ent�cheiden, ohneVertheidigungzuzula��en und anzuhs-
rén, jémanden darnach ‘zu verurtheilen, würde freylih
die größte Verwegenheit�eyn. Unterde��en i�t die Kraft
des men�chlichenGei�tes, auch bey den gemein�ten
Anlagen, �o groß; der Men�ch fann, wenn er will,
auf �o manchfaltigeWei�e auf �einen innern Zu�tand und

�eine AußerlichènVerhältni��e Einfluß �ich ver�chaffen;
daßdieVermuthungnicht leicht für ab�olute Noths
wendigkeit�eyn kann. Sollte aber dies die Frage
werden: 0b einer wollen fdnnte: �o läßt �ich die�e
Frage freylihvon uns Men�chen weiter nicht beantwor-

ten,
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fen, als in �o weit �ich ausmachen lá��et ,
ob einer derje-

nigen Vor�tellungen und Empfindungenfähig war, in

velchen, vermöge der gemeinenGrundtriebe des Wil«

lens, hinreichendeBeweggründezur Ent�chließung ent-

halcen�eyn mü��en, Die Einge�chränftheirdes men�ch-

lichen Ver�tandes erhellethiebey. Was für prafti�che
Folgen dadurch begründet werden ; "kann doh er�t bey
be�timmtern Anwendungendie�er Grund�äge �ich aus-

wei�en.

$, 68.

AllgemeineGrúnde zur genauern Be�timmung des Werthes
guter Handlungen.

Gut heißenHandlungen, wegen ihres vortheilz
haftenVerhälcni��es , ihres Beytrages zur Glü�eligkeit;
als mittelbaren oder unmittelbaren Beytrages; zur eige-
nen oder fremden Glüf�eligkeit, ($. 33.) Denn wies

wohl die�e beyden in der Natur nicht von einander ges
trennt �ind ($. 34.): �o beziehen�ich doch un�re Empfin-
dungenund Begriffe bald auf die eine, bald auf die an«

dere, Dies Verhältniß, die�er Beytrag zur Glück�elig=
feic wird auch nicht bloß nah den äußerlichenFolgen,
�ondern oft vielmehrnoh nach den Gründen der Hands
lungen, und deren innern Folgen, für Zufriedenheit
und Recht�chaffenheit, ge�chäßt, ($$. cit.) Hieraus
ergiebt�ich

1) daß nur ein geringer Werth denjenigenHand-
lungen beygelegtwerden fônne, dur welche ein Men�ch,

mittel�t leichterBefolgung �innlicher Reize, �ich �elb�k
nur ein furzes Vergnügenver�chaft; ge�eßt auch, dafi �ie
nicht als �chändliehoder unan�tändigange�chen werden,

viel-
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vielmehr wohlwollendeTheilnehmungerregen können,

Denn weder Grund noch Folge enthaltenhiervieles,
wás man Grund nennen kann. Doch wie �{hweres i�t,
�olchenSäßeneine allgemeineGültigkeitgegen alle Aus-

nahmen zu ver�chaffen; kann hiebeygleichbemerkt wer-

den, Welches allgemeineFrohlo>ken, welcherBeyfall,
welcheLobprei�ungenent�tehen nicht bisweilen , beyder

er�ten Aufheiterung eines lange, vielleicht gefährlich,
traurig gewe�enen Men�chen; bey �einer �ich wiederum

äußerndenEmpfindlichkeicfür �innliche Schönheitenund

Annehmlichkeiten;wenn gleich die�e Wiederauflebung
des angenehmenGefühls �o organi�ch natürli war,

als beyjedemandern Men�chen? Aber die ver�chiedene

Jdeenad�ociation ,
die vorhergehendeBe�orgnißi giebtin

den Köpfen der theilnehmendenBeobachterund Beur«

heiler der Sache ein wichtigeresAn�ehn. Etwas an-

ders wäre es aber auh wirkli , wenn die Aufheiterung
eine Folgeeiner aus wei�en Ab�ichten und Grund�äßen
ent�prungenenAn�trengung gewe�enwäre. Denn

2) eine Handlung, wodurchein Men�ch auch nur

�ich�elb�t ein vorübergehendesVergnügen— ohneNach-

theil höherer Ab�ichten .— ver�chaft, hat �hon mehr
Werth und Reiz; wenn die Ausführungdie�er Handlung
Kraft und Ge�chicklichkeit, und be�onders wenn �ie Gei-

�tesfraft, Ver�tand und Nachdenken verräth, Solche
Handlungengefallen al�o auch um �o viel mehr; je we-

niger es der Be�timmung dés Handelndenentgegen �chei
nen fann, bloß um des Vergnügens willen etwas zu
hun. Mehral�o Kinder, als Erwach�ene,könnendurch
�olcheHandlungenBeyfall �ich erwerben,

3) Den
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3) Den Vorzugvor den�elbenerhaltendoch aber

insgemein leicht �olche Handlungen, wodurch jemand
dauerhafteGründe �eines Vergnügensund �einer Glük-

�eligéeit legt , oder hervorzubringen�ich be�trebt — ver-

�teht �ich auf eine ge�e6mäßigevernünftigeWei�e, Auch
deswegen fönnen �ie es; weil Eigen�chaften, welche
Gründe der eigenenGlücffeligfeit�ind, einen Men�chen
auch nubbarerfür andere mahèn, Ju gemeinerHin-
�icht wenig�tens. Denn der Sklave wird freylih niche
immer braychbarerfür �einen Tyrannen dur Eigen-
�chaften, durchdie er �ich:�elb�t zum Men�chenausbildet

und vervolllommnet,

4) Wenn der Werthder Handlungenin Bezie-
hungauf andere beurthei�twerden �oll: �o wird es �chon
�chwerer , die Rüf�icht wird ausgebreiteterund manc<h-

faltiger. Man uneterläßtnicht leicht, und kann nicht

wohlunterla��en zu fragen, ob die�er andere auch verdient,
und vorzüglich verdient habe, was ihm Gutes erwie�en
worden i�t? Sein eigenerCharakterund �eine Verhält-
ni��e zur Ge�ell�cha�t fommen al�s mit in Betrachtung.
Und da Étann alfo auch lebhaftere Theilnehmung und

manchfaltigePartheylichkeitins Urtheil �ich einmi�chen
und �elbiges verfäl�chen. Wenn Jemand gütig gegen

andere �ich bewei�en wollte: �o nimmt leicht jeder �ein
eigenes Selb�t, oder doch eine andere ihm vorzüglich
nahe anliegendePer�on als den Gegen�tand an, auf wels

chener die�e Gúüetigfeitam lieb�ten angewendet �ähe , und

wornacher die andern Gegen�tändewürdiger, So ge-

�chieht:esbipweilen, daß ein Men�ch durch-dieBewei�e
�einer Gütigfeit — auh wenn �ie bie billig�ten und

zwemäßig�tenwären = mehrHaß und Neid beyan-

dern,
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dern, als Dank und Beyfall �ich zuziehe, Die�e verfäl-
(chendenEinflü��e abgerechnet,i�t es doch auch hier au-

ßer Streit , daß eine zum Be�ten anderer gereichende
HandlungmehrWerthhat , wenn �ie in ihm dauerhafte
Gründe des Wohl�eyns hervorbringt, oder Gründe des

Uebel�eynswegnimmt, als wenn �ie nur Ur�ache eines

vorübergehendenVergnügens i�t, Doch dies nur, in �o
ferndie Zahl der Gegen�tände, auf welchedie Wirkung
mittelbar oder unmittelbar �ich er�tre>t, in beydenFällen
gleichi�t. Kann nicht ein un�chuldiges Vergnügen,
welches hunderteneinige Stunden hindur< verur�ache
wurde , eben �o hochangerechnetwerden, als die Bes

wirkungeiner Eigen�chaft eines Einzigen, die ihm in

�einem Leben hundertangenehmeStunden machen wird ?

Wenn freylicheben die�e Eigen�chaftauchvielen andern

Men�chen oft Vergnügenmachenkann; �o ändert �ich
das vorhergehendeVerhältniß�chon wieder, Und da
dies von allen Volllommenheitennatürlicher Wei�e �o
angenommen werden kann: �o darf es nicht ungerecht
�cheinen, wenn dagsjenige,was bloßvorübergehendes
Vergnügen�chaft, demjenigennage�eßt wird, was

dauerha�teVolllommenheiten,Gründe des Vergnügens,
hervorbringt,

Zwar i�t ein Vergnügenauchvorzüglicher, als

das andere. Eines der un�chuldigenVergnügungenauch
wohlüberhaupc, oder in be�ondern Fällen, nüblicher
als das andere, Je gefährlicherund nachtheiliger,
�elb fürs Wohlanderer,Traurigkeitund üble Laune

mancher Men�chenwerden können; de�to häßbarermuß
das Talent desjenigen�cheinen, der �ie davon zu befreyen
ver�teht, So �tiften denn alfoauchHofnarrenund Po�-

�ew
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fen�pielerihr Gutes în der Welce, Und wenn man es

immer re<t unpartheyi�h berechnen fönnre und dürfte,
möchtees wohl bisweilen in der Vergleichungeine an�ehn:
lichere Stelle einnehmen,als nah genauer Rangordnung
ihmzuge�tandenwird, Zumal wenn man die�en Mei�tern
in der Kun�t avfzuheiternmen�chenfreundlicheAb�ichten
zutrauen darf, Und warum dürfte man es niche *)?

So �cwer aber auch die�e Rangordnung der

mancherley Arten von Vergnügungen, und der Ge�chick=-
lihfeiten biefelben hervorzubringenimmer bleiben mag;
weil die Oröße und Nusbarkeiteines jedweden Vergnü=
gens �o �ehr von der Be�chaffenheitder Verhältni��e ab=

hängt, in welchen es wirklich wird: �o muß doch der

Grund�asim Allgemeinengebilligtwerden, nach wel«

chem Handlungenund Talente, die dauerhaft vervoll-

fommnen, höher ge�chäßtwerden, als �olche, die nur

vorübergehendvergnügen, Denn was den Werth des

Wergnügensin einzelnenFällen vergrößert; das kann

�ich bey einer Art der Vergnügen �ò gut, als bey der

andern einfinden,
Man kann die�e Unter�uchungenüber den Werth

der mancherleyKün�te zu vergnügennoch verwielter das

dur< machen, daß man Rüf�icht nimmt auf die Ans

zahl derer , welche eines �olchen Vergnügensfähig �ind,
und der Gelegenheiten,beydenen es verur�achet und ge-

no��en

*) Dem berühmtenMei�ter auf dem italiäni�<henTheater in
Paris, Carlin, hat d’Arnavd

, als einem vortrefli-
chen Manti voñ auszeihnenderRecht�chaffenheitin �eis

ds empfind�amen Erzählungen ein Monüment er-

richtet.
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no��en werben kann; weil es dochauchdarauf ankommen

muß, bey der Vergleichungder Kün�te und Ge�chicflich-
feiten zur Be�timmungihres Werthes in der Ge�ell�chaft,
wie oft man Gebrauchvon ihnenmachen kann. Aber

das Bisherigewird �chon hinreichend�eyn, für die Ab-

�icht, um welcher willen es beygebrachti�t; nemlich die

Gründe und Schwierigkeitendie�er Gattung von Urthei-
len aufzude>en, und dadurh Beweggründezur Behut-
�amkeit und Billigkeitbeyder Würdigungun�ererNeben-

men�chen an die Hand zu geben,
5) ‘Nun hängt aber ferner au< der Werthder

Handlungenvon ihren Ab�ichten und Triebfedern ab.

Und dabey wird wiederum die Beurtheilung derjenigen

Handlungen, die allernäch�t zum Vortheil anderer gerei-
chen, �{<wererz als die Schäßungderer, wobeyder

Handelnde�ein eigenes Vergnügen, oder �eine Vervoll-

kommnung zur offenbarenAb�icht hatte. Denn nit bey
allem, was Men�chen zum Vortheil anderer verrichten,
i� die�er fremdeVortheil ihreeinzige, oder lebteund ei-

gentlicheAb�icht, Hier ent�teht denn al�o die Frage, ob

einer dies Gute für andere doh nur aus Eigenauß
und Selb�t�ucht gethan, und um was für eines eigenen

Vorcheilswillen? Ob aus eitler Begierde nah irgend

einem‘¿obe ; oder aus edlerer Ruhmbeglerde; oder in

der Ab�icht , �ich beliebt zu machen; und zw welchen wei-

tern Ab�ichten bey die�er Liebe? Oder ob daneben , oder

allein Wohlwollen,Mitleiden

,

Wohlgefallenam Gu-

tenz oder Gehor�am gegen vorge�chriebeneRegeln, An-

hänglichkeitan eingeprägte Mu�ter und Gewohnheit;

oder Ehrfurcht, Gehor�am, Dankbarkeit gegen Gott
die Triebfederngewe�en �eyn? Fragen, die anders beant-

Feder, dritter Theil, Ee wor-
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wortet der Gutmüthige,anders der Argwöhni�che;ans»

ders derjenige, der viele, und anders derjenige, der wes

nige Erfahrungengehabthat; anders derjenige, der es

für Pflichthäle, nach der Liebedas Be�te zu vermuthenz
anders derjenige, der �einen Beruf oder �eine Kun�k
darinne �eßt, die Wahrheitzu �ehen und �ichtbar zu ma-

chen, �ie �ey von welcher Art �ie wolle. Eine Frage,
die in jedwedemFalle, auch wenn die Handlungobjectis
vi�< immer die�elbe wäre, ver�chieden beantwortet

werden muß, weil die Kenntniß, die man vom handeln-
den *Subjecte außerdem �chon hat, auf �ie Elnflußhat;
die al�o auh �{hwerlih in einem einzigen Falle dreh
Men�chen völligauf die�elbe Wei�e beantworten werden,
wenn �ie �prechen , wie �ie denkan, Was daraus weiter

in An�ehung der Wahrheit und Brauchbarkeit �olcher
Antworten folgez i�t für fichklar, Nicht daß derglei-
hen Unter�uchungenund Urtheile für den men�chlichen
Ver�tand überall unmöglih und unzulä��ig �eyn. Aber

wohl die Regel; daß, wer die�en innern Werth men�ch-
licher Handlungenbeurtheilenwill , oder vielleicht noh

be��er , beurtheilenmuß, ‘genau zu�ehen, und �charf prit»

�en mü��e, was ihn für Gründe, des Ver�tandes oder des

Willens, der Vernunftoder der Einbildungskraft,zum Ur-

theil be�timmen; und nach der Gültigkeit‘und Sicher-

heitdie�er Gründe. �ein Urtheilmäßigeund: ein�chränke.
Dies, in An�ehungder Anwendungenauf einzel»

ne Fâlle, vorausge�eßtz hatder allgemeine Grund�aß
*

fein weiteres Bedenken mehr , daß eine Handlung —

alles übrigegleih angenommen — um �o höherzu hd.
hen�ey, je vortreflichér, wohlthätigerdie Ab�ichtenund

Triebfedern, nach ihren nacürlichenWirkungen über-

haupe
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haupt genómmen, �cheinen mü��en, Hier ent�teht nun

aber wiederum eine Aufgabe von dem größe�ten Umfan--
ge ,

und unüber�teiglichenSchwierigkeiten; nemlich für
alle Ab�ichten und Triebfedern des men�chlichen
Willens den Maaß�tab , einen richtigen und allge
tnein pa��enden Maaß�tab der Würdigung zu ent-

werfen. Mit welchen Schwierigkeitenman bey die�em
Unternehmenzu kämpfenhätte; wird �ih bald zeigen,
wenn man nur einenVer�uch datinne macht; man fange
an, von welcherSeite man will. Gehe man nur ein

wenig ein in die Schäßungder Nüslichkeitund Schäd-
lichkeit des Ehrfriebes ; nah �einen mancherleyGras

deñ, Arten und äußerlihen Beziehungen. Oder

man erwäge die mancherley Wirkungen der Gottess

furcht, gleichfallsnach ihrenver�chiedenenArten, Gra-
den und Beziehungen, Freylich�oll beymallgemei
nen Urtheilhierüberniht aufs Zufällige, Unnacürliche,
Ab�chweifende,�ondernaufs We�entliche und Natürliche
gé�ehenwerden, Aber es �ind nun doch nichtdie Triebe
in ab�trao , die da wirfen; �ondernmodificirte, �o
und �o mic Zufälligkeitenver�ehene Triebe, Und der

Men�ch, welchereine �0 modificirteEhrbegierdeoder

Goctesfurchtbey �einem Verhalten �i be�timmen ließ,
i� vielleicht weit davon entfernt, jene andre Art von

Gottesfurchtoder Ehrbegierdeauf �ich wirken zu la��en
ge�chweigedenn daß er �ogleich in eine Cla��e ge�eßt wer-

den dürftemit andern, die äußerlichda��elbe gethanhas
ben, und auchaus Gottesfurchtoder Ehrbegierde,Hieraus
erhelletal�o, daß noh wenigausgemachti�t, wenn man

die Triebfedereiner Handlung nach dem Begrif der

Gattung anzugebenweiß; es kommt auf ihre Jndivi-
Ee 3 dug
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dualieát an. Wenn man im gemeinen Lebenhierauf we-

nig Acht�amkeit verwendet: �o läßt es �ich mit den

Schwierigkeiten, die der mehrernGenauigkeitentgegen

�ehn, einigermaßen wohl ent�chuldigen; wenig�tens
leicht erflâren.

6) Wo es auf die Ab�ichtenankömmt: da muß
es auch auf die Kenntni��e und Einfichtkendes Handeln-
den anfommen, Denn nach deren Größe, Umfang
und Ver�chiedenheit fönnen die gewöhnlichen,oder in

dem gegebnenFall wirklich gewordenen nahen und ents

fernten Folgen áls von dem�elben vorherge�ehenund ab-

gezielt vermuthetoder nicht vermuthet werden, Und

ferner fönnen die Ab�ichrea, die einer wirklih gehabt

hac , �elb�t einen ver�chiedenenWerth haben, je nachdem
die Erkenntniß des Handelndenvon ihrem Wertheund

ihren Beziehungenwar. Ein treuer Diener erbietet �ich
gègen �einen König in der Schlacht, mit ihm das Pferd
Zu wech�eln; und rettet ihm dadurch das Leben , indem

bald darauf er an der Stelle de��elben er�cho��en wird.

Sah er nur , daß des Königs Pferd �ich ungehorfam be-

zeigte? Oder nahm er dies zum be�cheidenen Vorwand ;

indem er bemerkt hatte, daß die Feinde nach der Steelle

die�es �ich auszeichnendenund �einen Herrnkenntlichma-

chenden Pferdes ihre Schü��e richteten *)? Kannte er

ganz, oder doch in �ehr vielen Hin�ichtenden Werth die»

�es Lebens, welches er großmüchigerhiele? Alle die�e
Fragen gehörenzur genauen Beurtheilungdes Werthes
der Handlung.

7) Aber

e À

*) So wirddie That von eínem Stallmei�ter des großen
Churfür�ten Friedrich Wilhelm erzählt.
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7) Aber nicht allein die Ab�ichten �ind es, wor-

nah der Werth einer Handlung bey der Rück�icht auf
ihre Gründe ge�chäßtwerden mußz �ondern auch die Art
und der Grad der dabey bewie�enen Kraft und Wohk-
thâtigkeit. Denn je mehr Kraft �ich offenbart, de�to
mehr Grund zeigt �ih zur Erwartung mehrererähnlichér
Thaten, Jegrößer die Fertigkeit, mit welcher die�e
Kraft wirkte; ein de�to gefälligersAn�ehn bekommedie

gute That durch die Leichtigkeit,mit der �ie ent�tánd,
Und von je edlerer Arc die�e Kräfte und Fertigkeiten
�ind, ein de�to edleres und erhabenersAn�ehn gewinnt
dadurch auh die Handlung. Gei�tesfraft i�t edler als

Körperkraft; und die edel�te und erhaben�te Gei�teskräfr
i�t diejenige , die der gereiztenSinnlichkeit gebietet, aus

Wohlwollen- für andere. Wenn ein Men�ch �einen
Feind in Gefahr des Lebens �ieht, bey der man ihm
niht ohne eigeneGefahrzu Hülfe fommen fann, und

în die�em Augenbli>nicht nur vergißt, daß es �ein
Feind i�t, nicht nur die Vortheileverwün�cht, die aus

de��en Untergang ihm ent�tehen würden; �ondern den

Armen einer mit äâng�tlichemFlehenihn zurürufenden
Gattin entflieht, um den Men�chen zu retten , muchig
nicht nur , �ondern mit volllommener Gegenwart des

Gei�tes gegen die�e, Gefahr fämpfet , und rettet : wie

�ehr wird nicht in eines jeden gefühlvollenBeobachters
Augen der Werth die�er That durch. die Art und

den Grad der dabey wirk�amen Kräfte erhöht
werden ?

8) Es fômmet al�o auh auf die Hinderni��e
und Schwierigkeiten an , die bey der Vollbringung
einer gutén That überwunden werden mußten ; es

Ee 3 mnóôgen
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mögen äußerlicheoder innerliche �eyn. Doch bey den

innerlichen Hinderni��en macht es einen wichtigen
Unter�chied, ob �olche in Unvollkommenheitendes Hans
delndenlagen , die ihm zugerechnetwerden können, und

zur Schande gereichen; oder von �olchen Eigen�chaften
herrühren, die entweder, als allgemeineBe�chaffenhei-
ten der men�chlichen Natur, oder unver�chuldete Un-

volllommenheitendes Handelnden, kein ungüv�tiges
Urtheil über ihn veranla��en fönnen. Dennes i�t klar,
daß eine gute That darum nicht mehr, fondern vielmehr
nun wenigergefallen fann, daß fie einem �hwer gewor-
den i�t, um �einer Trägheitoder �elb�tver�chuldeten Un-

ge�chi>lichkeit, oder irgend einer bô�en Neigung und

Gewohnheitwillen. Doch wenn die Ueberwindungei-

nes �elb�tver�chuldeten Hinderni��es eine außerordentliche
Kraft und muthige Ent�chlo��enheit bewie�e: �o könnte

die Aufmerk�amkeit leiht bey die�er Vor�tellung des

kraftvollen Ent�chlu��es und Muthes verweilen, und

das Wohlgefallen an der guten That dadurchvergrößert
werden.

9) Die�e Hin�icht auf die wirk�am gewe�ene Kraft

erhâltauchdas Wohlgefallenan �oichen En:�chließungen
und Unternehmungen, welche wegen allzugroßerund

unüberwindlicher Hinderni��e nicht ausgeführt werden

fonnten, Zumal wenn es unvorherge�eheneHinderni��e
waren; und überhaupt der Antrieb niche Tollkühnheit
�cheinen kann. Dann macht der Wille �chon Ehre ;

in magnis volui�le �at eft.

10) Wo Ab�ichtenund Kraft das Urtheilbe�tim-
menz da fommt es al�o endlih auch darauf an, wie

freywillig, für �ich �elb, aus eigenem Antrieb einer

etwas



Allgem.Grund�. zur Be�t, des Verd. u. d. Sch. 439

etwas Gutes gethanhat; oder wie weit gezwungen oder

überredet durchandere, oder mechani�ch angereizt durchs

gegebeneBey�piel. Der �chändlich�te Geizhals giebt
wohlauch ein reichlihes Allmo�en in Ge�ell�chaft , wann

jedermann giebt; und unterdrückt den Seufzer, den es

Ihm fo�tec , in der engen Bru�t, Dem näch�ten Hülfsbe-
‘dürftigen, der ihn allein auf Men�chenliebean�pricht,
wird �ie de�ko ge�tählter �eyn. So kömmt auch der

Träg�te und Unempfindlich�tein Bewegung, wenn alles

der �chreyenden Noth zuläuft, und zur Rettung Hand
anlegt. Allein wäre er vielleichtniht von der Stelle

gegangen.
Ob eine Handlungmehr Werth hät, wenn fle

�o zufolgemechani�cher Antriebe, mittel�t des gegebenen
Bey�piels verur�acht; oder wenn �ie, durch Ueberredung,
durch gehäufte von andern gegebene Beweggründe
endlich bewirkt wurde? dies läßt �ich �o allgemein noh
micht ent�cheiden, Nach Ueberlegungund Beweggrün-
den handelni�t überhauptfreylih wohlbe��er und einem

Men�chenan�tändiger, als blinden mechani�chenAncrie-

ben folgen, Aber es kommt dochauch darauf an; wie

viele Beweggründe einem Men�chen gegeben werden

mußten, wie lange er �ich dabey noh bedachte, ehe er

�ich ent�chloß; und wie wenig Beweggründe und Be-

FNimmungein vernünftiger, ein ausgebildeterguter
Men�ch nur nöthig gehabthätte, um zu �ol einerThat
�ich zu ent�chließen? Daß gute Thaten, in Hin�ichtauf
ihre Gründe, den allerwenig�ten Werth haben, wenn

der fremdeAncrieb dazu nur mittel�t der Furcht wirktce;

fann nicht wohl geläugnetwerden, Denn Furcht, das

Gegentheilvon Much, das Zeichen der Schwäche,
Ee 4 i�t
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‘i�t feine der an �ich}gefallendenEigen�chaften, Wenn

insbe�onderenur Men�chenfurchtTriebfederdes Guten

i�t: �o wird das Wohlgefallendaran auch durch die

Vor�tellung vermindert , daß in �o manchen Fällen und

Verhältni��en von die�er Triebfeder �ich nichts Gutes

erwarten läße, Jmmer macht es doch hiebey einen

wichtigenUnter�chied, wie �chi>lih für den Handelnden
Furcht überhaupt oder die�e Furcht insbe�ondere war.

Bey Kindern i� Furcht vor “Eltern und Vorge�eßten
nichénur unentbehrlicheTriebfederzum Guten ; �ondern
an �ih auch eine natürlihere und be��ere Eigen�chaft,
als das Gegentheil, Je vernünftigerund pflihtmäßiger
die Furchti�t; de�to wenigerbenimmt �ie den Handlun-

gen , die daherent�pringen, von ihrem�on�tigen Werth.
Endlich aber kömmtes hierauch darauf an, was

‘einer eigentlichfürchtete, indem er aus Furcht �ich ent-

{loß? ob er für �ich oder für andere fürchtete? Wenn

die Frau �ich ent�chließe, aus Furcht ihrem Gatten zu

mißfallen , �eine tiebe zu verlieren: �o i�t der Beweg-
grund an �ih �chôn, bisweilen edel; wenn gleih in

Beziehungauf die That �elb�t nicht ju�t der �chön�te und

edel�te. Und der Mann — fürchtet er �ich nur vor der

Vor�tellung, JemandenUnrechtzu thun, �o oft �ie ver-

nünftigen Grund hat, und fürchtet �ich �on�t vor

nichts 2 �o i�t er Held, und der einzigewahreHeld in

den Augen des Wei�en.

11) Ob eine Handlung mehr Beyfall verdiene,
wenn �ie, was man nenne, eine �chnelle Wirkung des

Gefühls i�t; oder wenn �ie mit völligerUeberlegungih-
res We�ens und ihrerVerhältni��e be�chlo��enwird; läßt

fich nah den bisherigenGrund�äßenauch ent�cheiden,
Es
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:Es fommeédarauf an, von welcher Be�chaffenheitdie�es
Gefüht �elb�k i�t, und welchenGrund és hat. Es giebe
gewi��e Verhältni��e, die �o be�timmt auf un�ere Natur,
mittel�t der Sympathie,wirken, daß die Ent�chließung,
die die�em Gefühl folgt , allezeit aber doch in den mei-

‘�ten Fallen, der Natur gemäß und recht i�t, Und die

¿ebhaftigkeitdes naturlichen Gefühls fann eben �o wohl
‘die Ueberlegungdabey unmöglichmachen , als die Rich-
figkeitde��elben �ie entbehrlihmacht. Jn �olchen Ver-

‘Gáâltni��enmit ruhiger Ueberlegunghandeln, würde al�o ,

wenig�tens in An�ehung der mei�ten Men�chen, Mangel
guten natürlihen Gefühls bewei�en, Bey den mei�ten

‘Men�chen, �age ih. Denn ein hoherGrad vón Auf-

flárung der Jdeen und Fertigleit im Denken kann ma-

chen , daß auch lebhafteGefühle von Ueberlegungenund

Ein�ichten begleitetwerden. Aber von den wenig�ten läßt
�ich dies behaupten, — Es fann aber auch voneiner ans

dern Seite bey ausgebildetenMen�chen die herr�chende
Ordnung und Aufklärung ihres Jdeen�y�tems und die

Fertigkeitim Denken, den Eindrücken äußerer Ge-

gen�tände“und Vorfälle die den Verhältni��en und ans

gehörigenAb�ichten gemäßeBe�timmtheit �o �chnell vere

�chaffen; daß �ie �ich nicht �o lange zu be�innen brauchen,
was zu thun �ey, wie andere; daß �ie, vermöge ihrer
vorhergehendenUebungen, die der Natur und den Ver-

häâltni��ender Sache ent�prechendeEnt�chließung fa��en;
ohne �ich der antreibenden Vor�tellungen und edlen Bes

weggründein dem Augenblickebewußt zu �eyn, aus de-

nen ihr Rechtverhaltenim Grunde doch herkömmt. Zu-
folge �olcherGefühlsancriebe,�o in�tinctmäßighandeln,
�e6t al�o �réylicheine größereVollkommenheitder mora-

Ee 5 li�chen
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li�chen Natur voraus, als die nah lang�amer Ueberlo-

gunger�t erfolgteEnt�chließungzur gleichenThat. Un-

‘kerde��en i�t die Anwendbarkeit die�es Grund�aßes doh
niché �ehr beträchtlich , und erfordereVor�ihe, Denn

eines Theils i� bey �chnellen Ent�chließungendie Gefahr
‘der Uebereilungund der Vernachläßigungwe�entlicher
Um�tände groß; da auch in Ab�icht auf Moralität und

:Zweckmáßigkeitder Handlungenjene individuellen Fäl-
‘leniché leicht für völlig gleih angenommen werden dúr=

fen , und der Élein�teUm�tand oft auchhiebeyviel ändern

fann. Andern Theils �ind die Fälle nicht fehrgemein,
wo �o �chnelle Ent�chließungen nöthig �ind, um das Gu-

te, was da ge�chehenfann, niht zu ver�äumen. Wie

viel Werth aber auh guten Handlungenaus den beyden
‘bemerften Arten von Gefühlsantriebenent�tehen mag:

�o i�t doh außer Zweifel, daß, wenn die Macht der

:Gefühl8gantriebevon der Schwäche der Vernun�t , der

'Uebermacht, welche die Sinnlichkeit über die�elbe bey
einem Men�chen überhaupthat , dem Leicht�innherrührt:
ihre Werke, wenn �ie gleich an �ich gut �ind, nicht �o
werthgeachtetwerden fönnen, als die Werke der Ver-

nunft,
12) Ausallen den bisherigenUnter�uchungenaber

wird die Richtigkeit und ReichhaltigkeitderjenigenBes

griffe erhellen, nah welchen in der oben ($. 63.) angezo-

genen Schrift die Stuffen, in welchen der Werth guter
Handlungen �ich erheben kann , unter�chieden werden.

Eine gefälligeHandlungheißt diejenige, die dur ihr
Aeußieresunmittelbar angenehmenEindruck macht , auch
wenn �ie feinen weitern Vortheilbringe, Eine gute

That aber muß Mugen �tiften, J� das Aeußereder-
�el-
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�elben, die Art, wie �ie verrichtet wird , zugleichauch

gefällig: �o wird �ie eine �chdne That geuanne, Edle
Handlungen�ind diejenigen, die Wohlwollen in einem
nicht ganz gemeinen Grade bewei�en. Seine eignen
Vortheile�uchen i�t zu gemein, als daß man deswegen
zu einer Cla��e von Men�chen gerechnet-werden könnte,
die vorzüglicheAchtung verdiente, Abdel i�t der Name,
der in �einer eigentlichen“Bedeutungimmer unter�chei-

dende Vollkommenheitenund Verdien�te bezeichnete,
Großi�t eine That, wenn �ie ausnehmendemorali�che

Kräfte verräth ; wenn man zum Be�ten anderer nicht
bloß von äußerlichenGütern etwas aufopfert, wozu: der

Ent�chluß �o �chwer nicht i� ; �ondern per�önlichen Gefah-
ren �ich aus�eßt , körperliche Schmerzen oder Kränkun-

gen der Ehre deswegen übernimmt, Eine erhabene
Thac aber i�t diejenige, die ganz außerordentlihemora-
li�che Volllommenheitenbewei�et, einen Men�chen auch
über gewöhnlichgute und. edle Men�chen erhebt, gleich-
�am als ein We�en höhererArt zu erkennengiebt; nicht
bloß Uebe,Achtung, Bewunderung, wie �chône, edle

und großeThateneinflößt, �ondern Ehrfurcht; wie, rvenn

einer aus reinem Wohlwollenfür andere Leben und garize
zeitlicheGlüf�eligfeit freywilligaufopfert, So erhaben
war die Unterwerfungdes Sokrates unter das To-

deburtheil ; da er ihm zu entgehenGelegenheithatte,
aber dem obrigfeitlichenUrtheil �ein eigenesUrtheilents

gegen zu �eßen für ein gemein�chädlichesBey�piel hielt,
Es ver�teht �ich , daß die�e hôch�tenGrade innerer

Gáúteder Handlungennur alsdenn Statt finden, wenn

�ie vernünftigenAb�ichten ent�prechen. Denn unwich-

tigen oder ganz un�tacthaftenAb�ichtengroßeOpfer brine

gen,
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gen „�treitet gegen die er�te und höch�teRegel der Weis-

heitund des Recheverhaltens; welche wollen , daß man

möglich}viel Gutes �tiften , folglich�eine Kräfte nicht

ver�chwenden�oll.
Doch muß bey dex Anwendungdie�er Be-

dingung zugleichauh darauf ge�ehen werden, wie- weit

die Erkenntniß desjenigen reichte und reichen fonnte,
der Ab�ichten, die un�tatthaft oder unwichtig waren,

ihm aber wichtig und �tatthaft �chienen , große Opfer
brache. So können Thatenund Duldungen, die irri-

ge, abergläubi�cheVoraus�eßungen, aber daneben rei-

nes und brün�tiges Wohlwollen, mißgeleitete, aber doh
innige, Liebe gegen die Men�chheitoder Liebe gegen Goct,

zum Grunde haben, die Thaten der Decier, eines Co-

drus, eines Curtius; und auch die freywilligubernom-
nienen Be�chwerlichkeitenund Martern manches ehrlichen
Dulders und Wanderers unter euch , ihr jeht oft zu

leiche�innigund hartherzigverurtheiltenMönche, können

vor dem Richeer�tuhl de��en, der auf Willen und Ver-

mágen �ieht , als edle und große Thaten er�cheinen ; edler

vielleichtund erhabener,als manche der gerühmcee�tenund

ange�taunte�ten Großthaten derjenigen , die gemeines

Wohibeförderten,aber wenigerdie�es, als eigeneGröße
zu zeigenoder zu vermehren,zur Ab�ichthaccen,

$. 69.

VonVerdien�ten und deren Schäßung.

Gewi��e gute Handlungen erhalten den Namen
von Verdien�ten.Der genguere Sprachgebrauchweißt
ibn denjenigen Handlungenan, wodurch man die Grün-

de
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de der Glüf�eligfeit andern Men�chen aus Wohlwollen
erhált oder vermehrte, Denn durch �olche Handlungen
macht man �ich eigentlichum andere verdient + erwirbt

fichdadurch ein Recht auf ihre Erkenntlichkeit,Liebe und

Achtung, Aber die�es Recht und die ent�prechende

Pflicht, �o nacürlih und heilig �ie auch �eyn können,�ind
doch nur von einer unvolllommenen , nicht erzwingbaren
Gültigkeitund Verbindlichkeit. Nicht nur würden die

verdien�tlihen Handlungengar �ehr von ihremWerthe
verlieren , �owohl für denjenigen, der �ie ausúbt, als

den, zu de��en Vortheil �ie ausgeübt werden; wenn �ie
ein volllommenes Recht , . Erwiederung und Vergeltung
zu fordern, hervorbrächten; und al�o ein eigennüßiges

An�ehn bekämen: �ondern �ie würden in vielen Fällen,
�tate núslich zu �eyn , überwiegend�chädlicheFolgennach

�ich ziehen, Wer �ollte, wer könnte immer nachder That
genau �äßen , wie viel der gelei�tete Dien�t, die erwic-

�ene Wohlthatdem Geber und dem .Nehmerwerth war ?

Kränkender als der völlig�te Undaänkwürdeoftmals für ei-

nen Mann von erhabnenund feinenEmpfindungendie

Berechnungdes Werthes �einer Verdien�te �eyn, wie �ie der

Eigennußderjenigenmachen würde, die eing.ihnengleich-
fommende Schuld anzuerkennenvollkommen verpflichtet
�eyn �ollten. Auf der andern Seite wäxdeunter der Bes

dingung zum Er�aß gezwungen werden zu können , allers

dings auch zu oft gefährlich�eyn , Gefälligfeicenund

Wohlthaten �ich erwei�en zu la��en. Wer nur unter die-

�er Bedingungetwas zum Be�ten des andern thunwill,
fann und muß es zum Voraus �agen, und über den

Werth mik dem andern �ich vetgleihen. Sd giebtdie

Einwilligung des andern ein volllommenes Recht, Aus

dem
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dent Grundbegriffevon Verdien�tenund dex Natur der

darauf �ich beziehendenPflicht erhelletweiter :

1) Daß das Verdien�t um de�to größer i�t , je
mehrman durch �eine Handlungzum Be�ten des andern

gethanhat , je wichtigerdie Grúnde der Glücf�eligfeic
�ind, die man dem andern ver�chaftoder erhalten hat ;

ferner je mehrman von �einen eigenenKräften und Güs

tern dabey angewendet oder gewagt, . al�o auh je mehr
Schwierigkeiten man dabey ohne �eine Schuld zu übers

winden hatte, und überwunden hat, Junsbe�onderewird:

das Verdien�t vergrößert; wenn man �ich �elb�t durch
die Hinderni��e, die der andere, de��en Vortheilman zur
Ab�icht hatte, aus Unver�tandund Verkehrtheifin den

Weg legte, nicht hat ab�chreckenla��en; wenn man für
�eine Wohlfarth �ich bemühte, währenddaß �ein Betras

gen Haß oder wenig�tens Vernachläßigunghätteenit�chuls
digen können, Denn ein �olches Wohlwollenverdient

nicht nur deßwegen höher ge�chäßt zu werden , weil es

von �eltenerer Arc i�t ; �ondern es muß auch dem andern,
dem es wiederfahreni�t , wenn er es erkennt , als ein

Beweis einer großenund fe�tgegründeten tiebe gegen ihn
um �o mehrFreudemachen,

Hingegenvermindert man �ein Verdien�t um an-

dere, wenn man ihnen entweder auf eine beleidigende
oder �on�t mißfällige Wei�e Bures thut , oder hernach
ihnenauf eine beleidigende,�tolze , prahleri�cheoder �on�t
mit Reche mißfälligeWei�e begegnet, Gewiß ha-
ben viele, die über Undank klagen, es �ich �elb�t zu-

zu�chreiben,daß ihre Verdien�te nichtbe��er erkannt

roerden.

2) Jn
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2) Ju die�er Betrachtunggiebt �ich al�o auch �chon.
zu erfennen , daß es bey der Schähßungder Verdlen�te
nicht gleichgültig�eyn kann , was für Ab�ichten �ie er-

zeugt haben. Zwar i�t beym Guten , was einem wie-

derfährt, gute Ab�ichten zu vermuthen, doppelePflicht ;
einmal weil die Men�chenliebeüberhauptes erfordert,

im zweifelhaftenFall das Be��ere von andern zu vermu-

then; �odann weil vor dem �chändlichenta�ter der Undanks

barkeit �ich zu bewahren, insbe�onderenöthig i�t, dem

Argwohnbö�er Ab�ichtenbeyun�ern Wohlthätern, �o viel

möglich, zu wider�tehen, Alles die�es hindert unterde�-
�en doh nicht, daß nicht Ab�ichten von �ehr ver�chiede-
nem Wertheauch in die�en Fällen bald mit Grunde ver-

muthet, bald mit Gewißheit anerkannt werden müßten.
Und gleichgültigkann es uns unmöglich�eyn, ob aus

bó�en oder guten, ausgenommenniedrig guten, oder edes

len und erhabenenAb�ichtendie Handlung,die uns Vor-

cheilbrachte, herkam, Denn die bô�en Ab�ichten, um

welcherwillen , und die üble Art , mit der etwas zu un-

�erm Be�ten gethanwird, kann oft mehrkränken und be-

�orgt machen, als der äußerlicheund unmittelbareVor-

theilFreudeund Beruhigunggiebt, Was hilfts uns viel,
wenn elner , nach langen unerfülltenVer�prechungen und

oft wiederholtenBitten endlich etwas für un�er äußerli-
<es Glâûf chuc;um �ich nun de��en vor uns und andern

zu rühmen, uns eben dadurch herab�eßenund von �ich
abhängigerhaltenzu können ? Wie manchmal konnte

niht ein �olches um andere �ich verdient machen, viel

mehr heißen�ie unterdrücken und unglü>klichmachen?
Oder wo der Erfolgnöôch.gut genug i�t, um der eigen-
nügigenVerwendungfür andere nicht alles Verdien�t zu

be-
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benehmen: �o i�t’ doh die�es durch �eine Ab�ichtenver-

ringert, Man�agt wohl bisweilen , daßJemand �ich:
um einen verdient gemacht, oder einen wichtigenDien�t
gelei�tet habe, ohne es �elb�t zu wollen oder nur zu wi�e
�en, Man �agts , indem man nur den guten Erfolg
denké, und über die Ab�ichten weg�ieht; und man kann

über die�e leichtweg�ehen, wenn �ie nicht �o wohlgefährs
lih und ha��enswürdig, als unbedeutend in ihrer Bee.

ziehungauf uns �ind, Aber der eigentlihe Begrif vom

Verdien�t i�t es dochniche,der hiebeyStatt finder, Wer

gar nicht in der Ab�icht uns zu nußen, garnicht aus Lies

be gegen uns handelte; kann auch , bey dem Outen, was

ér �o uns bewirkte, nicht begehren, als ein morali�ch
handelndes We�en, in die�em Verhältniß, von uns

ange�ehen, geliebt,und geachtet zu werden, Höch�tens
kann er um des Nusens willen , den er uns �o gelei�tet
hat, wie eine leblo�e Sache , die uns genußet hat, mit

Wohlgefallenvon uns betrachte werden, Un�er Dank
aber gebühret da einzigund allein Gott.

3) Kanneiner �ich dur gute Ab�ichten allein

�chon ein Verdien�t um jemanden erwerben ? Durch

ganz unwüikf�ame, bloß wörtlich zu erkennen gegebene
Ab�ichtenwohl nicht ; wie ern�tlich �olche auh gewe�en
�eyn mochten , und wie wenig �eine Schuld, daß es

nicht zur Thatkam. Wenngleich der gute Wille, und

�olche gute Ab�ichten und GefinnungenErkenntlichkeitund

Gegenliebeverdienen: �o �ind es dochnoch feine wirkliche

Verdien�te. Verdien�te ent�tehen dur< Handlungen;
Handlungen.ver�teht �ich doh in der weitläu�tigen Bes

deutung, in welcher auh Zula��ungenund Duldungen
mit darunter begriffenwerden, Denn für den an-

dern
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dern duldenz oder ihmüberla��en, was man ihmentziee
hen und verwehrenfönnte; i�t bisweilen dem wichtig�ten-

Dien�te gleich, der mit mehr äußerer Thätigkeit, und

doch vielleicht nit weniger Aufopferungund innerer
Kraft gelei�tet wurde. Auch können nicht zum Ver-

dien�te angerechnet werdengutgemeinte, aber unkluge
Handlungen,die ihrer Natur nach den abgezieltenNu-

ßen nichegewährenfonnten, Aber wenn �ie ihn zufäl-
liger Wei�e bewirkt hätten? Wenn Jemand durch ein

abergläubi�ches, an �ich unwirf�ames Mittel den andern

wirklich von einer Krankheit, oder einem ändern Uebel

befreyt hätte; weil die�er daran glaubte , und der Glau-
be ihm half? Man wird es nicht �chwer fînden, zu be»

merken , wie in einigen Fällen dies wirklich verdien�tlich

�eyn fönntez in einigen mehr lächerlichals verdien�tlich;
und in einigen beyallen guten Ab�ichten, und dem Vor-

theil,
den es diesmal gebrachthat, tadelnswürdigz je

nachdem nemlichdie natürliche, �icherere Hülfe zu haben
war oder nicht; für diesmal oder für fünftigeFälleda-

durch verdrängtund verhindertwurde, oder nicht; und

je nachdem überhaupt die zufälligeHülfeunter den ge-

feßtenUm�tänden in irgend einer Rüf�icht für �chädlich
oder fur un�chädlich gehaltenwerden könnte.

Aber i� es nichebillig, daß auch ohne den ers

wün�chten Erfolg vernünftiger Wei�e darauf gerichtete
und aus Wohlwollen:unternommene Bemühungen Ver-

dien�te genannt werden? Daß es Handlungen�ind, die

Dank verdienen, i�t außer allem Zweifel. Auf den

Namen , de��en Anwendungder Sprachgebrauchdbe-

�timme, kömmt es am Endeniche an.

Feder, dritter Theil, Ff 4)
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4) Mü��en Handlungenin aller Rück�ichtgue,
und ge�elmäßig �eyn, um verdien�tlichzu �eyn; oder i�t
es genug, daß �ie dem andern , der �ie dafür erkennen

�oll, zum Be�ten gereichen, und in die�er Ab�icht ges

�chehen �ind? Die Fälle können hiebeynoch gar �ehr
ver�chieden �eyn, Men�chlichenGe�eßen, da wo eine

Ausnahmevon den�elben gerecht und billig wäre, aber

aus Unwi��enheitund Unbilligkeitnicht angenommenif,
entgegen handeln, und �ich �elb�t dadurch der Gefahr eis

ner Be�trafung aus�eben , um andern zu helfen; um el-

nen, dem Schein nah Schuldigen, in der That aber

Un�chuldigen, in Freyheitund Sicherheit zu �eßen —

wer darf leugnen , daß dies verdien�tlich �eyn könne?

Und wenn auch etwas nicht verdien�tlih in Beziehung
auf die Ge�ell�chaft wäre, deren Mitglied einer i�t, und

deren Ge�eße er dabey übertreten hat; dennoch könnte es

Verdien�t in Beziehungauf den andern �eyn „ der die�en
Ge�eßen �ich zu unterwerfenkeine �olche Verpflichtung
hâtte, daß os ihm nicht wahren Vortheil bringenköun-

te, ihnen zuwider, Hülfe erhalten zu haben. Aber

wenn dasjenige, was zum Be�ten des andern unternom-

men wurde, derge�taltenge�eßwidrig i�t, daß es, ent-

weder weil es ihn mit�chuldig macht, oder auf andere

Wei�e , ihm feinen wahren Vortheilbringenkann; �o
fann es auch niht in Bezlehungauf ihn Verdien�t
heißen,

Weit entfernt, in aller Ab�icht, von wahrenVer-

dien�ten mü��en al�o freylichwohl die Handlungenderje-
nigen erachtet werden, welcheSchuldige.der verdienten,
und entweder zu ihrer Be��erung , oder zu ihrer Abhal-
cung von fünfcigenUebelthaten, oder zur Enckräftung

des
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des gegebenenbö�en Bey�piels nöthigen Be�trafung
entziehn.

5) Eine fúr �ehr viele no< immer niche ent�chies
dene Hauptfragehiebeyi�, in welchemSinn, und wie

weit Handlungen,um zum Verdien�t angerechnet wers

den zu fönnen, frey �eyn mü��en! Daß �ie frey �eyn
mú��en in dem Sinn, in wel<hem viele un�erer Hands
lungenes ohne allen Wider�pruch �ind, nemlich eine Folz
ge willführlicherEnt�chließung, erhelletaus dem Vors

hergehenden�chon zur Genúge. Und auch dies i�t klar, daß
Verdien�te dadurchnoch einen größern Werch erlangen ,

wenn �ie die Folge einer mit höherer morali�chen Frey-
heit, d. h. nach vernünftiger Ueberlegungund richtiger

Erkenncnißdes Guren gefaßren Ent�chließung �ind, Aber

ob jene �treitige meraphv�i�cheFreyheittazu erforderlich
i�t? Keineswegs. Um �ich hievon zu überzeugen,
braucht man nur den Begrif vom Verdien�t in �eine Be-

�tandtheilezu zerlegen, und zu unter�uchen , ob einer der-

�elben die Voraus�e6ungdie�er Freyheiterfordere, Nach
die�em Begrif und �einen we�entlichenBe�tandtheilen,i�
zum Verdien�te weiter nichts nöthig, als daß die That
�elb�t für andere gut, und die Beweggründe �chôn,
edel, überhauptvon guter Art, niht mißfällig �eyn,

I�t denn aber bey der Beurtheilung, ob eine Handlung
andern zum Be�ten gereiche,im minde�tennôöthig, in
die Unter�uchungeinzugehen,ob die entfernte�tenGründe
der�elben aus Gore, oder aus uner�cha��enenElementen
ent�prungen;ob in einer metaphy�i�ch nothwendigenFol-
ge ,

oder zufälligaus jenen entfernte�tenGründen die

näch�ten Gründeder Handlang, und die�e �eib� ent�tan-
dèn �ey? Oder i�i die Frage von den entfernte�tenGrün-

Ff 2 den
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den nöchig, um zu beurtheilen, von tvelcher Art,
Schönheit und Nüslickeit , die näch�ten Gründe und

Triebfederneiner Handlung �chn? Nie wird der unbes

fangeneMen�chenver�tand bey die�en Beurtheilungenan

jeneFragen nur einmal denken,

“Aber man denke nun auch daran, �o lange man

will ; nur mit Deutlichkeit und ohne übereilte Schluß-
folgen zu ziehen: �o wird man immer gewahrwerden,
daß beyde nichts mic einanderzu thun haben, Jmmer
wird die That de��en , der einem andern Men�chen das

Leben rettet , mit Gefahr �eines eigenen, und das dafür
zur BelohnungangeboteneGeld ver�chmäht, edel und

verdien�tlih im hohenGradez und die That de��en, der

er�t lange um den Preiß dingte, ehe er �ih zur Hülfs
lei�tung im ähnlichenFalle ent�chloß , niederträchtig,
kaum mehr verdien�tlih �cheinen; man mag nun meta-

phy�i�cheFreyheic oder Norhwendigkeit, beymUr�prung
der einen wie der andern annehmen, Oder wäre- etwa

die Dankbarkeit gegen Verdien�te nicht mehr natürlich
und pflichemäßig; wenn die Handlungen für metaphys

{i�h nothwendiggehaltenwerden? Auch dies niche,

Dennder natürliche Grund des dankbaren Wohlwollens
und Wohlgefallensliegt in dem Nügblichenund Anges
nehmender wohlthätigenHandlung und ihrer Gründe

(Th, L$. 76.). Und Pfliche i�t Dankbarkeit , weil �ie
gemeinnüßigi�t; weil �ie dem WohlthäterVergnügen
macht, die Triebe der Wohlchätigkeitin ihm und andern

Men�chen unterhältund erwe>t, und in dem Dankfkbaren

�elb�t Be�cheidenheit und tiebe gegen andere befördert,
Die�e guten Früchte der Dankbarkeit aber ent�tehen vers

môge �olcherEigen�chaftender men�chlichenNatur , wels

che
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che die Erfahrungaußer allen Zweifel �et, und die keis

nesweges nach metaphy�i�chenHypothe�en und Streitfras
gen �ich richtenund verändern, So wenig der Jdeali�k
�eine Grübeieyenund �eine Sonderlings�prache �ich hindern
läßt, den Trieben des Hungers und Dur�tes zu folgen,
und wirklichvorhandeneSpei�en und Gecränke von eins

gebildetenzu unter�cheiden; eben �o wenig fann der Des

termini�t vermeiden, das Angenehmeund Nügßlicheals

angenehmund nüslichzu empfindenund zu begehren;wie

�ehr er �ich auh von �einer Meynung ver�ichert halten
möchte, Er wird und muß loben und lieben, was de�e
�en ihm würdig �cheint ; und Lob und Dankbarkeit für
gelei�tete gute Dien�te mit Vergnügen annehmen, wie

ein anderer,

Aber wenn doch alle gute Handlungenim er�ten
Act der Schöpfung, im Sy�tem der Grundwe�en vorher
be�timmt , und metaphy�i�chnothwendigeFolgen davon

wären; müßtenicht die Ueberzeugunghievon vernünftiz
ger Wei�e zum Erfolg hahen, daß un�ere Dankbarkeit

fürs Gute, was allernäch�t dur<hMen�chenuns. wieder-

fährt, eben �o , wie fürs Gute, was die leblo�e Natur

für uns hervorbringt, lediglichan Gott �ich wendete

und hielte? Die im Vorhergehenden�chon enthaltene
deutlicheAuselnander�eßzungder Natur und Gründe un-

�erer Danfbarkeit widerlegtauch die�e Folgerung, Zwar
ift Dank gegen Gocée,bey allem Guten, was uns wie-

derfährt, Pflicht nach jedem der hier einander entgegen-
�tehendenSy�teme, Denn fürdie Quellealles Guten
erfennen ihn beyde, Aber keine Rü>k�icht nehmenauf
die Mittelur�achen , oder keinen Unter�chiedmachen
wollen zwi�chen�olchenMittelur�achen, die ohneAb�icht

Sf 3 und
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und Willen mechani�chnothwendig, gutes bewirken,und

�olchen, die dur< Willen und Ab�icht dazu �ich be�tim-
men; würde auch beym Grund�agedes Determini�ten
die ausgemachte�teUngereimtheit�eyn. Denn es bleibt

doch immer ausgemacht, daß die�e beyderleyUr�achen in

ihrer ganzen Natur und Wirkungswei�e�ehr ver�chieden

findz daß die�e Ver�chiedenheitauf un�ere Empfindun-
gen und Vor�tellungen von ihren Wirkungen unabwends

baren Einfluß hat ; und daß auch un�er gegen�eitiges
Verhalten ganz anders auf ver�tändige , als auf leblo�e
und unvernünfcigeUr�achen wirker. Mit Lob und Dank-

bezeugungrichten wir nichts bey einem Baume aus; er

wird dadurch nicht fruchtbarer;auch können wir ihm fei

ne Freudedamit machen, Aber beydeskönnen wir bey
Men�chen , die uns Gutes thun, bewirken.

Dür�te aber , bey anerkannter metaphy�i�cher
Nothwendigkeit, ein Men�ch �einer Verdien�te �ich rühs
Men , auch nur vor Men�chen ? Sich �elb�t rühmen, i�t
bey wahren Verdien�ten niht natürlih ; und überall

nicht �chi>klih. Aber der Determini�t kann der Gemein-

nüßigkeit�einer Handlungen, und der Güte �einer Ab-

fichtenund Beweggründe �ich bewußt �eyn , wie ein

anderer. Er fann �einer guten Thaten, und �eines gus

ten Willens , und �einer Kraft und Fertigkeitzum Gus

ten, die er dur< Uebungund Wach�amkeit in �ich ges

gründethat, �ich freuen. Er fann erwarten, daß �ie
von ver�tändigen und billigenBeurtheilern werden anerz

kannt werden; fann aber auh, wo es nöthig i�t, �ie
kenntlichmachen und vertheidigen ; kann endlich auh
fordern, daß er von Men�chen, die Bö�es �uchen, und

Bö�es thun, oder Gutes nur aus niedern Ab�ichten,
unters-
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unter�chieden werde , wie es naturlih und gemeinnü-
big i�t.

Aber gegen Gott ? Hacer freylichdie dringend-
�ten Gründe,demüthigund danfbar zu �eyn , bey allen

Verdien�ten, die er um andere Men�chen �ich erwerben

zu fönnen,von ihm gewürdigtworden i�t, Aber auch
vor Gott darf er �ich betrachten, als denjenigen, der er

i�t; als ein nah Ab�ichten und Neigungen mit Ueber-

legung, nicht blind mechani�ch oder in�tinctmäßighan-
delndes We�en. Auch vor Gott darf er �ich freuen �ei-
ner guten Handlungenund Ge�innungen; und der dur
Uebungund Wach�amkeit gegründetenKraft und Fers
tigfeitzum Guten mehr und anders �ich freuen , als der

angebohrnenoder �on�t dur<hs Glück ihm zugeführten
Kräfte und Vortheile. Auchvon Gott darf er ver�ichert
�eyn, daß, wer Gutes thut, und ‘edle Ge�innungen in

�ich unterhält, ihm wohlgefällig�ey ; und nicht von ihm
geachtetund behandelewerden föônne, wie der Mi��ethä-
ter und Uebelge�innte, �o lange er Mi��ethäter und übel-

ge�innet bleibt, So bleibt al�o vor Gott und Men�chen
Verdien�ten ihr Werth; �ie bleiben lobensroürdigin ih-
ren Folgen,und liebenswürdigin ihrenGründen ; ihr ge-

heimnißvoller, elementari�cherUr�prungfey wo und wie

man will,

Es war auch in der That von einem �o wei�en und

gütigenUrheberder Natur nicht zu erwarten , daß er

die Gründe der Sittlichkeit von der allerverwifelte�ten
metaphy�i�chenStreitfrage �ollte abhängiggemacht haben.

6) Wenn es aber gleichniht auf die allerent-

fernte�tenGründe anfômme , beyder Würdigungguter

Sf 4 Hand-
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Handlungenund Charaktere: �o nehmenwir dochdabey
auf den Ur�prung der Neigungenund Antriebe aller-

dings Rück�iche, Achtung und Bewunderungnehmen
zuz wenn wir erfahren, daß der edle und vortrefliche
Charakter, beyweniger fremdenPflege, unter �olchen

Um�tänden , die für die mehre�ten Gemüther ehernachs

heilige Folgenhaben, �ich gebildethabe. Denn da läßt
�ich um �o mehr auf viele innere Kraft und dauerhafte
Anlagen �chließen.

7) Endlich läßt �ich aus allem Bisherigen begrei-
fen , warum Verdien�te und gute Eigen�chaften durch
nichts �o �ehr gewinnenund vortheilhaftins Lichege�eßt
werden, als durch aufrichtigeBe�cheidenheit, die da-

mit verbunden i�t, Einmal läßt die�e Be�cheidenheit
nicht leicht den Verdacht eitler und eigennüßigerAb�ich=
ten ent�tehn, wodurchverdien�tliche Handlungenund Eis

gen�chaftennothwendigvon ihrem Wertheverlieren, So«

dann wird auch die Eigenliebeweniger gereizt, den vors

thellhaftenVor�tellungen vom andern �ich zu wider�eßen;
wenn er keine ihr.widerwärtigenAb�ichten und An�prüche
bli>en lá��ee, Es werden Verdien�te, die �ich be�cheiden

zeigen, auh dadurch angenehmer, daß �ie dem andern

feine Gewalt anthun, �ondern es ihm �elb�t mehr über-

la��en, ob er �ie bemerken , und wieer �ie beurtheilenwill,

Endlich läßt Be�cheidenheitvielmehr, als das Gegens
-theil, auf wahreWeisheit,und einen ganz ausgebildeten
Charakcer�chließen,

8) Kann aber doh Verdien�t bey Handlungen
�eyn, zu denen man vollkommen verpflichtecwar; bey
Dien�ten, die man zu lei�ten �chuldigwar ? Wenneiner

nicht mehrthat , als was er zu thun �chuldigwar, und

dies
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dies auch nur aus Furcht vor Zwang und Strafe: �o

hat er fein Verdien�t, Denn �einer Handlungfehleins
nere Güte, Wohlwollen, ein we�entlicher Theil des

Verdien�tes, Wennaber einer, was er zu thun �chul
dig war, aus Neigung und Wohlwollen, und als nah

be�tem Willen und Vermögen that: �o i�t er dabey nicht

ohneVerdien�t, Und dies i�t um �o größer: je weiter

das Gute, was er aus Wohlwollenthat, über dasjeni-

ge hinausgeht, wozu er hätte gezwungen werden können,

Wiederum eine Unter�uchung,bey der Men�chen �ich
leicht täu�chen und irren fönnen, Unzweifelhafteri�t
daher freylichdas Verdien�t bey Handlungen, zu denen

mangar nichevolllommen verpflichtetwar.

$. 70.

Allgemeine Grund�äße zur Be�timmung des Unwerthes
bö�erThaten.

Unter den paradoren Säen der Stoiker war

vielleichtder paradoxe�te und un�tatthafte�te der, daß
alle Uebertretungeneinander gleichzu achten �eyn.
Sie hatten, nah dem Cicero *), die gute Ab�icht,
von a��en Vergehungendadurch abzu�chre>ken, wenn man

glaubte , daß die klein�te der�elben Ab�cheu verdiene, wie

die: größten, Dabey aber wäre dochzu befürchtengewe

�en, daß der Leicht�inn, der bey den mei�ten Men�chen
in An�ehungkleiner Uebertretungenimmer bleiben wird,
�eine morali�chen Empfindungen und Urtheileauf die

größernUebertretungenum �o eher ausdehnenmöchte,

Ff 5 wenn

[E

#) Paradox, IE
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wenn die einen dochnicht größer�eyn �ollten, denn dle

andern. Aberdie Ab�ichtenmöchten �eyn , wie �ie woll:

ten: �o fehlt es die�er Meynung fa�t an allem Schein
von Gründen, Die Tugenden�ind einander alle gleich,
�chloß manz al�o mü��en es auch die Untugenden�eyn,
Allein wenn das er�te auch zugegebenwürde; d, h. wenn

man auch den Namen der Tugend nur dem höch�ten
Grade der bey der men�chlichenNatur möglichenmoras»

li�chen Vollkommenheitwidmen wollte: �o folgtedas an-

dere daraus doch gar niche, Je mehr zur Tugend odér

zum morali�chen Guten erfordertwürde; de�to mehrStu-

fender Entfernungdavon gäbees.

Das Unrechtbe�tehedarinne, �agte man ferner,
daß man hue, was nicht erlaubt oder niht recht �ey.
Dies Nicheerlaubt- oder niht Recht�eyn, �ey aber et-

was einfaches, dabey es feine Grade gebe*) Allein

die�es lebterei�t eben der fal�che Saß; wie aus der Un-

ter�uhung der Gründe, warum etwas für unerlaubt
und unrechtzu halten i�t, allemal leicht erhellee, End-

lich gab man wohl!zu, daß die Schädlichkeit einer Ue-

belthatwohlgrößer �eyn könne, als die einer andern,

Aber das innere Uebel �ollte dochbeyallen gleich�eyn,
Allein auch dies i�t fal�<h, Denn

1) man mag das innere Uebel einer bö�en That
entweder �hähen nach der dadurch gegründetenoder ver-

�tärkten Neigung des Handelndenzu künftigenUebeltha-
ten, oder dem darinn enthaltenenGrunde zum eigenen

Miß-

#) Quoniam in eo ef peccatum, (ì non licultz quod
�emper unum & Tdem eft; nec maius & minus un.

quam ficri pote�t. |L,e,
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Mißfallen, bey ent�tehenderSchaam und Reuez oder

nach dem Mißfallen, welches. andern die aus der That
hervorleuchtendenAb�ichten und Neigungen erwecken

mü��en: �o kann in feiner die�er Rüf�ichten behauptet
werden , daß innerlich alle Uebelthateneinander gleich
�eyn. Sondern ihre innere Häßlichkeiti�t bald größer,
bald geringer; er�tlih nah der Ver�chiedenheitder

Ab�ichren. Die Ab�ichten, die zu einer unerlaubten

Handlung antreiben , können gut und edel �eyn; wie

bey der befannten That des jungen Manlius, der den

Volkstribun in �einem eigenen Hau�e mit gezogenem
Schwerdte überfiel, und zur eidlichen Ver�icherung , von

der Anflagegegen �einen Vater abzu�tehen, ihn zwang.

‘Ge�eßt auch, daß eine �olche Handlungnicht ganz gebils

ligt werden fann, daß �ie der Urheberin der Folge�elb�t
mißbilligen muß: �o fann �ie doch unmöglichweder ihm
�elb�t noch andern das gleicheMißfallen je verur�achen,
wie wenn die�e Gewaltthätigkeitdie Ab�icht gehabehätte,
einen Clodius oder Catilina in Freyheitzu �egen; oder

�ich �elb�t die Stimme zur Erlangung einer Ehren�telle,
oder den räuberi�chen Be�iß fremder Güter zu ver�chaf-
fen. Auch würde es eine, im Allgemeinen wenig�tens,
un�tatthafte Behauptung �eyn , daß eine Handlung, wie

die�e des Manlius, eben �o gefährlichin Ab�icht auf
allgemeine tiebe zur Gerechtigkeitund Ehrfurchtfür Ge-

�eße und obrigkeitlichesAn�ehn, eben �o gefährlichin
Ab�icht auf Hang zu GewaltthätigkeitenÜberhaupt, als

jene andere vorher �chon zur Vergleichungange�eßten,
Denn Unterordnungbey �einen Neigungenund Pflich-
ten erfennt jeder Men�ch, und muß es. Wenn daher
Jemand, wiewohlirrig, glaube,

einer an �ich witklich
edlen
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edlen und großenAb�icht eine Pflichtaufopfernzudürfen:
fann dies �chon füreine Annäherungund Vorbereitungzur

Vernachlä��igungebendie�erPflicht,-umirgendeiner o�en-
bar und an �ich verhaßtenungerechtenAb�ichtwillen , gehal
ten werden, Und nichtnur für Annäherungund Vorberei-

tung überhaupt; �ondern füreben �o großeAnnäherungund

eben �o wirf�ame Vorbereitung,als wenn er �chonist �chänd-
lichenAb�ichtenjenePflicht auf�geopferthätte? — Wenn

einer auch feine edle und. gute Ab�ichten beym Vergehn
hattez aber �eine Ab�icht war doch auchnicht �ehr bds;
er hatte das Uebel , was er wirklich an�tiftete, nichtzur

Ab�ichtz er handeltevielleichtgar nichtboshaft, �ondern
pur leicht�innig, dachtean das Uebel, was er anrichten
werde, niht, �ondern nur an ein kleines Vergnügen,
was er muthwilligbegehrte;oder überließ �ich unbedacht-
�am, nachlä��ig, mechani�chenReizen und unüberlegten
Einfällen: �o i�t die bô�e That innerlih, nah ihren
Gründen, betrachtet, immer noch �o �chlimm nicht, als

�ie �eyn würde, wenn. er verur�achte äußerlicheUebel zur
Ab�icht gehabt hätte, Der Beleidigte �elb�t wird das

durch �o �ehr nicht beleidigt, kann eher verzeihen, wenn

er niht Haß und feind�eligeGe�innungengecan �ich ge-

wahr wird. Und �o wird auch die Selb�tliebeund die

Mitempfindunganderer wenigerbeunruhigtund aufge-
bracht. Bey kleinen Kindern zeigt�ich �ehr frühe�chon
und lebhaftdie Aufmerk�amkeitauf die�en Unter�chied,
ob etwas mit Willen oder nicht, und aus welch einer

Ab�icht es ge�chehen. Und auch beyder Beurtheilung
�elner eigenenVergehungenbleibt die�er Unter�chied niche
gleichgültig,und kann es nicht; �o wenig als bey der

Be��erung.
Es
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Es giebt aber freylih auch beyder Sorglo�igkeit,
Nachlä��igkeit und dem Leicht�innviele Grade, Ur�ache
eines Todes �eyn, dadurch, daß man ein �charf geladenes
Gewehr wi��entlich, doh ohne auf jemanden zu zielen,
gegen eine mit Men�chen be�eßte Straße los8ge�cho��en,
oder einen �chweren Stein durchs Fen�ter in ein bewohn-
tes Zimmer ge�chmi��en hat; i�t wenig vom vor�eblichen
Todet�chlagver�chieden, Eine Unvor�ichtigkeit, die beym
gering�ten Nachdenken höch�t gefährlih �cheinen muß,
fômmc der Bosheitnahe, Summa negligentiado-
lus e�t.

2) Die Stärke des bô�en Willens, oder der

Grad der Ent�chlo��enheit gegen das anerkannte Ge�eß
zu handeln, mache einen zweyten eben �o wichtigenUnter-

�chied hiebey, Die�e Ent�chlo��enheitkann �ich durch
ausdrüflicheErklärungen, noh mehr aber durch die

That �elb�t zu erkennen geben, Sie muß nemlich um �o
viel größer �cheinen; je mehrKräfte und Hül�smittel ei-
ner anwendet , �eine bô�e Ab�icht zu erreichen; je weit-

läu�tigere und zu�ammenge�eßtereAn�talten er dazu
macht; je fe�ter er bey �einem Vor�aße verharret; je we=

niger er �ih dur< Hinderni��e und Schwierigkeitenabs

�chre>en, oder dur< Ermahnungenund Warnungen abe

wendig machen läße, Jm Gegentheil�cheint ein Vera

gehenmit Grund um �o geringer, je größer die Ver�u-
chung, je verführeri�cherdie Gelegenheitdazu war, und

je mehres für die Wirkung eines unglücklichenAugen-
bli>s der empôrcen Sinnlichkeit und Uebereilunggehal-
ten werden kann, Denn der wieviel�te auch‘von den

be�ten und tugendhafte�tenMen�chenkann wohlmic

Wahre
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Wahrheit �ich rühmen, jederVer�ucung zum Bö�en
gewach�enzu �eyn, und zu jeder Zeit? —

Wennbey einer bö�en That viele Gei�tesfraft und

Beharrlichkeitmir ge�chi>kcerAnwendungder Mirrel �ich
vereiniget: �o kann dem ein�eitigen Blick ein gewi��es
Wohlgefallendadur< erwe>t werden; denn Kraft und

Ge�chifli+feit �ind an �ich Gegen�tände des Wohigefale
lens. Und dies ein�eicigeWohlgefallenfann dcn Zu-

�chauer oder Richter, den der Schade der Uebelthat
nicht rift, und’ der mit dem Beleidigten überhaupt,
oder ißt, nicht �onderlich �ympathi�irt , auch wohlgeneigk
machen, Gründe zur Be�chönigungund. Ent�chuldigung
der That im Ganzen aufzu�uchenoder gelten zu la��en,
Denn der er�te und lebhaftereEindru>, wie ein�eitig
er auch �eyn mag, be�timmegar oft den Jdeengangund

das Urtheil, Aber wer auf all�eitige und tiefer einges
hende Unter�uchung �ein Urtheilzu gründengewohntei�t,
kann die bey einem boshaftenUnternehmen bewie�ene
Kraft und Beharrlichkeit zwar bedauern; bey der Vor-

Ñellung, wie großen Werth bey be��erer Verwendung �ie

hâttehabenfönnen. Jn ihrem gegenwärtigenVerhält-
ni��e aber macht �ie ihm die That und deren Urhebernur

noch ab�cheulicher*).
3) Wenn

*) Das gemeineUrtheil hängt hiebeh�ehr von dem sfentli-
chen Zu�tande ab. So lange ein Volk noch im Zu�tande
der Barbarey und des friegeri�chen Verhältni��es gegen
feine Nachbarn �ich befindet , und per�önliche Tapferkeit
das vornehm�te Mittel zur öffentlichénund be�ondern

Sicherheiti�t; �o giebr Muth, Kühnheit, ofenbarer
Angrif anch Beleidigungen das An�ehn geringerer Ver:

brechen.
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3) Wenn bey einer bô�en, ge�ewidrigen, �chäd-
lichenThat der Urhebernicht wußte, daß er etwas Un-

erlaubtes begieng; und bey �einem Maaße der Ein�ichten
und �einen Verhältni��en dies auh niht wi��en , oder
nur einmal vermuthenkonnte: �o hat die That auch niche
das völligeWe�en einer morali�chenUebelthat, Denn

warum follteein Men�ch nicht thun dürfen, was nah
�einer be�tmöglichenErkenntnißrechtzu �eyn �chien; wo

er Unreche nicht einmal vermuthenkonnte? Das ohne
�eine Schuld ihmunbekannte Ge�es i�t für ihn �o gut als

nichevorhanden, hat keine Verbindlichkeitfür ihn, Die

Voraus�e6ung, daß einer das Unrecht�einer Thachätte
wi��en können , und wi��en mü��en; wenn er die ihm
Pflicht gewe�ene Unter�uchung und Nachfrage angewen»
det hätte, macht �ie �chon zur morali�ch bö�en That,
Und �ie i�t es um �o mehr; je leichteres ihm gewe�en
wäre , durcheigenesNachdenkenoder Erklundigungdie�e
Erkenntniß �ich zu ver�chaffen, Unterde��en i�t eine Ue-

belchafdennochinnerlih nicht �o bô�e, wenn der Thäter
das Unerlaubte der�elben wirklichnicht erkannt hat , wie-.

wohlaus eigenerSchuld; als wenn er es �elb�t ein�ah *).
Und

mE

brechen. Jm Gegentheil wird überhauptMangelder
Nationaltugend oder der Tugend des Zeitalters am hôch-
�ten angerechnet; nicht nur, weil nah den Sittenund

Bedürfni��en der Nation und des Zeitalters die Begriffe
von Tugendund La�ter , Ehre und Schande�ich richten;

�ondern auch deswegen, weil es am mei�ten Mangel
aller guten Anlagen bewei�en fann , wenn es einem an

der Tugend fehlet, zu welcher �ich am mei�ten Antriebe-

finden.
>») Es wáre denn, daß einèr der Erfenntniß des

Ge�tesad�ichk-
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Und je volllommner die�e Erfenntnißund Ein�icht bey
ihm war; je öfter und nachdrücklicherihm �eine eigene
Vernunft und �ein Gewi��en oder andere Men�chen dies

Unrechtvorge�tellt haben; je öfter er da��elbe Vergehn
�chon begangen, und bereut, und Be��erung angelobt
hatte; de�to miß�álliger wird die That , und de�to ver-

âchelicher oder ab�chéulicher der Thäter. WVerächtlich,
als ein hôch�t �chwacher oder höch�t leicht�innigerMen�ch ;

ab�cheulich, als ein Heuchler, der Tugend und gute

Wor�äte lügt, morali�che Wahrheitenmit dem Munde

befennt, und in �einem Herzenverleugnet und ver-

�pottet,
4) Je mehreiner aus freyemeignemAntriebe

eine bô�e That verrichtet hat; de�to mehr Grund zum

Mißfallenüber ihn i�t auh vorhanden, Haben ihn an-

dere dazu verführtund angereizt: �o trift von dem Mißs
fallen, welches die That erwe>t, ihn darum �chon we:

niger, weil es unter mehrere�ich vertheill, Und Vers

führungenund Anreizungenkönnen auch in die�er Art �o
�taré �eyn, daß ihnen nachgeben mehr Schwachheic als

Bosheit bewei�et, Ja wenn bey fürchterlichen Drohun-
gen und angewendetenGewaltthätigkeitenJemand einem

größernphy�i�chen Uebel �ich �elb�t hätteunterwerfen

mü��en , als dasjenigephy�i�che Uebel i�t , um welches
willen die verbotene That verboten i�t: �o i� die �o er-

zwungene That gar nicht morali�ch bd�e. Jmmerhin
mag Sünde, als Sünde, mag das morali�cheUebel

ein

® aa,

w a

ab�ichtlih auswih,um mit der Unwi��enheit �i enc-

{huldigenzu fönnèn. Denndies kaun kaum für be�ar
gehaltenwerden, als wi��entlich �ündigen.

'
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ein größeresUebel �eyn, als álle körperlicheLeiden,und

der Verlu�t aller äußerlichenGüter, Dies bewei�e
nichts gegen die Zulä��igkeit einer Handlung, die, wes

gen einer wicheigernPfliche, aufhdrt pflichtwidrigzu
�eyn, Wer kann vernünftiger Wei�e verlangen, daß
ein Men�ch �ich lieber �ollte das éeben nehmenla��en, als

zwingen,einem andern irgend etwas von �einen Gütern zu
entwenden? Zugegebenauch, daß lieber �ih das éeben

nehmenla��en, in �olch einem Falle, gut und edel �eyn
Ffönnez in �o fern es entweder die Folgeüber alle �inne
liche Empfindungenherr�chendererhabener, obwohlnicht
deutlich gedachterund genau be�timmter, Grund�äße wz

rez oder das Bey�piel eines �olchenWider�tandesin

dem be�ondern Fake überwiegend vortheilhafteFolgenera

warten ließe, Was in Erwägung�einer edlen Ab�ichten
rnehrBeyfall, als um �einer Folgenwillen Mißfallen
erwe>et; oder was überwiegendgute Folgenin be�onz
dern Fällenhoffenläßt: kann deswegendoch nicht an

�i betrachtetund allgemein zur Riche�chnur des Vers

haltens genommen werden, Aber nichtgerechtfertigek
mit die�em Falle �ind Uebelthaten, die Jemandbegehraus

einer Furcht , die er mehrdurch �eine be�ondere Schwaths
heit, Vorurtheileuno aus�chwoeifendePhanta�ie �ich �elb�t
ge�chaffenhat, als daß �ie ihm durch andere verur�ache
worden i�t, Und gerechkfertigetkönnen auchniht toer«

den, durch noch �o gegründeteund noch �o großeFurche,
Handlungen, die in ihren Folgen für �chädlicherges

halten werden mü��en, als was derjenige,der �ie ge-

zwungen begieng, beym Wider�tand füt �ich �elb�t zu

befürchtenhafte, Wofern anders die Furcht noh �s
viele Ueberlegungund Be�onnenheitübrig ließ, als zu

Feder, dritter Theil, Gg einer
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Und je vollflommner die�e Erfenntnißund Ein�icht bey
ihm war; je öfter und nachdrücflicherihm �eine eigene
Vernunft und �ein Gewi��en oder andere Men�chen dies

Unrechtvorge�tellt haben; je öfter er da��elbe Vergehn
�chon begangen, und bereut, und Be��erung angelobt
hatte; de�to miß�álliger wird die That , und de�to ver-

ächtlicher oder ab�chéulicher der Thäter. WVerächtlih,
als ein hôch�t �chwacher oder höch�t leicht�innigerMen�ch z

ab�cheulich, als ein Heuchler, der Tugend und gute

VWVor�ätelügt, morali�che Wahrheitenmit dem Munde

befennt, und in �einem Herzenverleugnet und ver-

�pottet,
4) Je mehreiner aus freyemeignemAntriebe

eine bô�e That verrichtet hat; de�to mehr Grund zum

Mißfallenüber ihn i�t auh vorhanden, Haben ihn an-

dere dazu verführtund angereizt: �o trift von dem Mißs
fallen, welches die That erwe>t, ihn darum �chon we

niger, weil es unter mehrere�ich vertheilÇ, Und Vere

führungenund Anreizungenkönnen auch in die�er Art �o
�tark �eyn, daß ihnen nachgeben mehr Schwachheit als

Bosheitbewei�et. Ja wenn bey fürchterlichenDrohun-
gen und angewendetenGewalethätigkeitenJemand einem

größernphy�i�chen Uebel �ich �elb hätteunterwerfen

mü��en , als dasjenigephy�i�che Uebel i�t , um welches
willen die verbotene That verboten i�t: �o i�t die �o er-

zwungene That gar niché morali�ch bd�e. Jmmerhin
mag Sünde, als Sünde, mag das morali�cheUebel

ein

-

= ma
F TE

ab�ichtlichauswih, um mit der Unwi��enheit �ich ent-

�chuldigenzu fönnèn. Denndies kaun kaum für be�ar
gehaltenwerden, als wi��entlich �ündigen.

'
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ein größerésUebel �eyn, als álle körperlicheLeiden, und

der Verlu�t aller äußerlichenGüter, Dies bewei�ec
nichts gegen die Zulä��igkeit einer Handlung, die, wes

gen einer wichtigernPfliche, auf hdrt pflichtwidrigzu
�eyn, Wer kann vernünftiger Wei�e verlangen, daß
ein Men�ch �ich lieber �ollte das Lebennehmenla��en, als

zwingen,einem andern irgend etwas von �einen Gütern zu
entwenden? Zugegebenauch, daß lieber �ich das Leben

nehmenla��en, in �olch einem Falle, gut und edel �eyn
Fönnez in �o fern es entweder die Folge über alle �inne
licheEmpfindungenherr�chendererhabener, obwohlniche
deutlich gedachterund genau be�timmter, Grund�äße wz

rez oder das Bey�piel eines �olchen Wider�tandesin

dem be�ondern Fake überwiegend vortheilhafteFolgenera

warten ließe. Was in Erwägung�einer edlen Ab�ichten
mehr Beyfall, als um �einer Folgenwillen Mißfallen
erweet; oder was überwiegendgute Folgen în be�on
dern Fällenhoffenläßt: kann deswegen doch nicht ay

�ich betrachtetund allgemeinzur Riche�chnur des Vers

haltens genommen werden, Aber nichtgerechtfertiget
mit die�emFalle �ind Uebelthaten, die Jemandbegehraus

einer Furche, die er mebrdurch �eine be�ondere Shwachs
heit, Vorurtheileuno aus�chweifendePhanta�ie �ich �elb�t
ge�chaffenhat, als daß �ie ihm durch andere verur�ache
worden i�t, Und gerechkfertigetkönnen auch nik rer

den, durch noch �o gegründeteund noch �o großeFurthe,
Handlungen,die'in ihren Folgen für �chädlicherges

halten werden mü��en, als was derjenige,der �ie gez

zwungenbegieng, beymWider�tand füt �ich �elb�t zu

befürchtenhatte, Wofern anders die Furcht noh �s
viele Ueberlegungund Be�onnenheitübrig ließ, als zu

Feder, dritter Theil, Gg einer
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einer freyen, morali�chen Handlungnöthig-i, Denn
wenn es hieran fehlte: �o wäre die Uebelchac,beyaller

ihrer Schädlichkeit, doh nicht morali�ch b�e, wenn

�ie gleichauch nicht gere<htund morali�h gut genannt
werden könnte, Und wenn man hiebeybedenkt, wie

viel �tärker die gegenwärtigeEmp�indung und lebhafce�te
Wor�tellung eines eigenenUebels auf die men�chlicheNa-

fur gewöhnlich.wirken , als die Vor�tellung eines entfern-
fen und eines auf andere fichbeziehendenUebels : �o wird
es auch �ehr natürlich , und leicht zu verzeihen�cheinen,
wenn ein Men�ch unter �olchen Um�tänden, in der Ang�t
und Befahr , das phy�i�che Uebel des einen und des an-

dern Verhaltens nicht ganz richtigund unpartheyi�ch be-

rechnet. Ein hoherGrad der Furcht, in die Jemand
durch andere ver�eßt worden war , indem er zum Bö�en
�ich ent�chloß, wird al�o allemal, wenig�tens bey Mens

�chen von gemeinerArt, zur großenEnt�chuldigungge-
roichen mü��en.

5) ‘Aber außer der Be�chaffenheit.der Gründe
richtet �ich die Vor�tellungvon der Größe einer Uebelchat
auh nah der Be�chaffenheitund dem Umfange der

�chädlichenFolgen, die natürliher Wei�e daherent-

�tehen, Eine Handlungi�t in einem höhernGrade Ue-

belchat, wenn jemanden eine Vollkommenheit, eine

Quelle angenehmerEmpfindungenentzogen wird; als

wenn erkur um ein vorübergehendesVergnügengebracht,
oder in ein vorübergehendesLeiden ver�eßt wird. Sie i�
es mehr’, wenn �ie den Verlu�t innerer Vollkommenheis
fèn, als wenn �ie nur den Verlu�t äußerlicherGüter
nah �ich zieht; �ie i�t es um �o mehr, auf je mehrere
der verur�achte Schaden mittelbar oder unmittelbarer

Wei�e
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Wei�e �ich er�tre>e, Die weltere Ausführungund ge-
nauere Be�timmung die�er Grund�ágeergiebt �ich leicht
mittel�t des Gegen�aßesaus dem, was über die Gründe
des �teigenden Werthesguter Handlungen($. 68.) ange-
merft worden i�t, Eine vor�eßliche.Uebertretungder

Ge�eße der �trengen Gerechtigkeit($, 42,) wird ein Ver-
brechengenannt.

$. 21
Von der Schuldund Pflichtder Schadener�etung.

|
AufUebelthaten, tvodurchandere beleidigetwer«

den, bezieht�ich der Begrif von der Schuld, Zwar
în der weitläuftigernBedeutung wird unter die�em Na-

men überhauptdas Unrecht, oder Uebel, was einem zu-

gerechnetwerden kann , (culpa)ver�tanden, Die Ana-

logieder mehre�tenund eigenclich�tenAnwendungendes

Wortes führeaber doh auf den Begtif, nah welchem
der Uebelthäterals Schuldner, als �chuldig oder verz

pflichtetange�ehenwird, den Schaden , den er rechtswi-

drigeinem andern verur�acht hat, wieder gut zu machen
oder zu er�eßen, Und die�e Pfcht hat in den höch�ten
morali�chenGrundbegriffendie wichcig�ten und ent�chei-

den�tenGründe für �ich, Er�tlich i� die Neigung den

rechtMvidrigverur�achtenSchaden möglich�t gut zu ma-

cen, eine natürlicheWirkungwahrer und vollfkommes
ner Reue überdas begangeneUnreche, Denn beydie�er
Reue wün�cht man das Ge�cheheneunge�chehenmachen
zu fönnen, Dies aber i� in �o weit möglich, als man

das andern verur�achte Leiden wegnehmen, den Schaden
er�ehen kann, Wer�ich al�o hiezunicht geneigterweifet,

Gg2 bes
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beharretbeymUnrecht ,
und kann nicht verlangen„. daß

man ihm wahreReue zutraue, Eben deswegen fährt
er wenig�tens in dem Falle, wenn er als Urheberder

Uebelthatbekannti�t, wirklich fort zu beleidigen;indem

er dem Beleidigten das zu �einer Beruhigungfowichtige
Zeicheneiner aufrichtigenReue nichtgiebt; zwinge, ihn
als einen Liebhaberdes Unrechts, als einen Feind immer

noch zu fürchtenund zu ha��en. Aber auch dann, wenn

der Uebelchäternoch nichtentde>t i�t, ge�chiehtdies eie

nigermaßen, Die Furcht vor ihm, dem Unbekannten,
dauert fort; und kann �ih um �o mehr vervielfältigen,
auf.je mehrereder bô�e Verdacht in der Ungewißheitfala
len fann. So weic ver�ündiget �ich der Uebelthäteran

allen die�en Un�chuldigen, auf welcheder beunruhigende
Argwohnverfällt; weil man einen geheimenFeind und

tiebhaberdes Unrechts fürchten muß, Auch darum

wird vom Schuldigen die Schadener�eßungmit Recht
gefordert; weil es wenigerharc i�t, durch �eine eigene
Schuld, zufolge �einer eigenen Handlungen, zu leiden,
als durch andere. Denn beym er�tern hängt man nur

von �i �elb�t ab, beym leßtern von andern, welches
immer unangenehmeri�. Dort hat man nur vor �ich
�elb�t �ich in Acht zu nehmen,oder mit �ich �elb�t ein�tim-

mig zu �eyn; welchesviel leichter i�t , als vor Schgden
�ich hüten, den andern einem verur�achen können.

Endlich i�t die Schadener�eßung, als eine Arc von

Scrafe, gemeinnüßig,und in vielen Fällen höh ns-

thig, um von Uebelthatenabzu�chrecken,und mehr
Aufmerk�amkeitauf die Ge�eke, und �ein eignes Var-

haltenzubewirken,

Bey
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Bey allem dem i�t dochdie- Pflicht der Schaden-
er�eßung nicht überall eine Zwangspflicht, �ondern nur

alsdenn, wenn man �i der Uebertretung einer volllom-
menen Pflicht gegen den andern �chuldig gemacht hat.
Denn was man ohne Verleßung der �trengen Gerechtig-
keit thun durfte; das fann man auch, in eben die�er

Nük�icht , �o la��en, wie man es gethan hat. Aber

innerlih, nah dem Gewi��en, i� es Pf�ücht, ailes Uebel

jedwederArt, was man verur�acht hat , nah Möglichz
Feit wiedergut zu machen. Obgleichdie volllommene

Pflicht der unvollkommenen in der Colli�ionauch hiebey
insgemeinvorgeht. ($. 56.)

Bey weiterer Erwägung der angezeigten Gründe

die�er Pflicht der Schadener�eßung und ihrer Zu�am-
menhaltung mit dem Grundbegriffevon der Schuld
erhellet:

1) daß man feine Schuld, in der engern Be-
deutung, auf �th geladenhabe; wenn man zwar Un=

recht gethan, aber Niemanden, oder nur �ich �elb�t, da-

durch ge�chadet hat. Aber bey der Anwendungdie�es
Grund�aßes muß nicht bloß auf die äußerlichen und

unmittelbaren Folgen der Handlung ge�ehen werden;
fondern auch auf die innerli<hwirkenden und mittelbaren.

Wer durch �ein UebelverhalteenFreunden, Vor-

ge�ten, Angehörigen, Schande, Kummer und

Verdruß verur�achet; ver�chuldet�ich oft �chwerer an ih-
nen, als wenn er ihren äußerlichenGütern den auffal-
lend�ten Schaden angethanhätte, Und wenn Jemand,
indem er dur<h Mi��ethaten allernäch�t �ich �elb�t �chadet,
zugleichauh unfähigerwird, andern dle Pflichtenzu

lei�ten, welchedie Gerechtigkeitund Billigkeitfordern;
Gg 3 oder
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oder wenn er durchVernachlä��igung�einer eigenenVors

theile und Vollklommenheiten�ich hülfsbedürftigerund

be�hwerlicher für andere macht: �o i�t es außer Zweifel,
daß auch dies an andern �ich ver�chuldigenheiße. Eben

�o ver�teht es �ich da��elbe; wenn Jemand durch �ein
Bey�piel andere zum Bö�en anreizet, Und �o dürfte
wohl wenig Zweifeldagegenübrig bleiben, daß alle

Uebelthaten, welche Men�chen begehen, die in genauer

und manchfaltiger Verbindung mit andern leben, eine

eigentlicheSchuld mit �ich führen,
2) Aber daß elner Schaden verur�acht hak,

macht ihn allein noh nicht �chuldig, Wenn er nichts

Unrechtes dabeythat: �o i�t er außer Schuld, Wenn
einer nur that, was er nach den erlaubenden Ge�cßen des

äußerlichenRechts thun durfte: �o fann er niche, nach
eben die�en Ge�eßen , �ich ver�chuldethaben, und zur

Schadener�eßungverpflichtet�eyn. Aber ob er auch
nach dem Gewi��en gerechtfettigetund �chuldlos �ey; das

i�t freylich.damit noch njht ausgemaht, Wenneiner

that , was er thun mußte , was �eine. Pflicht auh untev

die�en Um�tändenvon ihm forderte : �o that er fein Un-

ret; denn Pflichtkann nicht Unrecht�eyn, Er kann
al�o nicht Schuld auf �ich geladenhaben, in dem Sinn,
wie das Wort hier genommen wird, Aber zur Scha-
dener�ekung fann er doh verpflichtet�eyn, und*dine

Schuld �ich zugezogen haben, in dem Sinn, wie jee
der Men�ch, der, auh mit Erlaubniß des andern , oder

�on�t mit Recht , aber unter der ausdrülih ausgemacbe
ten, oder natúrlih �ih ver�tehendenBedingung des

Er�ases, fremdes Gut nimmt und gebraucht. Sodere

jenige, der in der äußer�tenNoth fremdesEigenthum
ges
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gebraucht. So auch derjenige, der aus vermeintli-

chemRechte fremdesEigenchum, als ob es Nieman-

den oder ihm zugehörte, zu �einemNußen verwendet

hat. So Obrigkeiten,
als Vor�teher der- Ge�ell�chaft,

wenn �ie die Per�on oder das äußerlicheVermögender

Einzelnen, der gemeinen Sicherheit und Wohlfarth
wegen , be�chwerenund beeinträchtigen,

3) Wer. al�o nach den Ge�eßen der volllome

men�ten Weisheit und Güte handelte, i�t ohns
Schuld; wenn auch gleichUebels daraus ent�teht, und

�elb�t morali�ches Uebel, Das Uebel läßt �ih nemlich
vom Guten niht immer trennen. Und die höch�te
Weisheitund Güte fordern niht-mehr , als das größte

Uebergewichtdes Guten zu �uchen. So i� al�o ein

wei�er Regent ohneSchuld , bey den Vergehungen, die

durch �eine Ge�eße veranlaßtwurden, auh wenn er �ie
vorher�ehen konnte, und vorherge�ehen]hattez wenn

doch die�e Ge�eßedie be�tenwaren , die. �ich gebenließen,
und gegebenwerden mußten, Und Gott i�t ohne
Schuld, beyallem Bö�en in der Welt, auh nach dem

Sy�tem der Determini�ten , wenn er die Welc fo gut ge-

macht hat, als �ich eine-machenließ , und das Gute in

ihr überwiegendi�t.
4) Manhat Schuld auf �ich , und i�t zur Scha-

dener�e6ung.verpflichtet

;

wenn man auf eine Wei�e, die
nicbt ret war , dem andern ge�chadet hatz es �ey nun,
daß man den Schaden vorherge�ehn und gewollt hat,
oder niht, Die allgemeinen Gründe der Pflichtpa��en
auf beyde Fälle, Ein vor�eblih verur�achter Schade
�chmerztund beleidigtfreylih noh mehr , als ein ohne
Vor�as verur�achter, Doch trägt auchdie�en. Niemand

Gg 4 gern,
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gern, wenn er ihmwiderrechtlichangethan worden i�;
und es fann ihm nicht zugemuthetwerden. Und da

Unvor�ichtigkeiteben auh , und bey gewi��en Graden und

Werhältni��eneben �o fehr, gefährlichi�t, als Bosheit :

�o i�t die Schadener�ezungauch da nöthigzur Erhaltung
der gemeinenSicherheit.

Nach dem Gewi��en i�t jeder Men�ch verpflich-
tet, mit der môglich�ten Sorgfalé, nicht nur fich �elb
aller widerrechtlichen Be�chädigung anderer zu euthakten,
�ondern überhauptBeleidigungenund Unglückvon ihnen
abzuwenden, Das äußerlicheRecht kann nicht immer

fo viet fordern. Nach dem�elben i�t es bisweilen genug,

uicht vor�eblih Schaden zu verur�achen. Bisweilen i�
nur geringe oder mittelmäßigeSorgfalt Pflicht nach

die�em Nechte; bisweilen aber höch�te oder äußer�te
Vor�icht und Bemühung, Die�e be�teht darinne, daß
man nichts unterläßt, was nach den be�ten Ein�ichten
Für nöthigund möglichgehaltenwerden konnte, um das

Bóô�e zuverhindern, und das Gute zu befördern. Daz

Hingehörtauh , fremde Ein�ichten und Kräfte zu Hülfe
zu nehmen,wo man vernünftiger Wei�e �einen Ein«

�ichten und Kräften allein nicht alles Nöthige zutrauen

darf. Die gering�teSorgfalt wendet man an, wenn

man ewas, aber das wenig�te thut von dem, was zur

Verhütungdes Schadens möglichund nöthigwar, Zwis
�chen die�en beydenäußer�ten giebt es in manchen Fälleu
viele mittlere Stufen, Mittelmäßigin der genau�ten
Bedeutungwäre alódenn die Sorgfalt; wenn man eben

�o viel that, als verab�äumtevon dem, was die�elbevolls

Fommen gemachthätte; um �o viel größer aber , je weni-

ger , um �o viel geringer, je mehrhieranfehlte,
5) Es
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5) Es. Fann al�o elner �chuldig werden, �o wohl
wenn er überhauptetwas Unerlaubtes vorhatte, und da«

bey, wider �einen Willen, Jemanden ‘einen Schaden
verur�achte; als auh, wenn er, beyerl2ubten Ab�ichten,
in Aa�ehungder Mictel und Handlungswei�efehlte, und

durch die�en Fehleranderú �chadete. Jmer�ten Fall be-

findet �ich z, B. derjenige, der auf einer ihm nicht zu-

kommenden Jagd einen Un�chuldigen,wider �einen Wile

len, verwundek, Im andern aber derjenige, welcher,
wo er �chießen dur�te, unvor�ichtig �choß. Es i�t einz

leuchtend, daß man eben �o wohl �ich ver�chulden könne

durch Unterla��ung de��en, was man hätte thun �ollen,
als dadurch, daß man etwas Unerlaubtes vornahm.

6) Wenn einer nicht aus �reyem eigenenEnta

�chlu��e, �ondern durch andere verführtund" angetrieben
und ungern etwas Bö�es that, was ev doh auch unter

die�en Um�tänden hätteunterla��en können und �ollen: �a
hat er Schuld und kann zur völligenSchadener�eßung
angehaltenwerden; wenn die�elbe nicht von den Ver�üh-
rern, die wohlbisweilen noch �chuldigerdabey �eyn fän-

nen, zu erhalten �tunden, Dennes i�t immer nochges

meinnüßbigerund billiger, daß die�er Schuldige büße,
als daß der ganz Un�chuldige Schaden leide. Aber

wenn einer ganz wider �einen Willen unwider�tehlichphy-
�i�ch gezwungen Schaden verur�acht hat: �o i� dies ein

UnglûE, oder die Schuld de��en , der entfernterWei�e
widerrechtlichesveranlaßt hat. Der A�ect des Be�chä-
digten kann wohl gegen die un�chuldige näch�te Ur�ache
des Unglücksentbrennen, Aber die Vernunft �pricht ihn
los, Und �o war der Einfall jenes Richters pa��end,
welchereinem,der �ich beklagteund Genugthuunghaben

Gg 5 wollte,



474 Buch V. Haupt�tück 1V.

wollte, dafürdaß ein anderer, indem er vom Dach her-
unter fiel, ihmSchaden verur�acht hatte, zum Be�cheid
gab, es �ey ihmerlaubt, gleichesmit gleichemzu vergela
ten, OhneZweifel mußte �ein Unwille gegen den Une

�chuldigendabey �ich legen, Aber was allernäch�t ganz:

nothwendigund in �o fern ohneMoralität ge�chah; konn«

fe entfernterWei�e eine Folge willkührliherHandlun-
gen �eyn. Waren dies nun zugleichauh unre<tmäßi-
ge Handlungen; �o: kann der entfernteErfolg davon al-.

lerdings zur Schuld angerechnet werden, Wer in bö�e
Ge�ell�chaften wi��entlich �ich begiebe,wer einer aufrühre-
ri�chenKotte , einem Unfugtreibenden Haufen�ich �reywil«
lig zuge�ellet, fann �chuldig werden auh durchdas, was

er da ganz wider �einen Willen zu thungezwungen
wird,

=”)Aber unabhängigvon der Unter�uchungder ale

lerentfernte�tener�ten Gründe der Handlungenund dem

metaphy�i�chen Streit über die Freyheit, bleibt auch der

DBegrifvon der Schuld. Dennlediglich auf den in die»

�em Streit niche mit begriffenennähern Gründen und

Folgender Handlungenberuht die�er Begrif, Er fo«
dert weiter nichts, als daß Jemand widerrechtlichund

mit Willen , nicht phy�i�ch gezwungen, andern ge�cha-
det habe, Dies if genug zur Begründungdes unaus-

bleiblichenWiderwillens gegen eine �olhe Handlung; und

genug zur Begründung des Rechts, Schadener�eßung
zu verlangen, Die�e Schadener�eßungi�k ein unentbehr-
liches Mittel zur Beruhigung des Beleidigten,und zur

Verminderungder Beleidigungen, vermöge der Erfahs
rung , folglichunabhängigvon jeder ‘Metaphy�ik. Und

darum wird �ie mit Recht ge�ordere, Wer nicht hie-
bey
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bey �tehen bleibe; �ondern von den innerhalbun�erer Be-

obachtung liegenden nähern Folgen und Gründen der

rechtswidrigenHandlungen�eine Aufmerk�amkeitabzieht,
und mit �einen Gedanken bey den entfernte�tenGründen:
der�elben verweilet ; fann dadur< wohl zu �anftern
Empfindungenin Ab�icht auf den Urheber einev

�chändlichenThat ge�timmt werden; indem er die ents

fernten Gründe �einer Ent�chließungund Neigungaußer

ihm fiadet, Aber zum Mißfallenan der That �elb ,
und zur Forderungder Schadener�e6ungund deren Rechts
fertigungwird er nichts de�to weniger immer wieder zu-

zücffomme#n;und wenn er auch die er�ten Gründe der

Handlungenganz und ganz außer dem Handelnden �ih
dâchte, Fene Milderung der Empfindungenund Ge:

�innungendes Beleidigten gegen den Beleidiger, unter

denen jedochfeinem naturlichen Rechte etwas entgeht",
�ieht aber der Determini� als eine der heil�amftenFol-
gen �eines Sy�tems an, Was kann heil�amer �eyn, als

den Men�chen �anfte Empfindungendes-Mitleidèns �elb
bey der Vertheidigungihrer Rechte einzu�lößen? Daß

�ie die�e nicht darüber vernachlä��igen; dafür i�t auch

�chon durch die Stärke der auf eines jeden Per�on ‘und

Eigenchum�ich beziehendenEmpfindungen genug geforgt,
Manbraucht aber auch nicht Determini�t zu �eya, und

die metaphy�i�cheFreyheitganz zu läugnen, um auf eino

ähnlicheWei�e, dur<hErwägung der entfernterenGerün-
de der Handlungen, das Mißfallen úber die näch�ten
Grände und Folgender�elben zu mäßigenz und zuyer-

hindern, daß nicht der Widerwille gegen den Beleidiger
zu �ehr Überhandnehme, Denn daß die entfernten
Gründe der Handlungenwenig�tens größtentheilsaußer

dem
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dem Handelndenliegen ; das kann nicht für zweifelhafe
gehalten werden; es liegt in der De�chichte aller Men«

�chen gar zu deutlih vor Augen, Wie vieles kömmt

nicht im ganzen Leben, in Ab�icht auf gute und bö�e
Thaten, auf Temperamencstriebeund Seelenkrä�te anz;
die �ich feiner �elb�t gegebenhac? Wie vieles kömmt

nicht beyder Gründung, Erneuerung, Ausbildungund

Belebung aller un�erer Vor�tellungen von Ur�achen und

Verhältni��en her, die man nicht �elb�t hervorgebracht
oder für �ih gewählt hac? Deë wieviel�teMen�ch darf
mit �icherem Grunde behaupten,daß, wenn er von der

Geburt an in allen äußerlichent�tandenen, oder uns

vermeidlichgemachten Verhältni��en eines Mi��ethä-
tèrs auf die�elbe Wei�e �ich befunden hätte, er dochniche

�o übel gehandelthaben würde? Und hätte er niht —

wegen �einer be��ern Anlagenund innern Be�timmungs-
gründe — was folgtedenn daraus? Aber das nach un«

�erer be�ten Erkenntniß überwiegend�chädliche bleibt im-
mér Unrecht; und Schadener�eßungbey wi�lkührlichver-

übtem Unrechte bleibe Pflicht; wie �ehr auh das Nach-
denfen über die entfernten Gründe der Handlungen zur

Máßigungdes Widerwillens gegen den Beleidigeruns

be�timmenmag und �oll,
8) Niemand i� natürlicher Wei�e verbunden,wi-

der �eine be�te morali�cheErkenntniß zu handeln,oder

dasjenige zu unterla��en, wobey nach �einer be�ten Er-

fenncnißfein Unrecht i�t, Kanneiner denn doh Schuld
auf �ich laden, wenn er andern Schaden verur�acht, ins

dem er nach �einer be�ten Erkenntnißhandelte? Vor

allen Dingenmuß hiebeyrechtdeutlih gemacht werden ,

was das heiße, nach �einer be�tenmorali�chenErkenne-

niß
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niß handeln? Dazu i� nichéimmer genug, daß einer

etwas �o gut macht, als er es ver�teht; alles �o einrichs
tet, wie es ihm am núslich�ten und zwe>mäßig�ten zu

�eyn �cheint, Dennes giebtviele Fälle, wo ein Men�ch
nicht handelndarf nach �einer be�ten Erkenntniß von

der Sache. a) Wenn die�e �eine be�te Sachkenntniß
feine zureichendeAnwei�ung zum Rechtverhaltenenthält,
Dai�t es Pflicht, entweder Nath und Anwei�ungbeyan-

dern zu �uchen , der Führunganderer �ich oder die ganze

Sache ihnenzu überla��en, für �ich �elb�t nichts zu thun:
Wer bey �o- einge�chränkterSachkenncniß dennoch ete

was untêrnimmet,ver�chuldet�ich, wenn er Uebel �tiftet ;

ob er gleichnah �einer be�ten Sachkenntniß gehandelt
hat ; vorausge�ebt, -daß nach �einer be�ten morali�chen
Erkenncniß die Pflicht, bey �o weniger Sachkenntniß
nicht �elb�t etwas zu unternehmen,wo man Rath und

Hülfeanderer habenfann , einem nicht unbefanncegeblie«
ben war. Sover�chulden �ich diejenigen, die medici-

ni�chenRach und Heilmittelertheilen, ohnedie Natur
der Krankheitenund die Kräfte der Hoilmitcelzu ver�te-
ben ; wie Aerzte, deren Stelle einzunehmen�ie wider

den Rath der ge�undenVernunft �ich erkühnen,b) Nach
�einer be�ten morali�chenErkenntniß handeltauch derjenige
niche,der nach�einer be�tenSachkenncnißhandelt,da woer,

vermôge des Verhältni��cs, in welchem er �teht, niche
nach �einen eigenenEin�ichten, �ondern nah den Vor-
hrifken eines andern handeln�ollte, Jn dem Fall be-

findenfichvielfälcigUntergebene. Bey Seite ge�eHßtij,
ob �ie mit Recht,des Ungehor�amsoder der Anmaßung
wegen , be�traft werden fönnen , wenn �ie nach eigenem
Erme��en thaten,was wirklichNugen �cha�te; �o i�t we-

nig-
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nig�iens �o viel flar, daß �ie dur einen übe�n Erfolg
Schuld auf �ich laden; wenn gleichdie�er üble Erfolg
�o unwahr�cheinlichwar , daß er beyjedem andern , dem

keln RechtEverhältnißßim Wege �tand, als ein Unglück
dürfte ange�ehenwerden , das ihm nicht zugerechnet,

niche zur ta�t gelegt werden mü��e. C) Eben �o wenig
handeltderjenigenachbe�termorali�cher Erkenntniß, wel-

cher im Eigenthum anderer Einrichtungenzu machen ,

ihre Angelegenheitenzu verwalten , ohne. Auftrag
oder andere rechtfertigendeUm�tände, unternimmt,

Denn einem jeden �ein Elgenthumzu äbetla��en, und

nichtohneNothin fremdeAngelegenheiten�icheindringen,
i�t eine léicht �ich zu erfennen- gebendeRegel der Vet«

nunft, Wenn aber die Men�chenliebeeinen dazu auf
forderte, daß er �ih der Güter und Angelegenheitendes

änderú , auch ohne �ein Geheiß, annähme, wie �ie es

denn in gewi��en Fällen khur: wäre er außer Schuld,
wenn er nach �einer be�ten Sachkenntniß gehandeltund

Schaden unmittelbar oder mittelbarer Wei�e verur�acht
hâtee? HZuförder�ti�t leicht einzu�ehen, daß er nicht au-

ßer Schuld �eyn würde , wenn er in wohlmeynenderAbe

�icht über �ich nahm, was er einem andern , der es be�o
�er ver�tand, und auch úbernommen habenwürde, hätte
überla��en �ollen, Denn�o war es gat �einePflichtniche; er

war nicht dabey nöthig, Und darauf gründet �ich das

freylih in manehenFällen harte und unbilligeRechtdes

Eigenthümers, von demjenigen, der ohne �ein Geheiß
�einen Angelegenheiten�ich unterzog (negotiorum ge-
�tor), den Er�aß alles Schadens zu verlangen, den er auf
dle�e Wei�e mittelbar oder unmittelbarihm zugezogen hat,
Denn iwie will die�er dem Cigenthümer, hinreichendbis

juni
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zum äußerlichenund volllommenen Rechte bewei�en, daß
ohne �eine Einmi�chunges nicht be��er gegangen �eyn
würde ? Ein Recht, das freylichdie Ge�eßzewohleinge-
richter Ge�ell�chaftenwerden ein�chränken mü��en ; weil es

die�e Art von Dien�tlei�tungenallzugefährlihmache, Ein
Recht aber, dem nacúrliher Wei�e derjenige< uncter-

werfen muß, der ohne Auftcagim Eigenthume des

andern wirket; wie �ehr er auh innerlich (unvoll-
kommen)verpflichtetwar es zu thun, und wie überzeuge
er auch �eyn mag, daß er nach be�ter Sachkenntnißdabey
verfuhr. 4) Wenn. einer zufolgedes Auftrages oder

der Einwilligungdes andern �eine Angelegenheitenver-

wáltet : �o i�t er, nach äußerlichemRechte, aller-

dings außer Schuld; wenn er es macht, �o gut er es

ver�teht. WVorausge�eßtjedoch, daß er nicht mit uner-

laubrer U�t, etwa durch prahleri�chesVorgebenihmniche
wirkli eigenerGe�chicklichkeiten,fal�cheZeugni��e, oder

�elb�t veranlaßte �olcheGerüchteden anderndazu verführe
hat, Aber bey allem dem i� derjenigeim Gewi��en
�chuldig; der andern, bey den Dien�ten, die er ihnen
lei�ten �oll , Schaden verur�achet, aus. Mangel an

Kenntni��enund Ge�chicklichkeiten, deren er �ich bewuße
war , und die ihn hätten.abhalten �ollen, �olcheVerrich-
tungenauf �ich zu nehmer, auch wenn �ie ihm aus allzu«
gufer Meynungaufgetragenwurden. Doppelt �chuldig,
wenn er die�e Kenntni��eund Ge�chicklichkeicen�ich zu er-

wwerbên,Keäfte und Gelegenheitengehabt; und die�e
nichf genußt hat, Und aus die�em leßten Grunde auch
allein �chon im Gewi��en �chuldig, in denjenigenFällen,
wo er niht umhin konnte, �olche Aufträgezu überneh-
men, weil fein-ge�chi>terervorhandenwar; oder weil er

außere-
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außerdem �einen ehrlichenUncerhalenichehätte finden
können,

Schwer im men�chlichenGerichte wird freylich
die Anwendungdie�er Grund�äße, und, �o fern Gewiß»
heit gefordertwürde, in �ehr vielen Fällenunmöglich;
darum weil keiner leicht wi��en kann, wie weit die mo-

rali�che Kenntniß und Sachkenntnißdes andern

�ich er�treckte und er�tre>en könnte, wenn er bisher
keine �einer darauf �ich beziehenden Pflichten vers

ab�áumet hátte, Men�chen können auch hier nicht an-

ders urtheilen, als nah Analogien, nach den aus ander-

weitigen Erfahrungenent�tandenen Begriffen von den

men�chlichenFähigkeiten,und deren Zu�ammenhaltung
mit dem, was der Be�chuldigtezu �einer Vertheidigung
mit Wahr�cheinlichkeitvorbringenkann, Daß �ie �ich
aller Urtheiledie�er Are gänzlichenthalten; leidet die

men�chlicheSchwachheit niht. Daß �ie mit Furcht-
�amfeit und Behut�amkeit �ich dazu ent�chließen; macht
eben die�e Schwachheitvon einer andern Seite zur

Pflicht.
9) Aber wie viel Bewußt�eyn der in einem vorrä

thigenmorali�chenErkenntnißund Keintniß des vorliegen-
‘denFalles,wie viele Be�onnenheiti�t nöthigdazu,daß mit

einer HandlungSchuld verknüpft�eyn könne ? Die �ichere
Antwort im Allgemeineni�t die�e: �o viel Bewußtfeyn
und Be�onnenheiti�t nur nöthig, als nöthigi�t, um mit

Ueberein�timmungder naturlichen Empfindungender

Sympathie und Selb�tliebe, und in Hin�icht aufs ge-
meine Be�te, dle Handlungmißbilligenund mittel�t der

auferlegtenSchadener�eung,n ähnlichenFällen, ihr eis

niges Hindernißéritgegenfeßenzu fönnen. „Wodie

Grüns
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Gründe eines RealbegriffesStatt finden;da i� er auh
felb�t anwendbar,

VDoñdei Handlukgender Betrunkenen, der Schlafwandler-

derRa�endenund im heftigenA�ect �ich befindenden.

Nicht nur um die Amvendbaréeitdes vorherge-
hendenGrund�abes zu prüfen,i�t eine genauere Unter-

�uung der Handlungennöthig, welche in den in der

Au�f�chri�tangezeigtenZu�tändenbegangenwerden; �ons
dern auch aus dem Grunde, weil dabeyder Zweifelents

�tehen fann, ob es nir unbillig�ey, unter gewi��en Um-

�tänden�chädlichenHandlungenSchuld beyzulegen,wenn

dochunter ebèn �olchenUm�tändennüßlichenHandlungen
kein Verdien�t zuge�tandenwerdenwurde. Was al�o

1) die Trunkenheitanbelangtè fo wird wohl
Niemandzweifeln,daß �ie von der Schuld und Pfliche
der Schadener�eßungnicht freymachen könne, wenn eis

ner �ich mit Wi��en und Willen betrunken hat, Ge�ehe
aber auch , daß einer die Wirkung des berau�chenden
Getränkesnichtvorhergefannt, oder daß er zum un-

mäßigenGenuß de��elbenvon andern geztoungen worden :

�o wäre es doh härterund unbilliger, den Schaden,
den er in die�em Zu�tande ange�tifterhat, einen ganz Un-

�chuldigen, als ihn �elb�t tragen zu la��en. Auchi�t es

be��er, in Rük�ichtaufsgemeineBe�te, die�en zur Scha-

dener�eßunganzuhaltenzweil entweder Ab�cheu vor der

Trunkenheit, oder auh Vor�icht und Ueberlegungnoch
währendder�elben , dadurch befördertwerden fann *),

2) Wenn
ine

a
_

av

itE

TE

4) Die Wilden im nördlichenAmerikä �ollen die Trunken-

heit fdgar fúreineEnt�chuldigungdes Tod�chlagsan�e-
Feder,dricter heil, Hh hen,
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2) Wenn ein Men�ch �einer Vernunft völlig
beraubr, im Kopfe verrückt i�t: �o verlieren �ich frey=
lih die Gründe der Moralität �einer Handlungenin

dem Grade , wie es ihm unmöglichi� , Einbildungin
und wirkliche Dinge von einander zu Unter�cheiden, und

den Antrieben der er�tern mittel�t vernünftigerVor�tel»
lungen zu wider�tehen, Und geneigter zum Verzeihen
und zur Milde bey �einen Vergehungenmacht das Mikt-

leiden, welches die�er Zu�tand einemjeden um �o mehr
êrregt, je mehr er den Werth der Vernunftzu �häßen
weiß ; und der Gedanke , daß wohlNiemand freywillig
und vor�äßblich�ich in den�elben�túrzé, Alles dies hin-
dert aber doch niht , daß nicht derjenige,der durch �olch
einen Men�chen Schaden leiden �ollte, damit unzufrie-
den wärez und auh mit Recht Schadener�egungfordern
konnte, wenn der Thäter �olche zu lei�ten im Standei�t,
Denn einmal liebt der Men�ch �ich doh von Natur �tär-
fer als andere, Wennal�o der Zu�tand des Un�innigen
bloß als Krankheitund Unglückange�ehen werden müß-
ce; �o wird die Zumucthungdoch immer hart unh unbil-

lig �cheinen,
das Unglückdes andern �ich aufbürden zu

a��en, da es der andere �elb�t tragen könnte, Sodann
läßt �ich auch zweifeln, ob in �olch einem Zu�tandedie

Ueberlegungund Zurückhaltungder wilden Ancriebe ganz
unmöglichi� , oder durch gehäufteBeweggründebeför-

dert werden kann, Jn manchen Fälleni�t dies leútere

�ehr
A

I

hen. Es �cheintabernach der Wei�e, wie die�es erzähte
wird-, fa�t eine feine Erfindungzu �eyn, um den Rach-
trieb einzu�chränken. S. Voyoges au Nord V, 3241,
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�ehr währ�chelnlih, Und durch die�eVoraus�eßungwird
die Anhaltungzur Schadener�eßungauch gemeinnüsig,
und gerechtals Be��erungsmittel, Zweifelnläßt �ich
auch, ob nicheeiner doch entfernterWei�e entweder den
widernatärlichenZu�tand �elb�t , oder die Ancriebe zu den

�chädlichgewordenenHandlungenmit eigenerSchuld �ich
zugezogenhabe. Und auch die�er Zweifelunter�tüßt das

Rechtdes Beleidigten, Schadloshaltungzu verlangen.
3) Die�e Bemerkungenla��en �ih auch auf die

Handlungender Schlafwandleranwenden, Wenn�ie
auch allernäh�t ganz unwillkührlich, und ohnealles Be-

wußt�eyn erfolgten:�s i�t es doch natürlicher , die übeln

Folgen, die daraus ent�tehen, als ein Unglückanzu�e-
hen , welches der mit der KrankheitBehaftete tragen
muß, als �olches andern aufzulegen, Demjenigen,

welcherohneNoth darunter leiden �ollte, würde es auch
erlaubc �eyn, die Frageaufzuwerfen,ob nicht jener Zu-
�tand und jene {ädli<hen Handlungen mittelbarer

Wei�e vom Mißbrauchder Freyheit, fehlerhafterDiät ,

bö�en Gedanken herrührten; wenn gleichjedem andern

Micleiden und Men�chenliebedie�e Unter�uchung verböten.-

Öffenbarerwäre freylih noh die Schuld des Schlaf-

wandlers, wenn ihm �olche Fehler des vorhergehenden
Vethaltensbewie�en werden könnten oder auh, wenn

er die�en �einer Zu�tand und die übeln Folgen de��elben"
fanntez und andere davor zu warnen, oder �elb�t die ihm
möglichen, dienlichen Maaßregeln dagegenzu nehmer
unterließe.

|

4) Der A�ect kann freylih den Men�chendes'

freyenGebrauchs der Vernunft berauben , und einem

Ra�enden gleichmachen, Aber an �ich ent�chuldigetdie-'

Hh 3 �er
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�er Zu�tand um �o wenigerdas Bö�e , was man darinne

begangenhat; je wenigerder�elbe �elb�t für einen unwille

führlichenZu�tand gehaltenwerden kann, Das Teme

peramenc fann wohl die Reizbarkeitund Antriebe dazu
bey einem Men�chen viel �tärker machen, als bey dem

andern. Aber beymbe�tmöglichenGebrauche des gemeiz
nen Men�chenver�kandesgiebt es auh der Mittel, die�e
Antriebe zu entkräften, und vor den Aus�chweifungen
des A�ects �ich in Ache zu nehmen, �o viele; daß kein

Men�ch, dem nicht überhauptder Gebrauch der Verz

nunft fehlet, ganz un�chuldig dabey �cheinen kann ; niche
ent�chuldige genug , um niht dem Un�chuldigenzur

Schadener�ebungverpflichtetzu �eyn, Warum �oll der

eine Schadenleiden , bloß weil der andere zu viel Eins

bildungsfrafeund zu wenigVer�tand hat?
Die bisherigenUrtheilewerden noch mehr be�tä-

tiget und die Zweifel, die dagegen geblieben, gehoben
roerden können , mittel�t folgenderBetrachtungen.

1) Der Betrunkene , der Ra�ende, der Schlafe
wandler ,

der Zornige, hören bey ihrem widernatürli«

chen Zu�tande nicht auf , Men�chenrechtezu genießen;
man muß �ie als Men�chen, �o viel möglich,behandeln;
wie erniedrigt unter der natürlihen Vollkommenheitund

Würde der Men�chheit �ie �ich auch zeigten, Um �o went

ger darf es unbillig �cheinen ,
wenn au<h Men�chen»

pflichten, �o viel �ich thun lä��et, auf fie angewendet
roerden.

2) Es gieng die bisherigeUncer�uchungnur da-

hin, was nach �trengem Rechte, und nach der Billigs
keit, in allgemeiner Hin�tcht, von Men�chen, die in

dergleichenZu�tändenandern widerrechtlich.ge�chadethas
°

ben,
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Gen, gefordertwerden fönne. Damit be�teht leicht, daß
in einigen Fällen es um be�ondererVerhältni��eund Um-

fiándewillen unbillig �tyn fônnte , dies �irenge Recht
ausjuüben, Aber die�e Ein�chränkungdes �trengen
Rechtes findetnicht hier allein nux, �ondern im ganzen
Umfangede��elben Seatt.

J) Noch weniger war hier die Frage davon, ob

dergleichenHandlungen �trafbar �eyn, und in dem�el-
ben Grade, als wenn �ie mit völligerBe�onnenheit be-

gangen worden waren, Die�e Unter�uchungwird im

näch�ten Haupt�tückevorkommen ; wobald erhellenwird,
daß das Urtheilvon der Strafbarkeit und. das von der

Schuld nichevölligauf einerley Gründen beruhen, und

beydeal�o auch nicht immer mit einander überein�timmen
Fönnen.

4) Es möchteaber insbe�ondereauh das hiebey
befremdenund unbillig �cheinen, daß �chädlicheHand-
lungen mit Schuld verknüpft �eyn �ollen untèr Um�täns
den, unter welchendoh nüßlichenHandlungenkein Ver-

dien�t zuge�tandenwird. Denn Verdien�t konnten wir,
nach Anwei�ungdes gemeingültigenund vernünftig ge-

gründeten Begriffes, Handlungen,die ohnealle Ab�iche
ausgeubt wurden, nicht zuge�tehen; folglichauch niche
�olchenHandlungen, die ohneBewußt�eyn und Be�on-
nenheit ausgeführtwerden. Aber auch die�e Unbilligkeic
ver�chwindet, wenn man überlegt, daß um ihrer Ver-

dien�te willen, Men�chengeliebtund geachtet, und als

Men�chen , als morali�ch handelndeWe�en, nicht wie

Thiereoder leblo�eGe�chöpfe, geliebt und geachtet wer-

den �ollten. Die�e Liebe und Achtung kann ohneRück-

�icht auf die Gründe und Ab�ichten der Handlungennicht

Hh 3 bes
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be�tehen Hingegenbey dem Rechte und der Verpflich
tung zur Schadener�eßung, alfo der Schuld, kömmt

es, überhaupt genommen, nur auf die Wegräumung
eines äußerlichenUebels an. Die Handlung, die dazu
berechtigetund verpflichtet, �oll niht nothwendig auh
einen Grund enthalten, den andern zu ha��en oder. zu ver-

achten, Eben-deswegeni� eine �olche ohneBoßheit
zugezogene Schuld auch insgemeinleicht abgetragen,
der außerlicheSchade , de��en Er�eßung gefordertwete

den fann , leicht gut gemacht ; da hingegenVerdien�te
âchter Art dur äußerlicheHandlungenund Güter niché
leicht hinlänglichbelohnetund vergolten werden fönnen,

Und �o hätte das Verdien�t auf der einen Seite etwas

voraus; wenn es auch auf der andern Seite weniger bé

dachte wird als die Schuld. Hiezu kömmt noch, daß
überhauptdas äußerlicheRecht — und von dem war

bisher , wie �chon erinnert worden i�t , die Rede — mehr
auf die Verhinderung des Bö�en, und die Be�chü-
6ung des Eigenthums vor Schaden und Beeinträchti-

gung, als auf Be�srderung des Guten und Vermehrung
der Volllommenheiten �ich bezieht, Die Anerkennung
des Verdien�tes kann al�o überhaupt weniger durch
Grund�äße vorge�chrieben,muß mehr der Empfindung
und Neigung Überla��en werden , als die Anerkennung
der Schuld und Pflicht-derSchadener�eßung. Und daß
auch gefálligeund nüßlicheHandlungen,die in einem der

bisherbetrachteten Zu�tände vorfielen, das An�ehn vers

dien�tlicher Handlungengewinnen ; und als ab�ichtliche
Bewei�e von Liebe und Wohlwollen, oder als nun zwar

mechani�ch ent�tehendeWirkungen, aber doch als Wir-

fungen vorhergefaßter liebreicherAb�ichten und Ge�in-
nuns
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nungen, gegen�eitigeLiebeund Achtungerwe>en können ;

hat gar feinen Zweifel; da ja auch jene Zu�tände die Cin=«

wiréungen der Vernun�t und Willkühr niche �chlechter:
dings aus�chließen, Nur läßt �ich dies niche �o im All-

gemeinenan�eßenund fordetn,

$. 73

Von der Theilnehmungan anderer Schuld und Verdien�ten.

Wie überhauptin der Welt �elten, oder genau

genommen niemals , eine Ur�ache allein etwas bewirkt z

�ondern die Wirkungdes Einen durch die Gegenwirkung,
oder die hinzukommende,oder vorhergehendeWirkung
des Andern, er�t. ihre vôllige Be�timmtheit erhält; �o:

gehtes auch bey den Handlungender Men�chen, Und
darum verbreitet �ich auch leicht, �elb�t nach men�chlichen
Ein�ichten und Erme��ungen,die Moralität der�elben von

einem auf mehrere, als Theilnehmeran der Schuld oder

dem Verdien�te,
Die genauere Beurtheilungdie�er Theilnehmung

an Verdien�t und Schu!d wird wiederum durch die gedop-

pelte Rück�icht auf das, was einer gethanhat , und die

Gründe, warum er es gethan hat , be�timme. Es

kömmtal�o, bey genauerer Unter�uchung darauf an:

1) Wie viel einer zur That des andern beyge-
tragen hat? Obdie�er für �ich allein, ob er inshe«

�ondereohne dem andern, es hâtte thunkönnen ? Ob

er �ich �elb�t überla��en, ob er ohne dem andern es häcte.
thunwollen? Der Antheil, den einer an der That des

andern hat, i�t, in die�er Hin�icht, am größten; wenn oh-
ne jenem die�er �ie hätteweder unternehmenwollen , noh

Hh 4 aus-
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ausführenkönnen, Am gering�ten, wenn ex auch �e
�ich allein dazu.fähig,und: ent�chlo��en war, Größerals.

In die�em, und geringerals. im er�ten Falle; wenn zur

That zwax Ermunterung,oder Hülfeanderer nöthigwar :

die�e aber auch vou mehrernhättefonunen, éônnea, und

gel'ommen�eyn würde, Wenn einer dem „ der alle nda

ehigeKräfte �chon hatte, aber nicht den Willen, die�ea
beybrachte: �o hater �tärkern Antheilan der Morali-
tát der Handlung, als wenn er nur dem gefaßtenEnte

�clu��e Kräâftelieh; obgleichdie�e leßtere Art von Theil
nehmung offenbarxexund gewi��er it, Denn vom Wik-

len hängtdie Moralität der Haudlungenhaupt�ächlichab;
ohneihn hat eine Wirkung gar niché Moralität, Auch
darum hat die Be�timmung des Willens mehrauf fich;

weil dadurchleich Grund zu mehrernähnlichenHaud-
lungen gelegtwerden fann. Aber weil fich das Junere
der Men�chen, und die Einflu��e, die andere darauf ha«
ben, nicht �o leicht exmef�enla��en, als ihre äußerlichen
Handlungen, und ihr Vermögendazu : �o bleibt die

Theilnehmungan den Handlungenanderer , mittel�t der

Be�timmungen „ die man ihrem Willen gab, freytich

mehrernZweifelnunterworfen, als diejenige, die �ich
auf die Vereinigung äußerlicherKräfteund Wirkungen
gründet.

2) Wenn mehrere an einer ThatAntheil nah-
men: �o fômnme es al�o darauf an, mit wie vielen Kräfe
ten und Micceln �te, auf die eine oder die andere Art,
entweder zur Hervorbringungdes Ent�chlu��es, oder zur

Hervorbringungder That �elb�t , �ich wirf�am bewie�en;

was jeder für eine Rolle dabey �pielte,

3) Es
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3) Es kömmt aberüberhauptauch daraufhaupts
fâchlih an, aus was für Gründen uud Ab�ichtene

ner das that, wodurch er mitwirtende Ur�ache bey der

Handlungdes andern wurde, Seine Gründe und Abe

fichtenkönnen völligvernünftigund gereht gewe�en feyn.
Dies vermehrt�ein Verdien�t beyder Theilnehmungam

Guten; und �et außer aller Schuld bey der Befördes
rung des Bö�en, Wenn JemandAnlaß oder Antrieb

zum Bö�en bekömmetbeyeinem ganz untadelhaftenVers
haltendes andern : fomuß dies von �einer eigenenUnwi�e
�enheit, Schwachheitoder Verdorbenheitherrühren.Und
dies heißtfichein Aergernißnehmen, Waren aber die

UAbfichtenund Triebfedernnicht die be�ken, nicht ganz

fehler�rey: �o i�t die Beförderungdes Bö�en nichtohne
Schuldz und bey der Theilnehmungam Gueen if das

Verdien�t geringer, Und diefes nimme ab, und die

Schuld wird größer: in dem Maaße, wie die Gründe
der Handlungen, wodurch einer Antheilnahm, tadelns-

würdigerwerden, Es kômmetal�o auch darauf an, wie

freywilligund �elb�tthätig, oder wie unwillführlichund

gezwungendie Theilnehmungund Mitwirkung gewe�en i�t.

4) Jn die�er gedoppeltenRück�icht macht es al�v
auch einen Uneer�chiedz wie natürlich , wahr�cheinlich,
nothwendig, gewißder Erfolg war, dur welchen
einer etwas zur That des andern beygetragenhat. Denn
es fann nichenur ein Erfolg um �o mehreinem zugerech-
net , oder fúr �eine That ange�ehenwerden; je natärli-

cherund nothwendigerer aus �einer Handlungent�prangz
�ondern es fann auch um �o mehrauf �eine Ab�icht oder

auf den Grad �einer Unvor�ichtigkeitund Unbe�onnenheit
daraus ge�chlo��enwerden,

Hh 5 5) Es
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5) Es kômmétal�o darauf an , 6b unmittelbar,
oder wie mittelbar einer etwas-hat bewirfen helfen, Die
unmitcelbaren Wirkungen un�erer Kraftanwendungen
�ind die nothwendig�ten, eigenthümlich�tenund am leich»
te�ten vorauszufehen,Am größe�ten und unzweifelhaf-
te�ten i�t al�o die. Theilnehmungz;wenn man durch
phy�i�chen Zwang zur That �elb�t den andern nd-

fhigte. Ja die�e Art von Zwangkann dem Verhalten
der unmittelbaren Ur�ache alle Moralität benehmen, ins

Sem �ie alle Freyheit benimme, Der morali�che
Zwang muß ge�chäßt werden nach der natürlichen
Kraft der gebrauchten Beweggründe, Drohungen,
Verheißungen„ tebko�ungen, Ver�pottungen, Und

zwar if haupt�ächlih darauf zu �ehen, was für eine

Kraft die�e Beweggründedem, der �ie gebrauchte,in
der Beziehung, in melcherer �ie gebrauchte,zu haben
�cheinen mußten, Ein Wort , ein Blik gewi��er Art

wirken ja bey und von manchen mehr als Thätlichkeiten
oder ftunden!'angeReden, Jdeen erwecken , die in

dem andern Triebfedern und Beweggründewerden , i�t
eben �o viel, als die�e ihm gebenz wenn man wußte,
daß �ie die�es ihm werden würden, Wenn man aber

dies nicht wußte noh wi��en konnte: �o gründet es auch
feine morali�che Zurechnungde��en, was daraus ent:

�pringt.
Eben dles gilt auch von den äußerlichenVer-

an�taltungen und Unterla��ungen , die für den andern

Anlä��e, Gelegenheitenund Mittel wurden , entweder

zur Ausführungder That, oder zur Erreichung der Ab-

�ichten und Vorcheile, um deren willen �ie unternommen

wurde, Dereine kauftdas Ge�tohlne, oder giebt Ge-

legen-
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legenheitzum Dieb�tal , un�chuldigerWei�ez der andere

mit Ver�chuldigung,
6) Sehr viel i al�o auh daran gelegen, in

welchem-Verhältni��e der eine gegen .den andern

fichbefand, Denn nach der. Ver�chiedenheitdie�es Ver»

hâltni��es kann das Verhalten , wodurch der eine mitwirfk-

Fe, mehr oder weniger willführlih, der Erfolg davon

größeroder geringer , nothwendigeroder zufälliger, und

deswegen al�o auch, oder in andern Rück�ichten, jenes

Merhalten in ungleichenGraden rühmlichoder �chänd-
{ichgewe�en �eyn, Wenn alfo Eltern, Lehrer, übers

haupt Vorge�eßteund Befehlshaberodar ange�ehene und

geliebte Per�onen, durch ihr. Thunund ta��en Anlä��e
und Antriebe geben; �o kann ihnen um �o mehrzuge-
rechnet werden, je nacürlicher und be�timmter ihrEin-

fluß i�,
MehrereGrund�äge hievonzu entwickeln würde

überflü��ig �eyn; da aus den allgemeinern Grund�äßen
der Beurtheilungdes morali�chen Werthes der Hanbdlun-
gen die be�timmeern �ich leicht findenla��en, die auf die

Mitwirkung �ich beziehen,
Aber einige Folgerungen für die éehre-von der

Schuld und Schadener�ebung verdienen hier roet:ig�iens
mic einigen Worten noch angemerktzu werden.

1) Wenn einer dem andern Unrechtgethan hat
�o k'ann es doch �eyn, daß die�er auf ver�chiedeneWei�e
felb| Schuld dabey hatte, Er fann den andern gereizt,
oder ihm doch Anlaß und Gelegenheitgegeben, einen

bó�en Verdachtwider �ich erwe>t haben. Er kann �elb
auf verbotenen Wegen, in einer unerlaubren That begrif-
fengeroe�en�epn. Die Leiden�chaftder Partheyenmöch-

fe
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te hiergeèn das eigeneUnrechtmit dem fremdenbede>en.
Aber der Gerechtigkeitnach kann dem einen nur �o viel

abgerechnetwerden; als demn andern zugerechnetwerden

muß, Was an �ich unrecht i�t, wird dadurch nicht ges

reht, daß es mit einem andern Unrechtzu�ammen
föômmt.

2) Den Schaden zu er�eten, den mehrere mit

einander verur�acht haben, �ind freylih auh alle mit

einander verpflichtet; und unmittelbar ein jeder nur im

Verhältni��e, wie er zur Verur�achung de��elben beygetra-
gen hat, Und es ließe �ih kein rechtfertigenderGrund

‘angeben, wenn man von éinem einzigenden ganzen Er-

�aß forderte;indem man ihndurch die mehrerneben �o gut

erhaltenFonnte, Aber wenn auf irgend eine Wei�e dee

Un�chuldigedarunter leiden müßte, wofernvon den meh-
rern Mit�chuldigen die Schadener�ebungtheilwei�e ges

�uché werden �ollte: �o i�t es gerechtund billig, von dem

einen oder den etlichen, von denen man �ie haben fann,
die�elbe �ich zu ver�chaffen, Dennes i�t billigerund be�-
�er, den Schuldigenleiden zu la��en , als den Un�chuldis
gen, Jener kann zu�ehen , wie er �ich von �einem Mit»

�chuldigenEnt�chädigungver�chaffe. Und kann er dies

nicht: �o i�t ein Beweggrundmehrgegeben, am Bö�en
niht Antheil zu nehmen. Das wenig�te Bö�e kann

durcheinen allein, ohne fremdeTheilnehmung,ge-

�chehen.
Z) Je weniger Moralität oder auch je weniger

Vermögen zur Er�eßung �ih bey der unmittelbaren

Ur�ache , oder überhaupt bey der einen Meitur�a-
che des Schadens findet; de�to mehr fällt die Schuld
und Pflichtder Er�e6ung auf die andere, mittelbaroder

�on�t
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�on�k widerrechtlichtheilhabendeUr�achede��elben. Hleve-
aus erhelletleiht der Grund des gemeinen äußerlichen
Nechtes wegen des durch Vieh oder auh dur< Sklaven

verur�achtenSchadens, an den Herrn und Eigenthümer
der�elben�ich zu halten,

Man kann auch einigermaßenAntheil nehmen
an dem, was ge�cheheni�t, ohne daß man etwas

dazu beygetragenhat; indem man nemlih auf irgend
eine Arc ein�timmigeNeigungenzu erkennen giebt; wes-

wegen al�o-dasUrtheil, das auf die�e Neigungen�ich
bezieht, auf den �o Theilnehmendenausgedehntwerden

kann, Nochgrößer i�t die Theilnehmungam Ge�chehes
nen; wenn man zur Erhaltungund Vertheidigungde��e
ben �eine Kräfte anwendet,

Banpi�t, Ve



Hanupt�üd V.

Von den Grund�äßen .der belohnendenund �tra-
fenden Gerechtigkeit,

$, 14.

Grundbegriffeundallgemeiri�terGrund�aß.

Í Jiehöch�teRegeldes Rechtverhaltens; dieSumme
des Guten in der Welt zu vermehren, Glück�e+

ligéeitzu befördern, und das Bö�e, wodurch �ie gehine
dert wird, möglich�tabzuhaltenund zu mindern , macht
es leicht, einzu�ehen, wohindie we�entliche Ab�iche der

GerechtigkeitbeyStrafen und Belohnungengehenmü��e,
Strafen heißennemlich diejenigen Uebel, die aus cle
nem ge�eßwidrigen Verhaltenent�pringen;und Belohs
nungen die guten Fölgendes Rechtvèrhaltens,Beyde
heißennaturliche, wenn’ �ie aus den Handlungen �elb�t,
vermöge der phy�i�chenNaturge�ese, d, h, der Kräfte
und des Zu�ammenhangs der Dinge in der Welt ente

�pringen; po�itive oder willkührliche,wenn �ie durch
be�ondere darauf abzielendeHandlungenund An�talten
bewirke werden. Ge�undheitutid Heiterkeit�ind natüt-

liche Früchteund Belohnungender Mäßigfeie: Schwdz

che, Verdrüßlichkeit, Krankheiten,naturliche Stra-

fen der. Unmäßigkeit. WillkührlicheScrafen und Be»

l�ohnungen�ind eine zu: befannté Sache, als dafi Bey-
�pielé dàvon Hiernôchigwären,

Es
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Es fommen aber die Ausdrúcke des ‘riacurlichen
und nicht natürlichen auch in die�er Beziehungnoch in

einigen andern Bedeutungenvor, deren Vermengungmit

der zuer�t angezeigtenJrrungen und Mißver�tändni��e
veranla��en fann, WikllkührlicheStrafen und Beloh-
nungen werden bisweilen natürliche genannt, in der

Bedeutung,daß �ie �ih für die That �chicken; ihrer
Natur und den allgemeinenAb�ichtender Strafen und

Belohnungenent�prechen; im Gegen�aß auf zwe>widris
ge, üúbel gewählte,die denn auh unnatürliche heißen.
Jn dem Sinne, in welchemalle Ereigni��e natürlich ge-
nannt werden , die man nichefür Wunder oder unmit-

telbare Wirkungén der Gottheit an�ieht, könnten von

der Gottheit �ekb�t bewirkte Erfolge, mittél�t deren ein-

mal auf Uebertretungen�trafende Uebel folgten, natürlie

che Strafen �cheinenund heißen; ob �ie es gleich nicht
in der zuer�t angenommenen und gewöhnlich�tenBedeu-

tung des Wortes wären, Dies wären �ie nemlich nicht;
wenn �ie nicht Folgender allgemeinenNaturge�eßewä-

ren; �ondern Folgenbe�onderer, in der Ab�icht, daß
das Bô�e ge�traftwerden �ollte, von Gott gemachterEin-

richtungen. Eine �olche göctlichpo�itive, obgleichzunäch�t
natürlicherfolgendeStrafe wäre es, wenn Gott im Plan
der SchöpfungErdenverwü�tendeKräfte ange�tellt hätte,
um einmal dem morali�chenUebel unter den Men�chen
Einhalt zu thun. |

Der Begrif-vonStrafen und Belohnungenwür-

de, wenig�tens in Hin�icht auf die natürlichen , zu enge

�eyn; wenn man nur allein phy�i�ches Gutes und Bö-

�es dabey �ichdenken wollte, Wachschumder bö�en und

guten Triebe und Feroigkeiten�ind die wichtig�tender ind-

cürlidhen
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râelihen Strafen und Belohnungenbö�er und guter Tha-
cen Und �elb po�itive Strafen und Belohnungenkön-

nen in �o weik auch morali�ch Gutes und Bö�es enthalten,
als �i2 die Mitcel und Gelegenheitendazu vermehrenoder

vérmindekt
Wenn nun Strafen allemal ein Uebel �ind: �o

ergiebt�ich leicht die Folge, daß �ie nur allein durch die

Nothwendigkeitgerechtfertigetwerden; nur in �o ferngèr

recht �eyn können, als �ie eln unentbehrlichesMittel

�ind, das. grôßereUebel künftigerUebertrekungenzu ver»

hindern, Dennda alle Ge�eßeund Vor�chri�tendes Recht-
verhaltenszur Ab�ichthaben,dte Summe der Uebel in der

Welc zu vermindernt �o kann es unter keinerleyVorwand

rechte �eyn, Jemanden ein Uebel anzuthun,was nicht

die�e Ab�icht hat , und vernünftelgerWei�e habenkann.

Aus die�em, vermöge�eines Grundes: gegenalle

Ausnahmen ge�icherten, er�ten Ge�ege der �trafenden
Gerechtigfeicfolgtunmittelbár,

1) daß Strafen nicht gerecht�eyn können, wenn

�ie mehrUebels verur�achen als hindern,
'

2) Daß auch die Ab�iche künftige Uebertretungen
zu verhindern, und die wirklicheVerhinderungder�elben
mittel�t der Strafen die�e nicht rechtfertigetzwenn ohne
�te da��elbe hâtte bewirket werden können, Es giebtaber,
außer den Strafen , noch viele andereMittel, die Ueber-

tretungen zu verhindern, Oft kann es ge�chehendurch

Wegräumungder verführeri�chenGelegenheiten,Oder

dadurch, daß man den Trieben eine andere, un�chädliche,
cehtmäßige Befriedigungver�chaffe, Al�o auch da-

dur, daß man den unnôthigenZwangder Ge�eße, oder

fehlerhafteSe�ege aufhebt;die dur Verhinderungleis
nerer,
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nerer , erträglicherUebel Anlä��e zu größerngeben, oder

durchUnterricht, Ausrottungder �chädlichenVorurcheile
und Jrrthümer, Vermehrungder Beweggründezum
Guten, durch Lehre,Bey�piel und Belohnung. Al�o
vor allem durch eine wei�e, den Pflichtenund Verhält=
ni��en ent�prechendeErziehung,

3) Daß die häârternStrafen auch nicht gereche
�eyn können; wenn durchdie gelindernStrafen den Uea

bertrerungen�chon �o weit ge�teuert werden kann, als es

durch Strafen ge�chehenmuß, Denn das mehrereUebel
der þärtern Strafen wäre alsdenn ein unnöthigesUebel ;

al�o nichtgeret,
Wie aber überhauptmen�chlihe Welisheicund

Gerechtigkeitnicht �chlechterdingsnah dem, tvas i�,
�ondern nur na<h dem , was bey be�tmöglich�terEr«
fenntniß �o �cheint, �ich richten können: �o fann al�o
auch die�er Grund�as der �trafenden Gerechtigkeirniche
anders als auf die�e Wei�e, nach dem Schein der mögs-
lich�tenErkenntniß, angewendet werden.

Jn �o fern Belohnungen ewas Gutes �ind,
möchtees �cheinen, daß die Gerechtigkeitdabeyuns niche

�ehr ein�chränken, daß man nicht leicht zu viel daran thun
föônne, Aber da Belohnungen, als �olche, auf Ver«

dien�te, oder überhauptauf gure Thaten �ich beziehen,
Beyfall zu erkennen geben, Vorzügebew�rken, die el«

nen aufmuntern,und andere, benen �ie nit zu Theil
werden, ében deswegen - oft nieder�chlagen: �o erhellec
leicht, daß (eine zweividrigé und ver�hwenderi�cheAn«

wendung der�elben allerdings ungere<htwerden könne.

Unterde��en�ind doch für die belohnendeGerechtigkeit�o
genaue Vor�chriften,wie für die �irafende, theilspiche

Feder, dritter Theil, Ji nde
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nôchig,theilsauchnicht möglichund anwendbar. Einmal

find die Men�chen überhauptbetrachtetnicht �o geneigt,
auszu�chweifenin der Belohnungdes Guten, wozu
nur die minder heftigenTriebe des Wohlwollensund der

Achtungantreiben; als in der Be�trafung des Bö�en,
welche durch die Furcht und Rachbegierdeveranlaßt und

befördertwird. Sodann können aber auh diejenigen,
die belohnenwollen, ihre Ab�icht leichter verbergen,
und unter einem allgemeinern Vorwand das Gute zue

wenden, was �ich als eine Belohnungnicht rechtfertigen
ließ, Sogenaue Rechen�chaftfordert man doch einmal

nicht, und fann man nicht fordern, von demjenigen, der

mittel�t de��en , worüber er Herr i�t , andern Guces thut,
als von dem, der Bö�es thut, Viele Ur�achen rechtferti-

gen das er�tere, nur die Nothwendigkeitdas lebtere.
Belohnungenzu ertheileu i�t endlich auh, wofern nicht

ein vollfommenes Ver�prechen vorhergegangeni�t, nur

eine unvollkommene Pflicht, wobeyimmer dem eignen
Erme��en und Gewi��en des Handelndenviel überla��en
werden muß; da hingegen die Pflicht

,

Niemanden zu

beleidigen, Niemanden ohne Noth ein Uebel anzuthun,
eine volllommene Verbindlichkeit hat; und deswegen
�trenger beobachtet werden muß; auch als eine negative
Pflicht an �ich be�timmteri�t,

Die�e Bemerkungenwerden es erklärenund reht-

fertigen, wenn im Folgendennicht �o um�tändlich die

Grund�äße der belohnendenGerechtigkeitvorkommen,
als die der �trafenden. â

$. 75.
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$. 75.
immtere Ab�ichten de echtigfeit,

die hi
;Be�t Be��ereAbhalteno Ab�chrectnrausfolgenz

Ausdie�em er�ten Grund�aße der �trafenden Ge-

rechtigkeitla��en �ich einige be�timmtere und läng�t aner-

kannte Ab�ichtenerwei�en, Nemlich
|

1) die Ab�iche, den Ge�traften zu be��ern.
Können aber auch Strafen wirklichbe��ern, und zur Be�s
�erung nôthig �eyn? Sozu fragen, finden �ich allerdings
auch mauche �cheinbare Anlä��e. Ab�chreckenmögen�ie
wohl, tann man �agen , die Furchtvor dem Bö�en ver-

mehren, Aber wie be��ern ; wie morali�ch gute Neigungen
hervorbringen,welcheErfenntniß und Liebe des Gucen erx-

fordern? Lehrees nicht die Erfahrung, lehren es nicht
die allgemeinen Begriffe von der men�chlihen Nacur ;

daß die Strafe, die willfkührliheStrafe, nur erbittert,
Haß und Widerwillen gegen das Ge�eß vermehrt? Der

Men�ch glaubt allemal recht zu handeln, �einer Natur

und �einen Verhältni��engemäß zu handeln, auch wenn

er Bö�es thue, Wie �oll eine Strafe ihn be��ern , die

�einen Jrrthum ihm niche benimmt, �eine Erkenntniß
niche berichtiger? Oder wenn er durch be��ere Ein�icht
in die Nacur �einer Handlung, wenn er durch die natür-

liche Strafe dahin gebrachtworden i�t , �eine That zu

verab�cheuen; wie kann alsdenn eine po�itiveStrafe noch
nôchig�cheinen zu �einer Be��erung?

|

Man wird es die�en Betrachtungen und der Er-

fahrung wohl einge�tehen mü��en, daß die Ab�icht der

Be��erung bey den Scra�e# �elten erreicht, man<mal

er�chwert wird ; wenn man �ie durch die�es Mittel allein

erreichen will. Aber keineswegs �teht zu behaupten,
Ji 2 daß
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daß Strafen die�e Ab�icht gar nicht befördern könne,
Sie können es bisweilen als ein nachdrüklichesZeiche
des Mißfallens und der Mißbilligungderjenigen, ge-

gen deren Urtheilman nicht gleichgültigi�t; ob es wohl,
�o lange es �i nur von ferne zeigfe, oder dur< Worte

zu erkennen gab, niht Eindruck genug machte, um die

bô�e Begierde zu bezwingen, Wenn dies Urtheil em-

pfunden, und eindringend, anhaltendempfundenwird: �o
fann es die Aufmerk�amkeit anziehenund Nachdenken
erregen, Und�o kann es ge�chehen,daß aus dem allge
mein �chon gegründetenVorurtheil für die Gerechtigkeit
und Weisheitdes �trafendenRichters, das eigene Urtheil
über die Strafbarkeit der Handlungleichter ent�pringt, als

bey weniger eindringendenErweckungennicht ge�chehen
�eyn würde. Sobe��ert �ich das Kind bisweilen auf die
Strafe, mittel�t der ihr anflebenden und empfindlichein«
wirkenden Vor�tellung des Mißfallens des, doch geliebs
ten und hochgeachteten, Vaters oder Lehrers. So be��ert
die obrigkeitlicheStrafe, am leichte�ten,wenn das Urtheil
des Publifum �ie fordert oder uncer�tüßt, Denn dies Ur«

heil haltendochdie mei�ten Men�chen zu hoch, um ihr
eigenesUrcheilihmhartnä>igund ohneNachdenkenent-

gegen zu �eßen. Und göttlichepo�itive Strafen, oder

Erfolge, die dafür ange�ehenwerden, mü��en, als �innll-
cheKennzeichendes göttlichenUrtheils, natürlicher Wei�e
auf die allermei�ten Mén�chen �ol< einen Eindruck ma-

chen, der ihr Nachdenken über die göttlichenGe�eße und

die Aufmerk�amkeitauf den Unterrichtdavon mehr als

alles andere befördert.”
Hieraus la��en �ich die Bedingungen, die beobachn

tet werden mü��en, wenn Strafen-auf die�e Wei�e be�-
fern
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�ern �olenz und insbe�ondereauch die Eigen�chaftender-

jenigen, von deren Strafen die�es erwartet wird , leiche
von �elb�t abnehmen.

Strafen können aber auh no< auf eine andere

Wei�e be��ern, oder be��ern helfen. Sie können dadurch,
daß �ie vom Bôö�en abhalten, Mittel und Gelegenheit
dazu benehmen,oder ab�chre>en , dadurch daß �ie zum

entgegenge�eßtenVerhaltenzwingen,allmälig die Neigung
und Fertigkeitzu jenem �chwächen, Neigungund Fertigkeit
zu die�em erzeugen, Men�chen glauben bisweilen , daß
es ihnen unmöglichoder �chwerer �ey, als es nicht i�,
vom Bö�en abzula��en und Gutes zu thun; bis die Er-

fahrung �ie vom Gegentheilüberzeugt. Aber �ie mü��en
auh bisweilen gezwungen werden , die�e Erfahrungzu

machen, Es wird �ich nicht läugnenla��en, daß doch
manche auf diefeWei�e im Gefängni��e, oder durch andere

Ein�chränkungenihrerFreyheitgebe��ert worden �ind.
2) Aber wenn auch nicht Be��erung des Ge�trafs

ten durh die Strafe bewirkfet würde, oder auh nur

Ab�icht dabey �eyn könnte: �o könnte �ie dochnochgerecht-
fertigetwerden dadurch, daß �ie ein unentbehrlichesMik-

tel i�t, vor dem�elben zu �ichern, das größere Uebel

fünfcigerVergehungen de��elben zujverhindernoder zu

er�chweren, Bey der;Todes�trafewird dies wohlals die

Hauptab�iche ange�ehen werden mü��en: und bey der

Gefängniß�trafedürfte insgemein auch die�e nur erreicht
werden.

3) Eine dritteAb�icht, die aus dem allgemeinen
Grund�aße �ich noh ableiten lä��et, i�t die Ab�chre-
>ung anderer, Gegen die�e kann zwar eine Bedenk-
lichkeiterregt werden; in �o fern �ie ein eigener Geund

Ji 3 der
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der Strafen �eyn �oll ,
um welcheswillen ‘ge�traft wer-

den konnte, wenn auch die Be��erung und Abhaltungdes

Schuldigenes nicht erforderte, oder härter , als die�e es
nöthigmachten. Sollte es recht �eyn, kann man den-

fen, um der Bosheit ariderer willen, einem wehzu thun?
Daß er �elb�t Schuld auf �ich hat, �cheint noch kein

Grund �eyn zu fönnen, ihn auch wegen der Fehlerandé-

rer leiden zu la��en. Ein Vergehenhebtnicht alle Ge-

�ehe der Gerechtigkeitund Billigkeit gegen den Schuldis
gen auf.

Aufdie�en Zweifel[äßt �ich antworten, daß, wer

ein Bey�piel des Bö�en gegebenhat , dadurch�elb�t einen

Grundgelegt hat, aus welchembö�e Begierdenund An-

triebe anderer ent�pringen fönnen, Dies muß man we-

nig�tensda, wo das Vergehnbekannt geworden i�t, in

allgemeinerUeberlegung, immer bofürchtenzge�eßt auch,
daß es bisweilen niht �o �eyn �ollte, Zu befürchtenkann

der Schade des bô�en Bey�piels allerdings noch �eyn,
wenn es unge�traft bliebe ; obgleichman Grund hätte zu

glauben, daß derjenige, der es gegeben hat, au< ohne
Strafe �ich be��ern , oder vor dem Fehler�i< hüten wür-

de. Und wenn dies wäre: �o trúge derjenigedoch nur

�eine eigene Schuld, der ge�traft würde, �o wie es nd-

hig i�t, die Antriebe zum Bö�en, die durch �ein Verge-

hen bewirket worden �ind, wiederum zu vernichten, So

fann es zur Pflicht der Schadener�eßunggere<hnetwers

den, der verdienten und in jener Ab�icht nôthigenStra-

fe �ichzu unterwerfen.
Ein Grund des äußerlichenRechts zu �trafen,

wenn es niche zur Be��erung und Abhaltungdes Schul-

digen, �ondern nur zur Ab�chre>unganderer nöthig i�t,
könnte
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könnte díés noch �eyn , daß die nach allen die�en Ab�ichten
eingerichteteStrafe demjenigen, der: das Ge�eg úbertrè-
ten hat, zuvor , mit dem Ge�eße �elb�t, bekannt gemacht,
und von ihm, als ein Ret, das auch wider ihn, auf
den Fall der Uebertretung,gelten �ollte, getiehmigtwor-

den war.

HärtereStrafen, wie �ie nöthig�eyn können zur

Be��erung oder Abhaltungdes Schuldigen, werden wohl
immer auch hinreichend�cheinen mü��en zur Ab�chre>ung
anderer ; �o daß alsdenn die�e Ab�icht keine Vermehrung
der Scrafe erfordert. Dies nemlich unter der Voraus-

feßungauch, daß �on�t alles ge�chieht, was zur Verhin-
derung der Uebertrecung, durch gelindere Mittel, als

die Strafen, ge�chehenkann, Eine Voraus �e6ung, die,
wie gleichanfangs erinnert wurde, Statt finden muß,
wo Strafen gerecht �eyn �ollen,

Wenn aber auch nichegeläugnetwerden kann, daß
zur Ab�chre>ung anderer bistyeilen no<h Strafe oder

Vergrößerung der�elben nöthig �eyn kann ; wo es zur

Be��erung und Abhaltungdes Schuldigennicht ge�chehen
‘dürfte : �o wird doh �hwerlih, in Rücf�ihe auf alle

Gründe des Rechts, um der Ab�chre>kunganderer willen

‘einen Schuldigen zu �trafen , erwie�en werden können,
daß dies Úberall ohneAusnahme�o �ey ; daß nie, wenn

dem Schuldigen , in Rück�icht auf ihn �elb�t die Strafe
gemildertoder ganz erla��en werden fönnte , �ie auch in

Beziehungauf andere überflü��ig und unzulä��ig wer-

den fkônne.

Auch beyden Belohnungenla��en fich drey ähn-
liche be�timmtereAb�ichten unter�cheiden; den, der �ie

‘emp�ängtk,noh mehr zum Guten aufzumuntern, oder

Fi 4 dar-
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daxinnenzu befe�tigenund zu unter�tüßen, oder andern

Lu�t und Muth.zum Guten zu etween.

$. 76.

Von dem Anfehnder Ge�etze und Obrigkeiten, und anderit
Ab�ichten der Strafen.

Manfindet bisroeilen nochallerleyandre Ab�ichten
namhaft gemacht, um welcher willen ge�traft werden

mú��e. Man �agt, daß das An�ehn der Ge�che und

der Obrigkeiten es erfordern; welches außerdem nicht bes

hauptet werden könne. Man führtauch den natürlichen
Rachtrieb, als einen Grund an, um welches willen gez

�iraft werden mü��e, Jn die�en Behauptungenliegt
Wahres. Aber man muß �ich vor�ehen, daß �ie nicht
Übertrieben und unrecht ausgelegétwerden. Sie können

nicht anders, als in Unterordnungunter den bereits fe�ks
ge�e6ten höch�tenGrund�aß der firafendenGereehtigkeit
($. 74.), für wahr erkannt werden,

Das An�ehn der Ge�eße kann freylih ohneStras

fen nicht hinreichendbehauptetwerden. Zwar wei�e und

gute Men�chen beobachtenund ehren die Ge�etze ihrer
rehtmäßigenObern aus Ein�icht oder Zutrauen in ihre
Güte; oder weil �ie wi��en , daß ihreBeobachtung,wé-

nig�tens um des Bey�piels willen, nüblichi�t; niht, am.

allerwenig�tenallein, um der angedrohtenStrafe willen.

Aber nicht alle Men�chen �ind �o gut und wei�e; nicht
einmal in Beziehungauf die be�ten und wei�e�ten Ge�ehe,
Das An�ehn der Ge�eße und das An�ehnder Obrigkeiten
beruhenwech�el�eitig auf einander, Es i�t gewiß, daß
auchdas lestere bey vielen Men�chendur<hFurcht vor

den Strafen unter�tüßt werden muß. Auch wird Nie-
mand
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mand läugnen, daß es der gemeinenWohlfarthund al�o
der Gerechtigfeitgemäß �ey, jenem gedoppeltenAn�ehn
die nôthigeUnter�tüßungzu ver�chaffen, Wozuwären

�on�t Ge�eße und Obrigkeiten?
Aber fann man hieraus einem neuen oder mehr

befa��endenGrundder Stra�en bewei�en, als in dem vor-

hergehenden— enthalteni�t? Wenn die Strafe hinrei-
chend i�t zur Be��erung, Abhaltungund Abf�chre>ung:

�oll'e �ie niht auch hinreichend�eyn, das An�ehnder Ge-

�ehe und Obrigkeitenzu unter�tüßenz in fo weit es auf
die�e Wei�e unter�tüßt werden muß? Dies kann wohl
nicht behauptetwerden, Manverge��e hiebeynur nicht,
daß Strafen nicht das einzige, im Ganzennicht einmal
das wirk�am�te, und nie das vor andern zu gebrauchende
Mittel , Ge�eßen und ObrigkeitenAn�ehn zu ver�chaffen
und zu erhalten, i�t, Jhre Eigen�chaftenund Verhälts
ni��e zum gemeinenBe�ten können und mü��en dies haupk-
�ächlichbewicken. Auf Strafen allein oder vornemlich
�ein und �einer BefehleAn�ehngründenwollen, i�t eben

fo ungerechtals unklug,
Eben �o wenig muß man verge��en , daß die

Men�chen nicht um der Ge�eße und Obrigkeiten willen,
�ondern Ge�ege und Obrigkeiten zum Be�ten der Men-

�chen vorhanden�ind, Wenn ein unnatürliches, unbile

liges , über�panntes Ge�eß mit harten Strafen um �s
mehrunter�tüßt wird , je weniger es �ich durch �einen in-
nern Gehalt ehrwürdigmacht: �o begehtman eine zwie«
facheUngerechtigfeice,Und wenn ein an �ich zwar gutes
Ge�eh nur durch Strafen be�tehe, die mehrUebels in

�ich fa��en , als das Ge�es �elb�t Nugen �tiftet: �o heiße
dies die Ab�ichtdem Mittel aufopfern, Es if freylich

Fi $ dem
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dem obrigfeitlichenAn�ehn nachtheilig,Ge�egzegegeben
zu haben, die nicht be�tehen föônnen, Aber gewiß noh
nachtheiliger, wenn in den Gemäüthernder Untergebnen
der Gedanke eines eigen�innigen, hartherzigen, �tolzen,
tyranni�chenGebrauchs der obrigkeitlichenGewalt Wur»

zeln fa��et, Einen begangenenFéhlerdurch eine ge�chi>-
te und Niemanden nachtheiligeWendung zu verbergen,
kann flug und recht �eyn, Aber durch eine Ungerechtigs
feit ihn zu bede>en, fann nie ret heißen, �o lange
man fe�te Grundbegriffehat und anzuwenden ver�teht,
Und gewißi�t es auch niche �o oft kÉlug,in den nähern
Hin�ichten, als die �ehr flug �ih dünfenden Unwei�en
bisweilen �ich:einbilden, Gegen laute Vorwürfe einer

begangenen Ungerechtigkeit�ich �icher ge�telle haben—

pielleicht auch dies nur auf kurzeZeit — heißtnochnicht

feineUngerechtigkeitverborgenhaben,
Ai�o um von die�er kleinen, doh nichtganz zwe>«

widrigen Ausbeugungzurückzu kommen — An�ehn der

Be�ehe und An�ehn der Obrigkeiten�ind nicht lebte, �one
dern nur mittlere Ab�ichten; wie bey der Gerechtigkeic
überhaupt, �o auch bey den Strafen,

Der Rachtrieb if natürlich und gere<ht,in �o
fern er die Vertheidigung gegen Unrechtzur Ab�icht
hat. Wenn der Men�ch in Ge�ell�chaft die�en Trieb

nicht �elb�t befriedigen, �ondern der Obrigkeitdie Rache,
zu �einer und der allgemeinen Sicherheit,überla��en �oll :

�o muß al�o auch die�e das. Bö�e rächenund be�trafen ,
weit es den Naturge�eßen gemäß i�. Ge�chiehc dies

nicht: �o bricht entweder der Naturtrieb zur Selb�trache
auf eíne gemein�chädlicheWei�e aus ; oder die gewalt�a-
me Unterdrückungde��elben erzeugtverzehrendenGram,

und
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und Haß gegen die Obrigkeitenund Ge�eßeder ge�ell�chafts
lichenOrdnung,

Aber nur allzuleicht verleitet die Rachbegierdedes

Beleidigtenihnzu aus�chweifendenForderungenund Un-

ternehmungen, Die�e darf die �trafende Gerechtigkeit
nicht befriedigenund unter�tüßen, Recht [befragtbefielt
die Men�chennatur, nicht nur bey der Rache nie über

die Grenzen der gerechtenAb�icht auf Schadener�eßung
und fünftige Sicherheithinaus zu gehen; �ondern bis-

weilen auch, ohneerhalteneGenugthuung, das Unrechk

zu verzeihen,dem der es bereut, oder do< feinen wei-

tern wahrenSchaden uns zufügenkann. Uebels thun,
weil Uebels gethan worden i� ; ohneweitern Grund

und Ab�icht , kann vor der ruhigprüfendenVernunftnig

als ein Grund�as der Gerechtigfeiter�cheinen.

S. 77.

Ob die vollkommen�te, we�entlicheGerechtigkeit erfordere, daß
alles Bb�e ge�traftwerde ?

Aufdie�e Frage führennatürlich die vorhergehen-
den Erwägungen. Und �ie i�t von großer Wichtigkeit,
Daß Men�chen nicht alles Bö�e be�trafen, auch wenn �ie
die Gewalt dazu haben; daß unter den Rechtender obers

�ten Gewalt im Staate ein Recht zu begnadigen, die
Strafe zu mildern und auch ganz zu erla��en angenom-

men wird ; i�t gemeinbekannt, Aber datnit i| �reylich
noch nichtgewiß gemacht, daß dies der we�entlichenund

volllommen�ten Gerechtigkeit�o gemäß�ey.
Daß jede Uebertretungeines Naturge�eßes, al�o

auch jedeBeleidigunganderer , eine natütlicheStrafe
nach �ich ziehe;mag uneinge�chränktzugegebenoder ges

lâugnet
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läugnet werben: �o wird die gegenwärtigeFrage, welche
auf pó�itive Strafen �ich bezieht, nicht ent�chisden,
Denn wenn man auch bewei�en könnte, daß alle dieje-
nigen Uebertrecungen, die keine natürliche Strafe nach

�ich zögere,eine po�itive Strafe erhaltenmüßten: �owür-
de dies doch nicht bewei�en, daß überhaupt alle Ver-

gehungen eine willkührlicheStrafe zuziehenmüßten,
Denn von den allermei�ten Uebertretungender Naturges«
�ehe i�t es außer Zweifel , daß.eine natürlihe Strafe auf
�ie folget, Und vonden übrigenda��elbe viel mehrwahre
�cheinlich,als das Gegentheil, Denn was irgend eis

nem Theilder Natur des Handelnden, irgend einem �ei-
ner naturlichenVerhältni��e, entgegen i�t, kann �chwer-

lih immer ohne nachtheiligeFolgen für ihn bleiben,

Sieht er �ein Unrechtein: �o i�t die Empfindung der

Reue, das Mißfallenan �ich �elb�t und �einem Verhal-
ten, eine natürliche Strafe. Sieht er �ein Unrecht nicht

«ein: �o behälter einen Jrrthum, einen Antrieb zum feh-
lerhaften, naturwidrigenBetragen, eine Unvolllommen-

heit in �ich, Sollte dies ohneNachtheilfür �ein Wohl-
�eyn bleiben können ; zumal unter der �o gegründeten Vor-

aus�ehung , daß der Gei�t des Men�chen ewig lebet ?

Sollte der Gei�t, der ewig lebt, Unvolllommenheitenin

der Welt hervor gebracht, Bö�es gethan haben, ohne
je Folgen davon zu empfinden, ohne je es gewahrzu
werden ? Und ivenn auch der Men�ch die nachtheiligen
Folgen�einer bö�en Thaten, die ihm �elb�t wiederfahren,
nicht für das erfennte, was �ie �ind; dennochwären �ie
Strafe. Und wenn auch nicht aus jeder Uebelthatein

eigenesUebeldem Urheberals alictive Strafe bevor-

�tünde: �o würde dochein geringererGrad von Vollfom-
mene
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menheitund Seligkeitene privative Strafe �eyn, die

natur nothwendig darauf folge. Folgt, mittel�t des

eigenenminder �eligen Bewußt�eyns und Selb�tgefühls,
mittel�t der mindern Fähigkeitzur Vereinigungmit dem

Vollkommenen außer ihm; mit dem Vollkommen�tenal-

ler We�en, de��en Annäherung,Beyfall, lebhaftereEr-

kenntnißallen erhabenenSeelen jederzeitGrund der hôch-
�ten Seligkeitge�chienen hat.

Aber in Beziehungauf po�itive Strafen �cheine
von vielen behauptetzu werden, daß die vollkommen-

�te Gerechtigkeitecfordere, daßkeineUebelthatun»

be�traft bleibe.
Und dies �cheinen einigefür einen Grund�aß an-

zunehmen, der Niemanden zweifelhaft�eyn könne, wel»

cher einen Begrif von der Gerechtigkeithat ; wenig�tens
in An�ehung der Vergehungengegen andere, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten ,

einem jeden, der Bö�es

thuc , das nemlihe Bö�e wiederfahrenzu la��en, �cheint

ihnen das ofenbar�te Grundge�eßder Gerechtigkeitzu

�eyn. Die Gerechtigkeit,�agen �ie, die nicht auf blo-

ßer Willkühr beruht, i�t die innere Stimmung, oder

Screbungeiner jeden Kraft gegen �ich, und gegen das,
was in ihm i�t, und al�o nothwendigeine Strebung,
oder Tendenzwider alles, was nicht ihr gemäß.i�t , �on-
dern wider �ie wirket ©). Jn eben dem Sinne �agen
vielleicht auch andere, um die Nochwendigkeitder Bes

�trafung des Bö�en zu bewei�en, daß die beleidigte
Gerechtigkeitver�öhnt, daß ihr zur Senugthuung

ein
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ein Opfer gebrachtwerden müßte, Und in Anwens

dung auf die allervollkommen�te göttlicheGerechtigkeit
haben beäng�ligeeVöiker bey �chweren tandplagen, die
�ie für Bewei�e des göttlichenZorns an�ahn, zu de��en
Ver�öhnung ofcdieblutig�ten, die unmen�chlich�tenOpfer
gebracht.

Jn Anwendungauf die men�chlihe Gerechtigkeit
wird aber auch für den obigenGrund�aß der Beweise

grund angeführt, daß es für die ganze Men�chheitgue
�ey „ wenn: jedem Men�cyen das wiederfähre, was er

durch �eine willkührlicheKraft andern hur ; weil eben das

durch in dem Men�chen die lebhafte�te Empfindung
ent�tehe, daß �ein Thun für ihn wirklich gut oder bö�e
�ey *). Allein die�em Beweisgrundemerft man es bald"

an, daf er die ganz uneinge�chränktallgemeineFolge,
von der hier die Frage i�t , nicht außer Zweifel �ete,
Denn nicht în jedwedemFalle i�t die po�itive Strafe zur

Bewirkung der nüßlichenErkenntniß des begangenen
Unrechts nothwendig. Eben �o wenig kann es unein-

ge�chränktaus dem Naturtrieb zur Gegenwirkung,
in �o fernder�elbe unbezwinglichund zur Vollklommen-

heitgehörigi�t, bewie�en werden. ($. praec.)
'

Daß nur um des gemeinenBe�ten willen ge�traft
werden mü��e, um das größereUebel künftigerUebertres

kungen zu verhindern, Strafe als-eine bittere Arzeneyge-

brauche¿ und nicht, ohnedie�e Rück�ichtauf �eine Schäd-
lichfeit , um �ein �elb�t willen das La�ter gehaßt und ge

�tra�t werden mü��e ; �cheint einem der �charf�innig�ten
Phi-

*) e,
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Philo�ophenun�rer Zeit , eine erkün�telte Frucht der Phi-
lo�ophie, und den nacürlichen Empfindungenzuwiderzu

�eyn. Insbe�onderedünkc es ihm eine unwürdigeVor-

flellung.von der Gottheit zu �eyn, anzunehmen, daß
nicht um �ein �elb�t willen das ta�ter von ihr gehaßt
und ge�trafc werden �ollte *).

Allein ich bin nicht im Stande, in der men�chlichen
Natur die beharrlicheEmpfindungoder den Trieb zu fins

den, der �ih in jedroedemFalle der völligen Erla��ung
aller po�iciven Strafe wider�eßea �ollte, Wenn insge-
mein , oder in unbe�timmter allgemeinerUeberlegung,
es uns unrecht�cheint , daß das,Bö�e unge�traft bleibe :

�o �cheint mir dies daraus genugbegreiflih, und bloß
davon eine Folgezu �eyn., daß Erfahrungund Nachden-
Fen uns überzeugen,daß die Be�trafung insgemein nds

thig i�t, Aber unter der Voraus�eßung,daß weder zur

Be��erung, noch zur Ab�chre>unganderer Strafe nöthig
wäre, daß �ie nur die Summe der éeiden in der Welt vers

mehrte: — welcherMen�ch könnte �i<h bewogenfühlen,
dennochStrafe , denno< Martern des Schuldigen zu

fordern; wenn er die Voraus�eßungrecht fa��et und be-

herziget?
Und was die Gotcheitanbetrift: �o weiß ih nichf,

wie es mit der höch�tenVollkommenheit�oll be�tehen
föônnen , Quelle der mehrern Unvollkommenheit,
des mehrern Leidens zu �eyn. Vollkommenheithie
und da ein�chränken,und �o teiden und Unvollklommen-

heiten
E

*) Smit| heory of mora! �entiments Part, Y, Se, Il,
C 4 $
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heitenzu bewirken , um größeres Uebel vom Theiloder

vom Ganzenzu entfernen; läßt �ich �ehr leichemit dem

Begrif rom vollkommen�ten We�en vereinigen, Aber

wo nichtdie�e Ab�icht es erfordert; �cheint es ihm ofen
bar zu wider�prechen. Was �oll endlich Volllommens

heit, was �oll Tugend�eyn; wenn es nicht Eigen�chaften
�ind, die überwiegendGutes �tiften , oder in �ich fa��en ?

Ueberein�timmungmit der Natur etwà? Aber

Ueberein�timmung i�t ein Verhältniß; und eben deswe»

gen ‘nies, was an �ich gut oder bö�e genanne werden,
wobeyder Wille �tehen bleiben kann. Und von der Nas
tur , mic der ecwas überein�timmend�eyn �oll , fragen
wir �elb�t, ob �îe gut oder bô�e, volllommenoder unvoll»

Fommen , ob ihre Be�trebungengerechtdder ungerecht
�eyn,

Dies entfrâftek,wie mi dünkt,auchden Beweis,
womit einer der größtenPhilo�ophendie rächende , d. h.
das Bö�e, weil es bó�e if, �trafende Gerechtigkeit, als

eine we�entliche Volllommenheitdarthunwill, Er �tellt
die�e Strafe als“ eine Genugthuung vor, welche aufe
meré�ame und wei�e Gemüärherwegen der durch Uebel

thacenunterbrochenenOrdnungforderten; als nothwen«
dig zur Erhaltung der Ueberein�timmungim taufe der

Natur , als nothwendigzur Wiederher�tellungder Ords

nung, als einen Grund von Schönheit und Wohlgefal«
len *), wie die Ueberein�timmungîa der Mu�ik es i�t.

Aber
ACE As _——— ÉE

LC LEE,

#) Haec iuftitia fundatue in fola convenlentia,éertam ali.

‘quam fa:isf2QNionemin expiationem aQionis preuae
exigente, — Fundata �emper cf In relatione quadam

COL.
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Aber wenn man deutlicheBegriffevon allen hier gez

brauchtenfigürlichenRedensarten von Genugthuung
Aus�öhnung,Schicklichkeit, Ueberein�timmungund

Ordnung zu Hülfe nimmt? �o �cheint nirgends eine bey«
fallswürdigeAb�icht der Strafen daraus zu ent�pringen,

die jedes Vergehn �trafbar machte; oder weiter führte,

als die vorheranerfanntenAb�ichten der �trafenden Ge-

rechtigkeit. Die Genugthuung �et eine gerechteFor=
derung voraus, wenn �ie �elb�t gerecht�eyn und auf �ie

abzwefendeHandlungenrechtfertigen�ol. Woher �oll
aber eine gerechteForderungent�tehen , die nur dur
Scrafen befriedigetwerden kann, wenn nirgends mehr
etwas Gutes dadurch zu �ichern, etwas Bö�es dadurch
zu be��ern übrig i�t ? Wenn Jemand die�e Genugthuung
darum verlangte, weil es ihm dochnoh ein VergnÜs
gen macht , einen Verdruß benimmt , daß er den

Schuldigen ge�traft, dem, der Gefühlhat , leiden �ieht:
Fönnten wir dies Verlangen gerecht, oder müßten wir

nicht vielmehrdie Gemäthsart desjenigen bö�e nennen ,

der ohneweitere Ab�icht�ein VergnügenbeymLeiden an-

derer fände; der �ih dabey unmitcethar erleichtert und

angenehmerfüßlce? Was i�t Grau�amkeit , wenn es

dies

Ms Zn, u . AIS

conuenientiae , quae �atofacit nón �ólum o�en�o,
�ed etiawi �aplentibus; quemádtnodum elegatiscon-

centus muficus, aut egregium opus archite@&onicum
mentibus non illiberalibus probatur. — Dici quo-

que pote�t’, cettam quandam hie compen�ationem
prae�tarl tneritì, quam pertürbatio ördinis nffetidéret,

pili punitio quid ad in�taurandum Ordinem confer“
ret, Leibnitis Theod, Pars I, $, 2+

eder, dritter Theil.
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dies nicht i�t; ein empfindeudesWe�en ohneNoth zu
quälen, bloß �ich zum: Vergnügen? Aus�dhnung�eße
Haß, Widerwillen voraus, Zn �s ferndie�er eine ge

rechte Ur�ache hat, und entweder dem Ha��enden �elb�t
oder andern nachtheiligi�t: �o fönnen auh “Opfer, vom

Sculdigen , als Bewei�e �einer Treue und ern�tlichen
Ab�icht �ich zu be��ern , und das angethaneUnéechtzu
tilgen, gefordertwerden, Auchdie Be�trafung kann un-

ter die�en Ge�ichtspunkt genommen , und als ein Mittel

ange�ehen werden, denjenigenzu ver�öhnen, der durch.
die Uebelthatmit Recht aufgebrachtworden i�t; in �s
fern nemlich das Da�eyn eines bö�en Triebes ihn auf-
brachte. Abervon die�er gerechtenUr�ache des Wider-

willens gegen den Schuldigen i�t niches mehrvorhan-
denz wenn �chon alles ge�cheheni�t, was nöthig �cheinen
fonnte , dem bô�en Triebe Einhalc zu thun, Be��erung
zu bewirken und zu bewei�en, Ordnung be�teht in der

zwemäßigen Regelmäßigkeitbey der Folgeund Verbin-

dung mehrerer Dinge, Sie hat immer etwas ange-

nehmesfür Sinne und Einbildungskraft; und etwas.

nüblichesdarinne , daß �ie die. Ein�iche ins Ganze, die

voll�tändige,Fa��ung undvielleicht auch den leichternGe-.
brauch de��elben befördert, Aber dies allgemeineAn-

genehmeund Nüslicheder Ordnung i�t nicht das

höch�teGut, was wir fennen. Ihren hdhernWerth
erhaltenordentlicheVerbindungenund Folgener�t

'

dur<
die Wichtigkeitder be�ondern Zwecke, die dadurch be-

fördert, der anderweitigenVortheile, die dadurch be-

wirkt werden. Daher wird von dem eigenthümlichen
We�en der Ordnung, der Ueberein�timmungmit gewi�-
�en allgemeinenRegeln, den. be�ondern Ab�ichten und

an-
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anderweitigenVortheilenvielfältigetwas auf�geopfere.
Mari unterbricht die' Ordnung, macht Ausnahmenvon

der Regel; weil es �o be��er i�t; mehr zum Hauptzwe>
beycrägt.

-

Was �oll dent nun al�o in der Erhaltungund

Wiederher�tellungder Ordnungfür ein be�onderer Zweck
ber Straferi liegen?An der Ordnungin der moraii�chen

Wele, welchein der Befolgungder Ge�che des Rechr-
verhältèns zur tnöglich�tenBeförderungdes allgemeinen
Wohl�eynsbe�teht , i�t freylich�ehr viel gelegen. Und

daß ge�iraft, daß Bö�es mit Bö�em vergolten werde ; i�t
Überhauptausgemachtnothwendighiezuu Aber wenn

és zur Beförderung des Rechtverhaltenseinmal nicht

nôthigwäre, und dochge�traft würde, nut um bey der

gemáächtenOrdnungzu bleiben: wäre dies nicht eine

furz�ichtige,zwe>widrigeAnhänglichkeitan gerneineRes

gel und Ordnung? Oder wenn die Stöhrung der Ord-

nung darinne be�tand , daß die guten An�talten und Ak-

�ichtender Natur behindertwurden: was wäré dies für
einé Wiederher�tellung, was für ein Er�aß, wenn die

Strebungen der Natur nach Wohl�eyn, no< einmal

behindertwurden , Strafe , die fein größeresUebel weg-

brachte,angethäan,Leben,Wirk�amkeit vernichtet wurde?

Der großePhilo�oph,der hier, wie es fa�t �cheint,
durchherr�chende,aber entbehrliche, Lehrmeynungen�ei=
nen �chatferiBlick zurückhaltenließ, bringt noh einen

ändérn Grund bey, den et döchaber �elb�t dem vorigen
unterordnet *), daß nemli< wenig�tens angedrohte

Kk 2 Stra-

*) Ubi �apiens legislatoër inibatut e�t — ad confúntiatm
eius pertinet, aKiónem non relinguere pror�us im.

puni.
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Strafen vollzogenwerden mü��en, wenn �ie auchzu Nies
mandes Be��erung nöthig �eyn �ollten ; weil außerdem
der Ge�eßgeber�ich wanfelmüthigzeigen würde. — Wenn
es aber überhaupt niht Standhaftigkeit heißen kann,
Maaßregeln längerbeyzubehalten, als es die Ab�icht er-

fordert, zumal wenn die Maaßregeln an �ich �elb�t Ue-

bels enthalten: �o fann es auch feine Wankelmüchigkeit
�eyn, die un�chi>klih für einen Ge�eßgeberi�t , wenn er

zur Verhinderungdes Bö�en Strafen gedrohthat , und

die�e Strafen nicht vollzieht, wo �ie zu jener Verhindés
rung nicht nöthig �ind oder nichts helfen.

$, 78.
96 die ausgemachten Zweckeder �trafenden ‘Gerechtigkeiteine

Stellvertretung des Schuldigen bey der Be�trafung zula��en
fönnen?

Wennder offenbareoder geheimeGrund, warum

von vielen eine alles Bö�e be�trafende oder râchendeGe-

rechtigkeit behauptet werden wollte, nur in der Abfiche
�ich finden �ollte, ein Lehr�y�tem zu unter�tüßen , in wel-

chemdie Nothwendigkeitder Be�trafung �o gar bis auf
einen an die Stelle der Schuldigen tretenden Un�chuldis
gen ausgedehntwird: �o machte , �o viel ich ein�ehen
Fann, au die�er Grund jene Behauptungniche noth«
wendig, Denn es läßt �ich, ohneviele Mühe, der Fall
denfen , wo den unzweifelhaftenAb�ichten der �trafendan
Gerechtigkeitgemäß, ein Un�chuldigeran der Stelle des

Schul
amplis aimais m

Ppuritam- etiam poena nemini ultra corrigendo utîs
i s foret —— quamvis �apiens níbil ni�i quod ronue-

nlat , promittat. ibid,
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Schuldigen,Strafe dulden konnte. Die Bedingungen
�olh eines Falles wären die�e. 1) Der Un�chuldigemüßte
�ich freywilligdazu ent�chließen. 2) Jhm müßte dadurch
an �einer Glúf�eligkeic und Nubbarkeitnicht �o viel ents

gehen,daß der Ent�chluß als unvernünftigund pflicht
widrig nicht genehmigetwerden dür�te. 3) Die Ab�icht,
durchs An�ehn der Ge�ebe mittel�t der Strafen das Wohl
des Ganzen zu befördern, müßte auf die�e Wei�e, mit

geringermNachtheildes Privatwohls,erreicht werden kön-

nen, als mittel�t der Be�trafung des Schuldigen,
Solch ein Fall fönnce beymen�chlicher Rechtsvet-

waltung vorkommen, Das Ge�eß müßte etwa z. B. ei-

nem SchuldigenGefängniß�irafezuerlennen, Die�e Stras

fe könnte, beym Zu�tand �einer Ge�undheit, den Di�po-
�itionen �eines Gemüths, �einen Glüksverhälcni��en, die

vielleicht gerade ißt �eine Gegenwart an einem andern

Orte erforderten, nicht ohnedie nachtheilig�ten Folgen
an dem Schuldigenvollzogenwerden, Dennoch könnte

�ie ihm nichterla��en werden; weil es wegen �eines Stan-

des, �einer Verhältni��e zum Richter u. �. w. Partheys
lichkeit �cheinen, und überwiegend�chädlicheFolgen nac

�ich ziehenwürde. Aber �iehe, ein allgemein geachteter
und geliebter vornehmererVerwandter des Schuldigen
rité vor den Richter , tritt vors aufgebrachtePublikum.
Das An�ehn des Ge�ehes �oll behauptet, aller Verdacht
der Partheylichfeitoder Gleichgültigkeitgegen das Ver-

gehnweggeräumt, die Strafe �oll an ihm vollzogenwer-

den, An ihm, ‘den feine eigeneSchuld , kein eigenes
Imtere��e ,

nur das Mitleiden, dazu be�timmt; an ihm,
der die Strafe zwar empfinden, aber doh mit weit ge-

ringermNachtheilals der Schuldige empfindenwird.

KÉ 3 Käme
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Kämenoch hinzu, daß dies Mitlelden, die�eGroße
muth, die�e daey anerkannte und thâtig bewie�ene Noth-
wendigkeit, �olche Vergehungennicht unge�trafc zu la�s
�en , weit vortheilhaftereEindrücke , �o wohl auf das

Gemüth des Schuldigen, als anderer wahr�cheinlichhof-
fenließe, zur Be��erung und Be�tätigung im Guten,
als die Be�trafung des Schuldigen �elb�t nicht; wie wei-

�e, wie hôch�t gemäßden leßten Zweckender Ge�eße und

Rechtspflegewäre niche die Genehmigungeiner �olchen
Scellvertretung!

Das Bemwußét�eyneîner �o edlen, gemeinnütigen
That, die Erfahrungder daraus ent�tehendenwohlthäti-
gen Folgen, wäre auch vielleicht mehr, als genugthuen-
de Schadloshaltung für den Mittler und Stellver-

treter.

Oft dürfte freylih eine �olhe Stellvertretung
nicht vorkommen. Aber oft läßt �ie �ich auch von denen,
die dazu ge�chift wären

, niht erroarten, Wenn auch
die Liebe zu �ich �elb�t nichtdavon abhielte: �o würde
die Furcht vor úbeln Folgen diejenigen davon abhalten ,

die Wúrde genug hätten,ver�öhnende,genugthuendeScell-
vertreter abzugeben,

Und �o fant al�o, unter der naturlichenVoraus-

�e6ungeines hôch�t �par�amen und vor�ichtigenGebrauchs
die�es Mittels,die Ab�ichten der �trafenden Gerechtigkeit
zu erre�chen,auch dies feinen allgemein be�tehendenEin-
wurf dagegen machen ; daß Leicht�inn und Hofnung der

Unge�irafthejtdadurch befördert werden würde. Der
müßte �ehr thôrigt �eyn, der auf �ol<h eine Hülfe wider
die verdiente Strafe zum Voraus rehnen wollte, Und

wer
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wer es einmal gemißbrauchthäâttee, müßte doppelter
Strafe beyabermaligerSchuld �ich �elb�t wohlwürdig
Halten.

$. 79.

Grund�äge zur Be�timmung des gerechtenMaaßes der Strafen.

Daß niche alles, was �trafbar.i�t, gleichhart be-

�traft zu werden verdiene, und daß bey der Be�timmung
der Strafe auf die Größe der Schuld Rück�icht genom-

men werden mü��e ; dies �ind zwo Bemerkungen,die aus

den nacurlich�tenEmpfindungenund den er�ten Ueberle-

gungen darüber , einem jeden Men�chen bald ent�tehen.
Aber i�t es allein die Rück�ichtauf die Schuld,

wornach die Größe der Scrafebe�timmt werden muß ?

Und da die Schuld �ich richtet �o wohlnach der Be�chaf-
fenheit der - Antriebe, als der Schädlichkeit der Hand-
lung �elb�t in ihren nacurlichenFolgen; muß auch die

Strafe nach die�em zwiefachenGrunde der Schuld in

gleichemVerhältni��eallemal �ich richten? Oder kömmt
es mehr auf die Schädlichkeit der That, oder mehr auf
den Grad der Ab�cheulichkeitder Antriebe, bey der Ab»
me��ung der Strafe an? Giebt es endlich vielleicht gar

Fälle, wo nicht mit der Größe der Schuld die Strafe
Maaß halten, �ondern geringer oder auh größec �eyn
darf?

Die�e Fragen�ind �o leichtnicht beantwortet ; und

verdienen die genaue�te Unter�uchung, Und da

1) zeigt �ich denn wohl bald, daß beymgerechten
Maaß der Strafe ge�ehenwerden muß, �0 wohlauf den

einen als auf den andern Grund der größern oder ge-

ringern Schuld. Nemlich auf die Schädlichkeitder
Kk 4 Hand-
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Handlung în ihren natürlichen Folgen einmal darum,
weil die Strafe immer ein kleineres Uebel �ey muß, als

die Uebelthat�elb�t; folglichbey minder �chädlichenVers

gehungennicht �o groß �eyn kann, als bey den �chr
�chädlichen. Dafreylih eine einzigeBe�trafung niché
eine einzigekünftigeUebelthatzu verhinderndie Ab�icht
hat , und verhindernkann; �ondern viele, durch Be��e-
rung , Abhaltungund Ab�chre>ung : �o könnte �ie wohl
mehr Uebels enthalten, als eine einzigeder dadurch ver-

hindertenUebelthaten, und immer noh das kleinere Uebel

�eyn. Allein der Anwendung die�es Saßses zur Vers

größerungder Strafen, wider�ehen�ich zwo Betrach-

tungen. Strafen �ind nicht das einzigeMittel

,

Bö�es

zu verhindern; nicht dasjenige, was vornehmlichund zu-

er�t, �ondern nur in dex Nothgebrauchtwerden muß. Und

die Einbildungskraftvergleichtvielmehrmit einander

das Bô�e, was der Schuldigegethan hat, und das

Strafübel, was er dafür leidet; als die�es und das un-

be�timmte und unbe�timmlicheUebel möglicheraber doch
ungewi��er zukünftiger Vergehungen. Al�o ent�teht leicht
Mitleiden zu Gun�ten des Be�traften, und die Vor�tels

lung einer an ihm begangenenUngerechtigkeit,in ihm
�elb�t , und in andern, wenn das Strafübel über das in

der That �elb�t begriffene Uébel merklich hinau��teigt.
Die nachtheilig�te Wirkung, die aus Sçrafen ent�tehen
fann. Daher die gemeine Foderung , daß Gleiches
mit Gleichem vergolten werden, und keiner mehr, als

er gethanhat , leiden �oll. Jemanden am Leben �tras
fen, weil er einen nüßlichen Baum umgehauenhakt,
faun mit der Wichtigkele �olcher Bäume , und der

Schädlichkeitder öfcernan ihnen begangenenFrevelthas-
ten
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ten nimmermehrgerechtfertigetwerden *). Nicht zu ge-

denken des �chauderhaften Verbrechens an der:

Men�chheit , de��en Tyrannen bey der Be�trafung der

MWilddiebe�ih bisweilen �chuldig gemachthaben,
Rück�icht aber muß bey der Strafe genommen

werden auf die Schädlichkeit der Handiung, auch darum,
weil die�e Schädlichkeit dem Uebelthäterinsgemein Nus

ßen von gleicherGröße if, oder zu feyn �cheine. Niche
nur beymDieb�tah{und der Beraubung, wo des Belei-

digten Verlu�t dem BeleidigerGewinn i�t, zeigt�ich dies

offenbar�oz �ondern auch bey den Verbrechen, die aus

Begierde zu �chaden, aus Haß und Rach�ucht uncter-

nommen werden, findet da��elbe Verhältniß Scat,

Die Thaci�t dem Thâterum �o wehrwerth, je mehr �ie
dem andern �hader, Ein Strafübel kann ab�o nicht da-

von ab�chre>en, wenn es nicht von verhältnißmäßiger
Größe i�t.

Auch aus dem Grunde, daß die Strafe den be-

leidigtenTheilberuhigenund be�änftigen muß, �o weit

es der natürlichen bi�ligen Selb�iliebe gemäß i�t, daß
durch Be�trafung des Schuldigen �olches ge�chehe, kann

gefolgert werden, daf auf die Größe des verur�achten
oder abgezieltenSchadens Rück�icht dabey genommen
werde, Denn auch die Emp�indungdeer Beleidigung
richtet �ich darnach.

Auf die Gründe der Handlungaber muß bey
der Be�timmung der Strafe ge�ehen werden, weil um

�o mehrStrafe zur Be��erung und Ab�chre>ungder bö-

Kk 5 �en

*) S. G. A, 1732, S. 941,
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�en Triebe ndôthig�eyn kann, je �tärker die�elben�ind ;

de�to weniger aber , je wenigerdie Triebe, aus welchen
die Handlungent�prang, gewalt�ame Behandlung und

Unterdrückungerfordern, Es kömmt hinzu, daß auh
der Beleidigte um �o mehr aufgebrachtwird durch die

Uebelthat; je mehr bö�er Wille �ich ihm dabey zuerken-

nen giebt, Doch wird die�e Rück�ichtvielmehrnur einen

neuen Grund zur Rechtfercigungde��en, was ohnedem
ge�chehenmuß, als zur Vergrößerungder Strafe abges
ben. ($. 76.)

2) Woes auf die Be��erung des Be�traften nur

allein oder haupt�achlichankäme ; da würde haupt�ächlich
auf die Grúnde der begangenenUebelthatge�ehen wer-

den mú��en, Wo aber zur Ab�chre>ung anderer die

Strafe haupt�ächlichdienen �olltez da müßte wohlmehr
auf die Be�chaffenheitder Handlung �elb�t, ihre, dem

Beleidigten�chädliche,und dem Beleidigernüßlicheoder

nüslich �cheinende FolgenRück�ichtgenommen werden ;
umden objectivenBeweggründenEinhaltzu thun, Doch
wenn man diejenigengenauer fkennte,auf welchedas Bey-
�piel der Strafe be�onders wirken�ollte; �o würde die�e
auch nach �ubjectivenGründen, al�o nach dem Grad der

Bosheit derer, die dadurch abge�chre>twerden �ollen,
einzurichten, nicht �chlechterdingsunrecht �eyn ©).
Es i�t nemlich hiebeyauch dasjenigezu erwägen,was für
und wider die Rechtmäßigkeitder Ab�icht, dur Stra-

fenandere abzu�chre>fen,angemerktworden i�t, ($. 75)3) Da

pa — Timmy

#) Große Bosheitmit Kühnheitverbunden fönnenden irrig
urtheilendengroßer Muth zu �eyn �cheinen, und fo ge-
fährlihe Bey�piele abgeben.
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3) Danunaber immer legterZwe>kder Strafen

i�t, fünftigeUebertretungenzu verhindern; �o i� klar,
daß auch die leßte und ent�cheidende Rück�icht bey der

Be�timmungder gerechtenGröße der Strafen dahin ges

henmü��e. Eine härtereStrafe als nöthigi�t, zu jes
nem Zwecke,if nie gerecht, Al�o muß nicht die Grôe-

ße der Strafe der Größe der Schuld nothwendiggleich
�eyn; �ie darf kleiner �eyn als die�e, wenn �ie �o �chon

hinreichendi�t zur Be��erung, Abhaltungund Ab�chres

>ung, in �o weit die�e dur Strafen bewirkt werden

mú��en. UnnöthigeHärte i�t Grau�amkeit, auch gegen
den größe�tenFeindund Mi��ethäter,

Aber kann es auch der. Gerechtigfeitgemäß �eyn,
die Strafe größer werden zu la��en, als die Schuld i�t,
wenn es zur VerhinderungüberwiegenderkünftigerUebel
nôthigi�t? Unmöglich;wenn in jedwedemBetrachte die

Schuld kleiner war, als die Strafe; �o wohl in Rück-

fichtauf die Schädlichkeit der Folgen, als die Bosheit
der Antriebe, Denn �o könnte niht mehrmit hinreichens
dem Grunde die Strafe für das nothiwpendigekleinere
Uebel ange�ehen werden. Aber daß auch bey geringer
Bosheit der Antriebe eine in ihren natürlichenFolgen
�ehr �chädlicheThat �ehr hart be�traft werden könne; läßt
�ich nicht �chlechthinläugnen, Nur kämees dabey niht
bloßauf die Grdße des Schadens an; �ondern auchquf
den Grad der Wahr�cheinlichkeit, daß er überhaupt,
und inbe�ondere,wenn nicht hart ge�traft würde, aus

der Handlungent�tehen werde, So möchte wohl Le-

bens�trafegegeri einen Soldaten, derleicht�innig von �eis
nem Po�ten �ich entfernte,oder dem Schlaf�ich überließ,

im
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im Kriege, beymnahenFeinde, bisweilen gerechtferti-
get werden können, Aber unmen�chlicheGrau�amkeit wd-

re eine �olcheStrafe. in Friedenszeiten,Und ih wüßte
keinen pa��enden Namen dafür , wenn es aus blinder

Nachahmung irgend eines Kriegsrechts da ge�chähe,
wo die Soldaten zum Staat und Zeitvertreibpielmehr
als zum Kriege be�timmt wären,

Können Handlungen,die nur wenig �chaden, we-

gen der großen Bosheit , die dabey zu Grunde lag, �ehr
hart be�traft werden; zur Be��erung des Be�traften?
Die�e Frage ift nochallzuunbe�timmt; ui ficherbeant-

wortek werden zu fönnen, Es läßt �ich nicht einmal �os
gleichein�ehen, wie bey einer wenig �chädlichenThat
viele Bosheit Triebfeder �eyn konnte; wofernnicht ein

Fehlecim Ver�tand des Handelndenvorauëge�cßt wird;
der denn aber eine andere Art von Be��erungsmitteln,
als Strafen �ind, erforderte, Aber es la��en �ich be-

�timmtere Fragen daraus bilden, die erwogen zu werden

verdienen.

$. go.

Ob VerbrechènbeynichterreichterAb�ichteben�o hart , als bey
erreichter, zu be�trafen �ehn ?

4

Bö�er Wille und bö�e Ab�ichtenkönnen �ich auf
manchfaltigeWei�e zu erkennen geben; durchbloßeWorte

und dur Handlungen; durchHandlungen,die zur Ab�iche
uberhauptnichtge�chi>t�ind , obgleichder Handelnde�ie da-

fürhält, und �olche, die ihrer Natur nah Mittel dazu

abgebenfönnen ; �o wohlin dem Fall, wenn die Ab�icht

dabey nichterreichtward, als wenn �ie es ward. Daß
�te
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�ie aber nicht erreichtwurde; könnte davon herlommen,
daß der Handelndenichealles that, was er �elb�t dazu
für nöthig hielt, und dies entweder freywillig, oder

weil er durchandere verhindertwurde, Oder er konnte

auch alles gethan haben, was er zur Erreichung�einer
bö�en Ab�icht für nöthigerachtete; und durch be�ondere
objectiveGründe wurde �ie vereitelt,

1) Bloße wörtliche Aeußerungeneines bö�en
Willens können �trafbar allerdings �eyn. Denn �ie kön-

nen auch beleidigenund Schaden �tiften, Und es läßt
�ih denken

, daß, den bö�en Ancrieb zu er�ticken,
�chon die�e Aeußerung de��elben zu be�trafen , nôthig
�eyn könne, Aber daß-Drohungenund andere �olche
Bezeugungenbö�er Ab�ichten�o hart¡ als die angedeutete
Uebelthat�elb�t, oder überall harcin vielen Fällen zu bes

�trafen �eyn �ollten; läßt �ich niht denfen, Die Strafe
i�t ein gewi��es Uebel, Worte aber können unmittelbar

nie �chaden; �ondern nur mittel�t der Vor�tellungen, die

dabeyent�tehen, die immer guten Theilsvon dem andern

abhängen. Ehe es von der Drohung, bey der nicht
einmal immer ern�ilicher Vor�as i�t, oder wenn auch
die�er da i�t, ehe es vom Vor�aß zur ausgeführtenThat
fömme, muß insgemeinnochgar manchesvorgehen,das

durch innerlicheoder äußerlicheGründe gehindertwerden
fann. Man �ehe hinzu, daß, wer �einen bö�en Willen

zum Voraus bekannt macht, es um �o viel leichtermache,
�ich gegen ihn in Sicherheitzu �eßen, und �eine bö�e Ab-
�iche zu verhindern; und daß er �elb�t auh durch dié�e
Betkachtung von der Ausführungabgehaltenwerden

fann, Wennvollends das Bekenntniß�einer bö�en Ab-

�iche
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ficht�&óônmit Zeichender Reue verknüp�ttoâre: wet

würde da án Strafe denfen *) ?

2) Wenn einet bey einem bö�en Vorhabennik
alles chat, was er �elb�t zur Ab�icht nöthig erachtete,

und zwar ohne daß ex durch äufierliché Ur�achen daran

ve: hindertwurde : �o läßt �ich verrnuchen, daß er anders

Sinnes, oder wenig�tensin �einen Ent�chlu��e wankend

gé

#) Ji Frankreich �oll ein Edelmantiaus der Normándié,
welchex Zé�tanden hatte, daß er Willens gewe�en �ed,
Franz |! umzubringen,enthauptet worden �éyn, St, Foix

EMais hi�tociques �ur Pacis, Tom. IV, p. 83, Unb
in Engelandwurde �o gar unter Eduárd1V eîtt Edelmatiri
hingerichter, weil er ini Zörri ; därüber dáß ihm der Kb

ñig eitieri weißer Bock aus �einein Thiergarterier�cho��eri.
hatte, démjetiigen, der es veranlaßt hätte ; etwas Bö�es
gewün�cht, ws ihtn dazu nicht trefferifontite. Dié Res

gierung die�es Königswurde mit mehrGräu�amkeiten dier

Aber von eirtem Bey�piel ; welches Bielefeld in �eineti
Iáftitutions politiques Vol. L. p, 108. ánführt, unit?
für gerechte Strenge erflärt , weiß ih gar niht, wat
ichdenken �oll ; �ó �ehr �cheint es mirvon der Gerechtig:
keit �ich zu entferneti. Le darme�tiquéd’un tiche Juif
Portugais. heißtcs fut toué en Grêve, pour ávolë

xGulu ca��er une bouteille d’eau forte, �ut le vi�age:
d’une Aârice d’Opera; & �on Maitie fut petidu en

eifigie: C'e�t uñe hi�toite cóntue de tout le monde,
& qu'oñ ié tappôrte, qué póut appuyÿet pat uti exem.

ple le con�eil ; qu’on donné, d’imitet cette jufé
�everiré en pareil cas. Daß voii eiñér tbäâtlichen
Willensérklärnti'hier die Rede�ey, hät feitieiì Zweifel.
Dié Frage i�t nur ; ob das gêrehte Maaß dér Sträfé în

beitiFalle beobachtetwbrdeti �ey. — Vörhet heißt és:

Én Fráncé on eft fi �evere �ur cét átticle, qu’un hom.

ine, qui en áttendroit un autre âu édin d’unë rue,
ôu fur le grad cheuiiît, pour lui donnér une veo.

lée de coupe dé baton, �eroit puni de mott,
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geworden�ey, Wenn ihmaber auch äußerlicheAbhals
tungen in den Weg gekommenwären: �o i�t doch dis

Voll�tändigkeit�eines Snt�chlu��es nicht �o gewiß, es i�t
nicht �o viel bô�er Wille offenbar, als wenn er alles ge-

chanhâtte, was er- zur Erreichung�einer Ab�ichtfür nô-

thig hiele, Und bey der nicht vollbrachténThat i�t. auch
fein Schadeerfolgt; oder wenig�tens �o viel nicht , als
die Vollendung der�elben verur�acht habenwürde, Jn
feiner Rück�icht al�o kann. eine gleichharte Strafe hier,
wie bey der ganz vollendeten That, getecht�cheinen.

3) Aber wenn einer alles gethanhat, was er zut
Erreichung�einer bö�en Ab�ichefür nöthigerachtete; und:

die�e dochnicheerreichte: i�t �olch ein Unternehrnen(At«
tentat) eben �o �trafbar, als wenn die Ab�icht erreicht

wordenwäre? Dies wird von vielen behauptet; weil
der Wille in beydenFällengleichbö�e �e); und darauf
die Moralität und Strafbarkeit der Handlungenhaupfs
�ächlich beruhe, Allein die leßten Gründe und Zwecke
der Strafen �cheinenmir dies niht ohneEin�chränkung:
behauptenzu la��en, Denn einmal beruhenMoralirät
und Schuld dochnicht allein auf dèr Be�chaffenheitder

Ab�ichten, �ondern auch auf der- Be�chäffenheitder- Hand-'
lung �elb�t. Wenndie Handlunggar nicht; oder we:

niger ge�chadet hat: �o i�t: der beleidigte:Theil nicht �c
�ehr aufgebracht, und zu �einer Befriedigung�o: viel nr
nôthig, Die verfehlteAb�icht macht auch , daß das

Attentat , als ein �olches, gar kein zur Nachahmung
reizendesBepy�pielabgiebt, oder doh niht �o �ehr-
aís eine bis zur Erreichungder Ab�icht ausgeführteMi�s

�ethat. Wer eine �olche unternimmt, denkt nicht in dent

Fallzu. �eyn , ein die Ab�icht verfehlendes-Artentat zu bes

gehen;
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gehen; beziehtal�o auh nichedie Strafe auf �ich, die

die�em wiederfahreni�t. Was ihn ab�chre>en �oll, muß
die Strafe des wirklichenVerbrechens �eyn; denn

die�es hat er im Sinn, Nuni�t aber dochdie Verhin-
derungfünftigerÜebelthatender eigentlicheleßte Zweck
der Strafen. Al�o fordert die Gerechtigkeitbey Attenz

taten feine �olche Strafen, wie bey den wirklichen
Verbrechen,

Bey allem dem kann zugegebenwerden, daß nicht
nur Strafe überhaupt, �ondern ausnahmsöwei�e auh
bisweilén eben �o harteStrafen , als das wirkliche Ver-

brechen, Attentate erfordernkönnen, Dies könnte

haupt�ächlichbey denjenigenVerbrechen am er�ten der

Fall �eyn , die �ehr �chwer zu entde>en �ind, z, B. Gift-
mi�chereyen; wo al�o ab�chre>ende Bey�piele der �trafen-
den Gerechtigkeitaufzu�tellen, wie die gemeineSichere

heit�ie fordert, anzu�tellenGelegenheic�ich findenfönnte,
wenn nur die bis zur völligenErreichungder Ab�icht aus

geführtenBosheiten die�er Art be�traft werden �ollten.
Desgleichenkönnte die mehrmalige Wiederholungdes

bó�en An�chlageseinen gerechten Grund abgeben, einen

die Strafe, die auf das Verbrechen�elb�t ge�ekt i�t,
tre��en zu la��en,

Hingegenfinden�ih unter den Fällen, die insge-
mein hiehergerehnet werden , auch einige, bey denen

harte Strafe am wenig�tengerechtzu �eyn �cheint; weil

die bô�e Ab�ichedabey auf �olch eine Wei�e verfehltwore

den i�t , daß fie aub dem Bö�ewicht mehrHandlungen
des Spottes als der Nachahmung�cheinenmü��en, Wie

z- D. wenn ein Dieb oder Räuber Sachen, dle ihm zue

gehörten, für ihn be�timmt waren, weggenommen, in
der
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der Ab�icht, mit fremdemGuete �ich zu bereichern,oder
wenneiner �eine eigeneFrau fände,wo er ehebrecheri�che
Tebe zu genießengehofthatte,

4) Wenn die Mittel , deren �ichJemand zu �ei-
nen bö�en Ab�ichtenbediente, dazu.garnicht ge�chicktwa-
ren, wie bey Zaubereyenund Behexungender Fall
i�t; �o i�t das Unternehmenum �o wenigervon Wichtigs
keit und hart zu �trafen ; jeallgemeinerdie Aufklärungi�,
welche gegenzufälligen,be�onders mittel�t abergläubi�cher
Be�orgniß ent�tehenden, Schaden dabey �ichert, Dem

bô�en Willen einige Vorempfindungder Strafen, die

aufbô�e Thacenfolgen,zu verur�achen; könnte zur Ab«

�chre>ungvon anderweitigenVer�uchen dennochnüglich
und nöthig �eyn. Und wo der Glaube an die Môg-
lichfeit, auf �olch eine unnatürliche Wei�e be�chädigee
werden zu föônnen,nicht benommen werden fönnte, und

al�o den bô�en Willendes andern, durch die Beunruhie
gung, die daraus ent�túnde, zu einem wirklichenUebel

machte: da würde auch durch die Schädlichkeitdes Une

ternehmensdie Be�trafungde��elbengerechtfertiget,

$. 81.

Ob Strafe ohne Schuld Statt finde? Von den Handlungen
der Betrunkenen, Schlafwandler

,

Wahn�innigen und

Aufgebrachten.

Dereigentliche Begrif von Strafe bezieht�ich auf
begangètiësUnrecht, �eßt Schuld voraus. Und zunt

eigentlichen, formellenUnrecht i�t niht genug, daß
etwas �cädli< i�t ; �ondern es muß ein verbindliches,
folglichbefanntes, oder durch eigeneSchuld unbeklanne

gebliebenesGe�eß willführlih dabeyübertreten worden

Feder , dritterTheil. il �eyn.
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�eyn. ($. 71.) Alles Uebel,waseinem ohne�eineSchuld
wiederfährt,i�t ein Unglu>k,nicheStrafe,

Aber können nicht doh die legten Ab�ichten del

�trafendenGerechtigkeit,die Be��erung und Ab�chre>ung,
bisweilen ès erfordern,daß nachtheiligeHandlungenauh
ohne jene eigentlicheSchuld, oder wd die�e wenig�tens
Iweifelhafti�t , be�traft werden *)?

|

Die äußer�te Stkenge kann freylihein Mittel

�cheinen, Furchtund Schre>en zu verbreîten , und diè
äußer�te An�trengungder Aufmerk�amkeit,zur Vermei

dung alles Strafbarèen, befördern.
Aber i� rs gewißgenug, daß �ol eineäußet�te,

auth beyungewi��er, oder offenbargar keiner Schuld das

Schädliche, be�trafendeStrenge, ndthigi�t, auh nur

zur Erreichungdie�er näch�ten Ab�icht, der Erweckung
und Unterhaltungder mögli�ten Aufmerk�amkeitund

Sorgfale? Es giebtzur Regierungund Be��erung det

Men�chen �o viele gelinder, aber allmälig �icher wirkendè

Mittel, daß, wenn dabeydie Nothwendigkeitder Strafen
überhaupt drnno< einge�tanden werden muß, rvenigs«
�tens nichterweislih �cheint , daß diefelbenaußer dem

Fall einer erwie�enenund wirklichenSchuld �ollten Stacr
finden fönnen, Selb�t in Ab�ichtauf die militäri�che
Di�ciplinhat die Erfahrung�chon oft gelehrt, daß m�n-

dere Strenge, beymbilligenund ÉlugenGebrauchände-

rer

CE .

jy L

a

*) Ueber die Strenge der militäri�chenDi�ciplin, nach
welcher der Soldàt, der beyden Uebungen den Huth
verliert , dafür ge�traft wird, ohneUnter�uchung,0b er
es hâtte verhindernkönnen, �. Aoore’s Yiow tom, IL
ett, LXVIUI,



Grund�äßeder belohinend.u, �trafend.Gerecht, 53x

rer Ermunkerungsmitkel,ebe �o viel,” ja nochmehraus«

richtenkönne , als die härtereBehandlung,
Wennaber auch durch jene: äußer�te, gegen die

Grundbegriffeder Gerechtigkeitan�toßende,Strengefürdie

näch�tenAb�ichtenetwas gewonnen würde : i�t aicht mic

Grund zu befürchten, daß diefelbein ihrenweitern. Fol-
gen überwiegend�chädlichwerden mü��e? Durch den Haß,
der beym Gefühl des erlittenen Unrechts gegen Vorge»
�eóte und Di�ciplin überhauptent�teht? Wäre es Vor=

thei�, wenn eine folcheStrenge zwar bewirkte, daß bey
den UebungeneinigeSoldaten wenigerden Huth verlôs-

ren , aber de�to mehrerebeyder er�ten guten Gelegenheit
entflôhen, oder �ich �elb�t ums Lebenbrächtên?

Undwas i�t der leßteZwe aller un�erer. Pflichs
fen und Regelndes Rechtverhaltens?Nicht der, Men-

�chen zu beglü>en? Wie wenigdamit überein�timmend
i�t es aber, Un�chuldigenein gewi��es Uebel anzuthunz
wenig�tens dies �o zu wagenz um ein künftiges, noh

ungewi��es , vielleicht�elb�t nur kleineres Uebel zu verhin.
dern; was wohlauch auf andere Wei�e hätte verhindert
werden fönnen?

Aber bey �olcher aus�<hweifenderStrenge dürfte

wohlöfter Triebfeder�eyn , die Begierde, nicht die min-

de�te Verdunkelung�eines An�ehns und �einer Herr�chaft
zu dulden, auchnur beyzweifelhaftemSchein der Möôgs
lichkeit; oder �eine üble Laune, und �ein Mißfallen über

einen unangenehmen, wenn auh no< fo �{huldlo�en,
Vorfall auszula��en =— �o wie das Kind das Bretc

�chlägt, an dem es �ich �tößc, und der De�pot das unge-

hor�ame Meer peit�chet— als die überlegteAb�icht,
Bó�es zu verhindern,

ti 2 Wenn
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Wennbey uñvernünftigenThieren, und Kindern,
die noch ohneEin�icht handeln, Strafen zur Verhitdes
xeungdes Bö�en gebrauchtweröen;z (o fehlt auch freylich

hier etwas von dem eigentlichenBegrif einer Strafe,
Doch kann das Hauptge�eß der �trafenden Gerechtigkeie
dabey Statt finden, durch das fleinere Uebel das größere
zu ‘verhitidern, was außerdem nicht verhindertwerdet

fönnte. Unddie Nothrendigkeitfann dies harteMittel

hier um �o eher zu rechtfertigen�cheinen; je wenigerdie

andern Mittel der Be��erung ‘und Lenfung, welcheGe-

brauch der Vernun�t vorausfeßen,angewendet werben

fónnen, UnndthigeHärte i�t auch hier Grau�amkeit
und Ungerehtigfkeit.

Wenn die Betrunkenheit Jemanden ganz um

den Gebrauch �einer Vernunft, oder �einer Sinne utid

Gliedmaßen gebrachthätte: �o hättedasjenige, was er

alsdenn aus Unbe�onnenheitund Unge�chi>klichkeitbe-

gieng ,- freylih auh in Ab�iché auf Be�trafung niche
die Moralität einer feeyenHandlung. Unterde��en blei

ben gegen einen Betrunkenen dîe nöôthigenZwangsmitkeßb
zur Vertheidigungund Sicherheit der Un�chuld gerecht,
Und wenn auch nicht ein Re�t von Be�onnenheitund

freyemWillen die in der Trunkenheitverübten Handlun-
gen noch eigentlich �traf bar machke: fo fônnte doch!die

Trunkenheit�elb�t um �o �trafbarer �eyn ; je �chädlicher
�ie in ihren Folgen �ich zeigee, Sie würde es im einzels
nen Falle um �o mehr �eyn; je �hädliher entweder das

gegebneBey�piel , wenn es unge�traft bliebe, beym vor«

handenengemeinenHangzur Trunkenheit, und zu Aus-

�chweifungenwährendder�elben , �cheinen müßte; oder

auch je weniger Hofnungder Be��erung durch gelindere
Mikt-
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Mittel die �on�t erprobten Neigungendes Schuldigen
übrig ließen,

|

Hätte wohlgar Jemand in der Ab�icht �ich be-

trunfen, um de�to unge�cheuterein bö�es Vorhabenaus-

zu�ähren, oder es dadurch verzeihlicherzu machen: �o
würde die�er Zu�tand nicht nur nichts ent�chuldigen; �on-
dern das ganze Betragen könnte vielmehrnoh �traf barer.

werden, dadurch, daß einer bey bô�en Ab�ichten in eis

nen Zu�tand �ich ver�eßte, der die bö�en Antriebe zu

vermehrenund aus�chweifenderzu machenge�chickti�t.
Eben die�e Grund�äßbela��en �ich leicht auf Wahns

�innige und Schlafwandleranwenden, Die Vercheidi-
gung gegen die�elben fann die Vernunft nie verwehren;
obgleichder Aberglaubebey irrigen Vor�tellungen vom

Grund undUr�prungdie�es Zu�tandes bisweilen Bedenk'-

lichkeitendagegen erregt hat *). Sinnliche Be��e--
rungsmittelkönnen auch hier, wie beyKindern , durch
die Nothwendigkeitgerechtfertigetwerden **), Eigent-
licheStrafen fallenin dem Maaße weg; wie die Ver-

muthungüberlegterund willführlicherEnt�chließungen
wegfällt, Jn dem Maaße aber, wie Be�onnenheit und

überlegterWille �ich zeigten, würden auch die Handlun-
gen �olcher Men�chen den allgemeinenGe�eßen der- �tra-

fendenGerechtigkeitunterworfen�eyn.
tl 3 Von

#) Bey den Abiponern flüchtetund ver�teckt �ih alles, auch*
der tapfer�te Mann, vor einem Ra�enden. Sie halten

es, �agt Dobrizboffer , für unvernänftig und unan-

�tändig, gegen �olche Men�chen der Wa��en �ich zu be-

dienen.

+) S. Boerbave de Morbisnervorum pag, 344.
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Von dem, was ein Men�ch im äußer�ten Af-
fect des Schmerzesoder der Freudebegeht,,täßt �ich auf
�eine herr�chendeGe�innungen und gewöhnkicheHand-
lungswei�e eben fo wenig �chließen, als von dem Verhak=-
ten in den andern Zu�tänden , wo widernatürlichhervor
dringende Vor�tellungen und Empörungender Phanta�ie
die Vernunft verwirren, und ihren feeyenGebrauchver-

hindern, Der A�ecé- mancher Men�chen unter�cheidet

�h bisweilen vom Wahnfinn durch weiter nichts, als

durch die kürzere Dauer. Wenn al�o ein Men�ch auf
eine �chuldlo�e, oder docheine der men�chlichenSchwach

heit verzeihlicheWei�e in einen fo gewalt�amen Zu�tand
der Leiden�chaftgerathen wäre: �o würde es ungerecht

�eyn, fein fehlerhäftesVerhalteneben �o zu ahnden, als

wenn er bey ruhiger Ueberlegung�ich dazube�timme
âtte.°

Die Nach�icht wärde um �v billiger �eyn, fe we

niger der A�ect in �einem erften Ur�prung tadelnswürdig
war , und gefordert werden konnte, daß einer dem er�ten
Eindrucke �ich hätte wider�egen �ollen.

*

Bey allem dem aber i� offenbar, daß der A�ect
die Stráfbarkeit des Bö�en nichtganz aufhebe, Denn
es- wird �{werli< je behauptetwerden können,daß auf
eine ganz unwider�tehliche, und — auh in Rück�icht
auf die entfernten Gründe — fehlerfreyeWei�e Jemand
in einen �olchen Grad des A�eccts gelommen �eyz wo er

�einer niht mehrmächtig, oder �einer Handlungenfich
nicht mehr bewußt war. Und ob man gleichgegen den

A�ecé gewöhnlichnichts oder �ehr wenigausrichtet mit

Beweggründen, die man iht er�t beybringenwill; weil

Drohungenund Verheißungenigt kaum gehörewerden,
viel
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viel wenigermit überwiegenderKraft ins Jnnereeindrin-

gen; obgleichauch �on�t eingeprägte,und im Zu�tande
der Ueberlegungwirk�ame Vor�tellungen, in die�em Zu-
(ande der Empörung und Zerrüttung oft verge��en zu

�eyn �cheinen, oder nicht auffommen fönnen : �o lä �ich
deswegendochnicht �agen , daß, mittel�t der Be�trafung
der in �olchenFällen begangenenUebelthaten,die Ab�ich-
ten der Be��erung und Ab�chre>unggar nicht erreiche
werden fônnen, Die po�itive Strafe kann, eben �o wohl
als die naturliche, niht nur ein Beweggrundmehrwer-

den, vor dem A�ecc �elb�t �ich in Achezu nehmen, den

Anlä��en auszuweichen,und den er�ten Anregungenzu

wider�tehen; �onderndie Vor�tellung davon, wenn �ie
lebhafteingeprägt, und mit den gefährlichrelzendenVor-

�tellungengenau verbunden wird, kann dadurch eine zue

rücfhaltendeKraft �elb�t in den heftig�ten Anfällen
erlangen.

A�ectvolle Hige und Heftigkeit�cheint ohnedem
vielen Men�chen nur allzu�ehrStärke der Seele zu bes

wei�en; und Bey�piele reizenzur Nachahmung, Es
kann daher �ehr nöthig�eyn, das im A�ect begangene
Bö�e nachdrücklichzu be�trafen, um die�en gefährlichen
Zu�tand andern in das rechte cht zu �egen, und dem

Trieb der Nachahmungdabey Einhalt zu thun. So

wie eine empfindlicheZüchtigungbisweilen das ange«

me��en�te Mittel �eyn kann, um den zu leichéin Feuer
Gerachendenauf lange Zeit ‘abzukühlen, oder demjeni-
gen, der �einen Launen und Aufbrau�ungen �o gern

�ich überlä��et, gewi��e Gränzlinienmerklicherzu

machen,

il 4 $, 82,
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$ 82.

WelcheFreyheitbey �trafbarenHandluñgenStatt
finden, mü��e ?

Keine andere Handlungenkönnen mit Recht ge-

�irafe werden , als die im gemeinenSinn des Wortes
freywaren; d, h. die nichtganz gegen den Willen, �ons
dernaus eignenNeigungenund Vor�tellungen des Han-
delnden, allernäch�toder doch entfernterWei�e, ent�tan
den. Dennnur die�e haben Moralität, und können mit
Schuld verknüpft�eyn, Alle Ab�ichtender �trafenden

e beziehen�ich auf �olche freye Handlungen.
enn diejenigen, die nichtvon des Men�chenVor�tellung

und Willkührabhängen, können auh nicht durch die
Vor�tellungder Strafe gehindertwerden.

‘Man kann auchniht mit Grunde annehmen,
daß es nüßlichzur Verhinderungdes Bö�enim Gánzen
�eynwürde, wenn auchunwillkührlicheVergehungenge-

Erra
würden, Denn eine unverdiente,ungerechte

trafeerbittertzu �ehr, um be��ern zu fönnen;zund ers

we>tüberhauptzu viel Unwillen,um nichtVer�chlim-
merungder Gemüthernah �ichzuziehen.

'

Aber völlighinreichendi�t auchdie�e gemein aner-

fannteFreyheitzur RechtfertigungderStrafen, welche
als unentbehtlichesMittel zur Verhinderungdes gróßeren
Uebelsfün�tigerVebertretungengebrauchtwerden, Auf
dieFrage von dener�tenGründenderNatur, in der

Schöpfungder We�enund dem Zu�ammenhangdes

Ganzen,kömmtes hiebeywiédergár nichtan, Die
ganze Lehrevonder �rafendenGerechtigfeithat,wie das
Bisherige�chonbewei�et; ihrefe�tenund zureichenden
Gründe, ohnedaß man �ich auf die�e Frage einzula��en

braucht;
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braucht; und behält �ie auchbeyder Meynungderer, die

alle Erfolgefür genau vorherbegründeteFolgenaus je-
nener�ten Gründen an�ehen.

Diebe��ernden Strafen �ind. eine Wohlthat für
den Ge�traften �elb�t, eine nothwendigeWirkungjeder

aufgeklärtenund �tandhaften Liebe gegen diejenigen, die

nurdadurch gebe��ert werden können, Aber auch diejeni-

gen, die nicht die Be��erungzur Ab�icht haben, �ondern
nur Ab�chre>ungund Abhaltung, �ind den Grundge�e-
en der Weisheitund Gerechtigkeitgemäß; in �o fern

�ie das fleinere Uebel �ind, ohne welchesdas größere

nichtverhindertwerdenkonnte, Bey der Unvermeidlich-
feit des einen ober des andern nicht das fleinere Uebel

dem größernvorziehenwollen, würde unter jedweder
Voraus�eßungein fehlerhaftes, unwel�esVerhalten
�eyn, Und Ungerechtigkeitwäre es, der Schuldigenzu

�chonen,zum Nachtheilder Un�chuldigen, Denn daß
auchder Begrif von der Schuld nichtabharigevon dem

Streitigendes Begriffes von der Freyheit; i� oben

($. 71.) �chon gezeigtworden,
'

Al�o if der Einwurfungegründet, der gegen die

Gerechtigkeitder Strafen, unter der Voraus�eßungder

metaphy�i�chenNothwendigfkeitder Handlungen, aus

dem’Grunde gemachtwird, weil dasjenige,was nicht

unterbleibenfonnte, oder.wovon das Gegentheilnicht

möglichwar, nichtunrechtheißenföônne.Denn dabey
wirdoffenbardie phy�i�cheund metaphy�i�cheNoth-
wendigfeitmit einanderverwech�ele,Eine Handlung
hatin ihremGrundealles,was zur morali�chenFreyheit
erfordertwird, und alles, was die Anwendungder Be-

griffevon SchuldundUnrechtvoraus�eßt; wenn �ie hät-
él 5 ce
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te unterbleibenkönnen,wofernder Handelndees gewollt
hâtte; und wenn nicht die unveränderlicheNacux �eines
Willens ihn dazu be�timmt hat, �ondern veränderliche
Vor�tellungen und Triebfedern. Will man weiter eins
wenden , daß es fürdenjenigen, der nur einmal �o
gehandelt, und gewollt und gedachthat , hypotheti�ch
unmöÖglichwar, anders zu wollen, zu empfindenund zu

urtheilen: �o i�t die Antwort , daß die Scrafe eben die�er

hypotheti�chenUnmöglichkeitfür ein anderes mal ab-

helfen �oll, Es wird nicht ge�traft , um das Ge�chehene
unge�chehenzu machen; �ondern, um die Beweggründe
wider das Bö�e für die Zukunftzu beleben oder zu ver«

mehren,
Eben al�o, wenn man �agen wollte, daß das me-

rali�che Uebel im Grunde doh allemal nur Schwach-
heit �ey; Unvermögen,den Anreizungenzum Bö�en zu

wider�tehen, Einge�tanden, daß auh Bosheithppothe-
ti�ches Unvermögenzum Guten �ey; �o bliebendie Stras

fen doch immer noch gerecht, als Mittel, die Kräfte zum

Guten, zur Ueberwindungbö�er Antriebe, aufzuwecken
und anzutreiben, Und immer bleibe eingroßerUnters

�chied zwi�chen einem angebohrnenund unveränderlichen
Unvermögenz und zwi�chendemjenigenUnvermögenzum
Guten und zur Ueberwindungbö�er Antriebe, welches
eine Folge von freywilligenUebelthaten, von Trägheit
und Leicht�inn i�k. Und es i�t tadelnswürdig,einen �o
wichtigenUnter�chiedin der Nacur der Dinge durchVer-

mengung unter elnerleyAusdrückenin den Begriffenver

dunfeln zu wollen,

Eine �chwacheEinwendunggegen die Gerechtig-
fejé men�chlicherStrafen würde es �eyn , wenn Je-

mand
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mand ‘�agen wollte, dem, was în den Grundanlagen
der Welt vorherbe�timmt �ey, könne dem Men�chen nicht
erlaubt �eyn, �ich zu wider�eßen, Denn nicht nur eben

�o vorherbe�timmt, �ondern auch noh unwandelbarer

gegründet�ind die Begriffe und Forderungender �tra-
fendenWeisheitund Gerechtigkeit.

Seärker i�t der Einwurf, den der Determini�t dem

entgegenge�ehßtenSy�tem macht, daß, wenn die men�ch-
lichen Handlungenüberall nicht dur<hBeweggründeents

�cheidendbe�timmtwürden , �ih auch auf die Wirk�am-
feit und den Nusßender Strafen niche �o rechnen ließe,
wie es beyihrerRechtfertigungvorausge�eßtwerden muß.
Denn unnützeStrafen können vor der Vernunft nie

gerechtfertigetwerden, Das Recht zu �trafen wird al�o
in dem Maaße zweifelhaftgemacht, wie man die!Ent-

�chließungeades men�chlichenWillens als zufällig!und

unabhängigvon den Beweggründenvor�telle. Stark

i�t al�o die�er Einwurf wenig�tens gegen diejenigen, die

den Begrif von der men�chlichenFreyheit�o weit treiben,
daß �ie behaupten, vermögeder�elben könne der Men�ch
beynoch �o vielen Beweggründenimmer das Gegentheil
von dem wählen, wozu die�e ihn reizen.

Vielleichédaß man nie �olche Begriffevon der

Freyheitzu vercheidigenunternommen hätte; wenn man

die rehéten Gründe der �trafenden Gerechtigkeit früßer
einge�ehen, �ie allein in der Nothwendigkeit, dem Uez
bel zu �teuern, ge�ucht hätte,

Auf die�en Zweckaber �ich einzu�chränken, und

vor den Eingebungender Rachbegierde�ich zu bewahren
beyden Strafen, muß man wohl um �o geneigterwer«

den, je einge�chränktesund abhängigervon äußerlichen
gleiche
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gleichzeitigenund vorhergehendenUm�tänden die Thätig-
feit des Men�chen einem zu �eyn �cheint. Wenngleic) der

Glaubean ein vorher be�timmendes Schif�al das Miß-
fallen an dem, was in �einen näch�ten Gründen, und

în �einen Wirkungenbö�e i�t, nicht ganz wegnimmce,und

die �krafendeGerechtigkeitniht aufhält, in �o fern �ie
aus wei�er Güte ent�pringt: �o fann er doh durch das

Meitleiden , welches er gegen den Schuldigenleichter er-

we>t , Einhalt thun , wenn �ie zur Rach�ucht wer-

den will.

Die göttlicheGerechtigkeitgehört zwar eigent-
lichnicht zu den Gegen�tändendie�er Unter�uchung.Bey
dem großenund manhfaltigen Einflu��e aber, den un�ere
Begriffevon göttlicher und men�chlicherGerechtigkeit
und von Gerechtigkeitüberhauptin einander haben, fann

es nicht ganz unnúß�cheinen, wenn hiernoch gefragtwird,
ob Handlungen„ die aus determinirendenGründen erfols
gen, Gegen�tändegöctlicherStrafen �eyn fönnen? Um

�o mehr, da die Behauptung�olcherGründe �chon dar-

um allein verwerflih �cheinen würde , wenn göttliche
Strafen damit niht be�tehen könnten.

Aber wer einmal die Grundbegriffe�ich deutlich
gemachthat, �ieht bald ein , daß �tatt jenerFrage die�e
andere ge�ebtwerden könne ; ob es auch der vollkom-

men�ten Güte und Weisheit gemäß�ey , zur Ver-
hinderung des größern Uebels das kleinere zu ge-
brauchen , wenn �ie ohne dies niht möglich"i�t; das

phy�i�che Uebel als eine bittere Arzeneyzur Ein�chrän»
fung des morali�chen Uebels zu gebrauchen;welches, �o
wie das phy�i�che aus der Wele , einem Sy�tem endlis

cherDingevon der größe�tenMenge und ‘Nanchfaltig-
feic,
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keit, ganz wegzubringen�chlechterdingsunmöglichwar?
Wie man eine die�er Fragen beantwortet , muß man

auh die andere beantworten ; und wer wird die leßte
verneinen ?

Schwere Zwei�el gegen die Gerechtigkeitder gött«
- lichen Scrafen ent�tehen nur alsdenn , wenn man an-

rimme , daß die Geftraften zu ewig währenden das

Guce, das �ie empfinden, überwiegendenLeiden be-

fimmé�ind ; und gegen die�e Zweifelrichten die ver�chie»
denen Meynungenvon dem Mecaphh�i�chender Freyheit
wenig oder gar nichts aus,

$. 83.

Ob eîne unendlicheGerechtigkeitendlo�e Strafen erfordere?

Die BehauptungewigwährendergöttlicherStra»

fen, béydenen man �ich wohl auch die Ge�traften öfter
unablä��ig den größtmöglich�tenMartern unterworfen;
als nur im gering�ten Grade glüflich, oder Überwiegend
Gutes empfindendgedachthat, gründet man insgemein
auch auf den Begrif von der vollkommen�ten, unein

ge�chränkten, unendlichen Gerechtigkeit,
Manhac auf vi�chiedeneWei�e dabeyge�chlo��en.

Einmal aus dem Grunde,daß eine unendlicheGerech-

tigkeitein unendlichesMißfallenan allem Bö�en ha-
ben, und zu erkennen jeben mü��e, Strafen aber

, die

größerfeynoder längerwährenfönnten , würden fein �ol-
ches unendliches Miß�llen, folglichauch feine unendliche

Gerechtigkeitbewei�en Zur Unter�tuú6ungder Gründe

die�es Bewei�es hat nan wohl auh den Grund�aß an-

geführt,daß die Offebahrungder göttlichenEigen�chaf-
ten
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ken der legteZweckdesDa�eynsder Welt �ey; und daß
al�o auch die Offenbahrungder Unendlichkeitder göctlis
chen Gerechtigkeitdarinnè nothwendig�ey,

Hieraufaber {âßt �ich er�tlichdies antworten, daß
vernünftigeGe�chöpfe, welchedie GerechtigkeitGortes

aus Srtrafen, die den Bö�en wiederfahren,zu erkennen

fähig �ind; vermögedes Grundbegriffesvon der Gotf«

heit‘von die�er göttlichenEigen�chaftauch �chon überzeugt
�eyn mü��enz ader wenn auch die�e Ueberzeugungzu ere

wecken und zu unterhalten,po�itive Strafen bisweilen nda

hig �eyn �ollten, endlo�e Strafen für läng�t vergangene

Uebertretungenwenig�tens dazu niht nöthigfeyn können,

Ferneraber kanndagegen erinnert werden , daß unends-

liche Gerechtigkeitdoh nichts anders heißenkönne ,

als höch�te, vdlllommen�teGerechtigkeit. Wenn
nun aber Strafen , Uebels anchunohneNoth, ohnewo

das. größereUebel nur dadurch verhindertwerden kann»
machden be�ten Erkenntnißgründender Vernun�t überall
nicht der Gerechtigkeitgemäß, fondernihr zuwider itz
�o fann auch aus dem Begrif dex vollfornmen�tenGerechs»

tigkeitnichtauf ab�oluteNothwendigkeicendto�er Stra-

fen ge�chlo��enwerden,
E

n

Einige habengeglaubt,daß die göttlicheGerech»
tigkeiteinmal würde aufhöreneter �ih ändern mü��en,
wenn die von ihr herrührendenStrafen einmal ein Ende

nehmenfollten, Da nun aber de Goccheitin allen ihe
ren Eigen�chaftenewig und unveänderlichi�t: �o mü��e
man’ behaupten, daß die göttli>n Strafen kein Ende

nehmenfönnen. Aber auferden, daß hiebey wieder

firafende Gerechtigkeit)als eine@�oluteGrundeigen-
�chaft des hôch�éenWe�ens, nicht wie fiedieVernunft

�ich
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�ich denkt ,
als wei�e Gite bey be�ondernVerhältni�z

�en und Bedingunge, vorge�telltwird è �o würde das

ganzeArgumentzu vie berei�en, und bewei�et al�o gar
nichts. Denn wenn mn aus der Ewigkeitund Unvers

änderlichkeitGottes au�Ewigkeitund Unveränderlichkeit
de��en, was in der Goheic �einen Grund hat, �chließen
dürfte: �o würde alleswas die Gottheitje gethanund

ge�chaffenhat , ewlgWdunverändert bleiben mü��en,
Dies wird doch âber woNiemand behauptenwollen,

Haupt�ächlichate glaubte man damit ewige
Strafen der Gottheit bhaupcenzu fönnen, daß man

voraus�ehßte, alle

aun gegen ihré Ge�ege,alle
Beleidîgungender�elben„habn eine unendlicheSchuld
auf �ich. Die vollkonmen�Éerechtigkeitaber erfordere,
daß die Strafe derSchuldaigee��en undgleich�ey. Fragk
inan hiebeyzuförder�tna denGründen,aus denen folgt,
daß mit Uebertretungänz&tlichirGe�eße allemal eine

unendlicheSchuld verfnipft�ey: �o �cheinendie�e Bes

griffeauf nichtganz deul�chi und geläucertenBegriffen
zu beruhen. Manberu�t �ich nemlih dabeyentweder

auf den Gtund�aß, daßän Verbrechenum �o �chwerer
fey, je mehr Béweggrindiman datoider gehabrhatz
ünd folgertdaraus , daßggen Ge�eße des Unendlichen

�ich aufléhnen,die den Inelge�chränkte�tenGehor�am»
die allerhöch�teVerehrut4brdienten , eine alle Gränzen
über�teigende Vosheit yd Verdorbenheitbewei�e, und

éine unendlicheSchuld ktvorkèinge.Oder inan legt
den Saß dabey zu Grude, daß éin Verbrechende�to
größer�ey; je wvicheiger4ndehabenerdiejenigePer�o
i�t , gegenwelhe man {hdaleyvergeht, oder die da-

durch beleidigetwird,
Und
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Und die�erleßtereGruzb�äfi�t freylih gemeinan-

érfannt und uñ�áugbarda, wyvn eigentlichenBeleidi-

gungen, d. h. von Bé�chädigüungn, Verminderung der

Wollkommenheitund des Wohl�onsdie Rede �eyn kann.

Soi� es ein �chwereres Verbrezen, weun jeniandden

Kösnig, öder einen Ge�andten oder eine andéreim

Staat vorzüglichwichtigePer�or tôdéetoder �on�t miß-
handeltund beleidigee,Aber könendie Uebertrétungen
der Ge�eße Gottes, Beleidigun(èndes höch�tenWe�ens
În �ólch einéèrúSirineheißen?

Was aber die Größedé Schuldin Verhältniß
ju den Béweggründen,dé widerdie Uébelthatda wa-
iên , anbelangt:�o i�t és allécdingswahr, daß vor�äßs
ficheUéebertretungengöetîcherGebote, Ungehor�amge-
gebie Gottheit,beymGedankenan ihre verehrungs-
tourdig�ténEigen�chaften,eine viel größere Verddrbene
heitbewei�enfdnnen,als Vergèhungengegen Oe�ebe
irgendeines Men�chen,odér eines andern We�ensvon

eingé�thränkterVollklommerheit,Äbervon allen und
jedenVebettretungengegen göttlicheGe�eßeFann �ho
dies nicht wohlbehauptetwerden; dà es ja bohauch
Folgenvon Leicht�inn,von Unbe�onnenheitbey überivle-
genden�innlichenReizen�eyn fônnen, EigentlicheUn-
endlichkeitaber �cheint �& einge�chränktenWe�en,
ivieMen�then�ind, in keinernBetracht,auch nicht in

An�ehungihrerBoslgies
und Ver�chuldigungenbeyges

legt werden zu können
Aber �ind nicht dieFolgenjeder Handlüng,

al�o auch jeder Uebertrefuigunendlich; verbreiten �ie �ich
a�che dur<hs ganze Univie�um und dauern ewig fort?

Die�e uneinge�chränkteVerbreitungund Dauer der Fol-
gen
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gen elner jedenHandlungund. Veränderung{n der Wele

i�t eine nicht bewie�ene, und niht wahr�cheinlicheBea

hauptung*), Ware �ie aber auch außer allen Zweifel: �o
müßte doch noch auchdies er bewie�enwerden, daß die

Handlungen, die wir, um ihrernähernuns erkennbaren

Folgenwillen,UebelthatenundWerbrechennennen mü��en,
durchs ganze Univer�um Unablä��igewig fort Übers

wiegendBö�es �tiften, Alsdenn er�t könnte ihnen, ui

ihrerFolgenwillen, kine unendlicheSchuld beygeme��en
werden. Wer kann aber dies behaupten?Wer wird

nik lieber von der Allmachtund WeisheitGottes das

Gegentheilerwarten?
So wáre al�o auh die�erBeweis dex ab�oluten

NothwendigkeitewigwährendergöcrlteherStrafen ent«

Fráfcet; -roenn �chon der andere Grund�aßde��elbenRiths
figfeichätte,daß die Strafe der Schuldimmek gleich
�eyn mü��e. Aber auch die�er {�k nichtbewie�en. ($.79.)

Man �ieht. aber leicht aus den Gründen und Bes

�timmungendes Bisherigen,daßdamit nichedie ab�olute
Möôglichkeikeiner ewigenDauer, �v wohlder natürlis
chen als auch po�itiver Strafen .des Bö�en be�tritten
werdèn fonnte und �ollt, Die Dauer der lehternhängt
von ‘ihrerNothwendbigkeitzur Verhinderunggrößerer
Uebel ad. Und wie wollte blé�er Nothwendigkeitder

men�chlicheVer�tand zum voraus Gränzen�eßen ? Jn
An�ehungder Dauererer Fran �cheinetbeyeis
nigen, hiehernichtgéhörigen Betrachtungen,-die Ver-

nunfs

5 S. méfie [Iríltitut,itiétapliy�,$. 49

Feder,dritter Theil, Mm
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tunft mehr Furcht als Hofnungzu erwe>en, Und zu
den natürlichenStrafen des Bö�en gehörtauh, und i�
wohl die allerwichtig�te , die nochwendigeEntbehrung
derjenigen Seligkeiten, die aus dem Bewußt�eyndes

göttlichenBeyfalls und demGefühl,der mehrern Ueber-

ein�timmung und Gemein�chaftmit dem volldmmen�ten
We�en ent�pringen.

$, 84.
Be�timmtere Folgen aus dem allgemeinenGrund�aße vom ge-

re<htenMaaße der Strafen,

Da die Strafe die Schuld nie über�teigen, ihr
niht immergleich, aber doh , der Regelnach, in einem

gewi��en ebenmäßîgenVerhältni��e mit der Größeder�el-
“ben �eyn muß ($. 79.): �o zeigen �ich einige der gemein
anerkannte�ten Regeln der �trafenden Gerechtigkeithiebey
allerdings gegründete. Zugleicherhelletaber auh, unter

welchen Um�tänden �ie Ausnahmenleiden können.

1) Wer vor�aßlichBö�es gethan hat , verdient

eine härtereStrafe, als wenn er da��elbe Bö�e unvor-

�äblich, aus Leicht�innund Unacht�amkeit, oder doch in

minder bö�er Ab�iche gethan hätte Bö�er Vor�as,
Wohlgefallenam Bö�en giebt mehrzu fürchtenfür die

Zukunft, als Unacht�amkeit, ohnebö�enWillen, Wo

die�e der Grund des Vergehenswar, läßt �ich hoffen,
daß der Ab�cheu vor dem�elben allein �chon, oder doch
bey hinzukommendergelinder Züchtigungdie nöthige
Be��erung bewirken, und auch andere vor�ichtiger ma-

en werde, Es erhelletaber hiebeyleiht, daß zu ei-

ner vor�äßlichenUebelthatnichtdas �chon genug i�t,
daß Jemand den Erfolg �einer Handlungvorherge�ehen

und
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und gewollt, �ondern daß er au gewußt habe, daß
�olch eine Handlungge�eßwidrig�ey. Auf der andern

Seite i�t aber auh ausgemacht, und oben �chon bemerkc
worden ($. 70.), daß Leicht�innvon einer gewi��en Art,
daß äußer�te Unvor�ichtigkeitder Bosheitnahege�eßt, wo

nicht gleichgeachtetwerden könne *),
2) Wenn Jemand dur fremdenAntrieb zum

Bö�en bewogenwurde: �o zeigter �ich niht �o �trafbar,
als wenn er aus ganz freyemAncrieb �ich dazuent�chlo��en
hâtte. Denner�tlich kann in Fällender Verführungfür
die öffentliche'Sicherheitauh dur< Weg�chaffungund

Be�trafung der Verführer�hon zum Theilge�orgt wers

den. Sie hängtnicht allein von der Be�trafung des Ver-

führtenab ;. und die�ebrauchtal�o auch�o hartnichtzu �eyn.
Estheilt �ich auchder Unwille der Beleidigtennatürlicher
Wei�e zwi�chendem Verführerund Verführten. So-

dann bewei�et es auch weniger Bosheit , folglih auch
wenigerNothwendigkeitharter Be��erung8mittel; wenn

Jemand nicht für �ich aufs Bö�e verfallen, �ondern durch
andere dazu verführtworden i�t, Ja in gewi��en äu-

ßer�ten Fällen. die�er Art änderc �ich die ganze Natur
und Moralität einer Handlung, Nicht nur wenn FJe-
mand durch die ihm bevor�tehendeGefahrund gebrauchte
Drohungenum Be�onnenheit, Ueberlegungund �ittliche
Freyheicgebrachtwird. Sondern au< wenn die eigene

Gefahr, beyreiferUeberlegung, das zum kleinern Uebel,
Mm 2 und

+) Eine zu dem tichevorherge�ehenenErfolg nachherhinzue
gekommeneSillizung fann eine That einer vor�äßli-
chengleichmachen.(Dolue ex re non ex propolitsó,)
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und al�o in der Colli�ionerlaubt macht, was außerdem
unrc<ht �eyn würde, Wenn einer der augen�cheinlichs
�ten Gefaßrermordet zu werden nicht anders entgehen
kónute, als daß er einen Dieb�tal begienge,oder bege«

hen hülfe: wer fann fordern, daß er �ein Leben der Sia

cherheitdes fremdenEigenthumsauf die�e Art aufopfern
�ollee ? Nur Schadener�eßung* würde dabey Pflicht
($. 71, Nr, 2,)3 die Thac �elb�t aber gar nicht �trafbar
eyn,P

3) Je �händlicher, gefährlicher,gemein�chädli-
cer die Mittel �ind, deren �ich einer zur bö�en Ab�icht
bedient , oder je mehr unerlaubte Mittel er angewendet
hat ; de�to �trafbarer i�t die ganze That, Wer die Maske

der Freund�chaft, Treue und Ergebenheit, oder gardie

Religion �elb�t zum Mittel gebraucht,Bö�es auszuüben;
wer Namen und An�ehn der Obrigkeitdazu mißbraucht;
wer dur ein Sy�tem von Jrrlehren, durch eine Reihe
von Verführungen, Verläumdungenund Be�techungen
�ich den Weg zur Unterdrückungund Gewaltchätigkeit
bahnt: macht �ich der äußer�tenStrengeder �trafenden
Gerechtigfeit�chuldig.

4) Ein Vergehni� weniger �trafbar, wenn es

unter Um�tändenge�chah, die nur �elten, und durch an-

derer Schuld ent�tehen, und �ehr in Ver�uchung �ehen,
Dies i�t der wahre und leicht zu bewei�endeSinn der

Regel , daß die verführeri�cheGelegenheitent�huldi«
ge,’ und die Strafbarkeit verringere, Die Stärke der

äußerlichenAntriebe,die Reize der Gelegenheitkönnen

zwar immer die. Schuld zu verringern �cheinen; in �o
fern, als unter �olchenUm�tänden �ih zum Bö�en zu

ent�chließen,auchbeygeringererBosheitmöglichi�t, als

die-
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diejenige �cheinen muß , die die Gelegenheit�ich �elb�E
veran�taltet, und durch keine Hinderni��e �ich ab�chre>en
láße, Aber wenn die Gelegenheitzum Bö�en fortwähr-
te, und nicht benommen. werden ‘könnte: �o würde es

gegen die legten Ab�ichtender �trafendenGerechtigkeit
�eyn, die daherent�tehendenUebelthatengelinder zu be-
�trafen, Vielmehr erforderte die Verhinderungder�els
ben eben deswegen härtereStrafen ; weil die Gelegen-
heicdie Antriebe zum Bö�en vermehrtoder ver�tärkt ;

die�es auch wohl�eltener entde>t und be�traft, und durch
die �on�t anwendbaren Mittel hier nicht verhindertwer-

den fann.

Mit Recht werden al�o Diebereyender Hausge=
no��en und Entwendungder Güter , die auf freyemFel«
de gela��en werden mü��en, härter be�traft; als wenn Je-
mand einem unbekannten Fremden �ein Eigenthum uns«

vor�ichtiganvertraut, oder �on�t , aus Nachlä��igkeit,

Gelegenheitzur Entwendunggegeben, und �einen Scha-
den al�o dur eigeneSchuld veranla��et hatte, Das
hart zu �trafen , was der beleidigteTheildur Klugheit
leicht hâtte �elb�t verhindernkönnen,i�t nicht nöthig ; und

hieße wirklih gewi��ermaßeneinen für die Schuld des

andern büßen la��en,
Jn jenem andern Falle aber , wenn eine Geles

genheiczum Bö�en angewendet wurde, die nothwendig
gegebenwerden mußte, wird dasjenige, was zur Ver-

riagerung der Strafwürdigkeitdennoch�chien ge�agk wer-

den zu fönnen, bisweilen wenig�tens, durh die Vor-

�tellung wieder ge�chwächt; daß, beyeiniger guten Denk-

art, be�ondere Achtungund Schonung für dasjenigebe-

wie�enwird, was die gemeineNoth erforderc,Men�chs
Mm 3 licher
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licherKraft und Klugheit [�eine Kraft und Klughele
entgegen �ehen; fann nochFolge;von , ob wohlmißvers
�tandenen , doh niht ganz verdorbenen Ehrgefühlen
�eyn. An dem �ichvergehn, was allein unter dem Schue

he des Naturge�ehesund der Gottheitda �teht ; kann grô-
�ferer Frevel‘�cheinen, und in manchen Fällen wirklich
�eyn.

5) Die Güte der Ab�ichtenund Antriebe hebt
zivar die Schuld und Strafbarkeit nichtnothwendigganz
auf; wenn das Begangene,auch bey den Ab�ichtenund

Uni�tänden , die dazuantrieben, noh unre<htwar, Es

vermindert aber doch die�elbe, Wenn einer aus tiebè

zu“�einen Eltern, oder Kindern, oder Freunden, um �ie
aus einer Noth zu reißen, etwas unrechts begeht; �o
verdientes um �o wenigerStrafe, es i�t um �o weniger
unrecht , je größer die Noch war, und je �chwerer es

war, auf eine andere Wei�e Hülfe zu ver�chaffen, Einige
Ge�eße hören ja in der Colli�ion mit wichtigenandern

Pflichtenganz auf verbindlichzu �eyn.
6) Mit je mehr Ein�ichtund Ueberlegungeiner

Bö�es thut; de�to �trafbarer i�t er. Es kômme al�a
auf die morali�chen Ein�ichten überhaupcan, die einer

hat, und die Fähigkeit, auf elnzelneFälle �ie anzuwené
den. Dann aber insbe�ondereauf die Kenntnißvon der

Natur und den Folgen der begangenen That, Ferner
al�o auchauf die Zeit , die Jemand darauf verwendete ;

indem �ie um �o weniger der Uebereilung, Unbe�onnen-
heit, oder irgend einem vorübergehendenGemüthszu-
�tande zuge�chriebenwerden fann, je länger �ih einer mit

dem Gedanken be�chäftigcee,Doch muß man hier de

Gegen�aßnicht unrecht �ich denken, Nicht in jedwedem
Ge«
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Gegen�aße er�cheint derjenigeboshafter und �trafbarer,
dex er�t nach langer Ueberlegungdie Uebelthatbegieng.
Nicht im Gegen�aß auf denjenigen,dem die gleicheThar
feine Ueberlegungmehrko�tet; weil er alle Regungendes

Gewi��ens läng�t in�ich er�tike , und �eine Begierdea
morali�chen Gegengründenaufzuopfern,�ih gewöhnthac.
Jn die�er Vergleichung kann derjenige noch tugendha�t
genannt werden, der eine bö�e That begieng, vor�äblich
zwar, und nach langer Ueberlegung;das fann aber hei-
ßen, nah langem Kampfe gegen den Sturm der Lei-

den�chaft,einem langen quaalvollenKampfe, der end-

lich �eine Tugendkrafter�chöpfte, Er fiel ; �ah �ein Un-

recht einz und leidet nun die Strafe des beunruhigten
Gewi��ens, Al�o fann dochnicht allein nachder Länge
der Zeit vom er�ten Vorfas bis zur That die Größeder

Schuld und Strafbarkeitgeme��en werden ; �ondern es
fômmt dabey noch auf das ganze Betragen, die ganze
Folge der Gemüchszu�tändewährenddie�es ‘Zeitraums
an, Wiederum eine Untev�uchung,in die men�chliche
Richter oft gar niht, und nle voll�tändigund genau

eingehenfönnen,

7) Es fômmét auf Zeit und Ort, per�dnkiche
Verhältni��e, und alle diejenigen Um�tände an, aus

denen einem mehr oder weniger Beweggründefür oder

wider die Thac ent�tehenmußten ; oder doch, bey auf-
merf�amer Ueberlegung, ent�tehen konnten. Wer �ich
an einer Per�on vergiengin einem Zu�tande , in wel-

chem naturlicherWei�e vielmehrBeweggründezum Mikt-
leiden , als zur Beleidigung�ich finden, z, E, bey einer

Krankheitoder in einem Unglücksfall; wer gemeineNoth
und Verwirrung, Feuersbrün�te, Erdbeben,zum Steh-

Mm 4 len
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len oder Morden benußé,verräth be�ondersviel Leicht:
finn oder Ruchko�igkeit, Und feineStrafbarkeit wird

auch dadurchvermehrt, daß für folhe Gelegenheitendis

Furchtvor �chwerenStrafen nöthigeri�t, als bey min

der �ichernGelegenheitenzum Bö�en, Wenn Jemand
fichgegen diejenigenboshaft und feind�elig beerägt, dez

nen er be�ondere Liebe und Ehrfurcht�chuldig war: was

Lann man von �einem Verhaltengegen andere Men�chen
erwarten ? Und wenn einer fichnicht �cheute, da Bö�es
Zu hun, wo die wirk�am�ten morali�chen Beweggründs
am leichte�ten in ihm erregt und belebt werden konnten ;
an Orten , wo alles an Gott und Pflichterinnern kann,
unter den Augen�einex Vorge�eßtenoder anderer ach=

kungswürdigenPer�onenz was kann man in gewöhnliz
chenFällen von ihm erwarten? Je mehr Strafen und

andere Be��erungsmittel, ohneden geho�tenNugen, bey
einem �chon angewendet worden �ind - de�to leichterké

nen harteStrafen gerechéfertigetwerden,

$. 95.

Grund�äße, nah wel<en Mit�chuldigezu be�trafen �ind,

Man mag bey dem Gebrauchder Strafen entwe:

der an den Grund�aß �ich halten,‘daß auf Schuld Stras
fe folgenmü��e, oder’ an den tiefer eindringenden, daß
zur VerhinderungkünftigerUebertretungenStrafen nô«

hig �eyn : �o wird allemal die Folgebald erhellen, daß
diejenigen,die Theilan der Schuld der �trafbaren Hand-

tunghaben, auchvon der Scrafe nichefrey bleiben
önnen.

Und
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Und zwar wird dies nicht nur von denjenigenge«

�agé werdenkönnen, die unmittelbar mit Hand ange-
legt haben, oder �on�t behülflichgewe�en �ind; �ondern
auch von �olchen , die nur mittelbarer Wei�e dazu bey-
getragen haben, Oft �ind diejenigendie gefährlich�ten
und �c{hädlih�tenMitglieder der Ge�ell�chaft, welchedie

gewalt�amen Angriffeauf das Wohlund die Ge�etzeder-

�elben �elb�t nicht ausüben , aber die Gründe dazu legenz

An�chläge und Beweggründedazu in andern erzeugen,

Die�e andern thun Bö�es vielleicht in einem einzigen,
oder in wenigenFällen nur, Jene, indem �ie die Gez

mütherverderben, die Dentart verfäl�chen, die Keime

des Guten er�ticfen, können ein ganzes Zeitalter un-

glücflih machen, und an den Verbrechender �päte�ten
Zeitgeno��enSchuld haben,

Auf unzählicheArten können Men�chen auf die

Denkart und Enc�chließungenanderer Men�chen Einfluß
Haben, und al�o entfernterWei�e Ur�ache ihrer guten
und bö�en Thaten �eyn» Nicht nur �o, daß �ie Vors
�ellungen unmittelbar in ipnenerwecken,beleben und

ausbilden ; durch Reden, Schriften und Handlungen
ihre Vor�tellungenihnenmittheilen; oder în Um�tände
�ie �eßen, und die Um�tände, in denen �ie �ich be�inden,
fo einrichten, daß ißnenwirk�ame Vor�tellungendaraus

ent�pringen, Sondern da auchder Körper einen �o gro-

ßen Einflußauf den Zu�tand der Seele und die Neigun-
gen hat , daß mancheVergehungenund Verbrechen der

Men�chen ihren wirk�am�ten Grund im di>ken Geblüt,
in verdorbenenSäften oder Gefäßen, im Mangeloder

UebermaaßekörperlicherKräfte und Reizehaben: �o i�t
flar, daß niche nur Eltern und Voreltern, �ondern

Mm 5 Aerzte
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Aerzte und Köche, und noch viele andere Men�chen,
mittei�t ihres Einflu��es auf Temperamencund -Körper-

zu�tand, entfernterWei�e Ur�achevieler guten und böô�en
Handlungen�eyn können,

|

Aber �o weit der wirk�ame Zu�ammenhangder

Dinge in der Welt, oder auh nux der Men�chen unter

einander < er�tre>et, fann der men�chlicheVer�tand,
zumal in einzelnenFällen, nicht eindringen, darf al�o
auch die ausübende Gerechtigkeitder Men�chen�ich nicht
verbreiten,

'

Auch i�k es nicht genug, nur zu wi��en , daß Je-
mand ent�ernter Wei�e zu dem Verhaltendes andern ets

was beygetragenhabe, um ent�cheiden zu fönnen, ob
und wie weif er desfalls an Schuld und Verdien�t
Theilnehme, Sondern es kômmeétdarauf an, einmal,
wie nothwendigoder entbehrlich,wichtigoder unwichtig
�ein Einflußdabey war, Es kann durch eine Ur�ache

‘etwas, indem es ge�chah, mit bewirfet oder be�timmt
worden �eyn, was doch auch ohnedie�e Ur�ache wahre
�cheinlicherfolgt �eyn würde, vermöge anderer, innerer

und äußerer, Gründe, die an die Stelle jener Ur�ache ge-

treten, und den�elbenErfolgmit gleicheroder auh unglei-
cherMoralität bewirkt habenwürden, Ferner kömmces

aber bey der morali�chen BeurtheilungderjenigenHands
lungen, wodurch ein Men�ch zu den Ent�chließungenund

Handlungeneines andern etwas beygetragenhat, auh
darauf an, in was für Ab�ichten, mit welchenEin�ich-
ten, unter welchenUm�tändener es that; kurzauf alles
dasjenige, wornah die Moralität einer jeden Handlung
beurtheiletund geme��enwerden rhuß,

Was
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Was man in aller Un�chuld„. ohnealle bô�e Ab-

�iche, ohneauch nur zu wi��en, wie es gemißbrauchtwer-

den föônnte, �agt oder thut; oder aus Beruf und Pflicht
�agen und thun mußte; kann, wenn es auch einenats

dern auf bö�e Gedankenund An�chlägebringt, dochdat-

um nicht �o zur Schuld angerechnetwerden; als wenn

man die�e hädkihe Wirkung vorherge�ehenund gewoll
hâtte, oder dochhâttevorher�ehenfönnen, und deswe-

gen féinen Grund und Anlaßdazuhättegeben�ollen,
Wer An�chläge und Beweggründezum Bö�en

von denjenigenHandlungenanderer, die für �ich �elb
un�chuldigund pflihtmäßigwaren , hernimmet, verräth,

insgemeinwenig�tens, eben dadurch �olche eigeneAnlagen
zum -Bö�en-, �olchenLeiche�innoder �olche Bosheit , furz,
�olche unnatürliche oder un�ittliche Fdeenverbindungen
und Neigungen, daß er, und nicht ein anderer, der

Gegen�tanddèr �trafenden Gerechtigkeitwerden muß.
Hingegeni�t die Schuld des ab�ichtlichenVerfüh-

rers der Un�chuld niht nur ausgemacht; �ondern um �@
viel größer und unermeßlicher, je mehr das morali�che

Uebel, welches der Verführerallernäh�t hervorbringt,
in �einen Folgendie Schädlichkeit jedweder Art des phyz
�i�chen Uebels übertrift. Der Verführte, nicht nur für
�ih der Seligkeiten des Tugendhaftenberaubt, in die

Abgründedes ta�ters ge�türzt; vielleicht auh wieder ein

Verführer anderer! Jk nicht unter die�em Ge�ichtspunct
betrachtet auh �chon Leicht�inn, im Urtheil über

Wahrheit und Tugend,oft eine �chwerereVer�chuldigung,
als Dieb�tal und Mord,’ vor�ählich, aber vielleicht im

überwältigendenScurm der Leiden�chaft, oder been

Drange thieri�cherBedürfni��e begangen?
Es
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Es i�t flar, daß nicht bloß dur thâätiges
Einwirken , �ondern au<h dur<h Unterla��ungen,
Nichtverhindern, Nichtabmahnenu. �. w, Theilnehmung
an der Schuld gegründetwerden fönne, Ja gewi��er-
maßen auch durch nach‘olgendeBilligung der That;
in �o fern als die�e Billigung nicht nur eigene mit jenem
Bö�en überein�timmende Neigungen und Grund�äße be-

wei�en, �ondern auch auf andere �chädlich wirken könnte,

Doch hießedies vielmehr�ich beym Vergehndes andern

�chuldig machen , als an der Schuld des andern Antheil
haben.

$. 86.

Grund�äßze zur“ Be�timmung der gerehten Arten von

ME
Strafen,

Sowie es unzähligviele Arten von Beleidigungen
giebt, die einem Men�chen von andern wiederfahrenfôn-

nen: �o la��en �ich auch nicht wenigerman<faltigeStra-

fen denken. Denn Strafen und Beleidigungenhaben
das mit einander gemein, daß �ie ein Uebel �ind, wel-

ches einer dem andern zufüge, Aber als Handlungen
der Weisheit, als Mittel zu gewi��en gere<htenAb�ich-
ten, fönnen Strafen nicht mit �o ungebundenerFreyheit
vervlelfälcigetund verändert werden, wie Uebelthaten.
Nicht jede Art, dem Schuldigenwehezu thun, läßt’�ich
als eine gerechteund �chicklicheStrafe gedenken.Viel-

mehr i� der er�te nothwendigeGrund�aß bey der Erfîn-
dung und Auswahlder Strafen, daß �ie den Ab�ichten
det Be��erung, Abhaltungund Ab�chre>ung,gemäß ein-

gerichtet�eyn mü��en. Denn die�e Ab�ichten �ind der

Grundihrer Rechtfertigung,Daneben mü��en �ie auch,
dem
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dem hoch�tenGrund�aß des Recheverhaltenszu folge,als

len andern guten Ab�ichtenin der Welt �o wenigals mög-
lich Abbruchthun. Und endlich keiner Regel der Ges

rechtigkeitund Billigkeit entgegen �eyn, Denn einer

Ungerechtigkeitoder Unbilligkeit�ich �chuldig machen, ins

dem man das Bö�e be�traft, wäre ein in �ich �elb�t wis

der�prechendes, und der Ab�icht, das Bö�e zu verhin-
dern, nothwendighinderlichesVerfahren.Hierauswird

folgen:
1) daß diejenigenStrafen vor allen andern ges

wählt werden mü��en, bey welchendie dreyfacheAbs
�icht der �trafendenGerechtigkeitam voll�tändig�tener»

haltenwerdenkann, Daßeine die�er Ab�ichten, etwa

die Be��erung, von der es dem er�ten Anblick nach �o
�cheinenmöchte, den andern vorgézogen werden müßte,
wenn �ie nicht alle zugleih edenmäßigerhalten werden

fönnenz läßt �ich ganz allgemein niht behaupten.Denn

einen, oder auth wohl mehrerevom Bö�en ab�chrecken,
und in den Wegender Pflicheerhalten, könnte,�o wohl
in �ich �elb�t betrachtet, als auh in den Folgen, die es

für andere hat, eben �o viel Werth haben, als einen

vom Böfen zu be��ern Ge�innungenzurücfbringen.Nur

�o viel i� unzweifelhaftund eine unverleßlicheRegel der

Gerechtigkeit,daß die Ab�icht der Be��erung nie ganz

darf außer Augenge�eßt werden; und daß eineStrafe,
die hinreichendzur Ab�chre>ungi�, und ge�chi>ter zur
Be��erung, derjenigen‘vorgezogen‘werden muß, ‘welche

zwar mehr ab�chre>en, aber der Be��erung nachtheilig
�eyn würde, Für die Vorzüglichkeitder be��erndenStra-

fe fann auh, wenig�tens in vielen Fällen , dies noch ein

Argumentabgeben,daß die ver�äumteBe��erung ein

ge?
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gewi��er Nachtheili�t, der dur nichts mehrvergütet
werden kann; dahingegendas, was bey der be��ernden
Scrafe für die Ab�chre>ungweniger ge�cheheni�t, auf
eine andere Wel�e er�ebt oder un�chädlih gemacht werden

fannz durch genauere Auf�icht, be��ern Uncerricht,
�orgfältigereWegräumungder verführeri�chenGelegen
heitenu. �. w.

2) Hieraus folgtweiter, daß die Strafen �o viel

möglichdahineingerichtetwerden mü��en , daß die edlern

Gefühleder Men�chheit , das Ehrgefühl, die Theils
nehmung am gemeinenBe�ten , der Trieb zur Thäs
tigkeit, möglich�tdabeyge�chont,und die Gelegenheiten,
�eine Kräfte auf eine rehtmäßige- und nüblicheWei�e
anzuwenden, �o wenig, als möglich, benommenwerden,

Ueberhauptaber i�t darauf zu �ehen, daß die Summe
der Kräfte und Vollkommenheitenim Ganzendadurch
nicht vermindert: werde; da ihreErhaltungund Vermehe
rung der lebteZweckaller Naturge�ebe i�t,

3) GerechteStrafen mü��en der Un�chuld keinen

Nachtheilbringen; �o weit dies verhindertwerden kann.

Dies folgkflar aus den Begriffen von Strafe und von

Gerechtigkeit, Doch �ieht man auch bald ein, daß die

Forderung,ohneeinige Ein�chränkung, nicht angenom»

men werden fann. Unvermeidlich leidet die Un�chuld
bisweilen mit, indem der Schuldige ge�traft wird, der

Väáter, das Kind, der Freunddes Ge�traften, Auch
hat es uberhauptnichts �chlechterdingsÜngerechtes,daß
der eine durch die Sthuld des andern Verlu�t leide, in

An�ehung debjenigen, toas nichk die Natur zu �einem
unmittelbaren Cigenthumgemathkz;�ondern nur die�elbe
tnen�chlicheGe�ebgebung,. welche die Strafe be�timme,

be
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abhängigvom andern und �einem Rechtverhalten,beding-
ter Wei�e, ihm zuerkannthat, Demnachkann die Ge-

�ell�chaft zur Strafe Vorrechte zurücknehmen,die �ie er-

theilehat; obgleichun�chuldige Angehörigeund Nach-
fommen ihrer dadurch verlu�tig werden; denen �ie zuge-
fommen wären, wofern der �tammhaltendeBe�iber �ie
nicht verwirkc hätte. Und auch Güter können zur Stras

fe eingezogenwerden; auf welche die Mitglieder der Fa-
milie nur frafc eines dahinbe�chränktenbürgerlichenGes

�ebes, nicht fraft ihres eigenthümlichenNacurrechts, ei-

nen gegründetenAn�pruch-hatten, Alles die�es kann
mit Rechtge�chehen;das heißt, enthält in allgemeinem
Betracht nicht nothwendigUngerechtigkeit,Ob es niche
in einzelnenFällen unwei�e und unbilligoder auch unge-

réhe �eyn fönne; i�t damit no< niht ausgemacht.
Aber unläugbare Ungerechtigkeiti�t es, die offenbare
Un�chuld an ihren eigenthümlichen,wohlgar an ihren
per�önlichenGütern, gemeiner Ehre, Freyheit und

«Leben anzugreifen, um fremder Schuld willen, So

dehntdie Leiden�chaftihre Rache aue über un�chuldige
Angehörige,Freundeund Verwandte, So fann nichk
die Gerechtigkeitab�ichtlich ihre Strafen ausdehnen,

“Aber kann nicht , wenn das Verbrechen gewiß,
der Schuldigeaber ungewißi�t und bleibt, eine Be�tra-
fung bisweilen nothwendigund gerechtwerden, die ‘den

Ur�chuldigen in eben �o große Gefahr �eßt, als den

Schuldigen; oder �ie mit einander trife? Bey�piele �ols
cher Strafen �telle die Ge�chichteniht wenigauf. Und

gererhtfereigefönnten �ie �cheinen, wenn niht immer

durch die laute Bey�timmung, �o dochdurchdas Stills

�chweigender Rechtslehrer. |

Auch
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Auch wird �ich nicht �chlechterdingsläugnenla��en,
daß der gemeinenSicherheitund Wohlfarth�olch ein

Opfer gebrachtwerden fönnez in �d weit als die Strafe
bloßallein in der Einziehung�olcherGüter und Vorzüge
be�tünde, welche die freyeWillführ, nicht das Natur»

ge�eß, zugetheilthatte. Dem zu folgekönnten einer

Setade oder Provinz Aufruhrs wegen ihre Privilegien
genommen ; und ein Regiment,welches �ich gegen den

Feind nicht guê gehalten, oder den Befehlen �eines
Obern nichk gehorcht, könnte auf legendeine Wei�e her-
abge�eßt werden; wenn gleichaußerZweifelwäre, daß
feineswegsalle. einzelneAngehörigeëtwas dabey �ich ha-
ben zu Schulden kommen la��en, Aber nimmermehrkann

ein allgemeinesBlutbad eines Theodo�iusgerechtfertiget
werden, Schwerlichauch das Verfahren, den zehnten
Mann, nach dem Loo�e, am ¿eben zu �trafen, wenn

ein Regiment �eine Schuldigkeitnicht gethanhak. Die

barbari�chte Grau�amkeiewar es, daß beyden Römern,
bis áuf den Kai�er Hadrian, das Ge�e, alle Sklaven
eines Herrn, der vön e�nein ber�elben ermordet wörden

war, zum Tode verdammte. Und das Juli�che Ge-

�ez gegen die Anvekwandten desjenigen, der �ich des

Hothverraths�chuldiggemachthatte, if ein Schandfle>
deg Nömi�chenGe�eßbüchés.

4) Bey der Be�trafung des Schuldigenauch
darauf bedacht zu �eyn , daß derm beleidigtenTheildie

Schadener�eßungnicht verkürztwerde;i� eine Forde-
rung der Gerechtigfeit, die fo wenigZweifelleiden kann,
als eine der vorhergehenden.Und damit �timmte denn

freylichdie Verurtheilung zu Arbeiten, wovon der Er-

trag zu jenem Er�ah angewendetwürde, weit be��er
überein,
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überein , als die Einziehungder Güter zum Be�ten des

Regenten, .
Allen Geld�trafen kann, �o lange �ie der

Ca��e des Regentenoder der Unterrichtkerzufallen, mic

Recht der Vorwurfgemachtwerden , daß �ie verführen
können, die Rechtspflegein ein Gewerbe der Hab�uchezu

verwandeln; ein fürchterlicher, und �chon wegen des

bloßenVerdachtes, der daher ent�tehen kann, den we-

�entlich�tenAb�ichten der Gerechtigkeithöch�t nachtheiliger
Vorwurf. Billig �ollte es ein Ge�ch ohneAusnahme
�eyn , daß niemals die Strafe an Geld und andern Gü-

tern die Obrigkeitbereihere. Alles was man dafür �a-
gen fann , i�t von feiner Erheblichkeit,in Vergleichung
mit jenem Vorwurfeund Verdachte. Und es i�t um �o

mehrzu verwundern, daß die Anrechnungder Geld�tra-
fen unter die obrigfeitlichenEinkünftenoh Stact fader;
da �ich die Abänderungdie�er an�tößigenGewohnheitleicht
�o machenließe, daß am Endedie obrigkeitlichenCa��en
wenig oder gar nichts dabey verlôren, Die Strafen
fönnten ja zum Be�ten der Armen und anderer gemeiner
Bedürfni��e verwendet; und al�o den öffentlichenCa��en
auf eine andere Wei�e er�part werden, was ihnen hie-
durch entgienge.

|

5) Und uncer die�er Voraus�eßungfehlte�o viel

daran, daß die�eGattungvon Stra�en verwerflih würde ;

daß �ich vielmehreinige Haupterforderni��egerechterund

zwe>mäßigerStrafen beyihr mehr , als bey allen übri-

gen Arten, behauptenla��en, Sie fann nemlich �o ge-

naa be�timme werdenz daß alle willkührlicheVermehe
xung oder Verminderungdabeywegfällt; welches bey
den éecibes-und ¿ebens�tráfen, und bey den Gefängnif-
firafennicht eben al�o i�t, Sie kann durch unzählige

Feder, dritter Lheil. Nn Stu-
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Stufen erhöhtund verringert , und al�o der Strafbarkeit
der Handlung und den Eigen�chaften und Verhältni��en
des Schuldigen genau angeme��en werden, Endlich
werden auh dadurch weder die Kräfte des Be�traften
vernichtet oder außer Wirk�amkeit ge�eßt; noch fann das

Recht der Ge�ell�chaft , zur Genugthuungund Sicherheit
die äußerlichenGüter eines Schuldigenanzugreifen, mit

�o vielem Scheine bezweifeltwerden, als das Recht,

„ihrem Be�ten das naturliche Eigenthum de��elben aufzu-
opfern. Wiewohldie�es Recht, �elb�t in der Ausdehnung
auf die Lebens�trafen, keineswegsganz geläugnetwerden

�ann; wie gegen die dawider zeithervorgebrachtenEin-

wendungen mit überwiegendenGründen von mehrern
�chon bewie�en worden i�t, Denn wenn die Frage auch

nicht bloß nach den Grund�äßen‘des �trengen Rechtes der

Vertheidigung, �ondern nah den mildern Grund�äßèn
des Gewi��ens und der Men�chenliebe beantwortet werden

�oll: �o i�t doch weder die Entbehrlichkeit der Todes-

�trafe zur Verhinderungder Verbrechen auf alle und jede

Fälle zu erwei�en ; noch auch ein �olcher Werth des Le-
bens eines jeden Mi��ethäters mit Grunde zu be-

haupten , vermöge de��en die Abkürzungde��elben nicht
ein geringeres Uebel �cheinen könnte, als die von der

gänzlichenAb�chaffungder Todesfkrafenzu befürchtenden
Uebel.

Uebrigens i� es {wer, wo nicht unmöglich, alle

Ab�ichten der Gerechtigkeitzugleichzu erreichen beyir-
gend einer Art von Strafen, Vielmehrläßt �ich"von

den Strafen da��elbe �agen, was von den Auflagen
ge�agt worden i�t. Beydehabenin ihremWe�en etwas,
das nicht ganz gefallen fann. Man nehmealle Arken

von Strafen in Ueberlegung,die auch nur unter den ge-

�ittes
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�ittete�ten Völkern noh üblich�ind, Landesverwei�ung,
Brandmarkung , neb�t den bisher angezeigten: und

man wird bald finden, daß alle leiht �o viel -wiber als

für �ich habenfönnen, Die�e Ueberlegungkann aber zu
allerley Folgerungennüblich�eyn, Einmal zu der, daß
feine Strafe �chle<terdings verworfen werden dürfe;
darum weil �ie einigenvernünftigenAb�ichtennicht recht
ent�pricht; denn dadurh möchtenbald alle Strafen vers

werflih werden, Hernachdazu, daß �ich etwa aus jenen
Bedenklichkeiten er�ehen lä��et, wo und wie eine jede
Strafe am be�ten zu gebrauchen�ey. Endlichaber und

haupt�ächlichkann die Erwägungder Uebel , die mit jeder
Strafe verknüpft �ind, und der Unvollkommenheitder

Erreichungaller dabey vorge�éßbtenAb�ichtendazu dienen,
daß die hôhereRegel der Weisheit nachdrücklicherein-

leuchte, Verbrechen ohne Strafen zu verhindern,
durh Wegräumungder innern und äußernUr�achenund

Gelegenheiten,

$. 87.

Grundzügezur natürlichenGe�chichteder Begriffevon �trafen-
der Gerechtigkeit,

Unter den morali�chen Begriffendes Men�chen
�cheinendiejenigen,welche �ich aufdie �trafende Gerech-
tigkeitbeziehen, fa�t am aller�päte�ten ihre volllommene

Aufklärung und Befe�tigung zu erlangen, Die Ge-

�chichte aller Völker führetauf die�e Bemerkung.Sie

orgiebtfichaber auch �chon bey der Erwägung des Ver-

hâlcni��es die�er ausgebildetenBegriffe zu den ur�prüng-
lichen Gefühlenund daraus ent�pringendenTrieben der

men�chlichenNatur,
Nn 2 Die
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Die Grundanlagezur Ausübungder �krafenden
Gerechrigkeitliegt in dem Trieb zur Vertheidigung
und ¿ux Rache. So nothwendigdie�e Naturtriebe�ind,
zur Selb�terhaltungund zur Ein�chränkung der Ungerech-
tigkeit: �o i�t doh bekannt genug, wie �ehr �ie �elb�t von

den Regeln der Gerechtigkeitund Billigkeit abweichen
fônnen, Eben die ur�prünglich nothwendigeStarke
der�elben, und die Lebhaftigkeitder �elb�ti�chen Gefühle,
auf die �ie �ich gründen, verhindertdas Nachdenkenund

die Ein�ichten der Vernunft, durch welche fie zwe>lmäs
ßig geleitët, und innerhalbgere<hterGränzenerhalten
werden �ollten. Oft werden �ie auch zu plößlicherregt,

wenig�tens bey demjenigen, der zuer�t beleidigetwird; um

durchein vorbereitendes Nachdenkenim Zaumgehaltenwet»

denzu fönnen, Die unpartheyi�cheBeurtheilungnath der

That aber wird dur<h das Be�treben der Eigenliebe;
feinen Fehlerauf �ich kommen zu ka��en, allzu�ehrverhin
dert; als daß �ie, vor manchfaltigenandern Uebungen
und Aufklärungendes Ver�tandes, auf die Mäßigung
des Rachtriebeseinen enl�cheidendenEinflußhabenkönnte,

Soleï<ht glaubt der Men�ch, daß ihm zu viél

ge�chehen�ey, wenn ihm bey �eiínen Ver�chuldigungen
nur wiederfuhr, was recht i�t! Wie viel mehrmuß er

durch die aus�chweifendeRache �eines durch ihn zuerft
gereiztenGegners aufs neue aufgebrachtwerden? Und

�o i�t es denn leicht zu begreifen, wie die Ausübung der

Rache, nach den unaufgeklärtenGefühlenund Trieben
des �innlichen Menfchen, eine Quelle unaufhörlicheinan-

der wech�el�eitig erzeugenderGewaltthätigkeitenund Be-

fehdungenwerden. mußte; unter denen die Begriffe von

Gerechtigfeicnichtgut auffommen konnten,

Die
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Die theilnehmendenGefühle und Neigungen
vermehrtendas Uebel eher, als �ie es ein�hränkften.
Denn da die unausgebildeteSympathiegewöhnlih nur

auf die Geliebten und Angehörigenficher�tre>c; auf

Fremde wohl auch, wenn �ie un�chädlich und hülfsbe=
dürftig er�cheinen, nicht aber auf Feinde : �o konnte

wohl bald. die Beleidigung, die dem Mikgliedeeiner

Familie, oder einem aus einem Volée wiederfuhr, alle

mic einander Vereinigte zur Rachbegierdeerween,

Mäßigung der�elbenhingegen, durchdas Miktleiden mie

dem Gegen�tande der�elben, mar dabeynochnicht zu er-

warten. Vielmehrbekam die Jmagination mehr als

eine Veranla��ung , die�en Gegen�tand der Rache zu

verviel�älcigen, Wie fie auf der eînen Seite gewohnt
war, die Gefühleder erlittenen Beleidigungüber die

Angehörigendes Beleidigtenzu verbreiten : �o verbreitete

�ie nun auchden Haßund die Rachbegierde, nah dem

tauf der �ich an einander an�chlie��enden Jdeen von den

Micecgliederneiner feindlichenFamilie oder Völker�chaft.
Um �o mehv, da die Vereinigungder�elbenzu gegen»

feitigenGewaltchätigkeiten�ich in der Erfahrung�elb�t zu
erfennen gab.

Wenn es auch bisweilen eine empfind�amereSee«

le unter die�en noch in der rohen Sinnlichkeit �ich befîn«
denden Men�chen gab, deren Miktleiden gegen den ge«

mein�chaftlichenFeind �ih �tark genug regte, um dem

Trieb der Rache Einhalt zu thun: �o �ritten gegen die�es

Mitleidenzu �ehr die gemeinenGefühleder Ge�ell�chaft ;

und nicht einzu�timmenin die�e, haltenochzu naturlich das

Au�ehn von Treulo�igkeitund Verrätherey,oder von Zag-

haftigkeitund Mangel an Ehrgefühl;als daß jenesMitleis

den viel hâtteausrichten, und weit um �ichgreifenkönnen.

Nn 3 Un-
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Unterde��en läßt �ich hieraus eine unter den Wil

den ziemlichgemeineSitte erklären ; daß nemlih von

Gefangenenund zu Opfernder Rache be�timmten Feins
den der Fürbitteund dem Verlangen derjenigen, die �ie
in ihreFamilie aufnehmenwollten, insbe�ondere finder-
lo�en Wittwen, bisweilen einigege�henkt würden. Viele

leicheauchdie �pätere Sítte, einen Mé��ethäter zu begnas
digen, wenn ain Mädchen �ich erbot ihn zu heurathen.

Aber beyallem dem war noch wenig Gewinn für
die Aufklärungder allgemeinen Begriffe der �trafenden
Gerecheigfeit. Was aber in An�ehung der Rechtsbes
griffe überhauptmit Grunde angenommen werden fann

($. 37.), daß die Bemerkungdes Unrechts dem vielz

mehr, der es litte, oder dem zwar theilnehmendendoh
aber affectfreyermZu�chauer, als dem, der es ausúbte ,

zuer�t �ich aufdrang ; das läßt �ih ohneZweifelauch in

An�ehungder gerechten Grânze der Vertheidigungund

Be�trafung anuehmen.
So �ind insbe�ondere die Unmen�chlichkeitenund

Gefahren beym Gebrauche der Tortur , in den �pätern
Perioden die�er Ge�chichte, zuer�t von denjenigen, die

�ie an �ich �elb�t erfahrenhatten, hernachvon aufmerf�as
men aber nichtmit der Ausübungder peinlichenGe�eße
prafti�ch �ich be�chäftigendenPer�onen, nahdrüctlicher
vorge�tellt worden.

Als ein er�ter über das Ganze �ih er�tre>fender
Haupt�chritt zur Fe�t�e6ung eines gerehten Maafßes
für die Ausübung des Rachtriebes kann ange�ehenwerden

das Ge�es , Gleiches mit Gleichem zu vergelten,
Zahn um Zahn, Aug um Aug zu nehmen, So un-

vollkommenauch die�es Ge�eßs,bey der Zu�ammenhaltung
mit den Begri��en der höhernWeisheitund Billigkeit,

�chei-
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�cheinenmuß: �o war es doch �chon �ehr viel, durch daf
�elbe verhindertzu haben, daß nun nicht mehr das �ub-
jectiveGefühl des eigenenund fremdenSchmerzes der

Rache zum Maaß�tab diente ; �ondern eine objecrivi�che
Bergleichung, Die Uebermacht“der �elb�ti�chen Gei

fühle und Triebe machen den Men�chen gar leicht glau-
ben, daß er für einen Streich , den er empfängt, dem

andern zween geben; und dem, der ihm ein Paar Zähne
aus�hlug, dem Kopfentzwey�l en dürfe, (Th. 1, 6, 92.)
Und auch dies mußte von wohlthätigenFolgen�eyn , daß
derjenige, wider welchen nach die�er ausgemachten Vor-

�chrift Rache ausgeubtwurde, �ich nunmehr nach einem

Ge�eße behandelt,nichtmehrnah Willkührund éeiden-
�chaft mißhandelc, denken konnte.

Einigen Unter�chied zu machenzwi�chendem, was

vor�äglich, und dem, was nicht mit Willen ge�chah,
i�t zwar �chon Kindern naturlih. Und es läßt �ich da-

her annehmen, daß von jeher die Men�chen, bey klei-

nen Beleidigungen,darauf Rück�icht genommen haben
Werden. Aber bey �ehr empfindlichenAngriffenfehlt �o
viel daran, daß jeneUnter�cheidungden Rachtrieb zurück-
halten könnte, daß vielmehr, wie bekannt i�t, leblo�e
und andere, eigentliches Unrecht anzuthun, unfähige
Gegen�tände , eben �o, wie ab�ichtlichbeleidigendeSub-

jecte, behandeltwerden. ($. cit.)
Nuralsdenn er�t konnte die�er Unter�chied wichti-

ger werden; wann ein kräftiges Mittel , den Rachtrieb
durch entgegen�tehendearigenehmeVor�tellungen zu bin-

den, erfundenund eingeführtwar. Und dies war die Ab-

kaufungder Rache durch Ge�chenkeund Geldeswerth; ein

�ehr wichtigerSchritc zur Milderung der Sitten , obgleich
einigenachtheiligeFolgende��elben leichteinzu�ehen�ind.

Nn 4 Wenn
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Wenn man hiebeydon �o �ehr ver�chiedenenMaa�ie
�tab zur Würdigungder Verbrechen und der abzutragen
den Schuld unter ver�chiedenenVölkern und in ver�chie-
denen Zeitenrichtigbeurtheilenwill : �o muß man niché
nur den nah Zeit und Ort �ich rihtenden Werth ®©)der

Dinge und Per�onen , �ondern auch den jedesmal obwalz

tenden Grad der Gefahr. einer und der andern Belkeidi-

gung in Erwägung ziehen:**),
Zu die�er Verbe��erung der Sitten in Beziehung

auf den Nachtrieb ge�ellte �ich aber insgemeinbald bey
den

E

X) Wenn aber der Werth die�er Dinge , z, E. des Geldes,
�ich mit der Zeit um vieles verringert hat, und dennoc
die�elbe Leib - oder Lebens�trafebeybehaltenwird ; �o wird
eine alte Verordnung er�t zur Barbarey in ‘den Zeiten
der Cultur. Aber es ent�tehen auch in die�en Zeiten der
Cultur und des zunehmendenReichthums eigene Ur�ae
chen, wenn nicht zur Rechtfertigung, �o do< zur Vers
anla��ung haxter Ge�eze. Die eine liegt nemli< in der
Vermehrungder Bedürfni��e, die dochnicht alle auf e

ne gerechteWei�e zu befriedigen im Stande �ind. Die
andere în dex immer weiter gehendenUngleichheitder
Stände in ihrer Lebensart ; wobeydie Vornehmern ends

lih Mühe haben, mit den Geringern, als mit We�en
__threrArt, zu �ympathi�iren.

5%) Daher fann es fommen , daß in gewi��en Zeiten dov
Dieö�tal härter be�traft wurde, als dex Mord; wenn

nemlich jedermanngegen die�en immer bewafnet und auf
�einer Huth war , die Güter hingegengar nicht oder nur

�chlecht bewahrt werden konnten. Desgleichen, daß fiedieErmordung einer Weibsper�on doppelt �o viel, als für
eine Mannsper�on bezahltwerden mußte. S. Schinids

Ge�chichteder Deut�chen 1. 189, Faéconer B. VI. ch. 2,

Hingegen i�t es wiederum Barbarey und Ungerechtigkeit,
wenn in Zeiten , wo �tehende Armeen den Thron gegen

aufrühreri�che Bewegungen in vollklommene Sicherheit
�eken, die harten Ge�eße gegen die�e noh beybehalten
werden.
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den Völkern , die �chon einige politi�che und religieu�e
Verfa��ung kannten , ein Gedanke, der, �o natürllh ev

auch; ent�tand „ �ehr verderbliche Folgen nach �ich z0g«
Nemlich der, daß es nicht genug �ey, die Rache des

beleidigtenPrivatmannes abzukaufen; �ondern daß auch
auf die�elbe, oder eine andere Wei�e, die Rache der

�ichtbaren und un�ichtbaren Obern ver�öhnt, ode,
wie man es in der Folge, bey einiger Verfeinerungdev

Begriffe, ausdrückte, der GerechtigkeitGenugthuung
gelei�tet, �ie ver�öhnetwerden mü��e.

Denndamit war nicht nur der Grund zu den blutige
�ten, oft zu den unmen�chlih�ten Grau�amkeiten verleis

tenden, Opfern gelogt: �ondern auh der Wuch und

Hab�uchtder an die Stelle der Gottheit �ich �ehenden,

oder zur Theilnehmungan ihren Rechten �ich be�timmt
glaubendenDe�poten und Prie�ter der freye Eingang er-

ófnet, Und wenn �omit auf der einen Seite ungleich
mehrge�chah, als die Gerechtigkeitverlangte: �o wurds

über die�er öffentlichenRache, und Ver�öhnung der idege

li�chen Gerechtigkeit, das Recht des Beleidigten zur

Schadener�eßung nur allzu oft aus der Acht gela��en.
Noch igt, beyfa�t allgemeinerBerichtigungdie�er moras

fi�chenBegriffe, wird es jenen minder begründetenAbs

fichtenoft nachge�eßt.
Wie alles Bö�e insgemeinauch einigesGute be-

wirft; �o i�t wohl auch klar, daß die�es der Gottheit
und den Obrigkeitenzuge�chriebeneRecht zur Rache und

zur Genugthuung, die Furcht vor den Strafge�eßen an-

�ehnlich vermehrenmußte. Und vielleicht i�t eine �o vet-

�tärkte Furcht unter Barbaren nothwendig.
Und wáre dies die einzigeWirkungder Einmís

�chung des Aberglaubensin die Gründe der �ra»
Nuns. fenden
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fendenGerechtigkeitgewe�en: �o ließe �ich noh zwei-
feln, ob �ie mehr Schaden, als Vortheilnach �ich ge«

zogen habe, Aber dabey blieb es niche, Der Aber-

glaubeverrü>te nicht nur den natürlichen Ge�ichtspunkt
zur richtigen Schäßung wirklicher Verbrechen; �ondern
wie viele in den peinlichen Ge�eßbüchernaufs �chwärze�te
bezeichneteVerbrechen haben nicht ihm ganz allein ihr
Da�eyn zuzu�chreiben? Theils dadurch , daß er Pflich-
ten vor�chrieb, von denen die Natur nichts weiß , und

un�chuldige Handlungen zur Sünde machte; theils dae

durch, daß er den Wahn und Willen erregte, mit Hül-
fe bö�er Gei�ter , und anderer geheimenKün�te, uner-

laubte Ab�ichtenerreichen und andern Schaden verur�a«
chen zu fönnen,

Er �ann auch die vielerleyvernunftwidrigenMiks«
tel aus, Schuldige zu entde>en ; die freylich biswei-
len , mittel�t der Furcht und der Wirkungen der Einbils

dutgsfraft, gut thun; aber wie vielen Raum auch nichc
der Argli�t und Parrheylichkeitver�chaffen mußten*) ?

Der Zweykampf war nicht das �chlimm�te dars

unter; indem doch Muth erfordertwurde, um Vortheil
von ihm ziehenzu können,

Ein Raffinement, das dem men�hlihen Ver-

�tande, wenn nicht dem Herzen, Ehre macht , hat �ich
in die�er Angelegenheitunter mehrerenwilden Völkern

geoffenbaret,Dies i�t der Gebrauch, durchöffentliche
feyers

*) SG, Bo�imann Voyage de Guinée Lett, XXI. und XIX,

Oldendorp's Ge�chichte der Mi��ion S. 296. f. Hi-

�toire de Loango p. 141 und reut�che Ueber�eung
S, 321 �. Koox Hiß, of Ceylon Part, UI cb. g.

‘de la Loubere 1. 263 fi, Schmids Ge�chichte der Deuc-

�chen L, 548 f.
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feyerlicheStrafreden oder �atyri�che Ge�änge �ich an

�einem Gegenparte zu rächen, Es i� mehr noch, als

der roh�te Anfangdes förmlichengerichtlichenProce��es *).
Für die er�te Wirkung der völligern Aufklärung

kann, neben der Ausmicttelungnatürlicherer Beweis-

gründe, die genauere Unter�cheidungder ver�chiedenen
Arten von Beweggründen, und der davon abhängis
gen Grade der Schuld und Strafbarkeit ange�ehen
werden. Wenn noch viele Unrichtigkeitin der Schä-
Hung der Vergehungenin Hin�icht auf ihre Folgen ob-

waltet : �o findet man �hon die Ge�eßgeber und Rechts

lehrer mit jener genauern Unceer�cheidung‘der Triebfe-
dern be�chäftiget.

Nicht �o frühezeigt �ich eine gleich genaue Sorgs
falt in der Befolgung des der Vernunft doch �o einleuch-
tenden Naturge�eßes, die Strafe niht über den Schul-

digen hinaus �icher�ktre>en zu la��en, Selb�t Mo�es
fündiget noh einen Gott an , der die Strafe bis ins

dritte und vierte Glied der Nachkommen�chaftausdeh-
net **), Esla��en �ich mehrereUr�achendie�er �o lange

�ich

#) Um�tändlich be�chreibt die�e Sitte Cranz in �einer Ge-

�chichte von Grönland L 231. Uebrigens bezieht �i{<
die�er Gebrauch freylichnur auf geringere Beleidigungen.

#4) Noch finden �ich in den Ge�eßen der aufgeklärte�ten Euro-

päi�chen Nationen Bey�piele hievon , die in Er�taunen
�egen. Soführt Bri��or de Warvide in �einer Biblio-

theque Vol. IL p. 328 ein franzö�i�chesGe�eß an, na
welchem les ouvriere en fer, qui auront fabriqué
des machines et outils �ervant aux monnoies et dot

Vu�age ne leur eft pas connû, �eront punis de more,

Même peine de mort contre les vaituriers, qui au-

ront transporté lee dites machines, Eben ein �olches
Ge�el wird auch in den Principles of penal law ange-
fuhrt. Wenn �ie gleichnicht mehr ausgeubt werden : �o
�ind �ie dochauch nicht ausdrüflich abge�chaft.



5/2 Buch V. Haupt�túckV.

�ich behauptendenUn�itte angeben, Einmal i�t es dem

Men�chen leichter,ganz zu verzeihen,oder �ein Mißfallen
zu mäßigenz �o bald er �ich überzeugt, daß er_von dem

Urheber �eines Verdru��es niché gehaßt oder verachtet

wird, daß er von �einem bö�en Willen nichts zu befürche
ken hat: als �ih in billigen Gränzenzu erhalten, wenn

erf die Leiden�chaftendes Stolzes und der Furcht vor bô-

�em Willen in ihm rege werden, Die gegenwärtige
Empfindung eines bloßphy�i�chen Uebels allein verleie

ket nicht leicht, oder niht lange, zu großen Aus�chweie
fungen.

Sodanni�t auh immer um �o mehr Grund vor-

handen,Thellnehmungder Angehörigendes Schuldigen
an �einer That oder an �einen uns nachtheiligenGe�in-
nungen zu vermuthenz je mehr no< Familiengei�t,

und überhauptGei�t der Éleinern Gefell�chaftenherr-
�chet, je wenigerder�elbenoh durch den öffentlichenGei�t,
und die Empfindungen einer allgemeinenMen�chenliebe
aufgeklärt und geordnet �cheinen fann, Und die�e Ver-

änderung der Denkaret kann wenig�tens von den Ge-

�eágebern, die mehrauf den großen ungebildeterenHaus
fen, als auf ben gebe��erten kleinern Eheil ihr Ab�ehen
hinrichten,nur �päte er�k vorausge�eßtwerden,

Fnsbe�ondere aber giebt auh die Einführungder

Geld�krafen, oder die Abkaufungder Rache, leichteis

nen Grund ab, die Angehörigenmit in die Theilneh-
inung an der Schuld und Strafbarkeit zu ziehen, Denn

da. ihnen, beyder Gemein�chaft, oder Erbfolge, im Ei-

genthum, die Einnahme die�er Are zum Vortheilges

reicht: �o �cheine es billig, daß ihnen.auh die Pflicht
der Theilnehmungan der abzutragendenSchuld, oder

die StellvertretungdesSchuldigen,falls er �elb�t nichts
zu
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zu léi�ten im Stande if, zuerkanntwerde. Und gewi�s
�ermaßen machet die Gemein�chaf( und Erwerbungder

Gâter in den Familien dies unvermeidlichnothwendig*).
Noch �chwerer aber , als in Beziehung auf den

Verlu�t körperlicherGüter, witd es in Beziehungauf
die Ehre, zu verhindern, daß �i niht die Strafe auf
den Un�chuldigenausdehne, Denn hier können Nach»

fichtund Mitleiden, dem,der �ie bewei�en will , gar

leicht zur eigenen Schande , als Zeicheneines wenig
empfindlichenEhrgefühles,angerechnetwerden, Hier
i�t es niht genug , daß einer vernünftig und billig den-

fet; er darf nicht nah die�er �einer vernünftigenund bils

ligen Denfart handelnz �o lange alle übrigen oder die

mei�ten und ange�ehen�ten noch dem Gegentheilzugethan
�ind, Jedwede andere Strafe den Angehörigendes

Schuldigen zu erla��en, kann lange für Großmuthanges

�ehen werden, ehe es gebilligetwird , �ie für leute von

unbefle>terEhre zu halten**),
'

Er�chwert wird wenig�tens auch die�e Verbe��e:
rung in den Grund�äßenund Ge�eßendes peinlichenRech-
ces um �o mehrwerden ; je einge�chränkternoch die Ein-

�ichten in den beydenPunkten �ind, deten volllommene

Berichtigungfür das lebteWerk die�es Haupttheils der

�icclichenAufflärunggehalten werden darf. Der eine

davoni� die völligeReinigunguns gehörigeUncterord-

nung der Begriffe von den Zweckender Strafen.
Denn �o lange hier noch etwas von der Fin�terniß und

Verwirrung äbrig i�t, diedie Yb�tammung aus dem

Rach-
dica 4

#%)S. Di��, �ur le préjugédes peines infamantes, Par M.
la Cretelle, Par. 1784. pe 37 �eg,

+) S. die eben angeführtevörtreflicheSthrife,
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Rachtrieb mit �ich brachte: �o i�t es niht wohlmöglich;
daß die Grânze zwi�chen Schuld und Un�chuld , nah
den Ge�eßen der Vernunft allein, niht auh nach den

Trieben der Phanta�ie be�timmt werde,

Aber wenn auch die VerhinderungkünftigerVers

brehen, und Sicherheit für.die einzige leßte Ab�icht
der Strafenange�ehen wird: �o kann doh noh manche
Unbilligfeit bey der Ausdehnungder Strafe auf die

�culdlo�en Angehörigen als nothwendigbeybehaltenwer-

den: �o lange überhaupt auf die Strafen zu viel gere
net, und die Regel der höhernWeisheit, die Verbre-
chen in ihren entferntenGründen anzugreifen, nochzu

wenigeinge�ehenund befolgetwird.

Solange Strafen alles oder das mei�te thun �ole
len beyder Sorge für die öffentlicheSicherheit; werden

immer die Ge�e6gebungund Rechtspflegeder Men�chen,
�o wohl bey der inten�iven als exten�iven Größe der

Strafen, Ungerechtigkeitenund Grau�amkeiten �ich er

tauben,

Ende des dritten Theiles,
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Im Verlage der Meyer�chenBuchhandlung zu

Lemgo �indfin der Jubilate: Me��e 1786 folgende
neue Bücher herausgebommen:

Ateitungzur Prüfung der Weine, 4.

Bibel, alten und neuen Te�taments, mit voll�tändig o erklärenden
Anmerfuagen, von W- F. Hezel, 1ter Theil, 2te vers

de��erte Auflage, gros 8.
‘

Vibel, alten und neuen Tefiaments, mit voll�tändig - erklären-
den Anmerkungen, von W. F. Hezel, F7ter Theil,
gros 8.

Bo�tel, F. J. D. von, Veyträge zur kammergerichtlichenLittes'

ratur und Praxi,aten Theils 2tes Stú>, 8.

Ewald, J. L. Ueber Predigerbe�chäftigungund Predigerbetragen,
Zkes Heft, gros 8-

”

Ewald, I..L. Je�us von Nazareth, was �ollte Er uns �eyn,

na derBibel, und was i�t Er uns? �ehs Predigten,
groës8.

Feder, IJ. G. H. Unter�uchungen über den menu�hlihen Willen,
Zter Theil, gros 8.

Fragen aus der bibli�chen Ge�chichte für die Jugend und @ri�i-
'

liche Haushältungen nah Anleitung Herrn Ahasverus
von der Berg und Herrn D. Watts, neb�t einem Un-
terriwt in der <ri�tlihen Religion nah dem Jnhalt des
heidelbergi�hen Catechiêmüus, gros 8.

'

— dito — Auszug aus dem Unterricht in der chri�tlichen
Neligion nah dem Juhalt des heidelbergi�cden Catechismi
zum Gebrauch für die er�ten Anfänger, gros 8-

rorie „ F. Bibliothek.der theologi�heu Wi��en�chaften, 2Groriep ' Bandsater Theil, 8
ô f fen

Geographie, Ge�chichte und Stati�tik der vornehm�ten europäio
�chen Staaten, gter Theil, 8.

pas

Hamberger, G, C. das gelehrte Teut�cland, oder Lexicon der
jeßtlebenden teut�hen Schrift�ieller , 4te Auflage, fortge�egt
von J. G. Meu�el, 1er Nachtrag, gros 3.

flage, fortge�eß

Zu�tins



Ju�tins Philippi�cheGe�chichteins Deut�cheüber�eßt vou €. F.
Schmidt, gros $.

y

Kerner , ÎÏ. G, allgemeinespo�itives Staats - Ländrecht dèr ünmit-
telbaren freven Relchöritter�chaftin Schwaben, Franken
und am Rhein, neb�t einer Einleitung in das Staatso

reÓr
der uniittelbaren freyei Reichsritter�chaft überhaupt,

gros 8.

dhler, M. D, Véeraletchungder alten und neuen Redekun�t undKohler,
von dem Nußen öffentlicherRedeúbungen, gros 8.

f

tin>ticpèr , À. #. Confirmationsreden,als ein Beytragzur chri�tli
chenPádagogie,g.

meyer , J- G- die Ordnung des Heils

,

das if, die Lehre von desLohmey i�chen Htil und Seligkeit ic. 8
'

Meiners, E. Grundrißder Ge�chichteder Men�chheit, 8.

Meinérs, E. Grundrißder Ge�chichtedèr Weltweisheit, 8.

Reithe, J. D, chronologi�che �p�temati�es Verzeichnißzur Erldutes

tungdestéut�chen Privatfür�ténrehts vörzüglichgehöriger
ckunden, 4-

Rei�ebüchlein, gei�tlihès Händ - und , enthält Morgén : und Abends
Gebâte auf alle Tage iî der Woche, neb�t einigen Reims

gebätern und gei�tliden Liedern. 2tens Buß - Beicht - und

Communiongebäter�antt den �ieben Buß s P�almen, ztens
Nei�e und Wettergedäték ic. in 12.

Roe's, E. Abhandlung von den natürlihen Po>ken,neb| einigen
Bernetkungen und Beobachtungen über die Éiniinpfung
der�elben, 8.

erordnungen der Gräf�chaft Lippe, 1te wegén Errichtung einer® Leiheka��é, 2te vou der Gütergemein�chaft unterEhes

leute
zte von Ge�tra�ung der Holzy Jagd - und Fi�cherei

erce��e, 4.

In Corrni��ion;

Weddigen, PÞ. F. We�tphäli�chesMagazin zut Geographie, Hi�tories
undLettini1tes bis6tes Heft, 4. à 8 Ggr. (Pränumeration)
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